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Gesetzblatt 
DER VERWALTUNG DES VEREINIGTEN· WIRTSCHAFTSGEBIETES 

1949 Ausgegeben zu h·ankfurt am Main, am 4. Januar 1949 Nr. 1 

INHALT: 
Tag Seite 

28. 12. 1948 Dritte Verordnung zur Durchführung des .Bewirtschaftungsnotgesetzes, (Kraft-
fahrzeugbenutzungsverordnung) I· ............................... , , .. , .... , . . . . . . . .. . . . . . 1 

DRITTE VERORDNUN,G 

zur Durchführung des Bewirtschaftungsnotgesetzes 

(Kraftfahrzeugbenutzungsverordnung). 

Vom '.28. Dezember 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat rz;ur [)urchfühnmg des Gesetzes übe;r 
1\fotmaßnahmen auf dem Gebiete der Wirtschaft, der Er
'ährung 'Und des Verkehrs I{Be(Wirtschaftungsnotgesetz) vom 

30. Oktober 1947 (WiGBl. 1948, S. 3) auf dem Gebiete des 
Straßenverkehrs folgende Verordnung !beschlossen: -

§\l 

!Beschränkung rvon 'Zweck und Zeit 
der Verwendung von !Kraftfahrzeugen 

(1) Kraftfahrzeuge aller Art , dürfen , nicht verwendet 
werden ifür Ausflugs-, Erholungs- und Vergnügungsfahrten, 
für Ji'ahrten von Zuschauern 10der Zuhörern trun1 (B.esuch 
von Veranstaltungen jeglicher Art und für sonstige Besuchs
fahrten. 

(2) An Sonn- und Feiertagen dürfen ji{raftfahrzeuge aller 
Art für ,zwecke der .Personen- 'Und, !soweit (die Tragfähig
keit des Fahrzeugs .einschlie.ßlich Anhänger unter 1,6 ;t [iegt, 
der Güterbeförderung 111icht benutzt .werden. Die Verbotszeit 
(Sperrfrist) beginnt um 20.00 Uhr des vorhergehenden und 
endet um 4.00 Uhr des nachfolgenden Tages. 

(3) Das .!Verbot 1des Abs. 2 gilt [nicht ~ür Kraftfahrzeuge 
der Polizei, ld.er Feuerwehr, der ,Zollverwaltung, der iDeut

chen Post und der !Reichsbahn, \SOweit ilire 'Verwendung 
iür die ordnungsmäßige Aufrechterhaltung des Dienstver
kehrs an diesen Tagen ;notwendig dst. Das Verbot gilt fernteer 
·icht für Fahrten dm öffentlichen Linienverkehr nrit Kraft
,mnibussen ·sowie für Fahrten rzur IBedienung des 'Arbeiter-
und .Berufsverkehrs. ' 

§ 2! 

Ausnahmen: 

(1) Die'Straßenverkehrsbehörde kann von Iden Vierboten 
(§ 1) eine schriftliche ,Ausnahmegenehmigung für Einzel-

Frankfurt am Main, den 28. Dezember 1948. 

fr.hrten oder eine Ibis zu 6 !Monaten befristete .schriftliche 
Ausnahmegenehmigung für mehrere Fahrten erteilen. 

(2) Die Bescheinigung !der Straßenverkehrsbehörde über 
die Ausnahmeg-enehmigung ist auf der Fahrt nnitzuführen 
und zuständigen Beamten auf Verlangen vorzmzeigJell1. 

(3) Für die Ausnahmegenehmigung ilst anliegendes Muster 
zu verwenden. I 

~ 3 

Zuständigkeiten . 

(1) Die obersten Verkehrsbehörden \der Länd:e.r bestim,_
men 'die Jiür dile 'Erteilung der Ausnahmegenehmigung zu
ständigen Straßenverkehrsbehörden. i 

(2) Ausnahmegenehmigungen . ffu Dienstkraftfahrzeuge 
der V:erwaltungen des Vereinigten Wivtschaftsgeb1etes er
teilt der Direktor der V1erwaltung für !Verkehr oder die von 
ihm !beauftragte Stelle. 

§i4 

Ausführungsbestimmungen 1 
Der Ddreiktor :der Verwaltung tfür Verkehr (erläßt die 

zur Ausführung .dieser Verordnung erforderlichen Vor
schriften. 

'§ ~ 

Strafbestirrunungen 

Zuwiderhandlungen gegen diJe Vorschriftell1 des § 1 dieser 
Verordnung werden :nach 1dem (Bewi!rtschaftungsnotgesetz 
bestralit. ' I 

§ 16 
(1) Diese Verordnung tr.!Jtt illll11 1l. Januar .1949 m ~<:raft. 
(2j Sie tritt gleichzeitig jmit dem IBewtrtschaftungsnot-

gesetz außer iKraft. I 

Die vorstehende Verordnung wird nach iZustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 e r 

Anlage:, t 

Mu,;ter für die in § a (i)i V.Ollgesehenen 

Aus:lli).Jn:ll{!geqehiPigupgeu,. si,e4e.$eitt!.2 



J 
I 

I 

2 Nr. 1 - Tal! der Ausgabe: 4. Jamtal'·l949 

'MUSTEH 

Dienststelle Ort der Ausstellung, den . . . . . . . . . . . . . . . . lMlll 

Einzel-*) 
Dauer-* Ausnahmegenehmigung Nr .... 

für (die Benutzung von Kraftfahrzeugen 

Kom. Lkw. Pkw. Krad: ........................................ , ................................................. . 
(amtl. Kenruzed.chen.) 

Kraftfahrzeughalter: 
(Vor- (Und 'Zuname, Be;ruf, :Wohnsitz) 

Gültigkeitsdauer der Bescheinigung: vom .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949 bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949 

Auf ~Grund des § 2 1der 3. Verordnung 1zur (Durchführung des Bewirtschaftungsnotgesetzes (Kraftfahrzeugbenutzungs

verordnung) vom 28. Dezember 1948 ('WiGBl. 1949 S. 1) wird hiermit 1die AusnahmegenehmLigung erteilt, vorgenanntes 

Kraftfahrzeug 

a)*) am ................ für folgende .Zwecke zu verwenden(§ 1 Abs. 1 der Verordnung -'Einzelfahrt -): ........... . 

b)*) an Wochentagen tü:r folgende Zwecke zu verwenden (§ 1 Abs. 1 der Verordnung): ........................... . 

c)*) an )Sonn- und Feiertagen :in lder Zeit von 20.00 Uhr des vorhergehendien ;bis 4.00 Uhr des nachfolgenden Tages 

für folgende .zwecke tzu !verwenden (§ 1 Abs. 2 der Verordnung): 

Mißbräuchliche Benutzung dieser Bescheinigung wird .gemäß § 5 )der ·3. Verordnung zur :Durchführung des Bewirt

schaftungsnotgesetzes (Kraftfahrzeugbenutzungsverordnung) vom 28. Dezember 1948 (WiGBl. 1949 S. 1) bestraft. 

.(Dienstsiegel) 

*) Nichtzutreffendes dst zu strffichen. 

Die Straßenverkehrsbehörde 
Unterschrift 

Herausgegeben vom BUro des Wlrtschaftsrates Frankfurt am Maln. Börsenstraße 2 1 Druck und Auslieferung: Druck· und Verlagshaus 
Frankfurt am Maln G, m. b. H. 1 Publication author!zed by Publlcatlons Cnntrol Brauch, Frankfurt Det. Information Control Diviston 

OMG for Hesse under number 2634. 
D.as Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten W!rtsellaftsePrJiete& erscheint ngch Bedarf. Bestellung nur durch die Post. Bezugspreis 
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VERORDNUNG 
zur Dm·chfiihrung des Gesetzes über die Einrichtung von 
Dienststrafkammern zur Durchführung schwebender Dienst
strafvet·fahi·en gegen Verwaltungsangehiil'ige der Verwaltung 

. des Vereini!{bm W!rtschaftsgebietes vom 5. JJuli 1948 

'G·~s. u. VBI. Nr. 13 vom 14. Juli r,cJ.W 

Vom 29, Dezember 1948. 

Auf Grund des Gesetzes über die Einrichtung von Dienst
strafkammern zur Durchführung schwebender Dienststraf
verfahren gegen Verwaltungsangehör-ige der Verwaltung 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom 5. Juli 1948 (Ges. 
u. VB!. Nr. 13 vom 14. Juli 1948), Anlage, Ziff. 15, wird mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1948 verordnet: 

§ 1 

Sitz und Bezirke der Dienststrafkammern ergeben sich 
aus der Anlage. 

§ 2 

Der Dienststrafhof hat seinen Sitz in Frankfurt a. M. 

§ 3 

Der Präsident des Dienststrafhofs führt die dienstliche 
Aufsicht über die Geschäftsführung der Dienststrafgerichte. 

§ 4 

(1) Am Sitz einer jeden Dienststrafkammer und beim 
Dienststrafhof wird eine Geschäftsstelle eingerichtet. Die 
Geschäftsstellen übernehmen auc:h die Aufgaben der Ge
richtskasse. 

(2) Die Aufgaben der Geschäftsstelle einer Dienststraf
kammer können mit Zustimmung des Personalamts von 
einer anderen bereits bestehenden Dienststelle des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes oder einer ::mcleren öffentlichen 
Verwaltung W<lhrgenommen werden. 

§ 5 
(1) Auf Ersuchen des Personalamtes benennen die Ver

waltungen und die fachlich und öt·tlich zuständigen Gewerk
schaften des Vereinigten Wirtschaftsgebietes die Beisitzer 
für die Dienststrafkammern und den Dienststrafhof, und 
zwar mindestens je zwei für jede Laufbahn und jeden 
Dienststrafkammerbezil'!;:. Das Personalamt kann für die 
Benen.nung eine Frist von 4 Wochen setzen, nach deren 
fruchtlosem Ablauf die Et·ncnmmg nach dem Ermessen des 
Personalamtes erfolgt. 

(2) Verwaltungsangehörige des Personalamtes dürfen 
nicht Beisitz0r der Dienststrafgerichte sein. 

§ 6 
(1) Der Vorc.itzendc der Dienststrafkammer stellt zu Be

ginn des K<.\lenclerjahres die Reihenfolge der Teilnahme 
nach Maßgabe des Ges. vom 5. Juli 1'948 (Ges. u. VB!. vom 

13. Juli 1948) Anlage, Ziffer 7, Absatz 1, Satz ·2, fe~t. Bei der 
Heranziehung dei· Beisitzer zu den Sitzungen i:c;t von der 
festgesetzten Reihenfolge auszugehen. 

(2) Ueber alle Fragen der Her:mziehung der B~·is Ler zu 
den Sitzungen entscheidet der Vorsitzende der Diens'straf
kammer endgültig. 

(3) Für das Verfahren vor den Senaten des Dicnslstraf
hofes gelten Absatz 1 und 2 sinngemüß. 

§ 7 
Die Hauptverhandlungstermine werden grunc1<;r-.-J·,~·· ·c:n 

Sitz der Dienststrafkammer abgehalten. jedoch k··t•· •c•:r 
Vorsitzende im Einzelfalle aus Gründen der Zwc;·!cc<iifli~,;

keit auch einen anderen Ort im Bezirk der Kamm''<' dafür 
bestimmen. 

§ 8 
Zur Durchführung der Reichsdienststrafonlnung vo1rr 

26. Januar 1937 wird verordnet: 

Zu § 6 RDStO. 

1. Als Dienstbezüge im Sinne dieser Vorschrift sind nur an-
zusehen: 

das Grundgehalt - lJ 'i außerplanmäßigen Verwaltungs-· 
angehörigen die Di~;l.en - oder die entsprechenden Be
züge, ruhcgehaltsf~ihige Zulagen, ruhegehaltsfähige Ge
bühren oder Gebührenanteile, der örtliche Sond0rzu
schlag, der Wohnungsgeldzuschuß oder die entsprechen
den Bezüge, b.ei Verwaltungsangehörigen deo Wa.rte
standes das 'Narteg•c'ld 

2. Höchstbetrag der Geldbuße ist die Summe der in Nr. 1 ~ 

genannten, nach den Gehaltskürzungsverordnungen ge
kürzten Monatsbezüge. 

Zu § 7 RD8t0. 

1. Das zu § 6 unter Nr. 1 Bestimmte gilt auch hier. Die Ge
haltskürzung erstreckt sich auf alle Aemter, die der Be
strafte bei Rechtskraft des Urteils bekleidet. 

2. Die bruchteilmäßige Vcrmind('l'Ung wird an den nach den 
Gehaltskürzungsverordnungen gekürzten Dienstbezügen 
vorgenomn1en. 

3. Bei Verwaltungsangehörigen des Warte- und Ruhestandes 
betrügt die bruchteilmüßige Verminderung cle·s Warte
geldes oder Ruhegehalts höchstens ein Fünftel des nach 
den Gehalls!cürzungsverordnungen gekürzten Vlhrteg!.'ldes 
oder Ruhegehalts. 

Zu § 8 RDStO. 

Dienstbezüge im Sinne dieser Vorschri[t sind alle dem 
Verwaltungsangehörigen auf Grund seines Amtes zust.PhC'n
den Bezüge. 

Zu§ lü RDStO 
Die Befugnisse des Dienstvorgesetzten, Verwalt.ungs

angehörige seiner Behörde oder einer ihm nachgeordneten 
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u _.e·1· seiner Aufsicht unterstehenden Behörde mit der un
eidiiclwn Vernehmung zu i::c:mflragen, bleibt unberührt. 

Zu § 19 RlDStO. 

1. Für Zustellnng von Ladungen gilt folgendes: 

«) Stets zuzustellen sind: 
die Laoungen des Beschuldigten, seines Verteidigers und 
des Vertreters der Einleitungsbehörde zur HauptVer
b;:,ndhmg (§ 58 Abs. 3 und § 59 Abs. 2); die Ladungen 
der Znwcn und SachversUindigen im Verfahren vor 
der Diel;:•ls~t·afkamme'· (§ 58 Abs. 1, Satz 2 und § 61 
Ab:;. 3) und du11 Dienststrafhof (§ 75) sowie im Wieder
aufrPbmcycrfahrcn (§ 90 Abs. 2 und § 91 Abs. 2), und 
zw:n· unter Hinweis auf die gesetzlichen Folgen des 
Ausbleibcns (vgl. §§ 48, 72 StPO); 
die Anordnunr:; des persönlichen Erscheinens des Be
schuldigten rc:::ch § 59 Abs. 1, Satz 3. 

b) Von einer fürmlichen Zustellung kann bei der Ladung 
der Zeugen und Sachverständigen in der Untersuchung 
(§ 46) des Beschuldigten nach §§ 47 und 49 und des 
Vertreters der Einleitungsbehörde nach § 50 abgesehen 
werden, wenn anderweitig Gewähr geboten ist, daß die 
Ladung den Empfänger erreicht. Dies gilt insbesondere 
für Le1dungen zu einzelnen Terminen im Lauf einer 
sich über mehrere Tage erstreckenden Beweiserhebung. 

c) Ladungen, die nicht förmlich zugestellt werden, sind 
mündlich unter Aufnahme eines Aktenvermerks oder 
schriftlich zu übermitteln. 

2. Als "Behörde" im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr, 4 gilt auch 
der Vertreter der Einleitungsbehörde. 

Zu § 24 RDStO. 

Oberste Dienstbehörden sind der Vorsitzer des Ver
waltimgsrats, der Präsident des Wirtschaftsrats, die Direk
toren der Verwaltungen und die Leiter des Personalamts, 
des Rechtsamts und des Statistischen Amts. 

Zu §§ 32-40 RDStO. 

1. Der Vorsitzende der Dienststrafkammer verteilt die Ge
schäfte. 

2. Bei Vertagung der Hauptverhandlung oder Zurückver
weisung der Sache (§ 73 Abs. 1 Nr. 3 RDStO) soll die 
Dienststrafkammer in der gleichen Besetzung entschei-
den wie in der ersten Verhandlung. ' 

!!. Als zum höheren Verwaltungsdienst befähigt im Sinne 
des § 35 Abs. 4 gilt, wer nach der Verordnung über die 
Ausbildung für den höheren Dienst in der allgemeinen 
und inneren Verwaltung vom. 29. Juni 1937 (Reichs
gesetzbl. I S. 666) ausgebildet und geprüft ist oder nach 
den bisherigen Vorschriften die Befähigung zum höheren 
Verwaltungsdienst besitzt. 

4. Die Mitglieder der Dienststrafkammer erhalten für die 
in Ausübung dieser Tätigkeit unternommenen Reisen die 
Reisekostenvergütungen nach dem Gesetz über Reise
kostenvergütung der Beamten vom 15. Dezember 1933 
(Reichsgesetzbl. I S. 1067) in der Fassung vom 4. Mai 1937 
(Reicbsgesetzbl. I S. 575). 

5. Der Dienststrafhof führt ein Dienstsiegel mit der Be
schriftung "Dienststrafhof bei dem Personalamt der Ver
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes", die Dienst
strafkammern führen ein solches mit der Beschriftung 
"Dienststrafkammcr X (:Name des Ortes) bei dem Pe;·sonal
amt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgcbietes". 
Unter den gleichen Behördenbezeichnungen ergehen die 
Entscheidungen, Ersuchen usw. der Dienststrafgerichte. 

6. Die Ueberschrift der Urteile lautet: "Im Namen des 
Gesetzes!" 

Zu § 51J RDStO. 

Der Vertreter der Einleitungsbehörde ist auch zur Ver
nehmung des Beschuldigten (§ 47) zu laden, 

Zu § 53 RDStO. 

1. Hat. die Einleitungsbehörde gemäß § 44 Abs. 1 von der 
Untersuchung abgesehen, so dürfen in der Anschuldi
gune~schrift T3tsachcn zuungunslen des Beschuldigten 
nur insoweit verwertet ;,verden, als ihm in den Vor
~rrnittlungen Gelegenheit gegeben vvorden ist, sich zu 
außern. 

2. Verwertet die Ansehuldigungsschrift Tatsachen, zu denen 
sich der Beschuldigte weder in der Untersuchung noch in 
Vorcrmiillw1gen hat ii.uflern können, oder leidet das in 
zulässiger Weise eingeleitete Dienststrafverfahren an 

sonstigen Verfahrensmängeln, so kann der Vorsitzende der 
Dienststrafkammer die Ansehuldigungsschrift an die Ein
leitungsbehörde zur Behebung der lVIängel zurückgeben. 
§ 53 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

zu § G4 rmsto. 
1. Der Unterhaltsbeitrag ist aus dem nach den geltenden 

Bestimmungen gekürzten Ruhegehalt zu berechnen. 
2. Bei Anwendung der §§ 127, 129 DBG. nach § 64 Abs. 4 

Salz 2 sind die ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge (§ 127, 
Abs. 1) und der unter Zugrundelegung der gesamten 
ruhegehaltsfähigen Dienstzeit sich ergebende Betrag 
(§ 129) um den Betrag zu kürzen, um den der l.~ ~,tcrhalts

beitrag hinter dem Ruhegehalt, aus dem er errechnet ist, 
zurückbleibt. 

Zu § 78 RDSW. 

Wird die vorläufige Dienstenthebung nach Einleitung 
des förmlichen Dienststrafverfahrens verfügt, so ist die Ver
fügung dem Verwaltungsangehörigen schriftlich mitzuteilen. 
Sie wil·d mit dem Zugang wirksam. 

Zu § 79 RDStO. 

1. Als Dienstbezüge im Sinne dieser Vorschrift sind die zu 
§ 6 unter Nr. 1 genannten, nach den Gehaltskürzungs
verordnungen gekürzten Bezüge aus allen Aemtern, auf 
die sich ~die Einbehaltung nach § 80 Abs~. 2 erstreckt, an-
zusehen. · 

2. Für die Einbehaltung eines Teils des Wartegelds oder 
Ruhegehalts gilt Nr. 1 sinngemäß. 

3. Die EinbehaHung beginnt bei der nächsten Zahlung der 
Dienst- oder Versorgungsbezüge nach dem Zeitpunkt, in 
dem die Anordnung der zahlenden Kasse zugegangen ist. 
Im Fall des § 106 wird die Anordnung in dem Zeitpunkt 
wirksam, in dem der Verwaltungsangehörige nach Fest
stellung des Dienstvorgesetzten seine Amtsgeschäfte auf
genommen hätte, wenn er hieran nicht durch die vor
läufige Dienstenthebung gehindert worden wäre; für die 
tageweise Berechnung der Bezüge gilt Nr. 91 der Reichs
besoldungsvorschriften. 

Zu § 96 RDStO. 
Die Dienststrafkammer ist auch zuständig, wenn der 

Dienststrafhof den Unterhaltsbeitrag bewilligt hatte. Gegen 
ihren Beschluß ist Beschwerde nach § 66 zulässig. 

Zu §§ 97-99 RDSto. 

I. (1) Für das Verfahren vor den Dienststrafgerichten wer
den Gebühren erhoben. 

(2) Betrifft eine Sache mehrere Angeschuldigte, so ist 
die Gebühr von jedem besonders zu erheben. 

(3) Die Gebühren betragen für die erste Instanz: 
a) im Falle einer Entscheidung nach einer Haupt

verhandlung eineinhalb vom Hundert der Brutto .. 
jahresbezüge des Angeschuldigten, mindestens 
jedoch 50 DM, 

b) im Falle einer Entscheidung ohne Hauptverhand
lung eins vom Hundert der Brutto,iahresbezüge 
des Angeschuldigten, mindestens. jedoch 30 DM. 

(4) Diese Gebühren erhöhen l!ich für die zweite Instanz 
um fünfzig vom Hundert. 

(5) Wird das Rechtsmittel vor Beginn der Hauptver
handlung zurückgenommen oder durch Beschluß 
verworfen, so wird ein Viertel der Gebühr erhoben. 

(6) Wird der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfah
rens als unzulässig oder unbegründet verworfen oder 
abgelehnt, so wird die Hälfte der Gebühr erhoben. 

(7) Wird im Wiederaufnahmeverfahren das frühere Ur· 
teil aufrechterhalten, so werden die vol!len Gebüh
ren erhoben. Wird das frühere Urteil aufgehoben, so 
werden keine Gebühren erhoben. 

(8) Gebühren und Auslagen werden mit der Rechtskraft 
der Entscheidung fällig. 

II. Zu den Kosten im Sinne der §§ 97-101 gehören: 
(1) Schreibgebühren für auf Antrag erteilte Ausferti. ... 

gungen und Abschriften (25 Pfg. :für jede angefangene 
Seite, die 28 Zeilen von durchschnittlich 15 Silben 
enthält); 

(2) Postgebühren 
a) für Uebersendung der auf Antrag erteillen Aus

. fertigungen und Abschriften, 
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b) für Ladungen von Zeugen und Sachverständigen; 
Telegrammgebühren, Fernsprechgebühren im 
Fernverkehr; die durch Einrücken in öffentliche 
Blätter entstehenden Kosten; 

(3) Die an Zeugen und Sachverständige zu zahlenden 
Gebühren; die in der Untersuchung entstandenen 

_Tagegelder und Reisekosten des Untersuchungs
führers, des Vertreters der Einleitungsbehörde und 
des Schriftführet·s; die Kosten für die Unterbringung 
und Untersuchung des Beschuldigten in einer öffent
lichen Heil- und Pl'legeanstalt; 

(4) Die baren Auslagen des dem Beschuldigten im Falle 
des § 48 Abs. 1 bestellten Verteidigers. 

III. Die entstandenen Kosten sind. gegebenenfalls mit Ab
schriften der Berechnungen, in den Vorermittlungs
und Untersuchungsakten zu vermerken. 

IV. Die Verwaltungskosten der Dienststrafgerichte, insbe
sondere Reisekosten und T::tgegelder der Mitglieder und 
die durch die Teilnahme des Vertreters der Einleitungs
behörde (obersten Dienstbehörde) an der Hauptverhand
lung entstehenden Kosten gehören nicht zu den Kosten 
des Dienststrafverfahrens im Sinne der §§ 97 bis 101. 

Zu § 100 RDStO. 

1. Dem Beschuldigten können nur tatsächlich entstandene 
Auslagen erstattet werden. nicht Verdienstausfälle und 
dergl. Zu den notwendigen Auslagen gehören auch Reise
kosten des Beschuldigten und von ihm gezahlte Zeugen-· 
gebühren. 

2. Die Dienststrafkammer entscheidet nur über die im ersten 
Rechtszug entstandenen Auslagen. Ob auch die im Be
rufungsverfahren entstandenen Auslagen zu erstatten 
skd, entscheidet det· Dienststrafhof; trifft er keine Ent
scheidung, so hat der Beschuldigte keinen Anspruch auf 
Erstattung dieser Auslagen. 

3. Als Kosten der· Verteidigung sind nur die dem Verteidi
ger nach der Gebührenordnung für Rechtsanwälte zu
stehenden Sätze anzusehen; darüber hinaus vereinbarte 
Honorare sind nicht zu erstatten. 

Anlage 
Verzeichnis .der Dienststrafkammern: 

1. Dienststrafkammer Ans b a c h 
für die Regierungsbezirke Oberfranken, Mittelfranl• en 
und Unterfranken 

2. Dienststrafkammer B r e m e n 
für die Freie Hansestadt Bremen 

3. Dienststrafkammer Dort m und 
für die Regierungsbezirke Arnsberg, Minden-Detmold 
und Münster 

4. Dienststrafkammer D ü s s e 1 d o r f 
für die Regierungsbezirke Düsseldorf, Aachen und Köln 

5. Dienststrafkammer F r a n k f u r t a. M. 

Abgabeordnung fül' die land- un<l forstwktschaftlichen Be
triebe und die Betriebe der Binnenfischerei im Vereinigten 

Wirtschaftsgebiet vom 21, September 1948. 

Auf Grund des § 7 Abs. 4 in Verbindung mit § 10 des 
Gesetzes über die Auflösung des Reichsnährstandes im Ver
einigten Wirtschaftsgebiet vom 21. 1. 1948 (Gesetz- und Ver
ordnungsb!att HJ48, S. 21) wird mit Zustimmung des Direk
tors der Verwaltung für Finanzen des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes riachstehende Abgabeordnung erlassen: 

Abgabegegenstand. 
§ 1 

Abgz-tbcgcgenstand sind 

1. die land- und forstwirtsclnftlichen Betriebe im Sinne 
des § 3 Ziffer 1 des Grundsteuergesetzes vom 1. De
zember 1936 (RGBL I S. 98ii). Hierin sind auch die 
Betriebe der Binnenfischerei eingeschlossen. 

Grundstücke im Sinne des § 3 Ziffer 2 des Grund
steuergesetzes, die unter die Vorschriften über unbe
baute Grundstücke (§ 53 des Reichsbewertungsgesetzes 

Zu § 101 .Abs. 3 RDSto. 

Die festgesetzten Kosten sind der Gerichtskasse des 
Dienststrafhofs zuzuführen. 1 

Zu § 102 RDStO. 

1. Das Dienstverhältnis endet mit der Rechtskraft des Ur
teils; dies gilt auch füt· die Berechnung der Dienstzeit. 
Die Zahlung der Dienst- und Versorgungsbezüge ist je
doch erst mit dem Ende des Monats, in dem das auf 
Entfernung aus dem Dienst oder Aberkennung des Ruhe
gehalts lautende Urteil rechtskräftig wird. einzustellen; 
Bezüge, die für den folgenden Monat bereits gezahlt 
sind, sind wieder einzuziehen oder auf einen etwaigen 
Unterhaltsbeitrag (vgl. § 64 Abs. 3) anzurechnen_ 

2. Mit der Vollstreckung der Gehaltskürzung (Kürzung des 
Ruhegehalts) ist in der Regel bei der auf den Eintritt der 
Rechtskraft des Urteils folgenden Zahlung der Dienst
und Versorgungsbezüge zu beginnen. 

3. Die Vollstreckung der Geldbuße (§ 102 Abs. :; Satz 1) 
wird nicht dadurch gehindert, daß der Bestrafte nach 
ihrer Verhängung in den Ruhestand tritt. Endet das 
Dienstverhältnis auf andere Weise (vgl. § 50 DBG). so ist 
die Geldbuße nicht zu vollstrecken. 

Zu § 103 RDStO. 

(1) Die dem Beschuldigten auferlegten Kosten des Dienst
strafverfahrens können von einem nach § 64 bewilligten 
Unterhaltsbeitrag abgezogen werden. 

(2) Der Direktor der Verwaltung für Verkehr und der Di
rektor der Verwaltung für Post- und Fernmeldewesen 
erlassen für den Bereich ihrer Verwaltungen Bestim
mungen über die Beitreibung von Geldbeträgen. 

Frankfurt am Main, den 29. Dezember 1948. 

Der Verwaltungsrat 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Dr. Pünder 

für die Regierungsbezirke Wiesbaden, D::trmstadt und 
Kassel 

6. Dienststrafkammer H a m b ur g 
für die Hansestadt Hamburg 

7. Dienststrafkammer Hannover 
für das Land Niedersachsen 

8. Dienststrafkammer München 
für die Regierungsbezirke Oberbayern, Niedcrbayern, 
Oberpfalz und Schwaben 

9. Dienststrafkamrner Sc h l es w i g 
für das Land Schleswig-Holstein 

10. Dienststrafkatnn12r S t ·; t t gart 
für das Land Württemberg-Baden 

vom 16. Oktober 1934, RGBt. I S. 1035) fallen. soweit 
sie land- und forstwit'tsch::tftlich genutzt werden_ 

§ 2 

Von der Abgabe sind die land- und fol'stwirtschaftlichen 
Belriebe (§ 1 Ziffer 1) und die land- und forstwirtsch::tftlich 
genutzten Grundstücke (§ 1 Ziffr;r 2) insoweit befreit, als ein 
Steuermeßbetrag auf Grund der Befreiungsvorschriften im 
§ 4 des Grundsteuergesetzes fUr sie nicht festgesetzt wor
den ist. 

Abgabescllnld!li'l', 
§ 3 

Schuldner der Abgabe ist, wer Schuldner der Grund-
steuer ist. 

§ 4 
Neben dem Abgabeschuldner haften als Gcs'1mtschu\clncr 

diejenigen Personen, die für die Grundsteuer hoften_ 

§ 5 
Die Abgabe ruht auf dem Abgabegegenstand als öfien'

liche Last. 
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Abgabemaßstab. 
§ 6 

(1) Abgabemaßstab für die land- und forstwirtschaftlichi:m 
Betriebe einschließlich der Betriebe der Binnenfischerei (§ 1 
Zifie1· 1) ist der festgestellte Einheit~wert. 

(2) Abgabemaßstab für die land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Grundstücke (§ 1 Ziffer 2) ist der Wert, der sich 
ergibt. wenn das Grundstück als land- und forstwirtschaft
liches Vermögen im Sinne des Reichsbewertungsgesetzes be
wertet worden wiire 

§ 7 
(1) Im Falle der Fortschreibungsveranlagung gilt als Ab

gabemaßstab der fortgeschriebene Einheitswert. 
(2) Im Falle der Nachveranlagung gilt als Abgabemaßstab 

der im Wc.ri<' der Nachfeststellung festgestellte Einheitswert. 

§ b 

Ist ein Einheitswert für einen zur Binnenfischerei ge
hörigen Betrieb nicht festgestE'llt, so gilt als Abgabemaßstab 
für das Erhebungsjahr die Zahl der im vorausgegangenen 
Kalenderjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte. 
Als Arbeitskräfte gelten auch der Betriebsinhaber und die 
mitarbeitenden Familienangehörigen, wenn sie zu Beginn 
des vorausgehenden Kalenderjahres älter als 18 Jöhre waren 
und fremde Arbeitskräfte ersetzen. 

Hühc der Abgabe. 
§ 9 

(1) Die Jahresabgabe beträgt 1 vom Tausend des· auf volle 
hundert Mark nach unten abgerundeten Einheitswertes. 
Eine Abgabe wird nicht erhoben, wenn der abgerundete 
Einheitswert weniger als tausend D-Mark beh·ägt. 

(2} Die Abgabe wird auf volle 0,10 D-Mark abgerundet. 
Betrüge bis zu 0,05 D-IVlark werden nach unten, Beträge 
über 0,05 D-Mark nach oben abgerundet. 

§ 10 
Für Betriebe der Binnenfischerei ohne Einheitswel't (§ 6) 

beträgt die Jahresabgabe bei Beschi\ftigung 

von 

" 

1 Arbeitskraft 
2 ArbeitsluäHen 
3 
4-5 
6 und m~hr Arbeitsirr~ft~n 

2 D-Mark 
4 D--Mark 
6 D-Mark 

18 D-Mark 
54 D-Mark 

§11 

Die Minelestabgabe beträgt 2 D-Mark jährlich. 

Fälligkeit der Abgabe, 

§ 12 

Die Jahresabgabe ist am 25. Oktober eines jeden Jahres 
fällig, erstmals am 25. Oktober 1948. 

Veranlagung und Erhebung der Abgabe. 

§ 13 

(1) Die Abgaben werden von den Finanzämtern veran~ 
lagt und erhoben. 

(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften der Reichs
abgabeordnung. 

(3) Die oberste Sachleitung im Sinne des § 19 der Reichs
abgabeordnung steht dem Direktor der Verwaltung für Fi
nanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes zp. 

(4) Gegen die Festsetzung der Abgabe steht dem Abgabe
schuldnE'r die Beschwerde an den Oberfinanzpräsidenten 
oder an die sonstige dem Finanzamt übergeordnete Dienst
stelle zu. 

Abführung des Abgabeaufkommens. 

§ 14 

Das Abgabeaufkommen wird von den Finanzbehörden an 
die obersten Landesbehörden für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten ohne Abzug abgeführt. 

Schlußbestimmungen, 

§ 15 

Die Abgabenordnung tritt mit Wirkung ab 1. April 1948 
in Kraft. Sie tritt am 31. März 1951 außer Kraft. 

Der Direktor 

für Ernähnu1g, Landwirtschaft und Forsten 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Dr. S •c h 1 a n g e - S c h ö n i n g e n 

------·--------------------------------------
ZWEITE VERORDNUNG 

zur nm·chfiihrumg der Steucriibei'leitu:ng, 

-vmn 13. ][)cJ;ember 1943. 

Avf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorliiufigen Neuordnung von Steuern vom 
22. Juni 1948 wird mit Zu•;timmung des Fin::mzaus<Ochusscs 
des \>Virtschafls1·ates und mii Zustimmung des F'inanzaus~ 
schusses des Länderrates zur Durchführung des Artikels X 
des Anhangs zum Gesetz Nr. ü4 zur vork\ufigen Neuord
nung von Steuern folgendes verordnet: 

Abschnitt I 

Einkünfte aus lLaml- und Forstwirtschaft 

§ 1 

Wirtschaftsjahr 
Das erste Wirtschaftsjahr nach der Währungsumstellung 

bei Land- und Forstwirten, gleichviel, ob sie Buch führen 
oder nicht, umfaßt den Zeitraum vom 21. Juni 1948 bis zum 
30. Juni 1949. 

§ 2 

Vorauszahlungen bei nichtbuchführenden 
Land- und Forstwirten 

(1) Zur Anpassung der Vorauszahlungen an die end
gültige Einkommensteuerschuld, die sich bei nichtbuch
führenden Land- und Forstwirten ergeben wird, ist § 5 
Absatz 3 des Artikels X des Anhangs zum Gesetz Nr. ü4 
in der Weise anzuwenden, daß als Gewinn aus Land- und 
FOl'stwirtschaft drei Zwölftel statt drei Achtzehntel der 
zuletzt festgestellten oder vorauc:sichtlich für das en;.te Wirt
schaHsjahr (§ 1) sich ergebenden Einl,ünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft anzusetzen sind, 

(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt erstmals für die 
am 10. Oktober 1948 fällig gewesene Vorauszahlung. 

§ 3 
Festsetzung der Einkommensteuer bei nichtbuchführenden 

Land- und Forstwirten 
.. Steuerpflichlige, auf die § 10 Abs. 1 der Verordnung 
uber dH" Aufstellung von Durchschnittsätzen für die Er
mittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtscha! '. vom 
31. Dezember 1936 (RGBL 19:i7 I S. 1) Anwendung findet 
haben ihre nächste Einkommensteuerwhlung am 10. Ja~ 
nuar 1949 zu entrichten. Bemessungsgrundlage bildet das 
zuletzt fE'slgestellte, im Verhältnis von 1 Reichsmark gleich 

c 1 Deutsche lVIark umgerechnete Einkommen. Auf das so 
ermittelte Einkommen ist die Einkommensteuerjahrest<~belle 
(§ 21 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in 
der Fassung vom 16. Oktober 1948) anzuwenden. Die am 
10. Januar 1949 fällige Steuer ist mit der Hälfte des sich 
aus der Einkommensteuerjahrestabelle ergebenden Steuer
betrags festzusetzen. Die als Abschlagszahlungen und Vor
auszahlungen geleisteten Betrbige werden auf die Ein
kommensteuerschuld angerechnet. Etwa übersteigende 
Beträge werden auf die nbicbstc im Jahl'e 1949 zu entrich
tende Zahlung angerechnet. 

Abschnitt II 
Lohnsteuer 

§ 4 
Abiührung der Lohnsteuer 

Die obersten Finanzbehörden sind ermächtigt, in Abwei
chung von der Vorschrift des § 11 des Artilrels X des 
Anhangs zum Gesetz Nr. 64 anzuordnen, daß der Arbeit
geber die gesamte Lohnsteuer, die er in einem Kalender
monat einbehalten hat, spätestens am fünften Tage nach 
Ablauf des Kalendermonats in einem Betrag an die zu
ständige Finanzlmsse abzuführen hat. 
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§ 5 
Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs 

(1) Die Vorschriften über den Lohn:;teuer-Jahresaus
gleich im Wege der Aufrechnung durch den Arbeitgeber 
(§ 35 Absatz 2 der Lohnsteuer-Durchführungsbestimmun
gen in der Fassung vom 16. Oktober 1948) finden erstmals 
für das Kalenderjahr 1949 Anwendung. 

(2) Zur Durchführung des Lohnsteuer.:.Jahresausgleichs 
für 1948 im Wege der Erstattung nach § 6 ist ausschließ
lich das Finanzamt zusüindig. 

s 6 
Verfahren beim Lolmsteuer;Jahresausglcich :für 1948 

Der Lohnsteuer-Jahresausgleich für 1948 erstreckt sich 
auf die in Deutscher Mark im Zeit.J;aum vom 1. Juli 1948 
l>is 31. Dezember 1948 einbehaltene Lohnsteuer. Arbeitneh-' 
mer, die die Erstattung der zuviel einbehaltenen Lohn
~teuer beantragen, haben auf Verlangen des Finanzamts 
eine Bescheinigung des Arbeitgebers über den im Zeitraum 
vom 1. Juli 1948 bis 31. Dezember 1948 bezogenen Arbeits
lohn einschließlich der Sachbezüge und über die hiervon 
einbehaltene Lohnsteuer beizubringen. In die Bescheinigung 
sind der Arbeitslohn und die Lohnsteuer für alle Lohn
zah}ungszeiträume einzutragen, die in der Zeit . vom 
1. Juli 1948 bis zum 31. Dezember 1948 geendet haben. 

§ 7 
Lohnstl)uer-Jahresausgleich für das zweite Halbjahr 1948 

in besonderen Fällen 
(1) Macht der Arbeitnehmer nachträglich für die Zeit 

vom l. Juli bis 31. Dezember 194.8 höhere Werbungskosten, 

Ausführungsbestimmungen 
zur Dritten Veronlmmg zur Dm·chfiihrung des Bewirt

I!Chaftungsnot.gesetzet> (Kraftfahrzeugbenutzungsverordnung), 

Vom 31. Dezember 1948. 

Aui Grund des § 4 der Dritten Verordnung zur Durch
führung des Bewirtschaftungsnotgesetzes (Kraftfahrzeug
benutzungsverordnung) vom 28. De=mber 1948 (WiGBl. 1949, 
S. 1) werden folgende Ausführungsbestimmungen erlassen: 

I. Allgemeines. 

(1) Ausnahmen von den Verboten des § 1 Abs. 1 und 2 
der Verordnung sind nur insoweit zulässig, als die Ver

·gung des sonstigen lebensnotwendigen Verkehrs mit 
-"elbstoff dadurch nicht beeinträchtigt wird. Auch soweit 
nach diesen Ausführungsbestimmungen Ausnahmen erteilt 

·•rden lcönnen. sind sie im Hinblick auf die derzeitige an
;p::mnte Krattstofflage aufs äußerte zu beschr~inken. 
(2) Für gewerbsmäßige PersonenbefÖrderung darf eine 

Ausnahme von den Verboten nur erteilt werden. wenn der 
Unternehmer nachweist, daß er im Besitze eine1: G~nehmi
gung nRch dem Gesetz über die Beförderung von Personen 
zu Lande - Personenbeförderungsgesetz - vom 6. Dezem
ber 1937 (RGBl. I, S. 1319) ist. Das Vorliegen einer Geneh
migung für die betreffende Verkehrsart ist auf der Be
scheiuigung (§ 2 Abs. 2' der Verordnung) zu vermerken. Die 
Pflicht des Unternehmers, die Genehmigungsurkunde oder 
e~i111e Bescheinigung in Gestalt eines Auszuges hiervon gemäß 
Runderlaß des Rejchsverkehrsministers vom 23. Dezember 
1936 (Reichsverkehi-sblatt Ausgabe B 1!1:37, S. 3) bei der 
Fahrt mit sich zu führen, bleibt unberührt. 

(3) Bei Kraftdroschken und Mietwagen liegt eine ver
botene Verwendung nach § 1 Abs. 1 der Verordnung auch 
oann vor, wenn der Fahrgast das Kraftfahrzeug zu den 
nach § 1 Abs. 1 der Verordnung verbotenen Zwecken be
nutzt. 

(4) Eine verbotene Verwendung von KraftfahrzeugeH im 
Sinne des Verbots des § 1 Abs. 1 der Verordnung liegt auch 
dann vor, Wünn mit einer zulässigccn Fahrt ein mißl:iüiuch
Jic.her· Zwech: verbunden wird. 

(5) Unter Fahrten zur Bedienung des Arbeiter- und 
Berufsverkehrs im Sinne {l"es letzten S<~tzcs des § 1 Abs. 3 
der Verordnung sind nur linienähnliche Beförderungen mit 
Kraftomnibussen oder Lastkraftwagen zu verstehen. 

(6) Die Verbote der Verordnung gelten ohne Rüch:sicht 
darauf, ob ein Kraftfahrzeug e.um Verkehr zugelassen ist 
gder nicht .... · 

Sonderausgaben oder AusgaJ~en für eine außergewöhnliche 
Belastung geltend, als die)emgen, für die bisher auf seiner 
Lohnsteue1:karte steuerfreie Beträge (§ 27 LStDB 1948) ein
getragen smd, so sind die -von ihm nachgewiesenen höhe
ren. Aufwendungen im Wege des Lohnsteuer-Jahresaus
gleichs zu berücksichtigen. Das Entsprechende gilt, wenn 
auf _der Lohnsteuerlmrte des Arbeitnehmers steuerfreie 
Betr~ge f§ 27 LStDB 1948) nicht eingetragen sind der 
Arbeitnehmer aber erhöhte Werbungskosten, erhöhte' Son
derausgaben oder Ausgaben für eine außergewöhnliche 
Belastung geltend macht . 

. (2) Sind im Laufe des zweiten Kalenderhalbjahres 1948 
d1e Voraussetzungen für eine dem Arbeitnehmer günstigere 
Steuerklasse eingetreten, ohne daß der Arbeitnehmer die 
Aenderung seiner Lohnsteuerlunte beantragt hat so ist 
diese Aenderung im Wege des Lohnsteuer-Jahresau'sgleichs 
zu berücksichtigen. 

(3) Der Arbeitnehm.er hat den Antrag auf Durchführung 
des Lohnsteuer-Jahresausgleichs in den Fällen der Absätze 
1 und 2 bis zum 31. März 1949 bei deri1 für seinen Wohn
sitz zuständigen Finanzamt zu stel'len. 

Bad Homburg v. d. H., den 13. Dezember 1948. 

Der Direktor 

der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebiets 

Hartmann 

(7) Für Lastluaftwage11, die als Ersatz für Kraftomni
busse zur Personenbeförderung benutzt werden sollen 
dürfen Ausnahmen von den Verboten der Verordnung nicht 
erteilt werden. 

II. Ausnahmen von dem Verbot tles § 1 Abs. 1 der 
Verordnung. 

(1) Ausnahmen von dem Verbot der in § 1 Abs. 1 der 
Verordnung bezeichneten Fahrten (Ausflugs-, Erholungs-, 
Vergnugungs- und Besuchsfahrten) dürfen für Personen
luaftwagen nur an schwerbeschädigte Kraftfahrzeughalter 
mit amtlichem Ausweis, und zwar auf Entfernungen bis zu 
50 km, vom Standort des Kr::lftfahrzeugs aus gerechnet, er
teilt werden. In Fällen besonders schwerer Körperbehinde
rung !rönnen Dauerausnahmegenehmigungen für solche 
E'ahrten erteilt werden. 

(2) In Fällen besonders .. schwerer Körperb:>hinderung 
dürfen Schwerbeschädigten für ihre Beförderung in fren•
den Personenkraftwvgen gültige persönliche Einzelaus
nahmegenehmigungen _von dem Verbot der im § 1 Abs. 1 
der Verordnung bezeichneten Fahrten erteilt werden, und 
zwar auf Entfernungen bis zu 50 km. vom Standort des be
nutzten Kraftfahrzei.1gs aus gerechnet. In diesen Fällen ist 
nvch E:inkagung des amtlichen Kennze.ichens und des Halters 
d0s benutzten Kraftfahrzeugs in die Ausnahmebescheinigung 
(11ach dem Muster der Verordnung) unter a) einzusetzen: 

"Beförderung des schwerbeschädigten ................••.. 

(Vor- und Zunahme, Be•ruf, Wohnsitz) 
mit amtlichem Schwerbeschädigtenausweis Nr ...... ". Bei 
gleicher Eintragung unter 3) dtcs Musters, aber unter W~eg
fall der Eintragung des amtlichen1 Kennzeichens und des 
Kraftfahrz<;ughalters, kann für die Beförderung durch 
Kraftdroschken die Ausn3hmebescheinigung auf "die Be
nutzung einer Kraftdroschke" ausgestellt werden unter sonst 
noch notwendiger textlicher Abweichung von dem Muster 
der Verordnung. 

(3) Für Kraftomnibusse dürfen Ausnahmen von" dem 
Vm·bot der im § 1 Abs. 1 der Verordnung bezeichneten 
Fahrten nicht erteilt werden, es sei denn, daß die oberste 
Verkehrsbehörde des Landes Ausnahmen für bestimmte 
Zwecl'e aus wichtigen Gründen zugelassen hat. 

Ili. Ausnahmen von dem Ve1·bot 1les § 1 Abs, Z der 
Vea•otdnung 

(1) Ausnahmen von dem Verbot der Benutzung von 
Kraftf3hrzeugen an Sonn- und F€>iertagen (Sperrfrist) dür~ 
fen neu· erteilt werden: 
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a) bei Personenkraftwagen und Motorrädern als Einzel
der Dauerausnz.bmegenehmigung: fur Fahden zu Berufs-

~wecken, wenn die Notwendigkeit einer A~snahn:e nach
. gewiesen ist, zum Beispiel an Aerzte, Hellkundige mvi 
: Krankenpfleger mit Außenpraxis, an He~arnrnen, zur Be
i hebung von Störungen und Ausführung drmgliclH~r Arbeiten 
an öffentlichen Versorgungseinrichtungen und fur Fahrten 
Schwerbeschädigter, für die eine Ausnahmegenehmigunt; 
nach II (1) oder II (2) erteilt wird; ferner an Kraftdro~ch-

. ken- und Mietwagenunternehmer zur Ausführung von mcht 
verbotenen Faht·ten · die Bestimmung unter III (2) findet 
auf die D~·oschken-' und Mietwagenbenutzung sinngemäße 
Anwendung. 

b) bei Kraftomnibussen als Einzelausnahmegenehmh 
gung: für Fahrten, für die der Nachweis erbracht ist, daß 
sie zu Berufszwecken, zum Beispiel zur Beförderung von 
Veranstaltern, Personal und Mitwirkenden bei öffentlichen 
Veranstaltungen in der Sperrfrist durchgeführt werden 
müs.•>en, und für Fahrten mit Kraftomnibussen, für die eine 
Ausnahmegenehmigung nach II (3) erteilt wird. 

(2) Ausnahmen von dem Verbot der Sonn- und Feier
tagsfahrten (§ 1 Abs. 2 der Verordnung) berechtigen nicht 
zu Ausflugs-, Erholungs- und Vergnügungsfahrten, zu 
Fahrten von Zuschauern oder Zuhörern zum Besuch von 
Veranstaltungen jeglicher Art und zu sonstigen Besuchs
fahrten (§ 1 Abs. 1 der Verordnung). Abschnitt I (4) dieser 
Ausführungsbestimmungen gilt entsprechend. 

(3) Feiertage im Sinne der Verordnung sind diejenigen 
Tage, die am regelmäßigen Standort des Kraftfahrzeugs 
(Heimatort) zu gesetzlichen Feietiagen erklärt sind. 

IV. Sonderausnahmen. 

(1) Abgeordneten des Parlai11entarischen Rats, Wirt
schaftsrats, Länderrats und der Länderparlamente sowie 
Mitgliedern des Verwaltungsrats des Vereinigten Wü·t
schaftsgebietes und der Landesregierungen (Senate) kann 
auf Antrag eine besondeTe Dauerausnahmegenehmigung 
von den Verboten der Verordnung nach folgendem Muster 
erteilt werden: 

Dauerausnahmegenehmigung 
von den Verwendungsverboten für H:raftfahrzeuge nach der 

l{raftfahrzeugbenutzungsverordnung. 

Abgeot·dneten 
Dem Mitglied de .................................... . 

in .... ..... , Herrn ....................... , ....... . 
(Vor- u. Zuname, Beruf, Wohnsitz) 

wird hiermit nach Abschnitt IV (1) der Ausführungsbestim
mungen zur Kraftfahrzeugbenutzungsvel;ordnung 
die Ausnahmegenehmigung zur uneingeschränkten Verwen-

dung des Pkw Amtliches Kennzeichen ............ Kraft-

fahrzeughalter .................... . 
(Vor- und Zuname, Beruf, Wohnsitz) 

I oder): 
für seine Person die Ausnahmegenehmigung zur uneinge
schränkten Benutzung eines Personenkraftwagens, einer 
Kraftdroschke oder eines Mietwagens 
erteilt 

Gültlgkeitsdauer dieser Bescheinigung von ............... . 

bis ................. . 

(Dicnstsiegel der aus
stellenden obersten 
Verkehrsbehörde) 

.............. , den ............. . 

Zuständig für die Ausstellung ist bei Abgeordneten des 
Parlamentarischen Rats, des Wirtschaftsrats, des Länder
rats und Mitgliedern des Verwaltungsrats der Direktor del' 
Verwaltung für Verkehr, im übrigen der Landesverkehrs
minister ( -senator). 

(2) Fahrer von Kraftfahrzeugen der Polizei, der Feuer
wehr, der Zollverwaltung, der Deutschen Post und del' 
Heichsbahn, die zur ordnungsmäßigen Aufrechterhaltung 
des Dienstverkehrs an Sonn- und Feiertagen eingesetzt sind 
(§ 1 Abs. 3 der Verordnung), müssen über die Freistellung 
rles Kraftfahrzeugs von der SpelTfrist eine mit Dienst
siegel versehene Bescheinigung ihrer Behörde (Dienststelle) 
bei sich führen und den sie kontrollierenden Beamten "Llf 
Verlangen vorzeigen. Das gleiche gilt für Fahrer von K 
omnibussen und Lastkraftwagen, die im Arbeiter- Lll1d 
Berufsverkehr an Sonn- und Feiertagen eingesetzt sind (§ 1 
Absat? 3 der Verordnung), mit der Maßgabe, daß sie '" 
mit Dienstsiegel versehene Bescheinigung der zustänu.~- ,n 
Verkehrsbehörde bei sich zu führen haben. 

V. Gültigkeit (ler 1\IIustet· für Ausnahmegenehmigung·en. 

(1) Vom Inkrafttrcten der Kraftfahrzeugbenutzungsver
ordnung an sind zur Erteilung von Ausnahmegenehmigungen 

I nur noch Bescheinigungen nach dem durch § 2 Abs. 3 der 
Verordnung vot·geschriebenen Muster auszustellen. 

(2) Die auf Grund der bisher geltenden Bestimmungen 
erteilten Dauerausnahmegenehmigungen verlieren, soweit 
sie nicht kürzer befristet sind, spätestens am 28. Februar 
1949 ihre Gültigkeit. 

VI. Erteilte AusnaLmegenehmigungen sind in einet• 
Kontrolliste nachzuweisen; das Muster und das Nach~ 
weisverfahren bestimmt der Direktor der Verwaltung für 
Verkehr durch allgemeine Verwal tLmgsvorschrift. 

VII Diese Bestimmungen treten am Tage nach ihrer 
Verkündung in Kraft. 

Offenbach am Main, den 31. Dezember 19411. 

Der Direktor 

der Verwaltung für Verkehr 

Dt'.-Ing. Froh n e 

GESETZ 
zm· Sicherung der Diingcmittel- und Saatgutvcrsorg·tmg. 

Vom 19. Januar 19'19. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Wegen der Ansprüche aus der Lieferung von Dünge
mitteln und anerkanntem Saatgut oder von zugelassenem 
Handelssantgut mit Ausnu.hme von Zuckerrüben
samen -, die von dem Eigentümer, Eigenbcsitzer, Nutz
nießer oder Pächter landwirtschaftlicher GrundstLickc im 
Bahmen einer ordnungsmüßigen Wirtschaftsweise in der 
für derartige Geschäfte üblichen Art nach dem 31. Juli zur 
Steigerung des Ertrages der nächsten Ernte beschafft und 
venvendet worden sind, hat der Gläubiger ein gesetzliches 
Pfcmdrecht an den in dieser Ernte anfallenden Früchten 
der zum Betrieb gehöi'igen Grundstücke, auch wenn die 
Früchte noch nicht vom Grundstück gc:lrennt worden sind. 
Das Pfandrecht erstreckt sich nicht auf die der Pfündung 
nicht unterworfenen Früchte. 

(2) Die Vorschrift des Abs. 1 gilt auch für Ansprüche aus 
Darlehen, die von dem Eigentümer, Eigenbesit.zer. Nutz
Gießer oder Pächter zur Bezahlung dieser Liefenmgen in 
der für derartige GeschErte üblichen Art aufgenommen 
werden. 

§ 2 
(1) DCJs Pfandrecht des Gläubigers erlischt mit der Ent~ 

fcrnun~ der ihm unterliegenden Früchte von dem Grund
stück. es sei denn, daß die Entfernung ohne Wissen oder 
unter Widerspruch des Gläubigers erfolgt. Der Gläubiger 
kann der Entfernung nicht widersprechen, wenn sie im 
Hahmen einer ordnungsmäßigen Wirtschaftsweise erfolgt 
cder wenn die zurückbleibenden, dem Pfatl.drccht unter
llegendcn Früchte zur Sicherung des Gläubigers offenbar 
aus1·c~chen. 
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(2) Sind die dem Pfandrecht unterliegenden Früchte ohne 
·wissen oder unter Widerspruch des Gläubigers entfernt" 
worden, so kann er die Herausgabe zum Zwecke der Zu
rückschaffung in das Grundstück verlangen. Das Pfand
recht erlischt mit dem Ablauf eines Monats, nachdem der 
Gläubiger von der Entfernung Kenntnis erlangt hat, wenn 
er nicht seinen Anspruch vorher gerichtlich geltend gc
ruacht hat. 

(3) Der Schuldner kann die Geltendmachung des Pfand
rechtes durch Sicherheitsleistung abwenden; er kann dem 
Pfandrecht unterliegende Früchte dadurch von dem Pfand
recht befreien, daß er in der Höhe ihres Wertes Sicherheit 
leistet. 

(4) Das Pfandrecht geht allen an den Früchten bestehen
den dinglichen Rechten im Rang vor. 

(5) Sind mehrere Gläubiger der in § 1 bezeichneten Art 
vorhanden, so haben ihre Ansprüche untereinander gleichen 
Rang. 

§ 3 

(1) Sowohl der Pfandgläubiger als auch der Schuldner 
kann nach Beginn der~ Ernte jederzeit - auch vor Fällig
keit der Forderung - verlangen, daß aus den dem Pfand
recht unterliegenden Früchten eine Menge, die zur Siche-
ruy der Fordenmg ausreicht, ausgeschieden, als dem 
Pf. recht unterliegend kenntlich gemacht und gesondert 
aufbewahrt wird. Geschieht dies, so beschränkt sich das 
Pfan<:Jrecht auf diese Menge; § 2 Abs. 1 ~st insoweit nicht 
an •enden. 

(2) Die Zwangsvollstreckung wegen des dem Pfand
gläubiger nach Abs. 1 Satz 1 zustehenden Anspruchs ge
schieht im Wege der Pfändung eines zur Sicherung dex 
Forderung ausreichenden Teils der dem Pfandrecht unter
liegenden Früchte. Der Anspruch kann auch im Vcrfahren 
auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung geltend gemacht 
werden; der Glaubhaftmachung einer Gefährdung im Sinne 
des § 935 der Zivilprozeßordnung bedarf es nicht. 

§ 4 

Das Pfandrecht erlischt mit dem 1. April des auf die 
~rnte folgenden Jahres, wenn es nicht vorher gerichtlich, 
msbesondcre nach § 805 der Zivilprozcßordnung geltend 
gemacht worden ist. ' 

§ 5 

Die Vorschriften der §§ 18 und 19a der Verordnung über 
Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung vom 
26. Mai 1933 (Reichsgesetzblatt I, S. 302) in der Fassung des 
Gesetzes zur Aenderüng der Vorschriften über die Zwangs~ 
vollstreclmng vom 24. Oktober 1934 (Reichsgesetzbl. I, 
S. 1070) sind auf die Zwangsvollstreclmng wegen Forde
rungen der in § .1 bezeichneten Art in die dem Pfandrecht 
unterliegenden_Früchte nicht anzmvencle•1. 

§ G 

Die Verordnung zur Sicherung der Düngemittel- und 
Saatgutversorgung vom 9. November 1939 (Reichsgesetzb]. I, 
S. 2261) und die Vierte Verordnung zur Erleichterung des 
Frühbezuges von Düngemitteln und Saatgut vom 8. Juli 
1943 (Reichsgesetzbl. I, S. 392) werden aufgehoben. 

§ 7 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. August 1948 an 
in Kraft w1d tritt am 1. August 1951 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit vcrld.indet. 

Franldurt am Main, den 19. Januar 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Er ich Köhler 

ZWEITES GESETZ 
iiber den vorläufigen Auf bau der Verwaltung des 

Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

(Zweites Uebedeitungsgesctz). 

Vom 19. Januar 1949. 

Del' Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

.uas Gesetz über Notmaßnahmen auf dem Gebiete der 
Wirtschaft, der Ernährung und des Verkehrs (Bewirtschaf
tungsnotgesetz) vom 30. Oktober 1947 (Gesetz- und Ver
ordnungblatt des Wirtschaftsrates 1948 Seite 3) wird wie 
folgt geändert: 

a) In § 2 Abs. 1 werden der Nebensatz des Satzes 2 und 
di€ Sätze 3 und 4 gestrichen. 
Im Anschluß an den Satz 2 wird fortgefahren: 
"Der Einspruch kann darauf gestützt werden, daß 

a) die beabsichtigten Vorschriften oder Beschlag
nahmen mit festgelegten Grundsätzen des Wirt
schaftsrates nicht vereinbar sind oder 

b) eine· Regelung für mehr als €in Land erforderlich 
ist. 

Ucbcr den Einspruch im Falle a) entscheidet auf 
Antrag eines Beteiligten das Deutsche Obergericht 
für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet Der Ein
spruch im Falle b) wird unwirksam, wenn der 
Wirtschaftsrat nicht innerhalb eines Monats nach 
Erhebung des Einspruchs eine Entschließung faßt.'· 

Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

b) In § 8 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte "der Exekutiv
rat oder" gestrichen. 

§ 2 

§ 9 des Gesetzes zur Verhinderung der volkswirtschaft-
Jich mißbrbiuchUchen Benutzung von Kraftfahrzeugen 

(Kraftfahrzeugmißbrauch-Gesetz) vom 21. November 1941 
(Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates S. ~ 
erhält folgende Fassung: 

"Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz erläßt 
der Direktor der Verwaltung für Verkehr im Beneh• 
men mit dem Länderrat." 

§ 3 

Das Gesetz über Notmaßnahmen auf dem Gebiet der 
Elektrizität- und Ferngasversorgung (Zentrallastverteilungs .. 
gesetz) vom 21. November 1947 (Gesetz- und Verordnungs
blatt des Wirtschaftsrates 1948 S. 1) wird wie folgt geändert: 

a) In § 7 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort "Exekutivrats" 
durch die Worte "Vorsitzenden des Verwaltungsrates" 
ersetzt. 

b) In § 8 wird das Wort "Exekut.ivrats" durch "Länder .. 
rates" ersetzt. 

!:i tl 

Das Gesetz übe1· die Ell'ichtung eines Statistischen Amtes 
des Vereinigten Vvirtschaftsgebietes vom 21. Januar 1948 
(Gesetz- und Verord).1ungsblatt des Wirtschaftsrates S. 19) 
wird wie folgt geändert: 

a) § 2 erhält folgende Fassung: 

Bei dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird ein 
Statistisches Amt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
errichtet. Sein Leiter wird von dem Vorsitzenelen des 
Verwaltungsrats ernannt, ist ihm verantwortlich und 
untersteht seinen allgemeinen Weisungen." 
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b) In § 3 Abs. 1 Buchst. d} Satz 1 wird das Wort "Exc
kutivrates" durch die Worte Verwaltungsrates und 
des Länderrates" ersetzt. 

c) In § 3 Abs. 2 Satz 3 wird das Wort "Exekutivrat" 
·durch die Worte "Verwaltungsrat -im Einvernehmen 
mit dem LändetTat" ersetzt. 

d) In § B Abs. 2 wü·d das Wort "Exekutivrat" durch die 
Worte ,,Vorsitzende des Vet·waltungsn:ltcs" ersetzt. 

ltl § 16 Aos. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Ver
anlagungs- und Abliefet·ungswesens in der Landwirtschaft 
vom 23. Januar 1948 (Gesetz- und Verordnungsblatt deg 
Wirtschaftsrates S. 23) wird das Wort ,,Exekutivrates" durch 
.Verwaltungsrates" ersetzt. 

§ 6 

Dieses Gesetz tl'itt mit seiner Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Län<J.errates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 19. Januar 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. E l' i c h K 0 h l e r 
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GESETZ 
gegen Pt•eistreiberei. 

Vom 28. Januar 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Wer in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes oder 
in unbefugter Betätigung wie ein Gewerbetreibender für 
Güter oder Leistungen des lebenswichtigen Bedarfs ,.man
gemessene Entgelte fordert, verspricht, vereinbart, anmmmt 
')der gewährt, wird wegen Preistreiberei mit Gefängnis und 
Geldstrafe oder einer dieser Strafen bestraft 

(2) In der Bege! ist unangemessen insbesondere ein Ent
gelt, das sinkende K_osten der Wiederbeschaffung oder -er
?:eugung nicht berücksichtigt. Bei gestiegenen Herstellungs
oder Anschaffungskosten ist unangemessen auch ein Ent
gelt, wenn die nach Hundertsätzen berechnete Gewinn- oder 
Handelsspanne nicht angemessen gesenkt ist. Unangemes
~en ist auch ein Entgelt, das einen vom Hersteller als all
gemein bekanntgemachten Preis übersteigt oder bei dem die 
Kosten der Gütererzeugung oder -verteilung unter Vernach
lässigung der in der gegenwärtigen Not besonders gebotenen 
Sparsamkeit unberechtigt hoch gehalten oder erhöht sind. 

1 der gegenwärtigen Not, m der der lebenswichtige Bedarf 
,nöglichst billig geJeckt werden muß, ist ein Entgelt nicht 
schon deshalb angemessen, weil der in ihm enthaltene Ge

'nn unter früheren Verhältnissen üblich w;ar . 

(3) Setzt der Verwaltungsrat RichUinien für Preiskalku
lationen, für Handelsweg oder Handelsspannen fest, so ist 
ein Entgelt, das gegen diese Richtlinien verstößt, in der 
Regel unangemessen Solche Richtlinien sind im Gesetzblatt 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes be
kanntzumachen. 

§ 2 
(1) Wer einer gesetzlichen Pflicht zuwider, Bücher oder 

Aufzeichnungen zu führen, Geschäftspapiere oder sonstige 
Unterlagen aufzubewahren unterläßt oder wer solche Unter
i.agen verni~htet verheimlicht oder so führt oder verändert, 
daß sie keine Uebersicht seines Geschäftsgebarens gewäh
r·en, wird mit Gefängnis und Geldstrafe oder einer dieser 
Strafen bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer es vorsätzlich unterläßt, 
eine im ordentlichen Geschäftsverkehr übliche Rechnung 
zu ertetlen oder sich erteilen zu lassen. 

§ 3 

Wer in Ausübung eines Bel·ufes oder Gewerbes oder in 
unbefugter Bestätigung wie ein Gewerbetreibender 

Güter oder Leistungen des lebenswichtigen Bedarfs zu
rückhält oder solche Güter beiseite,chafft, vernichtet 
oder vorsätzlich oder leichtfertig verderben läßt, obwohl 
er weiß oder den Umständen nach annehmen muß, daß 
dadurch der Prei-s auf eine unangemessene Höhe gestei-. 
gert oder auf einer solchen Höhe gehalten werden kann, 

oder wer solche Güter oder Leistungen ohne den Vo•:
satz der Verknappung zurückhält oder derEn Erzeug~ng 
verlangsamt oder emschränkt, um höhere Preise zu er
zielen, 

2. Güter oder Leistungen des lebenswichtigen Bedarf;;; da
durch verteuert, daß er sich, ohne d1e Be"darfsde2kung 
7.U fördern, ih den W~renverkehr einschiebt, · 

3. d;": Abgabe von Gütern oder Leistungen des lebl:lns
~·;•chtigen Bedarfs davon abhängig macht, daß sachlkb 
a·der handeisüblich nicht zugehörige Güter oder Lei-
stungen abgenommen werden, obwohl er weiß oder den 
Umständen nach annehmen muß, daß dadurch Qe Be
darfsdeckung des Abnehmers verteuert wird, 

wird mit Gefängnis und Geldstrafe oder einer dieser Stra
fen bestraft. 

§ 4 
Hat der Täter aus Gewinnsucht gehandelt oder ist er, 

bevor er die neue Tat beging, schon e'nmal wegen eines 
Vergehens ge~en dieses Gesetz oder das Gese\z gegen 
Preistreiberei vom 7. Oktober 1948 (WiGBl. S. 99) rech1s
kräftig verurteilt worden, so kann auf Zuchthau_; erkannt 
werden. 

§ 5 

(1) Auf das Verfahren finden die §§ 10-31 des Gese'zea 
über Notmaßnahmen auf dem Gebiet der Wirtschaft, der 
Ernährung und des Verkehrs (Bewirtschaflungsnotgesetz) 
vom 30 Oktober 1947 in der Fassung des Gesetzes vom 5 
August 1948 (WiGBI. S 79) Anwendung. 

(2) Die strafrechtliche Verfolgung soll grundsätzlich im 
beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. 

§ 6 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkilndung in Kraft und 
am 80. Juni 1949 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Linderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 28. Januar 1949~ 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 e r 
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ANORDNUNG 
zur Ergänzung der Anordnung über Preisbildung und Pr.eis
überwachung naeh der Währungsreform vom 25. Juni 1948 

(WiGBI., S. 61). 

Vom 22. Dezember 1948. 

Auf Grund de> Gesetze~ liber Leitsätze für die Bewirt·· 
schaftung und Preispolitik nach der Geldreform vorn 
24 Juni 1948 IWiGBt. S. 591 und des §· 2 des Uebergangs
gesetzes über Preisbildung und Preisüb2rw Jchung (Preis
gesetz) vom 10. April 1948 IWiGBl s,. 271 wird im Einver
nehmen mit der Verwaltung tür Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten angeordnet: 

§ 1 

Die erste Anlage zu § 1 Ziff. 1 der Anordnung über Preis
bildung und Preisüberwachung nach der Währungsreform 
vom 25. Juni 1948 wird wie folgt ergänzt: 

44. Tierkörperfett, das in Tierkörperverwertungsanstalten 
anfällt, 

ANORDNUNG 
zur 

Aenderung unc Ergänzung der Anordnung über 
Preisbildung und Preisüberwachung nach der 
Wä.hrungsreform vom 25 Juni 1948 (WiGBI. S. 61). 

Vom 27. Dezember 1948. 

Auf Grund des § 2 des Uebergangsgesetzes über Preis
bildung und Preisüberwachung (Preisgesetz) vom 10 April 
l948 (WiGBl. S. 271 wird angeordnet: 

fr; 

I. 

Die Anordnung über Preisbildung und Prei<Oü'-erwachung 
nach der Währungsreform vom 25. Jllni 1948 (WiGBL S 31) 
wird ·wie folgt geändert: 

1. In § 1 und § 4 Abs 1 wird das Wort "Waren" durch 
das Wort "Güter'' ersetzt. 

<15 Knochenextraktionsfett (Knochenfett aus nic:.t zut.· 
menschlicl)el') Ernährung geeigneten Knochen), 

<16. KlauenöL 

§ 2 

rn § 1 Ziff. 4 werden die Worte: "Schädlingsbekämp.:. 
fungs- und Pflanzenschutzmittel" gestrichen. 

§ 3 

Diese Anordnung tritt mit der Verkündung in Kraft. 

F'rankfurt'Main-Höchst, den 22. Dezember 1948. 
(I B 3tC 112668148) 

Der Direktor 
der Verwaltung für Wirtschaft 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Im Auftrage 

Risse 

2. § 1 Ziff. 7 erhält folgende Fassung: 
"7. Grundstücke sowie die Vermietung und Verpach

tung von Grundstücken und Räumen jeder Ar< 
(einschließlich der G-ewährung von Uebernach
tungen)." 

II. 

Diese Anordnung tritt mit der Verkündung in Kraft. 

FrankfurtJMain-Höchst, den 27. Dezember 1948. 
(I B 4, U 114420148) 

Der Direktor 
der Verwaltung für Wirtschaft 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
In Vertretung 

Dr. Kaufmann 
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GESETZ 
:~.ur Vel'längerung des Gesetzes iiber Leitsätze fiir die Bewirtschaftung und Preispolitil• nach der Geldreform 

vom 24. Juni 1948 (WiGBI. S. 59). 

Vom 3. Februar 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz besehlossen: 

§ 1 

1. Artikel I des Gesetzes über Leitsätze für die Bewirt
schaftung und Preispolitik nach der Geldreform erhält 
l'olgende Fassung: 

"Auf Grund des § 1 des Bewirtschaftungsnotgesetzes 
vom 30. Oktober 1947 (WiGBl. 1948 S. 3) in der Fassung 
des Gesetzes vom 5. August 1948 (WiGBl. 1948 S. 82) und 
des § 1 des Preisgesetzes vom 10. April1948 (WiGBl. S. 27) 
werden die aus der Anlage ersichtlichen Leitsätze, die 
einen Bestandteil dieses Ges.etzes bilden, aufgestellt." 

2. Artikel II des Gesetzes über Leitsätze für die Bewirt
schaftung und Preispolitik nach der Geldreform wird ge
strichen. 

3. In Artikel III des Gesetzes über Leitsätze für die Be
wirtschaftung und Preispolitik nach der Geldreform wer
den die Worte "seines Auftrages" gestrichen. An ihre Stelle 
treten die Worte "der aus der Anlage ersichtlichen Leit-
sätze", · 

4. In Artikel IV des Gesetzes über Leitsätze für die Be
wirtschaftung und Preispolitik nach der Geldreform werden 
die Worte "31. Dezember 1948" gestrichen. An ihre Stelle 
treten die Worte "31. Dezember 1949". 

5. In der Anlage zum Gesetz über Leitsätze für die Be
wirtschaftung und. Preispolitik nach der Geldreform werden 
Absatz I, Ziffer 3 und Absatz II, Ziffer 3 gestrichen. 

6. _Der Präsident des Wirtschaftsrates wird ermächtigt, 
das Gesetz über Leitsätze für die Bewirtschaftung und 
Preispolitik nach der Geldreform in der Fassung diese21 
Gesetzes mit neuem Datum und in neuer Ziffernfolge be
kanntzumachen. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1949 dn Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet nach
dem der Wirtschaftsrat den Einspruch des Länderra'tes zu
rückgewiesen hat. 

Frankfurt am Main, den 3. F-ebruar 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Er i c h K ö h 1 e r 

GESETZ 
~u.r Aenderung des Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen 

vom 18. März 1904. 

Vom 3. Februar 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz" beschlossen: 

§ 1 

Das Gesetz betreffend den Schutz von Erfindungen. 
Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 
1904 (Reichsgesetzbl. S. 141) ist im Vereinigten Wirtschafts
gebiet mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Ausstellungen. 
auf die der zeitweilige Schutz Anwendung findet, durch 
eine Bekanntmachung des Leiters des Rechtsamtes der Ver
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes im Gesetzblatt 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes bestimmt werden. 

§ 2 
Für Ausstellungen in der Zeit zwischen dem 24. Juli 1947 

und dem 31. Dez,ember 1948, für die der zeitweilige Schub 
durch Bekanntmachung des Präsidenten des Zentral-Justiz
amtes für die britische Zone, des Bayerischen Staatsministe
riums der Justiz, des Senats der Freien Hansestadt Bremen 
des hessischen Staatsministeriums der Justiz oder der Re~ 
gierung ·des Landes Württemberg-Baden bestimmt worden 
ist, wird dieser Schutz von seinem Beginn an auf das Ver
einigte Wirtschaftsgebiet erstreckt. 

§ 3 

Für Erfindungen, Muster und Warenzeichen, die auf 
einer Ausstellung in der Zeit vom 1. Juli 1948 bi.s 31. De-
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zember 1948, auf die im Vereinigten Wirtschaftsg.ebiet der 
zeitweilige Schutz Anwendung findet, zur Schau gestellt 
worden sind, beträgt die Frist zur Anmeldung sechs Monate 
lleit der Eröffnung der Ausstellung. 

§ 4 

Der § 3 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1948, das Gesetz 
im übrigen am 31. Dezember 1948 in Kraft. 

Das- vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung de, 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Madn, den 3. Februar 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. E r i c h K ö h 1 e r 

GESETZ 
zur Verlängerung des Uebe1·gangsgesetzes über Preisbildung und Preisüberwachung (Preisgesetz) vom 10. 4. 1948 

(WiGBI. S. 27). 

Vom 3. Februar 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Die Geltungsdauer des Uebergangsgesetzes über Preis· 
bildung und Preisüberwachung (Preisgesetz) vom 10. 4. 1948 
(WiQBl. S. 27) wird bis zum 31. Dezember 1949 verlängert. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt ~m 1. Januar 1949 tin Kraft. 

Et·ste Belmnntmachung 
des Direktors der Verwaltung für Wirtschaft 

zum Gesetz gegen Rompensationen. 

Vom 1. Februar 1949. 

Im Bereich der gewerblichen Wirtschaft sind auf Grund 
des § 1 Abs. 3 des Gesetzes gegen Kompensationen. vom 
3. November 1948 (WiGBl. S. 116) folgende Rechtsgeschäfte 
allgemein genehmigt: 

L Rechtsgeschäfte, die eine von D,irektoren der Verwaltun
gen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes in Bewirtschaf
tungsvorschriften zugelassene Abgabe von Waren gegen 
andere Wa'i·en oder Vorteile betreffen. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet, nach· 
dem der Wirtschaftsrat den Einspruch des Länderrats zu
rückgewiesen hat. 

J~'rankfurt .am Main, den 3. Februar 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. E r ich K ö h I e r 

trag anfallen, diesem überlassen werden, soweit dies 
handelsüblich ist. 

4. Rechtsgeschäfte, in denen 

a) E~porteur-Bonus-A-Gutscheine gemäß Joint E~portl 
Import Agency (US-UK) Instruction No. 6 (JEIA-An
weisung Nr. 6) oder Waren, die mit solchen Expor
teur-Bonus-A-Gutscheinen eingeführt sind, 

b) Waren, die aus Devisen-Gutschriften für Ausfuhren 
nach Joint Export/Import Agency (US-UK) Instruc
tion No. 20 (JEIA-Anweisung Nr. 20) oder für Lahn
veredelungsgeschäfte (ohne Verwendungsbindung 
hierfür) eingeführt sind, 

von den Exporteuren, denen diese Exporteur-Bonus,-A
Gutscheine oder Devisen-Gutschriften zustehen, an deren 
Unter- oder Materiallieferanten gegen entsprechende 
Lieferungen übertragen werden, sofern sich diese Ver
wendung im Rahmen der Zweckbestimmung solcher Ein
fuhren gemäß den JEIA-Anweisungen Nr. 6 und Nr. 20 
hält. . 

2. Rechtsgeschäfte, in denen bei der Sammlung von Alt
und Abfallstoffen oder gebrauchtem Verpackungsmate
rial neben der Zahlung in Geld als Prämien nicht be
wirtschaftete, entsprechende Alt- und Abfallstoffe ent
haltende Erzeugnisse oder geringwertige Gegenstände 
(Geschenkartikel) in angemessener Menge angeboten, ge
währt oder angenommen werden. Nicht zulässig ist das 1· 
Anbieten, Gewähren oder Annehmen von Prämien bei Frankfurt a. M.-Höchst, den 1. Februar 1949. 
der Sammlung von Eisenschrott, von Te~tilabfällen, die 
in gewerblichen Betrieben anfallen, sowie von gebrauch
ten gewebten Säcken. 

3. Rechtsgeschäfte, in denen Abfälle (Verschnitt, Reste, 
Abgänge), die bei dem Hersteller aus einem Werkver-

VERORDNUNG 

über die erste Vermögensteuervorauszahlung 1949. 

Vom 2. Februar 1949. 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 22. Juni 
1948 wird mit Zustimmung des Finanzausschusses des Wirt
schaftsrats und mit Zustimmung des, Finanzausschusses des 
Länderrats folgendes verordnet: 

Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Dr. Ludwig Er h a r d 

Einziger Paragraph 

Die am 10. Februar 1949 fällige Vermogensteuer-Voraus
zahlung 1949 ist zusammen mit der am 10. Mai 1949 fälligen 
Vermögensteuer-Vorauszahlung zu entrichten. 

Bad Romburg v. d. H., den 2. Februar 1949. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten WirtocllCJftsgebieles 
Earl. I'l3 n n 
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GESETZ 
zur Erhebung von Abschlagszahlungen auf die Einlmmmen- und Körperschaftsteuer. 

Vom 18. !Februar 1949. 

Der ,Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 11 

(1) Im Kalenderjahr 1949 rwerden auf die !llm 10. April 
1949, ,10. Juli 11949, 10. Oktober 1949 und 10. ,Januar 1950 
zu leistenden vierteljährlrichen lEinkommensteuer-Voraus
zahlungen monatliche Abschlagszahlungen erhoben. Die 
Abschlagszahlungen sind jeweils 1am 10. der Monate Fe
bruar, März, ,Mai, Juni, August, 'September, November und 
Dezember dn !Höhe eines (Drittels k:ler Vorauszahlung rz.u 
leisten, die für das unmittelbar vorangegangene Kalender
vierteljahr rz.u entrichten war. Die für den Vorauszahlungs
zeitraum entrichteten Abschlagszahlungen werden auf die 
Vorauszahlungsschuld ,angerechnet. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für ldie Vorauszahlungen 
auf die Körperschaftsteuer. 

(3) iDie Obersten Finanzbehörden der Länder werden 
ermächtigt, von der Erhebung ider Abschlagszahlungen :ab-
zusehen. · 

§ 12 
Dieses Gesetz tritt am :1. •Februar 1949 'in Kraft. 

Das vorstehende 1Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates !hiermit !Verkündet. 

Frankfurt arri: ,Main, den 18. Februar 1949. 

· Der Präsident IJ,es ,Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h l er 

GESETZ 
zur Aenderung des Gesetzes zur ,Erhebung einer Abgabe 

"Notopfer Berlin". 

Vom 18. ·Februar 1949. 

Der Wirtschaft.srat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

:Artikel ::r 
Das Gesetz zur Erhebung einer Abgabe "Notopfer Ber

lin" vom 8. November 1948 i(WiGBl. IS. 118) wird w.ie folgt 
geändert: ' ' 
1. § 3 erhält folgende Fassung: 

1 :"§ :3 
Erhebungszeiträume 

Erhebungszeiträume sind: 
1. in den Fällen des'§ )2 1Ziff. ,1 und i2 die Monate No

vember 1948, Dezember 11948, .Januar 1949, [Februar 
1949 und März 1949; 

2. im :Falle ,des § !2 ~Ziff. 3 die !Monate Dezember 1948, 
Januar 1949, Februar 1949, März 1949 und April1949." 

2. § 8 erhält folgende Fassung: 

1 .. § i8 
Erhebung 

(1) Die Abgabe ist von dem Abgabepflichtigen an den 
Fälligkeitstagen 1(§ 15) an das i Finanzamt abzuführen. 
Der Abgabepflichtige hat gleichzeitig eine Erklärung ab
zugeben, in der er die Abgabe selbst rz.u !berechnen hat. 
Ist am Fälligkeitstage :auch eine Vorauszahlung auf die 
Einkommensteuer ·zu entrichten, so !kann die .A:bgabe 
in fder Vorauszahlungserklärung gesondert berechnet 
und gesondert bezeichnet werden. 

(2) !Die 'ß'rklärung ,über !die Abgabe dst auch dann ab
zugeben, wenn eine ,Vorauszahlung auf die Einkommen
steuer nicht zu entrichten ~st." 

3. § \15 erhält folgende Fassung: 
"§ 15 

Fälligkeit 
Das ,Notopfer Berlin' ist fällig: 
1. als lAbgabe !der Arbeitnehmer am )5. Dezember 1948, 

am 5. Januar 1949, .am 5. Februar 1949, am 5. März 
1949 :und am 5. April !1949; 

2. als Abgabe der Veranlagten und .als Abgabe der 
Körperschaften am 10. iNovember 1948, am 10. l[)e
zember 1948, am 10. Januar 1949, am 10. Februar 1949 
und am \10. JMärz 1949; I ! 

3. als Abgabe auf Po.c•tsendungen bei Auflieferung." 

!Artikel n 
O,ieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates ih:iermit verkündet. 

Frankfurt iam iJ.V[ain, den ·18 .. Februar 1949. 

Der Präsident jdes 1Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 er 
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.VERORDNUNG 

zur Aenderung des Verzeichnisses der Nachbarorte. 

.vom 19. Januar 1949. 

Auf \Grund !(ies § 118 '(1) äes :Uebevgangsgesetzes über !die 
Rechtsstellung der Verwaltungsangehörigen der Verwal
tung !des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom 23. 1Juni 
1948 ((W!iGBI. ·p. 154) Uifd des § \2 \(2) ides !Gesetzes über IReise
kostenvergütung ,der , Beamten vom 15. Dezember , 1933 
(RGBl. I S. 11007 und RBB. S. 189) wird folgendes ver
ordnet: 

Frankfurt am Main, äen ·19. Januar 1949. 

§ :1 
Das Verzeichnis der Nachbarorte (RBB. 1942 S. 5) nebst 

Ergänzungen (RBB. 1942, S. 39; S. 151 und S. 226; 1944 
S. 50 und H6) wird wie 'folgt geändert und ergänzt: 
S. 12 Bei !Stadtkreis !Frankfurt .a. M. dst 

a) statt "Frankfurt a. IM., Stadt !des Deutschen Hand
werks" :zu setzen "Frankfurt a. M."; 

b) hinter "Luftschiffhafen 'Rhein-Main (Teil ·des 
Flughafens Rhein-Main)" ist einzufügen: "Horn
burg rvor der Höhe, Bad, Offenbach .a. ·M." 

§ 2 
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 1948 

in Kraft. 

Per Vorsitzer des Verwaltungsrates 
,gez. iDr. iPünder 

!Der Direktor :der 1Verwaltung für Wiirtschaft 
gez. Ludwig Erhard 

Der Direktor !der Verwaltung :für !Ernährung, 
Landwirtschaft tund !Forsten 

gez. Schlange-Schöningen 

!Der Direktor der Verwaltung für Verkehr 
gez. iDr. Ing. ,'Frohne 

VERORDNUNG 

zur Durchführung :des 'Gesetzes zur /Aenderung ,des Gesetzes 
.zur ,Erhebung einer Abgabe "Notopfer Berlin". 

Vom 22. Februar 1949. 

Auf .Grund !des § :20 des \Gesetzes )zur ,Erhebung einer 
Abgabe ,"Notopfer Berl1n" vom '8. November 1948 I(WiGBI. 
S. 118) (in der ~assung !des !Gesetzes lzur iAenderung des Ge
setzes rzur Erhebung einer iAbgabe "Notopfer Berlin" vom 
18. Februar 1949 {WiGBl. S. 15) wird .folgendes verordnet: 

Einziger Paragraph 
Die folgenden lEeträge sind spätestens am 1. März 1949 

zu entrichten: 

Der Direktor der Verwaltung für .Finanzen 
.gez. Hartmann 

JJer !Direktor 
der Verwaltung rur Post- und Fernmeldewesen 

,gez. !Schuberth 

:Der Pirektor der :Verwaltung für Arbeit 
gez. ~nton Storch 

a) die am 5. Februar 1949 tfällig ,gewesene Abgabe der 
Arbeitnehmer, I 

b) die 'am 10 .. Februar 1949 fällig gewesene Abgabe der 
Veranlagten, : 

c) die am 10. ,Februar 1949 fällig ,gewesene Abgabe der 
Körperschaften. 

Bad (Homburg ,v. d. H., ld'en 122. Februar 1949. 

Der !Direktor 
der 'Verwaltung für ;Finanzen 

des Vereinigten ,Wirtschaftsgebietes 
Hartmann 
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ZWEITES GESETZ 
zur ·Aenderung des Bewirtschaftungsnotgesetzes. 

Vom 25. Februar 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 11 

Das Gesetz über Notmaßnahmen auf dem Gebiet ider 
Wirtschaft, der Ernährung und tdes Verkehrs (Bewirtschaf-

1 tungsnotgesetz) vom 30. Oktober 1947 (Ges~tz- und. Ver
ordnungsblatt des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes 1948 IS. 3) !in 1der Fassung tdes Gesetzes zur 
Aenderung des Bewirtschaftungsnotge.setzes vom 5. August 
1948 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates 
des Vereinigten ,Wirtschaftsgebietes 1948, S. '82) 'Wird vvie 
folgt geändert: 

1. rin § .3 ,Abs. 1 wird 1als !Satz 3 d'olgende Bestimmung 
eingefügt: 

"Die oberste Landesbehörde 'bestimmt <die für die Aus
führung !ZUStändige Behörde." 

2'. § 5 erhält folgende Fassung: 

"§ 5. 

Auf Beschlagnahmen auf Grund !dieses Gesetzes ist 
die Verordnung über die Wirkungen der Beschlagnahme 
zur Regelung des Warenverkehrs vom 4. März 1940 
(RGB!. I S .• 551) entsprechend •anzuwenden, ·soweit nicht 
durch Gesetz oder Verordnung etwas anderes bestimmt 
ist. Dies gilt nicht für Beschlagnahmen, die ,auf Grund der 
Bestimmungen des lAbschnittes iii dieses Gesetzes er
lassen werden." 

3. Als § 30a ·Wird folgende Vorschrift eingefügt: 

"§ 30a 

Die tnach .den §§ 11, 13, 15 bis 18, 20 bis 21a, 25 bis 28, 
30 zuständige Behörde wird durch die fachlich zuständige 
oberste Landesbehörde bestimmt. Soweit es :sich um Zu
widerhandlungen gegen Bestimmungen über iden Gebrauch 
von Verkehrsmitteln außerhalb cbs Gebietes des Straßen
verkehrs handelt, wird die zuständige Behörde durch den 
Direktor der Verwaltung für [Verkehr 'bestimmt." 

BEKANNTMACHUNG 

der neuen Falisu,ng des Gesetzes .über Leitsätze lfü1· 'die 
Bewirtschaftung .und Preispolitik , nach der Geldreform. 

Vom .4. Februar 1949, 

Auf Grund ,des § 11 Ziffer ,6 \des Gesetz·es zur Verlän
gerung ld.es Gesetzes über 1Lelitsätze für die Bewirtschaf
tung und Preispolitik nach der Geldreform vom 3. Februar 

4, § 33 Abs. 3 •erhält folgende Fassung: 

"(3) Verstößt eine nach !diesem Gesetz strafbare Hand
lung zugleich gegen die !Bestimmungen der Verbrauchs
regelungsstrafverordnung in !der Fassung vom 26 .. Novem
ber 1941 (RGB!. I S. 734), so finden auf ·das :verfahren nur 
die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung." 

5. In § 35 Wird als Absatz 12 folgende Bestimmung ein
gefügt: 

"(2~ Soweit nach § 38 der V'•rordnung Nr. ll c1;;,· ;;rneri ·· 
kanischen Militärregierung und der Verordnung Nr. 89 der 
britischen Militärregierung die ,zuständige Behörde be
stimmt worden ist, bleibt ihre ZustänC..igkeit nach Maß
gabe dieses Gesetzes bis zu atlderweitiger Bestimmuno, 
durch rcl.ie •Oberste Landesbehörde .gemäß § 30a bestehen." 

\Artikel II 

Die Direktoren der Verwaltungen für Wirtschaft, für Er
nährung, Landwirtschaft und Forsten und für Verkehr 
sind ermächtigt, gemeinsam das Bewirtschaftungsnotgesetz 
in -der [ietzt geltenden Fassw1g ~nit :neuem Datum neu 'be
kanntzumachen und dabei cl.ie Paragraphenfolge ,zu ändern 
und Berichtigtmgen vo-rzunehmen. 

.Artikel III 

Dieses Gesetz tr.itt mit !seiner Verkündung tin [\:raft. 

Das 'Vorstehende Gesetz wir·d nach .Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt .am Main, den 25. Februar 1949. 

Der Präsident ides Wirtschaftsrates 

Dr. :Erich (K. öl h I er 

1949 (WiGBl. S. 13) wird nachstehend das Gesetz über Leit
sätze für die Bewirtschaftung und Preispolitik nach der 
Geldreform vom 24. Juni 1948 (WiGBl., S. 59) in der nun
mehr geltenden Fassung neu bekanntgemacht. 

Frankfurt 1am Main, den t4. Februar 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Er.ich (K.abler 
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GESETZ 
über Leitsätze für die Bewirtschaftung und Preispolitik nach der Geldreform 

in der Fassung vom 4. Februar 1949. 

Aus dem ,Zusammenbruch der Kriegswirtschaft hat 2. die Durchführung von Wirtschaftsprogrammen \im 
sich ein Zustand ergeben, der 1die wirtschaftlichen \Ener- öffentlichen Interesse sicherzustellen, 
gien gelähmt, sie in eine dem Gemeinwohl schädliche 3. die AusnuLzung etner lf'lngeü;;ge durch monopo-
Richtung gelenkt und .zu großen 1sozialen Ungerechtigkeiten listische Einflüsse zu unterbinden. 
geführt· \hat. Die GeLdreform soll diese unheilvolle Ent- Um die damit umrissenen Aufgaben zu erfüllen und 
wicldung überwinden helfen, indem sie , die natürliche dadurch zugleich die Grundlage für eine tdie Stabilität 
Beziehung .zwischen Leistung und Gegenleistung wieder- der neuen Währung sichernde Geld- und Kreditpolitik 
herstellt, damit den 'Bezieher von Arbeitseinkommen zum schaffen zu können, (bedarf die Wirtschaftsverwaltung in 
bevorzugten ,Käufer tmacht und so die Voraussetzungen für der Uebergangszeit ausreichender Eingriffsmöglichkeiten, 
eine !Steigerung der Arbeitsleistung und der Prod,1ktl0n die eine schnell und nachdrücklich wirkende Lenkung der 
schafft. Indem die Kaufkraft im wesentlichen auf den Be- vorher nicht übersehbaren wirtschaftlichen Vorgänge :im 
trag der -in ,der laufenden Erzeugung entstehenden Arbeits- Rahmen der nachfolgenden Leitsätze und zu deren Ver
einkommen !beschränkt wird, wird die Ibisher durch die wirklichung gestatten. 
großen Geldhorte aufgeblähte Nachfrage :>nf ihc horP.ch- Der Wirtschaftsrat hat .daher das :folgende 
tigtes Ausmaß :zurückgeführt. Zugleich wird das Waren- GESETZ 
angebot durch Auflösung der gehorteten Bestände ver
größert. Die bisherigen inflationistischen Tendenzen wer-
den unterbunden. ( 

Das , aus "der :Vergangenheit stammende, kaum noch 
wirksame Zwangssystem kann daher, insbesondere unter 
Berücksichtigung des anlaufenden Marshall-Plans aufge
lockert, de1' Markt ,stärker :zur !Steigerung der Wirtschaft
lichkeit in 'Erzeugung und Verteilung eingesetzt werden. 
Die wirtschaftlichen und ~sozialen Notwendigkeiten gehen 
somit Hand in Hand, da einet 'bessere Versorgung der brei
ten JV[a:;sen nicht ohne Anspannung aller produktiven 
Kräfte, eine vollständige Ausnutzung aller produktiven 
Kräfte nicht ohne bessere Versorgung der breiten Massen 
möglich ist. Daraus folgt, daß die Wirtschaftspolitik 
wirtschaftliche '·und soziale . Gesichtspunkte in gleicher 
Weise iin <B-etracht :zu (Ziehen !hat. 1 

Die Auflockerung des staatlichen Warenverteilungs
und Preisfestsetzungssystems ,findet ihre Grenze dort, w,o 
es darauf ankommt, , 

1. den Schutz des wirtschaftlich iSchwächere.n zu ge
währleisten, 

Anla1n' 
Leitsätze für die Bewirtschaftung und Preispolitik 

nach der Geldreform. 
11. 

1. Der Freigabe aus der \Bewirtschaftung ist vor ihrer 
Beibehaltung .der Vorzug zu geben. 

2. Die Hauptnahrungsmittel und :clie Rohstoffe, die eine 
wesentliche !Grundlage für die gewerbliche und landwirt
schaftliche Gütererzeugung bilden, sind zur Erzielun!:( eines 
planmäßigen iElinsatzes dieser Güter weiterhin zu ;bewirt-
schaften. , 1 

3. Textilwm·en. die der Beldeidun~ 1d'ienen ~;cl:ube un< 
Seife können als für den unmittelbaren menschlichen Be
darf lebensnotwendig einer Verbrauchsregelung unterwor
fen bleiben. 

4. Wenn und insoweit eine \Bewirtschaftung von Roh
stoffen, Halb- und Fertigerzeugnissen .der gewerblichen 
Wirtschaft unterbleibt, kann durch Lieferanweisungen, 
durch Herstellungsgebote und -verbote eine ;yfür die ,ge
samte 'Volkswirtschaft .und insbesondere für den Bedarf 
der Bevölkerung notwendige !Fertigung und Auslieferung 
sichergestellt werden. 1 : I 

5. Die Einschaltung ,des I Behördenapparates ·bei der 
Durchführung der Bewirtschaftung iist :auf ein Mindestmaß 
einzuschränken. An tdie Stelle ldes IBezugscheinsystems tmit 
individueller Bedürfnisprüfung tritt die alh!emeirre Be
zugskarte (Punktkarte), die je: !nach der Vorratslage !durch 
all!:(emeine Aufrufe zum Bezuge i der bewirtschafteten 
Güter /berechtigt. Dlie allgemeine lEezugskarte ist :durch 
Sonderbezug·skarten für !besonders notleidende Bevölke
rungskreise l(z. ,B. Flüchtlinge, !Ausgebombte) rund ifür die 
Ausstattung bestimmter lEerufsgruppen (z. B. mit Arbeits
kleidung und 'Arbeitsschuhen) izu ergänzen. Die IUebertra
gung von Kontingenten kann :zugelassen werden. 

I i , [!. 
1. Der .Freigabe der LPreise ist vor ·der behördlich~n 

Festsetzung ~er Vorzug zu \geben. 

beschlossen: 
Artikel I 

Auf Grund des § 1 des <Bewirtschaftungsnotgesetzes vom 
30. Oktober 1947 (WiGBl. 1948 ,S. '3) in der !Fassung des 
Gesetzes vom 5. August .1948 (WiGBI. 1948 S. ,82) 'Und des 
§ 1 des Preisgesetzes vom 10. April 1948 ,(WiGBl. S. 27) 
werden die aus der Anlage :ersichtlichen Leitsätze, die 
einen Bestandteil .dieses Gesetzes bilden, aufgestellt. 

Artikel ,n 
Zur ,Ueberwachung und Beratung des Direktors hin

sichtlich der Einhaltung der aus der Anlage ersiehtHeben 
Leitsätze 'Wlird ein Ausschuß aus fünf Mitgliedern des 
Wirtschaftsrates und drei Mitgliedern des Länderrates ,ge
bilaet. iDer Direktor 1gibt dem Ausschuß von allen ,grund
sätzlichen Maßnahmen unverzüglich iKenYltnis. Der Aus
schuß :berät den Direktor auf dessen Wunsch ,vor dem 
Erlaß grundsätzLicher ,Maßnahmen. 

Artikel III 
Dieses Gesetz tritt tz.ugleich mit dem Inkrafttreten der 

gesetzlichen Regelung der Geldreform in Kraft und am 
31. [)ezember 1949 außer Kraft. 

2. (Die Preise für , die Hauptnahrungsmittel und die 
Rohstoffe, die eine wesentliche Grundlage für die gewerb
Liche und landwirtschaftliche Gütererzeugung bilden, so
wie i<lie Mieten und Verkehrstal'ife sind behördlich fest
zusetzen. , 

3. Wo Preise behördlich gebunden werden, sind sie 
als Höchstpreise festzusetzen. Die Höchstpreise (müssen 
in einem angemessenen Verhältnis ;ZU den Kosten eines 
wirtschaftlich .geführten Betriebes stehen. Auf einen mög
lichst niedrigen Endpreis der iFertigerzeugnisse ist :Bedacht 
zu nehmen. : 

4. Alle Pre:ise r auch /die !freigegebenen - sind !be
hördlich :zu überwachen. Wer Höchstpreise überschreitet 
oder wirtschaftliche Ueberlegenheit oder ein im Verhält
nis zur iNachfrage ,geringes Angebot mißbraucht ooei: wer 
Waren !zurückhält in der Absicht, die ~Preise ;ZU 'Steigern, 
ist :Streng zu (bestrafen. Insoweit gesetzliche (Grundlagen 
hd-erfür tnicht vorhanden sind, sind dem Wirtschaftsrat un-
verzüglich die erforderlichen 1Gesetze vorzulegen. -

(III. 
Soweit der Staat den !Verkehr mit \Waren und Leistun

gen nicht regelt, dst dem Grundsatz ldes Leistungswettbe
werbs Geltung !ZU verschaffen. Bilden sich würtschaftliche 
Monopole, so sind sie ;zu /beseitigen rund bis dahin .staat
licher lAufsicht zu unterstellen. Der :Entwurf eines !dahin
gehenden rdeutschen Gesetzes dst !(lern ,Wirtschaftsrat als
bald, )Vorzulegen. 

~V. 1 

Der IK:reditpol1tik ist von der Verwaltung für Wirtschaft 
im engen Einvernehmen tmit den !sonst dafür verantwort
lichen Stellen besondere ~Aufmerksamkeit ,zu schenken. 

,'V. i 
Es ist darauf hinzuwirken, daß :mit lder Lockerung !der 

Bewirtschaftung und der 'Preis'bildung eine entsprechende 
Lockerung der Lohnbildung verbunden wird. 
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regierung 

TEESTEUERGESETZ. 
Vom 10. Mät•z 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Steuergegenstand 

(1) Tee unterliegt einer Abgabe (Teesteuer). Die Tee
steuer ist Verbrauchsteuer im Sinn der Reichsagbagben
ordnung. 

(2) Tee im. Sinn des Absatzes 1 sind alle unter Nr. 65 
des Zolltarifs (§§ 49, 108 Abs. 1 des Zollgesetzes vom 20. 
März 1939, Reichsgesetzbl. I S. 529) fallenden Erzeugnisse. 

(3) Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes wird ermächtigt, im Zweifels
falle den Kreis der der Teesteuer unterliegenden Erzeug
nisse näher zu bestimmen. 

(4) Die Teesteuer wird neben dem Eingangszoll erhoben. 

§ 2 

Steum·satz 

(1) Die Steuer beträgt 15 DM für das Kilogramm, 

(2) Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes wit'd ermächtigt, für Er
zeugnisse, die aus einem Gemisch anderer Stoffe mit Tee 
bestehen, oder die Auszüge aus Tee darstellen, Steuersätze 
festzusetzen, die die bei der Herstellung der Gemische oder 
Auszüge verwendete T€emenge berücksichtigen. 

Erhebungsverfahre .. 

Bei der Teesteuer finden füJ: die Entstehung der Steuer
schuld und die Person des Steuerschuldners, für die Fällig
keit, die Erhebung, die Steuererklärung, die Erteilung des 
Steuerbescheides und den Zahlungsaufschub, für die per
sönliche und dingliche Haftung, für die Steueraufsicht, 
das Strafrecht und für die Zollausschlüsse die Vorschriften, 
die für Zölle gelten, sinngemäß Anwendung. 

§ '4 

Steuererstattung und Steuervergütung 

(1) Die Steuer wird auf Antrag für Tee erstattet oder 
vergütet, der nachweislich wieder ausgeführt worden ist. 

(2) Bei der Ausfuhr von Erzeugnissen, zu.· deren Her
stellung Tee verwendet worden ist, kann die Steuer für 
die verwendete Teemenge vergütet werden. 

§ 5 

Steuervergünstigung und Steuet·befreiung 

Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes wird ermächtigt, die steuer-

liehe Behandlung von Tee, der in Geschenk- und Liebes
gabensendungen aus dem Ausland eingeführt wird, ein
heitlich zu regeln. 

§ 6 

Steueraufsicht 

Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes wird ermächtigt, Betriebe und 
Unternehmqngen, die gewerbsmäßig Tee verarbeiten oder 
umsetzen, der Steueraufsicht zu unterwerfen. 

§ 7 

Durchsuchungen 

Wenn hinreichender Verdacht besteht, daß Teesteuer 
hinterzogen worden ist, ist die Durchsuchung von Betrieben 
und Räumen, die der Steueraufsicht unterliegen, und von 
ancteren Räumen zulässig (§ 437 der Reichsabgabepordnung). 

§ 8 

Uebergangsbestimmungen 

Teebestände, die sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes bereits im freien Verkehr des Inlandes 
befinden, sind nach näherer Bestimmung des Direktors der 
Verwaltung für Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsge
bietes nach § 2 Absatz 1 zu verste).lern. 

lcrwaltung 

Die Teesteuer wird für Re'chnung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes von den Zollämtern verwaltet und ist an 
die Verwaltung für Finanzen des Vereinigten Wit·tschafts
gebietes abzuführen. 

§ liJ 

lokrafttreten 

Dieses Gesetz tl'itt mit seiner Verkündung in Kratt. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiet·mit verkündet. 

F1•ankfurt am Main, deh 10. März 1949. 

Der Pt•äsident des Wil'tschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 e r 
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GESETZ 
iiber den Amateurfunk. 

Vom 14. März 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Funkamateure können eine Funl{station enichten und 
betreiben. Sie bedürfen hierzu sowie zur Mitbenutzung einer 
Amatenrfunkstatio,n einer Genehmigung, 

(2) Funkamateur ist, wer sich lediglich aus persönlicher 
Neigung und nicht in Verfolgung anderer, z. B. wirtschaft
lichE\&' oder politischer Zwecke mit _Funktechnik und Funk
betrieb befaßt. 

(3) Eine Amateurfunkstation ist eine von einem Funk
amateur betriebene Funkstelle im Sinne des Art. 42 des 
Weltnachrichtenvertrages von Atlantik City 1947. 

§ 2 

(l) Die Genehmigung ist durch den Direktor der Verwal
tung für Post- und Fernmeldewesen zu erteilen, wenn der 
Sunkamateur 

a) seinen Wohnsitz im Vereinigten Wirtschaftsgebiet hat, 
b) mindestens 18 Jahre alt ist, 
Cl) gerichtlich nkht vorbestraft ist, 
d) eine fachliche Prüfung für Funkamateure abgelegt hat. 

(2) Die Gehehmigung berechtigt auch zum Errichten und 
Betreiben dh zum Betrieb erforderlichen Empfänger und 
Frequenzmesser (Meßsender). 

§3 

Die Genehmigung ermächtigt den Funkamateur, im Rah
men de1' technischen und betrieblichen Bedingungen den 
Amateurfunkverkehr aufzunehmen. 

§4 

Die Genehmigung ist nicht übertragbar. Sie kqnn von 
dein Direktor der Verwaltung für Post- und Fernmelde-

wesen widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen ihrer 
Erteilung weggefallen sind. 

§ 5 

Für die Sendegenehmigung wird eine monatliche Gebühr, 
für die Prüfung eine einmalige Gebühr erhoben, die von 
dem Direktor der Verwaltung für Post- und Fernmelde
wesen festgesetzt· wird. 

! § 6 

Werden durch einen Funkamateur Nachrichten empfan
gen, die von einer öffentlichen Zwecken dienenden Fern
meldeanlage übermittelt werden und nicht für ihn bestimmt 
sind, so dürfen der Inhalt der Nachricht sowie die Tatsache 
ihres Empfangs - ausgenommen bei Notrufen - anderen 
nicht mitgeteilt werden. 

§ 7 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Vorschriften erläßt der Direktor der Verwaltung für Post
und Fernmeldewesen. 

§ 8 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung dn 
Kraft. 
' 

Das vorstehende Gesetz wird na~h Zusiimmung des Län-. 
derrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 14. März 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich Köhler 
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xFrankfurt am Main G. m. b. H. 1 Publication authorized by Publications Control Branch, Frankfurt Det. Information Control D.ivlsfon 
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Beilage l\Jr. I 
zum Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Jahrgang 1949 

MILITARY GOVERNMENT- GERMANY 
VNITED STATES AREA OF CONTROL 

Law No 75 

Reorganization of Get·man coal and iron aml steel industries 

WHEREAS it is the policy of Military Government to 
decentralize the German economy for the purpose öf eli
minating excess1ve concentration of ec'onomic power and 
preventing the development of a war potential 

WHEREAS Military Government has decided that the 
question of the eventual ownership of the coal and iron 
and steel industries should be left to the determination of 
a representative, freely elected German Government 

WHEREAS Military Government has decided that it will 
not allow the restoration of a .pattern of ownership in these 
industries which would constitute excessive concentration 
of economic power and will not permit the return to 

1 positions of ownership and control of those persans who 
· have been found or may be found to have furthered the 

aggressive d.esigns of the National Sodalist Party 

WHEREAS it is expedient that these industries should 
tot·thwith be reorganized with a view to the promotion ot 
the recovery of the German economy 

WHEREAS the Military Governors and Commanders-in
Chief of the United States and British Zones have agreed 
on the measm·es to be taken in their respective Zones for 
these purposes; and 

WHEREAS the Military Governor. and Commander-in
Chief of the British Zone lis promulgating Law iNo 75 in 
order to give effect to this agreement 

IT IS THEREFORE ORDERED: 

ARTICLE I 
Decartelization 

1. The enterprises enumerated in Schedule A of this 
Law are hereby declared to be excessive conoentrations of 
economic power or otherwise deemed objectionable and 

t~ thet·efore subject to reorganization within the purview of 
Military Government Law No 56 Prohibition of Excessive 
Concentration of German Economic Power. The controlling 

n. companies in each of these enterprises shall be put into . 
Ar! Iiquidation forthwith and a liquidator appointed, or current 

liquidation proceedings confirmed, as the case may be. 

2. The tiUe to assets located in the US Zone owned or 
controlled by undertakings listed in Schedule B hereof is ' 
hereby declared to be subject to seizure by Military Govern
ment. Pending a determination on their seizure, these assets, 
if not already under such control, are hereby placed under 
control pursuant to the provisions of Mtlitary Government 
Law No 52. The functions of exercising the powers of con
trol over such assets as rprovided dn Law No 52 are hereby 
vested lin the UK/US Coal Control Group, 

ARTICLE U: 
Reorganization of the coal industry 

3. The iitle to assets located in the US Zone and owned 
or controlled by undertakings ,possessing colliery assets as 
defined in Article XII hereof is hereby declared tö be sub
ject to seizure by Military Government. Seizure of such as
sets shall be effected by nomination by Military Government 
or its designated agency whereupon the assets so seized 
shall be transferred by Military Govermnent and title 
thereto vested in, companies which shall be formed for the 
purpose under German Law. These com.panies shall be 
fOl'me!(l by and Shall have for rbheir Shareholders SUCh per
SOllS of German nationality as may be designated by or 

MILITÄRREGIERUNG- DEUTSCHLAND 
AMERJIKANIS CHES KONTROLLGE!l:HET 

Gesetz Nr. 75 

Umgestaltung des deutschen Kohlenbergbaues und ~ 
deutschen Eisen- mHl Stahlindustrie 

Die 1vülitärregierun'g hat sich die Dezentralisation der 
deutschen Wihschaft zum Ziele gesetzt, und zwar zu <ietn -
Zwecke,. die übermäßige Konzentration von Wirtschafts
kraft zu beseitigetl und das Entstehen der Fähigkeit zur 
Kriegsführung zu verhindern. 

Die Militärregierung hat beschlossen, die endgültige 
Entscheidung über die Eigentumsverhältnisse im Kohlen
l;lergbau und in der Eisen- und Stahlindustrie einer aus 
freien Wahlen hervorgegangenen,- den politischen Willen 
der Bevölkerung zum A~tsdruck bringenden deutschen Re
gierung zu überlassen. 

Die Militärregierung hat beschlossen, in den genannten 
Zweigen der Wirtschaft die Wiederherstellung von Eigen:... 
tumsverhältnissen, aus denen sich eine übermäßige I~on
zentration der Wirtschaftskraft ergeben würde, nicht zuzu
lassen und nicht zu gestatten, daß jemand, von dem bekannt 
ist oder bekannt wird, daß er die Angriffspläne der natio
nalsozialistischen Partei gefördert hat, in eine Stellung zu
rückkehrt, in der ihm Eigentums- und Kontrollrechte zu
stehen würden. 

Eine sofortig(' Umgestaltung der genannten Zweige der 
Wirtschaft mit dem Ziele. die Gesundung. des deutschen 
Wirtschaftslebens zu fördern, erscheint an~eigt. 

Die Militärgouverneure und Oberbefehlshaber der ame
rikanischen und der britischen Zone sind sich über die in 
ihren Zonen zu diesem Behufe zu ergreifenden Maßnahmen 
einig geworden. 

Der Militärgc,uverneur und Oberbefehlshaber der briti
schen Zone wird dieses Uebereinkomtnen durch Verkün
dung 'des Gesetzes Nr. 75 ausführen. 

Es wird daher angeordnet: 

ARTIKEL I 
Entflechtung 

1. Die in Anhang A zu diesem Gesetze aufgeführten 
Unternehmen s:ellen wie hiermit ausdrücklich festgestellt 
wird, übermäßige Konzentrationen von vVir:schaftskraft 
dar oder gehören zu solchen, deren Fortbestand aus anderen 
Gründen bedenklich erscheint. Sie unterliegen daher der 
Umgestaltung im Rahmen des Gesetzes Nr. 56 der Mi1itür
regierung (Verbot der übermäßigen Konzentration deut
scher Wirtschaftskr'lft). Alle diese Unternehmen kontrol
lierender. GeseUschaften müssen unter Bestellung eines 
Liquidators sofort in Liquidation· treten, beziehungsweise 
muß ein bereits schwebendes Liquidationsverfahren be~ 
stätigt werden 

2. Vermögenswerte, die in der amerikar)ischen Zone 
liegen und im Eigentum oder unter der Kontrolle der in 
Anhang B aufgefuhrten Betriebe stehen, werden hiermit 
der Beschlagnahme dllrch die Militärregierung unterworfen. 
Bis zum Ergehen einer Entscheidung über die Frage ihrer 
Beschlagnahme werden sie hiermit der Kontrolle nach 
Maßgabe des Gesetzes Nr. 52 der Militärregierung unter
stellt, sofern sie einer solchen nicht bereits unterliegen. 
Die Aufgabe, die in Gesetz Nr. 52 der Militärregierung vor
gesehenen Kontrollbefugnisse über diese Vermögenswerte 
ausznüben, wird hiermit der UK/US Coal Control Group 
übertragen. 

ARTIKEL II 
Unlgestaitung des Kohlenbergbaues 

3. Vermögenswerte, die in der amerikanischen Zone 
liegen und im Eigentum oder unter der Kontrolle von Be
trieben stehen, die Vermögenswerte im Kohlc:1bergbau 
(Begriffsbestimmung •in Artikel XII) besitzen, werden hier
mit der Beschlagnahme durch die MiliWrregierung unter
worfen. Die Beschlagnahme solcher Vermögenswerte wird 
im Wege namentlicher Aufführung durch die Militär
regierung oder durch die 'von ihr bezeichnete Behörde 
durchgeführt; die derart beschlagnahmten Vermögenswerte .. 
werden von der Militärregierung auf zu diesem Behufe 
zu bildende Gesellschaften deutschen Rechts überLragc:1 
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GESETZ 
iiber (len Amateul'funk. 

Vom 14. März 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Funkamateure können eine Funkstation en,ichten und 
betreiben. Sie bedürfen hierzu sowie zur Mitbenutzung einer 
Amate:1rfunkstatiol1 einer Genehmigung. 

(2) Funkamateur ist, wer sich lediglich aus persönlicher 
Neigung und nicht in Verfolgung anderer, z. B. wirtschaft
lichw oder politischer Zwecke mit _Funktechnik und Funk
betrieb befaßt. 

(3) Eine Amateurfunkstation ist eine von einem Funk
amateur betriebene Funkstelle im Sinne des Art. 42 des 
Weltnachrichtenvertrages von Atlantik City 1947. 

§ 2 

(l) Die Genehmigung ist durch den Direktor der Verwal
tung für Post- und Fernmeldewesen zu erteilen, wenn der 
l'unkamateur 

111) seinen Wohnsitz im Vereinigten Wirtschaftsgebiet hat, 
b) mindestens 18 Jahre alt ist, 
Cl) gerichtlich nkht vorbestraft ist, 
d) eine fachliche Prüfung für Funkamateure abgelegt hat. 

•2) Die Genehmigung berechtigt auch zum Eri:ichten und · 
Betreiben d~r zum Betrieb erforderlichen Empfänger und 
Frequenzmesser (Meßsender). 

§3 

Die Genehmigung ermächtigt den Funkamateur, im Rah
men der technischen und betrieblichen Bedingungen den 
Amateurfunkverkehr aufzunehmen. 

§ 4 

Die Genehmigung ist nicht übertragbar. Sie k:;mn von 
dem Direktor der Verwaltung für Post- und Fernmelde-

wesen widerrufen werden, wenn di_e Voraussetzungen ihrer 
Erteilung weggefallen sind. 

§ 5 

Für die Sendegenehmigung wird eine monatliche Gebühr. 
für die Prüfung eine einmalige Gebühr erhoben, die von 
dem Direktor der Verwaltung für Post- und Fernmelde
wesen festgesetzt· wird. 

! § 6 

Werden durch einen Funkamateur Nachrichten empfan
gen, die von einer öffentlichen Zwecken dienenden Fern
meldeanlage übermittelt werden und nicht für ihn bestimmt 
sind, so dürfen der Inhalt der Nachricht sowie die Tatsache 
ihres Empfangs - ausgenommen bei Notrufen - anderen 
nicht mitgeteilt werden. 

§ 7 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Vorschriften erläßt der Direktor der Verwaltung für Post
und Fernmeldewesen. 

§ 8 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung dn 
Kraft. 

'-

Das vorstehende Gesetz wird nach Zu&timmung des Län .. 
derrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 14. März 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich Köhler 
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Beilage l\Jr. I 
zum Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirfscltaftsgebietes 

Jahrgang 1949 

MILITARY GOVERNMENT- GERMANY 
PNITED STATES AREA OF CONTROL 

Law No 75 

Reorganization of German coal and iron and steel industries 

WHEREAS it is the policy of Military Government to 
decentralize the German economy for the purpose öf eli
minating excess1ve concentration of economic power and 
preventing the development of a war potential 

WHEREAS Military Government has decided that the 
question of the eventual ownership of the coal and iron 
and steel industries should be left to the determination of 
a representative, freely elected Gennarr Government 

WHEREAS Military Government has decided that it will 
not allow the restoration of a. pattern of ownership in these 
industries which would constitute excessive concentration 
of economic power and will not permit the return to 
positions of ownership and control of those persons who 
have been found or may be found to have furthered the 
aggressive d.esigns of the National Socialist Party 

WHEREAS it is expedient that these industries should 
torthwith be reorganized with a view to the promotion ot 
the recovery of the German economy 

WHEREAS the Military Governors and Commanders-in
Chief of tlie United States and British Zones have agreed 
on the measures to be taken in their respective Zones for 
these purposes; and 

WHEREAS the Military Governor and Commander-in
Chief of the British Zone iis promulgating Law No 75 in 
order to give effect to this agreement 

IT IS THEREFORE ORDERED: 

ARTICLE I 
Decartelization 

1. The enterprises enumerated 1n Schedule A of this 
Law are hereby declared to be excessive conoentrations of 
economic power or otherwise deemed objectionable and 
therefore subject to reorganization within the purview of 
Military Government Law No 56 Prohibition of Excessive 
Concentration of German Economic Power. The controlling 
companies in each of these enterprises shall be put into . 
Iiquidation forthwith and a Iiquidator appointed, or current 
Iiquidation proceedings confirmed, as the case may be. 

2. The tit1e to assets located in the US Zone owned or , 
controlled by undertakings listed in Schedule B hereof is 
hereby declared to be subject to seizure by Military Govern
ment. Pending a determination on their seizure, the:>e assets, 
if not already under such control, are hereby placed under 
control pursuant to the :provisions of Military Government 
Law No 52. The functions of exe;rcising the powers of con
trol over such assets as rprovided dn Law No 52 are hereby 
vested dn the UK/US Coal Control Group, 

ARTICLE II 
Reot•ganization of the coal industry 

3. The 'title to assets located in the US Zone and owned 
or controlled by undertakings ,possessing colliery assets as 
defined in Article XII hereof is hereby declared to be sub
ject to seizure by Military Government. Seizure of such as
sets shall be effected by nomination by Military Government 
or its designated agency whereupon the assets so seized 
s,hall be transferred by Military Government and title 
thereto vested in companies which shall be formed for the 
,purpose under German Law. These companies shall be 
:for,med by and shall have for rtheir shareholders such per
sons of Gennarr nationality as may be designated by or 

MILITÄRREGIERUNG- DEUTSCHLAND 
AMERJ!KANIS CHES KONTROLLGEBIET 

Gesetz Nr. 75 

Umgestaltung des (leutschen Kohlcnbet·gbaues und dfi' 
deutschen Eisen- und Stahlindustrie 

Die lvülitärregierung hat sich die Dezentralisation der 
deutschen Wirtschaft zum Ziele gesetzt, und zwar zu dem -
Zwecke,. die übermäßige Konzentration von Wirtschafts
kraft zu beseitigeh und das Entstehen der Fähigkeit zur 
Kriegsführung zu verhindern. 

Die Militärregierung hat beschlossen, die endgültige 
Entscheidung über die Eigentumsverhältnisse im Kohlen
Qergbau und in der Eisen- und Stahlindustrie einer aus 
freien Wahlen hervorgegangenen, den politischen Willen 
der Bevölkerung zum A~tsdruck bringenden deutschen Re
gierung zu überlassen. 

Die Militärregierung hat beschlossen, in den genannten 
Zweigen der Wirtschaft die Wiederherstellung von Eigen
tumsverhältnissen, aus denen sich eine übermäßige Kon
zentration der Wirtschaftskraft ergeben würde, nicht zuzu
lassen und nicht zu gestatten, daß jemand, von dem bekannt 
ist oder bekannt wird, daß er die Angriffspläne der natio
nalsozialistischen Partei gefördert hat, in eine Stellung zu
rückkehrt, in der ihm Eigentums- und Kontrollrechte zu
stehen würden. 

Eine sofortige Umgestaltung der genannten Zweige der 
Wirtschaft mit dem Ziele. die Gesundung des deutschen 
Wirtschaftslebens zu fördern, erscheint an~zeigt. 

Die Militärgouverneure und Oberbefehlshaber der ame
rikanischen und der britischen Zone sind sich über die in 
ihren Zonen zu diesem Behufe zu ergreifenden Maßnahmen 
einig geworden. 

Der Militärgc.uverneur und Oberbefehlshaber der briti
'schen Zone wird dieses Uebereinkommen durch Verkün
dung 'des Gesetzes Nr. 75 ausführen. 

Es wird daher angeordnet: 

ARTIKEL I 
Entflechtung 

1. Die in Anhang A zu diesem Gesetze aufgeführten 
Unternehmen s~ellen wie hiermit ausdrücklich festgestellt 
wird, übermäßige Konzentrationen von Wirtschaftskraft 
dar oder gehören zu solchen, deren Fortbestand aus anderen 
Gründen bedenklich erscheint. Sie unterliegen daher der 
Umgestaltung im Rahmen des Gesetzes Nr. 56 der Mili~~ir
regierung (Verbot der übermäßigen Konzentration deut
scher Wirtschaftskr::tft). Alle diese Unternehmen kontrol
lierender. GeseUschaften müssen unter Bestellung eines 
Liquidators sofort in Liquidation· treten, beziehungsweise 
muß ein bereits schwebendes Liquidationsverfahren be
stätigt werden 

2. Vermögenswerte, die in der amerikanischen Zone 
liegen und im Eigentum oder unter der Kontrolle der in 
Anhang B aufgefuhrten Betriebe stehen, werden hiermit 
der Beschlagnahme dLtrch die Militärregierung unterworfen. 
Bis zum Ergehen einer Entscheidung über die Frage ihrer 
Beschlagnahme werden sie hiermit der Kontrolle nach 
Maßgabe des Gesetzes Nr. 52 der Militärregierung unter
stellt, sofern sie einer solchen nicht bereits unterliegen. 
Die Aufgabe, die in Gesetz Nr. 52 der Militärregierung vor
gesehenen Kontrollbefugnisse über diese Vermögenswerte 
auszuüben, wird hiermit der UK/US Coal Control Group 
übertragen. 

ARTIKEL H 
Umgestaltung des Kohlenbergbaues 

3. Vermögenswerte, die in der amerikanischen Zone 
liegen und im Eigentum oder unter der Kontrolle von Be
trieben stehen, die Vermögenswerte im Kohlenbergbau 
(Begriffsbestimmung •in Artikel XII) besitzen, werden hier
mit der Beschlagnahme durch die MiliWrregierung unter
worfen. Die Beschlagnahme solcher Vermögenswerte wird 
im Wege namentlicher Aufführung durch die Militär
regierung oder durch die von ihr bezeichnete Behörde 
durchgeführt; die de1·art besch\agnahrnien Verm.ögenswerle'"' 
werden von der Militärregierung auf zu diesem Behufe 
zu bildende Gesellschaften deutschen Rechts überlragcD 
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under the authority of Military Government after consulta
tion with appropriate German bodies. The persons thus 
designated shall be lmown as trustees and. shall hold the 
shares alloted to. them in the companies on behalf of the 
<>wners of the collieries and associated undertakings affected 
by this article in accordance with instructions issued by 
Military Government. 

4. Pending a determination on their seizure, the ·assets 
described dn paragraph 3 above, Jf not already so subject, 
are hereby made subject to the provisions of Military 
·Gove1nment Law No 52. The function of exercising the 
powers of control provided by Military Government Law 
No 52 over such assets is hereby vested in the UK/US Coal 
·Control Group. On completion of the transf€11' of the title 
of colliery assets to a new company, as provdded for in 
paragraph 2 hereof, such assets shall cease to be subject t? 
the provisions of Military Government Law No 52. The 
remaining assets of enterprises having colliery assets shall, 
in rthe case of enterprises not enumerated in Schedule A or 
Schectu1e B cease to be subject to the provisions of Military 
Governmen't Law No 52 and shall, in the case of enterprises 
enumerated :in Schedule A, be transferred to the Iiquidator 
referred to in Article I hereof who shall dispose of them 
;in accordance with the orders of Military Governrnent. 

5. The Deutsche Kohlenbergbau-Leitung shall be re
orgarriz€(1 as an Aktiengesellschaft with the Deutscher 
Kohlen-Verkauf and Bergbaubedarf-Beschaffungs-Zentrale 
as subsidiary companies. The Aufsichtsrat of the re
organized Deutsche Kohlenbergbau-Leitung shall be selected 
from the Trustees mentioned in paragraph 3 and as 
provided for in. Article IV. 

6. Mili-tary Government will provide by Regulation for-

(a) the rules governing the f01·mation. of .:ompanies 
pursuant to paragraph 3, the' allocation of assets 
to .such companies, the number of trustees, their 
powers and duties, their relationship to Military 
Government, to German agencies, to the companies 
referred to in paragraph 5 hereof, and to the 
previous owners of the affected undertakings; 

(b) the organization and ftmctions of the companies 
referred to in paragraph 5, their relationship to 
JVIilitary Government, to German agencies .and to 
the companies to be formed under paragraph 3. 

AR'JI'ICLE IU 
Reorganization of the iron and steel industry 

7.'The title to assets located in the US Zone, owned or 
controlled by undertakings listed in Schedule A hereof and 
not affected by Article II hereof and title to the assets 
owned or controlled by Roechlipg-Buderus AG and Bude
russche Eisenwerke-Wetzlar, are hereby declared to be 
subject to seiztn'e by MiLitary Governm8!1t. Pending a deter
mination on their .seizure, the assets described in this 
paragraph, if not already under such control, are ihereby 
placed tmder control pursuant to the provisions of Law 
No 52, The function of exercising the power.s of control 
over such assets, as ptovided 'in Law No 52, tis hereby vested 
in the UK/US Steel Group. 

8.'' A Steel Trustee Association conffisting ol' Getrman 
nationals .shall be established for the purpose l()f assisting 
in decentralizing and reorganizing the iron and steel indus
try, The members of the Association shall be appointed by 
or under the authority of Military Government, after con
sulta'bion with the appropriate German bodies. 

9. T.itle lto the .assets declared subject to seizure by 
paragraph '7 of this law will, upon notioe, lbe seized by 

sowie diesen zu Eigentum überlassen. Gründer und Anteils
eigner dieser Gesellschaften müssen Personen deutscher 
Staatsangehörigkeit sein, die nach Anhörung der zustän
digen deutschen Stellen· von der Militärregierung oder mit 
deren Ermächtigung hierzu bestimmt werden. Die so be
stimmten Personen führen die Bezeichnung Treuhänder 
und verwalten die ihnen zugeteilterr Anteilsrechte an den 
Gesellschaften für die Eigentümer der unter diesen Artikel 
fallenden Kohlenbergwerke und' angegliederten Betriebe 
nach den Verfügungen der Militärregierung. 

4. Bis zum Ergehen einer Entscheidung über die Frage 
ihrer Beschlagnahme werden die in Ziffer 3 angeführten 
Vermögenswerte hiermit der Kontrolle nach Maßgabe der 
Bestill)mungen des' Gesetzes Nr. 52. der Militärregierung 
unterstellt, sofern si~ einer solchen nicht bereits unter
liegen. Die Aufgabe, die in Gesetz Nr. 52 der Militärregie
rung vorgesehenen Kontrollbefugnisse über diese Ver
mögenswerte auszuüben, wird hiermit der UK/US Coal 
Control Group übertragen. Nach einer gemäß Ziffer 2 
dieses Gesetzes erfolgten Uebertragung von Vermögens
werten im Kohlenbergbau auf eine neue Gesellschaft sind 
auf diese Vermögenswerte die Vorschriften des Gesetzes 
Nr. 52 der Militärregierung nicht mehr anwendbar. Auf die 
übrigen Vermögenswerte von Unternehmen mit Kohlen
bergwerksbesitz finden, soweit es sich um in Anhang A 
und B nicht aufgeführte Unternehmen handelt, die Vor
schriften des Gesetzes Nr. 52 der Militärregierung nicht 
mehr Anwendung; bei den in Anhang A genannten Unter
nehmen sind sie auf den in· Artikel I dieses Gesetzes er
wähnten Liquidator zu übertragen, der über sie nach An
ordnung der Militärregierung verfügt. 

5. Die Deutsche Kohlenbergbau-Leitung wird in eine 
Aktiengesellschaft umgewandelt, deren Tochtergesellschaf
ten die Firmen Deutscher Kohlenverkauf und Bergbau
bedarfs-Beschaffungszentrale werden. Die Mitglieder des 
Aufsichtsrats der umgewandelten Deutschen Kohlenberg
pan-Leitung werden aus der Reihe der in Ziffer 3 erwähn
ten Treuhänder und gemäß den Vorschriften des Artikels 
IV ausgewählt. 

-6. Die Militärregierung bestimmt durch Ausführungs-: 
verordnung: 

a) die Grundsätze für die E~Tichtung der nach Ziffer 3 
zu bildenden Gesellschaften, die ,Zuteilung von Ver
mögenswerten an diese Gesellschaften, die Zahl der 
Treuhänder, deren Befugnisse und Pflichten und ihre 
Stellung gegenüber der Militärregierung', gegenüber 

, deutschen Stellen, gegenüber den in Ziffer 5 dieses 
Gesetzes genannten Gesellschaften und gegenüber 
den früheren Eigentümern der betroffenen Betriebe; 

b) den Aufbau und den Tätigkeitsbereich der in Ziffer 5 
genannten Gesellschaften, ihre Stellung gegenüber 
der Militärregierung, gegenüber deutschen Stellen 
und gegenüber· Gesellschaften, die gemäß Ziffer 3 
zu bilden sind. 

ARTHf.:EL HI 
-Umgestaltung der ~isen- und Stahlindustrie 

7. Vermögenswerte, die in der amerikanischen Zone 
liegen und im Eigenturne oder unter der Kontrolle von 
;Betrieben s,tehen, welche im Anhang A zu diesem Gesetz 
aufgeführt sind und auf die sich. die Bestimmungen des 
Artikels II dieses Gesetzes nicht beziehen, sowie Ver
mögenswerte, die im Eigentum oder unter der Kontrolle 
der Röchling-Buderus AG und der Buderussche Eisen
werke-Wetzlar stehen, werden hiermit der Beschlagnahme 
durch die Militärregierung unterworfen. Bis zum Ergehen 
einer Entscheidung über die Frage ihrer Beschlagnahme 
werden die in dieser Ziffer aufgeführten Vermögenswerte 
hiermit der Kontrolle nach Maßgabe der Bestimmungen 
des Gesetzes Nr. 52 der Militärregierung unterstellt,' sofern 
sie einer solchen nicht bereits unterliegen. Die Aufgabe, die 
in Gesetz Nr. 52 der Militärregierung vorgesehenen Kon
trollbefugnisse über diese Vermögenswerte _auszuüben, 
wird hiermit der UK/US Coal Control Group übertragen. 

8. Ein aus deutschen Staatsangehörigen bestehender 
Stahltreuhan\iverband wird zu dem Zwecke gegründet; 
bei der Dezentralisation und Umgestaltung der Eisen- und 
Stahlindustrie mitzuarbeiten. Die Mitglieder dieses Ver
bandes werden' nach Anhörung der zuständigen deutschen 
Stellen von d~r Militärregierung oder mit deren Ermäch
tigung bestellt. 

9. Vermögenswerte, die der Beschlagnahme gemäß -. 
Ziffer 7 dieses Gesetzes unterliegen, werden im Wege der 
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Military Government and, upon seizure, .shall be transferred 
to and vested in the Steel Trustee Association or tthe new 
companies provided for in paragraph 1q below. 

10. The Steel Trustee Association shall as soon .as pos
sible submit for the approval of Military Government plans 
for the further reorganization of the Iron and Steel Indus
try. , The plans shal.l provide for the formation of new 
companies (hereinafter referred to as unit companies) to 
which shall be transferred assets seized as provided in 
paragraph 8 hereof and may provide for the merger or 
amalgamation of such assets and for the absorptiori of ad
ditional assets which may include as.sets outsidy the field 
of the Iron and Steel Industry. 

11. On the approval of the plan for each unit company, with 
such modifications ·as Military Government may direct, the 
title to the a.ssets affected shall be transfelTed to and vested 
in the new unit company which shall have as its share
holders such persans of Gerrnan nationality .as may be 
designated by or under the authOl'itY of Military Govern
ment, after consultation with appropriate German bodies. 
The persans thus designated shall be Jmown las Trustee;; 
and shall hold, in accordance with regulations or orders 
issued by Military Government, the shares allotted to them 
on beha1f of the owners of the iron and •steel undertakings 
tlffected by this Article. 

12. On completion of the teansfer of the title to assets to 
a unit company, such assets shall cease to be subject to the 
provisions of Iv'Iilltary Governrnent Law No. 52. The re
maining assets of t,he enterprises brought ·under control by 
paragraph 7 hereof shaH, in the case of enterprises not 
enumerated in Schedule A or Schedule B, cease to be sub
ject to the provisions of Military Government Law No. 52 
and shall, in the case of enter.prises enumerated in Schedule 
A, be transferred to the Iiquidator referred to in Article I 
hereof who shall dispose of them in accordanoe; with the 
Orders of Military Government. 

13. Military Government will provide by regulation for-

(a) the organization and funotions of the Steel Trustee 
Association, its powers .and duties,, its relationship 
to Military Government, to German agencies and 
to the German Iron and Steel Industry, lboth he
fore and after the formation of unit companies; 

(b) the rules governing the nutnber of unit companies 
to be formed, the alloca:bion of assets to such 
companies, the number of Trustees, their powers 
and duties, their relationsMp to Military Govern
ment, to German agencies, to the Steel Trustee 

Association and to the previous owners of the 
affected undertakings 

ARTICLE IV 
United Nations interests 

14. Except for those ,entel'prises enumerated in Schedule 
A, as subject to~reorganization Within the purview of Mili
tary Government Law No. 56, enterprises, the share capital 
of which before 1 September 1939 was owned to the extent 
of more than 50 per cent by United Nations nationals, shall 
not be subject to the provisions ofArticles II and III hereof. 
Provision shall, however, lbe made by regulation for the 
representation of such enterprises on the Aufsichtsrat of 
the reorganized Deutsche Kohlenbergbau-Leitung. 

Hi. United Nations interests in the OoaJ. and Iron and 
Steel Industries acquired before 1 September 1939 may be 
represented by persons holding powers of attorney for the 
owners. 

16. The provisions of this Artide shall not in any way 
Iimit or affect the ,powers of the UK/US Coal Control Group 
or the Deutsche Kohlenbergbau-Leitung, :in i.ts ,present or 
future form, over 1\)roduction :and distribution tin the Coal 
Industry. 

ART!CLE V 
Liabilities 

1!7, Assets, the title to which is •seized and tran&ferred 

Bekanntmachung von der Militärregierung beschlagnahmt 
und daraufhin a11f den Stahltreuhandverband oder auf die in 
Ziffer 10 dieses Gesetzes vorgesehenen neuen Gesellschaften: 
übertragen und ihnen zu Eigentum überlassen. · 

10. Der Stahltreuhandverband hat der Militärregierung 
alsbald Pläne für die weitere Umgestaltung der Eisen- und 
Stahlindustrie zur Genehmigung vorzulegen. Diese Pläne 
sollen die Bildung neuer Gesellschaften vorsehen (im fol~ 
genden Einheitsgesellsr'·aften genannt), auf welche die 
gemäß Ziffer 8 dieses Gesetzes beschlagnahm.ten Ver-. 
mögenswerte zu übertragen sind, und können die Zusam-. 
menlegung oder Verschmelzung und die -~inbeziehung 
weiterer Vermögenswerte v.orsehen, auch wenn diese nicht 
in das Gebiet der Eisen- und Stahlindustrie fallen. 

11. Nach Genehmigung des Planes für jede einzelne 
Einheitsgesellschaft, gegebenenfalls in det· von der Militär-. 
regierung bestimmten, abgeänderten Form, werden die in 
Betracht kommenden Vermögenswerte auf die neue Ein-. 
heitsgesellschaft übertragen und ihr zu Eigentum über-. 
lassen; ihre Anteilseigner müssen Personen deutscher 
Staatsangehörigkeit sein, die nach Anhörung der zustän-. 
digen deutschen Stellen von der Militärregierung oder mit 
deren Ermächtigung hierzu bestimmt werden. Die so be-. 
stimm.ten Personen führen die Bezeichnung Treuhänder 
und verwalten die ihnen zugeteilten Anteilsrechte an den 
Gesellschaften für die Eiger.ltümer der unter diesen Ar
tikel fallenden Betriebe der Eisen- und Stahlindustrie 
nach den Ausführungsverordnungen und Anordnungen der 
~ili tärregierung. 

12. Nach Uebertragen von Vermögenswerten auf eine 
Einheitsgesellschaft sind auf diese Vermögenswerte die 
Vorschriften des Gesetzes Nr. 52 der Militärregierung nicht 
mehr anwendbar. Auf die übrigen Vermögenswerte der 
auf Grund der Ziffer 7 dieses Gesetzes der Kontrolle unter-. 
stellten Unternehmen finden, soweit es sich um in Anhang 
A und B nicht aufgeführte Unternehmen handelt, die Vor
schriften des Gesetzes Nr. 52 der lVIili t:c\rregierung nicht 
mehr Anwendung; bei den in Anhang A genannten Unter
nehmen sin:d sie auf den in Artikel I dieses Gesetzes er
wähnten Liquidator zu übertragen, der über sie nach An
ordnung der Militärregierung verfügt. 

13. Die Militärregierung bestimmt durch Ausführungs
verordnung: 

a) den Aufbau und .den Tätigkeitsbereich des Slailltreu
handverbandes, seine Befugnisse und Pflichctc.l, seine 
Stellung gegenüber der Militärregierung und deut
schen Stellen sowie gegenüber der deutschen Eisen
und Stahlindustrie, und zwar sowohl vor als auch 
nach Errichtung von Einheitsgesellsclwften; 

b) die Grundsätze, nach denen sich die Zahl der zu bil-. 
denden Einheitsgesellschaften richtet, die Zuteilung 
von Vermögenswerten an diese Gesellschaften, die 
Zahl der Treuhänder, deren Befugnisse und Pflich~ 
ten und ihre Stellung gegenüber der Militärregierung, 
gegenüber deutscl1en Stellen, gegenüber dem Stahl
treuhandverband und gegenüber den früheren Eigen~ 
tümern der betroffenen Betriebe. 

ARTIKEL IV 
Intet·essen der Vet·einten Nationen 

14. Abgesehen von den in Anhang A aufgeführten, einer 
Umgestaltung· im Rahmen des Gesetzes Nr. 56 der Militär
regierung unterliegenden Unternehmen fallen Unterneh
men, deren Gesellschaftskapital vor dem 1. September 1939 
sich zu mehr als der Hälfte im Eigentum von Staatsangehö
rigen der Vereinten Nationen befand, nicht -unter die Vor• 
Schriften der Artikel II und III dieses Gesetzes. Die Ver
tretung dieser Unternehmen im Aufsichtsrat der umgestal• 
teten Deutschen Kohlenbergbau-Leitung ist jedoch im Wege 
einer Ausführungsverordnung sicherzustellen. 

15. Vor dem 1. Septeinher 1939 von Angehörigen der Ver
einten Nationen erworbene Interessen im. Kohlenbergbau 
und in der Eisen- und Stahlindustrie können durch Bevoll
mächtigte der Eigentümer wahrgenommen werden. 

16. Die Befugnisse der UK/US Coal Control Group und 
der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung _:_ in ihrer gegen
wärtigen oder künftigen Gestalt - auf dem Gebiete der 
Produktion und Verteilung im Kohlenbergbau werden durch 
Vorschriften dieses Artikels in keiner Weise eingeschr~inkt 
oder anderweitig berührt. 

AR'l'IKEL V 
V erhimllich!uoitera 

' 17. Au{ Grund der Vorschviften der Artikel II und III 
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under the provisions of Articles Il and III, hereof, are 
hereby declared to be free and clear of all charges and 
encumbrances. 

18. The proceeds which may become available from the 
eventual sale of shares :in cmnpanies formed under Articles 
li and III hereof shall be made over to the undertalöngs, 
the assets of which }}ave been transferred, or their succes
sors in linterest, or liquidators, in proportion to the value 
of the transferred assets, and shall be available for the 
satisfaction of creditors in accordance with their original 
rights under the provisions of German law, prövided that 
Military Government may order priorities for the sabisfac
tion of debts arising during the peu:iod of Military Govern
ment control. 

ARTICLE VI 
Former Reich and Prussian State interests 

19. Enterprises and holdings of the former Reich or 
Prussian State shall be subject to the J)rovisions of this 
Law. Interests of the fm·mer Reich or Prussian State ~n 
companies formed pursuant to this Law shall be represented 
by the Trustees referred to in Articles II and III hereof 
and shall be dealt with in accordance with the provisions 
of such regulations and orders as may be issued under 
Article XI hereof or other relevant legislation. 

ARTICLE VII 
Amendments and repeals 

20. Insofar as the provisions of Military Government 
Law No. 52 or 56 are inconsistent with the provisions of 
this Law, this Law shall prevail. 

21. This Law, and all regulations and orders issued, 
thereunder, shall prevail over provisions of German law 
inconsistent therewith, 

ARTJICLE VIII 
Tax provisions 

22. Taxes and other duties shall not be imposed in con
nection with any transfer pursuant to Articles II and III of 
this Law, nor shall any taxes or other duties be imposed in 
connection with the formation of new companies as pro
vided herein, 

23. The vesting in Trustees of ownership interests in the 
companies formed pursuant to Articles II and III hereof 
shall not affect the computation of the tax liabilities of such 
companies. The assessment of all taxes on such companies 
shall be according to the principles of German tax law 
which \Vould bP. Hpplit::ab!e to thcm in the absence oi 
trustees. 

ARTICLE IX 
Attestation 

24, The appropriate Gennan authority shall register 
transfers made pursuant to this Law without any attestation 
Upon presentalion by Military Government of a certified 
list of the assets to be transferred. 

ARTJ!CLE X 
Penalties 

25, Any person violating or evading or attempting to 
violate or evade or procuring the violation of any provision 
of this Law or of any regulation or order issued thereunder 
shall, upon conviction, be liable to a fine of not more than 
DM 200,000 or to imprisonment for not more than fi.ve years 
or both. 

ARTICLE XI 
Regulations 

26. Military Government may from time to time issue 
regulations and orders in implementation or amplification 
Ofthis Law. 

ARTICLE XII 
Definitions 

27. For the purpose of this Law and aJ151 ~egum~n o:r 
l>rder issued thereunder -

dieses Gesetzes beschlagnahmte und übertragene Vermö
genswerte werden hiermit von allen auf ihrien lastenden 
Rechten Dritter und sonstigen Belastun~en befreit. 

18. Die Erlöse, die sich gegebenenfalls aus dern Verkaufe 
von Anteilsrechten an den auf Grund von Artikel II und III 
gegründeten Gesellschaften ergeben, sind im Verhältnis zu 
dem Werte der übertragenen Vermögenswerte denjenigen 
Betrieben zu übergeben, deren Vermögenswerte übertragen 
worden sind, oder ihren Rechtsnachfolgern oder Liquidato
ren, und stehen zur Befriedigung von Gläubigern nach Maß
gabe ihrer ursprünglichen Rechte gemäß deutschem Recht 
zur Verfügung; jedoch kann die Militärregierung die bevor
zugte Erfüllung von solchen Verbindlichkeiten anordnen, 
die während der Ausübung der Kontrolle durch die Mili
tärregierung entstehen. 

ARTIKEL VI 
Interessen des früheren Reiches und des friiheren 

Preußischen Staates 
19. Unternehmen und Beteiligungen des früheren Reiches 

und des früheren preußischen Staates unterliegen den Be
stimmungen dieses Gesetzes. Interessen des früheren Rei
ches und des früheren preußischen Staates an den nach die
sem Gesetze gebildeten Gesellschaften werden von den in 
Artikel II und III genannten Treuhändern wahrgenommelll 
dabei ist gemäß den nach Artil<el XI dieses Gesetzes oder 
anderen einschlägigen Bestimmungen etwa erlassenen Aus-
führungsverordnungen und Anordnungen zu verfahren. , 

ARTIKEL VII 
Abänderungen und Aufhebungen von Bestimmungen 
20. Soweit die Vorschriften der Gesetze Nr. 52 und 56 der 

Militärregierung mit den Vorschriften dieses Gesetzes in 
Widerspruch stehen, gehen die Vorschriften dieses Gesetzes 
vor. 

21. Die Vorschriften dieses Gesetzes und der zu seiner 
Ausführung erlassenen Verordnungen und Anordnungen 
gehen den ihnen widersprechenden Bestimmungen des 
deutschen Rechtes vor 

ARTIKEL VIII 
Oeffentliche Abgaben 

22. Uebertragungsverhandlungen nach Artikel II und III 
dieses Gesetzes bleiben von Steuern und sonstigen öffent" 
liehen Abgaben frei; das gleiche gilt für die nach den Vor
schriften dieses Gesetzes erfolgende Neubildung von Ge
sellschaften. 

23. Die Errechnung von Steuerverbindlichkeiten der nach 
Artikel II und III dieses Gesetzes gebildeten Gesellschaften 
wird durch die Übertragung der Eigentumsrechte an diesen 
Gesellschaften auf' die Treuhänder nicht berührt. Alle 
Steuerveranlagungen dieser Gesellsch:c!ftPn erfolgen nach 
denjenigen Grundsätzen, welche Anwendung finden wür
den, wenn keine Treuhänder bestellt wären. 

ARTIKEL IX 
Beurkundung 

24. Bei Vorlage einer begl;mbigten Liste der zu übertra
genden Vermögenswerte seitens der Militärregierung trägt 
die zuständige deutsche Behörde den nacl1 diesem Gesetze 
erfolgten Rechtsübergang in 'das von ihr geführte Register 
ein, ohne daß es der Beurkundung der Uebertragung bedarf. 

ARTm:EL X 
Strafbestimmungen 

25. Wer gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder 
einer dazu erlassenen Ausführungsverordnung oder Anord~ 
nung verstößt oder sie umgeht, oder wer versucht, gegen 
sie zu verstoßen oder sie zu umgehen, oder wer einem sol .. 
eben Vorschub leistet, wird, wenn schuldig befunden, mit 
einer Geldstrafe bis zu 200 000 DM oder mit Gefängnis bis 
zu fünf Jahren oder mit beiden Strafen bestraft. 

ARTH{EL XI 
Ausfiihrungsverordnungen 

26. Die Militärregierung kann jeweils Verordnungen tlJld 
Anordnungen zur Ausführung und E11gänzung dieses G~ 
setzes erlassen. 

ARTIKEL XII 
Begriffsbestimmungen 

~'l. Im Sinne dieses Gesetzes und der dazu erlasseneil 
Ausführungsverordnungen und A-nordnungen bedeutem 
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"Colliery assets" shall mean assets located on or 
physically connected with a colliery or econonücally 
essential to the operation thereof and include the 
following properties and interests of the coal mining 
industry-

(a) Coalmines and unworked coal. 
"Coal" includes steinko\lle, pechkohle and braun
kahle, together with such other minerals as are 
normally mined by colliery undertakings in as
sociation with the foregoing. 
"Mine'· includes quarry, opencast, drift and deep 
mine workings and borings associated therewith. 

(b) Fixed and movable property used for colliery 
activities and the following ancillary activities: 
coal carbonization, coal products, distillation proc
esses allied wilh colliery activities and processes 
associated with briquetting plants, manufactured 
fuels, hydrogenation plants, synthetic plants, 
nitrogen and ammonia plants, plants for the provi
sion of gas to the gas grids, brick, tile and similar 
works and property used for the supply of water 
from or to a coal mine. 

(c) Property used for generating and transmitting 
electricity, consumed exclusively or mainly in the 
course of colliery and ancillary activities. 

(d) 

(.e) 

Railways, aerial ropeways, canal waterways and 
other fixed and movable property used exclus1vely 
or mainly for inland or water transport, loading, 
dischargmg, handling or storing of products of 
colliery and ancillary activities, or articles required 
for colliery or electricity activities and ancillary 
activities, when such equipment is used exclusively 
for internal transport within the area of a colliery. 

Fixed and movable property of the colliery under
taking used exclusively or mainly for the purposes 
of the sale or supply by colliery concerns of 
products of colliery and ancillary activities. 

(f) Fixed and movable property of the cDlliery under
taking used for such welfare activities as hospitals, 
baths canteens or for the provision of benefits for 
the staff employed in colliery and ancillary acti
vities. 

(g) Patents in respect of inventions relating to proces
ses applied in the course of colliery and ancil!ary 
activities or to production in connection with these 
activities and trade marks used or intended for 
use in relation to such production. 

~ Stocks of products of colliery and ancillary acti
vities. 

(ij Consumable or spare stores available fm· use for 
colliery and ancillary activities. 

(i) Interests of colliery undertakings in dwelling 
houses and land used to provide housing acc6m
modation for the workpeople and staff employed 
in colliery and ancillary activities. 

(k) Interests of colliery undertakings in forests, farms, 
farming stock and other agricultural property, and 
all land owned by colliery undertakings, including 
land to be used for the enlargement of surface 
installations and similar activities. 

(l) Interests of colliery undertakings in technical. or
ganizations, all organizations engaged in research 
for the colliery industry and ancillary activities, 
testing stations designed to secure safety in mines 
and in allied activities, and schools and institutes 
engaged in training for the mining and ancillary 
activities. 

(1) "Vermögenswerte im Kohlenbergbau": alle Ver
mögenswerte, die innerhalb dr·-: Bereiches eines Koh
lenbergwerks liegen oder mit diesem körperlich ver
bunden oder für seinen Bettieb wirtschaftlich erfor
derlich sind, einschließlich folgender Anlagen und 
Interessen im Kohlenbergb~ : 
a) Kohlenbergwerke und nicht abgebaute Kohle, 

"Kohle" umfaßt Steinkoh,-:, Pechkohle und Braun
kohle sowie alle sonstigen Bodenschätze, welche 
üblicherweise im Zusammenhang damit von Be
trieben des Kohlenbergbaues gewonnen werden. 
"Bergwerk" umfaßt Steinbruch, Tagebau, Stollen
und ande1·en Untertagebau sowie die damit ver
bundenen Bohrungen. 

b) eingebaute und nichteingebaute Anlagen, die im 
Kohlenbergbau urid in rlen folgenden Nebenbetrie
ben Verwendung finden: Verkokung, Kohlenet·
zeugnisse, mit dem Kohlenbergbau verbundene 
Destillationsverfahren und mit BrikettierungsaR
lagen verbundene Verfahren, hergesteilte Brenn
stoffe, Hydrierungsanlagen, Anlagen zur Herstel
lung von synthetischen E1·zeugnissen, von Stick
stoff und von Amoniak, Anl.agen zur Versorgung 
von Gasverteilungsstellen, Ziegeleien, Dachziegel
und ähnlichen Werken mit Gas und Anlagen zur 
Wasserbelieferung durch oder an ein Kohlenberg
werk. 

c) Anlagen zur Erzeugung und Leitung von elektri
schem Strorn zum ausschließlichen oder überwie
genden Verbrauch im Kohlenbergwerk oder einem 
seiner Nebenbetriebe. · 

d) Eisenbahnen, Seilschwebebahnen, Kan~ile und son
stige eingebaute und nichteingebaute Anlagen, die 
ausschließlich oder überwiegend Zwecken der Be
förderung zu Lande oder zu \Nasser oder Zwecken 
des Verladens, Ausladens, der Behandlung oder 
der Lagerung von Erzeugnissen des Kohlenberg
baues und se~ner Nebenbelriebe dtencn, und Ge
genstände zum Gebrauch im Kohlenbergbau, in 
elektrischen Anlagen und in Ncbenbetrieben, falls 
sie ausschließlich Zwecken der Beförderung inner
halb des Kohlenbergwerks gewidrne' sind. 

e) Eingebaute und nichteingebaute Anlagen des Koh
len!Jergwerksbetriebes, die aussehFcC\lich oder 
überwiegend Zwecken des VerkauL>' ode~· der Lie
ferung von Erzeugnissen de3 Koh>,•nbcrg;)._,,_res und 
seiner Nebcnbetri~be durch I(ohlenber:~:.::~J.~_tkon
zerne dienen. 

f) Eingebaute und nichteingebaute An:<lg~n (;c•s Koh-. 
lenbergbaubetriebes, die Wohlfahr~szv.r_cl~en ge
widmet sind, wie z. B. Krankenh~1user, Büder, 
Kantinen oder sonst dem Personal des Bergwerks 
und seiner Nebenbetriebe dienen. 

g) Patente auf Erfindungen, die sich auf V·2rfahren 
und Produktion im Kohlenbergbau und seinen 
Nebenbetrieben beziehen sowie Warenzeichen, die 
für die bezeichnete Produktion Verwendung fin
den oder finden sollen. 

h) Vorräte an Erzeugnissen des Kohlenbergbaues und 
seiner Nebenbetriebe. , 

1) Vorräte an Verbrauchsgütern und E1·satzteilen für 
die Zwecke des Kohlenbergbaues und seiner Ne
benbetriebe. 

j) Rechte von Betrieben des Kohlenbergbaues an 
Wohnhäusern und an Grundstücken, die den At·
beitern und Angestellten des Kohlenbergwerks und 
seiner Nebenbetriebe als Wohnstiitten dienen. 

k) Rechte von Betrieben des Kohlenbet"gbaues an 
Wäldern, landwirtschaftlichen Betrieben, Viehbe
ständen und anderen landwirtschaftlichen Ver
mögenswerten sowie aller Grundbesitz der Koh
lenbergbaubetriebe einschließlich desjenigen, der 
für die Erweiterung von Anlagen über Tetge und 
für ähnliche Zwecke bestimmt ist. 

1) Interessen von Betrieben des Kohle2d:oergbaues an 
Organisationen technischer Art, an InstiluLen für 
Forschungszwecke auf dem Gebiete des Kohlen
bergbaues und seiner Nebenbetl"iebe, an Versuchs
anstalten flir Sicherheitseinrichtungc'l im Bergbau 
und seinen Nebenbetrieben, an Schulen und Lehr
anstaJ.ten für die Ausbildung irn Berc_:bau und 
seinen Nebenbetriebcn. 
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.(m) Liquid assets, including accounts receivable and 
c cash in hand which are attributable to the 

operation of the assets specified herein, 

(2) "Coal carbonization and coal products distillation 
processes" shall mean the distillation of coal by any 
process, and the treatment, rendering and distlllation 
of saleable products arising from the distillation of 
coal 

(3) "Electricity property" shall mean power Stations, 
transformers, transmission lines and other fixed and 
movable property used in connection with the genera
tion or transmission of \)lectricity. 

(4) "Fixed property" shall mean all buildings, worl{s, fix
tures and fixed machinery and- plant and the sites 
thereof. 

(5) "Movable property" shall mean all movable machin
ery and plant, wagons and other vehicles, engines, 
tractors, vessels, animals and movable equipment of 
any kind. 

·(6) "Undertaldngs" shall mean enterpri.ses of any nature 
whatsoever. 

ARTICLE XIII 
Effective llate 

· 28. This Law shall become effective in the Laender of 
Bavaria, Hesse, Wuerttemberg-Baden und Bremen on 10 
November, 1948. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

Sehedole A to US Military Government 

Law No. 75 

Enterprises declai·ed to be' excessive concentrations of 
Economic Power, or otberwise deemed objectionablil and 

'therefore subject to reorganization witbin the pume.w of ..... 

Military Government Law No. 56 
Prohibition of excessive 
Concenh•ation of German 
Economic Power 

1. Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft 
2. Fried. Krupp 
il. MannesmannroehrEln-Werke 
4. (Kloeckner-Werke Aktiengesellschaft. 

(Kloeclmer & Co. 
5. Hoesch Aktiengesellschaft 
fi. Otto W olff 
.?. (Gutehoffnungshuette Aldienvel'ein :euer Bellgbau md 

Hüttenbetrieb 
(Gutehoffnungshuette Oberhausen ~tiengesel>lsehaä 

8. Ilseder Huette 
9. Reichswerke Camplex 

10. Flick Complex 
1~. Thyssen-Bornemisza Group 
12. Stinnes Camplex 
~3. Rheinisch Westfaelisches Ko.hlen~~ndkat 

m) Umlaufsvermögen\ einschließlich der Außenstände 
und des Kassenbestandes, die aus den hier aufge

. :führten Betätigungen herrühren. 

(2) "Verkokung und Verfahren zur Destillation von Koh
lenerzeugnissen" schließt jedes Verfahren zur Destilla
tion von Kohle ein, sowie die Bearbeitung, Verarbei
tung und Destillation verkaufsfähiger Erzeugüisse, die 
aus der Destillation von Kohle gewonnen werden. 

(3) "Elelül'ische Anlagen" umfassen Kraftstationen, 
Transformatoren, Kraftleitungen, und andere einge
baute und nichteingebaute Anlagen, die bei der Er
zeugung und Leitung elektrischer Energie Verwen
dung finden. 

t4) "Eingebaute Anlagen" umfassen Gebäude, Werksan
lagen, eingebaute Einrichtungsgegenstände und ein
gebaute Maschinen und Werksvorrichtungen, sowie 
den dazugehörigen Grund und Boden. 

(6) "Nichteingebaute Anlagen" umfassen nichteinge
baute Maschinen und Werksvorrichtungen, Güter
wagen und andere Fahrzeuge, Motoren, Traktoren, 
Wasserfahrzeuge, Tiere und bewegliche Ausrüstungs
gegenstände jeder Art. 

(6) "Betriebe" umfassen Unternehmen jedweder lwt. 

ARTIKEL XIII 
lokrafttreten 

28. Dieses Gesetz tritt am 10. November 1948 in. den 
Ländern Baye:m, Hessen, Württemberg-Baden und Bremen 
in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

14. Niedersaechsisches Kohlens.yndikat Gesellschaft mit be
schraenkter Haftung 

li5. Rheinisches Braunkohlen-Syndikat Gesellschaft mit be-
schraenkter Haftung 

li>. Westfaelische Kohlenhandelsges. Gastrock & Co. 
N. Kohlenhandelsgesellschaft "Hansa", KaUmeier & Co. 
11J. Kohlenhandelsgesellschaft "Mark", Siepmann, Sehrader 

& Co. 
19. Westfaelisches Kohlenkontor Naht, Emschermann & Co. 
20. Kohlenhandelsgesellschaft "Niederrhein", Weyer, Franke 

& Co 
:n. Kohlenhandelsgesellschaft "Westfalia", Wiesebrock, 

Schulte & Co. 

Schedule B to US Military Government 

Law No, 75 

Enterprises declared to be s\1bject to Seizure by Military 
Government, the assets of which are placed under Control 

pursuant to Military Government Law No. 52 

t.. Ver~inigta Elektrizitaets- und Bergwerlts-A. G. 
& Rhe:ilnisch-Westfäifsches Elektrizitätswerlt A. G. 

c& Vereinigte Elelüli~taetswerke Westfalen A. G. 
·4:~r,einigte lndustrleuntemehmungen A. G. 
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MILITARY GOVERNMENT-GERMANY 
BRITISH ZONE OF CONTROL 

Law No. 75 

Reorganisation of German coal am1 iron aml steel 
indusbies 

WHEREAS it is the policy of Military Government to 
decentralise the German economy for the purpose of elim
inating excessive concentration of economic power and 
preventing the development of a war potential 

AND WHEREAS Military Government has decided that 
the question of the eventual ownership of the Coal and 
Iron and Steel Industries should be left to the determina
tion of a representative, frcely elected Germ.an government 

AND WHEREAS Military Government has decided that 
it will not allow the resloration of a pattern of ownership 
in these industries which would constitute exccs·si ve con
centration of economic power and will not permit the 
return to positions of ownership and control, of those per
sons who have beeh found, or may be found, to have 
furthered the aggressive designs of the National Socialist 
Party 

AND WHEREAS it is expedient that these industries 
should forthwith be reorganised with a view to the pro
motion of the recovery of the German economy 

AND WHEREAS the Military Governors and Command
ers-in-Chief of the British and United States Zones of 
Occupation have agreed on the measures to be taken in 
their respective Zones for these purposes 

AND WHElREAS the· Military Governor and Command
er-in-Chief of the United States Zone is promulgating 
U.S. Law No. 75 :in order to give effect to this agreement 

NOW THEREFORE IT IS ORDEREDAS FOLLOWS: 

ARTIOLE 1 
-:oeca.rtelization 

1. The enterprises enumerated in Schedule A of this Law 
are hereby dedared to be excessive concentrations of 
economic power or otherwise deemed objectionable and 
therefore subject to reorganisation within the purview of 
Military Government Ordinance No. 78 (Prohibition of 
Excessive Concentration of German Economic Power). The 
controlling companies in cash of these enterprises shall be 
put into Iiquidation forthwith and a liquidator appointed 
or current Iiquidation proceedings confirmed, as the case 
ma.y be. 

2. The title to assets owned or controlled by the under
takings en~tmerated in Schedule B is hereby declared to 
be subject to seizure by Military Government. Pending 
.a determination on their seizure these assets, if not already 
under such control, are hereby placed under oontrol pur
suant to the provisions of Military Government La,w No. 52. 

3. Subject to the \Pl'Ovisions of Articles II and III, Regu
lation No. 1 issued under Milibary Government Ordinance 
No. 78 shall apply to all enterprises of the Coal and Iron 
and Steel Industries not enumerated in Schedule A or 
Schedule B. 

ARTICLE li 
Reorganisation of the coal industrie 

4. The powers assumed by Military Government over 
the colliery undertakings in the British Zone of Control 
tmder General Order No. 5 issued pursuant to Military 
Government La<w No. 52 shall henceforth be exercised by 
the UK/US Coal Control Group. The UKIUS Coal Control 
Group shall likewise exercise the powers 1assumed by 
Military Government unCler paragraph 2 of Article I hereof. 

5. The title to such colliery assets as may be specified 
by Military Government shall be seized and transferred 
to, and vested ·in, companies which shall be formed for 
the pur.pose under German Law: These Companies shall 
l:Je formed by and ihave as tshareholders, such persons of 
German nationality as may be designated by or under the 

lVHLITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
BRITISCHES 1\:0NTROLLGEBIET 

Gesetz Nr. '15 

Umgestaltung des deutschen Kohlenbergbaus uml der 
dentschen Eisen- und Stahlindnstl'ie 

Die Militärregierung .hat sich die Dezentralisation <;ler 
deutschen Wirtschaft zum Ziele gesetzt, und zwar zu dem 
Zwecke, die übermäßige Konzentl"J.tion von Wirtschaftskraft 
zu beseitigen und das Entstehen der Fähigkeit zur Kriegs
führung zu verhindern. 

Die Militärregierung hat beschlossen, die endgültige 
Entscheidung über die Eigentumsverhältnisse im Kohlen
bergbau und in der Eisen- und Stahlindustrie einer aus 
freien Wahlen hervorgegangenen, den politischen Willen 
der Bevölkerung zum Ausdruck bringenden deutschen Re
gierung zu überlassen. 

Die Militärregierung hat beschlossen, in den genannten 
Zweigen der Wirtschaft die Wiederherstellung von Eigen
tumsverhältnissen, aus denen sich eine übermäßige Kon
zentration der Wirtschaftskraft ergeben würde, nicht zuzu
lassen tJnd nicht zu gestatten, daß jemand, von dem be
kannt ist oder bekannt wird, daß er die Angriffspläne der 
nationalsozialistischen Partei gefördert hat, in eine Stellung 
zurückkehrt, in der ihm Eigentums- und Kontrollrechte 
zustehen würden. 

Eine sofortige Umgestaltung der genannten Zweige der 
Wirtschaft mit dem Ziele, die Gesundung des deutschen 
Wit-tschaftslebens zu fördern, erscheint angezeigt, 

Die Militärgouverneure und Oberbefehlshaber der bri
tischen und der amerikanischen Besatzungszone sind sich 
über die in ihren Zonen zu diesem Behtife zu ergreifenden 
Maßnahmen einig geworden. Der Militärgouverneur und 
Oberbefehlshaber der amerikanischen Zone wird dieses 
Uebereinkommen durch Verkündung des Gesetzes Nr. 75 
ausführen. 

Es wird daher angeordnet: 

ARTIKEL I 
Entflechtung 

1. Die im Anhang A zu diesem Gesetz aufgeführten 
Unternehmen stellen, wie hiermit ausdrücklich festge~t':ollt 
wird, übermäßige Konzentration von Wirtschaftskraft dar· 
oder gehören zu solchen, de1·en Fortbestand aus ander<C'n 
Grünelen bedenklich erscheint. Sie unterliegen daher dc~r 
Umgestaltung im Rahmen der Verordnung Nr. 78 dee 
Militärregierung (Verbot der übermäßigen Konzentration 
deutscher Wirtschaftskraft). Alle diese Unternehmen kon
trollierenden Gesellschaften müssen unter Bestellung eines 
Liquidators sofort in Liquidation treten, beziehungsweise 
muß ein bereits schwebendes Liquidationsverfahren be
stätigt werden. 

2. Vermögenswerte, die im Eigentum oder unter der Kon
trolle der in Anhang B aufgeführten Betriebe stehen, wer
den hiermit der Beschlagnahme durch die Militärregierung 
unterworfen. Bis zum· Ergehen einer Entscheidung über die 
Frage ihrer Beschlagnahme werden sie hiermit der Kon
trolle nach Maßgabe des Gesetzes Nr. 52 der Militärregie
rung unterstellt, sofern sie einer solchen nicht bereits 
unterliegen. 

3. Vorbehaltlich der Bestimmungen der nachst-ehenden 
Artikel II und III findet die Ausfühi·ungsverordnung Nr. 1 
zur Verordnung Nr. 78 der Militärregierung auf die in tlen 
Anhängen A und B nicht aufgeführten Unternehmen des 
Kohlenbergbaus und der Eisen- und StJ.hlindustrie An
wendung. 

ARTIKEL H 
Umgestaltung des KohlenbergbRues 

4. Die gemäß Allgemeiner Verfügung Nr. 5 zum Gesetz 
Nr. 52 der Militärregierung von dieser i.ibernomm<enen 
Kontrollbefugnisse über den Kohlenbergbau im britischen 
Kontrollgebiet werden in Zukunft von der UK/US Coal 
Control Group ausgeübt. Die UK/US Coal Control Group 
übt gleichfalls die von der Militärregierung gemäß obigen 
Artikel I Ziffer 2 übernommenen Befugnisse aus. 

5. Die von der Militärregierung zu bestimmenden Ver
mögenswerte im Kohlenbergbau sind zu beschlagnahmen 
und auf zu diesem Behufe zu gründende Gesellschaften 
deutschen Rechts zu übertragen sowie diesen zu Eigentttw 
zu überlas::;en. Gründ'2!.' und .l-\nt:_:~':;c:i,o~,r~-· :, ' 
schaften müssen Personen deutscher Staatsangehörigkeit 
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authority of Military Guvernment after consultation with 
appropriate Germ<-m boc1ies. The persans thus designated 
shall be known as trustees and shall holcl, in accordance 
with regulations or onlers issued by lVELbry Goccrnment 
the shares allotted to them in the companies on behalf of 
the owners of the collicries and associated undertaldngs 
affected by this Article. 

6. On completion of the transfer of the title to colliery 
assets to a new company. as provided for in paragraph 5 
hereof, such assets shall cease to be subject to the pro
visions of Milita'i:y Government Law No. 52 and General 
Order No. 5 issued thereunder. The remaining assets o[ 
entet,pi·ises having colliery assets shall in the case of 
enterprises not enumerated in Schedule A or Schedule B 
cease to be subject th the provisions of Military Govenl
ment Law No. 52 and General Order No. 5 and shall, in 
the case of enterprises enumerated in Schedule A, be tral1s·
ferred to the Iiquidator referred to in Article I hereof, who 
sh!a.Jl dispose of them 'in accordance with the orders of 
MHitary Government. 

7. The Deutsche Kohlenbergbau-Leitung shall be re
organised as au Aktiengesellschaft with the Deuts~her 
KO!hlenverkauf- and Bergbaubedarf-Beschaffungszentrale as 
subsidiary companies. Thc Aufsichtsrat of the reorganised 
Deutsche Kohlenbergbau-Leitung shall be selected from thc 
Trustees mentioned in paragraph 5 .and as provided for in 
Article IV. 

8. Military Cn>vernment will provide by Regulation for:-

(oa) 

(b) 

the rules governing the formation of companies 
pursuant to paragraph · 5, the allocation of assets 
to such co1npanies, the number of trustees, their 
powers and duties, their relationship to Military 
Government, to Gen11211 aeencies, to the com
panies referred to in paragraph 7 hereof, and to 
the previous owners of thc affected undertakings; 

the organization and funktions of the companies 
referred to in pa·ragraph 7, their relationship to 
Military Government, to German agencies and 
to the com.panies to be formed under paragraph 5. 

ARTJ!CLE l!II 
Reorganisation of the Iron and Stcel Indusiry 

9, The powers assumed by Military Government over 
Firma Fl'iedrich Krupp under General Order No. 3 issued 
pursuant to Military Government Law No. 52, and those 
assumed over iron and steel undertakings under General 
Order No. 7 issued pursuant to Law No. 52 shall hence
forth be exercised by a UK/US Steel Group to be formed 
by Military Gove1:nment. 

10. A Steel TPustee Associat.ion consisting of German 
nationals shall be established for the purpo:;e of com
pleting the clecentralisation of iron and steel plants in proc
ess and further reorg:mising the iron and steel industry. 
The members of the Association shall be appointed by or 
under the authorHy of Military Government after consul
tation with f,he •appropriate German bodies. 

11. Title to the assets specified in Schedule C of 
this Law shall be seized by Military Government and ~hall 
be tmnsferred to and vestccl in, the Steel Trustee Asso
ciation. Military Government may from time to time make 
additions to Sehedule C by notice, whereupon title to the 
assets specified in the notices shall be seized by Military 
Government and transferred to, ancl vested in, the Steel 
Trustee Association, or the new cornpanies referred to it1 
papagraph 12 hereof. The shares of ihe ste~l companies 
already formed by _Military Government and specified in 
Schedule D of this :Law shall be transferred tot, and vested 
in, the Steel Trustee Association. Military Government may 
from time to time make <additions to Schedule D by notice, 
whereupon the &haTes of the companies <Speci:llied dn such 
notices shalllbe vested in the Steel Trustee Association. 

sein, die nach Beratung mit den zuständigen deutschen 
Stell!en von der Militärregierung oder mit deren Ern"'~<::'' l'
gung hierzu bestimmt werden. Die so bestimmten Perso
nen führen die Bezeichnung Treuhänder und verwalten 
die ihnen zugeteilten Anteilsrechte an den Gesellschaften 
für die Eigentümer der unter diesen Artikel fallenden 
Kohlenbel'gwerke und angegliederten Betriebe nach den 
·Ausführungsverordnungen und Anordnungen der Militär
regierung. 

6. Nach einer gemäß Ziffer 5 dieses Gesetzes erfolgten 
Uebertragung von Vermögenswerten im Kohlenbergbau auf 
eine neue Gesellschaft sind auf diese Vermögenswerte die 
Vorschriften des Gesetzes Nr. 52· der Militärregierung und 
der dazu erlassenen Allgemeinen Verfügung Nr. 5 nicht 
mehr anwendbar; bei den im Anhang A genannten Unter
m·:m1en sind sie auf den in Artikel I dieses Gesetzes er
wühnten Liquidator zu übertragen, der über sie nach An
ordnung der Militärregierung verfcigt. 

7. Die Deutsche-Kohlenbergbau-Leitung wird in eine 
Aktiengesellschaft umgewandelt, deren Tochtergesellschaf
ten die Firmen Deutscher Kohlenverkauf und Berghau
bedarf-Beschaffungszentrale werden. Die Mitglieder des 
Aufsichtsrats der umgewandelten Deutschen Kohlenberg
bau-Leitung werden aus der Reihe det' in Ziffer 5 er
wähnten Treuhänder und gemäß den Vorschriften des 
Artikels IV ausgewählt. 

8. Die Militärregierung bestimmt durch Ausführungs
verordnung: 

a) die Grundsätze für die Errichtung der nach Ziffer 5 zu 
gründenden Gesellschaften, die Zuteilung von Vermö
genswerten an diese Gesellschaften, die Zahl der Treu
hicinder. deren Befugnisse und Pflichten und ihre Stel
lung gegenüber der Militärregierung, gegenüber deut
schen Stellen, gegenüber den in Ziffer 7 dieses Gesetzes 
genannten Gesellschaften und gegenüber den früheren 
Eigentün1cl·n d12r lY:trof~'2n-:;n B:-'' · ~' .. ~ 

b) den Aufbau und den Täti~kei1sbrr, 'h d ,,, ':1 ?ii'l•'r 7 ge
nannten Gesellschaften, ihre Stellung gegenüber der 
Militärregierung, gegenüber deutschen St<rllen und 
gegenüber Gesellschaften, die gemäß Ziffer 5) zu bilden 
sind. 

ARTIKEL IH 

Umgestaltung dei' Eisen- uml Stahlimlustrie 

9. Die gemäß Allgemeiner Verfügung Nr. 3 zum Gesetz 
Nr. 52 der Militärregierung von dieser übernommenen Kon
trollbefugnisse über di12 l_·'L:_'lYr8. F~·icc1. J·:rup~J u;~.r:J -1=.--.. f!e
mii.ß Allgemeiner Verfügung Nr. 7 zum Gesetz Nr. 52 der 
Militärregierung von dieser übernommenen Kontrollbefug
nisse über die Betriebe der Eisen- und Stahlindustrie wer
den in Zukunft von der von der Militärregierung zu bilden
den UK/US Steel Group ausgeübt. 

10. Ein aus deutschen staatsangehörigen bestehender 
Stahltreuhandverband \vinJ zu den1 ~~~,-;c:-kC' gcf!··ünc~et~ die 
'im Gange befindliche Dezentralisation der Eisen- und 
Stahlwerke zum Abschluß zu bringen und die weitere Um
gestaltung der Eisen- und s: ~-~hlindu;;!rie d:_\l·c:h:~uL_ihrcl"l>; 

Die Mitglieder dieses Verbandes werden nach Anhörung 
der zuständigen deutschen Stellen von der Militlirregierung 
oder mit deren Ermächtigung bestellt. 

11. Die im Anhang C dieses Gesetzes bezeichneten Ver
mögenswerte sind von der Militärregierung zu beschlag
nahmen und auf den Stahltreuhandverband zu übertragen 
und ihm zu Eigentum zu überlassen. Die Militärregierung 
kann die Liste in Anhang C nach Bedarf im Wege der 
Bekanntmachung ergänzen; die in einer solchen Bekannt
machung bezeichneten Vermögenswerte sind daraufhin von 
der Militärregierung zu beschlagnahmen. und auf den Stahl
treuhandverband oder die nach Ziffer 12 zu bildenden Ge
sellschaften zu übertragen und ihnen zu EigentLUn zu über
lassen. Die Anteile an den von der Militärregierung be
reits gebildeten und in Anhang D zu diesem Gesetz 'auf
geführten Gesellschaften in der Stahlindustrie sind auf den 
Stahltreuhandverband zu übertragen und ihm zu Eigentum 
zu überlassen. Die Militärregierung kann die Liste in An
hang D nach Bedarf im Wege der Bekanntmachung er
gänzen; die Anteile an den in einer solchen Bekannt
machung bezeichneten Gesellschaften sind daraufhin dem 
Stahltreuhandverband zu übereignen. 
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12. The SLeel Trustee Association shall, as soon as pos
sible, submit for tlie approval of Military Government 
plans for the ludher n~org<Anic;ation of the Iron ancl Steel 
Industry. The plans shall proviele for the formation of 
new co;111)anies (hereinafter referred to as unit companies) 
to which shall be transferred the assets specified in 
Schedule C, and may proviele for the merger or amalgama
tion of such assets and for the absorption of additional 
assets which may include assets outside the field of the 
Iron and Steel Industry. 

13. On the approval of the plan. for each unit company, 
with such modifications as Military Government may direct, 
the title to the assets affected shall be transferred to and 
vested in the new unit company which shall have as its 
shareholders such persons of German nationality as may 
be designated by ot· under the authority of Military Gov
e.rnment after consultation with appropriate German bodies. 
The persons thus designated shall be known as Trustee3 
and shall hold, in accordance wlth regulations or orders 
i.ssued by Military Government, the shares allotted to 
them on behalf of the owners of the iron and steel under
takings affected by this Article. 

14. On completion of the transfer of the title to assets 
to a runit eompany, such assets shall cease to be subject 
to the provisions of Military Government Law No. 52 and 
General Orders Nos. 3 and 7 issued thereunder. The re
maining assets of the affected enterprises shall in the 
case of enterprises not eriumerated in Schedule A or 
Schedule B cease to be subject to the provisions of Military 
Government Law No. 52 and General Orders Nos. 3 and 7 
and shall, in the case of enterprises enumerated in Schedule 
A be transferred to the liquidators referred to in Article I 
h~reof who shall dispose of them in accordance with the 
orders of MiHtary Government. 

15. Military Govemment will provide by regulation for -

(a) the organisation and functions of the Steel Trustee 
Association, its power and dutles, its crelationship 
to MilitM'Y Government, to German agencies, and 
to the German Iron and Steel Industry, both !;Je
fore and after the formation of unit companies; 

(b) the rules governing the number of unit com
panies to be formed, the allocation of assets to 
such oompanies, the number of Trustees, their 
powers and duties, their relationship to Military 
Government, to German agencies, to the Steel 
Trustee Association and to the previous owners 
of the affected undertaldngs. 

ARTICLE IV 
United Nations interests 

16. Exeept for those enterprises enumerated in Schedule A, 
as subject to reorganisation within the purview of Military 
Government Ordinance No. 78, enterprises, the share capital 
of whioh before 1st September 1939, was owned to the 
extent of more than 50 per cent by United Nations Nationals, 
shall not be subject to the provisions of Articles II and III 
hereof. Provisions shall, however, be made by regulation for 
the representation of such enterprises on the Aufsichtsrat of 
the reorganised Deutsche. Kohlenbergbau-Leitung. 

17. United Nations interests in the Coal and Iron and 
Steel Industries acquired before 1st September 1939, rnay 
l;>e represented by persons holding powers of attorney for 
the owners. 

18. The provisions of this Article shall in no way Limit 
or ,affect the powers ffi the UKIUS Coal Control Group 
Ql' the Deutsohe Kohlenbergbau-Leitung in its ![)resent or 
:futw;e form over produotion and d1stribution. 

ARTICLE V 
Liabilities 

19. Assets, the title to whioh ds se1zed and transferred 
under the provisions of Artioles II and III ihereof, are there
by declared to be free and clear of aa ,charges and encum
bDances. 

12. Der Stahltreuhandverband hat der Militärregierung 
alsbald Pläne für die weitere Umgestaltung der Eisen
und Stahlindustrie zur Genehmigung vorzulegen. Diese 
Pläne sollen die Bildung neuer Gesellschaften vorsehen 
(im folgenden Einheitsgesellschaften genannt), auf welche 
die in Anhang C bezeichneten Vermögenswerte zu über~ 
tra.gen sind. u:~~l 1:; -, -~ L"'r ~·-ln'5 oder Ver
schmelnmg und die Einbeziehung weiterer Vermögenswerte 
vorsehen, auch wenn diese nicht in das Gebiet der Eisen
und Stahlindustrie fallen. 

13. Nach Genehmigung des Planes für jede einzelne Ein
heitsgesellschaft, gegebenenfalls in der von der Militänegie
rung bestimmten, abgeänderten Form. werden die in Be
tracht kommenden Vermögenswerte auf die neue Einheits
gesellschaft übertragen und ihr zu Eigentum überlassen; 
ihre Anteilseigner müssen Personen deutscher Staatsange
hörigkeit sein, die nach Anhörung der zuständigen deut
schen Stellen von der Militärregierung odet· .mit deren Er
mächtigung hierzu bestimmt werden. Die so bestimmten 
Personen führen die Bezeichnung Treuhänder und verwal
ten die ihnen zugeteilten Anteilsrechte an den Gesellschaf
ten für die Eigentümer der unter diesen Artikel fallenden 
Betriebe der Eisen- und Stahlindustrie nach den Ausfüh
rung~verordnungen und Anordnungen der Militärregierung. 

14. Nach Uebertragung von Vermögenswerten auf eine 
Einheitsgesellschaft sind auf diese Vermögenswerte die 
Vorschriften des Gesetzes Nr. 52 der Militärregierung und 
der dazu erlassenen Allgemeinen Verfügungen Nr. 3 und 
Nr. 7 nicht mehr• anwendbar. Auf die übrigen Vermögens
werte der betroffenen Unternehmen finden, soweit es sich 
um in Anhang' A und B nicht aufgeführte Unternehmen 
handelt, die Vorschriften des Gesetzes Nr. 52 der Militär
regierung und der dazu erlassenen Allgemeinen Vedügun
gen Nr. 3 und Nr. 7 nicht mehr Anwendung; bei den in 
Anhang•A genannten Unternehmen sind sie auf die in 
Artikel I dieses Gesetzes erwähnten Liquidatoren zu über
tragen, die über sie nach Anordnung der JV[i]iEiJTegienmg 
verfügen. 

15. Die Militärregierung bestimmt durch Ausführungs
verordnung: 
a) den Aufbau und den ,Tätigkeitsbereich des Stahltreu

handverbandes. seine Befugnisse und Pflichten, seine 
Stellung gegenüber der Militän·egierum; und deutschen 
Stellen sowie gegenüber der deutschen Eisen- unc1 Stahl
industrie, und zwar sowohl vor als auch nach El'rich
tung von Einheitsgesellschaften; 

b) die Grundsätze, nach denen sich die Zahl der zu bilden
den Einheitsgesellschaften richtet. die Zuteilung von 
Vermögenswerten an diese Gesellsch"lften. die Zahl der 
Treuhänder, deTen Befugnisse und Pflichten und ihre 
Stellung gegenüber der Militicirregierung, gegenüber 
deutschen Stellen, gegenüber d.em Stahltreuhanclvec·band 
und gegenüber den früheren Eigent(imern der bofrc>Efe
nen Betriebe. 

"i.;rrTl!KEL 'P/ 

Intet·esse.t der Vereinten Nationen 
16. Abgesehen von den in Anhang A aufgeführten, einer 

Umgestaltung im Rahmen der Verordnung Nr. 78 der Mili
tärregierung unterliegenden Unternehmen' fallen Unterneh
men, deren Gesellschaftskapital vor dem 1. September 1939 
sich zu mehr als der Hälfte im Eigentum von Staatsangehö
rigen der Vereinten Nationen befand, nicht unter die Vor
schriften der Artikel II ut1d III dieses Gesetzes. Die Ver
tretung dieser Unternehmen im Aufsichtsrat der umgestal
teten Deutschen Kohlenbergbau-Leitung ist jedoch im Wege 
einer Ausführungsverordnung sicherzustellen. 

17. Vor dem 1. September 1938 v,Jn 1\<c ,·;, i ~:(1 drcl' 
Verdnten Nationen erworbene Interessen im Kohlenberg
bau und in der Eisen- und Stahlindustrie können durch 
Bevollmächtigte der Eigentümer wahrgenommen werden. 

18. Die Befugnisse der UKfUS Coal Control Croup der 
Deutschen Kohlenbergbau-Leitung - in ihrer gegenwärti
gen oder künftigen Gestalt - auf. dem Gebiete de- Pro
duktion und Verteilung werden durch die Vorschriften 
dieses Artikels in keiner 'l\Tcise eingeschränkt oder ancter
weitig berührt. 

AR'IT!!>:lEL V 
Verr·bindlichl•eiteu 

19. Auf Grund der Vorschriften der Arlilcel II und Ill 
dieses Gesetzes beschlagnahmte und übertragende Vermö
genswerte werden hiermit von allen auf ihnen lC~stenclen 
Rechten Dritter und sonstigen Belastungen befl·eit. 
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20. The proceeds which ma.y becom_e available fi'om 
the eve1\tual sale of shares in compames forrned under 
Articles n; and III hereof shall be made over to the under
takings the assets of which have been . transferre.d, or 
their successC\l:s in dnterest, or liquidators, m proport1~m to 
the value of the transferred assets, and shall be ~valla<b~e 
for the satisfaction of creditors in accordance wlth the1r 
original rights und er the provisions of German. L~~· pro
vided that Military Government may order pnontJ~~ for 
the satisfaction of debts arising during the period of M1htary 
Government oontrol. 

ARTICLI!: VI 
Former Reich and Prussian State Interests 

21. Enterprises and holdings of the form~r. Reich an.d 
Prussian State shall be subject to the prov1S1ons of tlus 
Law. Interests of the former Reich ,and Prussian State in 
compmLies formed pursuant to this Law shall be represented 
by the Trustees referred to m Articles .n and III he_r~of and ' 
shall be dealt with in accordance wlth the proviSions of 
such regulations and orders as may be issued under Ar
ticle XI hereof or other relevant legislation., 

ARTICLE VII 
Amemlments and Repeals 

22. Section·II "Exemptions", B, of Regulation No. 1 issue.d 
punmant to Military Government Ordinance. No. 78 IS 

amended to 'read as follows:-
"B. Sirnila1· exemption is also granted to 'the follo,ving 

enterprise provided that Military Govermnent or Hs 
desigriated agency may ca,ll upon the controlling 
authority to submit reports and any other relevant 
mformation. 

I.G. Farbenindustrie ....... Taken into control und er 
··, General Order No. 2 

pursuant to Law No. 52". 

23. In so far as the provisions of Military Government 
Ordinance No. 78 or Law 52 are inconsistent with the 
provisions of this Law, this Law shall prevail. 

24. Th1s Law, and all ['egulations and orders dssued 
thereunder, shall prcvail over provisions of German Law 
mconsistent therewith. 

25. General Orders Nos. 5 and 7 lissued under Military 
Government Law No. 52 shall cease to ia.pply to the enter
prises specified in paragraph 16 of Article IV. 

ARTICLE VIII 
Tax Pmvisions 

26. Taxes and other duties shall not be rimposed in con
necti<m with any transfer pursuant to Articles II and III 
of this Law, nor shall any taxes or other duties be im
posed in connection with the formation of new companies 
as provided herein. 

27. The ~esting in Trustees of ownership interests in the 
companies formed pursuant to Articles II and III hereof 
shall not affect he c01nputation of the tax liabilities of suoh 
cornpanies. The assessment of all taxes on such companies 
shall be made according to the principles of German tax 
law which would be applicable to them in the absence 
of Trustees. 

ARTICLE IX 
Attestation 

28. The appropiate German authority shall register 
transfers of title made pursuant to this Law without any 
attec':1tion upon presentation by Military Government of 
a ·Certified list of the a~ets to be transferred. 

ARTICLE X 
Penalties 

29. Any person violating or ev.ading oo: attempting to 
'Violate or evade or !Procuring the violation of any iPro
visions of this Law or of any regulation or order issued 

20. Die Erlöse, die sich gegebenenfalls aus dem Verkaufe 
von Anteilsrechten an den auf Grund von Artikel II und 
UI gegründeten Gesellschaften ergeben, sind im Verhältnis 
zu dem Werte der übertragenden Vermögenswerte, den
jenigen Betrieben zu übergeben, deren Vermögenswerte 
übertragen worden sind, oder ihren Rechtsnachfolgern oder 
Liquidatoren, und stehen zur Befriedigung von Gläubigern 
nach Maßgabe ihrer ursprünglichen Rechte gemäß deut
schem Recht zur Verfügung; jedoch kann die Militärregie
rung die bevorzugte Erfüllung von solchen Verbindlich
keiten anordnen, die während der Ausübung der Kontrolle 
durch die Militärregierung entstehen. 

AR.Tm:EL VI 
Interessen des früheren Reiches uml des friiheren 

preußisclten Staates 
21. Unternehmen und Beteiligungen des früheren Rei

ches und des früheren preußischen Staates unterliegen den 
Bestimmungen dieses Gesetzes. Interessen des früheren 
Reiches und des früheren preußischen Staates an den nach 
dies..'in Gesetz gebildeten Ge~'ellschaften werden vc.1 den 
in Artikel II und III genannten Treuhändern wahrgenom
men; dabei ist gemäß den nach Artikel-XI dieses Gesetzes 
oder anderen einschlägigen Best.in'l"'"'"'C'1 el'1<1ssenen Aus
führungsverordnungen und Anordnungen zu verfahren. 

ARTIKEL VII 
Abänderung und Aufhebung von Bestimmungen 

22. Ziffer II "Befreiung" Absatz B der Ausführungsver
ordnung Nr. 1 zur Verordnung Nr. 78 der Militärregierung 
wird wie folgt abgeändert: 

"B. Entsprechende Befreiung wird ferner folgenden Un
ternehmen gewährt, unheselladet der pn~ngnis der 
Militärregierung oder der vo·- .. ·· ' 'cn Stelle, 
von der Kontrollbehörde die Vorlage von Rechen
schaftsberichten und die Erteilung anderer sachdien
licher Auskünfte zu verlangen: 

I.G. Farbenindustrie .. unter Kontrolle gestellt durch 
Allgemeine Verfügung Nr. 2 
gemäß Gesetz Nr. 52." 

23. Soweit die Vorschriften der Verordnung Nr. 78 oder 
des Gesetzes Nr. 52 der Militärregierung mit den Vorschrif
ten 'dieses Gesetzes im Widerspruch stehen, gehen die Vor
schriften dieses Gesetzes vor. 

24. Die Vorschriften dieses Gesetzes und der zu seiner 
Ausführung erlassenen Verordnungen und Anordnungen 
gehen den ihnen widersprechenden Bestimmungen des deut
schen Rechtes vor. 

25. Die Allgemeinen Verfügungen Nr. 5 und 7 zum Ge
setz Nr. 52 der Militärregierung finden auf die in Artikel 
IV Ziffer 16 genannten Untemehmen nicht mehr Anwen
dung. 

ARTHKEL VIII 
Oeffentliche Abgaben 

26. Uebertragungshandlungen nach Artikel II und III 
dieses Gesetzes bleiben von Steuern und sonstigen öffent
lichen Abgaben frei; das gleiche gilt für die nach den Vor
schriften dieses Gesetzes erfolgende Neubildung von Gesell
schaften. 

27. Die Errechnung steuerlicher Verbindlichkeiten der 
nach Artil,el II und III dieses Gesetzes gebildeten Gesell
schaften wird durch die Uebertragung der Eigentumsrechte 
an diesen Gesellschaften auf die Treuhänder nicht berührt. 
Alle Steuerveranlagungen dieser Gesellschaften erfolgen 
nach denjenigen Grundsätzen des deutschen Steuerrechts, 
welche ohne die Bestellung von Treuhändern Anwendung 
finden würden. 

ARTIKEL l!X 
Beurlmmlung 

28. Bei Vorlage einer beglaubigten Liste der zu über
tragenden Vermögenswerte seitens der Militärregierung 
trägt die zuständige deutsche Behörde den nach diesem 
Gesetz erfolgten Rechtsübergang :in das von ihr geführte 
Register ein, ohne daß es der Beurkundung der Uebertra
gung bedarf. 

ARTIKEL X 
Strafbestimmungen 

29. Wer gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder 
einer dazu erlassenen Ausführungsverordnung oder Anord
nung verstößt oder sie umgeht, oder wer versucht, gegen 
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thereunder shall, upon conviction, be liable to a fine of 
not more then DM 200 000 or to imprisonment for not 
more than five years or both. 

ARTICLE XI 
Regulations 

30. Military Government may from time to time issue 
regulations and orders in implementation or amplifi
cation _of this Law. 

ARTICLE XH 
Definitions 

:n. For the purpose of this Law and any regulation or 
order issued thereunder -

(i) "Colliery assets" shall mean assets located on or 
physically connected with a colliery or economically 
essential to the operation thereof and include the 
following properties and interests of the coal ;mi
ning industry: -

(a) Coalmines and unworked coal, 
"Coa.L" includes steinkohle, pechkahle and braun
kahle, together with any such other minerals as 
are normally mined by colliery undertakings in 
association with the foregoing. · 
"Mine" includes quarry, opencast, drift and deep 
mine workings and borings associated therewith. 

(b) Fixed and movable property used for colliery 
activities and the following ancillary activities; 
coal carbonization, coal products, distillation pro
cesses allied with coliiery activities and pro
cesses associated with briquetting plants, manu
factured fuels, hydrogenation plants, synthetic 
plants, nitrogen and ammonia plants, plants for 
the provision of gas to the gas grids, brick, tile 
and similar works and property used for the 
supply of water from or to a coal mine. 

(c) Property used for generating and transmitting 
electricity consumed exclusiv.ely or mainly in the 
course of colliery and ancillary activities, 

(d) Hailways, aerial ropeways, canal waterways and 
other fixed and movable property used exclusi
vely or mainly for inland or water transport, 
loading, discharging, handling or storing of pro
ducts of colliery and ancillary activities, or ar
ticles required for colliery or electricity acti
vities and ancillary activities, when such ~Zquip
ment is used exclusively for internal transport 
within the area of a colliery. 

(e) Fixed and movable property of the colliery 
undertaking used exclusively or mainly for the 
purposes of the sale or supply by colliery con
cerns of products of colliery and ancillary activ
ities. 

(f) Fixed and movable property of the colliery 
undertaking used for such welfare activities as 
hospitals, baths, canteens or for the provision of 
benefits for the staff employed in colliery and 
ancil!ary activities. 

(g) Patents in respect of inventions relating to "proc
esses applied in the course of colliery and ancil
lary activities or to the production in connection 
with those activities and trade nmrks used or 
intended for use in relation to such production. 

(h) Stocks of products of colliery and ancillary ac
tivities. 

(i) Consumable or spare stores available for use for 
colliery and ancillary activities. 

(j) Interests of colliery undertakings in dwelling 
houses and land used to provide housing accom .. 
modation for the workpeople and staff employed 
in colliery and ancillary activities. 

(k) Interests of colliery undertaldngs in forests, 
farms, farming stock and other agricultural prop
erty, and all land owned by colliery under
takings, including land to be used for the en
largement of surface installations and similar 
activities. 

sie zu verstoßen oder sie zu umgehen, oder wer einem 
solchen Versuch Vorschub leistet, wh·d, wenn schuldig be
funden, mit einer Geldstrafe bis zu 200 000 DM oder mit 
Gefängnis bis zu fünf Jahren oder mit beiden Strafen 
bestraft. 

ARTIIi:EL XI 
Ausführuilgsverordnungen 

30. Die Militärregierung kann jeweils Verordnungen 
und Anordnungen zur Ausführung und Ergänzung dieses 
Gesetzes erlassen. 

ARTIKEL XII 
Begriffsbestimmungen 

31. Im Sinne dieses Gesetzes und der dazu erlassenen 
Verordnungen und Anordnungen bedeuten: 

I) "Vermögenswerte im Kohlenbergbau": alle Vermögens
werte, die innerhalb des Bereiches eines Kohlenbergwerks 
liegen oder mit diesem köl>perlich verbunden oder für seinen 
Betrieb wirtschaftlich erforderlich sind, einschließlich fol
gender Anlagen und Interessen im Kohlenbergbau: 
a) Kohlenbergwerke und nicht abgebaute Kohle. 

"Kohle" umfaßt Steinkohle, Pechkohle und Braunkohle 
sowie alle sonstigen Bodenschätze, welche üblicherweise 
im Zusammenhang damit von Betrieben des Kohlen-
bergbaues gewonnen werden. " 
"Bergwerk" umfaßt Steinbruch, Tagebau, Stollen- und 
anderen Untertagebergbau sowie die dami.t verbundenen 
Bohrungen. 

b) Eingebaute und nicht eingebaute Anlagen, die im Kohlen
bergbau und in den folgenden Nebenbetrieben Verwen
dung finden: Verkokung, Kohlenerzeugnisse, mit dem 
Kohlenberr·gbau verbtmdene Destillationsverfahren und 
mit Brikettierungsanlagen verbundene Verfahren, her
gestellte Brennstoffe, Hydrierungsanlagen, Anlagen zur 
Herstellung von synthetischen Erzeugnissen, von Stick
stoff und von Ammoniak, Anlagen zur Vers6rgung von 
Gasverteilungsstellen, Ziegeleien, Dachziegel- und ähn
liche Werke mit Gas und Anlagen zur Wasserbelieferung 
durch oder an ein Kohlenbergwerk 

c) Anlagen zur Erzeugung und Leitung von elektrischem 
Strom zum ausschließlichen oder überwiegenden Ver
brauch im Kohlenbergwerk oder einem seiner Neben
betriebe. 

d) Eisenbahnen, Seilschwebebahnen, Kanäle und sonstige 
eingebaute und nicht-eingebaute Anlagen, die ausschließ
lich oder überwiegend Zwecken der Beförderung zu 
Lande oder zu Wasser oder Zwecken des Verladens, 
Ausladens, der Behandlung oder der Lagerung von Er
zeugnissen des Kohlenbergbaues und seiner Neben
betriebe dienen, und Gegenstände zum Gebrauch im 
Kohlenbergbau, in elektrischen Anlagen und in Neben
betrieben, falls sie ausschließlich Zwecken der Beförde
rung innerhalb des Kohlenbergwerks gewidmet sind. 

e) Eingebaute und nicht-eingebaute Anlagen des Kohlen
bergwerksbetriebes, die ausschließlich oder überwiegend 
Zwecken des Verkaufs der Lieferung von Erzeugnissen 
des Kohlenbergbaues und seiner Nebenbetriebe durch 
Kohlenbergbaukonzerne dienen. 

f) Eingebaute und nicht-eingebaute Anlagen des Kohlen
bcrgwerksbetriebes, die Wohlfahrtszwecken gewidmet 
sind, z. B. Krankenhäuser, Bäder, Kantinen, oder sonst 
dem Personal des Bergwerks und seiner Nebenbetriebe 
dienen. 

g) Patente auf Erfindungen, die sich auf das Verfahren und 
Prodl;lktion im Kohlenbergbau und in seinen Neben
betrieben beziehen, sowie Warenzeichen, die für die 
bezeichnete Produktion Verwendung finden oder finden 
sollen. 

h) Vorräte an Erzeugnissen des Kohlenbergbaues und seiner 
N ebenbetriebe. 

i) Vorräte an Verbrauchsgütern und "Ersatzteilen für die 
Zwecke des Kohlenbergbaues und seiner Nebenbetriebe. 

j) Rechte von Betrieben des Kohlenbergbaues an Wohn
häusern und an Grundstücken, die den Arbeitern und 
Ange~.tellten des Kohlenbergwerks und seiner Nebenbe
triebe als Wohnstätten dienen. 

k) Rechte von Betrieben des Kohlenbergbaues Rn Wäldern, 
landwirtschaftlichen Betrieben, Viehbeständen und an
dern landwirtschaftlichen Vermögenswerten sowie aller 
Grundbesitz der Kohlenbergbaubetriebe einschließlich 
desjenigen" der für die Erweiterung von Anlagen über 
Tage und für t~hnliche Zwecke bestimmt ist. 
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(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(l) Interests of colliery undertakings in technical 
organisations, aJ,[ organisations engaged in re
search for the colliery industry and ancillary 
activities, testing stations de_signed to secure safe
ty in mines and in allied activities, and schools 
and insütutes engaged in training for the min
ing and ancillary activities. 

(m) Liquid assets, including ilccounts receivable and 
cash in hand which are attributable to the 
operation of the assets specified herein. 

(ii) "Coal carbonisation and coal products distillation 
processes" shall mean the distillation of coal by any 
process, and the treatment, rendering and distilla
tion of saleable products ~rising from the distil
lation of coal. 
"Electricity property" shaH (llean power stations, 
transformers, transmission lines and other fixed 
and movable property used in connection. with the 
generation or transmission of-·electricity. 
"Fixed property" shall mean all buildings, works, 
fixtures and fixed machinery and plant and · the 
sites thereof. 

"Movable property" shall mean aLl movable ma
chinery and plant, wagons and other vehicles, engines, 
tractors, vessels, animals and movable equipment 
of any kind. 
"Undertakings" shat.l mean enterprises of any na
ture whatsoever. 

ARTIU:LE XIII 
Effeotive Date 

32. This Law shall become effective on 10th November, 
1948. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT. 

Schedule A to British Military Government 

Law No. 75 

Enterprises declared to be excessive concentrations of 
Economic Power, ot· other'Wise deemed objectionable and 
therefore subject to reorganisation within the tmrview of ·-

Military Govet·nment Ot·dinance No. '18 

I 1) Interessen von Betrieben des Kohlenbergbapes an Orga
nisationen technischer Art, an Instituten für Forsclmngs
zwecke auf dem Gebiete des Kohlenbergbaues und seiner 
Nebenbetriebe, in Versuchsanstalten für Sicherheitsein
richtungen im Bergbau und in seinen NelJC?Dbetrieben, 
an Schulen und Lehranstalten für die Ambildung im 
Bergbau und in seinen Nebenbetrieben. 

m) Umlaufsvermögen, einschließlich der Außenstände und 
des Kassenbestandes, die aus den hier aufgeführten Be
tätigungen herrühren. 

II) "Verkolnmg und Verfahren zur Destillation von Koh
lenerzeugnissen" schließt jedes Verfahren zur Destillation 
von Kohle ein sowie die Bearbeitung, Verarbeitung und 
Destillation verkaufsfähiger Erzeugnisse, die aus der Destil
lation von Kohle gewonnen werden. 

III) "Elektrische Anlagen" umfassen Kraftstationen, 
Transformatoren, Kraftleitungen und andere eingebaute und 
nicht-eingebaute Anlagen, die bei der Erzeugung und Lei
tung elektrischer Energie Verwendung finden. 

IV) "Eingebaute Anlagen" ·umfassen Gebäude, Werks
anlagen, eingebaute Einrichtungsgegenstände und eingebaute 
Maschinen und Werksvorrichtungen sowie den dazu gehöri
gen Grund und Boden. "' 

V) "Nicht-eingebaute Anlagen" umfassen nicht-eingebaute 
Maschinen und Werksvorrichtungen, Güterwagen und ··an
dere Fahrzeuge, Motoren, Traktoren, Wasserfahrzeuge, Tiere 
und bewegliche Werkausrüstungsgegenstände jeder Art. 

VI) "Betriebe" umfassen Unternehmen jedwj:l(}er Art. 

ARTIKEL XIII 
lokrafttreten 

32. Dieses Gesetz tritt am 10. November 1948 in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILI'fÄRREGIERUNG. 

Anhang A 

zum Gesetz Nr. 75 der bl'itischen Militänegierung 

Unternehmen, die eine übermäßige Konzentration von 
Wirtschaft.skt·aft dat·steilen oder deren Fortbestand aus an
deren Gt·ünden bedenklieh erscheint und welche daher 
einer Umgestaltung im Rahmen von Vemnlnung Nr. 78 der 

bl'itischen Miiitänegierung untet·stehen. 

Prohibition of excessive , (Verbot einer übermäßigen Konzentration der deutschell 
concent.ration of German 
Economic Power Wirtschaft) 

1. Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft 
2. Fr'ied. Krupp 
3. Mannesmannröhren-Werke 
4. Klöckner- Werke 

Klöclmer & Co. 
5. Hoesch Aktiengesellschaft 
6. Otto Wolff 
7. Gutehoffnungshütbe Aktienverein für Bergbau und 

Hüttenbetrieb 
Gulehoffnungshütte Oberhausen Aktiengesellschaft 

8. Ilseder Hütte 
9. Reichswerl\:e Camplex 

10. Flick Complex 
11. Thyssen BonJemE,za Group 
12. Stinnes Complex 
13. Rheinisch-Westfälisches Kohlen-Syndilmt 
14. Niedersächsisches Kohlensyndi!(at Gesellschaft mit be

schl·änlüer Haftung 
15. Rheinisches Braunkohlen-Syndikat Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung 
16. Westfälische Kohlenhandelsges. Gastrock & Co. 
17. Kohlenhandelsgesellschaft "Hansa", Kalimeier & Co. 
18. Kohlenhandelsgesellschaft "Mark", Siepmann, 

Sehrader & Co. 
19. Westfälisches Kohlenkontor Naht, Emschermann & Co. 
20. Kohlenhandelsgesellschaft "Niederrhein", Weyer, 

Franke & Co. 
21. Kohlenhandelsgesellschaft "Westfalia", Wiesebrock, 

Schulte & Co. 
22. Kohlenhandelsgesellschaft "Glückauf" Abt. Beck & Co. 
23. Deutsche Kohlenhand.elsgesellschaft Lüders, 

!VIeetzen & Co. 

1. Vereinige Stahlwerke Aktiengesellschaft 
2. Fried. Krupp 
3. !VIannesmannröhren-Werke 
4. Klöclmer-Werke Aktiengesellschaft 

Klöckner & Co. 
5. Hoeseh Aktiengesellschaft 
6. Otto Wolff 
7. Gutehoffnungshütte Aktienverein für· Bergbau und 

Hüttenbetrieb 
Gutehoffnungshütte Oberhausen Aktiengesellschaft 

8. Ilseder Hütte 
9. Reichswerke-Konzern 

10. Flick-Konzern 
11. Thyssen-Bornemisza-Gruppe 
12. Stinnes-Konzern 
13. Rheinisch,. Westfälisches Kohlen-Syndikat 
14. Niedersächsisches Kohlensyndikat Gesellschaft mit be

schränkter Haftung 
15. Rheinisches Braunkohlen-Syndikat Gesellschaft mit ba .. 

sehränkter Haftung 
16. Westfälische Kohlenhandelsges. Gastrock & Co. 
17. Kohlenhandelsgesellschaft "Hansa", Kaimeier & Co. 
18. Kohlenhandelsgesellschaft "Mark", Siepmann, Sehrader 

& Co. 
19. Westfälisches' Kohlenkontor Naht, Emschermann & Co. 
20. Kolllenhanclelsgesellschaft "Niederrhein", Weyer, Franke 

& Co. 
21. Kohlenhandelsgesellschaft "Westfalia", Wiesebrock, 

Schulte & Co. 
22. Kohlenhandelsgesellschaft "Glückauf" Abt. Beck & Co. 
23. Deutsche Kohlenhandelsgesellschaft Lüders, Meetzen 

& Co. 
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24. Kohlenkontor Weyhenmeyer & Co. 
25. Westfälische Kohlenv.erkaufsgesellschaft Vollrath, 

Weck & Co. 
26. Kohlenwertstoff A.G. 

Schedule B to British Military-Government 

Law No. 75 

Enterprises dcclared to be subject to seizure by Military 
Government, the assets of wich are placed under control 

1mrsuant to Military Government Law No. 52. 

1. Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerl{s-A.G. 
2. Rheinisch-Westfälisches EMdrj,zitätswerk A.G. 
3. Vereinigte Elektlizitätswerke Westfalen A.G. 
4, Vereinigte Industrieunt€!ITiehmungen A.G. 

24. Kohlenkontor Weyhenmeyer & Co. 
25. Westfälische Kohlenverkaufsgesellschaft Vollrath, 

Weck & Co. 
26. Kohlenwertstoff A.G. 

Anhang B 

zum Gesetz Nr, 75 der britischen Militärregierung 

Unternehmen, die der Beschlagnahme durch die Milititr
regierung unterworfen sind und deren Vermögenswerte der 
Kontrolle nach Maßgabe des Gesetzes Nr, 52 der Militär-

regierung untersteJlt sind. 

1. Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks-A.G. 
2. Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk A.G. 
S. Vereinigte Elektrizitätswerl{e Westfalen A.G. 
4. Vereinigte Industrieunternehmungen A.G. 

Scbedule C to Britisb Military Government Law No 75 

Specification of Assets wbicb sball be seized Pursuant to B1itisb Military Government 

Law No '75 

Assets operated by the companies listed in Column I under plant usage contracts dated as detailed in Column II and 
owned by the companies listed in Column III or by their subsidiaries 

Name of Company Operating 
the Assets 

1. Hüttenwerk Oberhausen AG, 
Oberhausen 

2. Hüttenwerk Hörde AG, 
Dortmund-Hörde 

3. Stahlwerke Bochum AG, 
Bochum 

4. Hüttenwerk Haspe AG, 
Hagen/W estf. 

5. Gußstahlwerk Witten AG, Witten 
6. Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG, 

Gelsenkirchen 
7. Gußstahlwerk Oberkassel AG, 

DUsseldorf 
8~ Georgsmarienhütte AG, 

Georgsmarienhütte 
9. Hüttenwerke Ruhrort-Meide

rich AG, Duisburg-Ruht'ort 
10. Hüttenwerk Geisweid AG, 

Geisweid 
11. Stahlwerk Hagen AG, 

Hagen/W estf. 
12. Stahl- u. Röhrenwerk Reisholz AG, 

Düsseldorf/Reisholz 
13. Hüttenwerke Ilsede-Peine AG, 
14. Eisenerzgruben Ilsede AG, 

Grassbülten 
Hi. Hüttenwerk Huckingen 
16. Hüttenwerk Rheinhausen 
17. Westfalenhütte Dortmund AG, 
18. Stahl- u. Walzwerke Grossenbaum AG, 

Duisburg-Grossenbaum 
19. Stahlwerh: Osnabrück AG, 
20. Eisenwerke Gelsenkirchen AG, 
21. Eisenwerke Mühlheim/Meiderich AG, 

Mi.i hlheim-Ruhr 
22. Rheinische Röhrenwerke AG, 

Mühlheim-Ruhr 
23. Westdeutsche Mannesmann

röhren AG, Düsseldorf 
24. Hüttenwerk Niederrhein AG, 

Duisburg 

Date of Plant 
Usage Contract 

5th May 1948 

5th May 1948 

12th March 1948 

12th March 1948 
5th May 1948 

12th March 1948 

12th March 1948 

12th March 1948 
12th March 1948 
6th July 1948 

2nd April 1948 

1st April 1948 

12th March 1948 
15th June 1948 

15th June 1948 
11th May 1948 
17th April 1948 
17th April 1948 

1 th April 1948 
12th March 1948 
12th March 1948 

17th April 1948 

4th May 1948 

4th May 1948 

19th May 1948 

Name of Company by whom or by whose subsldiaries 
the Assets are owned 

Gutehoffnungshütte Oberhausen AG 

Vereinigte Stahlwerke AG 

Otto Wolff 

Klöckner-Werke AG 
Vereinigte Stahlwerke AG 

Vereinigte Stahlwerke AG 

Vereinigte Stahlwerke AG 

Klöclmer-Werke AG 

Vereinigte Stahlwerke AG 
Vereinigte Stahlwerke AG 
and Klöclmer-Werke AG 

Hoesch AG 
Press- u. Walzwerk AG and Aktiengesellschaft Ober
bilker Stahlwerk (Thyssen-Bornemisza) 
Ilseder Hütte, Feine 

Ilseder Hütte 
Mannesmannröhren-Werke 
Fried. Krupp 
Hoesch AG 

Mannesmannröhren-Werke 
Klöckner-Werke AG 
Vereinigte Stahlwerke AG 

Vereinigte Stahlwerke AG 

Vereinigte Stahlwerke AG 

Mannesmannröhren--Werke · 

Vereinigte Stahlwerke AG 
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Anhang C 

zum "'Gesetz Nr. 75 der bl'itischen Militärregierung 

Verzeichnis der Vermögenswm·te, welche der Beschlagnahme nach dem Gesetz Nr. 75 der Militänegierung unterliegen. 
Anlagen im Betrieb der in Spalte I genannten Gesellschaften, und zwar auf Grund eines in Spalte II aufgeführten 
\Verkbenutzungsvertrages, welche im Eig\'ntum der in Spalte III genannten Gesellschaften oder ihrer Tochtergesell-

schaften stehen. 

Name der die Anlagen betreibenden 
Gesellschaft 

1. Hüttenwerk Oberhausen A.G. 
Oberhausen 

2. Hüttenwerk Hoerde A.G., 
DOi'lmund-:Hoerde 

31.Stahlwerke Bochum A.G., 
'Bochum 

4·. Hüttenwerk Haspe A.G., 
Hagen/Westfalen 

5. Gußstahlwerk Witten A.G., 
Witten 

6. Gußstahlwerk Gelsenkirchen A.G., 
Gelsenkirchen 

7. Gußstahlwerk Oberkassel A.G., 
Düsseldorf 

8. Gcorgsmarienhütte A.G. 
Georgsmarienhütte 

Datum des 
Werkbenutzungs

vertrages 

5. Mai 1948 

5.Mai 1948 

12.März 1948 

12. März 1948 

5.Mai 1948 

12.März 1948 

12.März 1948 

12. März 1948 
9. Hüttenwerke Ruhrort-Meiderich A. G., 

Duisburg-Ruhrort 
12.März 
6. Juli 

1948 
1948 

10. Hüttenwerk Geisweid A.G., 
Geisweid 

11. Stahlwerk Hagen A.G., 
Hagen/Westf. 

12. Stahl- u. Röhrenwerk Reisholz A.G., 
Düsseldorf-Reisholz 

13. Hüttenwerke Ilsede-Peine A!G. 
14. Eisenerzbergbau l!sede A.G., 

Großbülten 
15. Hüttenwerk Huckingen 
16. Hüttemverk Rheinhausen 

. 17. Westfalenhütte Dortmund A.G. 

2, April 1948 

1. April 1948 

12. März 1948 
15. Juni 1948 

15. Juni 1948 
11. Mai 1948 
17. April 1948 
17. April 1948 

18. Stahl- u. Walzwerke Großenbaum A. G., 
Duisburg -Großenbaum 

19. Stahlwerk Osnabrüclr A.G. 
20. Eisenwerke Gelsenkirchen A.G. 
21. Eisenwerke Mülheim/JVIeiderich AG., 

Mülheim-Ruhr 
22. Rheinische Röhrenwerke A.G, 

Mülheim-Ruhr 

1. April 1948 
12. März 1948 
12.März 1948 

17. April 1948 

4.Mai 1948 
23. Westdeutsche Mannesmannröhren A.G., 

Düsseldorf 4.J\1Iai 1948 
24, Hüttenwerk Niederrhein AG. 

Duisburg 19. Mai 1948 

Schedule D 

to ßritish Military Govemment Law No. 75. 

Specification of the ComJJa.uies the Shares of whicli shall be 
Transferred to, and Vested in, the Steel Ttrustee Association 
in accordance with paragraph 11 Article 111 of Military 

Government Law No. 75 

No. Name ot Cornpany 

1 Hüttenwerk Oberhausen A.G. 
2 Hüttenwerk Hoerde A.G. 
3 Stahlwerke Bochum A.G. 
4 Hüttenwerk Haspe A.G. 
5 Gusstahlwerk Willen A.G. 
6 Gusstahlwerk Gelsenkirchen A.G. 
7 , Gusstahlwerk Oberkassel A.G. 
8 Georgm1arienhütte A.G. 
9 Hüttenwerke Ruhrort-Meiderich 

AG. 
10 Hüttenwerk Geisweid A.G, 
11 Stahlwerk Hagen AG. 
12 Stahl- und Röhrenwerk Reisholz 

AG. 
13 Hcittenwerk T!sede-Peine A.G. 
14 Eisenerzbergbau Ilsede AG. 
15 Hüttenwerk Huckingen AG. 

Heg·isterecl Office 

Oberhausen 
Dortmund 
Boclnun 
Hagen 
Witten 
Gelsenkirchen 
Düsseldorf 
Georgsmarienhütte 
Duisburg 

Geisweid 
Hagen 
Düsselclorf 

Peine 
Groß-Bülten 
Duisburg 

Name der GeseHschaft, 
die Eigentümerin der Anlagen ist bzw. deren Tochter

gesellschaft es sind 

Gutehoffnungshütte Oberhausen AG. 

Vereinigte Stahlwerke A.G. 

Otto Wolff 

Klöckner- Werke A.G. 

Vereinigte Stahlwerke AG. 

Vereinigte Stahlwerke A.G. 

Vereinigte Stahlwerke A.G. 

Klöclmer-Werke AG.· 
Vereinigte Stahlwerke A.G. 

Vereinigte Stahlwerke A.G. 
und Klöckner-Werke A. G. 

Hoesoh A.G. 
Preß- und Walzwerk A.G. und Aktiengesellschaf~ Ober

bilker Stahlwerk (Thyssen-Bornemisza) 
Ilseder Hütte, Peine 

Ilseder Hütte 
Mannesmannröhren-Werl{e 
Fried. Krupp 
Hoesch A.G. 

Mannesmannröhren-Werke 
Klöclmer-Werke AG. 
Vereinigte Stahlwerke A.G. 

Vereinigte Stahlwerke A.G. 

Vereinigte Stahlwerke A.G. 

Mannesmannröhren-Werke 

Vereinigte Stahlwerke A.G. 

Anhang D 

zum Gesetz Nr. 75 der britischen Militärregierung 

Verzeichnis det• Gesellschaften, deren Anteilsrechte nach 
Artikel III, Ziffer 11, des Gesetzes Nr. 75 det· lUilitär
regiemng auf den Stahltt'eRhandvel'band zu übertragen und 

ihm zu Eigentum zu überlassen sind. 

Nr. Nume der Gesellschaft Sitz der Gesellschu[t 

1 Hüttenwerk Oberhausen A.G. 
2 Hüttenwerk Hoerde AG. 
3 stahlwerke Bochum A.G. 
4 Hüttenwerk Haspe A.G. 
5 Gußstahlwerk Witten AG. 
6 Gußstahlwerk Gelsenkirchen A.G. 
7 .Gußstahlwerk Oberkassel AG. 
8 Georgsmarienhütte 

9 Hüttenwerke Ruhrol·t-lVIeiderich A.G. 
10 Hüttenwer!c Geisweid A.G. 
11 Stahlwerk Hagen A.G. 
12 Stahl- und Höhrenwerk Reisholz A.G. 

13 Hüttenwerk Ilsede-Peine A.G. 
14 Eisenerzbergbau Ilsede A.G. 
15 Hüllenwerk Hucldngen A.G. 

Oberhausen 
Dortmund 
Bochum 
Hagen 
Witten 
Gelsenkirchen 
Düsseldorf 
Georgs-

marienhütte 
Duisburg 
Geisweid 
Hagen 
Düsseldorf 

Peine 
Groß-BÜlten 
Duisburg 
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No. 

16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 

Name o~ Company Registered Oilice 

Hüttenwerk Rheinhausen A.G. Rheinhausen 
Westfalenhütte Dortmund A.G. Dortmund 
Stahl -und Walzwerke Großenbaum Duisburg 
A.G. 
Stahlwerk Osnabrück A.G. Osnabrück 
Eisenwerke Gelsenkirchen A.G. Gelsenldrchen 
Eisenwerke Mülheim-Meiderich A.G. Mülheim-Ruhr 
Rheinische Röhrenwerke A.G. Mülheim-Ruhr 
Westdeutsche Mannesmannröhren Düsseldorf 
A.G. 
Hüttenwerk Niederrhein A. G. Duisburg 
Hüttenwerk Union A.G. Dotrmund 

MILITARY GOVERNMENT- GERMANY 

UNITED STATES AREA OF CONTROL 

Law No 65 

Fourtb Law for Monetary Reform 
(Supplementary Conversion Law) 

Article I 
Amounts credited to a blocked Deutsche Mark account 

(Festkonto) in pursuance of paragraph 1 of Article 2 of 
Military Government Law No 63 (Conversion Law) shall be 
dealt with as follows: 

a. Seven out of every ten Deutsche Marks so credited 
shall be cancelled with effect from the date of the credi't to 
the blocked Deutsche Mark account (Festkonto). 

b. Two out of every ten Deutsche Marks so credited 
shall be transferred to the corresponding free Deutsche 
Mark account (Freikonto). 

c. The balance shall be available for investment in 
medium and long term securities in accordance with reg
ulations to be issued by the A1lied Bank Commission 
before 1 January 1949. 

Article U 
The Allied Bank Commission is empowered to issue reg

ulations in implementation and amplification of this Law. 
These regulations shall' make such adjustments as may be 
necessary or appropriate in consequence of this Law in the 
financial relationships arising from Military Government 
Law No 63. 

Article IU 
The German· text of this Law shall be the official text, 

and the provisions of Military Government Ordinance No 3 
or para. 5 of Article II of Military Government Law No 4 
shall not apply to such text. 

Article IV 
This Law shall become effective in the Laender Bavaria, 

Bremen, Hesse and Wuerttemberg-Baden on 4 October 1948. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITARY GOVERNMENT-GERMANY 

BRITISH ZONE OF CONTH.OL 
Law No 65 

Fourth Law for Monetary Reform 
(Supplementary Conversion Law) 

Article I 
Amounts credited to a blocked Deutsche Mark account 

(Festkonto) in pursuance of paragraph 1 of Article 2 of 
Military Government Law No. 63 (Conversion Law) shall 
be dealt with as follows: 

(a) Seven out of every ten Deutsche Marks so credited 
shall be cancelled with effect from the date of the 
credit to the blocked Deutsche Mark account (Fest
konto). 

b) Two out of every ten Deutsche Marks so credited shall 
be transferred to the corresponding free Deutsche 
Mark account (Freikonto). 

Nr. 

16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 

Name der GesellschaH Sitz der Gesellsehn ft 

Hüttenwerk Rheinhausen A.G. Rheinhausen 
Westfalenhütte Dortmund A.G. Dortmund 
Stahl- u. Walzwerke Großenbaum A.G. Duisburg 

Stahlwerk Osnabrück A.G. Osnabrück 
lllisenwerlte Gelsenkirchen A.G. Gelsenkirchen 
Eisenwerke Mülhe1m-Meiderich A.G. MülheimiRuhr 
Rheinische Röhrenwerlte A.G. Mülheim/Ruhr 
Westdeutsche Mannesmannröhren A.G. Düsseldorf 

Hüttenwerk Niederrhein A.G. Duisburg 
Hüttenwerk Unrion A.G. Dortmund 

MILITÄRREGIERUNG- DEUTSCHLAND 

AMERH{ANISCHES KONTROLLGEBIET 

Gesetz Nr. 65 

Viertes Gesetz zur Neuo~:dnung des Geldwesens . 
(Ergänzung zum Umstellungsgesetz). 

§ 1 
Hinsichtlich der Beträge, die einem Festkonto in Deut

scher Mark gemäß § 2, Absatz 1 des Gesetzes Nr. 63 der 
Militärregierung (Umstellungsgesetz) gutgeschrieben sind, 
wird folgende Regelung getroffen: 

a. Sieben vor_ je zehn Deutschen Mark werden mit Wir
kung vom Tage der Gutschrift auf das Festkonto ge
strichen. 

b. Zwei von je zehn Deutschen Mark werden auf das 
entsprechende Freikonto in Deutscher Mark übertragen. 

c. Der Restbetrag ist für Anlage in mittel- oder langfristi
gen Wertpapieren nach Maßgabe von Verordnungen ver
fügbar, welche von der Alliierten Bankkommission vor dem 
1. Januar 1949 zu erlassen sind. 

§ 2 
Die Alliierte Bankkommissi<iln wird ermächtigt, Ver

ordnungen zur Durchführung und Ergänzung dieses Geset
zes zu erlassen. Diese Verordnungen sollen die im Hinblick 
auf die Auswirkungen dieses Gesetzes notwendige oder an
gemessene Angleichung der auf Gesetz Nr. 63 der Militär
regierung beruhenden Rechtsbeziehungen finanzieller Art 
bewirken. 

§ 3 
Der deutsche Wortlaut dieses Gesetzes ist der maß

gebende Wortlaut. Die Vorschriften der Militärregierungs
verordnung Nr. 3 und des Artikels II Ziff. 5 des Militär
regierungsgesetzes Nr. 4 finden auf diesen Wortlaut keine 
Aliwendung. 

§ 4 
Dieses Gesetz tritt in den Ländern Bayern, Bremen, Hes

sen und Wü•·ttemberg-Baden am 4. Oktober 1948 in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGlER UN<f'- DEUTSCHLAND 

BRITISCHES KONTROLLGEB:mT 
Gesetz Nr. 65 

Viertes Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens 
(Ergänzung zum Umstelhmgsgesetz). 

Paragraph 1 
Hinsichtlich der Beträge, die einen• Festkonto in Deut

scher Mark gemäß Paragraph 2, Absatz 1 des Gesetzes Nr. 
63 der Militärregierung (Umstellungsgesetz) gutgeschrieben 
sind, wird folgende Regelung getroffen: 

a) Sieben von je zehn Deutschen Mark werden mit Wir
kung vom Tage der Gutschrift auf das Festkonto 
gestrichen. 

(b) Zwei von je zehn Deutschen Marll: werden auf das 
entsprechende Freikonto in Deutscher Mark über
tragen. 
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c) The balance shall be available for investment in 
medium and Iong term securities in accordance with 
regulations to be issued by the Allied Bank Commis
sion before 1st January, 1949. 

Article U 
The Allied Bank Commission is eupowered to issue 

regulalions in implcmentation and amplification of this 
Law. These regulalions shall make such adjustments as 
may be necessary or appropriate in consequence of this Law 
in the financial rclationships arising from Military Govern
ment Law No. 63. 

Article IH 
The German text of this Law shall be the official text, 

and the provisions of Military Government Orclinance 
No. 3 or para. , 5 of Article II of Military Government 
Law No. 4 shall 'not apply to such text. 

Article IV 
This Law shall come into force on the 4th October, 194R 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITARY GOVERNMENT - GERMANY 

UNITED STATES A'REA OF CONTROL 

Amendment No I to Military Govenunent Law No 63 
(Third Law for IUonetary Reform (Conversion Law) 

ARTICLE I 
Paragraph 1, Article 15 of Military Government Law 

No 63, "Third Law for Monetary Reform (Convcrsion Law)," 
is hereby amended by deleting therefrom the words "on 
or before 20 August 1948" and substiluting therefore the 
words "on or before 20 Octot>er 1948." 

ARTICLE II 
This Amendmcnt is app!lcable \Vithin the Laender of 

Bavaria, Hesse, vVuerttemberg-Baclen and Bremen and 
shall be deemed to have come into force on 27 June 19·18. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

1\ULITARY GOVERN.PtiENT-GERI'ßANY 
:Cfli'il'ISH ZONE OF CONTROL 

O;·dinance No. 166 

Amendmcnt of Law No 63 thh·d Law for I'/l:onetary Reform 
(Conversion lLaw) 

I'l' IS HEREBY ORDERED AS FOLLOWS: 

ARTICLE I 
Amendment 

1. Paragraph 1, Article 15 of Law No. 63 '"l'hird Law for 
Monetary Reform (Conversion Law)", is hereby amended by 
deleting therefrom the words "on or before 20th August 
1948" and substituting therefore the words '"on or before 
20th October 1948". 

AR'l'K<ti!LE n: 
EHective Date 

2. This Ordinance shall be deemed to have come into 
force on 27 June 1948. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

(c) Der Restbetrag ist für Anlage in mittel- oder lang
fristigen Wertpapieren nach Maßgabe von Verord
nungen verfügbar, welche von der Alliierten Bank
kommission vor dem 1. Januar 1949 zu erlassen sind. 

Paragraph 2 
Die Alliierte Banldcommission wird ermächtigt, Verord

nungen zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes 
zu erlassen. Diese Verordnungen sollen die im Hinblick auf 
die Auswirkungen dieses Gesetzes notwendige oder ange
messene Angleichung der auf Gesetz Nr. 63 der Militär
regierung beruhenden Rechtsbeziehungen finanzieller Art 
bewirken. 

Paragraph , ::; 
Der deutsche Wortlaut dieses Gesetzes ist der maß

gebende Wortlaut. Die Vorschriften der Militärregierungs
verordnung Nr. 3 und des Artikels II Ziffer 5 des Militär
regierungsgesetz(~s Nr. 4 finden auf diesen Wortlaut keine 
Anwendung. ~ 

Paragraph 4 
Dieses Gesetz tritt am 4. Oktober 1948 in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

l.WILITXRREGIERUNG - DEUTSCHLAND 

AMERIKANISCHES KONTROLLGEBIET 

Erste Xnderung des Gesetzes No. 63 der Militärregierung 
"Drittes Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens 

(Umstellungsgesetz)". 

ARTIKEL I 
Artikel 15, Absatz 1 des Gesetzes No. 63 der Militär

regierung "Drittes Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens 
(Umstellungsgesetz)" wird dahin abgeändert, daß die Wol'te 
"bis zum 20. August 1948" gestrichen und durch die Worte 
"bis zum 20. Oktober 1948" ersetzt werden. 

ARTl!KEL U 

Diese Gesetzesänderung findet in den Ländern Bayern, 
Hessen, Württemberg-Baclen und Bremen Anwendung und 
gilt als am 27. Juni 1948 in Kraft getreten. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRHEGIERUNG 

MIUTXRREGIERUNG - DEUTSCHLAND 
BRITISCHa<:5 KONTROL.iLGEBJfET 

Vemnlnung Ni'. 166 

Aenderung rles Gesetzes Nr. 6.3, des Dritten (als Umstel
lungsgesetz bezeichneten) Gesetzes zur Neuordnung des 

Gelr1'v~sens. 

Es wird hiermit folgenc12,; 1 .::rorclnet: 

ARTIKEL Jf 

Xmlerung 
I. In S. 15, Absatz (1) des Gesetzes Nr. 63, Drittes Gesetz 

zur Neuordnung des Geldwesens (Umstellungsgesetz), sind 
die Worte "bis zf\m 20. August 19<48" zu streichen und durch 
die Worte "bis zum 20 Olctober 1948" zu ersetzen .. 

ARTIKEL II 
Iniu·afttreten 

2. Diese Veroi·dnung tritt mit Wirkung vom 27. Juni 1948 
in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGlERUNQ; 

X. 
--------------~-----------------------------------------------------------------------

J.VHLITARY GOVEO:NIHENT- GERMANY 
UNITED STATES AREA OF CON'I'ROL 

Amemhnent No 1 

To .l'I!Hitary GovermntOnt JLaw No 64 
(Provisional Revision of Tax Legi.slation) 

AlR'i'IUiLE ll 
Milit,uy Government Law No. 64 is o.mcndecl as follows: 

MILITXRREGIERUNG - DEUTSCll!LAND 
AMERiii:ANISCHES KONTROLLGEBIET 

E<·ste Aenderung 

des Gesetzes Nr. 64 der Militärregierung 
(Vorläufige Neuordnung der Steuergesetzgebung), 

AlltTIKEL I 
Das Gesetz Nr. 64 der MitWirregierung wird, wie folgt 

geändert: 
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a) After Article V the following Article shall be inserted: 

"ARTICLE VI 
The Schedule to this Law shall be subject to amend
merit by such Economic Council ordinances as 1ihe 
Economic Council shall have the power, from time 
to time, to adopt and enact." 

b) Article VI shall be renumbered to read "Article VII.'' 

ARTICLE H 
This amendment shall be deemed to have become effec

tive within the Laender of Bavaria, Wuerttemberg-Baden, 
Hesse and Bremen on 20th August 1948. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMEN't 

MILITARY G.OVERNMENT-GERMANY 
BRITISH ZONE OF CONTROL 

Amendment No. I 
to Military Government Law No 64 

Wrovisional Revision of tax Legislation) 

ARTICLE I 
Military Government Law No. 64 is amended as follows:-

(n) After Article V the following Article shall be inserted: 

"ARTICLE VI 
The schedule to this Law shall be subject to amend
ment by such Economic Council Ordinances, as the 
Economic Council shall have the power, from time to 
time, to adopt and enact." 

b) Article VI shall be renumbered to read "Article VII". 

ARTICLE Il 
This amendment shall be deemed to have become effec

tlve on 20th August 1948. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITARY GOVERNMENT - GERMANY 
UNITED STATES AREA OF CONTROL 

Onler No. 1 

·~ursuant to At·ticle III (5) of Military Govel'Dment 
' ) Proclamation No. 7 

Biwnal Economic Administration 

WHEREAS Article III, paragraph (5) of Military Govern
ment Proclamation No. 7 provides that the Economic Council 
sha11 have the power to adopt and enact ordinances on 
such n>atters as may be determined from time to time by 
the Bipartite Board; and 

WHEREAS the Bipartite Board has determined that the 
Economic Council shall have certain powers in the field of 

'tnanpower; and 
WHEREAS the British Military Government is issuing 

Order No 1 pursuant t0 British Military Government Or
dinance No 126,' 

NOW IT IS HEREBY ORDERED AS FOLLOWS: 
1. The Economic Council shall, within the United States 

Zone, have power to adopt and enact ordinances dealing 
with matters of general policy which affect more than one 
Land with respect to: 

a) Employment and placement ,service, unemployment in
surance and allocation of 'J,abor; 

b) Protedion of tlabor and labor law .(Arbeitsrecht); and 
e) Social insurance to the extent that uniformity within the 

Bizonal Economic Area is necessary. 

2. Tlüit Ord~i~~hall b-e applica ble within the Laender of 
Bavaria, Wuerttemberg-Baden, Hesse and Bremen and shall 
become effective an 16. August, 1948. 

BY ORDEIR OF MILITARY GOVERNMENT. 

a~ Nach Artikel V wird nachstehender Artikel eingefügV. 

"ARTIKELVi 
Der Anhang zu diesem Gesetz unterliegt der Abän~ 
derung durch Gesetze des Wirtschaftsrates soweit 
dieser jeweils das Recht zur Annahme und ~um Er
laß solcher Gesetze hat." 

b) Artikel VI erhält die Nummer VII. 

ARTIKEL II 
Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 20. August 1948 

in den Ländern Bayern, Württemberg-Baden Hessen und 
Bremen in Kraft. ' 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG- DEUTSCHLAND 
BRITISCHES KONTROLLGEBIET 

Erste Aenderung des Gesetzes Nr. 64 
der Militänegierung 

('VOI1äufige Neuordnung der Steuergesetzgebung). 

ARTIKEL I 
Das Gesetz Nr. 64 der Militärregierung wird wie folgt 

geändert: 
a) Nach Artikel V wird nachstehender Artikel eingefügt: 

"Artikel VI 
Der Anhang zu diesem Gesetz unterliegt der Abffil
derung durch Gesetz des Wirtschaftsrates, 'soweit 
dieser jeweils das Recht zur Annahme und zum Erlaß 
solcher Gesetze hat." 

b) Artikel VI erhält die Nummer VII. 

AR'l'IIiEL li 
Diese Änderung tritt mit;;;:Wirkung vom 20. August 1948 

in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
AMERIKANISCHES IiONTROLLGEBIET 

Anordnung Nr. 1 

erlassen auf Grund des Artikels III (5) der 
Proldamation Nr. 7 der Militärregierung 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

Artikel III, Abs. (5) der Proklamation Nr. 7 der Millitär
regierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das Recht hat, 
Gesetze anzunehmen und zu erlassen über solche Ange
legenheiten, die jeweils vom Bipartite Board bestimmt 
werden. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschafts
rat gewisse Befugnisse auf dem Gebiete des Arbeitswesens 
haben soll. 

Die Britische Militärregierung wird die Anordnung Nt·. 1 
auf Grund der Verordnung Nr. 126 der Britischen Militär
regierung erlassen. 

Es wird daher folgendes angeordnet: 
1. Der Wirtschaftsrat hat in der amerikanischen Zone 

das Recht, Gesetze anzunehmen und zu erlassen über An
gelegenheiten von grundlegender Bedeuiung, welche mehr 
als .ein Land angehen und die sich auf folgende Gebiete 
beziehen:· 
a) Stellenvermittlung und Arbeitsnachweis, Arbeitslosen

versichenmg und Zuteilung von Arbeitskräften; 
b) Arbeitsschutz und Arbeitsrecht; 
c) Sozialversicherung, soweit ihre einheitliche Regelung 

innerhalb des Vereinigten Wirtschaftsgebietes notwendig 
tist. 
2. Diese Anordnung findet in den Ländern Bayern, 

Württemberg-Baden, Hescen und Bremen Anwendung. Sie 
tritt am 16. August 1948 in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 
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MlLliTARY GOVERNMlENT - GIERMANY 
BR':TlfSH ZONE O!F CON'l'EOL 

Onlet' No. 1 

Pu:rsant to Article III (5) of Military Govermneut 
Ordinance No. 126 - Biz~na! !Economic Administration. 

Whereas Article III, paragraph (5) of Military Govern
ment 01·dinance No. 126 provldes that the Economic Coun
cil shall have the power to adopt and enact ordinances 
on such matters as may be determined from time to time 
by the Bipartite Board; and 

Whereas the Bipartite Board has determined that the 
Economic Council shall have certain powers in the field 
of manpower; and 

Whereas the United States Military Governm~ent is 
issuing Order No. 1 pursuant to the United States Mili
tary Government Proclamation No. 7 

Now it is hereby ordered as follows: 
1. The Economic Council shall, within the British Zone, 

have power to adopt and enact ordinances dea~ing with 
matters of general policy which affect more than one 
land with respect to: 

a) Employment and placement service, unemployment 
insurance, and allocation of labour; 

b) Protedion of labour and labour 1aw (Arbeitsrecht); 
and 

c) Social insurance to the extent that uniformity within 
the Bizonal Economic Area is necessary. 

2: This Order shall come into force on 16th August, 1948. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT. 

MILITARY GOVERNMENT- GERMANY 
UNITED STATES ~~EA OF CONTROL 

Orde1· No 2 
Pursuant to A1·ticle 111 (5) 

of ·Military Government Proclamation 
No. 7 - Bizonal Economic Administration 

WHEREAS Article III (5) of Military Government Proc
J·amation No. 7 provides that the Economic Counci! shall 
have the power to adopt and enact ordinances on such 
matters as may be determined from time to time by the 
Bipartite Board; 

WHEREAS the task -of equalizing burdens was laid on 
the appropriate German legislative bodies in the Pre~unble 
to United States and British Military Government Law 
No. 61 - First Law for Monetary Reform (Currency Law); 

WHEREAS the Bipartite Board has determined that the 
Ecgnomic Council shall have certain powers in this field; 
and 

WHEREAS the British Military Government is issuing 
Order No. 2 pursuant to British Military Government Ordi
nance No. 126; 

IT IS HEREBY ORDERED: 
1. The Economic Council shalf, within the United States 

Zone, have power to adopt and enact ordinances dealing 
with the equalization of burdens. 

2. This Orde1 became effective within the Laender 
Bavaria, Bremen, Hesse, and Wuerttemberg-Baden on 
1 September, 1948. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITARY GOVERNMENT- GERMANY 
BRITISH ZONE OF CONTROL 

Order No 2 
Pursuant to At·ticle I:U (5) of 

Milital'Y Government Oi'<linance No. 126-
ßizoniJ,l Economic Administration. 

WHEREAS Article III paragraph (5) of Military Govern
ment Ordinance No. 126 provides that the Economic Council 
shall have the power to adopt and enact ordinances on 

NULITÄRREGIERUNG - DEUTSCHLAND! 
BRITISCHES KON'i'ROLLGEBIET 

Anordnung Nr. 1 

. erlassen auf Gnmd des Artil,els IU (5) 
der Verordnung Nr. 126 der Militärregierung 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

Artikel III, Absatz (5) der Verordnung Nr. 126 det• 
Militürregierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das 
Recht hat, Gesetze anzunehmen und zu erlassen über solche 
Angelegenheiten, die jeweils vom Bipartite .,-,oard be~ 
stimmt werden. 

- ~r Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschafts
rat gewisse Befugnisse auf dem Gebiete des Arbeitswesens 
haben soll. 

Die amerikanis.che Militärregierung wird die Anordnung 
Nr. 1 auf Grund der Proklamation Nr. 7 der amerikani
schen Militärregierung erlassen. 

. Es wird daher folgendes angeordnet: 
1. Der Wirtschaftsrat hat in der britischen Zone das 

Recht, Gesetze anzunehmen und zu erlassen über Ange
legenheiten von grundlegender Bedeutung, welche mehr 
a1s ein Land angehen, und die sich auf folgende Gebiete 
beziehen: 
a) Stellenvermittlung und Arbeitsnachweis, Arbeitslosen

versicherung und Zuteilung von Arbeitskräften; 
b) Arbeitsschutz und Arbeitsrecht; 

c) Sozialversicherung, soweit ihl'e einheitliche Regelung 
innerhalb des Vereinigten Wirtschaftsgebietes notwen
dig ist. 
2. Diese Anordnung tritt am 16. August 1948 in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILI-r:}\RREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG- DEUTSCHLAND 
AMERIKANISCHES KONTROLLGEBIET 

Anordnung Nr. 2 
Auf Grund des Artill:els III (5) 

der Proklamation Nr 7 der IHilitärregierung -
Verwaltung des Vet'einigten Wirtschaftsgebietes. 

Nach Artikel III, Absatz (5), der Proklamation Nr. 7 der 
Militärregierung hat der Wirtschaftsrat das Recht zur An
nahme und zum Erlaß von Gesetzen über vom Bipartite 
Board bestimmte Angelegenheiten. 

In dem Vorspruch des Gesetzes Nr. 61, Erstes Gesetz 
zur Neuordnung des Geldwesens (Währungsgesetz), der 
Amerikanischen und Britischen Militärregierung ist den 
deutschen gesetzgebenden Stellen die Aufgabe der Rege
lung des Lastenausgleichs übertragen. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschafts
rat gewisse Befugnise auf diesem Gebiet haben solle. 

Die Britische Militärregierung erläßt gleichzeitig An
ordnung Nr. 2 auf Grund der Verordnung Nr. 126 der 
Britischen Militärregierung, 

Es wird daher angeordnet: 
1. Der Wirtschaftsrat hat innerhalb der amerikanischen 

Zone das Recht zur Annahme und zum Erlaß von Gesetzen 
über den Lastenausgleich. 

2. Diese Anordnung trat am 1. September 1948 in den 
Ländern Bayern, Bremen, Hessen und Württemberg-Baden 
in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRI~EG.I!ERUNG- DEUTSCHLAND 
BRITISCHES KONTROLLGEBIET 

Verfügung Nr. 2 
Erlassen auf Grund des Al'tikels HI Untül·absatz (5) 
der Verordnung Nr. 126 der Militänegienmg über 
die Verwaltung des Ve:reinigten Wirtschaftsgebietes. 

Artikel III, Unterabsatz (5), der Verordnung Nr. 126 der 
Militärregierung sieht vor, daß der Wirtschaftsrat das Recht 
zur Annahme und zum Erlaß von G'esetzen über die vom 
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such matters as may be determined from time to thne by 
Bipartite Board: AND WHEREAS the preamble to Military 
Government Law No 61 - First Law for Monetary Reform 
·(currency Law) - provides that the task of equalising 
burdens is laid on the appropriate Gennarr legislative 
bodies as one ot the greatest urgency to be accomplished 
by 31st December, 1948: 

AND WHEREAS the Bipartite Boat~ has decided that 
the Economic Council should pass comprehensive~ legis
lation on equalisation of burdens as soon as possible; 

AND W...HEREAS the United States Military Government 
is issuing Order No. 2 pursuant to United States Milital'Y 
Government Proclamation No. 7; 

NOW IT IS HEREBY ORDEREDAS FOLLOWS: 
1. The Economic Council shall, within the British Zone, 

have power to adopt and enact Ordinances dealing with the 
equalisation of burdens. 

2. This Order shall come into force on 1st September, 1948. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITARY GOVERNMENT- GERMANY 
UNITED STATES OF CONTROL 

.Order No. 3 

Pursuant to Article 111 (5) of 
Military Government Proclamation 

No 7 - Bizonal Economic Administration 

WHEREAS Article III paragraph (54 of Military Govern
ment Proclamation No 7 provides that the Economic Coun
cil shall have the power to adopt and enact ordinances on 
such matters as may be determined from time to time by 
the Bipartite Board; 

WHEREAS the Bipartite Board has determined that the 
Economic Council shall have the power to enact legislation 
providing for the establish111ent and functions of a Recon
struction Loan Corporation to finance economi'c recon
struction and rehabilitation; and 

WHEREAS the British Military Government is issuing 
Order No 3 pursuant to British Military Government Ordi
nance No 126, 

IT IS HEREBY ORDERED: 
1. The Econom1c Council shall, within the United States 

Zone, have the power to adopt and enact ordinances estab
~ishing and regulating a Reconstruction Loan Col'):ioration 
the purpose of which shall be to provide credits for the 
promotion of economic reconstruction. 

2. This Order shall be deemed to have become effective 
within the Laender Bavaria, Btemen, Hesse and Wuerttem
berg-Baden on 2 June 1948. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITARY GOVERNMENT-GERMANY 
BlUTJ!SH ZONE OF CONTROL 

Order No. 3 
\ 

Pursuant to Article III (5) of 
Military Government Onlinance No. 126 

Bi-Zonal economic administx·ation 

WHEREAS Article III paragraph (5) of Military Govern
ment Ordinance No. 126 provides that the Economic Council 
shall have the power to adopt and enact Ordinances on 
such matters as may be deHn·mined from time to time by 
the Bi-Partite Board; 

AND ·wHEREAS the Bi-Partite Board has determined 
that the Economic Council shall have the power to enact 
legislation providing for the establishment and functions of 
a Reconstruction Loan Corporation to finance Economic 
Reconstruction and Rehabilitation; · 

AND WHEREAS the United States Military Government 
is issuing Order No. 3 pursuant to United States Military 
Government Proclamation No. 7; 

NOW it is hereby ordered as follows:-
1. 'l'he Economic Council shalr within the British Zone 

have the power to adopt and enact Ordinances establishing 

Bipartite Board bestimmten Angelegenheiten hat; ferner 
besagt der Vorspruch zum Gesetz Nr. 61 der Militärregie
rung, dem Ersten Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens 
(Währungsgesetz), daß den zuständigen .deutschen gesetz
gebenden Körperschaften die Regelung des Lastenaus
gleiches als vordringlich bis zum 31. Dezember 1948 zu 
lösende Aufgabe übertragen wird. · 

Da der Bipartite Board nunmehr bestimmt hat, daß der 
Wirtschaftsrat baldmöglichst die Frage des Lastenausgleiches 
in umfassender Weise gesetzlich regeln soll und die Ame
ril{anische Militärregierung im Begriff ist, Befehl Nr. 2 auf 

. Grund der Proklamation Nr. 7 der Militärregierung für das 
amerikanische Kontrollgebiet zu .erlassen, 

WIRD HIERMIT FO~GE~DES VERORDNET: 
1. Der Wirtschaftsrat hat innerhalb der britischen Zone 

das Recht zur Annahme und zum Erlaß von Gesetzen über 
den Lastenausgleich. 

2. Diese Verfügung tritt am 1. September 1948 in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG - DEUTSCHLAND 
AMERIKANISCHES KONTROLLGEBIET 

Anor<lnung Nr. 3 

erlassen auf Grun<l des Artikels 111 (5) 
tler Proldamation Nr. 7 tler Militärregierung 

(Verwaltung des Vereinigten Wirtscbaftsgebietes). 

Art. III, Abs. (5) der Proklamation Nr. 7 der Militär
regierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das Recht hat, 
Gesetze anzunehmen und zu erlassen über solche Angelegen
heiten, die jeweils vom Bipartite Board bestimmt werden. 

Der Bipartite Board hat bestintmt, daß der Wil·tschafts
rat das Recht haben soll, Gesetze über die Errichtung und 
die Aufgaben einer Kreditanstalt für Wiederaufbau zwecks 
Finanzierung des Wiederaufbaues und der Wiederherstel-
lung der Wirtschaft zu erlassen. -
' Die Britische Militärregierung wird· die Anordnung 

Nr. 3 auf Grund der Verordnung Nl'. 126 der Britischen 
Militärregierung erlassen. 

Es wird daher angeordnet: 
1. Der Wirtschaftsrat hat in der amerikanischen Zone 

das Recht, Gesetze anzunehmen und zu erlassen über die 
Errichtung und Regelung der Tätigkeit einer Kreditanstalt 
für Wiederaufbau, deren Zweck die Bereitstellung von 
Krediten für die Förderung des Wiederaufbaues der Wirt-
schaft ist. 1 

2. Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 2. Juni 1948 
in den Ländern Bayern, Bremen, Hessen und Württemberg
Baden in Kraft. 

IM ATJFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG - DEUTSCHLAND 
BRITISCHES KONTROLLGEBIET 

Anordnung Nr. 3 

el'lasscn auf Grund des Artil,cls Ill (5) 
der Ve1·ort1mmg Nr. 126 tler Militärregierung 

(Verwaltung tles Vereinigten Wirtschaftsgebietes). 

Art. III, Abs. (5) der Verordnung Nr. 126 der Militär
regierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das Recht hat, 
Gesetze anzunehmen und zu erlassen über solche Angele
genheiten, die jeweils vom Bipartite Board bestimmt werden. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschafts
rat das Recht haben soll, Gesetze über die Errichtung und 
die Aufgaben einer Kreditanstalt für Wiederaufbau zwecks 
Finanzierung des Wiederaufbaues und der Wiederherstel
lung der Wirtschaft zu erlassen. 

Die amerikanische Militärregierung wird die Anord
nung Nr. 3 auf Grund der Proklamation Nr. 7 der ameri
kanischen Militärregierung erlassen. 

Es wird daher angeordnet: 
1. Der Wirtschaftsrat hat in der britischen Zone das 

Recht,· Gesetze anzunehmen und zu erlassen über die Er-
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and regulating a Reconstruction Loan Corporation, the 
purpose of which shall be to provide credits for the promo
tion of Economic Reconstruction. 

2. This Order shall be deemed to have l;Jecome effective 
on 2nd June, 1948. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITARY GOVERNMENT- GERMANY 
UNITED STATES AREA OF CONTROL 

Onler No, 4 
Pu1·suant to Artiole IU (5) of Military Government 

Prodarnation No 7 
Bizonal Economic Administration 

WHEREAS Article III, paragraph (5) of Military Gov
ernment Prodarnation No 7 provides that the Economic 
Council shall· have the power to adopt and enact ordinances 
on such matters as may be determined from time to time 
by the Bipartite Board; · 

AND WHEREAS the Bipartite Board has determined 
that the Economi>e Council shall have the power to adopt 
and enact ordinances authorizing the Bizonal Economic 
Administration to grant advance credits (Ueberbri.ickungs
kredite) to the City of Berlin and ordinances establishing 
specij:Ü .taxes for the Berl1in Emergency Aid Program; 

AND WHEREAS the Britilsh Military Government is 
issuing Order No 4 pursuant to British MiUtary Government 
Ordinance No 126., 

NOW IT IS HEREBY ORDERED AS FOLLOWS; 
1. The Economic Council shall, within the United States 

Zone, have the power to adopt and enact: 
a. ordinances authorizing the Bizonal Economic Admin

istration to grant advance credits (Ueberbt·ückungskredite) 
to the City of Berlin; and ' · 

b. ordinances establishing special taxes for the Berlin 
Emergency Aid Program. 

2. This Order shaH be deemed to have become effective 
within the Laender of Bavaria, Bi·e1nen, Hesse and Wuert
temberg-Baden on 8 July 1948. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITARY GOVERNMENT - GERMANY 
BRITISH ZONE OF CONTROL 

Order No, 4 
Pu1·suant to Artiole III (5) of Military Government 

Orclinance No 1~6 - Bizonal Eoonomic Administration 

WHEREAS Article III, paragraph (5) of Military Govern
ment Ordinance No 126 provides that the Economic Council 
sha1l have the power to adopt and enact ordinances on 
such matters as may be P,etermined from time to time by 
the Bipartite Board; 

AND WHEREAS the Bipartite Board has determined 
that the Economic Council shall have the power to adopt 
and enact ordinances authorizing the Bizonal Economic Ad
ministration to grant advance credits (Ueberbrückungs
kredite) to the City of Berlin and ordinances establishing 
special taxes for the Berlin Emergency Aid Programme; 

AND WHEREAS the United States Military Government 
fs issuing Order No 4 pursuant to United States Military 
Government Proclamation No 7; 

NOW IT IS HEREBY ORDERED AS FOLLOWS: 
1. The Economic Council shall, within the British Zone, 

have the power to adopt ancl enact 
(a) ordinances autorizing the Bizonal Economic Admin

istration to grant advance credHs (Ueberbrückungskredite) 
to the City of Berlin; and · 

(b) ordinances estilbl1ishing special taxes for the Berlin 
Emergency Aid Programme. 

2. This Order shall be deemed to have become effective 
on 8th Jul•:V, 1!148. 

BY ORDER 01!' MILITARY GOVEHNMENT 

richtung und Regelung der Tätigkeit einer Kreditanstalt 
für Wiederaufbau, deren Zweck die Bereitstellung von Kre
diten für die Förderung des Wiederaufbaues der Wirt
schaft ist. 

2. Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 2. Juni 1948 
in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG - DEUTSCHLAND 
AMERIKANISCHES KONTROLLGEBIET 

Anordnung Nr. 4 
erlassen auf Grund des Artil~els III (5) der 

Proklamation Nr. 7 der Militärregierung 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

Artikel III, Abs. (5) der Proklamation Nr. 7 der Milritär~ 
regierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das Recht hat, 
Gesetze anzunehmen und zu erlassen über solche Angele
genheiten, c;lie jeweils vom Bipartite Board bes•timmt wer
den. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschafts~ 
rat das Recht haben soLl, Gesetze anzunehmen und zu er
lassen, welche die Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts~ 
gebietes ermächtigen, der Stadt Berlin Ueberbrückungs~ 
kredite zu gewähren, und solche, welche die Einführung 
von Sonderabgaben als Notopfer Berlin zum Gegenstande 
haben. 

Die Bri,tische Militärregierung Wird die Anordnung Nr. 4 
auf Grund der Verordnung Nr. 126 der Britischen Militär· 
regierung erlassen. 

Es wird daher angeordnet: 
1. Der Wirtschaftsrat hat in der ameriltanischen Zone 

das Recht, Gesetze anzunehmen und zu .erlassen, welche 
a) die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes er

mächtigen, der Stadt Berlin Ueberbrückungskredite zu 
gewähren; 

b) die Einführung von Sonderabgaben als Notopfer Berlin 
zum Gegenstand h~en. 
2. Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 8. Juli 1946 

in den Ländern Bayern, Bremen, Hessen und Württemberg
Baden in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG - DEUTSCHLAND 
BRITISCHES KONTROLLGEBIET 

Anordnung Nr. 4 
erlassen auf Grund des Artiltels III (5) dec 
Verordnung Nr, 126 der Militärregierung 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

Art. III, Abs. (5) der Verordnung Nr. 126 der Militär
regierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das Recht hat, 
Gesetze anzunehmen und zu erlassen über solche Ange
legenheiten, die jeweils vom Bipartite Board bestimmt 
werden. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschafts
rat das Recht haben soLl, Gesetze anzunehmen und zu er
lassen, welche die Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts~ 
gebietes ermächtigen, der Stadt B~rliin Ueberbrückungs
kredite zu gewähren, und solche, welche die Einführung 
von Sonderabgaben als Notopfer Berl!in zum Gegenstande 
haben. 

Die amerikanische MiJlitärregierung wird die Anordnung 
Nr. 4 auf Grund der Proklamation Nr. 7 der amerikanischen 
Militärregierung erlassen. 

Es wird daher angeordnet: 
1. Der Wirtschaftsrat hat in der britischen Zone das 

Recht, Gesetze anzunehmen und zu erlassen, wel•che 
a) die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgeb1·etes er

mächtigen, der Stadt Berlin Ueberbrückung.skredite zu 
gewähren; 

b) die Einführung von Sonderabgaben als Notopfer BerHn 
zum Gegenstand haben. 
2. Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 8. Juli 1948 

in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄR1REGIERUNG. 
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GESETZ 
über Rheinschifferpatente. 

Vom 18. fi'lärz 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Die von den Lanj:lesregierungen auf Grund Art. 2 des 

Gesetzes wegen der Vereinbarung über die Erteilung von 
Rheinschifferpatenten vom 16. April 1925 (RGBL II S. 147) 
erlassenen gleichlautenden Verordnungen über die Erteilung 
von Rheinschifferpatenten, und zwar jeweils in ihrer 
neuesten Fassung 

in Preußen Verordnung vom 30. Juli 1925 (Amtsblatt 
Wiesbaden S. 149, Koblenz S. 133, Köln A. 

s. 145, DUsseldorf S. 244 und S. 283), 
in Baden Verordnung vom 3. Juli 1925 (G. u. V. Bl. 

s. 175), 
in Hessen Verordnung vom 15. Septembet• 1925 (Reg.Bl. 

S. 150 und 256), 
werden in ihrem § 1 Abs. 1 Nr. 1 für den Bereich des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes wie folgt geändert: 

"Zur Führung eines Fahrzeuges ohne eigene Triebkraft 
oder eines Kahns mit Hilfsmotor ist ein Mindestalter von 

VERORDNUNG 
zur Durchführung des Gesetzes über den A,mateurfunk. 

Vom 23. März 1949. 

&uf Grund des § 7 des Gesetzes über den Amateurfunt 
vom 14. März 1949 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 20) 
Wih'Cl verordnet: 

I. Genehmigungsverfahl'en 
§ 1 

Sendegenehmigung 
<1) Amateurfunkstationen dürfen betrieben werden 
a) in der Klasse A mit Röhren bis 20 W Anodenverlust

leistung mit folgenden Frequen?;bereichen und Be
triebsarten: 

3 500- 3 800 kHz 
7 000- 7 100 kHz 

14 000-14 350 kHz 
28 000-29 700 kHz 

144- 146 MHz 

A 1, A 2, A3 
Al, A2 
Al, A2 
A 1, A 2, A 3 
A 1-A 3, F 1-F 3 

b) in der Klasse B mit Röhren bis 50 W Anodenverlust
leistung mit folgenden Frequenzbereichen und Be~ 
triebsarten: 

3 500- 3 800 kHz 
7 000- 7 100 kHz 

14 000-14 350 kHz 
~8 000-29 700 kHz 

144- 146 MHz 
Die Steuerleistung da'l'f 5 

Al-A3 
A1-A3 
Al-A3 
A 1-A 3, F3 
A1-A3 Fl-F3 

W nicht überst~igen, · 

21 Jahren, zur Führung eines Fahrzeugs mit eigener 
Triebkraft (Kähne mit Hilfsmotot• ausgenommen) ist ein 
solches von 23 Jahren erfot·derlich;". 

§ 2 
Das Gesetz tritt am Tage nach seinet· Verkündung in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den lS. März 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Eri.ch K ö h 1 e r 

(2) Entsprechend den Klassen A oder B wird die Sende-· 
genehmigung nach dem Muster 1 oder 2 der Anlage erteilt; 
jedoch wird die Sendegenehmigung der Klasse B nur erteilt, 
wenn der Antragsteller seit mindestens 12 Monaten Inhaber 
der Sendegenehmigung der Klasse A ist oder war oder 
glaubhaft nachweist, daß er die Befähigung für die Klasse 
B besitzt. 

(3) Soll eine Amateudunkstation nur mitbenutzt werden, 
so wird eine Mitbenutzungsgenehmigung nach dem Niuster 
der Anlage 3 erteilt. 

§ 2 
Antrag 

Anträge von Funkamateuren auf Erteilung von Sende
genehmigungen oder von Mitbenutzungsgenehmigungen sind 
an die für den Wohnort zuständige Oberpostdirektion unter 
genauer Angabe des Namens, des Geburtstages und -jahres, 
des Berufes und der Anschrift des Funkamateurs zu richten. 

§ 3 
Prüfung 

(1) Die Prüfung (§ 2 Abs. 1 Ziff. d des Gesetzes über den 
Annateurfunk) erstreckt sich auf die technischen Fähigkeite~1 
des Furrkamateurs, seine Fertigkeit, Texte in Morsezeichen 
zu übermitteln un.d .sie durch Höretnpfang aufztmehmen .so
wie auf seine Kenntnis der Gesetze und sonstigen Bestim
mungen über Funkanlagen, insbesondere auch der maß
gebenden Bestimmungen des Vleltnachrichtenvertrages. 
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-(2) Die !Prüfung wird in der Regel am Sitz der zustän
digen Oberpostdirektion von einem Prüfungsausschuß der 
Verwaltung für Post- und Fernmeldewesen abgenommen, 
der aus einem Vertreter der Oberpostdirektion und drei 
Sachverständigen aus den Reihen der Funkamateure be
steht. Die Entscheidung über das Bestehen der Prüfung 
trifft der Vertreter der Oberpostdirektion. 

(3) Genügt der Funkamateur in einzelnen Teilen der 
Prüfung den Anforderungen nicht, so rrrarnn die Prüfung für 
diese Teile wiederholt werden. 

(4) Wird die Prüfung auf Antrag des Funkamateurs an 
einem anderen Ort als dem Sitz der Oberpostdirektion ab
gehalten, so· sind der Oberpostdirektion die Kosten für die 
Entsendung ihres Vertreters zu erstatten. 

U. Technische ße(lingungen der Amateurfunkstation 

§ 4 ) 

Sender untl Empfänger 
(1) Die .Aiinateurfunkstation muß der Kennzeichnung in 

der Sendegenehmigung entsprechen und nach dem jeweili
gen Stande der Wissenschaft und Technik errichtet sein und 
erhalten werden. 

<2) Für die Anodenspeisung des Senders darf nur reiner 
Gleichstrom oder· gleichgerichteter und gut gefilterter Wech
selstrom verwendet werden. 

§ 5 
Antennen uml Leitungsnetz 

(1) Antennen und Leitungsnetz der Amateurfunkstation 
müssen so ausgeführt werden, daß ihre Bauteile im Innern 
von Gebäuden von sämtlichen Teilen der Fernm.eldeanlagen 
der Deutschen Post mindestens 1 m entfernt bleiben. Ein 
lirW'Jnerer Abstand ist zulässig, wenn besondere Umstände 
eme gegenseitige Beeinflussung ausschließen. Antennenan
lagen außerhalb von Gebäuden müssen fachgemäß ausge
führt werden und sind dem jeweiligen Stand der Technik 
anZJupassen. Kreuzungen mit Fernmeldeleitungen der Deu:
schen Post sind nur mit Zustimmung der Deutschen Post 
zulässig. Sämtliche Antennenanlagen dürfen weder gleich
noch niederfrequente Wechselspannungen führen. 

(2) Die Erdleitungen der Amateurfunkstation dürfen mit 
Fernmeldeanlagen der Deutschen l;'ost nicht in Berührung 
k{lliilmen. 

(3) Der Inhaber der Amateurfunkstation hat Antennen, 
Erd- und Anschlußleitungen auf seine Kosten sogleich zu 
ändern, wenn sie den Aufbau, die Aufhebung oder Aende
rung von Fernmeldeanlagen, die öffentlichen Zwecken 
dienen, behindern ode-r gefährden. 

(4) Eine etwa erforderliche Zustimmung Dritter zur Er
richtung von Antennen und Außenleitungen (z. B. Gebäude
eigentümer, Wegeunterhaltungspflichtige usw.) hat sich der 
Inhaber der Amateurfunkstation selbst zu beschaffen. 

HI. Betrieb der Amateurfunkstation 

§ 6 
Frequenz 

(1) Der Inhaber der Sendegenehmigung dst an keine be
stimmte Frequenz gebunden. Er kann jede im Rahmen der 
Kennzeichnung (§ 1) zulässige F,requenz benutzen. 

(2) Die gesamte eingenommene Bandbreite muß inner
halb der Frequenzbereiche für Funkamateure liegen. 

(3) Die für die A~sendung benutzte Welle muß im Be
trieb genau eingehalten werden und von jeder für die Art 
der Funkübermittlung und der Funkversuche unnötigen Ne
benausstrahlung praktisch frei sein. 

(4) Die Ausstrahlungen des Senders sind durch geeignete 
Frequenzmesser und Kontrollgeräte auf Konstanz und Qua
lität laufend zu überprüfen. 

§ 7 
Rufzeichen 

(1) Das Rufzeichen besteht aus dem intemationalen Lan
deskenner für Deutschland (zwei Buchstaben), einer Ziffer 
und zwei weiteren Buchstaben. Die Rufzeichen werden fort
laufend von der Verwaltung für Post- und Fernmeldewesen 
ausgegeben. 

(2) Während der Sendung ist das Rufzeichen wiederholt 
zu übermitteln. 

(3) Bei Sendungen von einem anderen als dem in tler 
Kennzeiehnung angegebenen Standort ist an das Rufzeichen 

"/p" anzuhängen. Bei solchen Sendungen muß der Standort 
wiederholt angegeben werden. 

(4) Der Gebrauch von irreführenden oder falschen Sig
nalen oder !Rufzeichen ist nicht gestattet. 

§ 8 
Inhalt ller Sendungen 

(·1) Der Verkehr ist in offener Sprache abzuwickeln. Der 
internationale Amateurschlüssel und die international ge-. 
bräueblichen Betriebsabkürzungen gelten als offene 
Sprache. 

(2) Die gesendeten Texte sind auf technische Mitteilun
gen über die Versuche selbst sow:ie auf Bemerkungen per
sönlicher Art zu beschränken, für die wegen ihrer geringen 
Wichtigkeit die Uebermittlung im öffentlichen Telegraphen
dienst nicht in Betracht kommen würde. 

(3) Es ist verboten, daß Amateurfunkstationen für die 
Uebermittlung zwischenstaatlicher Nachrichten, die von 
dritten Personen ausgehen, benutzt werden.'-Es ist ferner 
verboten, unanständige, anstößige oder in- anderer Weise 
anzügliche oder beleidigende Aeußerungen im Sendeverkehr 
zu gebrauchen oder deren Gebrauch zu dulden. Kein Ama
teur darf unkenntlich gemachte Sendungen über seine Sta
tion geben oder die Durchgabe dulden. 

(4) Die Uebertragung von Musik oder Schallaufzeichnun
gen ist nur ku'rzzeitig zu Modulationsversuchen gestattet. 

(5) Die Ausstrahlung des unmodulierten oder ungetaste
ten Trägers muß auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

§ 9 
Empfang 

(1) Mit der zur Amateurfunkstation gehörenden Emp
fangseinrichtung dürfen aufgenommen werden: 

Sendungen anderer Funkamateure, 
Nachrichten an alle (CQ). 

(2) Anderer Funkverkehr darf weder aufgezeichnet noch 
anderen mitgeteilt noch für irgendwelche Zwecke verwen
det werden. 

§ 10 
Verltehr mit amleren Stationen 

(1) Die Amateurfunkstation darf in Ausnahmefällen mit 
Zustimmung der zuständigen Oberpostdirektion auch zum 
Verkehr mit anderen Stationen im öffentlichen Verkehr be
trieben werden, die Verkehr mit Funkamateuren wünschen 
(z. B. wissenschaftliche Stationen,. Expeditionsfunkstellen 
u. ä.). Deren Sendungen dürfen aufgenommen, beantwortet 
und weitergeleitet werden. 

(2) Der Verkehr mit unHzenzierten Stationen ist nicht 
gestattet. 

§11 
Notruf 

Bei Aufnahme eines Notrufes ist die Sendung sofort zu 
unterbrechen und der Notruf zu beobachten. Erfolgt keine 
andere Antwort, so ist die Verbindung -sofort aufzunehmen. 
Andere, auch kommerzielle Stationen, sind erforderlichen 
Falles auf den Notruf aufmerksam zu machen. · 

§ 12 
Stationstagebuch 

(1) Jeder Inhaber einer Sendegenehmigung muß ein Sta
tionstagebuch führen. Die Aufzeichnungen für jede Sendung 
müssen enthalten: 

a) Anfangs- und Endzeit, 
b) Rufzeichen der Gegenstation(en), 
c) Frequenz, 
d) Verwendete Senderleistung, 
e) Standortangabe, 
f) Unterschrift des für die Sendung verantwortlichen 

Funkamateurs. 
(2) Bei Sendungen im Zusammenhang mit Notrufen ist 

der genaue Text aufzuzeichnen. 
f3) Die Stationstagebücher sind mindestens ein Jahr au.l'

zulbewahren. 
§ 13 

Störungen 
(1) Der Betrielb der Amateurfunkstation dal'f Telegraphen

und Fel1llsprechanlagen, die öffentlichen Zwecken dienen, 
sowie andere FunQmnlagen nicht stören. 
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Gesetz Nt•, 15 

V erwaltung·sangehörige der Verwaltung 
des Vereinigten Wirtsehaftsgebietes 

Die Militärgouverneure und Die Militärgotlverneure und 
Oberbefehlshaber der ameri- Oberbefehlshaber der briti
kanischen und britischen sehen und amerikanischen 
Zone sind darüber einig, daß Zone sü1d darüber einig, daß 
der öffentliche Dienst und der öffentliche Dienst und 
die Personalverwaltung einer die Personalverwaltung .einer 
Reform mit dem Ziel der Be- Reform mit dem Ziel der Be
seitigung undemokratischer seitigung undemokratischer 
Methoden und unterschied- Methoden und unterschied
licher Behandlung bedarf. Sie licher Behandlung bedarf. Sie 
haben die Verwaltung des haben die Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsge- Vereinigten Wirtschaftsge
bietes davon in Kenntnis ge-~ tes davon in Kenntnis ge
setzt. welche Grundsätze zu setzt, welche CJ.rundsätze zu 
beachten sind, um eine solche beachten sind, uni eine solche 
Reform zu verwirklichen. Reform zu verwirklichen. 

In vielen Punkten entspricht ein von den zuständigen 
Behörden der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsge
bietes ausgearbeitetes Personalgesetz diesen Grundsätzen 
und verwirklicht die notwendigen Reformen. Ein diesem 
Entwurf entsprechendes Gesetz ist bisher nicht verabschiedet 
worden. 

Die Militärgouverneure und Oberbefehlshaber sind der 
Ansicht, daß die Reform nicht länger verschoben werden 
darf. Es ist ihr Wunsch, daß das zu verkündende Gesetz 
seinem Wesen und seiner Entstehung nach deutsch ist, 
soweit dies mit den Grundsätzen vereinbar ist. Sie haben 
daher den Entwurf der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes übernommen und ihn abgeändert, um den 
nicht bereits darin enthaltenen Grundsätzen Geltung zu 
verschaffen. 

Der Militärgouverneur und 
Oberbefehlshaber der briti
schen Zone wird die vorge
nannten Ziele durch Verkün
dung des Gesetzes Nr. 15 ver
wirklichen. 

Der Militärgouverneur und 
Oberbefehlshaber der ameri
kanischen Zone wird die vor
genannten Ziele durch Ver
kündung des Gesetzes No. 15 
verwirklichen. 

Es wird daher hiermit folgendes verordnet: 

I. Abschnitt: Allgemeine Grundsätze 
§ 1 

Dieses Gesetz ist auf alle Stellen und Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes in der Verwal~ung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes (Verwaltung), der ihr unterstellten oder 
angegliederten Behörden, des Deutschen Obergerichtes für 
das Vereinigte Wirtschaftsgebiet und der Generalanwalt
schaft · anzuwenden, soweit nicht in den §§ 78, 80 und 81 
etwas anderes bestimtnt ist. 

§ 2 
Alle Verwaltungsangehörigen sind entweder a) Beamte 

oder b) Arbeiter. 
§ 3 

(1) Die Verwendung in der Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes setzt voraus, daß der Verwaltungsange
hörige sich zur demokratischen Staatsauffassung durch sein 
gesamtes Verhalten bekennt. Im übrigen bleibt die politische 
Einstellung unberücksichtigt. 

(2) Die Vereinigungsfreiheit wird den Verwaltungsange
hörigen gewährleistet. 

(3) Rasse, Geschlecht, Glaubensbekenntnis, Herkunft oder 
Beziehungen dürfen nicht zu einer Bevorzugung oder Be-
nachteiligung führen. · 

§ 4 
Für die gleiche Leistung ist gleicher Lohn zu gewähren. 

Lebensalter, Dienstalter, Familienstand und Beschäftigungs
ort können bei der Besoldung, Vergütung und Versorgung 
berücksichtigt werden. 

§ 5 
Jeder Staatsbürger soll die Möglichkeit des Eintritts irr

den öffentlichen Dienst, jeder Verwaltungsangehörige ent
sprecrend seiner Eignung und Leistung die Möglichkeit des 
Aufstiegs haben. 

§ 6 
Oberste· Dienstbehörden für die VerwaLtungsangehövigen 

sind der Prä;;.ident des Wirtschaftsrates, der Verwaltungsrat, 
die Verwaltungen für Wirtschaft, für Verkehr, für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten, für Finanzen, für Arbeit, 
für das Post- und Fernmeldewesen, das Rechtsamt, das 
Personalamt, das Statistische Amt und die gleichstehenden 
Ver'\valtungen und Aemter, das Deutsche Obergericht· für 
das Vereinigte Wirtschaftsgebiet und die Generalanwalt
schaft 

§ 7 
Die Leiter der Obersten Dienstbehörden vertreten, soweit 

nichts anderes bestimmt ist, in ihrem Dienstbereich gegen
über den Verwaltungsangehörigen ihre Verwaltung. Sie 
können ihre Zuständigkeit ganz oder teilweise auf die Lei
ter nachgeordneter Behörden übertragen. 

§ 8 
,(1) Dienstvorgesetzter ist, wer für beamten- oder arbeits

rechtliche Entscheidungen gegenüber dem Verwaltungs
angehörigen zuständig ist. 

(2) Vorgesetzter ist, wer d~m Verwaltungsangehörigen 
dienstliche Anordnungen erteilen kann. -

(3) Wer Dienstvorgesetzter oder Vorgesetzter ist, ergibt 
sj,ch, soweit es nicht besonders geregelt wird, aus dem Auf
lfau der Verwaltung. 

II. Abschnitt: Der Beamte 
A. Anstellung und Beförderung 

§ 9 
Beamte können auf Lebenszeit, auf Probe oder auf Kün

digung angestellt werden. 

§ 10 
(1) Das Beamtenverhältnis wird mit der Aushändigung 

einer Urkunde begründet. 
(2) Die Urkunde darf erst ausgehändigt werden, wenn 

das Personalamt die Gesetzmäßigkeit der Anstellung oder 
Beförderung bestätigt hat. Das Personalamt kann die Be
fugnis für bestimmte Beamtengruppen allgemein auf andere 
Dienststellen übertragen. 

§ 11 
(1) Die Urkunde (§ 10) muß den Hinweis enthalten, daß 

der Verwaltungsangehörige unter Berufung in das Bearnten
verhältnis auf l ebenszeit, auf Probe oder auf Kündigung 
angestellt wird. 

(2) Die Urkunde muß mit den vom Personalamt im Be
nehmen mit den Obersten Dienstbehörden festgelegten Be
dingungen (Musterurkunden) übereinstimmen; soweit keine 
Bedingungen festgelegt sind oder von den festgelegten Be
dingungen abgewichet, werden soll, bedürfen die Urkunden 
der Zustimmung des Personalamtes. Die Zustitnmung darf 
nur versagt werden, wenn die Anstellung gegen gesetzliche 
Vorschriften verstößt. 

(3) Diese Bestimmungen finden im Falle der Beförde
rung entsprechende Anwendung. 

§ 12 
(1) Bezüge dürfen einem Beamten der Obersten Dienst

behörde nur ausgezahlt werden, nachderi1 das Personal
amt auf der Auszahlungsanweisung durch Vermerk be
stätigt hat, daß der Beamte gemäß den geltenden Vorschrif
ten angestellt oder befö.dert worden ist. Das Nähere wird 
durch Ausführungsbestimrnungen geregelt. 

(2) An Personen, die nach Feststellung des Personalamtes 
Stelleri im Widerspruch zu bestehenden Gesetzen und Vor
schriften einnehmen, dürfen Dienstbezüge nicht ausbezahlt 
werden. 
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§ 13 
(1) Freie Stellen und Prüfungen müssen öffentlich be

kanntgemacht werden. 
(2) Mit Zustimmung des Personalamtes l{ann ausnahms

weise von der öffentlichen Bekanntmachung für bestimmte 
Grupper, abgesehen werden. Kommt innerhalb einer Ver
waltung nur E>in Kreis von Bewerbern mit besonderer fach
licher Eignung in Betracht, so kann die öffentliche Be
kanntmachung mit Zustirmnung des Personalamtes auf die
sen Kre!s beschränkt werden. 

(3) Das Personalamt tfifft die näheren Bestimmungen im 
Benehmen mit den Obersten Dienstbehörden. 

§ 14 
Die Anstellung und Beförderung der :Beamten richtet 

sich nach ihrer fachlichen und persönlichen Eignung für das 
vorgesehene Amt; dabei sollen die 'am besten geeigneten 
Bewerber den Vorzug erhalten. Die Eignung wird durch 
Prüfungen und durch Auslese ermittelt. 

§ 15 
(1) Das Personalamt erläßt im Benehmen tt;it den Ober

sten Dienstbehörden und unter Mitwirkung sowohl• der 
Spitzenvereinigungen der Verwaltungsangehörigen als auch 
-im gegenseitigen Erfahrungsaustausch - der Länderregie
rungen die allgemeinen Vorschriften für den Eintritt in den 
öffentlichen Dienst, für die Vorbildung, die Ausbildung und 
die Laufbahnen der Beamten sowie die Prüfungsordnungen. 
Es bestimmt insbesondere die Prüfungs- und Auslesever-· 
faht:en für die Feststellung der fachlichen und persönlichen 
Eignung. Durch diese Verfahren soll eine vielseitige Ver
wendbarkeit des Bewerbers innerhalb seiner Laufbahn ge
währleistet werden. 

(2) Juristische Vorbildung darf nur für rein juristische 
Stellen verlangt werden. Für das Aufrücken von einer nied
rigeren in eine höhere Stelle oder Laufbahn sollen wissen
schaftliche Prüfungen nicht verlangt werden. 

(3) Soweit sich diese Vorschriften, Prüfungsordnungen 
und Prüfungs- und Auslesewerfahren nur auf die besonde
ren fachheben Verhältnisse der Deutschen Reichsbahn und 
der Deutschen Post erstrecken, werden sie vom Präsidenten 
der Deutschen Relchs:;ahn und vom Direktor der Verwal
tung für Post- und Fernmeldewesen im Einvernehmen mit 
dem Personalamt unter Mitwirkung der zuständigen Ver
einigungen erlassen. 

§ 16 
Das Personalamt teilt durch Anordnung die Stellen in 

solche für Beamte und Arbeiter auf und weist alle Stellen 
im einzelnen bestimmten Gruppen zu. Jede Gruppe soll 
alle Stellen enthalten, bei denen auf Grund hinreichend 
ähnlicher Pflichten und Aufgaben der gleiche Nachweis 
der Tauglichkeit, der Kenntnisse und der Eignung für die 

' Anstellung, die gleiche Ausbildung und die gleiche Gehll.lts
stufe erforderlich ist. 

§ 17 
Nach Maßgabe der Bestinmmngen der §§ 14 und 15 

steht der höhere Dienst - unbeschadet der Vorschriften 
des Paragraphen 13 - Bewerbern offen, die entweder die 
Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwal
tungsdienst erworben oder nach einem Vorbereitungsdienst 
eirle zum höheren Dienst berechtigende Prüfung abgelegt 
haben. Beim Aufrücken besonders befähigter und erprob
ter Beamten vom gehobenen zum höheren Dienst kann von 
Prüfungen abgesehen werden. Das Personalamt 'erläßt 
im Benehmen mit den Obersten Dienstbehörden Vorschrif
ten für die Vorbildung, Ausbildung und Prüfungen. 

§ 18 
(1) Mit Ausnahme der untersten Dienststufen sind die 

Stellen in jeder Verwaltung in einem angemes' ·.,er Ver
hältnis an solche Bewerber zu vergeben, welche die für die 
vorgesehene Verwendung erforderliche Eignung durch ihre 
Lebens- und Berufserfahrung außerhalb des öffentlichen 
Dienstes erworben haben. Das Personalamt bestimmt im 
Benehmen mit den Obersten Dienstbehörden j~weils für ein 
Haushaltsjahr das angemessene Verhältnis. 

(2) Diese Eignung ist in einem Ausleseverfahren zu er
mitteln (Paragraph 15). Einer Prüfung gemäß § 14 bedarf 
es dann nicht, wenn dem Bewe"rber nach seinem Lebens
alter eine Prüfung und der ihr vorausgehende oder sich 
daran anschließende Vorbereitungsdienst billigerweise nicht 
mehr zugemutet werden kann. 

(3) Dasselbe gilt für Beamte des mittleren und gehobenen 
Dienstes. 

§ 19 
Für dauernde Aufgaben, die eine volle Arbeitskraft be

anspruchen, werden von den Obersten Dienstbehörden im 
Benehmen mit dem Persorialamt Dauerstellen geschaffen 
unter Berücksichtigung allgemeiner haushaltsrechtlicher 
Beschränkungen. 

§ 20 
Beamter auf Lebenszeit ist, wer für eine der in § 19 be

zeichneten Aufgaben erforderlich ist und abgesehen von der 
nach § 14 erforderlichen Prüfung und Auslese seine Befähi
gung für die besondere Aufgabe während einer Probezeit 
von nicht mehr als einem Jahr erwiesen hat; während dieser 
Probezeit ist er Beamter auf Probe. 

§ 21 
(1) Ein Beamter auf Kündigung kann für die Dauer von 

nicht mehr als einem Jahr für eine Dauerstelle angesteJlt 
werden, für die eine geeignete Person nicht zur Verfügung 
steht. 

(2) Eine für eine zeitlich beschränkte Tätigkeit geschaf
fene Stelle kann gemäß den vom Personalamt zu erlas
senden Bestimmungen mit einem Beamten auf Kündigung 
für eine die Dauer des Bestehens der Stelle nicht über
schreitende Frist besetzt werden. Eine solche Anstellung 
muß iri Uebereinstimmung mit·§ 5 erfolgen und dem Perso
nalamt mitgeteilt werden. Dieses kann seine Zustimmung 
versagen, wenn die Anstellung den Bestimmungen wider
spricht. 

§ 22 
(1) Die Anstellung ist nichtig, wenn der angestellte Be

amte zur Zeit seiner Anstellung entmündigt oder infolge 
strafgerichtlicher Verm teilung unfähig war, öffentliche 
Aemter zu bekleiden. 

(2) Die Anstellung ist für nichtig zu erklären, wenn 
a) sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung 

herbeigeführt wurde. 
b) nicht bekannt war. daß der angestellte Beamte ein Ver

brechen oder ein solches Vergehen begangen toat. das 
ihn der Berufung iri das Beamtenverhältnis unwürdig 
erscheitten läßt, und er deswegen rechtskräftig zu, einer 
Strafe verurteilt war oder wird. 
(3) Die Anstellung kann sonst nur für nichtig erklärt 

werden, wenn 
a) sie Von einer sachlich unzuständigen Behörde ausge

sprochen wurde, 
b) bei einem nach seiner AnstelJung Entmündigten die Vor

aussetzungen für die Entmündigung im Zeitpunkt der 
Anstellung vorlagen oder · 

c) nicht bekannt war, daß der Beamte im Wege des Diszi
plinarverfahrens aus dem Dienst entfernt oder zum 
Ruhegehaltsverlust verurteilt worden war. 

§ 23 
(1) Im Fall des § 22 Abs. 1 hat der Dienstvorgesetzte 

nach Kenntnis des Nichtigkeitsgrundes dem Beamten so
fort jede weitere Führung der Dienstgeschäfte zu verbieten. 

(2) In den Fällen des § 22 Abs. 2 und 3 muß die Nichtig
keit innerhalb von sechs Monaten erklärt werden, nachdem 
die Oberste Dienstbehörde von der Anstellung und von dem 
Nichtigkeitsgrunde Kenntnis erlangt hat. Vor der Nichtig
keitserklärung soll der Beamte gehört werden. Die Erklä
rung wird von der für den Beamten zuständigen Obersten 
Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Personalam.t ab
gegeben; sie ist dem Beamten bekanntzugeben. 

§ 24 
Die von einem Beamten vorgenommenen Amtshandlun

gen sind nicht deswegen nichtig, weil die Anstellung nichtig 
oder die ihm ausgehändigte Urkunde ungültig ist, es sei 
denn, daß der durch die Amtshandlung Begünstigte die 
Tatsachen kannte oder bei gehöriger Sorgfalt kennen mußte, 
welche die Nichtigkeit des Beamtenverhältnisses zur Folge 
haben. · 

B. Die Pflichten des Beamten 

§ 25 
(1) Der Beamte hat die volle Arbeitskraft seinem Beruf 

zu widmen. Er hat sein Amt nach den Gesetzen uneigen
nützig und im Bewußtsein seiner persönlichen Verantwor
tung nach bestem Gewissen zu verwalten. Sein Verhalten 
innerhalb und außerhalb des Dienstes muß der Achtung 
und dem Vertrauen gerecht werden, die sein Beruf erfor
dern. 
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(2) Der Beamte hat semeVorgesetzten zu beraten und zu 
unterstützen, die von ihnen getroffenen Entscheidungen in 
ihrem Sinne auszuführen und ihre allgemeinen Richtlinien 
zu befolgen. 1 

(3) Der Beamte is.t für die Gesetzmäßigkeit seiner dienst
lichen Bandlungen verantwortlich. 

(4) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher 
Anordnungen hat der Beamte unverzüglich bei seinem un
mittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen. Bestehen Be
denken gegen seine Mitwirkung fort, so kann er sich an die 
nächsthöheren Vorgesetzten wenden, um eine die Verant
wortung klarstellende Entscheidung herbeizuführen. Bei 
für ihn erkennbarer Strafbarkeit oder Sittenwidrigkeit der 
Anordnung wird der Beamte niemals von seiner eigenen 
Verantwortung befreit; in solchen Fällen hat er seine Mit
wirkung zu verweigern. 

§ 26 
Ein Beamter darf s1ch nicht al Kandidat für die Wahl 

zu einem öffentlichen Amte aufstellen lassen und darf nicht 
durch politische Tätigkeit eine Partei oder ein politisches 
Programm öffentlich unterstützen. Der Beam.te muß sein 
Amt niederlegen, bevor er die Aufstellung als Kandidat zur 
Wahl in einer gesetzgebenden Körperschaft annimmt. 

§ 27 
Der Beamte ist verpflichtet, innerhalb und außerhalb 

des Dienstes für die demokratische Ordnung zu wirken. Er 
hat insbesondere auf die Erleichterung und Verbessenmg der 
dem Wohle aller Staatsbürger dienenden Verwaltung Be
dacht zu nehmen, die Höflichkeit zu wahren und dem auf 
seine dienstliche Tätigkeit Angewiesenen behilflich zu sein. 
Er hat seine Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen, 
insbesondere innerhalb· seines Amtes sich jeder parteipoli
tischen Betätigung zu enthalten. 

§ 28 
Der Beamte muß für seine fachliche und allgemeine 

Fortbildung gemäß den vom Personalamt erlassenen B-e
stimmungen Sorge tragen. Die Verwaltung fördert dabei 
alle Bearnten unparteiisch durch geeignete Maßnahmen. Der 
Beamte kann verpflichtet werden, Fortbildungslehrgänge 
zu besuchen. 

§ 29 
Bei Antritt seines Dienstes hat der Beamte unter Ver

pflichtung durch Handschlag folgende Versichenmg ab
zugeben: 

"Ich gelobe: 
Ich werde meine Dienstpflichten gewissenhaft erfüllen, 
die Gesetze halten und innerhalb und außerhalb des 
Dienstes für die demokratische Ordnung wirken." 

§ 30 
(1) Ueber Angelegenheiten, die auf Grund eines Gesetzes, 

einer dienstlichen Anordnung oder ihrem Wesen nach ge
heimgehalten werden müssen, hat der Beamte - auch nach 
Beendigung seines Dienstverhältnisses - Verschwiegenheit 
zu bewahren. Diese Pflicht trifft den Beamten nicht, wenn 
die Angelegenheit geeignet ist, den Frieden oder den ge
deihlichen Aufbau und Bestand der demokratischen Ord
nung zu gefährden und ein Verschweigen gegen seine 
Pflicht, für die demokratische Ordnung zu wirken, verd 
stoßen würde. 

(2) Ueber die Angelegenheiten, die geheim zu halten sind, 
darf der Beamte ohne Genehmigung des Dienstvorgesetzten 
oder des letzten Dienstvorgesetzten nur auf Verlangen eines 
Gerichtes Angaben machen. Die Oberste Dienstbehörde 
eines Beamten ist berechtigt, eine Beschränkung der Aus
kun:Hspflicht zu beantragen; über diesen Antrag entscheidet 
das Gericht. 

(3) Der Behördenleiter oder der von ihm beauftragte Be
amte darf, soweit keine Geheimhaltungspflicht besteht, der 
Presse und den anerkannten Informationsstellen Auskunft 
nicht verweigern. 

§ 31 
(1) Der Beamte darf ohne Genehmigung des Dienstvor

gesetzten keine Amtshandlungen vornehmen, durch die er 
sich selbst oder einer Person, zu deren Gunsten ihm wegen 
famUienrechtlicher Beziehungen im Strafverfahren das 
Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, einen Vorteil verschaf
fen würde. 

(2) Der Beamte ist von solchen Amtshandlungen zu be
freien, die sich gegen ihn selbst oder eine Person richten 

würden, zu deren Gunsten ihm wegen familienrechtlicher 
Beziehungen im Sttafverfahren das Zeugnisverweigerungs
recht zusteht. 

§ 32 
Der Bearnte darf - auch nach Beendigung des Beamten

verhältnisses - Belohnungen oder Geschenke in bezug auf 
sein Amt nur mit Zustimmtmg der Obersten Dienstbehörde 
annehmen. Die Befugnis zur Zustimmung kann auf andere 
Behörden übertragen werden. 

§. 33 
(1) Der Beamte ist verpflichtet, auf Anordnung seiner 

Obersten Dienstbehörde jede Nebentätigkeit (Nebenamt, 
Nebenbeschäftigung) zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben 
auch ohne Vergütung zu übernehmen, sofern diese Tätigkeit 
seiner Vorbildung oder Berufsausbildung entspricht. Die 
Oberste Dienstbehörde kann die Befugnis zur Anordnung 
auf nachgeordnete Behörden übertragen. 

(2) Der Bea1nte, der aus einer auf Veranlassung seines 
Dienstvorgesetzten in einem Unternehmen ausgeübten Tä
tigkeit haftbar gemacht wird, ·hat gegen die Verwa: bng 
Anspruch auf Ersatz des ihm entstandenen Schadens. Hat 
er den Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeige
führt, so ist die Verwaltung dem Beamten nur ersatzpflich
tig, wenn ~r auf Anordnung eiries Vorgesetzten gehandelt 
hat, es sei denn, daß die Anordnung für ihn erkennbar ge-
setzwidrig war. · 

(3) Endet das Beamtenverhältnis, so enden, wenn im Ein
zelfall nicht anderes bestimmt wird, auch die Nebenämter 
und Nebenbeschäftigtmgen, die dem Beamten im Zusam
menhang mit seinem Hauptamt übertragen sind oder die 
er auf Veranlassung seines Dienstvorgesetzten übernommen 
hat. 

§. 34 
(1) Der Beamte darf eine Nebentätigkeit, sowe:t er zu 

ihrer Uebernahme nicht nach ~ 33 verpflichtet ist, nur mit 
Genehmigtmg des Dienstvorgesetzten ausüben. Die Geneh
migung ist widerruflich. 

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn d·e Neben
tätigkeit den Dienst des Beamten beeinträchtigt, insbeson
dere den Beamten daran hindert, die volle Arbeitskraft 
seinem Beruf zu widmen (§ 25 Abs. 1), oder die Besorgnis 
der Befangenheit be1 der Ausübung des Amtes b;c;ründet. 
Das Personalamt erläßt im Benehmen mit den Obersten 
Dienstbehörden Richtlinien Soll die Genehmigung versagt 
werden, so hat in Fällen von grundsätzlicher Bedeutung 
der Dienstvorgesetzte zuvor eine Stellungnahme des Perso
nalamtes herbeizuführen. 

(3) Von dem Be<i'mten kann gefordert werden, daß sein 
Ehegatte keine Tätigkeit ausübt, d1e mit seiner Unbefangen
heit .bei der Ausübung des Amtes nicht vereinbar ist. 

(4) Nicht genehmigungspflichtig ist die Verwaltung 
eigenen oder der Nutznießung des Beamten tmterliegenden 
Vermögens, eine schriftstellerische, wissenschaftliche, künst
lerische oder Vortragstätigkeit des Beamten sow'e die mit 
Lehr- und Forschungsaufgaben zusammenhängende Gut
achtertätigkeit von Beamten an wissenschaftlichen Institu
ten und Anstalten. Die dienstliche Verantwortlichkeit des 
Beamten bleibt unberührt; es ist Pflicht des Dienstvorge
setzten, Mißbräuchen entgegenzutreten. 

§ 35 
(1) Im Rahmen der gesetzlichen BesHmmungen regeln 

die Obersten Dienstbehörden die Arbeitszeit. Ein gesetz
liches oder tatsächlich geübtes Mitzvirkungsrecht der Ver
einigungen der Verwaltungsangehörigen bleibt unberührt. 
Soweit einheitliche Regelung erforderlich ist oder Mei
nungsverschiedenheiten zwischen den Obersten Dienstbehör
den entstehen, entscherdet der Vervvaltungsrat. 

(2) Der Bearnle ist grundsätzlich verpflichtet, auch über 
die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn be
sondere Verhältnisse es erfordern. 

§ 36 
(1) Der Beamte darf dem Dienst nicht ohne Genehmigung 

seines Dienstvorgesetzten fernbleiben. Dienstunfähigkeit in
folge Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen. Auch wäh
rend einer l);rkrankung darf der Beamte seinen Wohnsitz 
nicht ohne Genehmigung verlassen. 

(2) Bleibt der Beamte ohne Genehmigung schulclhaft dem 
Dienst fern, so verliert er für die Zeit des Fern1Jleibens 
seine Dienstbezüge. Der Dienstvorgesetzte stellt den Verlust 
cJ.er Dienstbezüge f<;st und teilt dies dem Beamten mit. 
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(3) Für die Dauer eines nicht auf Krankheit beruhenden 
Fernbleibens vom Dienst kann der Dienstvorgesetzte den 
völligen oder teilweisen Fortfall der Dienstbezüge anordnen. 

(4) Gegen Entsche·idungen gemäß diesem Paragraphen 
ist die Beschwerde an das Personalamt innerhalb einer 
Woche zulässig, 

§ 37 
(1) Der Beamte hat seine Wohnung so zu nehn1e~, daß 

er in der ordnungsmäßigen Wahrnehmung seiner Dienst
geschäfte nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Der Dienstvorgesetzte kann, wenn die d;ienstlic~en 
Verhältnisse es erfordern, . den Beamten anweisen, seme 
Wohnung innerhalb bestimmter Entfernung von seiner 
Dienststelle zu nehmen oder eine Dienstwohnung zu be
ziehen. 

§ 33 
Wenn besondere dienstliche Verhältnisse es erfordern, 

kann der Beamte angewiesen werden, auch während der 
dienstfl'eien Zeit seinen Wohnort nicht zu verlassen. 

§ 39 
Die Vorschriften über Dienstkleidung erlassen die Ober

sten Dienstbehörden im .Benehmen mit dem Personalamt 
und den Vereinigungen der Verwaltungsangehörigen. Die 
Dienstkleidung soll ausschließlich den dienstlichen Bedürf
nissen entsprechen und ziviles Aussehen hnben. 

§ 40 
(1) Bleibt der Beamte mit seinen 'Leistungen hinter dem 

von ihm zu fordernden Maß zurück, so hat die Oberste 
Dienstbehörde 
a) entweder ihm das Aufsteigen zur nächsten Gehaltsstufe 

auf bestimmte Zeit zu versagen, 
b) oder ihn innerhalb seiner Gehaltsgruppe in eine niedri

gere Gehaltsstufe zurückzusetzen, 
c) oder ihn auf eine Stelle in entsprechend niedrigerer Ge

l).altsgruppe zurückzuversetzen. Bei Beamten des Wirt
schaftsrates trifft das Präsi~ium diese Verfügung. 
(2) Dem Beamten steht gege'n die Entscheidung die Be

schwerde an das Personalamt zu. 
(3) Die Oberste Dienstbehörde kann nach angemessener 

Zeit den vorigen Stand wieder herstellen. 

§ 41 
Die zuständige Dienstbehörde kann einem Beamten die 

Ausübung des Dienstes bis zu drei Monaten während eines 
Jahres untersagen, wenn wichtige dienstliche Gründe dies 
erfordern. Die Dienstbezüge sind weiter zu gewähren. Dem 
Beamten steht die Beschwerde an das Personalamt zu. 

§ 42 
(1) Verletzt der Beamte schuldhaft die ihm obliegenden 

Pflichten, so begeht er ein Dienstvergehen. 
(2) Ein Ruhestandsbeamter begeht ein Dienstvergehen, 

wenn er 

a) sich gegen den Aufbau oder den Bestand der demokra
tischen Ordnung betätigt, 

b) seine Pflicht zur Amtsverschwiegenheit (§ 30) verletzt, 
·C) gegen das Verbot der Annahme von Geschenken oder Be

lohnungen verstößt (§ 32). 
(3) Die Anordnung und Durchführung ·ron Dienststraf

maßnahmen obliegt jeder Obersten Dienstbehörde für die 
ihr unterstellten Beamten. Dem Beamten steht Beschwerde 
an das Personalamt zu. 

§ 43 
Verletzt ein Beamter in Ausübu:ijg der ihm anvertrau

ten öffentlichen Gewalt die ihm einem Dritten gegenüber 
obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit 
die Verwaltung an Stelle des Beamten. Das Reichsgesetz 
vom 22. Mai 1910 (RGBl S. 793) findet siimgemäß Anwen
dung. 

§ 44 
(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder grobfahrlässig 

5eine Amtspfllicht, so kann die Verwaltung 'Ersatz des dar
~us entstandenen Schadens verlangen; haben mehrere Be
amte gemeinschaftlich den Schaden verursacl)t, so haften 
sie als Gesamtschuldner. Dies gilt auch, wenn die Verwal
tung einem Dritten Schadensersatz gemäß § 43 geleistet hat. 

(2) L'eistet der Beamte der Verwaltung Ersatz und hat 
diese einen Ersatzanspruch gegen ein Dritten, so' geht der 
Ersatzanspruch auf den Beamten über. 

(3) Die Ansprüche der Verwaltung nach Absatz 1 Satz 1 
verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem sie 
von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen 
Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in
zehn Jahren von der Begehung der Handlung an. Ansprüche 
nach Absatz 1 Satz 2 verjähren in drei Jahren von dem 
Zeitpunkt an, in dem der Ersatzanspruch des Dritten die
sem gegenüber von der Verwaltung anerkannt oder der 
Vel'Waltung gegenüber rechtskräftig festgestellt ist. 

C. Die Rechte des Beamten 

§ 45 
Die Verwaltung gewährt dem Bem:nten Fürsorge und bei 

seiner Amtsausü))ung Schutz. 

§ 46 
(1) Der Beamte hat ein Recht auf Einsicht in seine voll

ständigen Personalakten; auf seinen Antrag ist auch der 
gesetzlichen Beamtenvertretung Einsicht zu gestatten. Der 
Beamte muß über Be;;chwerden und Behauptungen tat
sächlicher Art, die ihm nachteHig werden können, gehört 
werden. 

(2) Dem Beamten steht gegen dienstliche Maßnahmen 
eines Vorgesetzten, die ihm nachteilig sind, oder von denen 
er annimmt, daß sie ihn1 nachteillo' '1i.TPt~QPn können. Be
schwerde an seine Dienstvorgesetzt~=n ~u-bi~ ~u;n Leite'r der 
Obersten Dienstbehörde. Weitere Beschwerde an das Per
sonalamt ist zulässig. 

§ .47 
(1) Dem Beamten wird nach Beendigung des Beamten

verhältnisses auf Antrag von seinem letzten Dienstvor
gesetzten ein Zeugnis über die Art und Dauer der von ihm 
bekleideten Aemter erteilt. 

(2) Das Zeugnis ist couf Verlangen auf die Leistungen und 
die Führung im Dienst zu erstrecken. 

§ 43 
Der Beamte erhjilt jährlich einen Erholungsurlaub unter 

Fortgewährung seiner Dienstbezüge. 

§ 49 
Die Dienst- und sonstigen Bezüge (Reise-, Umzugs- und 

Abordnungsentschädigungen) sowie die Versorgung des Be
amten, die ihm und seinen Hinterbliebenen zusteht, werden 
durch. Gesetz des Wirtschaftsrates geregelt. 

D. Versetzung 

§ 50 
(1) Der Beamte kann versetzt werden, wenn er es bean

tragt oder ein dienstliches Bedürfnis dafür besteht. 
(2) Ohne seine Zustimmung ist eine Versetzung in ein 

anderes Amt nur zulässig, wenn die an die Befähigung zu 
stellenden Anfm;derungen denen für das bisherige Amt ent
sprechen und das neue Amt 

a) dem bisherigen gleichwertig und mit mindestens 
gleich hohelfl Endgrundgehalt verbunden ist oder 

b) der Beamte auf Probe angestellt ist (§ 20). 
(3) Die Beamten sollen, soweit dies möglich ist und nicht 

Rücksichten auf Erfordernisse des Dienstes ()der auf ihre 
Ausbildung entgegenstehen, auf ihren Wunsch in ihren 
Heimatgebieten verwendet werden. 

(4) Für die Versetzung ist die Oberste Dienstbehörde zu
ständig. Eine Versetzung in den Dienstbereich einer anderen 
Obersten Dienstbehörde kann nur auf Grund einer gemein
samen Entscheidung der bisherigen und der neuen Obersten 
Dienstbehörde erfolgen. Die genannten Befugnisse können 
auch nachgeordneten Dienststellen übertragen werden. 

E. Wartestaml 

§ 51 
(1) Wird eine Behörde aufgelöst oder im Aufbau wesent

lich verändert, so können ihre auf Lebenszeit angestellten 
Beamten durch die Oberste Dienstbehörde in den Warte-
stand versetzt werden. ' 

(2) Es können nicht rnebr Beamte in den Wartestand ver
setzt werden, als aus di~sem Anlaß im Haushaltsplan Plan
stellen abgesetzt werdem 
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§ 52 
Der Wartestand beginnt, wenn nicht im Einzelfall aus

drücklich ein späterer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit dem 
Zeitpunkt, in welchem dem Beamten die VersetZt!~in den 
Wartestand bekanntgegeben wird, spätestens jedoch mit 
dem Ende der drei Monate, die auf den Monat der Mit;. 
teilung folgen. 

§ 53 
------ Die Vorschriften für den Beamten im Dienst, außer den 

Vorschriften über Nebentätigkeit, gelten auch , für den 
Wartestandsbeamten, soweit sie ihrer Natur nach anwend
bar sind. 

§ 54 
Während des Warte8tandes erhält-der Beamte Wartegeld, 

soweit ein Gesetz des Wirtschaftsrates dies vorsieht. 

§ 55 
Ein Beamter im Wm·testand ist verpflichtet, ein neues 

Amt zu übernehmen, wenn 1. die neue Stelle seiner Berufs
ausbildung entspricht, 2. et• in seinen Rechten als Beamter, 
insbesondere in seinen Dienstbezügen nicht benachteiligt 
wird. 

' 
§ 56 

Der Wartestandsbeamte ist zu einer vorübergehenden, 
seiner Ber11fsausbildung entsprechenden Dienstleistung ver
pflichtet, wenn ihm eine volle Verwendung von mindestens 
drei Monaten an seinem Wohnort oder von sechs Monaten 
außerhalb desselben zugesagt wird. 

F. Die Beendigung des Beamtenverhältnisses 

§ 57 
(1) Der Beamte auf Lebenszeit tritt mit Ende des Mo

nats in deq Ruhestand, in dem er das fünfundsechzigste 
Lebensjahr vollendet hat. · 

(2) Wenn dringende dienstliche Rücksichten im Einzel
fall die Fortführung der Dienstgeschäfte durch einen be
stimmten Beamten erfordern, kann der Verwaltungsrat den 
Beamten über das fünfundsechzigste Lebensjahr hinaus für 
eine bestimmte Frist, die jeweils ein Jahr nicht übersteigen 
darf, weiterbeschäftigen, jedoch nicht über die Vollendung 
des achtundsechzigsten Lebensjahr hinaus. 

(3) Der Beamte auf Lebenszeit kann au'f seinen Antrag 
aus besonderen Gründen in den Ruhestand versetzt wer
den, :wenn er das zweiundsechzigste Lebensjahr vollendet 
hat. 

§ 58 
Der Beamte auf Lebenszeit ist in den Ruhestand zu ver

setzen, wenn er infolge eines körperlichen Gebrechens oder 
wegen Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte
zur Erfüllung seiner Dienstpflichten dauernd unfähig ist 
(dienstunfähig). Als dienstunfähig kann der Beamte auch 
dann angesehen werden, wenn er infolge Erkrankung inner
halb von sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst 
getan hat und keine Aussicht besteht, daß er innerhalb 
weiterer sechs Monate wieder voll dienstfähig wird. Im 
Zweifelsfalle ist er verpflichtet, sich nach Weisung der Be..: 
hörde ärztlich untersuchen und, falls ein Amtsarzt dies 
für erforderlich hält, auch beobachten zu lassen. 

§ 59 
(1) Beantragt der Beamte, ihn nach § 58 in den Ruhe

stand zu versetzen, so wird seine Dienstunfähigkeit da
durch festgestellt, daß sein unmittelbarer Dienstvorgesetz
ter nach Vorlage einer amtsärztlichen Bescheinigung er-

. k.Iärt, er halte "ilm nach pfLichtgemäßem Ermessen für 
dauernd unfähig, seine Amtspflichten zu erfüllen. Bei 
Wartestandsbeamten ist für die Erklärung der Dienst,
unfähigkeit die Oberste Dienstbehörde zuständig. 

(2) Die über die Versetzung in den Ruhestand entschei
dende Behörde ist an die Erklärung des unmittelbaren 
Dienstvorgesetzten nicht gebunden; sie kann auch andere 
Beweise erheben. 

§ 60 
(1) Hält der Dienstvorgesetzte den Beamten für dienst

unfähig (§ 58) und beantragt dieser die Versetzung in den 
Ruhestand nicht, so teilt der Dienstvorgesetzte dem Beam
ten mit, daß seine Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt 
ooi. Dabei sind die Gründe für die Versetzung in den Ruhe
stand anzugeben. Hält der Dienstvorgesetzte zur Durch-

führung des Verfahrens die BesteLlung eines Pflegers für 
erforderlich, so beantragt er die Bestellung des Pflegers 
beim Amtsgericht. 

(2) Erhebt der Beamte innerhalb von vier Wochen keine 
Ei.~w~ndungen, .~o ent.scheidet die für die Anstellung zu
standige Stelle uber die Versetzung in den Ruhestand. 

(3) Werden Einwendungen erhoben, so entscheidet die 
Oberste Dienstbe'lörde oder die für die Versetzung in den 
Ruhestand zuständige nachgeordnete Stelle ob das Verfah
ren einzustellen oder fortzuführen ist. Die Entscheidung ist 
dem Beamten bekannt zu geben. Wird das Verfahren fort
geführt, so sind mit Ende der drei Monate, die auf den Mo
n~t der Bekanntgabe der Entscheidung folgen, bis zum Be
gi.nn des .~uhe~tandes, die das .Ruhegehalt übersteigenden 
Dienstbezuge emzubehalten. Zur Fortführung des Verfaha
rens wird ein Beamter mit der Ermittlung des Sachver
haltes beauftragt. Der Beamte ist zu den Vernehmungen zu 
laden. Nach Abschluß der Ermittlungen ist der Beamte zu 
dem Ergebnis der Ermittlungen zu hören. 

~4) Wird die Dien~tfähigkeit des Beamten festgestellt, 
so 1st das Verfahren emzustellen. Die Entscheidung ist dem 
Beamten bekannt zu geben; die nach Absatz 3 Satz 3 ein
behaltenen Beträge sind nachzuzahlen. Wird die Dienst
unfähigkeit festgestellt, so wird der Beamte mit Ende des 
Monats, in dem ihm die Verfügung bekanntgegeben ist, in 
d?n Ruhesta'hd versetzt; die einbehaltenen Beträge werden 
mcht nachgezahlt. Sofern nicht die Oberste Dienstbehörde 
den Beamten in den Ruhestand versetzt hat entscheidet 
auf einen innerhalb einer Ausschlußfrist von ~wei Wochen 
zu stellenden Antrag des Beamten die Oberste Dienstbe
hörde darüber, ob die Versetzung in den Ruhestand aufrecht 
erhalten wird. 

(5) Gegen Entscheidungen gemäß Absatz 3 und 4 ist 
Beschwerde an das Personalamt zulässig. 

§ 61 
Der Beamte auf Probe und auf Kündigung ist in den 

Ruhestand zu versetzen, wenn er infolge einer Beschädi
gung, die er sich ohne grobe.s Verschulden bei .Ausübung 
oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen hat dienst-
unfähig geworden ist. ' 

§ 62 
(1) Der Wartestandsbeamte kann auf seinen Antrag je

derzeit in den Ruhestand versetzt werden. 
(2) Er ist mit dem Ende des Monats in den Ruhestand 

zu versetzen, in dem er eine zweijährige Wartestandszeit 
zurückgelegt hat. Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, so
lang~ der Beamte nach § 56 verwendet wird. 

(3) Wird ihm ein neues Amt übertragen, das nicht der
selbef! oder m!ndestens gleichwertigen Laufbahn angehört, 
so tntt er mit der Uebertragung des neuen Amtes aus 
seinem bisherigen Amt in den Ruhestand. 

§ 63 
'', (1) Die Versetzung in den Ruhestand wird von der Stelle 
v~rfügt, .. die für. die Anstellung des Beamten zuständig ist. 
D1e Verfugung Ist dem Beamten schriftlich bekannt zu ge
l!>en. Sie kann bis 2!tlm Beginn des Ruhestandes zurückge
nommen werden. 

(2) Der Ruhestand beginnt., abgesehen von den Fäl,len der 
§§ 57 Absatz 1, 60 Absatz 4, 62 Absatz 2 und 3 mit dem 
Ende der drei Monate, die auf den Monat folgen in dem die 
Versetzung in den Ruhestand dem Beamten belmnnt gege
ben ist. Mit Zustimmung des Beamten kann ein früherer 
Zeitpunkt festgesetzt werden. 

§ 64 
Der Antrag des Beamten auf Entlassung muß der anstel

lenden Behörde schriftlich erklärt werden, Di,., Erklärung 
kann, solange die Entlassungsverfügung dem Beamten noch 
nicht bekannt gegeben ist, ohne Zustimmung der anstellen
den Behörde nur innerhalb von zwei Wochen zurückgenom
men werden, nachdem sie dem Dienstvorgesetzten zugegan
gen ist. Dem Antrag muß entsprochen werden. Die Ehtlas
sung kann ausgesetzt werden, bis der Beamte seine Dienst
geschäfte ordnungsmäßig erledigt hat, jedoch nicht länger 
als drei Monate. 

§ 65 
Der Beamte ist zu entlassen, wenn er sich weigert, die in 

§ 29 vorgeschriebene Versicherung abzugeben. 

§ 66 
(1) Bleibt der Beamte mit seinen Leistungen anhaltend 

erheblich hinter dem von ihm zu fordernden Maß zurück, 



Beilage zum ~setzhlatt der Verwaltung· des Vereinigten Wirtsch.aftsgeb'ieres 

obwohl innerhalb der letzten zwei Jahre eine der Maßnah
men nach § 40 gegen ihn verfügt wurde, so kann er ent
lassen werden, es sei denn, daß er das Zurückbleiben seiner 
Leistungen nicht zu vertreten hat 

(2) Die Entlassung wird von der Obersten Dienstbehörde, 
bei Beamten des Wirtschaftsrates vom Präsidimn verfügt. 

(3) Gegen die Entlassungsverfügung ist Beschwerde an 
das Personalamt zulässig. 

§ 67 
(1) Der Beamte auf Probe kann bei Vorliegen eine.s Ent

lassungsgrundes jederzeit entlassen werden. 
(2) Der Beamte auf Kündigung kann jederzeit durch die 

Oberste Dienstbehörde entlassen werden. 
(3) Die Beendigung des Dienstverhältnisses ein.es Be

amten auf Probe tritt mit Ablauf der Probezeit (§ 20) von 
Rechts wegen ein, es sei denn, daß er als Beamter auf Le
benszeit angestellt wird. 

(4) Die Beendigung des Dienstverhältnisses eines Be
amten auf Kündigung tritt mit Ablauf der in § 21 festge
setzten Frist Rin. 

§ 68 

(1) Die nach §§ 64 bis 67 verfügten Entlassungen werden 
wirksam, sobald sie dem Beamten bekanntg~eben sind, 
wenn nicht eir. späterer Zeitpunkt bestimmt wird. 

(2) Nach der Beendigung des Dienstverhältnisses hat der 
Beamte soweit nichts anderes bestimmt ist, keinen An
spruch ~uf Dienstbezüge oder Versorgung. 

§ 69 
Ein Beamter, der die bürgerlichen Ehrenrechte oder die 

Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter verloren hat, 
scheidet mit der Rechtskraft des Strafurteils aus dem Be
amtenverhältnis aus. 

§ 70 

(1) Wird ein Urteil, demzufolge der Beamte aus dem Be
amtenverhältnis ausgeschieden ist, im Wiederaufnahmever
fahren durch ein Urteil ersetzt, das diese Folge nicht hat, 
so erhält der Verurteilte von der Rechtskraft der aufge
hobenen Entscheidung oder von der nach gesetzlicher Vor
schrift erfolgten frü.heren Knbehaltung von Teilen seiner 
Dienstbezüge ab die Bezüge, die er erhalten hätte, wenn das 
aufgehobene Urtetl dem neuen entsprochen hätte; seine 
ruhegehaltfähige Dienstzeit wird so berechnet, wie wenn er 
nicht au~geschieden wäre 

(2) Der Verurteilte hat, wenn er nicht inzwischen die 
Altersgrenze erreicht hätte oder seine Amtszeit abgelaufen 
wäre, von der Rechtskraft der das Wiederaufnahmeverfah
ren abschließenden Entscheidung ab die rechtliche Stellung 
·eines Wartestandsbeam.ten; seine Bezüge richten sich nach 
Absatz 1. 

(3)' Absatz 1 und 2 gelten nicht, soweit der Beamte nach 
dem mit Ausschetden aus dem Beamtenverhältnis verbun
denen Urteil zu einer weiteren Strafe verurteilt worden ist, 
die sein Ausscheiden nach sich gezogen hätte, wenn er noch 
Beamter gewesen wäre. 

(4) Erscheint auf Grund des in dem Wiederaufnahme
urteil festgestellten Sachverhalts oder auf Grund eines an
deren rechtskrMtigen Strafurteils, das nach dem mit Aus
scheiden auF den< Beamtenverhältnis verbundenen Urteil 
et·gangen ist die Entfernung des Beamten aus dem Dienst 
angezeigt. so kann ein Disziplinarverfahren mit diesem Ziel 
eingeleitet werden. Ist das Verfahren auf Grund des in dem 
Wiederaufnahmeurteil festgestellten SachverhD!ts eingelei
tet, so können dem Beamten die ihm nach Absatz 1 zu
stehenden Bezüge einbehalten werden; er verliert, wenn 
auf Entfernung aus den1 Dienst erkannt wird, den Anspruch 
nach Absatz 1 und 2 von der Rechtskraft der aufgehobenen 
Entscheidung an.· Ist das Verfahren auf Grund eines neuen 
Strafurteils eingeleitet. so können dem Beamten die ihm 
nach Absatz 1 zustehenden Bezüge von der Rechtskraft die
ses Strafurteils an einbehalten werden; er verliert, wenn <\Uf 
Entfernung aus dem Dienst erlcannt wird, den Anspruch 
nach Absatz I und 2 von demselben Zeitpunkt an. 

(5) Hätte der 111 dem neuen Urteil festgestellte Sachver
halt oder die nach Erlaß der aufgehoi~enen Entscheidung 
begangenen Straftat oder eine gesetzliche Vorschrift die Be
encligun g des Beamtenverhältnisses gerechtfertigt, so be
stimmt die Oberste Dienstbehörde endgültig, ob und zu 
welchem Zeitpunkt die Beendigung des Beamtenverhält
nisses gerechttcrligt gewesen wäre. Die Bezüge nach Ab
satz 1 erhält der Be~m1te bis zu cliec:em Zeitpunkt. 

(6) Soweit der Verurteilte Bezüge nach diesen Bestim
mungen erhält, steht ihm ein Entschädigungsanspruch 
gegenüber der nach dem Gesetz betreffend die Entschä
digung der 'irfi Wiederaufnahmeverfahren freigesprochenen 
Personen vom 20. Mai 1898 (RGBJ. S. 345) verpflichteten 
Stellen nicht zu. 

. (7) Der Beamte muß sich auf die ihm nach Absatz 1 zu
stehenden Dienstbezüge ein anderes Arbeitseinkommen oder 
einen Unterhaltsbeitrag anrechnen lassen; er ist zur Aus
kunft hierüber verpflichtet. 

(8) Die Vorschriften dieses Paragraphen finden auf Ent
nazifizierungsfiille keine Anwendung. 

G. Rechtsweg 

~71 
(1) Vermögensrechtliche Ansprüche aus dem Beamten

verhältnis und Anspruche wegen Verletzung einer Amts
pflicht durch emen Verwaltungsangehörigen werden durch 
Klage vor den ordentlichen Gerichten· geltend gemacht. Das 
gleiche gilt für die Klage auf Feststellung eines Beamten
verhältnisses. Die Landgerichte sind ohne Rücksicht auf den 
Wert des Streitgegenstandes in erster Instanz zuständig. 

(2) Tatsächliche Feststellungen der Dienststrafgerichte 
sind für die Beurteilung der vor den ordentlichen 'Gerich
ten geltend gemachten vermögensrechtlichen Ansprüche aus 
dem Dienstverhältnis bindend. 

IlL Absehnitt: Der Arbeiter 

§ 72 
Stellen für Arbeiter sind solche, bei denen es sich um 

die unmittelbare Ueberwachung oder Leistung gelernter 
oder ungelernter Arbeit in einem anerka)mlen Gewerbe 
oder Handwerk oder sonstige hauswirtschaftlictJ.e, körper
liche oder mechanische Arbelt handelt. 

§ 73 
Die für die Arbeiter geltenden arbeitsrechtlichen Be

stimmungen werden. von diesem Gesetz nicht ,berührt, so
weit sie nicht damit in Widerspruch stehen. 

§ 74 
Die Obersten Dienstbehörden bestimmen im Benehmen 

mit dem Personalamt, für welche fachlichen insbesondere 
technischen Dienste die Eignung des Arbeiters durch Prü
fungen festzustellen ist. Bew~ihrte Arbeiter können in das 
Beamtenverhältnis übernommen werden (§ 14). 

lV. Ahs<'hnitt: 

Mitwirkung der Betriebsvertretung 

§ 75 

Das Recht der Mitwirkung der Betriebsvertretung bei 
der Gestaltung der beamten- und arbeitsrechtlichen Ver
hältnisse der Verwal1.ungsangehörigen wird innerhalb der 
a!lgqDeinen Rechtsvorschriften gewährleistet. 

V. Ahsdmitt: 

SehluU- und l'Jhergangshestimmungen 

§ 76 
Entscheidungen, die dem Beamten nach den Bestimmun

gen dieses Gesetzes bekanntzugeben sind, sind zuzustellen, 
wenn durch sie eine Frist in Lauf gesetzt wird oder Ver
mögensrechte des Beamten durch sie berührt werden. Die 
Zustellung richtet sich nach Bestimmungen, die vom Per
sonalamt zu erlassen sind. 

§ 77 
Ueber Beschwerden an das Personalamt entscheidet der 

Leiter des Personalamtes oder sein Beauftragter. Diese sind 
befugt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den 
Beschwerdeführer in etwa aberkannte Rechte wieder ein
zusetzen. Das Personalamt regelt das Beschwerdeverfahren. 
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§ 78 
Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf die Direk

toren der VerwaUungen der Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes. 

§ 79 
Für die bei Inkrafttreten des Gesetzes~n der Verwaltung 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes beschäftigten Verwal
tungsangehörigen gilt folgendes: 

a) Beamte auf Lebenszeit und Arbeiter erhalten die 
Rechtsstellung eines Beamten auf Lebenszeit bzw. Arbeiters 
nach diesem Gesetz. 

b) Beamte auf Widerruf können nach Maßgabe von Vor
schriften des Personalamts auf die Dauer von höchstens 
einem Jahr vom Inkrafttreten dieses Gesetzes als Beamte 
auf Probe weite1·beschäftigt werden; jedoch kann das Per
sonalamt die im Vorbereitungsdienst (§ 17) Beschäftigten 
für die Dauer des Vorbereitungsdienstes zu Beamten auf 
Kündigung machen; 

c) Für die Angestellten gilt folgendes: 

1. Innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes bestimmt die Oberste Dienstbehörde, zusammen 
mit dem Personalamt, bei welchen Stellen es sich um 
dauernde Aufgaben handelt und welche eine volle Arbeits
Rraft beanspruchen (§ 19, 20), und bei welchen Stellen es 
sich um zeitlich beschränkte Aufgaben handelt (§ 21). 

2. Innerhalb weiterer zwei Monate werden gemäß den 
vom Personalamt im Benehmen mit den Obersten Dienst
behörden zu 'erlassenden Bestimmunger{d" für die Auslese 
Stellen,· bei denen es sich um dauernde Aufgaben handelt 
und welche eine volle Arbeitskraft beanspruchen, mit Per
sonen besetzt, die seit mindestens einem Jahr bei der Ver
waltung beschäftigt sind. 

3. Personen, die seit weniger als einem Jahr bei der Ver
waltung beschäftigt sind, können als Beamte auf Kündi
gung weiterbeschäftigt werden, und zwar mich Maßgabe der 
Bestimmungen des § 21 und der vom Personalamt zu erlas
senen besonderen Bestimmungen über die bevorzugte Be
rücksichtigung der zur Besetzung künftig frei werdender 
Dauerstellen geeigneten Personen. 

§ 80 
Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf Richter

stellen, den Generalanwalt, den stellvertretenden General
anwalt und die Richter des Deutschen Obergerichtes für 
das Vereinigte Wirtschaftsgebiet keine Anwendung. 

Bekanntmachung der Aendenmgen 
bei der Neufassung des Gesetzes Nr, 60 deR' Amerikanischen 
Militäncgierung und der Verordnung Nr. 129 der Britischen 

Militärt·egienmg 
beh·. die Enichtung der Bank deutscher Länder. 

Das Gesetz Nr. 60 der Amerikanischen Militärregierung 
und die bis auf den § 39 gleichlautende Verordnung Nr. 129 
der Britischen Militärregierung betr. die Enichtung ·der 
Bank deutscher Länder (Beilage Nr. 3 zum Gesetz- und 
Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates des Vereinigten ·wirt
schaftsgebietes 1948) ·Sind in nachstehenden Punkten wie 
folgt geändert worden: 

Präambel "Tätigkeitsbereich" in "Tätigkeitsgebiet". 
§ 2, 14a, b, c u. d, 19c, 26a u. b, 34b: "Zweizonen-Wirt

schaftsverwaltung" in "Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes". 

§ 3: "außer Gerlchtsbehörden" in "mit Ausnahme der 
Gerichte". 

§ 5: "angeschlossene Unternehmungen" in "angegliederte 
Unternehmung,en". 

§ 6: "allgemeinen Bankpolitik' in "Politik der Bank". 

§ 8 erhält folgen<ie Fassung: 
"Die Ban!{ hat das .ausschließliche Recht tzur Ausgabe 

von Noten und Münzen innerhalb ihres Zuständigkeits
gebiets." 

§ llb: "einzelnen Landeszentralbank,en" in "angeschlos
senen Landeszentralbanken". 

§ llc: "sonstigen Kreditinstitute" in "eintzelnen Geld
instltu te ". 

§81. 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf das Per
sonal des Länderrats keine Anwendung. 

§ 82 
Bestimmungen zur Durchführung dieses Gesetzes erläßt 

das Personalamt mit Zustimmung des Verwaltungsrates. 

§ 83 
Der deutsche Wortlaut dieses Gesetzes ist maßgebend 

und die Bestimmungen der Militärregierungsverordnung 
Nr. 3 sowie Absatz 5 des Artikels II des Militärregierungs
gesetzes Nr. 4 finden auf den Wortlaut keine Anwendung, 

§ 84 
(1) Das Uebergangsgesetz über die Rechtsste};btmg der 

Verwaltungsangehörigen des Vereinigten Wirtschaftsgebie
tes vom 23. Juni 1948 (Gesetz- und Verordnungsblatt des 
Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgel}ietes, Seite 
54) tritt außer Kraft. 

(2) Das Gesetz über das Personalamt der Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom 23. Juni 1948 (Gesetz
und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates des Vereinigte:a 
Wirtschaftsgebietes Seite 57) bleibt in Kraft, soweit es·nicht 
mit den Bestimmungen dieses Gesetzes in Widerspruch steht. 

(3) Bestimmungen in Gesetzen, Durchführungsbestim
mungen, Anordnungen oder Erlassen des Reichs, die mit 
ein\"r Bestimmung dieses Gesetzes in Widerspruch stehen, 
werden auf die Verwaltung nicht mehr angewandt. 

(4) Bestimmungen in Reichsgesetzen, die mit diesem Ge
setz nicht in Widerspruch stehen und deren Gegenstand zur 
Zuständigkeit des Personalamtes gehört, bleiben in Kra:lit, 
bis sie durch Gesetz des Wirtschaftsrates ersetzt werden. 

(5) Durchführungsbestimmungen, Anordnungen oder Er
lasse, die mit diesem Gesetz nicht in Widerspruch stehen 
und deren Gegenstand zur Zuständigkeit des Pei·sonalamtes 
gehört, bleiben in Kraft bis sie durch Gesetz des Wart
schaftsrats oder Anordnung des Personalamts ersetzt wel'
den. 

§ 85 

Dieses Gesetz tritt in den I Dieses G~setz tritt 
Ländern Bayern, Bremen, März 1949 in Kraft. 
Hessen und Württemberg-.J 
Baden am 15. März 1949 in . 
Kraft. 

IM AUFTRAGE DER lvriLITÄRREGIERUNG 

§ 12 erhält folgende Fassung: 

am 1:5. 

"a. Die Bank übe.rnimmt und bewirkt den gesamten 
banlnnäßigen Ueberweisungsverkehr, der aus Aufträgen 
Dritter herrührt und über di'e Landesgrenzen hinausgeht. 
Dieser Ueberweisungsverkehe ist von den Kreditinstituten 
über ihr Konto bei den LanGeszentralbanken abzuwickeln. , 

b. Die Bank kann Ausnahmen hiervon zulassen." 

§ 13d, (2): "Schatzwech;;el und Schuldverschreibungen 
der Zweizonen-Wirtschaftsverwaltung oder eines jeden 
Landes" in "Schatzwechsel, Schuldverschreibungen und 
Schuldbuchforderungen der Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes oder eines Landes". 

§ 13d (3): hinter "Sdm1d.verschreibungen" ist "und 
Schulclbuchforderungen" IU\d hinter "Landeszentralbanken" 
"beliehen" eingefügt. 

§ 14a: hinter "Schuldverschreibungen" eingefügt "und 
Schuldbuchforderungen". 

§ 14b: "Reichsmark" in "Deutsche Mark" und "Ent
schließung" in "Beschluß". 

§ 14d: hinter "Schuldverschreibungen" eingefügt "und 
Schuldbuchforderungen''. 

§ 14e wird wie folgt neu eingefügt: 
"jeden• einzelnen oder me!u:eren der Länder Rheinland

Pfalz, Württemberg-Hohenzollern und Baden kurzfl•ietige 
Vorschüsse auf bestimmte ld.inftlge Einnahmen z;u gE~Väh
ren, die für alle drei Länder zusammen den Betrag von 
insgesamt 40 Millionen Deutschen Mark nicht überschreiten 
dürfen, es sei denn, der Zentralbanln·at erhöht diesen Be
trag durch einen von drei Vierteln seiner Mitglieder ge
faßten Beschluß auf 60 Mil.lionen Deutsche Marle" 
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§ 15b u. c erhalten folgende Fassung: 
,b. Nach Maßgabe der bestehenden Bestimmungen kann 

die' Bank, direkt oder durch erm.ächtigte Vertreter, für 
eigene oder fremde Rechnung, Devisen (im Sinne von Zah
lungsmitteln und Wechseln in ausländischer Währung so
wie Guthaben bei ausländischen Banken) Gold, Silber und 
Platin erwerben und darüber verfügen und zu d~esem 
Zweck Konten bei ausländischen Banken unterhalteiL 

c. Die Bank regelt die Durchführung von Devisen
geschäften einschließlich, wenn genehmigt, solcher Devi
sengeschäfte, die gemäß Artikel I des Gesetzes Nr. 53 der 
Militärregierung oder Artikel II des Gesetzes Nr. 52 der 
Militärregierung hinsichtlich des unter Artikel I Abs. 1 (f) 
letzteren Gesetzes fallenden Eigentums, verboten sind." 

§ 1.8: "Absätzen" in "Paragraphen". 
§ 21a, 21b, 22a: "Vorsitzenden" in "Präsidenten". 
§ 21d u. 23b: "Vorsitzende" in "Präsident". 
§ 22b: "SatzuJ:?.g" in "Personalstatut". 
§ 23a: hinter "Aufsicht" ist der Text ersetzt durch 

"die Durchführung dieser und aller sonstigen Aufgaben 
delegieren". 

§ 25a u. b erhält folgende Fassung: 
"25a. Das Grundkapital der Bank beträgt 100 Millioil.en 

Deutsche Marl{, die von allen Landeszentralbanken in dem 
Gebiet, in welchem dieses Gesetz in Kraft ist, im Ver
hältnis der bei ihnen am 1. März 1948 bestehenden Ein
lagen gezeichnet sind. 

b. Innerhalb von zwei Jahren nach dem 1. März 1948 
kann der Zentralbankrat die Kapitalbeteiligung neu fest
setzen." 

§ 28b: "selbständige ... " in "unabhängige Prüfung". 
§ 30a: "Verwaltungsämtet'n der Zweizonen-Wirtschafts

verwaltung" in "Verwaltungen des Vereinigten Wirtschafts
gebietes". 

§ 3lb u. c erhalten folgende Fassung: 
"31b. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels II, 

Paragraph 7 sind die Mitglieder des Zentralbankrats und 
des Direktoriums sowie sämtliche im Dienst der Bank 
deutscher Länder tätigen Personen zur Verschwiegenheit 
v€<rpflichtet übet~alle :z;u ihrer Kenntnis gelangenden An
gelegenheiten und Einrichtungen der Bank deutscher Län
der, insbesondere über alle Geschäfte der Bank und über 
den Umfang gewährter Kredite, und zwar auch nachdem 
die Zugehörigkeit zur Bank beendet !ist. 

c. Die Mitglieder des Zentralbankrates und det· Präsi
dent des Direktoriums dürfen nicht ohne Genehmigung des 
Vorsitzenden des Zentra1bankrats, die Mitglieder des Di
rektoriums und die übrigen unter b. erwähnten Personen 
nicht ohne Genehmigung des Präsidenten des Direktoriums 
vor Gericht aussagen. Die Genehmigung soll nur versagt 
werden, wenn die Aussage das öffentliche Wohl ernstlich 
gefährden oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben er
schweren würde. Die Entscheidung des Vorsitzenden des 
Zentralbankrates und des Präsidenten des Direktoriums 
unterliegen der Nachprüfung durch das Gericht, bei wel
chem die Sache anhängig ist. Sollte sich hierbei ergeben, 
daß die Genehmigung ohne stichhaltigen Grund versagt 
worden ist, so kann das Gericht auch ohne solche Geneh
migung die Aussage oder die Vorlage von Urkunden an
ordnen." 

§§ 35 u. 36: "RM" in "Deutsche Mark". 

§ 39 erhält folgende Fassung: 
im Gesetz N r. 6 0 : 
"Dieses Gesetz tritt in seiner geänderten Fassung :in den 

Ländern Bayern, Württemberg-Baden, Hessen und Bremen 
am 1. November 1948 :in Kraft." 

Ii n d e r V er o r d n u n g N r. 1 2 9 : 
"Diese Verordnung tritt in ihrer geänderten Fassung 

am 1. November 1948 in Kraft." 

Druckfehlerberichtigung 
Der Wortlaut des 3. Gesetzes zur Neuordnung des Geld

wesens (Umstellungsgesetz) vom 20. Juni 1948 (Beilage Nr; 5 
" zum Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates 

1948 Nr. 15, S. 13) ist wie folgt zU berichtigen: 

1. Die letzten 11 Zeilen der Seite 18 sind dem § 27 auf Seite 
19 als Abs. 2 anzufügen. 

2. Dem § 30 ist als Abs. 2 anzufügen: 
"(2) Die Versäumung der im Abs. 1 bezeichneten Frist 
zieht grundsätzlich den Verlust der dem Inhaber gegebe
nenfalls im Rahmen des Lastenausgleichs erwachsenden _ 
Entschädigungsansprüche nach sich". 
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(2) Wird du-rch eine Amateurfunkstation der Rundfunir
empfang des Bezirl{ssenders mit Geräten ungenügender 
Trennschärfe gestört, so ist durch Einbau von Sperrkreisen 
oder anderen geeigneten Mitteln bei den betroffenen Emp
fangsanlagen Abhilfe zu schaffen. Ist eine Abhilfe nicht 
möglich, so dürfen in den Haupthörzeiten (täglich 19.30 bis 
22.00 Uhr, sonntags auch 11.30 bis 13.00 Uhr) keine störenden 
Sendungen vorgenommen werden. 

§ 14 
Priifung und Ueberwachung 

(1) Auf Verlangen der Oberpostdirektion muß der Funk"' 
amateur die Unterlagen für die technische Einrichtung der 
Anlage und deren Aufstellungsort vorlegen. 

(2) Den mit der Ueberwachung und Prüfung der Ama
teurfunkstation Beauftragten der Verwaltung für Post- und 
Fernmeldewesen muß der Zutritt zu allen Einrichtungen 
und Betriebsräumen der gesamten Amateurfunkstation ge
~>tattet werden. 

§ 15 
Mißbrauch der Amateurfunkstation 

Der Inhaber der Sendegenehmigung .ist verpflichtet, die 
Amateurfunkstation so zu sichern, daß sie von Unbefugten 
nicht benutzt werden kann. Für jeden Mißbrauch ist er 

_haftbar. 

§ 16 
Sicherheitsvorschriften 

Der Inhaber der Amateurfunkstation hat die Vorschrif
ten des "Verbandes Deutscher Elektrotechniker", die· bei 
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der Anlage in Be
tracht kommen, die Vorschriften der "Berufsgenossenschaft 
zur Verhütung von Unfällen" und die baupolizeiliehen Vor
schriften für die Errichtung und den Betrieb der Anlage zu 
beachten. 

§ 17 
Einstellung des Betriebes 

(1) Bei Verletzung der vorstehenden Bestimmungen über 
die Errichtung und den Betrieb der Amateurfunkstation ist 
der Betrieb auf Verlangen der Deutschen Post unverzüglich 
einzustellen. Während der Einstellung sind die technischen 
Einrichtungen oder Teile von ihnen so zu entfernen,_da.ß die 
B'enutzung der Anlage unmöglich wird. 

(2) Erlischt die Sendegenehmigung oder wird sie von der 
Verwaltung für Post- und Fernmeldewesen widerrufen (§ 4 
des Gesetzes über den Amateurfunk), so J'iat der Inhaber die 
Genehmigungsurkunde zurückzugeben. 

IV. Gebtihren 

§ 18 
Als Gebühren werden erhoben: 

1. Gebühr für die Genehmigung zum Errichten und Be
treiben einer Amateurfunkstation 

der Klasse A monatlich 2.- DM 

der Klasse B . monadich 3.- DM. 

2. Gebühr für die Genehmigung zum Mitbenutzen einer 
Amateurfunkstation monatlich 2.- DM 

3. Prüfungsgebühr 5.- DM 

4. Gebühr für die Wiederholung der 
Prüfung 

5. Ausfertigung der Sendegenehmigungs-

3.-DM 

urkunde oder eines Doppels . 1.- DM 

Die Gebühren zu 1. und 2. sind jeweils monatlich im 
voraus zu entrichten. 

§ 19. 
lnkrafttreten 

Anlage 1 
DEUTSCHE POST 

Semlegenehmigung für Funkamat~uN 
Klasse A 

Die Genehmigung zum Errichten und Betreiben einer Ama-
teurfunkstation nach Klasse A wird .. : . ................. . 
. .•.........•.......•....•........ geb. am ..••..••••.... 
wohnhaft in .........•... , .... , ...... , .......... , .......•• 
auf Grund des "Gesetzes über den Amateurfunk" vom 
14. März 1949 erteilt. 

........................ , den ............. . 
Deutsche Post 
Oberpostdirektion ..... , ................. . 

(Dienst&iegel) In Vertretung 

Kennzeichnung 
a) ......... (j~h~b~l: . d~~·. Ä~at~~rl~k~~ti~~)· ........... . 

b) ....••.... '. (A.~.fs·t~ii~~g~~~~ ·d~~. A.'~l~g~)· · '''''' ·''' '' ·' 
c) •.••••..••••••..••.................•..••••• • ..••••••..• 

d) Frequenzbereiche 
3500 - 3800 kHz 
700'0 - 7100 kHz 

14000 - 14350 kHz 
28000 - 29700 kHz 

144- 146 MHz 

(Rufzeichen) 
Betriebsarten 
Al, A2, Ä3 
Al, A2 
Al, A2 
Al, A2, A3 
Al-A3, Fl-F3 

e) Höchste Verlustleistung der Endstufe: 20 Watt. 

DEUTSCHE POST 
Sendegenehmigung fiir Funkamateure 

Klasse B 

Anlage 2 

Die Genehmigung zum Errichten und Betreiben einer Ama-
teurfunkstation nach Klasse B wird ................ , . , .. . 
.................................. geb. am ..••..••.•...• 
wohnhaft in ..................................... , ......•• 
auf Grund des "Gesetzes über den Amateurfunk" vom 
14. März 1949 erteilt. 

. ................•...... , den ............. . 
Deutsche Post 
Oberpostdirektion ....................... . 

(Dienstsiegel) In Vertretung 

Kennzeichnung 
a) • • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . • ...••••••..•••••....••• 

(Inhaber der Amateurfunkstation) 

b) .....•............. ' .... ·"· ................••••....••••.. 
(Aufstel1ungsort der Anlage) 

c) .....•..••••.•....................••... • • •. • ..••••.•.... 
(Rufzeichen) 

d) Frequenzbereiche 
3 500- 3 800 kHz 
7 000- 7 100 kHz 

14 000-14 350 kHz 
28 000-29 700 kHz 

144- 146 MHz 
e) Höchste Verlustleistung 

Betriebsarten 
Al-A3 
Al-A3 
Al-A3 
Al-A3, F3 
A1-A3, Fl--F3 

der Endstufe: 50 Watt. 

DEUTSCHE POST 
Anlage 3 

Mitbenutzungsgenehmigung für Amateurfunkstationen • 
Die Genehmigung zur Mitbenutzung der für .............• 
in ................................... · ·· ...... · ·· ···· .... · 
mit dem Aufstellungsort ................................. . 
genehmigten Amateurfunks•tation mit dem Rufzeichen ..... . 

Diese Verordnung tritt mit dem Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. . wird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geb. am ............... . 

wohnhaft in ............................................. . 

Frankfurt am Main, den 23. März 1949. 

Der Direktor 

der Verwaltung für Post- und Fernmeldewesen 

Schuberth 

auf Grund des "Gesetzes über den Amateurfunk" vom 
14 März 1949 erteilt. 

........................ , den ............. . 
Deutsche Post 
Oberpostdirektion ..••••••................ 

(Dienstsiegel) In Vertretung 
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DRITTE VERORDNUNG 

zur Sicherung der Währung und der öffentlichen Finanzen. 

Vom 16. März 1949. 

Zur Sicherung der Währung und der öffentlichen Finan
zen wird auf Grund des § 27 Abs. 2 a des Dritten Gesetzes 
zur Neuordnung des Geldwesens (Umstellungsgesetz) vom 
20. Juni 1948 (GuVBl. des Wirtschaftsrates des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes S. 77 Beil. Nr. 5, S. 18119) für die Ver
waltungen und die sonstigen Dienststellen des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes auf dem Gebiet des Versorgungsrechts 
folgendes verordnet: 

§ 1 
Das Deutsche Beamtengesetz vom 26. Januar 1937 

(RGBl. I S. 39) ist wie folgt anzuwenden: 

1. Im § 86 Satz 1 und 3 werden die Worte "achtzig vom 
Hundert" durch die Worte "fünfundsiebzig vom Hun
dert" ersetzt. 

2. § 89 erhält folgende Fassung: 
"(1) Das Ruhegehalt beträgt mindestens fünfund
zwanzig vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienst
bezüge. Es erhöht sich nach jedem der ersten siebzehn 
vollen Jahre der ruhegehaltfähigen Dienstzeit um je 
zwei vom Hundert und in den folgenden sechzehn 
vollen Jahren dieser Dienstzeit um je eins vom Hundert 
bis auf fünfundsiebzig vom Hundert der ruhegehalt
fähigen Dienstbezüge. 

(2) Das Ruhegehalt darf nicht hinter sechzig vom Hun
dert der niedrigsten ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
der untersten Besoldungsgruppe det' Reichsbesoldungs
ordnung A zurückbleiben. 

(3) Abs. 1 gilt entsprechend für den Unterhaltsbeitrag 
nach § 76 Abs. 3; im Falle des § 76 Abs. 3 Satz 2 dal'f 
er fünfundzwanzig vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge nicht übersteigen." 

§ 2 
1. Die bisher nach den Vorschriften des Deutschen Be

amtengesetzes berechneten Versorgungsbezüge der Beamten 
und ihrer Hinterbliebenen sind in der Weise umzurechnen, 
daß die der Berechnung bisher zugrunde liegenden Hundert
sätze auf die sich nach § 1 ergebenden neuen Hundertsätze 
herabgesetzt werden. Eine Umrechnung der bisherigen ruhe
gehaltfähigen Dienstzeit findet nicht statt. 

2. Versorgungsbezüge, die sich nach dem vor dem 1. Juli 
1937 (Inkrafttreten des Deutschen Beamtengesetzes) gelten
den Versorgungsrecht regeln, sind unter Zugrundelegung 
des sich nach § 1 Ziff. 2 ergebenden Höchstsatzes des Ruhe
gehalts von fünfundsiebzig vom Hundert umzurechnen. 

§ 3 
Diese Verordnung tritt mit dem 1. März 1949 in Kraft. 

Die für den Monat März 1949 entstandenen Ueberzahlungen 
sind in Ausgabe zu belassen. 

Frankfurt am Main, den 16. März 1949. 

Der Vorsitzer des Verwaltungsrates 
Dr. Pünder 

Der Direktor der Verwaltung 
f. Ernährung, Landwirtschaft 

und Fot·sten 
I. v. 

H. Podeyn 

Der Dit·ektor der Vet'waltung 
für Verkehr 

Dr.-Ing, Frohne 

Der Direktor der VerwaLtung 

Der Direktor der Verwaltung 
für Wirtschaft 

Ludwig Erhard 

Der Direktor der Verwaltung 
für Post- und Fernmelde

wesen 
I. v. 

Zaubitzer 

für Finanzen Det' Direktor der Vet'waltung 
I. V. füt' Arb€lit 

Dr. Kriege Anton Storch 
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GESETZ 
betreffend Fortschreibungen uml Nachfeststellungen von Einheitswerten des Grumtbesitzes auf (len 21. Juni 1948,. 

Vom 10. Mät·z 1949. 

Der Wi['tschaftsrat hat ZJut' Durchführung p.es Lastenausgleichs das folgende Gesetz beschlossen: 

Abschnitt I 
Wertfortschreibungen der Einheitswerte des ltriegszerstörten 

und kriegsbeschädigten Grundbesitzes 

§ 1 
(1) Die Einheitswerte des Grundbesit.zes (land- und forst

wtktschaftliches Vermögen, Grundvemnögen, Betriebsgrund
stüoke) werden naoh dem Stand vom Beginn des 21. Juni 
1948 neu festgestellt, wenn der neue Wertinfolge von Kriegs
sachschäden um m.ehr als ein Zwanz·~gstel, mindestens aber 
um 100 Deutsche Mar~c oder um mehr als 10 000 Deutsche 
Mark von dem Einheitswert des letzten Feststellungszeit
punktes alJweicht. 

(2) Eine Nenfeststellung der Einheitswerte gemäß Ab
satz 1 findet auch dann statt, wenn die Wertabweichungen 
auf S.achschäden aun Grundbesitz beruhen, die nach Be
endigung des Krieges irrfolge von Maßnahmen der Be
satzungsmächte, insbesondere durch Demontagen und 
Restitutionen, entstanden sind. 

§ 2 
(1) Sind bei bebauten Grundstücken die Gebäude nach 

dem. Stand am Stichtag durch Kviegseinwirkung völlig zer
stört oder irrfolge von Kriegssachschäden nicht mehr be
nutzbar, wird nur der Wert des Grund und Bodens an
gesetzt. 

(2) Dffi' Wert des Grund und Bodens bffi·echnet sich nach 
dem. Wertanteil, mit dem der Gl'Und und Boden im dem zu
letzt festgestellten Einheitswert des Grundbesitzes ent
halten ist. 

(3) Von dem Wertanteil des Grund und Bodens kann, 
wenn dieser infolge einer erheblichen ZerstÖl'Ung an den 
ZJugehöl'igen BauUchke'i.ten · nicht genutzt und auch nicht 
se1bständi.g verwertet werden kann, eilll Albschlag bis zu 
30 v. H. gemacht werden. Außerdem ist ein Abschlag zu
lässig, wenn das Grundstück mit Tri.hrnnern oder nicht ver
Wffi'bbaren Restgebäudeteilen stat'lc belastet ist. Der Gesamt
abschlag nach den Sätzen 1 und 2 darf 50 v. H. nicht über
steigen. 

Ei:n weiterer Abschlag ist ZJU'lässig, wenn am Stichtag 
fesbsteht, daß das Grundstück 
e;) nicht mehr tm alten Un'llfang bebaut werden da,rf, 
b) wenn es durch seine Lage in einem von Kdegsschädoo 

betroffenen Viertel erhebließ an Wel't verloren hat· 

§ 3 
<1) Sind Gebäude dcurch Kdegseinwhikung zerstört {)der 

beschädigt worden und 1iegen die Voraussetvungen des § 2 
nicht vor, so ergibt sich der neu festzul'3tellende Wert aus 
der Summe des Grund- und Bodenwerts im Sinne des § 2 
und des anteiligen Werts des zerstörten oder beschädigten 
Gebäudes in seinem Zustand am 21. Juni 1948. 

(2) Der anteilige Wert des zerstörten oder beschädigten 
Gebäudes ergibt sich aus dem Anteil, mit dem das Gebäude 
in dem zuletzt festgestellten Eünheitswert enthalten ist. Der 
Gebäudeanteil ist der ZiUletzt festgestellte Einheitswert ab
züglich des in ihm enthaHenen Wertanteils des Grund und 
Bodens (§ 2 Absatz 2). Aus diesem Anteil errechnet sich der 
anteilige Wert des zerstörten oder beschädigten Gebäudes 
in seinem Zustand am 21. Juni 1948: 
a) bei Grundstücken, insbesondere Mietwohngrundstücken 

und gemischt-genutzten Grundstücken, die bei Fest
stellung des letzten Einheitswerts ll'l!it dem Vielfachen 
der Jahresrohmiete bewertet worden sind, im Verhältnis 
der Minderung der festgestellten oder erzielbaren Jahres
rohmiete nach dem Stand vom 21. Juni 1948 gegenüber 
der für das Grundstück festgestellten Jahresrohmiete am 
letzten Feststellungszeitpunkt; 

b) bei sonstigem Grundbesitz unmittelbar nach dem Grad 
der Zerstörung oder Beschädigung gegenüber dem Zu
stand, der bei der Einheitsbewertung auf den letzten 
Fest.stellungszeH!punkt zugrunde gelegt worden ist. 
(3) Kommt im Fall des Absatzes 2 Buchstabe a die Be

schädigung in dem Mietrückgang nicht hinreichend zum 
Ausdruck, so ist ein Sonderabschlag auf den anteiligen Ge
bäudewert bis zu 30 v. H. zulässig. 

Abschnitt U 
Fortschreibungen der Einheitswerte des Grundbesitzes in 

anderen Fällen und Nachfeststellung·en 

§ 4 
(1) Die Einheitswerte des Grundbesitzes (land- und forst

wirtschaftliches Ve1'mögen, Grundvermögen rmd Betriebs
gl'tl!ll.dstücke) können auf den 21. Juni 1948 S~uch aus anderen 
als den in § 1 genannten Gründen fortgeschrieben werden 
(§ 225a der Reichsa-bgabenordnung)· 

(2) Voraussetzung einer Wertfortschrei!bung ist, daß der 
a-wl' den 21. Juni 1948 ei\lnittelte Wert von dem Einheitswe,rt 
des letzten Feststellungszeitpunktes um mehr als ein Fünftel, 
mindestens aber um 500 Deutsche Mark. oder um mehr als 
200 000 Deutsche Mark a:bweicht. 

(3) Beruht die Abweichung auf eicner Bestandsverände
l'Ung, so kann der Einheitswert schon dann neu festgestellt 
werden, wenn der Wert infolge der Bestandsveränderung 
a~1lein um mehr als ein ZWanvigstel, mindestens aber um 
100 Deutsche Mark oder um mehr als 10 000 Deutsche Mark 
von dem Einheitswert des letzten Feststellungszeitpunktes 
abweicht. Eine Bestandsveränderung liegt insbesondere vor: 
1. wenn die Grundstücksfläche durch Erwet'b oder Ab

trennung vergrößert oder verkleinert wird; 
:!!. wenn der Gebäudebestand durch Neubau, Anbau oder 

Aufbau oder durch Abbruch, Abbrand und dergl. ver-' 
ändert wird. 
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§ 5 

Treten in der Zeit vom 1· Januar 1948 bis zum Ablauf 
des 20. Juni 1943 d~e Voraussetzungen für eine Nachfest
stellung gemäß § 23 des Reichsbewertungsgesetzes ein, so ist 
die Nachfeststelhmg nach dem Stand vom Beginn des 
21. Juni 1948 vorzunehmen. 

§ 6 

Vorbehaltlich der Bestimmungen der §§ 1 bis 5 gelten 
für die Fortschreibungen und Nachfeststellungen auf den 
21· Jltlni 1943 die Vorschriften des Reichsbe.wertungsgesetzes 
vom 16. Oktober 1934 CReichsgesetzbl. I S. 1035) und der 
Durchführungsverordnung zum Reichsbewertungsgesetz vom 
2. Februar 1935 (Reichsgesctzbl. I S. 31). 

A b s c h n i t t IH 
Arfgemclne Besfimmungen 

§ 7 

(1) Der Fortschreihungsbescheid wird auf Antrag, er
forderlichenfalls auch von Amts wegen erlassen· Der An
trag kann bis zum 31. MEti 1949 gestellt werden. Wird.der 
bisherige Fesblellungsbeschcid erst nach dem 30. April 1949 
unanfechtbar, so kann der i\ntrag innerhalb eines Monats, 
gerechnet vom Zeitpunkt der Unanfecht.barl;:eit ab, gestellt 
werden· 

B JE XC A N N 'Jl' PI!! A C H 1iJ N G 
über den Sciar {.z VOH ES"finrLhr,_Hgcu, rvrau.stei'n und 

lVaren3eichcu auf einer AussteJJ.u.ng. 

Auf Grund des § 1 des "Gesetzes zur Aenderung des 
Gesclzes belreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern 
und Warenzeichen auf Ausstellungen vmn 13. März 1904" 
vom 3. Februar 1949 (WiGBl. S. 13) wird bekanntgemacht: 

Der durch das Geselz vom 13. IVI•'irz 1904 (RGBl. S. 141) 
vorgecehcne Schutz von EdindunLen, Mustern und Waren
zeichen tritt ein i'ür die in ;hr Zeit vom "/. bis 12. AIH'ii 1lJil9 
stattfindende "Fran!durter Fl'i.ihjahrsmcsse". 

Fnmh:furt am Maii1. den 23. März 19'19. 

Der Leiter des Rechtsamts 
Dr. S trau s s 

ß E KA NN'JI'M A ClHI:UN G 
ülwr den Sdmül von Erfindungen, !\'Iustern und 

VVDxc':;!:r:dchen auf einer AussteHung. 

Vom 23. JVKä.rrz 1949. 

Auf Grund des § 1 des .. Gesetzes zur Aenderung des 
Gesetzes beireffend den Sclmtz von Erfindungen, Mustern 
und vVarenzeichcn auf Ausstellungen vom 18. März 1904" 
vom 3. Februar 19c19 (WiGBl. S. 13) wird bekanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. März 1904 (RGBl. S. 141) 
vorpc-cl1ene Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren
zeicLnn tritt ein für die in der Zeit vom 22. bis 28. April 
194D in lfl'f<mn<)vcr stattfindende "Allgemeine Exportmesse 
1949". 

Frankfurt am Main, den 23. Mbirz 1949. 

Der Leiter des Rechtsamts 
Dr. Strauss 

BEKANNTMACHUNG 
üller den Schutz von El'fimhmgcn, lliilustern und 

VVarenzeichen auf einer Ausstellung. 

Vom 23. März 1949 .. 

Auf Grund des § 1 des "Gesetzes zur Aenclerung des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern 
und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. M~irz 1904" 
vom 3. Februar 1940 (WiGBl. S. 13) wird bekanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 13. Mbirz 1904 (RGBl. S. 141) 
vorgerebene Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren
zeichen tritt ein für die in der Zeit vom 5. bis 1:5, M:::i 1949 
stattfindende Flem;burger Messe _"Das Tor· zum Norden". 

Ftankfurt am Main, den 23. März 1949. 

Der Leiter des Rechtsamts 
Dr. S trau s s 

(2) Ei111em auf §§ 1 bis 3 gestützten Antrag ist eine Er
ldärung über die bisher a·ls Ersatz für Kriegssachschäden 
emQJfangenen LC!lstungen beizufügen. 

§ 8 
Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des Ver .. 

einigten Wirtschaft.sgebietes wird ermächtigt zur Durch· 
führung des Gesetzes Verwaltungs-anordnungec~ zu erlassC!I1. 

§ 9 

Das Gesetz tritt mit dem Tag der Vel'ld.indung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Fnurukfurt am Main, den 10. März 19'19. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erieh K ö h 1 er 

BE K ANN'l.'Wli:A CHUNG 
über den Schutz von EB·fi>tHln:nrren, I\0ü~~dt~rn HJtHl 

't'Varenzeichen auf einer Auss!·e>!hmg·, 
Vom 23. l\1Ein: 1949. 

Auf Grund des § J des Gesetzes zur Acndenme· de' 
Gesetzes betr~ffend den S~h~'tz von Eriim1ungen, M~;ster~ 
und Wan:nze1chen aui Ausstellungen vom 18. M~irz 1904" 
vom 3. Februar 1949 (WiGBl. S. 13) wird bekanntgcnwcht: 

Der durch das Gesetz vom 1'3. l\'Tiirz 1D04 (HGBl. S. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfinclungf'n, lVIustern und vV<c;ren~ 
Zeichen tritt ein für die in dm· Zeit vom "'() bi'' 30 ll'l!ni 1"·19 
in Ha!uwver stattfindende ,,Technische E:;pol~tm~ss'e'"194~;,, 

Frankfurt am Main, den 23. 1\lfärz 1949. 

iiber 

Der Leiter des Rechtsamb 
Dr. S trau s s 

ßEll~ANN'l'MACHUNG 
den Scl:Jntz von Erfindungen, fl'lusiern 
Warenzeichen Ruf einer Auf:stcHn:ng. 

Vom 23. Män: 1949. 

und 

Auf Grund des § 1 des "Geset2es zur Aenderung des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindunf!en Mustem 
und vVarenzeichen auf Ausstellungeil vom 18~ März 190<1 
vom 3. Februar 1949 (WiGBl. S. 13) wird belcanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. März 1!104 (RGBl. s. 141) 
vo~'gesehene Schutz von Erfindun.:~en, Mustern und Waren 
ze1chen tritt ein für die in der Zeit vom 2G. Jnni bis 3. J'ul, 
1949 in Hannover stattfindende "Dnlf:-cllc LC'ndwirtschafts
gesellschaft - Lanclmaschinensch<VJ 1948". 

Frankfurt am Main, den 23.' lVl:tirz 1949. 

zur 

Der Leiter des Rec'ctsamts 
Dr. S trau s s 

ERSTE VERORDNUNG 

Auf Grund lles § 39 des Geseczcs z•1m Amgleich vollm-
wirtschaftlicher Demont8gcl'o'gen (i'en"mtage:Jusgleich-
gesetz) vom 19. lVIai 1D4ß (VliGBl. S. 43) ·wird verordnet: 

Der 1. April 194tl wird als der Zcitpunld bestimmt, 
von dem an der nach § 14 des 
Demontageousgleichgesetzcs kann, daß ihm 
die zum Gebrauch überlassenen Gegcnstiinc1e zu Eigen
tum i.ibe1:losson werden. 

Franldurt am 1\'Iain-Höchst, den 25. März 1949. 
Der Direktor 

der Verwaltung für WirtschrJt 
des Vereinigten Wirtschaftseebietes 

In Vertretung des StellvPrtreters clc::s Direktors: J 
Dr.Sch.alfcje'·. ' 
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vERORDNUN<G 

von 

Vom 8. März 1949. 

;nd des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
vorläufigen Neuordnung von Steuern wird mit 

1g des Finanzausschusses des Wirtschaftsrates 
;ustimmung des Finanzausschusses des Länder~ 
·ndes verordnet: 

§ 1 
chsmarkzahlungen, die als Steuerzahlungen an die 
tter geleistet und auf Reichsmarl>:steuerschulden 
,t angerechnet worden sind oder nicht angerechnet 
ttönnen, werden aul' DM-Steuerschulden im Um
verhältnis 10 Reichsmark= 1 Deutsche Mark (§ 16 
des Umstellungseesetzes) angerechnet oder, soweit 

tattung nach den geltenden Bestimmungen in Be
ornmt, erstattet. 
,bsatz 1 gilt in Abweichung von § 2 der Zweiten 
lhrungsverordnung zum Festkontogesetz (0effent
ll1Zeiger für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet Nr. 22 
. Dezember 1948) auch für Reichsmarkzahlungen auf 
:chulden, die am 20. Juni 1948 noch. nicht entstanden 
och nicht fällig waren, wenn die Reichsmarkzahlun
•r dem 21. April 19,18 geleistet worden sind. 
Reichsmarkzahlungen auf Steuerschulden, die am 

ni 1948 noch nicht entstanden oder noch nicht fällig 
t, werden, wenn sie nach dem 20. April 1948 geleistet 
m sind, auf DM-Steuerschulden nur im Umstellungs
tltnis von 100 Reichsmark = 6,5 Deutsche Mark ange
cet oder, soweit nach den bestehenden Bestimmungen 
Erstattung in Betracht kommt, im Umstellungsverhält
I()JO Reichsmark = 6,5 Deutsche Mark erstattet. 

DRITTE VERORDNUNG 
zur Durchführung der Steuerüberleitung 

anlaguug zur Einkommen- und Körperschaftsteuer für 
den Veranlagungszeitraum vom 1. Januar 1948 

bis 20. Juni 1948). 

Vom 14. F'ebruar 1949. 

.uf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
64 zur vorläufigen Neuordnung voh Steuern vom 22. 

1948 wird mit Zustimmung des Finanzausschusses des 
schaftsrates und mit Zustimmung des Finanzausschus
des Länderrates zur Durchführung des § 1 des Ar
s X des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen 
>rdnung von Steuern folgendes verordnet: 

Abschnitt I 
Einl..:ommensteuer 

§ 1 
) Die Einkommensteuer für den Veranlagungszeitraum 
1. Januar 1948 bis 20. Juni 1948 bemißt sich, vorbe

ich der Bestimmung des § 7 dieser Verordnung, nach 
Einkommen, das der Steuerpflichtige in diesem Ver
gungszeitraum bezogen hat. 
:) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetreiben-
deren l<'inna im Handelsregister eingetragen ist nnd 

3ücher nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches 
tungsmäßig führen, ist bei Ermittlung des Einkommens 
Jen Veranlagungszeitraum (Absatz 1) der Gewinn aus 
:1- und Forstwirtschaft oder aus Gewerbebetrieb zu 
cksichtigen, der in Wirtschaftsjahren bezogen ist, die 
ler rnit diesem Veranlagu,ngszeitraum geendet haben. 

§ 2 
) Bei der Ermittlung des Einkommens für den Veran
Ggszeitraum vom 1. Januar 1948 bis 20. Juni 1948 sind 
mmte Beträge nur in halber Höhe anzusetzen. Dem
iß sind die nachstehenden Vorschriften wie folgt an
!nden: 
orschriften des Einkommensteuergesetzes in der bis zum 
1krafttreten des Gesetzes Nr. 64 geltenden Fassung 
~StG bisherige Fassung): 
' § 10 Absatz 2 Ziffer 3 EStG (bisherige Fassung) 

"(3) Die Abzüge für Sonderausgaben im Sinn 

§ 2 
Für die verwendeten und nicht verwendeten in Reichs

mark bezahlten Steuerzeichen, die am 20. Juni 1948 
2.4.00 Uhr, in . Tabakwarenherstellungsbetrieben und i~ 
Steuerlagern vorhanden waren, ist der. entl]ichtete Reichs
markbetrag im Umsteliungsverhältnis 10 Reichsmark = 
1 Deutsche Mark anzurechnen. Der nach Satz 1 anzurech
nende Reichsmarkbetrag für die lrerwendeten und nicht 
verwendeten Steuerzeichen darf einen Monatsbetrag des 
Steuerwertes nach dem Durchschnitt der in den Monaten 
li:'Iärz, April und Mai 1948 bezogenen Steuerzeichen abzüg
hch des Steuerwerts aller Steuerzeichen, die an Packungen 
angebracht waren, die in der Zeit vom 1. Juni bis 20. Juni 
1948 einschließlich aus dem Herstellungsbetrreb oder dem 
Steuerlager entfernt oder darin verbraucht worden sind 
nicht übersteigen. Sind in den der Durchschnittsbereclmung 
zugrunde gelegten Monaten ausnahmsweise keine oder be
sonders geringe oder besonders große Meng<fu Steuerzeichen 
bezogen worden, so setzt das Hauptzollamt einen angemes
senen Monatsdurchschnitt fest. Der Betrag, der den nach 
Satz 1 bis 3 im Verhältnis 10 Reichsmark = 1 Deutsche 
Mark anzurechnenden Reichsmarkbetrag übersteigt, ist im 
Umstellungsverhältnis 100 Reichsmark= 6;5 Deutsche. Mark 
anzurechnen . 

§ 3 
Die Obersten Finanzbehörden der Länder werden er

mächtigt, die näheren Bestimmungen über die Durchfüh
rung der Steuererstattung nach § 1 zu erlassen. 

Bad Romburg v. d. H., den 8. März 1949. 

Der Direktor 
der· Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Hartmann 

des Absatzes 1 Ziffer 2 und Ziffer 3 dürfen zus<em
men den Betrag von 150 Reichsmark nicht überst<ei
gen. Dieser Betrag erhöht sich um je 150 Rc>ichs
mark für die Ehefrau und für jedes Kind im Sinn 
des § 32 Absatz 4 Ziffer 4. Soweit sich die Erhöhung 
nach der Zahl der Kinder bemißt, tritt sie nur ein, 
wenn die Kinder mit dem Steuerpflichtigen zusam
men veranlagt werden, oder wenn es sich um über 
16 .Tahre alte Kinder handelt, für die dem Steuer
pflichtigen Kinderermäßigung gewährt wird". 

b) § 13 Absätze 3, 4 Satz 1 und 5 Satz (bis-
herige Fassung) 

"(3) Einkünfte· aus Land- und Forstwirtschaft wer
den in vollem Umfang zur Einkornmensteuer herange
zogen, wenn das Einkommen den Betrag von :~000 
Reichsmark im Veranlagungszeitraum übersto:;igt. 
Wenn das Einkommen diesen Betrag nicht übersteigt, 
werden die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
zur Einkamensteuer nur herangezogen, soweit sie den 
Betrag von 500 Reichsmark übersteigen. Verluste ans 
Land- und Forstwirtschaft dürfen bei Ermittlung des 
Einkommens nur ausgeglichen(§ 2 Absatz 2) oder ab
gezogen (§ 10 Absatz 1 Ziffer 4) werden, wenn sie den 
Betrag von 500 Reichsmark übersteigen. 

(4) Einwanderern,' welche die seit dem 8. Mai 1945 
bestehenden Grenzen Deutschlands überschritten ha
ben und Land- oder Forstwirtschaft betreiben, ohne 
daß ihr Einkommen 3 000 Reichsmark übersteigt, 
wird ein Freibetrag von 1 000 Reichsmark gewährt. 
, (5) Personen, die sich n<J.ch w dem 8. Mai 1945 als 
Landwirte niedergelassen haben und deren Einkom
m.en 3 000 Reichsmark nicht übersteigt, wird ein Frei
betrag von 1 000 Reichsmark gewährt." 

e) § 34 Absatz 1 EStG (bishedge FaslJung} 
"(1) Uebersteigt das Einkommen 3 000 Reichsmark 

und sind darin außerordentliche Einkünfte enthalten, 
so ist auf Antrag die Einkommensteuer für die außer..; 
ordentlichen Einkünfte auf 25 bis 55 vom Hundert' 
der außerordentlichen Einkünfte zu. bemessen.' Auf 
die anderen Einkünfte ist die Einkommensteuertabelle 
anzuwenden." 

d) § 46 Absatz 1 Ziffer 1 EStG (bisherige Fassung) 
,."(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise 

aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von 
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denen ein Steuerabzug vorgenommen worden ist, 
so wird der Steuerpflichtige mit dem Einkommen 
veranlagt, wenn 
1. das Einkommen 12 000 Reichsmark oder mehr be-
trägt" 

e) § 48 Absatz 1 EStG (bisherige Fassung). 
"(1) Der Stetlerpflichtige kann nach dem Verbrauch 

besteuert werden, wenn der Verbrauch im Veran
lagungszeitraum 5 000 Reichsmark überstiegen hat 
und um mindestens die Hälfte höher ist als das ~-;in
kommen. Der Betrag von 5 000 Reichsmark erhöht 
sich urq~je 1 000 Reichsmark für jedes Kind, für das 
dem Steuerpflichtigen Kinderermäßigung nach § 32 
Absatz 4 zusteht oder gewährt wird." 

2. Vorschriften der Einkommensteuer-Durchführungsver
ordnung in d€r bis zum Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 
64 geltenden Fassung (EStDV) bisherige Fassung): 
a) § 10 Absatz 1 EStDV (bisherige Fassung) 

"(1) Für Werbungskosten ist bei der Veranlagung 
mindestens ein Pauschbetrag von je 100 Reichsmark 
abzusetzen: 
1. bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit; 
2. bei Einkünften aus Kapitalvermögen, wenn die 

Einnahmen aus Kapitalvermögen 750 Reichsmark 
nicht übersteigen und das Einkommen nach Ab
zug des Pauschbetrags 1500 Reichsmark nicht 
übersteigt; 

3. bei wiedei·kehrenclen Bezügen im Sinn des § 22 
Ziffer 1 des Gesetzes, wenn die Einnahmen aus 
wiederkehrenden Bezügen 1 500 Reichsm<Jrk nicht 
übersteigen." 

b) § 11 EStDV (bisherige Fassung) 
"(1) Für Sonderausgaben im Sinn <ies § 10 Al: satz 1 

Ziffern 1 bis 3 des Gesetzes ist bei der Veranl:ogung 
mindestens ein Pauschbetrag von 100 Reichsmark 
abzusetzen. 

(2) Hat die Steuerpflicht nicht. während des vollen 
Kalenderjahres bestanden, so ermäßigt sich der 
Pauscl1betrag auf 15 Reichsmark für jeden vollen 
Kalendermonat, in dem die Steuerpflicht bestan
den hat." 

c) § lla EStDV (bisherige Fassung) 
"Außer den in § 10 Absatz 1 des Gesetzes bezeich

neten Sonderausgaben ist auch die bezahlte Kirchen
steuer als Sonderausgabe zu berücksichtigen. Sie 
wird -durch den Pauschbetrag von 100 Reichsmark 
nach §. i1 Absatz 1 mit abgegolten. § 10 Absatz 2 
Ziff~r 3 des Gesetzes findet auf sie keine Anwen
dung." 

d) § 15 Absatz 2 EStDV (bisherige Fassung) 
"Von der Verpflichtung zur Abgabe einer Steuer

erklärung sind befreit: 
a) Steuerpflichtige, deren Einkünfte aus nichtselb

ständiger Arbeit 12 000 Reichsmark nicht erreichen 
und deren sonstige steuerpflichtige Einkünfte 600 
,Reichsmark nicht übersteigen." 

0) § 22 Absatz 3 EStDV (bisherige Fassung) 
"(3) Die Mehraufwendungen beeinti·ächtigen die 

Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen nur insoweit 
wesentlich, als sie die in der folgenden Uebersicht 
bezeichneten Hundertsätze des um die Steuer gekürz
ten Einkomrnens (die Grenze der zunmtbaren Mehr
belastung die Mehrbelastungsgrenze -) über
steigen: 

Gewöhnliche Belastung in v. H.-Sätzen des um die Steuer 
gekürzten Einkommens: 

bei einem Steuerpflichtigen der 
bei einem um die Steuer Steuer- Steuer- Steuerklasse III 

gekürzt. Einkommen von klasse klasse bei Kinder-

höchstens 
mehr als 
mehr als 
mehr als 
mehr als 

1 500 
3 000 
6 000 

12 500 
mehr als 25 OOü 

bis 
bis 
bis 
bis 

RM 

1 500 
3 000 
6 000 

12 500 
25 000 

ermäßigung für 
II 1 od. 2 3 od. m. 

Personen Personen 

7 6 3 1 
9 7 4 2 

12 9 6 3 
15 11 8 5 
24 15 10 7 
30 18 13 9 

(2) Bei- :c!er Ermittlung des Einkommens für den Ver
anlagungszeHraum vom 1. Januar 1948 bis 20. Juni J 948 
ist § 2 Absatz 1 der Verordmmg über die Bemessunco. des 
Nutzungswerts der Wohnung im eigenen Einfamilie;:;haus 
vom 26. Januar 1937 (RGBL I S. 99) wie folgt anzuwenden: 

"(1) Als Grundbetrag für den Nutzungswert der Woh
nung im eigenen Einfamilienhaus einschließlich der zuge
hörigen sonstigen Räume und Gärten (§ 21 Absatz 2 des 
Einkommensteuergesetzes) sind die folgenden Hundertsätze 
des maßgebenden Einheitswerts des Grundstücks (§ 3) 
anzusetzen: 
1. 1,5 vom Hundert, wenn das Gebäude vor dem 1. Januat• 

1925 bezugsfertig geworden ist, 
2. 1,75 vom Hundert, wenn das Gebäude nach dem 31. De

zember 1924 bezugsfertig geworden ist." 

§ 3 
Für die Durchführung der Haushaltsbesteuerung der 

Ehegatten (§ 26 Absatz 1 EStG bisherige Fassung) und für 
die Eimeihung in die Steuerklassen (§ 32 Absatz 2 Ziffer 1, 
Absatz 3 Ziffern 1 und 2 und Absatz 4 Ziffer 2 Buchstabe a 
und Ziffer 3 Buchstabe a EStG bisherige· Fassung) genügt 
es, wenn die dort vorgesehenen Voraussetzungen im Kalen
derjahr 1948 mindestens vier Monate bestand'en haben. 

§ 4 
(1) Für die Frage, in welchem Zeitraum Einnahmen 

bezogen und Ausgaben abzusetzen sind (§ 11 EStG bis
herige Fassung), tritt an die Stelle des Kalenderjahres der 
Veranlagungszeitraum vom 1. Januar 1948 bis 20. Juni 
1948. 

(2) § 11 Absatz 1 Satz 2 EStG bisherige Fassung ist mit 
folgenden Ausnahmen anwendbar: 
1. Einnahmen in Reichsmarl,, die dem Steuerpflichtigen 

nach dem 20. Juni 1948 zugellossen sind, gelten als 
noch im Veranlagungszeitraum (Absatz 1) bezogen; 

2. Einnahmen in Deutscher Mark, die dem Stetl'erpflich
tigen für die Zeit vom 1. Juni 1948 bis 20. ,Tuni 1948 im 
Verhältnis von einer Reichsmark gleich einer Deutschen 
Mark zugeflossen sinct, sind stets dem Veranlagungszeit
raum. zuzurechnen, der am 21. Juni 1948 begonnen hah 
(3) Für Ausgaben gilt Absatz 2 entsprechend. 

§ 5 
(1) Bei Durchführung der Abzüge nach der Bemerkurig 1 

der Anlage A zum Kontrollratgesetz Nr. 61 ist von einem 
Minelestbetrag von 390 Reichsmark und einem Gesamt
betrag der Einkünfte von 1800 Reichsmark auszugehen. In 
dem Minelestbetrag von 390 Reichsmark sind ein Pausch
betrag von 100 Reichsmark für Werbungskosten (§ 10 Ab
satz 1 EStDV bisherige Fassung in Verbindung mit § 2 
Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe a dieser Verordnung) oder 
für Betriebsausgaben bei Einkünften aus selbstt\ndiger Ar
beit und ein Pauschbetrag von 100 Reichsmark für Sonder
ausgaben (§ p EStDV bisherige Fassung in Verbindung 
mit § 2 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe b dieser Ve1·ordnung) 
enthalten. Hat ein Steuerpflichtiger Einkünfte aus nicht
selbständiger Arbeit und Einkünfte aus selbständiger Al;
beit, so wird nur ein Pauschbetrag von 100 Reichsmark für 
Werbungskosten gewährt. 

(2) Uebersteigt der Gesamtbetrag der Einkünfte im Ver
anlagungszeitrauin nicht 1800 Reichsmark, so sind neben 
den Pauschbeträgen nach Absatz 1 (100 Reichsmark für 
Werbungskosten oder· für Betriebsausgaben und 100 Reichs
mark für Sonderausgaben) weitere 190 Reichsm:.crk vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte abzuziehen. Uebe1·steigt der 
Gesamtbetrag der Einkünfte im Veranlagungszeitn,um 
1800 Reichsmark, so ergibt sich die Höhe der neben den 
Pauschbeträgen (Absatz 1) zulässigen Abzüge aus der fol
genden Uebersicht: 

bis Gesamtbetrag der Einkünfte Zulässiger Abzug 

1 830 RlVI 18'1 RlVI 
1 8ß0 RlVf 178 RlVf 
1 890 RM 172 EM 
1 920 RJ\II 166 RM 
1 950 RM 160 RM 

" 
1 980 RlVf 154~mvr 

2 010 HM H8 l1IVI 
2 040 RlVI 142 RlVI 
2 070 Rl\fl. 10'' 00 HlVI 
2100 RIVI 130 Rl\.1 
2 130 RM 124 PI\ I 

" 
2 HiO RJ\II 118 Hfv1 
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bis Gesamtbetrag der Einkünfte Zulässiger Abzug 

2190 RM ll2RM 
2220 RM 106 RM 

" 
2250 RM 100 RM 

" 
2 280 RM 94 RM 

" 
2 310 RM 88 RM 
2 340 RM 82 RM 

" 
2 370 RM 75 RM 

" 2400 RM 70 RM 

" 
2430 RM 64 RM 

" 
2460 RM 58 RM 

" 2490 RM 52 RM 
2520 RM 46 RM 

" 2 550 RM 40 RM 
über 2 550 RM 34 RM 

§ 6 
Die Einkommensteuer für das im Veranlagungszeitraum 

vom 1. Januar 1948 bis 20. Juni 1948 bezogene Einkommen 
bemißt sich nach der anliegenden Halbjahrestabelle (An
lage Al. Die Steuerbeträge sind, soweit sie nicht durch 
Steuerabzugsbeträge oder durch in Reichsmark geleistete 
oder verrechnete Vorauszahlungen getilgt sind, itn Verhält
nis von zehn Reichsmark gleich einer Deutschen Mark um
zurechnen. 

§ 7 
(1) Ist der Gewinn aus selbständiger Arbeit für die Zeit 

vom 1. Januar 1948 bis 20. Juni 1948 um mehr als 25 vom 
Hundert höher als die Hälfte des im Kalenderjahr 1947 er
zielten Gewinns, so ist auf Anti·ag für Zwecke der Ermitt
lung des Steuersatzes von der Hälfte des im Kalend~rjahr 
1947 erzielten Gewinns zuzüglich etwaiger anderer Ein
künfte im Veranlagungszeitraum vom 1. Januar 1948 bis 
20. Juni 1948 auszugehen. Der- so ·ermittelte durchschnittliche 
Steuersatz ist auf das nach § 1 dieser Verordnung ermittelte 
Einkommen anzuwenden. Mindestens ist jedoch die Steuer 
festzusetzen, die sich bei Anwendung der Jahreseinkom
mensteuertabelle 1947 auf das im Veranlagungszeitraum er
zielte Einkommen ergibt. Die Sätze 1 bis 3 gelten für den 
Gewinn aus Gewerbebetrieb in der Zeit vom 1. Januar 1948 
bis 20. Juni 1948 entsprechend, wenn es sich um typische 
Saisonbetriebe handelt. 

(2) Ist in den Fällen des § 1 Absatz 2 dieser Verordnung 
der für die Einkommensteuer maßgebende Gewinn aus 
Land- und Forstv,rirtschaft oder aus Gewerbebetrieb in 
einem Z,eitraum erzielt, der sich auf das Kalenderjahr 1947 
mit erstreckt, so ist der Gewinn für Zwecke der Ermittlung 
des Steuersatzes auf sechs Monate umzurechnen. Dabei ist 
der Gewinn durch die Zahl der vollen oder angefangenen 
Kalendermonate des Wirtschaftsjahres oder der mehreren 
Wirtschaftsjahre (§ 1 Absatz 2) zu teilen und der sich er
gebende Betrag mit sechs zu vervielfachen. Der durch
schnittliche Steuersatz, der sich bei einer Veranlagung des 
St~uerpflichtigen unter Zugrundelegung des nach den Sätzen 
1 und 2 umgerechneten Gewinns zuzüglich der anderen im 
Veranlagungszeitraum vom 1. Januar 1948 bis 20. Juni 1948 
bezogenen Einkünfte ergeben würde, ist auf das nach § 1 
dieser Verordnung ermittelte nicht umgerechnete Einkom
men anzuwenden. Der Birektor der. Verwaltung für Finan
zen wird ermächtigt, in diesen Fällen eine vereinfachte Be
rechnung der Einkonimensteuer anzuordnen. 

(3) Sind bei einem Steuerpflichtigen die Voraussetzungen 
der Absätze 1 und 2 gegeben, so sind die Regelungen in den 
Absätz~n 1 und 2 nebeneinander anzuwenden. 

§ 8 
(1) Die Einkommensteuer, die sich nach den §§ 6 tmd 'f 

dieser Verordnung für den Veranlagungszeitraum vom 1. 
Januar 1948 bis 20. Juni 1948 ergibt, ist auf Antrag unter 
folgenden Voraussetzungen zu ermäßigen: 
1. Es muß sich um Vorauszahlungen oder um die Abschluß

zahlung handeln, die nach § 6 Satz 2 dieser Verordnung 
im Verhältnis zehn Reichsmark gleich einer Deutschen 
Mark umzurechnen sind; 

2, dem Steuerpflichtigen muß am 20. Juni 1948 ein Altgeld
guthaben zur Verfügung gestanden haben; 

3. das Altgeldguthaben (Ziffer 2) darf nicht nach § 7 Ab
satz 3 des Umstellungsgesetzes in Anspruch genommen 
worden sein. 
(2) Die Ermäßigung der Einkom1nensteuer beschränkt 

sich auf den Unterschiedsbetrag zwischen 10 vom Hundert 
und 6,5 vom Hundert des Altgeldguthabens (Absatz 1 Zif
fern 2 und 3). Die Ermäßigung beträgt höchstens 35 vom 
Hundert der in Deutscher Mark entrichteten oder zu ent
richtenden Vorauszahlungen oder Abschlußzahlung, 

§ 9 
Bei nichtbuchführenden Land- und Forstwirten deren 

Gewinn nach der Verordnung über die Aufstellu;1g von 
Durchschnittsätzen für die Ermittlung des Gewinns aus 
Land- und Forstwirtschaft vom 31. Dezember 1936 in der 
bis zum Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 64 geltenden Fas
sung nach Durchschnittsätzen ermittelt wird und bei denen 
nach § 10 der genannten Verordnung eine Veranlagung 

, nicht durchzuführen ist, ist die Einkommensteuer L\r den 
Veranlagungszeitraum vom 1. Januar 1948 bis 20. Juni 1948 
durch die am 20. April 194d und am 20. Juli 1948 zu lei
stenden Zahlungen abgegolten. 

Abschnitt li 

Kör}JN'schaftsteuer 

§ 10 
Für die Bemessung der Körperschaftsteuer für den 

Veranlagungszeitraum vom 1. Januar 1948 bis 20. Juni 1048 
gelten die Bestimmungen des ~ 1 dieser Verordnung ent.
sprechend. 

§ll 
Bei der Ermittlung des Mindesteinkommens für den 

Veranlagungszeitraum vom 1. Januar 1948 bis 20. Juni 1948 
nach § 17 Absatz 1 Ziffer 1 des Körperschaftsteuergesetzes 
sind die Ausschüttungen zugrunde zu legen, die 2 vom 
Hundert del eingezahlten Grund- oder Stammkapitals oder, 
wenn ein solches nicht vorhanden ist, des bei der letzten 
Veranl::;gung zur Vermögensteuer festgestellten Vermögens 
übersteigen. 

§ 12 
Der § 19 Ab'satz 1 des Körperpchaftsteuergesetzes ist 

für den Veranlagungszeitraum vom 1. Januar 1948 bis 20. 
Juni 1948 in folgender Fassung anzuwenden: 

Die Körperschaftsteuer beträgt bei Einkommen 

von 0 bis 25 000 RM 35°/o des Gesamteinkommens, 
von 25 000 bis 30 500 RlVI 8 750 RM und dazu 90°/o der 

25 000 RM übersteigenden Summe, 
von 30 500 bis 50 000 RM 450fo des Gesamteinkommens, 
von 50 000 bis 75 000 RM 22 500 RM \ll1d dazu 900fo der 

50 000 RM übersteigenden Summe, 
von 75 000 bis 250 000 RM 600fo des Gesamteinkommens, 
von 250 000 bis 300 000 RM 150 000 RM und dazu 900fo der 

250 000 RM übersteigenden Summe, 
über 300 000 RM 650fo des Gesamteinkommens. 

§ 1~ 

Dfe Bestimmungen der §§ 7 und 8 dieser Verordnung 
sind auf Körperschaften entsprechend anzuwenden. 

Bad Romburg v. d. H., den 14. Februar 1949. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finai1Zen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Hartmann 
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r 
Steuerpflirbtiges 

Einkommen 

I für die Zeit 
~m I. 1.-20. 6. 1948 

L .§l,Jt 
I 

'\ 
von- bis 

o- 300 
'301- 325 
326- 350 
351- 375 
3'76- 400 

401- 425 
i 426- 450 
I 

I 451- 475 
I 476- 500 

501- 525 
526- 550 

. 551- 575 
576- 600 

1101- 625 
626- 650 
651- 675 

'676- 700 
. 701- 725 
I 726- 750 

71H- 775 
776- 800 

1101- 825 
. 126- 850 

851- 875 
I 176- 900 

1101- 925' l"6- '950 ~51- 975 
I 

f7()-;. 1 000 

Nr. 9 - Tag der Ausgabe: 5. April 1949 

Halbjahrestabelle 
für die Be1•echmmg der Einkmruuensteuer für die Zeit 

voin 1. Januar 1948 bis 20. Juni 1948 

Die St·eu.er beträgt ln 

Steuerltlasse HI 
Steuer· Steuer: 
klasse klasse 

bei Kinderermäßigung für 

I n l 2 :il 4 5 
Person Personen Personen Personen Personen 

tllJt .!llJt .Ytvft ßM tllJt a.it tllJt -
2 3 4 0 6 7 0 

- - - - - - -
5 - - - - - -

c 

8 - - - - - -
12 - - - - - -
16 - - - - - -

( 

20 - - - - - --
25 - - - - - -
29 - - - - - -
34 - - - - - -
39 - - - - - -
43 - - - - - -
47 - -:- - - - -
52 - - - - - -
56 5 - - - - -
62 9 - - - - -
66 14 - - - - -
70 18 - - - - -
76 22 I - - - - -
81 26 - - - - -
94 31 - - - - -

100 35 - - - - -
106 39 5 - - - -
112 43 9 - - - -
119 46 14 - - - -
125 52 lß - - - -
131 56 22 - - - --
137 62 26 - - - -
144 69 31 - -~ ...., --
150 75 35 - - - -

Anlage A 

~ 

jede 
weitere 

Person 
9 

Für, Jede weitere 
Person sind vom 
sleuernflid1lig~n 

Einkommenie 200 
RM abzuziehen. 
Der Steuerbetrag 
ist dann in Spalte 
8 abzulesen. 

' 
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Die Steuer beträgt in 

Steuerpflichtiges Steuerk asse III 
Einkommen Steuer- Steuer0 

bei Kinderermäßigung für 
fur die Zeit klasse klasse 

vom I. 1.- 20. 6. 1948 I lf 1 2 3 4 5 jede 
Persou Personen Personen Personen Personen weitere 

.ßlJt .ßluft .ßlJt .ßlvft avrt avrt a.Jt aJt Person 
-

I 2 3 4 5 6 ? 8 9 

von- bis 

1001- 1 025 156 81 39 5 - - - Pur iede weitere 
1 026- 1 050 162 87 43 9 - - - Person sind vom 

sleuerpflichtigen 
l 051- 1 075 169 94 48 14 - - - Einkommen je 200 

1 076- 1 100 175 100 RM abzuziehen. - 52 18 - - - Der Steuerbetrai[l 
[ 101'- 1 125 181 106 56 22 - - - ist dann in Spalte 

8 abzulesen. 
1126- 1 150 187 112 62 26 - - -
1 151-- 1 175 194 119 69 31 - - -
1 176- 1 200 200 125 75 35" - - -
1201- 1 225 206 131 81 39 5 - -
1 226- l 250 219 137 87 43 9 - -
1 251- 1 275 231 144 94 48 14 - ~ 

1 276- 1 300 244 150 100 52 18 - -
1 301- 1 325 256 156 106 56 22 -- -
1 326- I 350 269 162 112 62 26 - -
1 351- 1 375 281 169 119 69 31 - -
1 376- 1 400 294 175 125 75 35 - -
1401- 1 425 306 181 131 81 ' 39 5 -
1 426- 1 450 319 187 137 87 43 8 -
1 451- 1 4'75 331 194 144 94 48 ll -
1476- 1 500 344 200 150 97 52 15 -

' 1 501- 1 ~25 356 206 156 101 56 19 -
1 526- 1 550 369 219 162 108 61 23 -

381 231 
.. 

1 551- 1 575 169· 114 66 28 -
1 576- 1 600 394 244 175 120 73 33 -

~ 

1601- 1 625 406 256 181 131 81 39 5 
1626- 1 650 419 269 187 137 87 43 9 
1 651- 1 675 431 281 194 144 99 48 14 
1 676- 1 700 444 294 200 150 100 52 18 
1 701- 1 725 456 306 206 156 106 56 22 
1 726- 1 750 469 319 219 162 112 62 26 
1751- 1 775 481 331 231. 169 119 69 31 
1 776- 1 800 494 344 244 175 125 75 35 

1 801-, 1 825 506 356 256 181 131 81 39 
1 826- 1 850 519 369 269 187 137 87 43 
1 851- 1 875 531 381 281 194 144 94 48 
1 876- 1 900 544 394 294 200 150 100 52 -
1 901- 1 925 556 406 306 206 156 106 56 
1 926-- 1 950 569 4l.9 319 219 162 112 62 
1 951- 1 975 581 431 331 231 169 119 69 
1 976- 2 000 594 444 344 244 

I 
175 125 75 

2 001·-- 2 025 606 456 356 256 181 131 81 
2 026 -~o 2 050 619 169 369 269 187 137 87 
2 051·-- 2 075 631 431 381 281 194 144 94 
2 076- 2100 644 494 394 294 200 !50 100 
2 101·- 2 125 656 506 406 306 206 156 106 
2 126- 2150 669 519 419 319 219 162 112 
2 151- 2 175 681 529 431 331 231 169 119 
2 ~76- 2 200 694 544 41'1 344 24.4. 175 125 

2 201- 2 225 706 556 456 356 256 181 131 
2 226- 2 250 719 569 469 369 269 187 137 
/ .. ! l 4 2 251- 2 275 731 581 481 381 281 4 



Steuerpflichtiges 
Einkommen Steuer· 

für die Zeit klasse 

vom 1. 1.-20. 6. 1948 I 

.J'lufi $vft 
I 2 

von- bis 

2 276- 2 300 744 
2 301- 2 325 756 
2 326- 2 350 769 
2 31ll- 2 375 781 
2 376- 2 400 '74)4 

2 401- 2 425 606 
2 426- 2 450 820 
2 451- 2 475 634 
2 476- 2 500 84'1 
2 501- 2 525 861 
2 526- 2 550 875 
2 551- 2 575 889 
2 576- 2 600 902 

2 601- 2 625 916 
2 626- 2 650 930 
2 651- 2 675 944 
2 676- 2 700 957 
2 701- 2 725 971 
2 726- 2 750. 985 

,-

2 751- 2 775 999 
2 776- 2 800 1 012 

2 801- 2 825 a ozo 
2 826- 2 850 i 040 
2 851- 2 875 1 054 
2 876- 2 900 1 067 
2 901- 2 925 1 081 
2 926- 2 950 I 095 
2 951- 2 975 1 109 
2 976- 3 000 1 122 

' 
3 001- 3 025 1 136 
3 026- 3 050 1 150 
3 051- 3 075 1 164 
3 076- 3 100 1 177 
3 101- 3 125 1 191 
3126- 3 150 1 205 
3 151- 3 175 1 219 
3 176- 3 200 1 232 

3 201- 3 225 l 246 
3 226- 3 250 1 260 
3 251- 3 275 l 274 
3 276- 3 300 1 287 
3 301--- 3 325 I 301 
3 326- 3 350 1 315 
3 351- 3 375 l 329 
3 376-· 3 400 i 342 

8 401- 3 425 1 356 
3 '~26- 3 450 l 370 
3 451~ 3 475 I 384 
3 4'16- 3 500 1 397 
35tH- 3 525 1 411 
3 G26- 3 G50 &425 

Nr. 9 - Tag der Ausgabe: 5. April 1949 

> 

Dl e Steuer beträgt in 

Steuerklasse IIJ 
Steuer· 

bei KinderermäßiguniJ fiir 
klasse 

II I 2 3 4 s 
Person Personen Personen Personen Personen 

~uft .?Iuft .J'luft dluft dluft ~uf~ 
3 4 ß 6 1 8 

' 

1194 494 394 294 200 160 
606 506 406 306 206 156 
619 lH9 419 319 219 162 
631 1131 431 331 231 169 

~ 

644 544 444 344 244 175 

656 556 456 356 256 !81 
669 569 469 369 269 187 
681 581 481 381 281 194 
694 594 494 394 294 200 
706 606 606 406 306 206 
719 619 519 419 319 219 
731 631 531 431 331 231 
744 644 544 444 344 244 

756 056 556 456 356 256 
769 669 569 469 369 269 
781 681 581 431 381 281 
794 694 594 494 394 294 
806 706 606 506 406 306 
820 71fl 619 519 419 ' 319 

I 834 731 631 531 431 I 331 
847 744 644 544 444 344 

861 756 656 . 556 456 356 
875 I 769 669 569 469 369 
889 781 681 581 481 381 
902 794 694 594 494 394 
916 806 706 606 506 406 
930 820 719 619 519 419 
944 834 731 631 531 431 
957 847 744 644 544 '.A 

971 861 756 656 556 456 
985 875 769 669 569 469 
999 889 781 681 581 481 

1 012 902 794 694 594 494 
1 026 916 806 706 606 506 
1 040 030 820 719 619 519 
I 054 944 834 731 631 531 
I 067 957 847 744 644 544 

I 
l 081 . 971 861 756 656 556 
l 095 985 875 769 669 569 
U09 099 889 781 681 581 
1 122 1 012 902 794 694 594 

I 136 l 026 916 806 706 606 
1 100 1 040 

i 
930 820 '719 619 

l 164 I 054 944 834 731 631 
1177 1 067 957 847 744 64'1 

: 
.1191 1 081 971 861 756 6!)6 

l205 1 095 985 875 769 659 
1 219 l 109 999 889 781 681 
1 232 1122 lßl2 902 79'1 694 
i 246 a 136 1026 916 806 700 
i 260 ·3 HiO I 040 930 820 719 

-' 

jede 
weitere 
Person 

9 

~~ iede weitet " m Person sind vo 
steuerpflichtigen 

Binkommenie 20 0 
RM abzuziehen 
Der Sleuerbetra 
tat dann in Spalt 
9 abzulesen. 

g 
e 
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Die Steuer beträgt 
. 

in 

Steuerpflichtiges Steuerklasse IH ' ---, Einkommen Steuer- Steuer-
für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung fi.lr 

I. I.-20. 6. 1948 I :er . 1 2 
I 

3 I Pers~nen- 5 jede vom 
Person Personen Personen Personen weitere 

fll.J(, fll.Jt fll.Jf{ fllvft flluf{, flluft l JUt fll.uft Person 
I 2 3 4 5 6 7 6 9 

von- bis 

3 551- 3 575 1 439 I 274 1 164 1 054 944 834 731 Fur }ede wettere 
3 576- 3 600 1 452· l 287 l 177 1 067 957 847 744 Person s1nd vom 

steuerpflidttigen 
Einkommenie 200 

3 601- 3 625 1466 1 301 1 191 1 081 971 861 756 RM abzuziehen. 
Der Steuerbetr<lg 

3 626- 3 650 I 480 1 315 l 205 1 095 985 875 769 ist dann in Spalte 
8 abzulesen. 3 651- 3 675 I 494 1 329 1 219 1 109 999 889 78i 

3 676- 3 700 I 507 l 342 1 232 1 122 l 012 902 79<! 
3 701- 3 725 ' 1 521 l 356 1 246 1 136 1 026 916 806 
3 726- 3 750 l 535 1 370 1 260 1 150 1 040 930 820 
3 751- 3 775 1 549 1 384 1 274 1 164 1 054 944 834 
3 776- 3 800 1 562 1 397 1 287 1177 1 067 957 847 

3 801- 3 825 1 576 1411 l 301 l 191 1 081 971 861 
3 826- 3 850 1 590 1 425 1 315 1 205 l 095 985 875 
3851- 3875 1 604 l 439 1 329 1 2!9 l 109 999 889 
3 876- 3 900 I 617 1452 1 342 1 232 1 122 l 012 902 
3 901- 3 925 l 631 1 466 1 356 1 245 1 136 l 026 9l6 
3 926- 3 950 l 645 1 480 1 370 1 260 1 150 1 040 930 
3 951- 3 975 1 659 14,114 1 384 1 274 1 164 l 054 941 
3 976- 4 000 1 672 1 507 1 307 1 287 1 177 1 067 957 

4 001- ~ 025 1686 1 521 1411 1 301 1 191 1 081 971 
4 026- 4 050 l 700 1535 1 425 1 315 1 205 1 095 GB5 
4 051- 4 075 1714 l 549 1 439 1 329 1 219 1109 999 
4 076- 4100 1727 1 562 l 452 1 342 1 232 1 122 l 012 
4 101- 4 125 1 741 1 576 1 466 •t 356 1 246 1 136 l 026 
4 126- 4 150 1755 1 590 1 480 1 370 1 260 1 150 l 040 
4151- 4175 1769 1 604 1 494 1 384 l 274 l HH l 054 
4176- 4 200 l 782 1 61'7 1 507 1 397 1 287 l 177 t 067 

4 201- 4 225 1 796 1631 i 521 14U l 301 1 191 1 G31 
4 226-- 4 250 l 810 1645 l 535- 1 425 1 315 l 205 1 095 
4 251- 4 275 l 824 1659 1 549 l 439 1 329 1 219 1 l09 
4 276- 4 300 1 837 1 672 l 562 1 <152 l 342 1 232 . l 122 
4 301- 4 325 1 851 1686 l 576 1 466 l 356 l 2cl6 l 136 
4 326- 4 350 1 865 l 700 l 590 l '180 l 370 1 26!) l 15!) 
4 351- 4 375 

.....___ 
l 274 l 879 1714 1 604 1 494 l 384 l liH 

4 376- 4 400 1 892 1727 l 617 1 507 l 397 1 287 1 1,77 

4 401- 4 425 1 906 1 741 l 631 1 521 1411 1 301 1 191 
4 426- 4 450 1 920 1 755 1 645 1 535 l 425 1 315 !205 
4 451- 4 475 1 934 1 769 l 659 1 549 1 439 1 329 l 21\1 
4 476- 4 500 l 947 i782 l 672 1 562 1 452 1 342 l 232 
4 501- 4 525 l 961 1 796 l 686 1 576 1 466 l 356 1 246 
4526- 4 550 1 975 1 810 1 700 1 590 1480 l 370 1260 
4 551- 4 575 1 989 1 824 l 714 1 604 1 494 l 384 l 274 
4 576- 4 600 2002 1 837 1 727 1 617 1 507 1 397 1 28'7 

4 601- 4 625 2 016 1 851 1 741 1 631 l 521 1411 1 301 
4 626- 4 650 2 030 1 865 1 755 1 645 1 535 l 425 l 315 
4 651- 4 675 2 044 1 879 l 769 1 659 1 549 1 439 l 329 
4 676-- 4 700 2 057 1 892 l 782 1 672 1 562 l 452 1 342 
4 701- 4 725 2071 1 906 l 796 1686 1 5'/6 1 '166 1 356 
'I 726- 4 750 2 085 1 920 1 810 1 700 l 590 1 480 l 370 
4 751- 4 7'75 2 099 19:34 1 824 1 714 1 604 l 494 1 384 
4 776- 4 800 2H2 1 947 l Kl7 1727 1 61'1 1507 1 397 



Nr. 9 - Tag der Ausgabe: 5. April 1949 

Die Steuer beträgt in 

Steuerpflim,tiges Steuerklasse III 
Einkommen Steuer- Steuer-

lur die Zeit klasse klasse 
bei Kinderermäßigung für 

vom L l.-20 6 1948 J n 1 2 3 4 5 jede 
Person Personen Personen Personen Persone·n weitere 

/Ruft .:Jtuft .:Jtuft .7l.Jt .:Jtvft .:Jtvft .:Jt..Jt .:Jtvft Person 

l 2 3 
--

4 5 6 1 0- _9_ 

von- bis 

4 801- 4 825 2 126 1 961 1 851 1 741 1 631 1 521 1411 Für 1ede v1eitere 

4 826- 4 B50 2141 1 975 1 865 1 755 1 645 1 535 1 425 
Person sind vom; 
steuerpflichtigen 

4 851- 4 875 2 156 1 989 1 879 1 769 1 659 1 549 1 439 Einkommenie 200 
RM abzuziehen~ 

4 876- 4 900 2 171 2 002 1 892 1 782 1 672 1 562 1452 Der Steuerbetra~ 

4 901- 4 925 2 186 2·016 1 906 1 796 1 686 1 576 1 466 
ist dann in Spalte 
0 abzulesen. 

4 926- 4 950 2 201 2 030 1 920 1 BIO 1 700 1 590 1 480 

4 951- 4 975 2 216 2 044 1 934 1 824 1 714 1 604 1 494 

4 976- 5 000 2 231 2 057 1 947 "' 1 837 1 727 1 617 1 507 

5 OQl- 5 025 2 246 2 071 I 961 1 851 1 741 1 631 1 521 

5 026- 5 050 2 261 2 085 1 975 1 ß65 1 755 1 645 1 535 

5 051- 5 075 2 276 2 099 1 939 1 379 1 769 1 659 1 549 

5 076- 5 100 2 291 2112 2 002 .J. 892 1 782 l 672 1 562 

5 101-- 5 125 2 306 2 126 2 016 1 908 1 796 1 686 1 576 

5 126- 5 150 2 321 2 141 2 030 1 920 1 810 1 700 1 590 

5 151- 5 175 2 336 2 156 2 044 1 934 1 824 1 714 1 604 

5176-- 5 200 2 351 2 171 2 057 1 94'7 1 B37 1 727 1 617 

5 201- 5 225 2 366 2 186 2 071 1 961 1 i51 1 741 1 631 

5 226- 5 250 2381 2 201 2 035 1 975 1 865 1 755 1 645 

5 251- 5 275 L; 396 2 216 2 09!1 1 989 1 879 1 769 1 659 

5 276- ::; 300 2411 2 231 2 112 2 002 1 892 1 782 1 672 

5301- 5325 2 426 2 246 2126 2 016 1 906 1 796 1 686 

5 326- 5 350 2 441 ' 2 261 2 141 2 030 1 920 1 8!0 1 700 

5351- 5 375 2 456 2 276 2156 2 044 1 934 1 824 1 714 

5 376- 5 400 2 471 2 291 2 171 2 057 1 947 I 837 1 727 

5 <.ii4Jl- :; 425 2 486 2 306 2186 2 071 1 961 1 851 1 741 

5 426- 5 450 2 501 2 321 2 201 2 085 1 975 1 865 1 755 

5451-5475 2 516 2 336 2 216 2 099 1 989 1 879 1 769 

5 47G- 5 500 2 531 2 351 2 231 2 112 2 002 1 892 1 782 

5 501- 5 525 2 546 2 366 2 246 2 126 2 016 1 906 1 796 

5 526- 5 550 2 561 2 381 2 261 2 141 2 030 1 920 1 810 

5 551- 5 575 2 576 2 396 2 276 2 156 2 044 1 934 1 824 

5 G7C~- !i 600 2 591 2 4ll 2 291 2 171 2 057 1 947 1 837 

5 €0]- 5 625 2 G06 2 426 2 306 2 186 2 071 1 961 1 851 

5 G26- 5 650 2 621 2 441 2 321 2 201 2 085 1 975 1 865 

5 G51- ~~ 675 2 636 2 156 2 336 2 216 2 099 1 989 1 879 

5 676- 5 700 2 651 2 471 2 351 2 231 2 112 2 002 1 392 

5 701- 5 ?25 2 666 2 486 i 
2 366 2 246 2 126 2 016 1 906 : 

5 72G- 5 7~10 2 031 2 501 2 381 2 261 
' 

2 141 2 030 1 920 
' 5 '151- 5 '1'15 2 696 2 516 2 396 2 276 2 156 2 0 41 1 934 

5 776,--- 5 800 2 7!1 ' 2 531 2111 2 291 2 171 2 057 1 947 
l 

5 ß0l-- 5 ß2b 2 726 2 546 2 426 2 306 i 2 l!lG 2 071· 1 961 
I i 

5 826- 5 650 2 741 2 561 I 2 441 2 321 2 201 2085 1 975 
I 

5 851- 5 875 2 756 2 576 2 456 2 336 2 216 2 099 1 989 

5 876-- 5 900 ' 
2 771 2 591 I 2 471 2 351 2 231 I 2112 2 002 

' 5901-- 5925 2 736 2 606 I 2 4!l6 i 2 366 2 246 2 126 2 016 

5 926- 5 950 2 801 2 621 2 501 
I 

2 381 2 261 2 141 2 030 
' 

I 

I 5 951-- 5 9'15 2 816 2 636 2 516 2 396 2 276 2 156 2 044 
l 

5 976- 6 000 2 831 2 651 ! 2 531 i 2 411 I 2 291 2 171 2 057 
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Die Steuer beträgt in 

Steuerpflichtiges Steuerklasse III 
Eiukommen Steuer- Steuer" ---

für die Zeit klasse klasse 
bei Kinderermäßigung für 

vom 1. 1.-20. 6. 1948 I If ft 2 3 4 5 jede 
·: Person Personen Personen Personen Personen weitere 

a.Jt .!/Ut .!llvft .'7Ut .'7Ut .'7Ut ,tJ?,vft 8?,..;/t Person 

I 2 
--J----~ -5 6 7 0 9 

von-- bis 

6 001- 6 050 2 846 2 666 2 546 .2 426 2 306 2 186 2 071 Für iede weitere 

6 051- 6100 2 876 2 696 2 576 2 456 2 336 2 216 2 099 
Person sind vom 
steuerpflichtigen 

6101- 6 150 2 906 2 726 2 606 2 486 2 366 2 246 2 126 Einkommen je 200 
RM ab?.uziehen.~ 

6151-6200 2 936 2 756 2 636 2 516 2 396 2 276 2 156 Der Steuerbetrag 

6 201- 6 250 2 966 2 786 2 666 2 546 2 426 2 306 2 186 
ist dann in Spalte 
ß abzulesen. 

6 251- 6 300 2 996 2 816 2 696 2 576 2 456 2 336 2 216 
6 301- 6 350 3 026 2 846 2 726 2 606 2 486 2 366 2 246 
6 351- 6 '!00 3 056 2 876 2 756 2 636 2 516 2 396 2 276 
6 401- 6 '150 3 086 2 906 2 786 2 666 2 546 2 426 2 306 
6 451·- 6 500 3 116 2 936 2 816 2 696 2 576 2456 2 336 

6 501-- 6 550 3 146 2 966 2 846 2 726 2 606 2 486 2 366 
6'551- 6 600 3 176 2 996 2 876 2 756 2 636 2 516 2 396 
6 601-- 6 650 3 206 3 026 2 906 2_ 786 2 666 2 546 2 426 
6 651- 6 700 3 241 3 056 2 936 2 816 2 696 2 576 2 t156 
6 701- 6 750 3 276 3 086 2 966 2 846 2 726 2 606 2 486 
6 751- 6 800 3 311 3 116 2 996 2 876 2 756 2 636 2 516 
6 801-- 6 850 3 346 3 146 3 026 2 906 2 786 2 666 2 546 
6 851-- 6 900 3 381 3 176 3 056 2 936 2 816 2 696 2 576 
6 901- 6 950 3 416 3 206 3 086 2 966 2 846 2 726 2 606 
6 951- 7 000 3 451 3 241 3 116 2 996 2 876 2 756 2 636 

7 001-- 7 050 3 486 3 276 3 146 ;j 026 2 906 2 786 2 666 
,7 051- 7 100 3 521 3 311 3 176 3 656 2 936 2 816 2 696 
7 101- 7 150 3 556 3 346 3 206 3 086 2 966 2 846 2 726 
7 151- 7 200 3 591 3 381 3 241 3 116 2 996 2 876 2 756 
7 201- 7 250 3 626 3 416 3 276 3 146 3 026 2 906 2 786 
7 251- 7 300 3 661 3 451 3 311 3 176 3 056 2 936 2 816 
7 301- 7 350 3 696 3 486 3 346 3 206 3 086 2 966. 2 846 
7 351- 7 400 3 731 3 521 3 381 3 241 3 116 2 996 2 8'76 
'7 401- 7 450 3 766 3 556 3 416 3 276 3 146 3 026 2 906 
7 451- 7 500 3 BOl 3 591 3 451 3 311 3 176 3 056 2 936 

'1501- 7 550 3 836 3 626 3 486 3 346 3 206 3 086 2 966 
I'J 551- 7 600 3 871 3 661 3 521 3 381 3 241 3 116 2 996 
7 601...:. 7 650 3 906 3 696 3 556 3 416 3 276 3 146 3 026 
7 651- 7 700 3 941 3 731 ' 3 591 3 451 3 311 3 176 3 056 
'1 701~- 7 750 3 976 3 766 3 626 3 486 3 346 3 206 3 086 
7751- 7 800 • 4 Oll 3 801 3 661 3 521 '3 381 3 241 3 116 
7 801- 7 850 4 046 3 836 3 696 3 556 3 416 3 276 3 146 
,7 851-- 7 900 4 086 3871 3 731 3 591 3 451 3 311 3 176 
7 901-- 7 950 4 126 3 906 3 766 3 626 3 4ß6 3 346 3 206 
7 951~0- 8 000 4 166 3 941 3 801 3 661 3 521 3 381 3 241 

: 
8001~- 8050 4 206 3 976 3 836 3 696 3 556 3 416 3 276 
8 051- 8 100 4 246 4 Oll 3 871 3 731 3 591 3 451 3311 
8101- 8 150 4 286 .4 0.46 3 906 3 766 3 626 3 486 3 316 
8 151-~ ll 200 .4 326 4 086 3 941 3 801 3 661 3 521 3 381 
8 201- 8 250 .4 366 4 126 3 976 3 836 3 696 3 556 3116 
8 251--- 8 300 1406 4 166 4 Oll 3871 3 731 3 591 3 451 
8301-8350 1446 .4 206 4 046 3 906 3 766 3 626 3 486 
ß 351- 8 400 4 486 4 246 4 086 3 941 3 801 3 661 3 521 
!3401-~ 8 450 <1526 4 286 <l 126 3 976 3 836 3 696 3 556 
8 451--- 8 500 I 4 566 4 326 4 166 4 Oll 3 871 3 731 3 591 ! 

B 501- 8 550 4 606 4 366 4 206 4 046 3 906 3 766 3 626 
3 551- 8 600 4 646 4 406 4 246 4 086 3 941 3 801 3 661 



Steuerpflid11iges 
Einkpmmen Steuer-
für die Zeit klasse 

vom 1. 1.-20. 6. 1948 I 

,f?v!t fJUt 
l 2 

von- bis 

8 601- 8 650 4 686 
3 651- 8 700 4 726 
8 701- 8 750 4 766 
8 751- 8 800 4 806 
8 801- 8 850 . 4 846 

8851- 8900 4 886 
8 901- 8 950 4 926 
8 951- 9 000 4 966 

9001- 9 050 5 006 
9 051- 9 100' 5 049 
9 101- 9 150 5 091 
9151- 9 200 5 134 
9 201-- 9 250 5 176 
9 251- 9 300 5 219 
9 301- 9 350 5 261 
9 351- 9 400 5 304 
9 401- 9 450 5 346 
9 451- 9 500 5 389 

9 501- 9 550 5 431 

I 9 551- 9 600 5 474 
9 601- 9 650 5 516 
9 651- 9 700 5 559 
9 '701- 9 750 5 601 
9 751- 9 800 5 644 
9 801- 9 850 5 686 
9851-9900 5 '129 
9 901- 9 950 5 7.71 
9 951-10 000 5 814 

10 001-10 050 5 856 
10 051-10 100 5 899 
10 101-10 !50 5 941 
10 151-10 200 5 984 
10 201-10 250 6 026 
10 251-10 3(}0 6 069 
10 301-10 350 6 111 
10 351-10 400 6 154 
10 '101-10 450 6 196 
10 451-10 500 6 239 

1() 501-10 550 6 281 
10 551-10 600 6 324 
10 601-10 650 6 366 
10 651-10 700 6 409 
10 701-10 750 6 451 
10 751-10 800 6 494 
10 801-10 850 6 536 
10 851-10 900 6 579 
10 901-10 950 6 621 
10 951-11 000 6 664 

11 001-ll 050 6 706 
11 051-11 100 6 74B 
11 101-11 150 6 791 
l1151--U.200 6834 

Nr. 9 - Tag der Ausgabe: 5. April 1949 

Steuer-
klasse 

IJ 1 
Person 

.9~Jt .Ylv!t 
3 4 

4 446 4 286 
4 486 4 326 
4 526 4 366 
4 566 4 406 
4 606 4 446 
4 646 4 486 
4 686 4 526 
4 726 4 566 

4 766 4 606 
4 806 4 646 
4 846 4 686 
4 886 4 726 
4 926 4 766 
4 966 4 806 
5 006 4 846 
5 049 4 886 
5 091 4 926 
5 134 4 966 

5 176 5 006 
5 219 5 049 
5 261 5 091 
5 304 5 !34 
5 346 5 176 
5 389 5 219 
5 431 5 261 
5 474 5 304 
5 516 5 346 
5 559 5 389 

5 601 5 431 
5 644 - 5 474 
5 686 5 516 
5 729 5 559 
5 771 5 601 
5 814 5 644 
5 856 5 686 
5 899 5 729 
5 941 5 771 
5 984 5 814 

6 026 5 856 
6 069 5 899 
6 111 5 941 
6 154 . 5 984 
6 196 " 6 026 
6 239 6 069 
6 281 6 111 
6 324 6 154 
6 366 6 196 
6 409 6 239 

6 451 6 281 
6 494 6 324 
6 536 6 366 
6 579 6 409 

Die Steuer beträgt in 

2 
Personen 

.Ylvft 
5 

4 126 
4 166 
4 206 
4 246 
4 286 
4 326 
4 366 
4 406 

4 446 
4 486 
4 526 
4 566 
4 606 
4 646 
4 686 
4 726 
4 766 
4 806 

4 846 
4 886 
4 926 
4 966 
5 006 
5 049 
5 091 
5134 
5 176 
5 219 

5 261 
5 304 
5 346 
5 389 
5 431 
5 474' 
5 516 
5 559 
5 601 
5 644 

5 686 
5 729 
5 771 
5 814 
5 856 
5 899 
5 941 
5 984 
6 026 
6 069 

6 111 
6154 
6 196 

6 239 

Steuerklasse III 

bei Kinderermäßigung für 

3 
Personen 

.92vft 
ti 

3 976 
4 Oll 
4 046 
4 086 
4 126 
4 166 
4 206 
4 246 

4286 
4 326 
4 366 
4 406 
4 446 
4 486 
4 526 
4 566 
4 606 
4 646 

4 686 
4 726 
4 766 
4 806 
4 846 
4 886 
4 926 
4 966 
5 006 
5 049 

5 091 
5 134 
5 176 
5 219 
5 261 
5 304 
5 346 
5 389 
5 431 
5 474 

5 516 
5 559 
5 601 
5 644 
5 686 
5 729 
5 771 
5 814 
5 856 
5 899 

5 941 
~5 984 
6 026 
6 069 

4 
Personen 

&vft 
7 

3 836 
3 871 
3 906 
3 941 
3 976 
4011 
4 046 
4 086 

4 126 
4 166 
4 206 
4 246 
4 286 
4 326 
4 366 
4 406 
4 446 
4 486 

4 526 
4 566 
4 606 ' 
4 646 
4 686 
4 726 
4 766 
4 806 
4 846 
4 886 

4 926 
4 966 
5 006 
5 049 
5 091 
5 134 
5 176 
5 219 
5 261 
5 304 

5 346 
5 389 
5 431 
5 474 
5 516 
5 559 
5 601 
5 641 
5 686 
5 729 

5 771 
5 814 
5 856 
5 899 

/ 
/ 

5 
Personen 

&Jt 
8 

3 696 
3 731 
3 766 
3 801 
3 836 
3 871 
3 906 
3 941 

3 976 
4011 
4 046 
4 086 
4 126 
4 166 
4 206 
4 246 
4 286 

,4 326 

4 366 
4 406 
4 L146 
4 486 
4 526 
4 5.66 
4 606 
4 646 
4 686 
4 726 

4 766 
4 806 
4 846 
4 886 
4 926 
4 966 
5 006 
5 049 
5 091 
5 134 

5 176 
5 219 
5 261 
5 304 
5 346 
5 389 
5 431 
5 4'74 
55 16 
5 559 

5 601 
5 644 
5 686 
5 729 

jede 
weitere 
Person 

a ~-

Für rede w~itet 
Person sind vom 
lJteuerp(lidlliget\· 
i~olllmen ie 20 
~ abzuziehen, 

er Steu~r~etrq 
ist dann in oalte a abtules~b. 

() 

I 

-
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Die Steuer beträgt in 
-

Steuerpflichtiges Steuerklasse III 
Einkommen Steuer- Steuer .. 

bei Kinderermäßigung für für die Zeit klasse klasse 
vom I. 1.-20. 6. 1949 I If 1 2 3 4 5 jede 

Person Personen Personen Personen Personen weitere' 
.'l?.uft .'l?.Jt .!/J'.vft .'l?.vft .'l?.uft .'l?.uft .'l?.uft .'l?.vft Person 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

von-bis 

11 201-11 250 6 876 6 621 6 451 6 261 6111 5 941 5 771 Für jede weitere 

11 251--11 300 6 919 6 664 6 494 6 324 6 154 5 984 5 814 
Person sind vom 
steuerpflichtigen 

11 301-11 350 6 961 6 706 6 536 6 366 6196 6 026 5 856 Einkommen je 201) 
RM abzuziehen. 

u 351-11400 7 004 6 749 6 579 6409 6 239 6 069 5 899 Der Steuerbetra11 

11 401-11 450 7 046 6 791 6 621 6 451 6 281 6 111 5 941 
ist dann in Spalte 
8 abzulesen. 

11 451-11 5oo 7 OS9 6 834 6 664 6494 6 324 6 154 5 984 

U. 501-11 550 7 131 6 876 6 706 6 536 6 366 6196 6 026 
ll 551-11 600 7 174 6 919 6 749 6 579 6 409 6 239 6 069 
11 601-11 650 7 216 6 961 6 "191 6 621 6451 6 281 6 111 
11 651-11 700 7'259 7 004 6 834 6 664 6494 6 324 6 154 
11 701-11 750 7 301. 7 046 6 876 6 706 6 536 6 366 6 1~6 
11 751-11 800 7 344 7 089 6 919 6 749 6 579 6 409 6 239 
11 801-11 850 7 3ß6 '1131 6 961 6 791 6 621 6 451 6 281 
11 851-11 900 7 429 7174 7 004 6 834 6 664 6 494 6 324 
11 901-11 950 7471 7 216 'l 046 6 876 6 706 6 536 6 366 
11 951....:..12 000 7 514 7 259 7 089 6 919 6 749 6 579 6 409 

12 001-12 050 7 556 7 301 7 131 6 961 6 791 6 621 6 451 
12 051-12 100 7 601 7 344 7 174 7 004 6 834 6 664 6 494 
12 101-12 150 7 646 7 386 7 216 7 046 6 876 6 706 6 536 
12151-12 200 7 691 7 429 7 259 7 089 6 919 6 749 6 579 
12 201-12 250 7 736 7 471 7 301 7 131 6 961 6 791 6 621 
12 251-12 300 7 781 7 514 7 344 7 174 7 004 6 834 6 664 
12 301-12 350 7 826 7 556 7 386 7 216 7 046 6 876 6 706 
12 351-12 400 7 871 7 601 7 429 7 259 7 089 6 919 6 749 
12 401-12 450 7 916 7 646 7471 7 301 7 131 6 961 6 791 
12 451-12 500 7 961 7 691 7 514 7 344 7 174 7 004 6 834 

12 501-12 550 8 006 7 736 / 7 556 7 386 7 216 7 046 6 876 
12 551-12 600 8 051 7 781 7 601 7 429 7 259 7 089 69Hl 
12 601-12 650 8 096 7 826 7 6't6 7 471 7 301 7 131 6 961 
12 651-12 700 8 141 7 871 7 691 7 514 7 344 7 174 7 004 
12 701-12 750 8 186 7 916 7 736 7 556 7 386 7 216 7 046 
12 751-12 800 8 231 7 961 7 781 7 601 7 429 7 259 7 089 
12 801-12 850 8 276 8 006 7 ß26 7 646 7 471 7 301 7 131 
12 851-12 900 8 321 8 051 7871 7 691 7 514 f344 7 174 
12 901---12 950 8 366 8 096 7 916 7 736 7 556 7 386 7 21~-
12 951-13 000 8 411 8 141 7 961 7 781 7 601 7 429 7 259 

13 OIH-13 050 8 456 8 126 8 006 7 826 7 646 7471 7 301 
13 051-13 100 8 501 8 231 8 051 '7 871 7 691 7 514 7 344 
13 101-13 150 8 546 8 276 8 096 7 916 7 736 7 556 7 386 
13 151-13 200 8 591 8 321 8 141 7 961 7 781 '/ 601 7 429 
13 201-13 250 8 636 8 366 8 186 8 006 7 826 7 646 7 471 
13 251-13 300 8 681 8 411 8 231 8 051 7871 7 691 7 514 
13 301-13 350 ' 8 726 8 456 8 276 8 096 7 916 7 736 7 556 
13 3Gl--13 400 8 771 8 501 8 321 8 141 7 961 7 781 7 601 
13 401---13 450 8 816 8 546 - 8 366 8 186 8 006 7 826 7 646 
13 451-13 500 8 861 8 591 

' 
8 411 8 231 8 051 7 ß'71 7 691 

13 501--13 550 1.1906 8 636 i 8 456 
I 

8 276 8 096 7 916 7 736 
13 551-13 600 8 951 8 681 8 501 8 321 8 141 7 961 7 781 
!3 601-13 650 8 996 8 726 I 8 54G 8 366 8 186 8 006 7 826 
13 651-13 700 ! 9 041 8 771 8 591 8 411 8 231 8 051 7-871 
13 701-13 750 9 086 8 816 8 636 8 456 8 278 8 096 7 916 

I Hl 751-13 800 9 131 8 861 8 681 r 8 5o1 I 8 321 8 141 7 961 
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s g 

Steuerpflichtiges Steuerklasse III 

'Einkommen Steuer- Steuer- bei Kinderermäßigung für 
für die Zeit klasse klasse 

I 
vom 1. 1.-20. 6. 1948 I II 1 2 3 4 5 jede 

Person Personen Personen Personen Personen weitere 

.!ll..Jt .!ll..Jt .!ll.;lt .!llvft .!llvft .!ll..JI 8Mt Person 
.!ll..Jt 

I 2 3. 4 5 6 7 8 g 
I 

von- bis 

' 13 801-13 850 9 176 8 906 8 726 8 546 8 366 8 186 8 006 Für jede weitere 

9 221 8 951 8 771 8 591 8 411 8 231 8 051 Person sind vom 
13 851-13 900 steuerpflidJtigen 

13 901-13 950 9 266 8 996 8 816 8 636 8 456 8 276 8 096 Einkommen je 200 
RM abzuziehen. 

13 951-14 000 9 311 9 041 8 861 8 681 8 501 8 321 8 141 Der Steuerbetrag 
ist dann in Spalte 
8 abzulesen. 

14 001-14 050 9 356 9 086 8 906 8 '726 8 546 8 366 8 186 

14 051-14 100 9 401 9 131 8 951 8 771 8 591 8 411 8 231 

14 101-14 150 9 446 9 176 8 996 8 816 8 636 8 456 8 276 

14 151-14 200 9 491 9 221 9 041 8 861 8 681 8 501 8 321 

14 201-14 250 9 536 9 266 9 086 8 906 8 726 8 546 8 366 

14 251-14 300 9 581 9311 9 131 8 951 8 771 8 591 8 411 

14 301-14 350 9 626 9 356 9 176 8 996 8 816 8 636 8 456 

14 351-14 400 9 671 9 401 9 221 9 041 8 861 8 681 8 501 

14 401-14 450 9 716 9 446 9 266 9 086 8 906 8726 8 546 
14 451-14 500 9 7G1 . 9 491 9 311 9 131 8 951 8 771 8 591 

145&1-H G50 9 806 9 536 9 35'6 9 176 8 996 8 816 8 636 
14 551-14 600 9 851 9 581 g 401 9 221 9 041 8 861 8 681 
14 601-14 650 9 8fl6 9 626 9 446 9 266 !} 086 8 906 8 72(/ 
14 a;"I-14 7DO 9 941 !} 671 9 •191 9 311 9 131 8. 951 8 771 
14 701-14 750 9 986 9 716 9 536 9 356 9 176 8 996 8 816 
14 751-14 800 10 031 9 761 9 581 9 401 9 221 9 041 8 861 
14 801--14 850 10 076 9 806 9 626 9 446 9 266 9 086 8 906 
14 851-14 900 10 121 9 851 9 671 9 491 9 311 9 131 8 951 
14 901-14 950 10 166 9 896 9 716 9 536 9 356 9 176 8 996 
14 851-15 000 .10 211 9 941 9 761 9 581 !} 401 9 221 9 041 

15 {)(Jl--lb 050 10 256 9 986 9 806 9 626 9 446 9 266 9 086 
15 051-15 100 10 301 10 031 9 851 9 671 9 491 9 311 9 131 
15 101-15 150 10 346 10 0'16 9 896 9 716 9 536 9 356 9 176 
15 (;5!-15 200 10 391 io 121 9 941 9 761 9 581 9 401 9 221 
15 201-15 250 10 436 10 166 9 986 9 806 9 626- 9 446 9266 
15 251--15 300 10 481 10 211 10 031 9 851 9 671 9 491 9 311 
15 301-15 350 10 526 10 256 10 076 9 896 9 716 9 536 9 356 
15 351-15 '.100 10 571 10 301 10 121 9 941 9 761 9 581 9 401 
15 401-15 450 10 616 10 346 10 166 9 986 9 806 9 626 9 446 
15 451--15 500 10 661 10 391 . 10 211 10 031 9 851 9671 9 491 

15 501-15 ::,50 10 71l6 10 436 10 256 10 076 9 896 9 716 9 536 
15 551-15 600 10 751 10 481 10 301 10 121 9 941 9 761 9 581 ~< 

15 601-15 650 10 796 10 526 10 346 10 166 9 986 9 806 9 626 
15 651-15 700 10 841 10 571 10 391 10 2li 10 031 9 851 9 671 
15 701-15 750 10 836 10 616 10 436 .10 256 10 076 9 896 9 716 
15 751-15 800 10 931 10 661 / 10 481 10 301 10 121 9 941 9 761 
15 301-15 850 10 976 10 706 10 526 10 346 10 166 9 986 9 806 
15 851-15 900 11 021 10 751 10 571 10 391 10 211 10 031 9 851 
15 901-15 950 11 OG6 10 796 10 616 10 436 10 256 10 076 9 896 
15 951-16 000 11111 10 841 10 661 10 4.81 10 301 10 121 9 941 

; 

lß CO:I---16 050 11156 10 886 10 706 '10 526 10 346 10 166 9 986 
16 051-16 100 11 201 10 931 10 751 10 571 10 391 10 211 10 031 
JG 101-16 150 11 246 10 97ü 10 '796 10 ül6 10 436 10 256 10 076 
16 151-16 200 11 291 11 021 10 841 10 661 10 481 10 301 10 121 
16 201-16 250 11 336 11 066 10 886 10 706 10 526 10 346 10 166 
16 251-16 300 11 381 11111 10 931 10 '751 10 571 10 391 10 211 
16 :30L--16 350 11 426 11156 10 976 10 796 '10 616 10 436 10 256 
lü 351-16 400 114'11 12 1 1. Q 1 l 021 1 a 0 8!1 n 10 6ol I 10 1!31 ·Q 10 vOl 
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Die Steuer beträgt in 
~-

Steuerpflichtiges Steuerklasse III 
Einkommen Steuer- Steuer- ------ -----

!ur die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für 

vom I. 1.-20. 6 1948 I n j ' I 2 3 4 5 jede 
Person Personeu Personen Personen ) Personen weitere 

&_.I(_ &Jt &-Jt &-Jt &v!t .:JCJ!t .§(.J/, i ,;J(J/, Person 

I ------
I 2 3 4 5 6 7 8 9 

von-:- bis 

16 401-16 450 11 516 11 246 ' 11 066 10 886 10 706 10 526 10 346 Für !ede \':eilere 

16 451-16 500 11 561 11 291 11111 10 931 10 751 10 571 10 391 
Person sind vom 
steuerpflichtigr-n 

Einkommenie 200 
-RM abzuziehen. 

16 501-16 550 11 606 11 336 11 156 10 976 10 796 10 616 10 436 Der Steuerbe!E'? 

16 551-16 600 11 651 11 381 11 201 11 021 10 841 10 661 10 481 
ist d~nn in Spalte 

' 8 abzulesen. 

16 601-16 650 11 696 11 426 11 246 11 066 10 886 10 706 10 526 

16 651-16 700 11 741 11 471 11 291 11111 10 931 10 751 10 571 

16 701-16 750 11 786 11 516 11 336 11 156 10 976 10 796 10 616 

16 751-16 800 11 831 11561 lf 381 11 201 11 021 10 841 10 661 

16 801-16 850 11 876 11606 11 426 11 246 ] 1 066 10 886 10 706 

16 851-16 900 11 921 11 651 11 471 11 291 11111 10 931 10 751 

16 901-16 950 11 966 11 696 ll 516 J 1 336 11 156 10 976 10 796 

16 951-17 000 12 011 11 741 11 561 11 381 11 201 11 021 10 841 

17 001-17 050 12 056 11 786 11 606 11 426 11 246 II 066 10 836 
17 051-17100 12 101 11 831 11 61.\1 11 471 11 291 ll 111 10 B31 
17101-17150 12 146 11 876 11 696 11 516 11 336 11 !56 10 976 
17 151-17 200 12 191 11 921 11 741 11 561 II 381 II 201 II 021 
17 201-17 250 12 236 11 966 11 786 11 606 11 426 11 ~46 II 066 
17 251-17 300 12 281 12 011 11 831 11 651 11 471 11 291 I 1 111 

17 301-17 ~50 12 326 12 056 II 876 II 696 II 516 II 336 II 156 
17 351-17 400 12 371 12 101 11 921 11 741 11 561 11 381 II 201 
17 401-17 450 12 416 12146 11 966 11 786 I 1 606 11 426 II 246 
17 451-17 500 12 461 12 191 12 Oll 11 831 11 651 II 471 11 291 

17 501-17 550 12 506 12 236 12 056 II 876 I I 696 11 516 1 I 336 
17 551-17 600 12 551 12 281 12 101 11 921 11 741 II 56! 11 381 
17 601-17 650 12 596 12 326 12 146 II 966 II 786 11 606 II 426 
17 65l-17 700 12 641 12 371 12 191 12 Oll 11 331 11 651 I 1 471 

17 701-17 750 12 686 12 416 12 236 12 056 II 876 11 696 II 516 

17 751-17 800 12 731 12 461 12 281 I? 101 ·n 921 11 741 II 561 

17 801-17 850 12 776 12 506 12 326 12 146 11 966 11 786 11 GOö 
17 851-17 900 12 821 12 551 12 371 12 191 12 Oll II 831 II 651 

17 901-17 9i.i0 12 866 12 M6 12 416 12 236 12 056 11 876 II 696 

17 951-18 000 12 911 12 641 12 461 12 281 12 101 II 921 II 741 

18 001-18 050 12 956 12 686 12 506 12 326 12 146 II 966 11-786 

18 051-18 100 13 001 12 731 12 551 12 371 12 !91 12 011 11 831 

18 101-18150 13 046 12 776 12 596 12 416 I 2 236 12 056 II 876 

18151-18 200 13 091 12 821 12 641 12 461 12 281 12 101 II 921 

18 201-18 250 13 136 12 866 12 686 12 506 12 32ö 12 14ö . 11 966 

18 251-18 300 13 181 12 911 12 731 12 551 12 371 12 191 12 Oll 

18 301-13 350 13 226 12 956 12 776 12 596 12 416 12 236 12 056 

18 351-18 400 13 271 13 001 12 821 12 641 12 461 I 2 281 12 101 

18 401-18 450 13 316 13 046 12 866 12 686 12 506 12 326 12 1'!6 

18 451"--18 500 13 361 13 091 12 814 12 731 12 551 12 371 12 191 

\ 

I~ G\tl-18 550 1:0 406 13 1:36 12 (J5li 12 770 12 5Ub 12 <116 12 :J.36 

18 551-18 600 13 451 13 181 I :l 001 12 821 12 Ö']l j 2 -Hil 12 231 

18 GOI-18 650 13 496 13 226 1:! O.Jti 12 ÖÖ(i 12 6flö 12 506 12 :J26 
18 G51-l8 CIOO 13 511 13 271 J:3 091 12 911 12 731 12 551 12 371 

iB 701--18 750 13 536 I :J 316 13 l::lö 12 956 12 776 12 59.6 12 4lö 
I Jß ri5J-18 8()0 13 631 13 361 13 181 13 001 12 821 I:>. 641 12 'l(j] 

18 801-18 b~iO 13 676 13 406 13 226 13 ()4() 12 8G6 12 6Uö 12 506 

18 85k-13 'JOO 13 721 13 451 13 271 13 091 12 y 11 12 731 12 551 

J8 901-18 \'50 13 76ß 13 496 13 316 13 13ö 12 (;56 12 776 12 596 

1~ D5i-1U o:Jo 13 Dll I 13 541 13 3(!1 13 181 13 001 12 821 12 641 



Nt•, 9 ·- Tag der Ausgabe: 5. April 1940 

Die Steuer beträgt in 

St.euerpllichtiges I Steuerklasse III 
Einkommen Steuer- Steuer~ 

bei Kindererm:ißigung für 
für die Zeit. klasse klasse 

vom 1. l.-20. 6. 1948 I II 1 2 3 4 5 jede 
Person Personen Personen Personen Personen weitere 

.'J2..;fl .'72..;[{ .:JUt .'72J!t .'72J!t tflvft .'J2J![. .J2vft Person. 

I 2 
-- - 3- -·;~·- -·;;----6·---7-

8 9 

von- bis 

19 001-19 050 13 856 13 586 13 40ß 13 226 13 046 12 866 12 686 Für iede weitere 

19 051-19 100 13 901 13 631 13 451 13 271 13 091 12 91 1 12 731 Person sind vom 
steuerpllid1tigen 

19 101-19 150 13 946 13 676 13 496 13 316 13 136 12 956 12 776 Einkommenie 200 
RM abzuziehen. 

19 151-19 200 13 991 13 721 13 541 13 361 13 181 13 001 12 821 Der Steuer~elrag 

19 201-19 250 14 036 13 766 13 586 13 406 13 226 13 046 12 866 ist dann in Spalte 
ß abzulesen 

19 251-19 300 14 081 13 811 13 631 13 451 13 271 13 091 12 911 
19 301-19 350 14 126 13 856 13 676 13 496 13 316 13 136 12 956 
19 351-19 400 14 171 13 901 13 721 13 541 13 361 13 181 13 001 
19 40l-19 450 14 216 13 946 13 766 13 586 13 406 13 226 13 046 
19 451-19 500 14 261 13 991 1 13 631 13 451 13 271 13 091 

19 501-19 550 14 306 14 036 13 856 13 676 13 496 13 316 13 136 
19 551-19 600 14 351 14 081 13 fl01 13 721 13 541 13 361 13 181 
19 601-19 650 14 396 14 126 13 946 13 766 13 586 13 406 13 226 
19 651-19 700 14 441 14 171 13 991 13 811 13 631 13 451 13 271 
19 701-HJ 750 14 486 14 216 14 036 13 856 13 676 13 496 13 316 
19 751-19 800 14 531 14 261 14 081 13 ü01 13 721 13 541 13 361 
19 801-19 850 14 576 14 306 14 126 13 946 13 766 13 586 13 406 
19 851-19 900 14 621 14 351 14 171 t:3 991 13 811 13 631 13.451 
19 901-19 950 14 666 14 396 14 216 14 o:J6 13 856 13 676 13 496 
19 951-20 000 14 711 14 441 14 261 14 081 13 901 13 721 13 541 

I 

20 001-20 050 14 756 14 486 14 306 14 126 13 946 13 766 13 586 
20 051-20 100 14 801 14 531 14 351 14 171 13 991 13 811 13 631 
20 101-20 150 14 846 14 576 14 396 14 216 14 036 13 856 13 676 
20 151-20 200 14 891 14 621 14 441 14 261 14 081 13 901 13 721 
20 201-20 250 14 936 14 666 14 486 14 306 14 126 13 946 13 766 
20 251-20 300 14 981 14 711 14 531 14 351 14 171 13 991 13 811 
20 301-20 350 15 026 14 756 14 576 14 396 14 216 -14 036 13 856 
20 351-20 400 15 071 14 801 14 621 14 441 14 261 14 081 13 901 
20 401-20 450 15 116 14 846 14 666 14 486 14 306 .14 126 13 946 
20 451-20 500 15 161 14 891 14 7ll 14 531 14 351 14 171 13 991 

20 501-20 550 15 206 14 936 14 756 14 576 14 396 14 216 •14 ü36 
20 551-20 600 15 251 '14 981 1 14 801 14 621 14 441 14 261 14 081 
20 601-20 650 15 296 15 026 14 846 14 6Hß ,14 486 14 .306 14 126 
20 651-20 700 15 341 15 071 14 891 14 711 14 531 14 351 14 171 
20 701-20 750 15 386 15116 14 936 14 756 14 576 14 396 14 216 
20 751-20 800 15 431 15 161 14 981 14 801 14 621 14 441 14 261 
20 801-20 850 15 476 15 206 

" 15 026 14 846 14 666 14 486 14 306 
20 851-20 900 15 521 15 251 15 071 14 891 14 711 14 531 14 351 
20 901-20 950 15 566 15 296 15 116 14 936 14 756 14 576 14 396 
20 951-21 000 15 GU 15 341 15 161 14 981 14 SOL 14 6~1 14 441 

21 001-21 050 15 656 15 386 15 206 15 026 14 846 14 666 1'1486 
21 051-21 100 15 701 15 431 15 251 15 071 14 891 14 711 14 531 
21 101-2! 150 15 746 15 476 15 296 15 116 14 936 14 756 14 576 
21 151-21 200 15 791 15 521 15 341 15 161 14 981 14.,801 14 621 
21 201-21 250 15 836 15 566 15 386 15 206 15 026 14 846 14 666 
21 251-21 300 15 881 15 6H 15 431 15 25t 15 071 14 891 14 711 
21 301-21 350 15 926 15 656 15 476 15 296 15 116 14 936 14 7513 
21 351-21 400 15 971 16 701 15 521 15 341 15 161 9 14 fl81 14 801 
21 401-21 450 16 016 15 746 15 566 15 386 15 206 15 026 14 846 
21 451-21 500 16 061 15 791 15 611 15 431 15 251 15 071 14 891 

' 
... 

21 501-21 550 16 106 15 836 15 656 15 476 15 296 15 116 14 936 
h - h 21 5vl 21 600 lv 881 15 701 15 52~ 15 341 15 161 14 981 



Steuerpflirhtiges 
Einkommen 
für die Zeit 

wom 1. 1.-20. 6. 1948 

&Jt 
l 

von- bis 

2.1 601-21 650 
21 651-21 700 
m 701-21750 
~1 751~21 800 
{ll 801-21 850 
21 851-21 900 
21 901-21 950 
21 951-22 000 

22 001-22 050 
22 051-22 100 
22 101-22 150 
22 151-22 200 

.22 201-22 250 
'22 251-22 300 
'22 301-22 350 
22 351-22 400 
22 401 _:22 459. 
22._451--22 500 

22 501-22 550 
22 551--22 600 
22 601-22 650 
22 651-22 700 
22 701-22 750 
22 751-22 800 
22 801-22 850 
22 851-22 900 
22 901--22 950 
22 951-23 000 

23 001-23 050 
23 051-23 100 
23 101-23 150 
23 151-23 200 
23 201-23 250 
23 251-23 300 
23 301-23 350 
.23 351-23 400 
23 401--23 450 
23 451-23 500 

23 501-23 550 
23 551-23 500 
23 601-23 650 
23 651-23 700 
23 \01-23 750 
23 7til-23 800 
23 801-23 850 
2.3 851-23 900 
23 901-23 950 
23 951-24 000 

24i 001-24 050 
24 051--24 100 
24101-24 150 
24 151--21 20U 

Gesetzblatt 'der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Die Steuer beträgt in 

Steuerklasse IIJ 
Steuer- Steuer-
klasse klasse ,bei Kinderermäßigung für 

I n 1 2 3 4 5 
Person Personell Personen Personen Personen 

&vlt JU!. .!l?vft .!f?n.{(, &oll .!f?c/l d?,Jt 
2 3 4 5 6 7 l ß 

I 
16 196 15 926 15 746 15 566 15 386 15 206 15 026 
16 241 15 971 1.5 791 15 611 15 431 15 251 15 071 
16 286 16 016 15 836 15 656 15 476 15 296 15 116 
16 331 16 061 15 881 15 70l 15 521 15 341 15 161 
16 376 16106 15 926 15 746 15 566 15 386 15 206 
16 421' 16 151 15 971 15 791 15 611 15 431 15 251 
16 466 16 196 16 016 15 836 15 656 15 476 15 296 
16 511 16 241 16 061 15 881 15 701 15 521 15 341 

16 556 16 286 16 106 15 926 15 746 15 5G6 15 386 
16 601 16 331 16 151 15 971 15 791 15 611 15 431 
16 646 15 376 16 196 16 016 15 836 15 656 15 476 
16 691 16 421 16 241 16 061 J5 881 15 701 15 521 
16 736 16 466 16 286 16106 15 926 15 '746 15 566 
16 781 16 511 16 331 16 151 15 971 15 791 15 Gll 
16 82.6 16 556 16 376 16 196 16 016 15 836 15 656 
16 871 16 601 16 421 16 241 16 061 15 881 15 701 
16 916 16 646 16 466 16 286 16 106 15 926 15 746 
16 961 16 691 16 511 16 331 16 151 15 971 15 791 

17 006 16 736 16 556 16 376 16 196 16 016 15 836 
17 051 16 781 16 601 16 421 16 241 16 061 15 881 
17 096 16 826 16 646 16 466 16 286 16 106 15 926 
17-141 16 87~ 16 691 16 511 16 331 16 151 15 971 
17 186 16 916 16 736 16 556 16 376 16 196 16 016 
17 231 16 961 16 781 16 501 16 421 16 241 16 061 
17 276 17 006 16 826 16 64G 16 466 16 286 16 106 
17 321 17 051 16 871 1G 691 16 511 16 331 16 151 
17 366 17 096 ] 6 916 16 736 16 556 16 376 16 196 
17 411 17 141 16 961 16 781 16 601 16 421 16 241 

17 456 1'7 186 17 006 16 826 16 646 16 466 16 286 
17 501 17 231 17 051 16 871 16 691 1G 511 16 331 
17 546 17 276 17 096 16 916 16 736 16 556 16 376 
17 591 1'7 321 17 141 16 961 16 781 16 601 16 421 
17 636 17 366 17 186 17 006 16 826 16 546 16 466 
17 681 17 411 17 231 17 051 16 871 16 691 16 511 
17 726 17456 17 276 17 096 16 916 16 736 16 556 
17 771 17 501 17 321 17 141 16 961 16 781 16 601 
17 816 17546 17 366 17 186 17 006 16 826 16 646 
17 861 17 591 17 411 17 231 17 051 16 871 16 691 

' 
17 906 17 636 17 456 17 276 17 096 16 916 16 736 
17 951 17 681 17 501 17 321 17 141 16 961 16 781 
17 996 1'l 726 17 546 17 366 17 186 17 006 16 826 
18 041 17 771 17 591 17 411 17 231 17 051 16 871 
18 086 17 816 17 636 17 456 17 2'76 17 096 16 916 
18 131 17 861 17 681 17 501 17 321 17 141 16 961 
18 176 17 906 17 726 17 546 17 366 17 186 17 006 
18 221 17 951 17 771 17 591 17 411 17 231 17 051 
18 266 17 996 17 816 17 636 17 456 1"1 276 17 096 
18 311 18 041 17 861 17 681 17 501' 17 321 17 141 

18 356 18 036 17 906 17 726 17 546 17 366 17 186 
18 401 18131 17 951 17 771 17 591 17 411 17 231 
18 446 18 1'76 17 996 17 816 .. 16 636 17 456 17 276 
18 491 lll 221 18 04.1 17 861 17 681 17 501 17 321 

I 

41 

jede 
weitere 
Person 

9 

Für iede weiter e 
m Person sind vo 

steuerpflid:.tigen 
Einkommenie 20 0 
RM abzuziehen. 
Der Steuerbetra 
ist dann in Spalt 
8 abzulesen. 

g 
e 



Steuerpliich tiges 
Einkomrnen Steuer-

für die Zeit klasse 

vom !. 1.-20. 6. 1948 I 

,_:J2Jt 8Ut 
--~-~--·- -2--

von- bis 

24 201-24 250 18 536 
24 251-24 300 18 581 
24 301-24 350 18 626 
24 351-24 400 18 671 
24 401-24 450 18 716 
24 451-24 500 18 761 

24 501-24 550 18 806 
24 551-24 600 18 851 
24 601-24 650 18 896 
24 651-24 '100 18 941 
24 701--24 750 18 986 
24 751-24 800 19 031 
24 801-24 850 19 076 
24 851-24 900 19 121 
24 901-24 950 19 166 
24 951-25 000 18 211 

25 00 l-25 050 19 256 
25 051-25 100 19 301 
25 101-25 150 19 346 
25 151-25 200 19 391 
25 201-·25 250 19 436 
25 251-25 300 19 481 
25 301-25 350 19 526 
25 351-25 400 19 571 
25 401-25 450 19 616 
25 451-25 500 19 661 

25 501-25 550 19 706 
25 551-25 600 19 751 
25 601-25 650 19 796 
25 651-25 700 19 841 
25 701--25 750 19 886 
25 751-25 800 19 931 
25 801-25 850 19 976 
25 851-25 900 20 021 
25 901-25 950 20 066 
25 951-26 000 20 111 

26 001-26 050 20 156 
26 051-26100 20 201 
26 101-2(1150 20 246 
26 151-26 200 20 291 
26 201-25 250 20 336 
26 251~-26 300, 20 381 
26 301-~26 350 20 426 
26 351--26 400 20 471 
26101-26 450 20 516 
26 451~26 500 20 561 

26 501-2G 550 20 606 
26 551-26 600 20 651 
26 GO 1-26 650 20 696 
26 651-26 700 20 7'11 
26 701-26 750 20 786 
26 751~-26 800 20 831 

Nr. 9 - Tag der Ausgabe: 5. April 1949 

Steuer· 
klasse 

ll I 
Person 

.'J?,vf(, 82ufl 
.l 4 

18 266 18 086 
18 311 18 131 
18 356 18 176 
18 401 lB 221 
Ul446 18 266 
18 491 18 311 

lß 536 18 356 
18 581 18 401 
18 626 18 446 
18 671 18 491 
18 716 18 536 
18 761 18 581 
18 806 18 626 
18 851 18 671 
18 896 18 716 
18 941 18 7Gl 

18 986 18 806 
19 031 18 851 
19 07G 18 896 
19 121 18 941 
19 166 18 986 
19 211 19 031 
19 256 19 076 
!9 301 19 121 
19 346 19 166 
19 391 19 211 

19 436 19 256 
19 481 . 19 301 
19 526 19 346 
19 571 19 391 
19 616 19 436 
19 661 19 481 
19 706 19 526 
19 751 19 571 
19 796 10 616 
19 841 19 661 

~9 886 l9 706 
19 931 19 751 
19 976 19 796 
20 021 !9 84! 
20 065 19 886 
20 11 I 19 93·1 
20 156 19 976 
20 201 20 021 
20 246 20 065 
20 291 20 111 

20 336 20 156 
20 381 20 201 
20 426 20 246 
20 471 20 291 
20 516 20 336 
20 561 20 381 

Die Steuer betr~igt in 
------------------~----~--~~-

Steuerklasse I!I 

bei Kinclerermcißi<]ll!HJ für 

2 :) 4 0 5 
Penunen ·Personen Personen Personen 

t!ll,_4t 8Ut S?-uft Jh),ft 
1-s-~~~--- 6 7 ü 

17 906 17 726 17 546 17 366 
17 951 17 771 17 591 17 411 
17 986 17 816 17 636 17 45ß 
18 041 17 861 17 681 17 501 
18 086 17 906 17 726 17 546 
lll 131 17 951 17 771 17 591 

18 176 17 996 17 816 17 636 
18 221 18 041 17 8G1 17 681 
18 266 18 086 17 906 17 726 
18 311 18 13! 17 951 L1771 
18 356 18 176 17 996 17 816 
18 401 18 221 18 041 17 861 
18 446 18 266 18 086 1'7 906 
18 491 18 311 18 131 17 951 
!8 536 18 356 18 176 17 996 
18 581 18 401 18 221 18 041 

18 626 18 446 18 266 18 086 
18 671 18 491 18 311 18 131 
lß 716 18 536 18 356 18 176 
18 761 18 581 18 401 18 221 
18 806 18 G26 18 446 18 266 
18 851 18 671 18 491 18 311 
18 896 18 716 18 536 18 356 
18 941 18 761 18 581 !8 401 
18 986 18 806 18 G26 18 446 
19 031 18 851 18 671 18 491 

19 076 18 896 18 716 18 536 
19 121 18 941 18 761 18 581 
19 166 18 986 18 806 18 G26 
l9 211 19 031 18 851 18 671 
19 256 19 076 18 896 18 716 
19 301 19 121 18 941 18 761 
19 346 l9 166 18 986 18 806 
19 39! lB 211 19 031 18 851 
19 436 19 256 19 076 18 806 
19 481 '19 301 !9 121 18 941 

19 52ß 19 346 19 166 18 986 
19 57! 19 39] 19 21] 19 031 
!9 616 19 436 19 256 19 076 
19 66! 19 481 !9 301 !9 121 
19 706 19 526 19 340 19 166 
l9 751 w 571 19 391 !9 211 
19 790 HJ 616 19 436 19 256 
19 841 19 66•1 19 481 19 301 
!9 886 l9 706 19 526 !9 346 
19 931 19 751 !9 571 19 391 

19 976 !9 796 19 616 tB 436 
20 021 19 841 !9 6Gl 19 481 
20 066 19 886 19 706 19 526 
20 111 19 931 19 751 [9 571 
20 156 19 976 19 796 19 616 
20 201 20 021 19 841 19 56! 

jede 
we'itere 
Person 

9 

Pur jede weiter 
Person sind vo 
sleuerpflidttige 

m 
n 
Q Einkommen /e 20 

RM abzuzlehe ... 
g Der Steuerbetra 

lst dann in Spalt 
e abzulesen. 

' 



Steuerpflichtiges 
Einkommen 
für die Zeit. 

vom J. l. -- 20. 6. 1948 

~'l?.ftt 

I 

vQn- bis 

26 801-26 850 

26 851-26 900 

26 901-26 950 

26 951-27 000 

27 001-27 050 
27 051-27 100 

27 101-27 150 

27 151-27 200 

27 201-27 250 

27 251-27 300 

27 301-27 350 

27 351-27 ~00 

27 401-27 450 

27 451-27 500 

27 501-27 550 

27 551-27 600 

27 601-27 650 

27 651-27 700 

27 701-27 750 

27 751-27 800 

27 801-27 850 

27 851-?7 (100 

27 901-27 950 

27 951-28 000 

28 001-28 050 
28 051-28 100 

28 101-28 150 

28 151-28 200 

28 201-·28 250 

28 251-28 300 

28 301-28 350 

28 351-28 400 

28 401-28 450@ 

28 451-28 500 

28 501-28 550 

28 551-28 600 

28 601-28 650 

28 651-28 700 

28 701~28 750 

28 751-28 800 

28 801-28 850 
28 851-28 900 

28 901-28 950 

28 951-29 000 

29 OOI-29 050 
29 051--29 100 

29 lOl-29 150 

29 I 51-29 200 
29 201 -29 250 

29 251-29 300 

29 301-29 350 

29 351-29 400 

Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Die Steuer beträgt in 
------~---------,-------------

Steuerklasse II! 
Steuer
klasse 

J 

Steuer
klasse 

n 

[-----------------------------------

·-
1 

Person 
.'7Ul .7Ut J7.1i 

--2------3- ---~---4---

20 876 

20 921 

20 966 

21 OJ J 

21 056 

21 101 

21 146 

21 191 

21 236 

21 281 

21 32() 

21 371 

21 416 

21 461 

21 506 

21 551 

21 506 

21 641 

21 686 

21 731 

21 776 

21 821 

21 !Jß(j 

21 911 

21 956 

22 001 

22 046 

22 091 

22 136 

22 181 

22 226 

22 271 

22 316 

22 3ß1 

22 406 

22 451 

22 4!16 

22 541 

22 586 
22 631 

22 676 

22 721 

22 766 

22 811 

22 856 

22 901 

22 946 

22 991 

23 036 

23 OBI 
23 126 

23 171 

20 606 

20 651 

20 696 

20 741 

20 786 

20 8:31 

20 B76 

20 921 

20 966 

21 01 1 

21 056 

21 101 

21 I ~Ii 

21 I !ll 

21 236 

2 I :Z!l1 

21 326 

21 371 

21 4 I 6 

21 461 

21 506 

21 551 

21 596 

21 641 

21 686 

21 731 

21 776 

21 821 

21 866 

21 !J1 I 

21 956 

22 001 

22 046 

22 091 

22 136 

22 181 

22 226 

22 271 

22 316 

22 361 

22 406 

22 451 

22 496 

22 541 

22 586 

22 631 

22 676 

22 721 

22 766 

22 811 

22 856 

22 901 

20 426 

20 471 

20 :)1 fi 

20 561 

20 606 

20 651 

20 ()96 

20711 

20 786 

20 831 

20 876 

20 921 

20 966 

21 01 1 

21 056 

21 101 

21 146 

~~ 191 

21 236 

21 281 

21 326 

21 371 

21 416 

21 461 

21 506 

21 551 

21 596 

21 641 

21 686 

21 731 

21 776 

21 821 

21 866 

21 911 

21 956 

22 001 

22 046 

22 091 

22 136 

22 181 

22 226 

22 271 

22 316 

1 22 361 

22 <)06 

22 45•1 

22 496 

22 541 

22 586 

22 63'1 

22 676 

I 22 72·1 

20 246 

W291 

20 336 

20 381 

20126 

20 471 

20 516 

20 561 

20 606 

20 651 

20 696 

20 741 

20 786 

20 831 

20 876 

20 ~121 

20 966 

21 01 I 

21 056 

21 101 

21 I 46 

21 191 

21 236 

21 :!81 

21 326 

21 371 

21 416 

21 461 

21 506 

21 55h 

21 596 

21 641 

21 686 

21 731 

21 776 

21 821 

21 866 

21 911 

21 956 

22 001 

22 046 

22 091 

22 136 

: 22 181 

22 226 

22 271 

22 316 

! 22 361 

22 406 

22 451 

22196 

~2 54'1 

20 066 

20 111 

20 !56 

20 201 

20 246 

20 291 

20 336 

20 381 

20 426 

20 471 

20 516 

20 561 

20 606 

20 651 

20 696 

20 741 

20 786 

20 831 
20 871) 

20 921 
20 (j(](i 

2 I Oll 

'21 05ti 

21 101 

21 1<!6 

21 1\ll 

21 23ti 

21 28 I 

21 :J26 

21 371 

21 416 

Zl 461 

2 t 506 

'21 551 

21 596 

21 641 

21 686 

21 731 

21 776 

21 821 

21 866 
21 9Jl 
21 956 

22 001 

22 O<J(J 

22 091 

! 22 136 

' 22 181 
22 226 

22 271 
22 316 
22 361 

19 886 

19 931 

19 976 

20 021 

20 066 

20 111 

20 156 

·zo 201 

20 246 

20 291 

20 336 

20 381 

20 426 

20 471 

20 516 

20 56] 

20 606 

20 651 

20 696 

20 741 

20 786 

20 831 

20 876 

211 921 

ZU Y66 

21 Ul I 

2 I 056 

21 10! 
21 146 

21 191 

21 236 

21 281 

21 326 

21 J7'1 

21 H6 

21 4ül 

21 506 

21 551 

'21 596 

21 641 

21 686 

21 731 

' 21 176 
21 821 

21 866 

21 91·1 

21 956 

22 001 

22 046 
22 09<] 

22 136 

22 181 

19 70fi 

19 751 

19 796 

19/HI 

19 l:lU6 

I 9 931 

19 !J7ß 

20 021 

20 066 

20 I !I 

20 156 

20 201 

20 246 

20 291 

.20 33G 

20 381 

20 426 

20 471 

20 516 

20 561 

20 606 

20 651 

20 69fi 

20 741 

20 786 

20 B31 

20 871) 

20 921 

20 96fl 

21 01 I 

21 oc,!i 
21 I 01 

21 146 

21 191 

21 2:lö 

21 2BJ 

21 326 

21 371 

21 416 

21 461 

21 506 

21 551 

21 596 

21 641 

21 GU6 
2 I 731 

21 776 

21 B2l 
21 866 

21 911 

21 956 

22 001 

FUr iede weilert' 
Person sind vorn 
s!euern!lkhligerl 

Einkommen IP 200 
R t'v1 abzu:nehen. 
Der Steuerbet,rog 
rst dann 10 Soalte 
G abzu!e~Ff! 

43 



Nt'. 9 - Tag der Ausgabe: 5. April 1949 , 

Die Steuer beträgt in 
Steuerpflichtiges ----~---~-------

Steuerklasse I! I 
Einkommen Steuer· Steuer. 
für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für 

vom I. 1.-20. 6. 1948 ! II l 2 3 4 5 jede 
Person Personen Personen Personen Personen weitere 

_:!i.!!_ (fl,Jt (/l.;f{ (ll.;ft (ll,ß{, (/l.;ft (llvft Person 
1 2 -~ 4 5 6 i-7 8 9 

.. 

von- bis 0 

29 401-29 450 23 216 22 946 22 766 22 586 22 406 22 226 22 046 PUr 1ede wettere 
29 451-29 500 23 261 22 991 22 811 22 631 22 451 22 271 22.091 Person sind vorn 

I sleuerofiicbtigen 

I 
Einkommen je 200 

23 036 RM abzuziehen, 29 501-29 550 23 306 22 856 22 676 22 496 22 316 22 136 De1 Steuerbetrag 
29 551-29 600 23 351 23 081 22 901 22 721 22 541 22 361 22 181 ist dann in Spalte 

Q abzulesen. 
2() 601-29 650 23 396 23 126 22 946 22 766 22 586 22 406 22 226 
29 651-29 700 23 441 23 171 2.2 991 22 811 22 631 22 451 22 271 
29 701-29 750 23 486 23 216 23 036 22 856 22 676 22 496 22 316 
29 751-29 800 .23 531 23 261 23 081 22 901 22 721 22 541 22 361 
29 801-29 850 23 576 23 306 23 126 22 946 22 766 22 586 22 406 
29 851-29 900 23 621 23 351 23 171 22 991 22 811 22 631 22 451 
29 901-29 950 23 666 23 395 23 216 23 036 22 856 22 676 22 496 
29 951-30 000 23 711 23 441 23 261 23 081 22 901 22 721 22 541 

23 756 I 23 486' ' 30 DO 1-30 050 23 306 23 126 22 946 22 766 22 586 
30 ().~1-30 100 23 804 23 531 23 351 23 171 22 991 22 811 22 631 
30 101-30150 2:l85l 23 576 23 396 23 216 23 036 22 856 22 676 
30 151-30 200 I 23 899 23 621 23 441 23 261 23 OBI 22 901 22 721 
30 201-30 250 23 9-!6 23 666 23 486 23 306 23 126 22 946 22 766 
30 251-30 300 23 994 23 7Jl 23 531 23 3fil 23 171 22 991 22 811 
30 301-30 350 ' 24 041 23 756 23 576 23 396 23 216 23 036 22 856 
30 351-30 -100 24 089 23 804 23 621 23 441 23 261 23 081 22 901 
30 401-30 450 24 136 23 851 23 665 23 486 23 306 23 126 . 22 946 
30 ·151-30 500 24 184 23 899 23 711 23 531 23 351 23 171 22 991 

30 501-30 550 24 231 23 !HG 23 756 23 576 23 396 23 216 23 036 
.10 551-30 öOO 2l 279 23 99-1 2:3 804 23 621 23 441 23 261 23 081 
30 601-30 650 2c\ 326 2-1 041 23 ß51 23 666 23 4136 23 306 23 126 
30 651-30 700 24 37-l 24 089 2:3 899 23 '111 23 531 23 351 23 171 
30 701-30 750 2c\ 421 2,1 136 23 946 23 756 23 576 23 396 23 216 
30 751-30 800 2·1 4ü(J 24 18.J 23 994 23 804 23 621 23 441 23 261 
30 ß01-30 850 2-151ö 24 231 24 041 23 851 23 666 23 486 23 306 
30 831-30 900 24 5lH 24 279 24 089 .23 899 23 711 23 531 23 351 
30 901-30 950 24 611 24 326 24 136 23 946 23 756 23 576 23 396 
30 951-Jl 000 24 659 24 374 24 184 23 994 23 804 23 621 23 441 

23 B51 " 31 001-31 050 24 706 24 421 24 231 24 041 23 666 23 4B6 
31 051-31 100 24 754 24 469 24 279 24 089 23 899 23 711 23 531 
31 101-31 150 24 801 24 516 24 326 24 136 23 946 23 756 23 576 
31 151-31 200 24 849 24 564 24, 374 24 184 23 994 23 804 23 621 
31 201-31 250 2.4 896 24 611 24 421 24 231 24 041 23 851 2:l 666 
31 251-31 300 M 944 24 659 24 469 24 279 24 089 23 899 23 711 
31 301-31 350 24 991 24 706 24 516 24 326 24 136 23 946 23 756 
31 351-31 400 25 039 24 754 24 564 2<1 374 24 184 23 994 23 804 
31 401-31 450 25 086 24 801 24 ßll 24 421 24 231 24 041 23 851 
31 451-31 500 25 134 24 849 2.4 659 24 469 24 279 24 089 2.3 899 

31 501-31 550 25 UH 34 896 24 706 24 516 24 326 24 136 23 946 
31 551-31 600 25 229 24 944 24 754 24 564 24 374 24 184 23 994 
31 601~31 650 25 276 24 991 24 801 24 611 24 421 24 231 24 041 
31 651-31 700 25 324 25 039 24 849 24 659 24 469 24 279 24 089 
31 701--31 750 25 371 25 086 24 896 24 706 2<1 516 24 326 24 136 
31 751-31 800 25 419 25 134 24 944 24 754 24 564 24 374 24 181! 
31 801-31 850 2,5 466 25 181 24 991 24 801 24 611 ~ 24 421 24 231 
31 851-31 900 25 514 25 229 25 039 24 849 24 659 24 469 24 279 
31 901-31 950 25 581 25 276 25 086 24 896 24 '106 2·1 516 24 326 

-31 951-32 000 25 609 25 32'1 25 134 24 944 24 754 21561 24 374 I 
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Die Steuer beträgt in 
·-

Steuerpflirh tiges Steuerklasse III 
Einkommen Steuer· Steuer. 
für die Zeit klasse klasse ~ 

bei Kinderermäßigung für 

vom 1. l.-20. 6. 1948 1 li 1 2 3 4 5 jede 
Person Personen Personen Personen Personen weitere 

(Jl,..Jt _;!!:!1._ $.1~ (Jl,vft (Jl,.;ft (Jl,vft .'llvft .'ll.Jt Person -
I ~ f 4 ~ 6 7 -s 9 - . 

von- bis 

32 001-32 050 25 656 25 371 25 f81 24 99i 24 801 24 &11 24 421 Für jede weitere 
32 05'1-32 100 25 704 25 419 25 229 25 039 24 849 24 659. 24 469 Person sind vom 

steuerpliich Ligen 
32 101-32 150 257M 25 466 25 276 25 086 24 896 24 706 24 516 Binkommen je 200 

3,2 151-32 200 25 799 25514 25 324 25134 RM abzuziehen. 
24 944 24 754 24 564 Der Steuerbelrag 

32 201-32 250 25 846 25 5&1 25 3'71 25 181 24 991 24 801 24 611 ist dann in Spalte 
8 abzulesen. 

32 251-32 300 26 894 25 609 25 419 25 229 25 039 24 849 24 659 
32 301-32 350 25 941 25 656 25 466 25 276 - 25 086 24 896 24 706 
32 351-32 400 25 989. 25 704 25 514 25 324 25 134 24 944 24 754 
32 401-32 450 26 036• 25 751 25 561 25 371 25 181 24 991 24 80~ 
32 451-32 500 26 084 25 799 25 609 25 41'9 25 229 25 039 24 849 

32 501-32 550 26 131 25 846 25 656 25 466 25 276 25 086 24 896 
32 551-32 600 26 179 25 894 25 704 25 514 25 324 25 134 24 944 
32 601-32 650 26 226 25 941 25 751 25 561 25 371 25 181 24 991 
32 651-32 700 26 274 25 989 25 7,99 25 609 25 419 25 229 25 039 
32 701>-32 750 26 321 26036 25 846 25 656 25 466 25 276 -25 086 
32 751-:-32 800 26 369 26 084 25 894 25 704 25 514 25 324 25 134 
32 801-32 850 26 416 26 131 25 941 25 751 25 561' 25 371 25 181 
32 851-32 900 26 464 26 179 25 989 25 799 25 609 25 419 25 229 
32 901-32 950 26 511 26 226 26 036 25 846 25 656 25 466 25 276 
32 951-33 000 26 559 26 274 26 084 25 894 25 704 25 514 25 324 

33 001-33 050 26 60~ 26 321 26 131 25 941 25 751 25 561 25 371 
33 051-33 100 26 654 26 369 26 179 25 989 25 799 25 609 25 419 
33 101-33 150 26 70-1 26 416 26 226 26 036 25 846 25 656 25 466 
33 151--33 200 26 749 26 464 26 2'74 26 084 25 894 25 704 25 514 
33 201-.--33 250 26 796 26 511 26 321 26 131 25 941 25 751 25 561 
33 251-33 300 26 844 26 559 26 369 26 179 25 989 25 799 25 609 
33 301-33 350 26 891 26 606 26 416 26 226 26 036 25 846 25 656 
33 351-33 400 26 939 26 654 26 464 26 274 26 084 25 894 25 704 
33 401---:33 450 26 986 26 701 26 511 26 321 26 131 25 941 25 751 
33 451--33 500 27 034 26 749 26 559 26 369 26 179 25 989 25 799 

33 501-33 550 27 081 26 796 26 606 26 416 26 226 26 036 25 846 
33 551-33 600 27 129 26 844 26 654 26 464 26 274 26 084 25 894 
33 601-33 650 27 176 26 891 26.701 26 511 26 321 . 26 131 25 941 
33 651-33 700 27 224 26 939 26 749 26 559 26 369 26 179 25 989 
33 701-33 750 27 271 26 986 26 796 26 606 26416 26 226 26 036 
i33 751-33 800 27 319 27 034 26 844 26 654 26 464 26 274 26 084 
•33 801-33 850 27 366. 27 081 26 891 26 701 26 511 26 321 26 131 
'33 851-33 900 c 27 414 27 129 26 939 26 749 26 559 26 369 26 179 
~33 901-33 950 27 461 27 176 26 986 26 796 26 606 26 416 26 226 
·~3 9.51-34 000 27 509 27 224 27 034 26 844 26 654 26 464 26 274 

34 001-34 050 27 556 27 271 27 081 26 891 26 701 26 511 26 321 
34 051-34 100 27 604 27 319 27 129 26 939 26 749 26 559 26 369 
34 101-34 150 27 651 27 366 27 176 26 986 26 796 26 606 26 416 
34 151-34 200 27 699 27 414 27 224 27 034 26 844 26 654 26 464 
34 201-34 250 27 746 27 461 27 271 27 081 26 891 26 701 26 511 
34 251-34 300 27 794 27 509 27 319 . 27 129 26 939 26 749 26 559 
34 301-34 350 h 841 27 556 27 366 27 176 26 986 26 796 26 606 
34 3[)1-34 400 27 889 27 604 27 414 27 224 27 034 26 844 26 654 ' 

' 34 401--34 450 27 936 ' 27 651 27 46'1 27 271 2'7 081 26 891 26 701· 
34 451-34 500 27 984 27 699 27 509 27 319 27 129 26 939 26 749 



46 Nr. 9 - Tag der Ausgabe: 5. April 1949 

Die Steuer beträgt in 
Steuerpllichtiges euer asse III 

Einkommen Steuer- Steuer-
für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für 

vom 1. 1.-20. 6. 1948 I II 1 2 3 4 5 jede 
Person Personen Personen Personen Personen weitere 

8?,.;/t .9?,.;/t .9?,.;/t .Y?,.;!t .fl.;ft .9?,.;/t &J!t .Y?,.;!t Person 
__!_ 2 3 4 5 _I)_ 7 B _ 9 

von- bis 

34 501-34 550 28 031 27 746 27 556 27 3(\p 27 176 26 986 26 796 Ftir jede weitere 
34 551-34 600 28 079 27 794 27 604 27 414 27224 27 034 26 844 Person sind vom 

steuerpflidttigen 
34 601-34 650 28 126 27 841 27 651 27 461 27 271 27 081 26 891 Einkommen je 200 

RM abzuziehen. 34 651-34 700 28174 27 889 27 699 27 509 27 319 27 129 26 939 Der SteuerbelraR 
34 701-34 750 28 221 27 936 27 746 27 556 27 366 27 176 26 986 ist dann in Spalte 

8 abzulesen. 
34 751-34 800 28 269 

l 
27 984 27 794 27 604 27 414 27 224 27 034 

34 801-34 850 28 316 28 031 27 841 27 651 27 461 27 271 27 081 
34 851-34 900 28 364 28 079 27 889 27 699 27 509 27 319 27 129 
34 901-34 950 28 411 28 126 27 936 27 746 27 556 27 366 27 176 
34 951-35 000 28 459 28 174 27 984 27 794 27 604 27 414 27 224 

35 OIH-35 050 28 506 28 221 28 031 27 841 27 651 27 461 27 271 
35 051-35 100 28 554 28 269 28 079 27 889 27 699 27 509 27 319 
35101-35 150 28 601 28 316 28 126 27 936 27 746 27 556 27 366 
35 151-35 200 28 649 28 364 28174 27 984 27 794 27 604 27 414 
35 201-35 250 28 696 28 411 28 221 28 031 27 841 27 651 27 461 
35 251-35 300 28 744 28 459 28 269 28 079 27 889 27 699 27 509 
35 301-35 350 28 791 28 506 28 316 28 126 27 936 27 746 27 556 
35 351-35 400 28 839 28 554 28 364 28 174 27 984 27 794 27 604 
35 401-35 450 28 886 28 601 28 411 28 221 28 031 27 841 27 651 
35 451-35 500 28 934 28 649 28 459 28 269 28 079 27 889 27 699 

35 501-35 550 28 981 28 696 28 506 28 316 28 126 27 936 27 74il 
35 551-35 600 29029 28 744 28 554 28 364 28 i74 27$~64 27 794 
35 601-35 650 :w 076 28 791 28 601 28 411 28 221 28 031 27 841 
35 651-35 700 29 124 28 839 28 649 28 459 28 269 28 079 27 889 
35 701-35 750 29 171 28 886 28 696 28 506 28 316 28 126 27 936 
35 751-35 800 29 219 28 934 28 744 28 554 28 364 28 174 27 984 -
35 801-35 850 29 266 28 981 28 791 28 601 §% 28 411 28 221 28 031 
35 851-35 900 29 314 29 029 28 839 28 649 28 459 28 269 28 079 
35 901-35 950 29 361 29 076 28 886 28 696 28 506 28.316 28 126 
35 951-36 000 29 409 29 124 28 934 28 554 28 364 28 174 

36 001-36 050 29 456 29 171 28 981 28 791 28 601 28 411 28 221 
36 051--36 100 29 504 29 219 29 029 28 839 28 649 28 459 28 269 
36 101-36 150 29 551 29 266 29 076 28 886 28 696 28 506 28 316 
36 151-36 200 29 599 29 314 29 124 28934 28 744 28 554 28 364 
36 201-36 250 29 646 29 361 29 171 28 981 28 791 28 601 28 411 
36 251-36 3{}0 29 694 29 409 29 219 29 029 28 839 28 649 28 459 
36 301-36 350 29 741 29 456 29 266 29 076 28 886 28 696 28 506 
36 351-36 400 20 789 29 504 29 314 29 124 28 934 28 744 28 554. 
36 401-36 450 29 836 29 551 29 361 29 171 28 981 28 791 28 601 
36 451·-36 500 29 884 29 599 29 409 29 219 29 029 28 839 28 649 

36 501-36 550 29 931 29 646 29 456 29 266 29 076 28 886 28 696 
36 551-36 600 2.9 979 29 694 29 504 29 314 29 124 28 934 28 744 
36 60l-36 650 30 026 29 741 29 551 29 361 29 171 28 981 28 '791 
36 651-36 700 30 074 29 789 29 599 29 409 29 219 29 029 28 839 
36 701-36 750 30 121 29 836 29 646 29 456 29 266 29 076 28 886 
36 751-36 800 30169 29 884 29 694 29 504 29 314 29124 28 934 
36 801-36 850 30 216 29 931 29 741 29 551 29 361 29171 28 981 
36 851-36 900 

I 
30 264 29 979 29 789 29 599 29 409 29 219 29 029 

36 901-36 950 30 311 30 026 29 836 29 646 29 456 20 266 29 076 
36 951-37 000 30 359 30 074 29 884 29 694 29 504 29 314 29 124 
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Die Steuer beträgt in 
Steuerpllichtiges 

I 
--------- . 

S I e u e r k 1 a 's e III Einkommen Steuer- Steuer-
für die· Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für 

vom l. 1.-20. 6. 1948 I IJ 
I I 2 J 4 5 jede 

Person Personen Personen Personen Personen ·weitere 
·_~.Jt &Jt & . .ft Jl,/{ I .fftvf! Jivlt &.Jt &.Jt Person 

I ..2 3 
---------- ------4 5 6 1. ß 9 

von- bis 

37 001-37 050 30 406 30 121 29 931 29 741 '29 551 29 361 29 171 für Jede weitere 
37 051-37 100 30 454 30 169 29 979 29 789 29 599 29 409 29 219 Person s1nd vom 

sfeuerofli~hti2en 
37 101-37 150 30 501 30 216 30 026 29 836 29 646 29 456 29 266 Einkommen 1e 20l) 

RM abzuziehen. 37 151-37 200 30 549 30 264 30 074 29 884 29 694 29 504 29 314 Der Steuerbetrag 
37 201-37 250 30 596 30 311 30 121 29 931 29 741 29 551 29 361 ist dann iJ\ Spalte 

8 abzulesen. 
37 251-37 300 30 644 30 359 30 169 29 979 29 789 29599 29 409 
37 301-37 350 30 691 30 406 30 216 30 026 29 836 29 646 29 456 
37 351-37 400 30 739 30 454 30 264 ~0 074 29 384 29 694 29 504 
37 401-37 150 30 786 30 501 30 311 30 121 29 931 29 741 29 551 
37 451-37 500 /30 834 30 549 30 359 3b 169 29 979 29 739 29 599 

37 501-37 550 30 881 30 596 30 406 30 216 30 026 29 836 29 646 
37 551-37 600 30 929 30 644 30 454 30 264, 30 071 29 fl84 29 694 
37 601-37 650 30 976 30 691 30 501 30 31] 30 121 29 931 29 741 
37 051-37 700 31 024 30 739 30 549 30 359 30 169 29 979 29 789 
37 701-37 750 31 071 30 786 30 596 30 406 30 2.16 30 02G 29 336 
37 751--37 800 31 119 30 834 30 644 30 454 30264 30 074 29 834 
37 801-37 850 31 166 30 881 30 091 30 501 30 31] 30 121 29 931 
37 851-37 800 31 214 30 929 30 739 30 549 30 359 30 169 29 9'19 
37 901-37 950 31 261 30 9'16 30 786 30 596 30 406 30 216 30 026 
37 951-38 000 31 309 31 024 30 834 30 644 30 '154 30 264 30 074 

38 Ml-38 050 31 356 31 071 30 881 30 691 30 501 30 311 30 121 
38 051-38 100 ' 31 404 31 119 30 929 30 739 30 549 30 359 30 169 
38 101-38 150 31 451 31 166 30 976 30 786 30 596 30 406 30 216 
38 151-38 200 31 499 31 214 31 024 30 834 30 644 30 454 30 264 
38 201-38 250 31 546 31 261 31 071 30 881 30 691 30 501 30 311 
38 251-38 300 31 594 31 309 31 119 30 929 30 739 30 549 30 359 
38 30 j -38 350 31 641 31 356 31166 30 976 30 786 30 596 30 406 
.38 351-38 400 31 689 31 404 31 214 31 024 30 834 30 644 30 454 
38 401-38 450 31 736 31 451 31 261 31 071 30 881 30 691 30 501 
38 451-38 500 31 784 31 499 31 309 31 119 30 929 30 739 30 549 

38 501-38 550 31 831 31 546 31 356 31 166 30 976 30 786 30 596 
38 551-38 600 31 879 31 594 31 404 31 214 31 024 30 834 30 644 

,38 601-38 650 31 926 31 641 31 451 31 261 31 071 30 881 30 691 
38 651-38 700 31 974 31 689 31 499 31 309 31 119 30 929 30 739 
38 701-38 750 32 021 31 736 31 546 31 356 31 166 30 976 30 786 
38 751-38 800 32 069 31 784 31 594 31 404 31 214 31 024 30 834 
38 801-38 850 32 116 31 831 31 641 31 451 31 261 31 071 30 881 
38 851-38 900 32 ]64 31 879 31 689 31 499 31 309 31 119 30 929 
38 901-38 950 32 211 31 926 3] 736 31 546 31 356 31 166 30 976 
38 951-39 000 32 259 31 974 31 784 31 594 31 404 31 214 31 024 

39 001-39 050 32 306 32 021 31 831 31 641 31 451 31 261 31 071 
39 051-39 100 32 354 32 069 31 879 31 689 31 499 31 309 31 119 
39 10l-3fJ 150 32 401 32 116 31 926 31 736 31 546 31 356 31 166 
39 1G1-39 200 32 449 32 164 31 974 31 784 31 594 31 404 31 214 
39 201-39 250 32 496 32 211 32 021 31 831 31 64! 31 451 31 261 
39 251-39 300 32 544 32 259 32 069 31 879 31 689 31 499 31 309 
39 30 l--39 350 32 591 32 306 32 116 31 926 31 736 31 546 31 356 
39 351-39 400 32.639 32 354 32 164 31 974 31 784 31 594 31 404 
39 401-.39 450 32 686 32 401 32 211 32 021 31 831 31 641 31 451 
39 451-38 500 32 734 32 449 32 259 32 069 31 879 31 689 31 499 . .__·~ 

39 501-39 550 32 '/81 32 496 32 306 32 116 31 926 31 736 31 546 
39 C:)J-39 GOO 32 829 32 544 32 354 32 164 31 974 31 784 31 594 



Nr·, 9 - Tag der Ausgabe: 5. April 1949 

Die Steuer beträgt in 
Steuerpflichtiges I 

-
! Steuerklasse III 

Einkommen Steuer· Steuer-
für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für 

vom L L-20. 6. 1948 I ll 1 -2 3 4 5 jede 
Person Personen Personen , Personen Personen weitere 

&,Jt &.;tt .7/..;ft .7/..Jl .7/.,Jt c'li.Jt .71.Jt .71.Jt Person --"----~--
1 2 3 4 5 6, 7 ·8 9 

von-bis· 

39 601-39 650 32 876 .~ 32 591 32 401 32 211 32 021 31 831 31 641 für lede weitere 
39 651-39 700 32 924 32 639 32 449 32 259 32 069 31 879 31 689 Person sind vom 

39701-39 750 32 971 32 496 32 306 32 116 31 926 31 736 
steuerpflichllgeß 

32 &86 Ei~kommen je 200 
39 751-39 800 33 019 32 734 32 544 32 354 32 164 31 974 31 784 RM abzuziehen. 

Der Steuerbetrag 
39 801-39 850 33 066 32 781 32 591 32 401 32 211 32 021 31 831 i•t dann in Spalte 

8 abzulesen. 
39 851-39 900 33 114 32 829 32 639 32 449 32 259 32 069 31 879 
39 901-39 950 33 1&1 32 876 32 686 32 496 32 306 32 116 31 926 
39 951-40 000 33 209 32 924 32 734 32 544 32 354 32 164 31 974 

40 001-40 050 33 256 32 971 32 781 32 59.1 32 401 32 211 32 021 
/ 

40 051-40 !OQ 33 304 33 019 32 829 32 639 32 449 32 259 32 069 
40 101-40 150 33 351 33 066 32 876 32 686 32 496 32 306 32 116 
40 151-40 200 33 399 33 !14 :>2 924 32 734 32 544 32 354 32 164 
40 201-40 250 33 446 33 161 32 971 32 781 32 591 32 401 32 211 
40 251-40 300 33 494 33 209 a3 019 32 829 32 &39 32 449 32 259 
40 301-40 350 33 541 33 256 33 066 32 876 32 686 32 496 32 306 
40 351-40 40.0 33 589 3S 304 33 114 32 924 32 734 32 544 32 354 
40 401-40 450 33 636 33 351 33 161 32 971 32 781 32 591 32 401 
40 451-40 500 33 684 33 399 33 209 33 019 32 829 32 639 32 449 

40 501-:-40 550 33 731 33 446 33 256 33 Oö6 32 876 32 686 32 496 
40 551-40 600 33 779 33 494 33 304 33 114 32 924 32 734 32 544 
40 601-40 650 ~ 33 826 33 541 33 351 33 161 32 971 32 781 32 591 
40 651-40 700 33 874 :53 589 33 399 33 209 33 019 32 829 32 639 
40 701-40 750 33 921 33 636 33 446 33 256 33 066 32 876 32 686 
40 '7:51-40 800 33 969 33 684 33 494 33 304 33 114 32 924 32 734 
40 ,~o 1-40 s5o 34 016 33 731 3:'1 5'll 33 351 33 161 32 971 32 781 
40 851-40 90.0 34 064 33 779 33 589 33 399 33 209 33 019 32 82.9 
40 901-40 950 34 111 33 825 33 636 33 446 33 256 33 066 32 876 
40 951-41 000 34 159 33 871 33 684 33 494 33 304 33 114 32 924 

41 001-41 050 34 206 33 921 33 731 33 541 33 351 33 161 32 971 
41 051-41 100 34 254 33 969 33 779 33 589 33 399 33 209 33 019 
<II 101-41 150 34 301 34 016 :l3 826 33 636 33 446 33 256 33 066 
41 151-41 200 34 349 34 064 33 874 33 684 33 494 33 304 33 114 
41 201-41 250 34 396 34 111 33 921 33 731 33 541 33 351 33 161 
41 251-41 300 34 444 34 159 33 969 33 779 33 589 33 399 33 209 
41 301-41 350 34 491 34 206 34 016 33 826 33 636 33446 33 256 
41 351-41 400 34 539 34 254 34 064 33 874 33 684 33 49<1 33 304 
41 <101-41 450 34 586 34 301 34 111 33 921 33 731 33 541 33 351 
Ii'( 451-41 500 34 634 34 349 3<1 159 33 969 33 719 33 589 33 399 

1 

41 501-41 550 34 681 34 396 34 206 
I 

34 OHI 33 826 33 636 33 446 
41 551-41 600 34 729 34 44'1 342M 34 064 33 874 33 664 33 494 
41 601-41 650 34 7'16 34 491 34 301 341H 33 92! 33 73t. 33 1141 
41 651-41 700 34 824 34 539 54349 34 159 33969 38 7'1~ !13 389 
41 701-41 750 34 87:.a 3<l 586 34 396 34 206 34 01{1 33 826 33 636 
41 7!H-41 800 34 9L9 34 634 34 444 34 254 34064 338'1\\ 

i 
83684 

41 801-'11 850 34 966 I 3<1681 34 41H 34 801 ' 34 1>1<1 33,921/ 33 '131 
41 851-41 900 3!l 01'1 34 729 IH 5391 34349 114 159 1!3-tl69 33 7119 
41 901-41 950 35 Ot'H 84 7"1-!l 34 686) 8ll 396 84 20& 31.1016 

\ 
a3 a26 

411 951-42 000 85 ~09 34 824 34 634 34444/ 34 25~ 34064, 33 874 
I 

I ' I I 

I ~ 
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., 

Die Steuer betragt in 
Steuerpflichtiges 

Steuerklasse UI Einkommen 

' 
Steuer- Steuer-

für die Zeit klasse kla,sse bei Kinderermäßigung für 
vom I. 1.-20. 6. 1948 I u 1 ~ 3 4 5 jede Person Personen Personen Personen Personen weitere .!llvft .!llvft .fflf!, /llvft /Jlvft .!llvft ~vft .'Jl,j(, Person 

1 2 :,· .4 - Ii .6 1 .8 . 9 -
von-bis 

42 001-42 050 35 156 34 8'11 34 681 34 49'1 34 301 34 Hrl 33 921 Für Jede w:eltere 
42 051-42 100 35 204 34 919 34 729 34 539 r34 349 34159 33 969 Person sind vom 

~teuero!lid\tigen 42 101-42 150 35 251 34 966 34 776 34 586 34 396 :34 206 34 016 Einkommenie 200 
42151-42 200 35 299 . 35 014 34 824 '84 634 34 444 34 254 34 064 

R'lV! abzuziehen, 
Der Steuetl?etrag 

42 201-42 250 35 346 35 061 34 871 '•2'4 681 34,4!}1 34 301 ll4 111 lSI d~pn in Snalte 
· 8· ab~ufesen 42 251-42 300 35 394 35 109 34 919 34 729 34 539 34 349 34 159 

42 301-42 350 35 441 35 156 34 966 84 776 -34 586 34 396 34 206 
42 351-42 400 35 489 35 204 35 014 34 824 34 63'4 34 444 34 254 
42 401-42 450 35 536 35 251 35 061 34 871 34 681 34 491 34 301 
42 451-42 500 35 584 35 299 35 109 34 !H9 34 729 34 539 34 349 ,, 

42 501-42 550 35 031 35 346 35 156 34 966 34 776 34 586 34 396 
42 551·-42 600 35 67,9 35 394 35 204 35 014 34 824 34 634 34 444 
42 601-42 650 35 726 35 441 35 251 35 061 34 871 34 681 34 491 
42 651-42 700 35 774 35 489 35 299 35 109 34 919 34 729 34 539 
42 701-42 750 35 821 35 536 35 346 35 156 34 966 34 776 34 586 
42 751-42 800 35 869 35 584 35 394 35 204 35 014 34 824 34 634 
42 801-42 850 35 916 35 631 35 441 35 251 35 061 34 871 34 681 
42 851-42 900 35 964 35 679 35 489 35 299 35 109 34 919 34 729 
42 901-42 950 36 Oll 35 726 35 536 35 346 35 156 34 966 34 776 
42 951-43 000 36 059 35 774 35 584 35 394 35204 35 014 34 824 

43 001-43 050 36 !06 35 821 35 631 35 441 35 251 35 06'1 34 871 \ 
43 051-43 100 36 154 35 869 35 679 35 489 35 299 35109 34 919 
43 101-43 150 36 201 35 916 35 726 35 536 35 346 35 156 34 966 
43 151-43 200 36 249 35 964 35 774 35 584 35 394 35 204 35 014 
43 201-43 250 36 296 36 Oll 35 821 35 631 35 441 35 251 35 061 
43 251-43 300 36 344 36 059 35 869 35 679 35 48'9 35 299 35 109 
43 301-43 350 36 391 36 106 35 916 35 726 35 536 35 346 

I 
35 156 

43 351-43 400 36 439 361M 35 964 35 774 35 584 35 394 3.5 204 
43 401-43 450 36 486 36 201 36 Oll 35 821 35 631 35 441 35 251 
43 451-43 500 36 534 36 249 36 059 35 869 35 679 35 489 35 299 

43 501-43 550 36 581 36 296 36 106 35 916 35 726 35 536 35 346 
43 551-43 600 36 629 36 344 36 154 35 964 35 774 35 584 35 394 
43 601-:-43 650 36 676 36 391 36 201 36 Oll 35 821 35 631 35 441 
43 651-43 700 36 724 36 439 36 249 36 059 35 869 35 679 35 489 
43 701-43 750 36 771 36 486 36 296 36 106 35 916 35 726 35 536 
43 7~1-43 800 36 819 36 534 36 344 . 36 154 35 964 35 774 35 584 
43 801-43 850 36 866 36 581 36 391 36 201 36 Oll 35 821 35 631 
43 851--,43 900 36 914 36 629 36 439 36 249 36 059 35 869 35 679 
43 901-43 950 36 961 36 676 36 486 36 296 36 106 35 916 35 726 
43 951-44 000 37 009 36 724 36 534 36 344 36154 35 964 35 774 

44 OIH-44 050 37 056 36 771 36 581 36 :l91 36 201 36 Oll 35 821 
44 05i-14 100 37 104 36 819 36 629 36 439 36 249 36 059 35 869 
44 101-44 150 37 151 36 866 36 676 36 486 36 296 36106 35 916 
'l4 151-·44 200 37 199 36 914 36 724 >' 36 534 36 344 36154 35 964 
44 20l--44 250 37 246 36 961 36 7'11 36 581 36 39! 36 201 36 Oll 
14 251-44 300 37 294 37 009 36 819 36 629 36,B9 36 249 36 059 
'l4 :101-44 350 3'7 341 :37 056 36 866 

/ 
36 G76 36 486 36 296 36 106 

44 :151-44 400 37 389 37 104 36 914 36 724 36 534 36 344 36 154 
41-101--44 4GO 37 436 37 151 36 961 36 771 36 581 36 391 36 201 
44 451-44 500 37 484 37 199 37 009 36 819 36 629 36 439 36 249 

'iic 

!je} f)f)l- .... ~.'1 550 37 531 37 246 :n 056 36 866 36 6'/6 36 486. 36 296 
44 551--'l<l 600 37 579 37 294 37 104 36 914 36 724 36 534 36 34'1 
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D ! e ·s t e .u e r beträgt ln 

Steuerpflimtiges Sleuerklasse Iti 
Einkommen Steuer- Steuer· 

für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für I' 

vom 1. 1.-20. 6. 1948 I II 1 2 3 4 5 jede 
: Person Person·en Personen Personen Personen weitere 

,'Jlvft !Jl.;ft !Jlvft !Jl.;ft ,'R.;!t !Jl.;ft !Jl.;ft .'JUt Person 
1 2 3 ~. 5 6 7 8 9 

von-bis 

44 601-44 650 37 626 37 341 37 15r 36 961 36 771 36 581 36 391 Für iede wellere 

44 651-44 700 37 674 37 389 37 199 37 009 36 819 36 629 36 439 Person s•nd vom 

44 701-44 750 37 721 37 436 37 246 37 056 36 866 36 676 36 486 
stcuerpflid1tigen 

Einkommen je 200 

44 751-44 800 37 769 37 484 37 294 37 104 36 914 :36 724 36 534 RM abzuziehen. 
Der Steuerbetrag 

44 801-44 850 37 816 37 531 37 341 37 151 36 961 36 7'11 36 581 ist daon in Spalte 

44 851-44 900 37 579 37 389 37 199 37 009 36 819 ~36 629 
8 abzulesen. 

37 864 
44 901-44 950 37 911 37 626 37 436 37 246 37 056 36 866 36 676 

44 951-:45 000 37 959 37 674 37 484 37 294 37 104 36 914 36 724 

45 001-45 050 38 006 37 721 37 531 37 351 37 151 36 961 36 771 

45 051-45 100 38 054 37 769 37 579 37 389 37 199 37 009 36 819 

45 101~45 150 38 101 37 816 37 628 3'1436 37 246 37 056 36 866 

45 151-45 200 38 149 37 864 37 674 37 484 37 294 37 104 36 914 

45 201-45 250 38196 37 911 37 721 3'1 531 37 341 37 151 36 961 

45 2tH-45 300 38 244 37 959 37 769 37 579 37 389 37 199 37 009! 

45 301-45 350 38 291 38 006 37 816 3'1626 37 436 37 246 37 056 

45 351--45 400 38 339 38 054 37 864 37 674 37 484 37 294 37 104 

45 401-45 450 38 386 38 101 37 911 37 721 37 531 37 341 3'7 151 
........ 

45 451-45 500 38 434 33 149 37 959 37 769 37 579 37 389 37 199 

45 501-45 550 38 481 38196 38 006 37 816 37 626 37 436 37 246 
45 551-45 600 38 529 38 244 38 054 37 864 37 674 3'1484 37 294 
45 601~45 650 38 576 38 291 38 101 37 911 37 721 37 531 37 341 

' 
45 651~45 700 38 624 38 339 38149 37 959 37 769 3? 579 37 389 
45 701-45 750 38 671 38 386 38 196 38 006 37 816 3'1626 37 436 
45 751-45 800 38 719 38 434 38 244 38 054 38 864 37 674 37 484 
45 801-45 850 38 766 3ß, 481 38 291 38 101 37 911 37 721 37 531 

45 851-45 900 38 814 38 529 38 339 38149 37 959 37 769 37 579 

45 901-45 950 38 861 38 5'16 38 386 38 196 38 006 37 816 37 626 

45 951-46 000 38 909 38 624 38 434 38 244 38 054 37 864 37 674 

46 0(}1-46 050 38 956 38 871 38 481 38 21H 38 101 37 911 37 721 

46 051-46 100 39 004 38 719 38 529 38 339 38 149 37 959 37 769 
46 101-46 150 39 051 38 766 38 576 38 386 38 196 38 006 37 816 
46 151-46 200 39 099 38 814 38 624 38 434 38 244 38 054 37 864 
46 201~-46 250 39 146 38 861 38 671 38 481 38 291 38101 37 911 

46 251--46 300 39 194 38 909 38 719 38 529 38 339 38 149 37 959 
46 301·~6 350 39 241 38 956 38 766 38 576 38 386 3ß 196 38 006 
46 351~~46 400 39 289 39 004 38 814 38 624 38 434 38 244 38 054 
46 401-46 450 39 336 39 051 38 861 38 671 38 481 38 291 38 101 
48 451·~6 500 39 384 39 099 38 909 38 '119 38 529 38 339 38 149 

I 

46 fHH~·•Hl 550 39 431 39 146 38 956 38 766 38 576 38 386 38 196 
46 551-46 600 39 479 39 194 39 004 38 814 38 624 38 434 38 244 
46 601-46 650 . 39 526 39 241 39 051 38 861 38671 38 481 38 291 
46 651~~'46 700 39 574 39 289 39 099 38 909 38 719 38 529 38 339 
46 '101~46 750 39 621 39 336 39 146 38 956 38 766 38 G76 38 386 
46 751-46 800 39 669 39 384 39 194 39 004 38 814 38 624 38 434 
46 801~6 850 39116 39 431 39 241 39 051 38 861 38 671 38 481 
461l51-46 900 39 764 39 479 39 289 39 099 38 909 38 719 38 529 
46 901-46 950 39 811 39 526 39 336 39146 38 956 38 766 38 576 
46 951--47 000 39 859 39 574 39 384 39 194 39 004 38 814 38 624 

l I 

I 
I 
I 
I 



Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Die Steuer beträg in 

Steuerpflichtiges Steuerklasse III 
' Einkommen Steuer- Steuer-

für die Zeit klasse klasse 
bei Kinderermäßigung für 

vom 1. 1.-20. 6. 1948 I II 1 2 3 4 5 jede 

.flt.ß, P;J;;n 
Personen Personen Pe~~~en Personen weitere 

.fit oft 8l.lt .gJ.J(, .;fl.J(, .'llvft Person 

.I 2 3 4 5 6 7 8 9 

von-bis 

41 001-47 050 39906 39 621 - 39 431 39 241 39 051 381l61 38 671 Für iede weitere 
Person sind vorr, 

.47 0&1-47 1(}0 39 954 39 &69 39 479 39 289 &9 099 38 909 38719 steuernllidJUgen 

47 101-47 150 40 001 39 716 39 526 39 336 39 146 38 956 3B 766 Einkommen Je 200 
'RM abzuziehen. 

47 lfHJ..-4/7 200 40049 39 '164 39 574 39 384 39 194 39 004 38 814 Der Steuerbeb'ag 

47 201-4'1 250 40 096 39 8·11 39 621 39 431 39 241 39 051 38 861 
ist d~nn in Spalte 
8 alnules~n. 

47 251-47 300 40 i4'4 39 859 39 669 39 4'79 39 289 39 099 3[!909 

47 301-4'1 350 40Wl 39 906 39 716 39 526 39 33G 39 146 38 056 

47 3[)1~~47 400 40 239 :39 954 39 7\H 39 574 39 384 39 194 39 004 

4'7 401~-47 450 40 286 40 001 39 811 39 621 39 431 :39 2'H 89 051 

47 4!i1-47 500 40 334 40 049 39 859 38 669 39 479 39 289 39 099 

47 5\)1-4'7 550 40 381 40 096 39 906 39 716 39 [>26 39 336 39 146 

47 551·-47 600 40 429 40 144 39 954 39 '764 39 574 39 384 39 194 

47 601-~4'7 650 40 '176 40 191 40 001 39 811 39 621 39 1·3'1 39 241 

4'7 651~.'] 700 40 524 4{) 239 40 049 39 859 39 669 39 479 39 289 

tJ!7 701----47 750 40 571 40 286 t}O 096 39 906 39 716 39 52t6 39 336 

4!7 751-47 800 40 619 40 334 4.0 144 39 954 39 764 39 5'14 39 384 

4'7 801-~17 850 40 ot:J6 40 3&1 40 191 t10 001 39 811 39 621 39 431 

(*7 351-~-4'7 SOG 40 '714 40 429 40 239 40 049 :39 8fi9 39 669 39 4'79 

47 901·--'1'7 050 40 '161 40 0.'i6 40 286 40 096 39 806 89 716 39 526 

4.7 ::)51-18 000 40 809 40 524 40 334. 4.0 144 39 954 39 764 39 574 

48 tHH-113 OL\0 40 856 40 5'71 40 3131 40 191 40 001 39 811 39 621 

48 O~ll--48 1 GO 40 904 40 619 tW 429 40 239 40 049 39 !lt·9 3D 669 

48 101-18 150 40 951 40 666 40 476 40 28() 40 0!!6 39 906- 39 716 

48 151·-48 200 40 999 40 714 40 524 40 334 40 144 39 954 39 764 

48 201--tlß 250 41 046 40 761 40 57·1 40 381 40 191 40 001 :<9 811 

48 251-48 300 41 094 40 809 40 619 40 429 40 239 40 04.9 39 359 

48 301-48 350 41141 40 856 40 566 40 476 40 236 40 OOG 39 906 

48 35)~8 400 41 189 40 904 40 '/14 40 524 40 334 40 144 39 95<1 

48 401~48 450 41 236 40 951 40 761 40 571 40 381 40 40 001 

48 451-48 500 41 284 40 999 40 809 40 619 40 429 40 239 40 049 

48 5;)1-18.550 ,11 331 11 o'lo 40 856 40 666 10 476 1{) 386 <10 096 

43 5::11~ 43 GOO 41 379 41 08<1 40 904 40 714 40 524 40 334 40 144 

48 60lc-4ß 650 41 426 4:1141 40 951 4.0 761 40 571 40 3131 4.0 191 

48 651 -48 '100 41 474 41 189 40 099 40 809 40 619 40 129 4.0 239 

48 701--48 'ltiO 41 321 41 206 41 01G 40 856 40 666 40 4'76 40 286 

48 751~-4.0 [100 4J 569 41 284 41 094 40 904 40 '714 40 524 40 :334 

48 8fi1-•i0 ~\bO 41 GIG 41 331 41 141 40 951 40 761 40 571 40 381 

48 351--'18 fJOO 41 ßß4 4•1 379 41 189 40 999 40 809 40 619 40 429 

48 801--·F; S~if) 41 ?ll 41 426 41 236 41 01& 40 856 40 666 40 4•76 

48 U51---·'iC G~:;J 4_1 t/G9 41 4'74 41 284 4·1 094 40 904 40 '114 40524 

49 0ü:i--40 o~:o /"l ·--:·fi'-'1 .(, L-.)\) 41 521 41 331 4.1 141 40 951 40 '761 40 5'71 

L19 1}5)~- 'J~) t (lfl 41 854 41 559 41 3'79 4'1 189 40 999 40 809 40 619 

4ü 101---'HJ 150 41 901 416Hi 41 426 4123G 41' 046 40 856 40 666 

49151--49 200 41 949 41 664 41 474 41 284 41' 094 40 904 40 714 

49 201~49 250 41 996 41 711 41 521 41' 331 41141. 40 951 40 7tH 

49 2qj-~-49 300 42 OH 41 759 41 569 41 379 41189' 40 999 40 809 

49 801--4D 3b0 42 091 41 806 4l 6LG 4'1 <126 41 236' 41 0413 40 856 

49 2 ~:. \ ·-~ [) tlQO 42 139 fJl 8:)+ 41 GG4 41· 474 4,1 284 41: OD•1 40 904 

49 'l01·<lD 450 42 186 41 901 41 711 4'1 fl21 41 331 41141 40 951 

49 1lCl·-__ /t1) 500 42 234 41 919 41 '/59 41' 569 41 379' 41189 40 !;99 

4.!l5e~C~-.~J 550 42 281 419\lß 41 ßOO 41:616 41.426 41236 41.046 

49 '551--:'9 600 42 329 4·2 044 41 854 41 664 41·1'14 4:1284 41094 
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Die Steuer beträgt in 

Steuerpli irh liges Steuerklasse lll· 

Einkommen Steuer- Steuer-

fur die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung fiit 

vom l. l. -20. 6 1948 I ll l 2 3 4 I Pers~nen jede 
Person Personen Personen Personen weitere 

.!llufl (Jluft .Yl.JH. &,.JH, (Jlufl .ffl.J(, 9Ut $l.J(, Person 

I 2 3 ' ~ tl 1 ~ 9 

von- bis 

49 601-49 650 42 376 42 091. 41 901 ~1 711 4t 521 41 331 41 l<tl Pür iede weite<e 

49 651-49 700 42 424 42 139 4t 949 41759 41669 41 ';79 41 t69 Person sind volft 
steuer~fllthtigeo 

49 701-49 750 42 471 42 186 41996 4t 806 4i 616 41 426 41 236 ewkommen je 200 

49 751-49 800 42 519 42 234 42 0411 418&4 . 41 664 41 4'74 41 284 RM abwzlehen. 
Dei Steuerbetrag 

49 BOI-49 850 42 566 42 281 42091 4l 901 4t 'll1 .u ß2l 41 :t31 111 dann in Sp~lte 
0 ab~ulesen. 

49 851-49 900 42 614 42 329 42139 41949 4~ 759 41 569 413'19. 

49 901-49 950 42 661 42 376 42186 41 996 41 806 ~6Ul 4'1 426 

49 951-50 000 ~ 42 709 42 424 42 234 42 044 41 854 4'1 664 <1!1 4-'14 

50 001-50 050 42 756 42 281 42 091 41 904 41 711 <tl 521 

Bel steuerpflichtigen Einkommen für die Zeit vom I. 1. bis 20. 6. 1948 von myhr als 50 050 RM_ beträgt die Steuer für 
die Zeit vom I. 1. bis 20. 6. 1948 42 756 RM + 95o/c des 50 000 RM i.ibersteigenden Betrages (<= Y,· des nach der 

Grundtabelle zur Anlage A zum Gesetz Nr. 61 des Allier ten Kontrollrats fur Einkommen über 1.00 000 RM sich et• .. 

gebenden Steuerbetrags) 

Bei der Berechnung lst wie folgt zu verfah~ 
Das steuerpflichtige Einkommen für die Zeit vorn l. I. bls 20. 6. 1948 ist auf den nächsten dl1f'Ch volle .50 RM teil~ 

baren Betrag abzurunden A:lsdann ist die dem Steuerpflichtigen zustehende Familienerrnäßi,\:lUng abzuziehen. Diese 

beträgt: 
für Steuerpflichtige der Steuerklasse 

" 
" .. .. " 
" " 

" " " 
6 " 

!I 

Ill/1 

1!!/2 

!II/3 

III/4 
III/5 

0 RM 

300 

500 

700 

900 p 

II 

" 

l 100 

I 300 tt 

(t Kind) 
(2 Kinder) 

(3 Kindet') 
(4 Kinder} 
(5 Kinder) 

Der Betrag von 1 300 RM erhöht sich für jedes weitere Kil'ld um 200 RM Aus dem verbleibenden Betrag ist die 

Steuer nach obigem Steuersatz zu berechnen. 

j![erausgegeben vo1_n Büro des Wirtschaftsrates Frank~urt am Main! Börsenstraße 2. Drucl< und ~uslieferung: Dru~l<-
'tranldurt am Mam G. m. b. H. I Pubbeation authonzed bY PubbeatiOns Control Brancl1 , Franl<furt Det. Information ~~~~~Tr~f~~f~ 

OMG for Hesse under number 2ß34. 
~ß!S Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes erscheint nach Beclarf Bestellung nur durch die Post. Bezugspreis 
· lertelj!!hrllch DM 2.- zuzüglich Zustellgebühr. Einzelstüclce durch Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main G. m. b. H., Franli::furt 

am Main, Schillerstraße 19, zum Preise von DM -.30. 



53 

Gesetzblatt 
DER VERWALTUNG DES VEREINIGTEN WIRTSCHAFTSGEBIETES 

1949 Ausgegeben zu Frankfurt am Main, am 1'3. April 1949 !'Ir. 10 

INHALT: 
Tag 

I 

Seite 

11. 3. 1949 Gesetz über Zölle und verbrauchsteuern .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 53 

2. 4. 1949 Gesetz über eine landwirtschaftliche Betriebszählung im Vet•einigten Wirtschafts-
gebiet ............ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

~. 4. 1949 Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über eine landwirtschaftliche 
Betriebszählung im Vereinigten Wirtschaftsgebiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

GESETZ 
über Zölle und Verbrauchsteuern. 

Vom 11. März 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ /1 
Im Vereinigten Wirtschaftsgebiet werden die folgenden 

Gesetze in der Fassung, die sich aus den bis zum ilnkr~.ft
treten dieses Gesetzes erfolgten Aenderungen und Ergau-
zungen ergibt, angewendet: ' 

Zollgesetz vom 201. März 1939 
(Reichsgesetzblatt I S. 529), 

Tabaksteuergesetz ;vom 4 . .A!pril 1939 
(Reichsgesetzblatt I S. 721), 

Zuckersteuergesetz vom 26. September 1938 
(Reichsgesetzblatt I S. 1251), 

Biersteuergesetz vom 28. März 1931 
~Reichsgesetzblatt I S. 110), 

Salzsteuergesetz vom 23. Dezember 1938 
(Reichsgesetzblatt I S. 1959), 

Leuchtmittelsteuergesetz vom •6. Dezember 1938 
(Reichsgesetzblatt I S. 1726), 

,ündwarensteuergesetz vom 26. Januar 1939 
· (Reichsgesetzblatt I S. 92), 

Zündwarenmonopolgesetz vom 29. Januar 1930 
(Reichsgesetzblatt I S. 11), 

Süßstoffgesetz vom 1. Februar 1939 
(Reichsgei?etzblatt I S. 111), 

Mineralölsteuergesetz vom 22. März 1939 
(Reichsgesetzblatt T S. 566), 

Spielkartensteuergesetz 'vom 25. August 1939 
(Reichsgesetzblatt I S. 1529), 

Gesetz über das Branntweinmonopol vom 8. April 1922 
(Reichsgesetzblatt I S. 405), 

Kriegswirtschaftsverordnung vom 4. September 1939 
(Reichsgesetzblatt I S. HY0:9), 
soweit sie 'den Kriegszuschlag auf Schaumwein ~etrifft, 

U.msatzsteuet~gesetz vom 16. Oktober 1934 
(Reichsgesetzblatt I S. 942), 
soweit es die Ausgleichsteuer regelt, 

Kaffeesteuergesetz vom 22. Juni 1948 
(Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungsblatt des 
Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes), 

Teesteuergesetz vom 10. März 1949 
(Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts
gebietes S. 19) 

Reichsabgabenordnung vom 22. Mai 1931 
(Reichsgesetzblatt I S. 161) und 

Steueranpassungsgesetz vom 16. Oktober 1934 
(Reichsgesetzblatt I S. 925) 

als Steuergrundgesetze, soweit sie tZölle und Verbrauch
steuern betreffen. 

§ 2 

Das Recht der Gesetzgebung über Zölle und über die ~n 
§ 1 bezeichneten Verbrauohsteuevn unter Einschluß der 
Monopole wird vom Wirtschaftsrat ausgeübt. 

§ 3 

(1) Die !Befugnisse, die dem Reichsminister der Finanzen 
in den Gesetzen über Zölle übertragen worden sind, werden 
durch den Direktor der Verwaltung für Finanzen des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes ausgeübt. Dabei bedürfen 
Rechtsverordnungen der rZustimmung des Länderrates. 

(2) Soweit in den Gesetzen über Zölle für die Ausübung 
der Befugnisse 'des Reichsministers der Finanzen das Ein
vernehmen !mit den beteiligten 'Reichsministern vorgesehen 
war, verbleibt es hierbei mit de!.' Maßgabe, daß an die Stelle 
der beteiligten Reichsminister die beteihigten Direktoren 'der 
Verwaltungen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. treten. 

(3) Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes kann einzelne ~Befugnisse auf 
die Landesfinanzminister übertragen. 

(4) Aenderungen des Zolltarifs, der Ausfuhrzolliste und 
Bestimmungen über Anwendung und 'Aenderungen des 
Obertarifs bedürfen eines Gesetzes. 

§ 4 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des Län~ 
derrates Q.iermit verkündet. · 

Frankfurt am Main, den 11. März 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 er 
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GESETZ 
über eine landwirtschaftliche Betriebszählung im Vereinigten Wirtschaftsgebiet. 

Vom 2. April 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Im Jahre 1949 ist eine allgemeine landwirtschaftliche 

Betriebszählung, verbunden mit einer Bodenbenutzungs
erhebung, d'urchzuführen. Hierbei können auch Probe-·, 
Vor- und Nacherhebungen vorgenommen werden. 

§ 2 
(1) Der Direktor der Verwaltung für Ernährung, Land

wirtschaft und Forsten des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
bestimmt Zeitpunkt, Art und Umfang der Zählung und 
erläßt die Bestimmungen zur Durchführung des Gesetzes. 

(2) Das Statistische Amt des Vereinigten Wirtschafts~ 
gebietes veranlaßt und leitet die Zählung; es bedient sich 
hierbei der Statistischen Landesämter. 

§ 3 
(1) Die unmittelbare Durchführung der Zählung ist Auf

gabe der Gemeinden, die hierfür ehrenamtliche Zähler be
stellen. Jede zur Uebernahme des· Zählamtes aufgeforderte 
Per.son ist verpflichtet, das Amt anzunehmen, sofern nicht 
dringende Gründe entgegenstehen. 

(2) Die Aufsichtsbehörden haben die Gemeinden bei der 
Durchführung der Zählung zu unterstützen. 

§ 4 
Die Statistischen Landesämter erhalten für die Lieferung I 

der Zählpapiere und für die Bearbeitung des Urmaterials +-

ERSTE VERORDNUNG 
zur Durchführung des Gesetzes ;über eine landwirtschaft

liche Betriebszählung im Vereinigten Wirtschaftsgebiet. 

Vom 9. April 1949. 

&uf Grund des § 2 des Gesetzes über eine landwirtschaft
liche Betri~;Jbszäh1ung im Vereinigten Wirtschaftsgebiet 
vom 2. A'pril 1949 (WiGBl. S. 54) wird 1bestimmt: 

§ 1 
(1) Die landwirtschaftliche Betriebszählung nebst der mit 

ihr verbundenen Bodenbenutzungserhebung (Zählung) 
findet <am 22. 5. 1949 .statt. 

(2) Die Zählung umfaßt alle bewirtschafteten Boden
flächen (Betriebe) von mindestens einem halben Hektar, 
die 1ganz oder teilweise als Acker, Wiesen, Weiden, Wald, 
Fischgewässer, Ga.rten-, Obst- oder Rehfläche genutzt 
werden. 

§ 2 
(1) Als Zähler nach § '3 des Gesetzes 'sind nur solche 

Personen zu bestellen, von denc.n zu erwarten ist, daß sie 
ihre Aufgaben zuverlässtg erfüllen. Wird eine Person be~ 
stellt, die im Dienste einer Behörde tätig ist, so hat die 
Behörde die Uebernahme des Zähleramtes .zu !gestatten und 
Dienstbefreiung zu gewähren; dies gilt nicht, wenn der 
Dienstangehörige mit Personenabfertigung beauftragt oder 
bei einer öffentlichen Verkehrsanstalt tätig ist. 

(2) Die zuständigen Landesbehörden sorgen für die ein
heitliche Durchführung der Zählung durch die Gemeinden 
sowie ;für die Verpflichtung und 'Unterweisung der Zähler 
und treffen die hierfür erforderlichen Bestimmungen. 

§ 3 
Alle mit der Zählung befaßt;n Stellen und Personen, 

insbesondere die Gemeindeverwaltungen und die Zähler, 
sind gegen jedermann zur Vel'schwiegenheit über die \bei 
der Zählung zu ihrer Kenntnis kommenden An•_elegen-

eine anteilige Vergütung aus Mitteln des Vei·einigten Wirt
schaftsgebietes. Das Statistische Amt setzt im Benehmen 
mit dem. Direktor der Verwa:tung für Finanzen des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes die Vergütungssätze fest. 

§ 5 
(1) Wer eine Frage, zu deren Beantwortung er auf Grund 

dieses Gesetzes und der zu seiner Durchführung erlassenen 
Bestimmungen verpflichtet ist, wahrheitswidrig beant
wortet oder wer sich weigert, eine solche Frage zu beant
worten, wird mit Gefängnis bis zu eil)em Jahr und mit 
Geldstrafe bis zu zehntausend Deutsche Mark oder mit einer 
dieser Strafen be;.traft. 

(2) Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag des Leiters 
des Statistischen Amtes oder des Leiters des Statistischen 
Landesamtes ein. 

§ 6 
Dieses Gesetz tritt am. Tage nach seiner Verkündung 

in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 2. April 1949. 

, Der Präsident d2s Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h l e r 

heiten und Verhältnisse der einzelnen Betriebe verpflichtet, 
sie dürfen diese Kenntnis micht zu anderen 'als .den mit der 
Zählung verbundenen oder von dem :Direktor der .Verwal
tung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes (Direktor) bestimmten statisti
schen Zwecken verwenden. Die Verwendung zu steuerlichen 
Zwecken ist unzulässig. 

§ 4 
(1) .Bei der 'ZäMung sind die vom Direktor im Einvel'

nehmen mit dem Statistischen A:mt des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes herat~sgegebenen Erhebungspapiere (Be
triebsbogen für Land- und :Forstwirtschaft, Anweisungen 
für d'e Z lüer, Eontroll-Listen für dle Zihler, Anweisungen 
für •die Gemeindebehörden, A:nweisungen für die Kreisver
waltungen) -zu ve11wenden. Ihr Inhalt ist für die Zählunt. 
maßgebend. 

(2) iDie A:ngaben .zur landwirtschaftlichen Betriebszäh
lung sind in den Betriebsbogen für Land- und Forstwirt
schaft, einzutragen. Die Pflicht zur Angabe liegt dem Be
triebsinhaber, Bewirtschafter oder ihrem Stellvertreter ob; 
sie haben die Vollständigkeit und 'Richtigkeit unterschrift
lieh 1zu 'bestätigen. 

(3) Die Beschaffung und die Zuleitung der Erhebungs
papiere an die Gemeinden iliegt den :Statistischen Landes
:imtern ob. 

§ 5 
Die ausgefüllten Betriebsbogen für Land- und Forst

wirtschaft dürfen mur mit ,Zustimmung des Statistischen 
Amtes des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vernichtet 
werden. 

Frankfurt am Main, den 9 .. April 1949. 

Der Dkektor der Verwaltung 
für Ernährung, ;Landwirtschaft und Forsten 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Schlange-Schöningen 
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TARIFVERTRAGSGESETZ 
(TVG). 

Vom 9. April 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Inhalt und Form des Tarifvertrags 

(1) Der Tarifvertrag regelt die Rechte und Pflichten 
der Tarifvertragsparteien und enthält Rechtsnormen, die 
den Inhalt, den Abschluß und die Beendigung von Arbeits
verhältnissen sowie betriebliche und betriebsverfassungs
rechtliche Fragen ordnen können. 

(2.) Tarifverträge bedürfen der Schriftform. 

§ 2 
Tarifvertragsparteien 

(1) Tarifvertragsparteien sind Gewerkschaften, einzelne 
Arbeitgeber sowie Vereinigungen von Arbeitgebern. 

(2) Zusammenschlüsse von Gewerkschaften und von 
Vereinigungen von Arbeitgebern {Spitzenorganisationen) 
können im Namen der ihnen angeschlossenen Verbände 
Tarifverträge abschließen, wenn sie eine entsprechende 
Vollmacht haben. 

(3) Spitzenorganisationen können selbst Parteien eines 
Tarifvertrages sein, wenn der Abschluß von Tarifverträgen 
zu ihren satzungsgemäßen Aufgaben gehört. 

·(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 haften sowohl 
die Spitzenorganisationen wie die ihnen angeschlossenen 
Verbände für die Erfüllung der gegenseitigen Verpflich
tungen der Tarifvertragsparteien. 

§ 3 
Tarifgebundenheit 

(1) Tarifgebunden sind die Mitglieder der Tarifver
tragsparteien und der Arbeitgeber, der selbst Partei des 
Tarifvertrages ist. 

(2) Rechtsnormen des Tarifvertrags über betriebliche 
und betriebsverfassungsrechtliche Fragen gelten für alle 
Betriebe, deren Arbeitgeber tarifgebunden ist. 

(3) Die Tarifgebundenheit bleibt bestehen, bis der Tarif
vertrag endet. 

§ 4 
Wirkung der Rechtsnormen 

(1) Die Rechtsnormen des Tarifvertrags, die den Inhalt, 
den Abschluß oder die Beendigung von Arbeitsverhält
nissen ordnen, geiten unmittelbar und zwingend zwischen 
den beiderseits Tarifgebundenen, die unter den Geltungs
bereich des Tarifvertrags fallen. Diese Vorschrift gilt ent
sprechend für Rechtsnormen des Tarifvertrags über be
triebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen. 

(2) Sind im Tarifvertrag gemeinsame Einrichtungen der 
Tarifvertragsparteien vorgesehen und geregelt (Lohnaus
gleichskassen, Urlaubsmarkenregelung usw.), so gelten 

diese Regelungen auch unmittelbar und zwingend für die 
Satzung dieser Einrichtung und das Verhältnis der Ein
richtung zu den tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern. 

(3) Abweichende Abmachungen sind nur zulässig, soweit 
sie durch den Tarifvertrag gestattet 'sind oder eine Aende
rung der Regelungen zugunsten des Arbeitnehmers ent
halten. 

(4) Ein Verzicht auf entstandene tarifliche Rechte ist 
nur in einem von den Tarifvertragsparteien gebilligten 
Vergleich zulässig. Die Verwirkung von tariflichen Rech
ten ist ausgeschlossen. Abschlußfristen für die Geltend
machung tariflicher Rechte können nur im Tarifvertrag 
vereinbart werden. 

(5) Nach Ablauf des Tarifvertrags gelten seine Rechts
normen weiter; bis sie durch eine andere Abmachung er
setzt werden. 

§ 5 
Allgemeinverbindlichkeit 

(1) Der Direktor der Verwaltung für Arbeit kann einen 
Tarifvertrag im Einvernehmen mit einem aus je drei Ver
tretern der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer bestehenden Ausschuß auf Antrag einer 
Tarifvertragspartei für allgemein verbindlich erklären, 
wenn 

1. die tarifgebundenen Arbeitgeber nicht weniger als 
50 vom Hundert der unter den Geltungsbereich des 
Tarifvertrags fallenden Arbeitnehmer beschäftigen 
und 

2. die Allgemeinverbindlicherklärung im öffentlichen 
Interesse geboten erscheint. 

(2) Vor der Entscheidung über den -Antrag ist Arbeit
gebern und Arbeitnehmern, die von der Allgemeinverbind
licherklärung betroffen würden, den am Ausgang des Ver
fahrens interessierten Gewerkschaften und Vereinigungen 
der Arbeitgeber sowie den Obersten Arbeitsbehörden der 
Länder, auf deren Bereich sich der Tarifvertrag erstreckt, 
Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme sowie zur 
Aeußerung in einer mündlichen und öffentlichen Verhand
lung zu geben. 

{3) Erhebt die Oberste Arbeitsbehörde eines beteiligten 
Landes Einspruch gegen die beantragte Allgemeinverbind
licherklärung, so kann der Direktor der Verwaltung für 
Arbeit dem Antrag nur mit Zustimmung des Verwaltungs
rates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes stattgeben. 

(4) Mit der Allgemeinverbindlicherklärung erfassen die 
Rechtsnormen des Tarifvertrags in seinem Geltungsbereich 
auch die bisher nicht tarifgebundenen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer. 
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(5) Der Direktor der Verwaltung für Arbeit kann· die 1 
Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrages im Ein
vernehmen mit dem in Absatz 1 genannten Ausschuß auf
heben, wenn die Aufhebung im öffentlichen Interesse 
geboten erscheint. Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 
Im übrigen endet die Allgemeinverbindlichkeit eines Tarif
vertrages mit dessen Ablauf 

(6) Der Direktor der Verwaltung für Arbeit kann der 
Obersten Arbeitsbehörde eines Land"es für einzelne Fälle 
das Recht der Allgemeinverbindlicherklärung sowie der 
Aufhebung der Allgemeinverbindlichkeit übertragen. 

(7) Die Allgemeinverbindlicherklärung wie die Aufhe
bung der Allgemeinverbindlichkeit bedürfen der öffent
lichen. Bekanntmachung. 

§ 6 

Tarifregister 
Bei dem Direktor der Verwaltung für Arbeit wird ein 

Tarifregister geführt, in das der Abschluß, die Aenderung 
und die Aufhebung der Tarifverträge sowie der Beginn 
und die Beendigung der Allgemeinverbindlichkeit einge
tragen werden. 

§ 7 
Bekanntgabe des T~u·ifvertrages 

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die für ihren Betrieb 
m!'lßgebenden Tarifverträge an geeigneter Stelle im Betrieb 
auszulegen. 

§ 8 
Feststellung der Rechtswirksamkeit 

Rechtskräftige Entscheidungen der Arbeitsgerichtsbehör
den, die in Rechtsstreitigkeiten zwischen Tarifvertragspar
teien aus dem Tarifvertrag oder über das Bestehen oder 
Nichtbestehen des Tarifvertrags ergangen sind, sind in 
Rechtsstreitigkeiten zwischen tarifgebundenen Parteien so
wie zwischen diesen und Dritten für die Gerichte, Schieds
gerichte und· Schiedsgutachterstellen bindend. 

§ 9 
Tarifvertrag und Tarifordnungen 

(1) Mit dem Inkrafttreten eines Tarifvertrages treten 
Tarifordnungen und Anordnungen auf Grund der Verord
nung über die Lohngestaltung vom 25. Juni 1938 (RGBl. I. 
S. 692) und ihrer Durchführungsverordnung vom 23. April 
1941 (RGBl. I S 222), die für den Geltungsbereich des Tarif
vertrags oder Teile desselben erlassen worden sind, außer 
Kraft, mit Ausnahme solcher Bestimmungen, die durch 
den Tarifvertrag nicht geregelt worden sind. 

(2J) Der Direktor der Verwaltung für Arbeit kann Tarif
ordnungen und die in Abs. 1 bezeichneten Anordnungen 
aufheben; die Aufhebung bedarf der öffentlichen Bekannt
machung. 

§ 10 
Durchführungsbestimmungen 

Der Direktor der Verwaltung für Arbeit kann unter 
Mitwirkung der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer die zur Durchführung des Gesetzes erfor
derlichen Verordnungen erlassen, insbesondere über 

1. die Verpflichtung der Tarifvertragsparteien zur 
Uebersendung von Tarifverträgen und ihrer Aende
rungen oder von Abschriften (Abdrucken) derselben 
und zur Mitteilung des Außerkrafttretens des Tarif
vertrags, über die Stellen, an die die Uebersendung 
und Mitteilung zu erfolgen haben, über die Erzwin
gung dieser Verpflichtungen und die Bestrafung bei 
Zuwiderhandlung; 

2. die Errichtung und die Führung des Tarifregisters 
und des Tarifarchivs; 

3. das Verfahren bei der Allgemeinverbindlicherklärung 
von Tarifverträgen, bei der Aufhebung von Tarif
ordnungen und Anordnungen, die öffentlichen Be
kanntmachungen bei der Antragsstellung, der Er
klärung und Beendigung der Allgemeinverbindlich
keit und der Aufhebung von Tarifordnungen und 
Anordnungen sowie die Tragung der hierdurch ent
stehenden Kosten; 

4. den in § 5 genannten Ausschuß. 

§ 11 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 
(2) Tarifverträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Ge

setzes abgeschlossen sind, unterliegen nunmehr diesem 
Gesetz. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmurig des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 9. April 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erkh K ö h 1 e r 

ZWEITES GESETZ 
zur Aenderung des Gesetzes zur Erhebung einer Abgabe "Notopfer Berlin". 

Vom 11. April 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Das Gesetz zur Erhebung einer Abgabe "Notopfer Ber

lin''. vo.m · 8~ November 1948 (WiGBl. S. 118) in der Fassung 
des Gesetzes zur ·Aenderung des Gesetzes zur Erhebung 
einer .Abgabe "Notopfer Berlin" vom 18. Februar 1949 
tWiGBl. s. 15) wird wie folgt geändert: 
J. In.§ 1 werden die Worte "monatlich zu entrichtenden" 

gestrichen. 
2. § 3 erhält folgende Fassung: 

"§ 3 
Erhebungszeiträume 

Erhebungszeiträume sind: 
1. in den Fällen des § 2 Ziffer 1 Buchstabe a und des 

§ 2 Ziffer 3 der Kalendermonat; 
2. in den Fällen des § 2 Ziffer 1 Buchstabe b und des 

§ 2 Ziffer 2 das Kalenderjahr." 
3. § 4 erhält folgenden Absatz 5: 

"(5) Die Abgabe der Arbeitnehmer wird nicht erhoben, 
wenn der im Erhebungszeitraum bezogene Arbeitslohn 
den Betrag von 52 Deutsche Mark zuzüglich des etwa 
auf der Lohnsteuerkarte vermerkten für den Erhebungs-

zeitraum in Betracht kommenden ,steuerfreien Betrags 
hicht übersteigt." 

4 .. § 7 wird wie folgt geändert: 
a) § 7 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Abgabe be111ißt sich . nach dem Einkommen, 
das der Abgabepflichtige im: Erhebungszeitraum (§ 3 
Ziffer 2) bezogen .hat. Einkommen ist das Einkommen 
.im Sinn des § 2 des Einkommensteuergesetzes." 

b) § 7 Absätze 3 und 4 fallen fort. 

5. § 8 erhält folgende Fassung: 

"§ 8 
Veranlagung 

(1) Die Abgabe der Veranlagten wird nach Ablauf des 
ErhebJ.mgszeitraums nach dem Einkommen veranlagt, 
das der Abgabepflichtige in diesem Erhebungszeitraum 
bezogen hat. 
(2) Hat die Abgabepflicht nicht während des vollen Er
hebungszeitraums bestanden, so wird das während der 
Dauer der Abgabepflicht bezogene Einkommen zugrunde 
gelegt. In diesem Fall kann die Veranlagung bei Weg
fall der Abgabepflicht sofort vorgenommen werden. 
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(3) Die Veranlagung unterbleibt, wenn der Abgabepflich
tige im Laufe des Erhebungszeitraums (§ 3 Ziffer 2) nt1r 
Arbeitslohn bezogen hat, der der Abgabe dei: ~Arbeit
nehmer unterlegen hat." 

6. Hinter § 8 werden folgende §§ 9 und 10 neu eingefügt:. 

"§ 9 
Vorauszahlungen 

(1) Der Abgabepflichtige hat am 10. April, 10. Juli, 10. 
Oktober und 10. Januar Vorauszahlungen zu leisten. 
(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich grundsätzlich 
nach der Abgabe, die sich bei der letzten Veranlagung 
ergeben hat. Das Finanzamt kann die Vorauszahlungen 
der Abgabe anpassen, die sich für den laufenden Er
hebungszeitraum voraussichtlich ergeben wird. 

§ 110 
Abschlußzahlung 

(1) Auf die Abgabeschuld werden angerechnet: 
1. die für den Erhebungszeitraui11 entrichteten Vor-

auszahlungen, · 
2. die Abgabe der Arbeitnehmer, soweit sie von dem 

im Erhebungszeitraum zugeflossenen Arbeitslohn 
(§ 4 Absatz 2) einbehalten worden ist. 

(2) Ist die Abgabeschuld größer als die nach· Abs'atz 1 
anzurechnenden Beträge, so ist der Unterschiedsbetrag 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbe
scheids zu entrichten (Abschlußzahlung). 
(3) Ist die Abgabeschuld kleiner als die nach Absatz 1 
anzurechnenden Beträge so wird der Unterschiedsbetrag 
nach Bekanntgabe des Steuerbescheids dem Abgabe
pflichtigen nach seiner Wahl entweder auf seine Abgabe-
schuld gutgeschrieben oder zurückgezahlt." · 

7. Der bisherige § 9 wird § 11. 
8. Der bisherige § 10 wird § 12 und erhält folgende Fas

sung: 
"§ 12 

Bemessungsgrundlage 
Für die Bemessung der Abgabe der Körperschaften gilt 
§ 7 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 6 des 
Körperschaftsteuergesetzes entsprechend." 

9. Der bisherige § 11 wird § 13 und erhält folgende Fas
sung: 

"§ 13 
Veranlagung, Vorauszahlungen und Abschlußzahlung 
Für die Abgabe der Körperschaften gelten die §§ 8 bis 10 
entsprechend.". 

.10. Die bisherigen §§ 12 bis 13 werden §§ 14 bis 15. 
11. Der bisherige § 14 wird § 16 und erhält folgende Fas

sung: 
"§ 16 
Höhe 

Das "Notopfer Berlin" beträgt: 
L als Abgabe der Arbeitnehmer 

a)_ bis zu einem Arbeitslohn von 500 Deutsche Mark 
monatlich: 

0,60 Deutsche Mark, . 
b) für den 500 Deutsche Mark monatlich übersteigen~ 

den Arbeitslohn: 
1,00 Deutsche Mark 

für jede angefangenen, im Erhebungszeitraum (§ 3 
Ziffer 1) bezogenen 100 Deutsche Mark abgabepflich
tigen Arbeitslohn; 

2. als Abgabe der Veranlagten 
a) bis zu einem Einkommen von 6000 Deutsche Marle 

0,60 Deutsche Mark, 
b) für das 6000 Deutsche Mark übersteigende Ein

kommen: 
1,00 Deutsche Mark 

für jede angefangenen, im Erhebungszeitraum (§ 3 
Ziffer 2) bezogenen 100 Deutsche Mark Einkommen, 
mindestens jedoch 7,20 Deutsche Mark; 

3. als Abgabe der Körperschaften 1,20 Deutsche Mark 
für jede angefangenen, im Erhebungszeitraum (§ 3 
Ziffer 2) bezogenen 100 Deutsche Mark Einkommen, 
mindestens jedoch 
a) für alle Kapitalgesellschaften und für Versiche

rungsvereine auf Gegenseitigkeit mit einer Bei
tragseinnahme über 10 000 Deutsche Mark 

240,00 Deutsche Mark; 

b) für andere Körperschaften, Personenvereinigungen 
und Vermögensmassen 

-- ·: 14,40 Deutsche Mark; 
4. als Abgabe auf Postsendungen 0,02 Deutsche Mark 

für jede abgabepflichtige Sendung." 
12. Der bisherige § 15 wird § 17 und erhält folgende Fas

sung:· 
"§ 17 

Fälligkeit 
Das "Notopfer Berlin" ist fällig: 
1. als Abgabe der Arbeitnehmer jeweils am 5. Tage 

nach Ablauf des Erhebungszeitraums (§ 3 Ziffer 1), . 
2. als Abgabe der Veranlagten und als Abgabe der Kör

perschaften innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
des Steuerbescheids, 

3. als Vorauszahlung auf die Abgabe der Veranlagten 
und auf die Abgabe der Körperschaften zu den Vor
auszahlungszeHpunkten (§ 9 Absatz 1), 

4. als Abgabe auf Postsendungen bei der Auflieferung." 
13. Die bisherigen §§ 16 bis 19 werden §§ 18 bis 21. 
14. Nach dem bisherigen§ 19 wird· der folgende Abschnitt IX 

mit den §§ 22 und 23 neu eingefügt: 

"IX. Ueberleitungsbestimmungen 
§ 22 

Veranlagung für 1948 
(1) Der Erhebungszeitraum (§ 3 Absatz 2) 1948 umfaßt 
den Zeitraum vom 1. November 1948 bis 31. Dezember 
1948. 
(i) Die Abgabe der Veranlagten und die Abgabe der 
Körperschaften bemessen sieh für den Erhebungszeit:.. 
raum 1948 (Absatz 1) nach einem Drittel des Einkam.:. 
mens, nach dem sich die Einkommensteuer oder ·die 
Körperschaftsteuer für den Veranlagungszeitraum vom 
21. .Juni 1948 bis 31. Dezember 1948 bemißt. 
Die Eirikomme).'lsgrenzen und Mindestsätze des § 16 Zif
fern 2 und 3 sind der Zeitdauer der :grhebungszeitraurns 
(Absatz 1) anzupassen. 
(3) Die Veranlagung für den Erhebungszeitraum 1948-ist 
zusammen mit den Veranlagungen zur Einkommensteuer 
qder. zur Körperschaftsteuer für den Veranlagungszeit
raum vom 21. Juni 1948 bis 31. Dezember 1948 durch
zuführen. 
(4) Auf die Abgabeschuld werden die am 10. November 
1948 und am 10. Dezember 1948 fällig gewesenen Zah
lungen auf die Abgabe der Veranlagten und auf die 
Abgabe der Körperschaften und die am 5. Dezember 1948 
und am 5. Janu.ar 1949 fällig gewesene Abgabe der 
Arbeitnehmer angerechnet, soweit sie geleistet oder ein
behalten worden sind. § 10 Absätze 2 und 3 gelten 
entsprechend. · 

§ 23 
Vorauszahlungen 

(1) Die Vorauszahlungen, die bis zur Bekanntgabe des 
Steuerbescheids über die für 1948 geschuldete Abgabe 
zu leisten sind, bemessen sich grundsätzlich nach dem 
Vierfachen des Einkommens, das der Abgabepflichtige 
im ersteil Kalendervierteljahr 1949 bezogen hat. 
(2) Das Finanzamt kann die Vorauszahlungen der Ab
gabe anpassen, die sich für den laufenden Erhebungs
zeitraum voraussichtlich ergeben wird." 

15. Der bisherige Abschnitt IX wird Abschnitt X. Die bis
herigen §§ 20 und 21 werden §§ 24 und 25." 

§ 2 
Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des Ver

einigten Wirtschaftsgebietes wird ermächtigt, das Gesetz 
zur Erhebung einer Abgabe "Notopfer Berlin" in neuer 
Fassung bekanntzugeben. 

§ 3 
Inkrafttreten und Geltungsdauer 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Seine Geltungsdauer erstreckt sich auf die Erhebungs
zeiträume, die spätestens am 31. 12. 1949 enden. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 11. April 1949. 
Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h l er 
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GESETZ 
über die Zolleitstelle und den Zollgrenzdienst. 

Vom 11. April 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
(1) Bei der Verwaltung für Finanzen des Vereinigten 

Wirtschaftsgebietes wird eine Zolleitstelle errichtet. 
(2) Sie ist eine nachgeordnete Behörde des Direktors der 

Verwaltung für Finanzen. 

§ 2 
Der Zolleitstelle obliegt es, die einheitliche und sachge

mäße Durchführung der Zoll-, Monopol- und Verbranch
steuergesetze im Vereinigten Wirtschaftsgebiet zu sichern. 
Dazu kann sie insbesondere örtliche Prüfungen vornehmen, 
Berichte einfordern und Anweisungen erteilen; in Zollsachen 
können die Anweisungen auch unmittelbar an alle Dienst
stellen ergehen. 

§ 3 
Die Bewachung der Zoll-, Wirtschafts- und Devisengren

zen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ist Aufgabe der Ver
waltung für Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 
Die oberste Leitung der Grenzbewachung obliegt der Zoll
leitstelle. Zur Durchführung ihrer Aufgabe bedient sie sich 
des Zollgrenzdienstes. 

§ 4 
Die Zolleitstelle richtet den Zollgrenzdienst ein. Sie kann 

Einrichtungen der Finanzverwaltung der Länder im Wege 
der Auftragsverwaltung mit der Erfüllung der Aufgaben des 
Zollgrenzdienstes betrauen. 

§ 5 
Die Angehörigen des Zollgrenzdienstes haben bei Aus

übung ihres Dienstes die Befugnisse, wie sie sich für den 

bisherigen Zoltlgrenzschutz aus dem Zollgesetz vom 20. März 
1939 <RGBl. I. S. 529) und der Reichsabgabenordnung vom 
22. Mai 1931 (RGBl. I. S. 161) in den bei Erlaß dieses Ge
setzes geltenden Fassungen ergeben. 

§ 6 
(1) Das Personal des Zollgrenzdienstes und der allge

meinen Zollverwaltung soll nach den bisherigen Grund
sätzen ausgetauscht werden. 

(2) Angehörige des Zollgrenzdienstes, die wegen ihres 
Alters oder wegen geminderter Tauglichkeit im Zollgrenz
dienst nicht mehr verwendet werden können, werden nach 
Maßgabe der freien Planstellen in den Dienst der allge
meinen Zollverwaltung übernommen. 

§ 7 
Die Kosten der Zolleitstelle und des Zollgrenzdienstes 

trägt die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

§ 8 
Dieses Gesetz tritt am 1. April 1949 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des Län
derrates .hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 11. April 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 e r 

Druckfehler- Berichtigung 
1. In der Ueberschnft des Gesetzes"' betr. Bekannt

machungen. über Wertpapiere und in Handelssachen 
(WiGBL 1948 S. 53) muß es ans.tatt "Bekanntmachung" 
heißen "Bekanntmachungen". 

2. In der Zweiten Verordnung zur Sicherung der Wäh
rung und der öffentlichen Finanzen vom 20. Oktober 1948 
(WiGBl. S. 111) ist 

a) im § 2 Nr. 5 b) letzte Zeile für "155" einzusetzen "135", 

b) im § 6 Nr. 2 b) dritte Zeile hinter "Juli" einzufügen 
"1943", 

c) im § 6 Nr. 2 g) dritte Zeile für "Reichsbahn" einzusetzen 
"Reichspost" und 

d) im § 8 (2) vierle Zeile für "7" einzusetzen "6". 

Herausg':geben VOf? Büro des Wirtschaftsrates Frankfurt am Main? Börsenstraße 2. Druck und Auslieferung: Druck- und ·verlagshaus 
FrankfUI t am Mam G. m. b. H. I Publlcatwn authonzed by Publlcations Control Branch. Frankfurt Det. Information Control Division 

OMG for Hesse under nurober 2834. 
Das Ges~tzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes erscheint nach Bedarf. Bestellung nur durch die Post. Bezugspreis 
VlertelJiihrllch DM 2.- zuzüglich Zustellgebühr. Einzelstücke durch Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main G. m. b. H., Frankfurt 

am Main, Schillerstraße 19, zum Preise von DM -.30. 
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GESCHÄFTSORDNUNG 

des Deutschen Obergerichts für das Vereinigte 
Wirtscbaftsgebiet. 

Vom 8. April 1949. 

Auf Grund des Artikels XIV der Proklamation Nr. 8 der 
.imerikanischen Militärregierung und der Verordnung 
Nr. 127 der Britischen Militärregierung betreffend die Er
richtung eines Deutschen Obergerichts für das Vereinigte 
Wirtschaftsgebiet, beide vom 9. Februar 1948 (GVBL vom 
26. Februar 1948 Beilage Nr. 2 S. 8 zu Nr. 4), - Ober
gerichtsverordnung (OGV.) -, gibt sich das Deu~sche 
Obergericht für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet die fol
gende Geschäftsordnung - GeschO. -: 

§ 1 
Das Deutsche Obergericht gliedert sich nach Bedarf in 

Senate. 
§ 2 

Jeder Richter des Obergerichts gehört einem Senat als 
.ständiges Mitglied an. Er kann in mehreren Senaten stän
dig oder als Vertreter tätig sein. 

§ 3 
(1) Die Senate entscheiden in der Besetzung von fünf 

Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden. 
(2) Vor Beginn des Geschäftsjahres bestimmen der Prä

:dent und dann der Vizepräsident die Senate, denen sie 
.;ich anschließen. · 

(3) Ist der ordentliche Vorsitzende eines Senates verhin
dert, so führt den Vorsitz das Mitglied des Senates, wel
ches dem Dienstalter nach und bei gleichem Dienstalter 
der Geburt nach das älteste ist. Gehören der Präsident und 
der Vizepräsident dem selben Senat an, so vertritt der Vize
präsident den Präsidenten. 

(4) Das Dienstalter bestimmt sich nach dem Tage der Er
nennung zum Mitglied des Obergerichts. 

§ 4 
(1) Die Vereinigten Senate bestehen aus allen Richtern 

des Obergerichts. Sie sind beschlußfähig, wenn mehr als 
zwei Drittel der Mitglieder einschließlich des Vorsitzenden 
anwesend sind. 

(2) Den Vorsitz führt der Präsident, bei dessen Verhinde
rung der Vizepräsident und, wenn auch dieser verhindert 
ist, der dienstälteste Richter. 

(3) Sind die Mitglieder in gerader Zahl anwesend, so hat 
der Richter, welcher dem Dienstalter nach und bei gleichem 
Dienstalter der, welcher der Geburt nach der jüngere ist, 
oder wenn dieser der Berichterstatter ist, der nächstältere 
kein Stimmrecht.· 

§ 5 
Die Vereinigten Senate sind zuständig für 

a) die Aenderung der Geschäftsordnung und der Verfah
rensordnung, 

b) den Geschäftsverteilungsplan. 

§ 6 
Vor Beginn ·des Geschäftsjahres ist die Zahl der Senate 

und ihre Besetzung mit ständigen Mitgliedern und Ver
tretern zu bestimmen; dabei sind die Geschäfte auf die Se
nate zu verteilen. Der Geschäftsverteilungsplan darf wäh
rend des Geschäftsjahres nur geändert werden, wenn es 
wegen Ueberlastung eines Senates oder wegen Wechsels 
oder dauernder Verhinderung einzelner Mitglieder erfor
derlich wird. 

§ 7 
(1) Bei Verhinderung des ständigen Vertreters eines Mit

gliedes bestimmt der Präsident einen zeitweiligen Ver
treter. 

(2) Hat ein Senat in einer Sache bereits verhandelt, so 
kann der Präsident in· Abweichung vom Geschäftsvertei
lungsplan bestimmen, daß der Senat die Sache in der bis
herigen Besetzung weiterverhandelt und entscheidet. 

(3) Sind in einer Sache nach dem Geschäftsverteilungs
plan mehrere Senate zuständig oder ist die Zuständigkeit 
zweifelhaft, so entscheidet der Präsident. 

§ 8 
(1) Der Vorsitzende des Senates verteilt die Geschäfte 

auf die Mitglieder und ernennt die Berichterstatter. 
(2) Für eine an die Vereinigten Senate verwiesene Sache 

ernennt der Vorsitzende der Vereinigten Senate neben· den 
bereits. im Ser1ate ernannten Berichterstattern mindestens 
einen Mitberichterstatter aus einem anderen Senate. 

§ 9 
Der Vorsitzende des Senates bestimmt den Termin zux 

mündlichen Verhandlung. 

§10 
Der Hergang bei der Beratung, die Abstimmung der 

einzelnen Richter und das Abstimmungsverhältnis dürfen 
in keiner Weise erkennbar gemacht werden. Jeder Richter 
hat aber das Recht, seine von dem gefaßten Beschluß ab
weichende Ansicht mit Begründung zu Akten zu geben, die 
den Parteien und Rechtsanwälten weder vorgelegt noch ab
schriftlich mitgeteilt werden. 

§11 
Vor der Abgabe einer Sache an die Vereinigten Senate 

hat der abgebende Senat seine Rechtsansicht festzustellen 
und zu begründen. 

§ 12 
Die Entscheidungen des Senates sind vom Berichterstat

ter und, wenn dieser verhindert oder ausgeschieden ist, von 
einem durch den Vorsitzenden zu beauftragenden Mitgliede 
schriftlich zu entwerfen. Der Entwurf geht zunächst an den 
Mitberichterstatter und darauf an den Vorsitzenden. Er
heben sich gegen den Entwurf sachliche Bedenken, die der 
Verfasser nicht beseitigt, so stellt der Senat die Entschei
dungsgründe fest. Zu Aenderungen in der äußeren Fassung 
ist der Vorsitzende berechtigt. 
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§ 13 
Soweit die Entscheidungen des Obergerichts zu ver

öffentlichen sind, genügt die Veröffentlichung der Entschei
dung über die Rechtsfrage. 

§ 14 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 15 
Im übrigen sind die Bes,timmungen des Gerichtsver

fassungsgesetzes in der Fassung vom 29. März 1924 (RGBl. 
I S. 299) sinngemäß anzuwehden. 

VERFAHRENSORDNUNG 
des Deutschen Obergerichts für das Vereinigte 

Wirtschaftsgebiet. 

Vom 8. April 1949. 

Auf 'Grund des Artikels XIV der Proklamation Nr. 8 
der Amerikanischen Militärregierung und der Verordnung 
Nr. 127 der Britischen Militärregierung betreffend die Er
richtung eines Deutschen Obergerichts für das Vereinigte 
Wirtschaftsgebiet, beide vom 9. Februar 1948 (GVBl. vom 
26 Februar 1948 Beilage Nr. 2 S. 8 zu Nr, 4), - Ober-; 
gerichtsverordnung (OGV.) - gibt sich das Deutsche Ober
gericht für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet die folgende 
Vei:fahrensordnung - VerfO. -: 

Erster Abschnitt 

Grundlagen des Verfahrens 

§ 1 
Auf das Verfahren vor dem Obergericht finden, soweit 

in dieser Verfahrensordnung nichts anderes bestimmt i-st, 
sinngemäß Anwendung: 
a) das Gerichtsverfassungsgesetz voni 27. Januar 1877 in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 22. März 1924 
(RGBl. I S. 199); 

b) in Strafsachen die Strafprozeßordnung vom 1. Februar 
1877 in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. März 
1924 (RGBl. I S. 322) - StPO. 1924 -; 

c) in den anderen Sachen die Zivilprozeßordnung vom 30. 
Januar 1877 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8. November 1933 (RGBl. I S. 821) - ZPO. 1933 

§ 2 
(1) Im Verfahren nach Artikel V OGV. kann das Ober

gericht die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
oder ein Land auf Antrag beiladen, wenn ihre Interessen 
durch die Entscheidung berührt werden. Vor der Beschluß
fassung sind die Beteiligten und die Stelle zu hören, deren 
Beiladung beantragt ist. 

(2) Mit der Zustellung de-s Beschlusses erhält der Bei
geladene die Rechtsstellung eines Beteiligten. Die Entschei
dung wirkt ajlch ihm gegenüber. 

§ 3 
(1) Im Verfahren nach Artikel V OGV. ist eine Vertre

tung durch Rechtsanwälte nicht notwendig. 
(2) .Im Verfahren nach Artikel VI OGV. müssen sich die 

Beteiligten durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen. In 
Strafsachen muß sich der Angeklagte des Bei.standes eines 
Verteidigers bedienen 

(3) Im Verfahren nach Artikel VII OGV. müssen sich 
die Beteiligten durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen, 
wenn in dem Verfahren vor dem Gericht, welches die Ent
scheidung de!; Obergerichts angerufen hat, eine Vertretung 
durch Rechtsanwälte geboten ist. Das Obergericht kann 
emen Beteiligten auf Antrag vom Anwaltszwang befreien. 
In Strafsachen finden diese Bestimmungen auf den Ver
teidiger sinngemäß Anwendung. 

{4) In den Verfahren nach Artikel VI und VII OGV. 
regelt die zuständige oberste Justizverwaltung die Vertre
tung der Anklagebehörde vor dem Obergericht. 

§ 4 
Vor dem Obergericht kann auftreten: 

a) in Strafsachen jeder bei einem deutschen Gericht im 
Vereinigten Wirtschaftsgebiet zugelassene Rechtsanwalt 

§ 16 
Die Geschäftsordnung tritt mit dem Ablaufe des vier

zehnten Tages nach ihrer Veröffentlichung im Gesetzblatt 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes in 
Kraft. 

Köln, den 8. April 1949. 

Dr. Ruscheweyh Dr. Lukaschek 
Fuchs 

Krumme 
Dr. van Husen 

Lentz 
Krauss 

Zachariae 

und jeder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule 
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet; 

b) in den anderen Sachen jeder bei einem Oberlandes
gericht oder einem höheren deutschen Gericht im Ver
einigten Wirtschaftsgebiet zugelassene Rechtsanwalt. 

§ 5 
(1) Die Geschäftsstelle des Obergerichts bewi-rkt die La

dungen und Zuste1lungen von Amts wegen nach den 
§§ 208 ff. ZPO. 1933. Die Endentscheidungen sind in voll
ständiger Form zuzustellen. 

(2) Schriftliche Anträge und Erklärengen der Beteiligter> 
sowie die in ihrem Besitze befindlichen Urkunden, au~ 
welche sie Bezug genommen haben, sind bei der Geschäfts
stelle mit den für alle Beteiligten erforderlichen Abschrif
ten einzureichen. 

(3) Auf die öffentl>iche Zustellung finden die Bestimmun
gen der §§ 203-207 ZPO. 1933 Anwendung. Enthält das zu
zustellende Schriftstück eiqe Ladung, so wird ein Auszug 
des Schriftstücks in den Oefientlichen Anzeiger des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes eingerückt. 

§ 6 
(1) Das Obergericht entscheidet auf Grund mündEeher 

Verhandfung. 
(2) Ohne mündliche Verhandlung kann die Entscheidung 

nach Lage der Akten ergehen: 
a) im Verfahren nach Artikel VII OGV.; 
b) wenn die Beteiligten auf die mündliche Verhandlung 

verzichtet haben; 
c) wenn trotz ordnungsgemäßer Ladung keiner der Betei

ligten erscheint; 
d) wenn über eine sofortig~ Beschwerde entschieden wird; 
e) wenn eine Klage aus verfahrensrechtlichen Gründen ab

gewiesen oder die Revision als unzulässig verworfen 
wird. 

Vor der Endentscheidung sind die Beteiligten zu hören. 
(3) Ein Versäumnisverfahren findet nicht statt. 

§ 7 
(1) Das Obergericht erforscht den Sachverhalt von Amts 

wegen, ohne an das Vorbringen und die Beweisanträge der 
Beteiligten gebunden zu sein. Die Beteiligten haben ihre Er
klärung über tatsächliche Umstände vollständig und dler 
Wahrheit gemäß abzugeben, auch in rechtlicher Beziehung 
zu einer vollständigen Erörterung des Prozeßstoffes beizu
tragen. 

(2) Die Bestimmungen von Absatz 1 finden auf das 
, Verfahren nach Artikel VI OGV. nur zur Nachprüfung der 
in § 13 Absatz 1 genannten Revisionsgründe Anwendung. 

§ 8 
Im Verfahren nach Artikel VII OGV.ist die Stelle zu hören, 

welche die Ausführun'gsbestimmung erlassen hat. Der Gene
ralanwalt ist zu hören, auch wenn er am Verfahren nicht 
beteiligt ist. 

§ 9 

(1) Weigert sich ein Gericht oder eine Behörde, Aus
künfte zu erteilen, Akten oder sonstige Urkunden vorzu
legen oder den Beteiligten Einsicht iq. diese zu gestatten, 
so entscheidet das Obergericht über die Geheimhaltung. 
Vor seiner Entscheidung hat das Obergericht der zuständi
gen obersten Dienstbehörde Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. 
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(2) Soll ein Zeuge oder ein Sachverständiger über Ange
legenheiten gehört werden, die auf Grund eines Gesetzes, 
einer dienstlichen Anordnung oder ihrem Wesen nach ge
heimgehalten werden müssen, so ist die oberste Dienst
behörde berechtigt, eine Beschränkung der Auskunftspflicht 
zu beantragen. Ueber den Antrag entscheidet das Ober
gericht. 

§ 10 
(1) Das Obergericht kann in einem anhängigen Verfah

ren nach Artikel V oder VI OGV. auf Antrag eine einst
weilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand oder 
zur Regelung eines einstweiligen Zustandes erlassen, wenn 
dies aus einem wichtigen Grunde geboten ist. Vor dem 
Erlaß der einstwei.ligen Anordnung sind die Beteiligten 
zu hören. 

(2) Gegen die einstweilige Anordnung kann Widerspruch 
erhoben werden. Ueber den Widerspruch· entscheidet das 
Obergericht nach mündlicher Verhandlung. Diese soll bin
nen zwei Wochen nach dem Eingang der Begründung des 
Widerspruchs stattfinden. Der Widerspruch hat keine auf
schiebende Wirkung. Das Obergericht kann die Vollziehung 
der einstweiligen Anordnung aussetzen. 

Zweiter Abschnitt 

Rechtsmittelverfahren 

§ 11 
(1) Die Frist für die sofortige Beschwerde (Artikel VI 

Absatz 3 OGV.) beträgt zwei Wochen; sie ist eine Notfrist 
:md beginnt mit der Zustellung der in vollständiger Form 
abgefaßten Entscheidung, spätestens mit dem Ablauf von 
fünf Monaten, nachdem die Entscheidung verkündet oder in 
anderer Weise den Bet-eiligten bekanntgemacht worden ist. 

(2) Die sofortige Beschwerde ist bei dem Gericht einzu
legen, dessen Entscheidung angefochten werden soll. Es ge
nügt, wenn die sofortige Beschwerde rechtzeitig bei dem 
Obergericht eingeht. 

(3) Ist über die Zulassung der Revision nicht ausdrück
lich entschieden, so gilt die Eevision im Sinne von Artikel VI 
Absatz 3 OGV. als nicht zugelassen. 

§ 12 
(1) Die Revision findet ohne Rücksicht auf den Wert des 

Beschwerdegegenstandes statt. 
(2) Die Revision ist inne~·halb eines Monates einzulegen. 

Diese Frist ist eine Notfrist und beginnt mit der Zustellung 
der in vollständiger Form abgefaßt-en Entscheidung. Hat 
das Obergericht die Revision zugelassen, so beginnt die Frist 
nit der Zustellung des Beschlusses. 

(3) Die Revision ist bei dem Obergericht einzulegen. Es 
<:?:enügt, wenn die Hevision rechtzeitig bei dem Gericht ein
,eht, dessen Entscheidung angefochten wird. 

(4) Die Revision ist zu begründen. Die Frist für die Revi
sionsbegründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der 
Einlegung der Revision und kann auf Antrag von dem 
Vorsitzenden vedängert werden. 

§ 13 
(1) Die Revision kann nur darauf' gestützt werden, daß 

die Entscheidung auf einer Rechtsverletzung der in Ar
tikel VI Absatz 1 OGV. bezeichneten Art beruhe. 

(2) Das Obergericht ist an die geltend gemachten Revi
sionsgründe nicht gebunden, darf aber bei seiner Prüfung 
über die in Absatz 1 zugelassenen Gründe nicht hinausgehen. 

(3) Ist die Revision begründet, so ist die angefochtene 
. Entscheidung aufzuheben und die Sache 2iUr anderweiten 
Verhandlung und Entscheidung an die nach der Sachlage 
geeignete Vorinstanz zurückzuverweisen. Das Obergericht 
kann in der Sache selbst entscheiden, wenn die Sachent
scheidung nur von der . Beurteilung der nach Artikel VI 
Absatz 1 ·oGv. geprüften Rechtsfragen abhängt. 

§ 14 
(1) Einem Beteiligten, der glaubhaft macht, daß er ohne 

Verschulden verhindert war, eine Notfrist zu wahren, ist 
auf Antrag die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu 
erteilen. Die versäumte Prozeßhandlung ist spätestens mit 
dem Antrag auf Wiedereinsetzung nachzuholen. 

(2) Die Wiedereinsetzung muß innerhalb einer zwei
wöchigen Frist beantragt werden. Die Frist beginnt mit dem 

Tage, an dem die Behinderung weggefall-en ist. Nach Ablauf 
eines Jahres, von dem Ende der versäumten Fnst an ge
rechnet, kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt 
werden. 

(3) Im übrigen sind die §§ 236 und 238 ZPO. 1933 anzu
wenden, 

Dritter Abschnitt 
Generalanwaltschaft 

§ 15 
Im Verfahren nach Artik-el V OGV. vertritt der General

anwalt kraft Gesetzes (Artikel XI Absatz 2 a OGV.) die 
Vei·waltung oder eine andere Stelle des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes. 

§ 16 
Solange die Frist für die sofortige Beschwerde gegen d1e 

Nichtzulassung der Revision (§ 11 Absatz 1) oder die Revi
sionsfrist (§ 12 Absatz 2 Satz 1) läuft, ist das Verfahren 
in der unteren Instanz anhängig (Artikel XI Absatz 2 c 
OGV.). Der Generalanwalt kann sich an diesem Verfahren 
beteiligen, um eine Entscheidung über die Rechtsfrage zu 
beantragen. 

§ 17 
Ist vor d-em Obergericht ~in Rechtsmittelverfahren, an 

dem der Generalanwalt beteiligt ist, durch Zurücknahme des 
Rechtsmittels oder in anderer Weise erledigt, so kann der 
Generalanwalt die Ueberleitung in das Verfahren nach § 2 
Absatz 2 der Ausführungsverordnung Nr. 2 vom 4. April 
1949 zur OGV. - 2. AusfVO. - zur Entscheidung der 
Rechtsfrage beantragen. 

Vierter Abschnitt 
Verfahrenskosten 

§ 18 
(1) In Sachen der ordentlichen streitigen Gerich't.sbarkeit 

und in Arbeitsgerichtssachen werden, soweit in dieser Ver
fahrensordnung nichts anderes bestimmt ist, Gebühren und 
Auslagen nach Maßgabe des Gerichtslmstengesetzes vom 
18. Juni 1877 (RGBL S. 140) und des § 12 des Arbeitsge
richtsgesetzes vom 23. Dezember 1926 (RGBL I S. 507) in 
den jeweils am Sitz des Obergerichts geltenden Fassungen, 
erhoben. 

(2) In den anderen Sachen setzt das Obergericht neben 
den Auslagen, auf welche das in Absatz 1 bezeichnete Ge
richtskostengesetz entsprechend anzuwenden ist, einen 
Pauschbetrag bis ·zu DM lG 000.- als Gerichtsgebühr fest. 
Von der Erhebung eines Pauschbetrags kann das Oberge
richt absehen, wenn das Verfahren der unteren Instanz 
nach den jeweils geltenden Kostenb'estimmungen gebühren-
frei ist. 1 

(3) Absatz 2 gilt auch für das Verfahren nach Artil~el V 
OGV. 

(4) Für das Verfahren nach Artikel VII OGV. werden 
Gerichtsgebühren nicht erhoben. Dies gilt auch für das 
Verfahren nach der 2. AusfVO. 

(5) Das Verfahren vor dem Obergericht ist von der Lei
stung von Kostenvorsc)l.üssen nicht abhängig. § 554 Absatz 7 
ZPO. 1933 ist nicht anzuwenden. 

§ 19 
(1) In den in § 18 Absatz 1 bezeichneten Sachen finden 

die Vorschrift-en, der Gebührenordnung für Rechtsanwälte 
vom 7. Juli 1879' (RGBL S. 176) in der jeweils am Sitz des 
Obergerichts geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 

(2) In den anderen Sachen ist die Gebührenordnung 
maßgebend, nach der sich die Gebühren für die untere 
Instanz richten. Besteht eine solche Gebührenordnung nicht, 
so setzt das Obergericht auf Antrag die erstattungsfähigen 
Gebühren fest. 

(3) Absatz 2 gi:lt auch für das Verfahren nach Artikel V 
OGV. 

§ 20 
Die Gerichtsgebühren und die Anwaltsg~bühren werden 

nach den für die Revisionsinstanz vorgesehenen Sätzen der 
Gebührenordnungen berechnet. 
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§ 21 
Zeugen, Sachverständige und sonstige Auskunftspersonen 

werden nach der Gebührenordnung für Zeugen und Sach
verständige vom 30. Juni 1878 (RGBL S. 1~3) in der jeweils 
am Sitz des Obergerichts geltenden Fassung entschädigt. 

§ 22 
(1) Bei der Kostenentscheidung sind in Strafsachen die 

§§ 464 ff. StPO. 1924, im übrigen die Bestimmungen der 
§§ 91 ff. ZPO. 1933 entsprechend anzuwenden. 

(2) Im Verfahren nach Artikel VII OGV. unterbleibt eine 
Kostenentscheidung des Obergerichts. Die in dem Verfahren 
vor dem Obergericht entstandenen Auslagen gelten als Teil 
der Kosten des bei dem unteren Gericht anhängig geblie-
benen Verfahrens. · 

(3) Im Verfahren nach der 2. AusfVO. fallen die Kosten 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes zur 
Last. 

(4) Ist eine Entscheidung zur Hauptsache nicht ergangen, 
so entscheidet das Obergericht, unbeschadet der Bestim
mung von Absatz 2 Satz 1, über die Kosten des Verfahrens 
nach billigem Ermessen durch Beschluß. 

§ 23 
(1) Bei der Kostenfestsetzung sind in Strafsachen die 

Bestimmungen des § 464 Absatz 2 StPO. 1924, im übrigen 
die Bestimmungen der §§ 103 bis 107 ZPO. 1933 entsprechend 
anzuwenden. 

(2) Die im Verfahren vor dem Obergericht erwachsenden 
Rechtsanwaltskosten gelten als notwendig zur zweckent
sprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung. 
§ 91 Absatz 2 Satz 2 ZPO. 1933 findet Anwendung. 

§ 24 
(1) In allen Verfahren vor dem Obergericht ist die Be

willigung des Armenrechts nach den §§ 114 ff. ZPO. 1933 
zulässig. 

(2) Dem im Armenrecht beigeordneten Anwalt sind Ge
bühren und Auslagen nach Maßgabe des Gesetzes betreffend 
die Erstattung der Rechtsanwaltsgebühren in Armensachen 
vom 20. Dezember 1928 (RGBl. I S. 411), dem zum Verteidi
ger bestellten Anwalt für die geführte Verteidigung nach 
Maßgabe der Gebührenordnung für Rechtsanwälte vom 
7. Juli 1879 (RGBl. S. 176), in den jeweils am Sitz des Ober
gerichts geltenden Fassungen, von der Verwaltung des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes zu erstatten. 

Fünfte1· Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

§. 25 
Die Verfahrensordnung geht nach Artikel XIV OGV. 

jeder entgegenstehenden Vorschrift des sonstigen deutschen 
Rechts vor. Sie tritt mit dem Ablaufe des vierzehnten 
Tages nach ihr()r Veröffentlichung im Gesetzblatt der Ver
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes in Kraft. 

Köln, den 8. April 1949. 

Dr. Ruscheweyh Dr. Lukaschek 

Fuchs 

Krumme 

Dr. van Husen 

Lentz 

Krauss 

Zachariae 
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GESETZ 
zur Aenderung ~es .Gesetzes zur Aufhebung tles Lohnsiops. 

Vom 20. 1April 1949. 

Der Wirtschaftsrat ,hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
In § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Aufhebung des Lohnstops 

vom 3. November 1948 (WiGBl. S. 117) sind die Worte ,.,31. 
:März 1949" durch die Worte .,30. September 1949" zu er
setzen. 

§ 2 
Dieses Gesetz tritt am 31. März 1949 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung . des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 20. April 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

D1·. Erich Köhle1· 

GESETZ 
über die vorläufige Haushaltsführung der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes im IRechnungsjahr 1949. 

Vom 20. April 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat ldas /folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Bis rzur !Feststellung des Haushaltsplans der Ver
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes für das Rech
nungsjahr 1949, längstens bis zum 31. Mai 1949, dürfen vom 
.1. April 1949 ab !(lie Ausgaben geleistet werden, die zur 
Aufrechterhaltung der Verwaltung oder zur Erfüllung der 
Aufgaben und der ;rechtlichen Verpflichtungen der Ver
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes bei Beobach
tung größter Sparsaml{jeit :notwendig .sind. 

(2) Soweit nach Abs. 1 Ausgaben geleistet werden dürfen, 
müssen sie !Sich ;im Rahmen der Ansätze K:les vom Wirt
S'chaftsrat verabschiedeten Haushaltsplans ,;für 1948 ein
schließlich de.s Nachtrags für 1948 halten. Sie sollen monat.,. 
lieh bei dem einzelnen Ausgabetitel den Betrag nicht über
steigen, der einem Monatsbetrag des Haushaltsansatzes für 
1948 entspricht. lDer Direktor der Verwaltung für Finanzen 
kann bei ,der ~Bereitstellung der Betriebsmittel über die 
Mittelverwencl.ung nähe:m Bestimmungen treffen. Er kann 
den monatlichen Grenzbetrag für einzdne Ausgabetitel 
oder für bestimmte Gruppen von solchen anders festsetzen. 
Er kann auch die Inanspruchnahme von Mitteln aus Aus
gabetiteln von .seiner Zustimmung abhängig machen. Seiner 
Zustimmung bedarf in jedem Fall die Leistung einmaliger 
Ausgaben und von Ausgaben für neue Aufgaben. Wenn 
Ausgab'E'm für neue Aufgaben bei einem Ausgabetitel den 
Betrag von 100 000 DJI!( übersteigen, jst außerdem die Zu
stimmung des Haushaltsausschusses des Wirtschaftsrats er-

forder!ich; leidet die Maßnahme keinen :Aufschub, kann 
der Direktor der Verwaltung für Finanzen die Bewilligung 
in eigener Entschließung aussprechen; er hat aber dem 
Haushaltsausschuß nachträglich ;unverzüglich ·von der Be-
willigung Mitteilung zu machen. · 

' 
(3) Bei Einrichtungen, für die ider Haushaltsplan für 1948 

noch keine Bewilligungen vorsieht, bemißt der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen die bei ,den einzelnen Aus
gabetiteln bereitzustellenden Mittel unter sinnentsprechen
der Anwendung der vorstehenden Grundsätze auf Grund 
der Ansätze l(ies Haushaltsvoranschlags :für 1949. 

§ 2 

Auf die ihnen im Rechnungsjahr 1949 obliegenden Ab
lieferungen haben die Deutsche Post und die Deutsche 
Reichsbahn für die Monate April und Mai 1949 Abschlags
zahlungen im voraus zu leisten. Diese betragen 

a) für die Deutsche Post ~nonatlich 8 300 000 DM 

b) für ldie Deutsche Reichsbahn monatlich 14 500 000 DM. 

§ 131 

Der Direktor der Verwaltung für 'Finanzen wird er
mächtigt, bis zum .Erlaß des Gesetzes über die Feststellung 
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des Haushaltsplans für das Rechnungsjahr 1949 zur vor
übergehenden Verstärkung der Betriebsmittel der Haupt
kasse des Ve11einigten Wirtschaftsgebietes bis e:u 300 Millio
nen DM rim Wege des Kredits tzu beschaffen. 

§ 4 

Die !Zur [)urchführung !dieser :Gesetze erforderlichen Be
stimmungen tr.ifft der Direktor der Verwaltung für Finanzen. 

§ 5 
Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1949 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz !Wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit 1'\nerkündet. 

Frankfurt am Main, den 20. April 1949. 
>Der Präsident Kies :Wirtschaftsrates 

Dr. :Erich K ö h 1 e r . 

GESETZ 
über idie ;Bestimmung ',eines ·zeitmmktes für das Erlöschen ruhender Arbeitsverhältnisse gemäß § 5 Abs. 2 der Ver
ordnung über idas Fortbestehen .des Arbeitsverhältnisses bei Räumung oder Freimachung 'von gefährdeten Gebietea 

vom 9, April 1940 (RGBl. I S. 624). 

Vom 20. April 1949. 

Der Wirtschaftsrat .hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Die nach der Verordnung über das Fortbestehen des 
AJ.ibeitsverhältnisses bei Räumung oder Freimachung von 
gefährdeten Gebieten vom 9. April 1940 (RGBl. I S. 624) 
ruhenden Arbeitsverhältnisse erlöschen mit dem 30. 6. 49. 
Für Kliegsgefangene erlöschen die Arbeitsverhältnisse je
doch illkht vor Ablauf von drei Monaten nach ihrer Rück
kehr a'U.S der Kriegsgefangenschaft, für Arbeitnehmer, die 
durch una~bwendbare Ereignisse an der GeltendmachU!llg 
ihrer Ansprüche verhindert sind, nicht vor Ablauf von drei 
Monaten nach Fortfall des Hinderungsgrundes. 

§ 2 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 20. Apri11949, 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich Köhler 

VERORDNUNG · I (2) ;rst die Ausgleichsteuer iin Reichsmark entrichtet 
worden, so ist der Vergütungsbetrag im Verhältnis von 

über Umsatzsteuervergütungen nach der Währungsreform. zehn Reichsmark .gleich eine [Deutsche Mark umzustellen. 

Vom 11. April '1949. 

Auf Grund des Artikels XII tdes Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern wird mit 
Zustimmung des Finanzausschusses des Wirtschaftsrats 
und mit Zustimmung des Finanzausschusses des Länder
rats folgeildes verordnet:· 

§ 1 
Vergütungszeitraum 

Der erste Vergütungszeitraum ,(§§ 71 :und 76 der .Durch
führungsbestimmungen zum Umt!atzsteuergesetz) nach d'2lr 
Währungsreform beginnt am ~21. Juni 1948 'Und iendet .am 
30. Juni 1948. 

§ ~ i 
Ausfuhrhändlervergütung 

(1) !Für )die in !die Zeit ,vom 21. ;Juni 1948 bis 30. Sep
tember 11948 fallenden Vergütungszeiträume beträgt die 
Vergütung, die rzum ,Ausg~eich der Guf lder Lieferung der 
Gegenstände 'an !Clen Alltragsteiler lastenden Umsatzsteuer 
gewährt :Wird, rzehn .vom !Hundert des !llach den Vorschrif
ten lder §§ 66 b1s .72 der Durchführungsbestimmungen zum 
Umsatzsteuergesetz berechneten I.Betrages. [)as ,gilt ~ücht, 
wenn der 'Antragsteller ;glaubhaft macht, daß auf der Lie
ferung >an ihn Ieine Steuer ~n [D-Mark lastet und der DM
Betrag sich nicht aus einer Umstellung von Reichsmark 
ergibt. 

I § 13 
Ausfuhrvergütung 

Für idie dn !die .Zeit vom 21. Juni 1948 bis 30. Septem
ber 1948 fallenden Vergütungszeiträume wird die Umsatz
steuer, 1die :auf der Lieferung l()der !der :Einfuhr der rzur 
Erzeugung !der ausgeführten Gegenstände verwendeten 
Bestandteile, :zubehörteile und IHHfsstoffe lastet, mit ,zer·· 
vom Hundert des Betrages vergütet, lder sich unter A 
Wiendung lder Vorschriften K[er §§ 73 bis .76 der Durchfüh
rungsbestimmungen zum Umsatzsteuergesetz ergibt. 

: 1 § '4 I 

Vergütungen für :Zeiträume ivor lder ,Währungsreform 
Der letzte , Vergütungszeitraum vor :der Währungs

reform endet am 20. Juni 1948. Umsatzsteuervergütungen 
für Vergütungszeiträume, rdie IVOr idem 21. Juni 1948 ge
endet haben, werden fim Verhältnis rzehn Reichsmark gleich 
eine Deutsche Mark !Umgestellt. 

§ 15 
Inkrafttreten , 

Diese Verordnung ~ritt lmit ;ihrer Verkündung .in Kraft. 

Bad Homburg v. d. H., iden 111. !April 1949. 

Der Direktor , 
der Verwaltung für Finamen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Hartmann 

------------------------------------------~------------------------~-------------------

BEKANNTMACHUNG 

det• neuen ~assung des :Gesetzes zur .Erhebung einer Abgabe 
"Notopfer Berlin". 

Vom 11. April 1949. 

Auf ,Grund ld.es § .2 des !Zweiten iGesetzes rz;ur 'Aenderung 
des Gesetzes !ZJUr Erhebung e~ner ,Abgabe :"Notopfer Berlin" 
vom 11. April '1949 :(Gesetzblatt !der !Verwaltung des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes S. 56) wird nachstehend der 

Wortlaut des Gesetzes zur !Erhebung einer Abgabe "Not
Opfer Berlin" in )der nunmehr geltenden ;Fassung bekannt
gemacht. 

Bad Hornburg v. d. H., den lil. April 1949. 

[)er DiQ·ektor ! 

ider Verwaltung für ~inanzen 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Hartmann 
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GESETZ 
zur Erhebung einer Abgabe "Notopfer Berlin". 

Als sichtba11e:s :Zeichen ider Verbundenheit im1t Berlin 
wird im Vereinigten Wirtschaftsgebiet ein "Notopfer Ber
lln" nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erhoben: 

I. "Notopfer Berlin" 
Abgabepflicht und Erhebungszeiträume 

§ 1 
"Notopfer '.Berlin" 

Das Vereinigte Wirtschaftsgebiet erhebt als "Notopfer 
Berlin" eine Abgabe. 

§ 2 
Abgabepflicht 

Das ,"Notopfer Serlin" ;wird erhoben: 
1. von natüdichen Personen, die ihren Wohnsitz oder ge

wöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung im 
Vereinigten Wirtschaftsgebiet haben, und rzwar als 
a) Abgabe der Arbeitnehmer, 
b) Abgabe ider Veranlagten, 

2. von allen Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, die detr Köi1IJerschaftsteuer unter
liegen und die d:hre Geschäftsleitung oder ihren .Sitz im 
Vereinigten Wirtschaftsgebiet hwben oder in diesem e:ur 
Körperschaftsteuer veranlagt werden, als Abgabe der 
Körperschaften, · 

3. als Abgabe auf Postsendungen. 

§ :3 

Erhebungszeiträume 
Erhebungszeiträume sind: 

1. in Kien Fälle<n des § ~ cZiffer 1 \Buchstabe a und des § Q. 

Ziffer 3 !der ;Kalendermonat; 
2. in :den ;Fällen des § .2 •Ziffer 1 Buchstabe :b und des § t2 

Ziffer '2 das Kalenderjahr. 

II. Abgabe der Arbeitnehmer 
§ '4 

Bemessungsgrundlage 
(1) Die Abgabe der Arbeitnehmer wird von jeder natür

lichen Person erhoben, die in idem ·Erhebungszeitraum .(§ 3) 
in ein€1111 'Dienstverhältnis steht, IUlld izwar auch 'dann, wenn 
die Beschäftigung nur gelegentlich oder vorübergehend 
erfolgt. 1Ein :Dienstverhältnis liegt immer d..ann vor, wenn 
der Beschäftigte als Arbeitnehmer im [Sinn :des :§ 1 der 
Lohnsteuer-Durchführungsbestimmungen anzusehen ist. 

(2) :Die Abgabe richtet :sich nach !der Höhe des Arbeits
Jhns, der im Erhebungszeitraum dem Beschäftigten zu

fließt. Arbeitslohn ~sind alle Einnahmen im Sinn des § 2 
der Lohnsteuer-Durchführungsbestimmungen. Zum Ar

eitslohn gehören auch die !,Sachbezüge im Sinn des § 3 
..ier Lohnsteuer-Durchführungsbestimmungen. 

(3) Für die Bemessung der Abgabe äst der Arbeitslohn 
zusammenzurechnen, ider ~n iLohnzahlungszeiträumen be
zogen worden ist, die im Laufe des Erhebungszeitraums 
geendet haben. 

(4) Ist von ldem Beschäftigten Lohnsteuer einzubehalten, 
so bemißt •sich d:ie ,Abgabe von dem um 52 Deutsche: Mark 
monatlich gekürzten Arbeitslohn, bei dem die Abzüge 
(§ 27 der Lohnsteuer-Durchführungsbestimmungen) für 
Zwecke der Lohnsteuer berücksichtigt sind. 

(5) Die Abgabe der Arbeitnehme:r !Wird nicht e~·hoben, 
wenn der im Erhebungszeitrauin bezogene Arbeitslohn den 
Betrag von :52 Deutsche: Mark zuzüglich des etwa -auf der 
Lohnsteuerkarte vermerkten für iden Erhebungszeitraum 
in Betracht kommenden :steuerfreien Betrag nicht übersteigt. 

§ 5 
Erhebung 

(1) Die Abgabe. per Arbe:itnehmer wird durch Abzug 
vom :Arbeitslohn erhoben, und Ji'War ,auch dann, wenn 
Lohnsteuer nicht emubehalten ist. 

(2) (Der :Arbeitgeber hat ICUe Abgabe für 'Clen Arbeit
nehmer spätestens bei !der Lohnzahlung für den letzten 
Lohnzahlungszeitraum einzubehalten, der im Erhebungs
zeitraum endet. Endet das Dienstverhältnis im Laufe des 
Erhebungszeitraums, so ist die Abgabe spätestens bei Be
endigung des Dienstverhältnisses einzubehalten. 

(3) Die Vorschriften des § ·38 lAbsatz Q. und Absatz 3 des 
Einkommensteuergesetzes ~nit 'Ausnahme des Absatzes ·3 
Satz ,3 :Ziffer i3 gelten entsprechend. 

(4) Der Arbeitgeber bat 'die gesamten Abgabebeträg,e:, 
die er für einen Erhebungszeitraum einbehalten hat, spä
testens am 5. Tage nach Ablauf des Erhebungszeitraums 
an pie !Kasse d~s für pj.e ,Abführung der ;Lohnsteuer e;ustän
digen ;Finanzamts abzufühne<n. , 

!§ i3 ) 
Anmeldung 

(1) Der Arbeitgeber iha.t eine Anmeldung über idiJel eän
behaltenen , Abgabebeträge . der Kasse . des zuständigen 
Finanzamts zu dem gleichen Zeitpunkt zu übersenden, zu 
dem Abgabebeträge ·abzuführen <Sind. § 44 der Lohnsteuer
Durchführungsbestimmungen . findet entsprechend An
wendung. 

(2) Hat der Arbeitgeber eine Lohnsteueranmeldung abzu
geben, so sind die einbehaltenen Abgabebeträge in der Lahn
steueranmeldung gesondert aufzuführen. 

UI. Abgabe !der :Veranlagten 
§ :7 

Bemessungsgrundlage , 
(1) Die ,Abgabe der Veranlagten wird von :jeder natür

lichen Person erhoben, die der Einkommensteuer unter
liegt, und zwar auch dann, twenn eine Veranlagung rzur 
Einkommensteuer nicht durchzuführen Iist. 

(2) Die Abgabe bemißt sich nach ldem .Einkommen, ldas 
der Abgabepflichtige im Erhebungszeitraum (§ 3 Ziffer 2) 
beiZogen hat. iEinkommen ist das :Einkommen im Sinn des 
§ 2 tdes Einkommensteuergesetzes. 

.§ :8 
\ Veranlagung 

(1) [)ie ,Abgabe ,der Veranlagten 1Wird nach Ablauf ides 
Erhebungszeitraums nach dem Einkommen veranlagt, das 
der Abgabepflichtige in diesem Erhebungszeitraum bezogen 
hat. , 

(2) Hat die Abgabepflicht nicht während des vollen Er
hebungszeitraums bestahden, so wird das während der 
Dauer der Abgabepflicht bezogene Einkommen zugrunde 
gelegt. In !diesem Fall kann ldie Veranlagung bei ,Wegfall 
der Abgabepf];icht sofort •vorgenommen werden. 

(3) Die V:eranlagung unterbleibt, wenn !der Abgabepflich
tige ~m !Laufe des Erhebungszeitraums I(§ 3 ,Ziffer 2) nur 
Arbeitslohn 1bezogen il:mt, [der der Abgabe der Arbeitneh
mer unterlegen hat. 

~ (9 
(Vorauszahlungen, 

(1) Der AbgabepfLichtige 'hat am 10. April, 10. Juli, 
10. Oktober und 10. Januar Vorauszahlungen zu leisten. 

(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich grundsätzlich 
nach der Abgabe, Pie ,sich ibei ider letzten Veranlagung er
geben hat. Das Finanzamt [mnn [die Vorauszahlungen der 
Abgabe anpassen, die sich für Iden laufenden Erhebungs
zeitraum voraussichtld.ch ergeben ,wird. 

§ 10 
1Abschlußzahlung 

(1) Auf die Abgabeschuld w,etrden 'angerechnet: 
1. die für Iden ErhebungszeLtraum ,entrichteten Voraus-

zahlungen, , 
2. die Abgabe der 'ATbeitnehmer, soweit sie von dem 

im Erhebungszeitraum zugeflossenen Arbeitslohn 
(§ '4 ·Absatz Q.) jeinbehalten !Worden ist. 

(2) Ist ldie AbgabeschuLd größer 'als die nach Absatz .1 
anzurechnenden Beträge, so ist der Unterschiedsbetrag 
innerhalb , e.ines Monats nach Bekanntgabe des Steuer
bescheids :zu ientJ;-ichten (Abschlußzahlung). 

(3) 'Ist :die Abgabeschuld lideiner als die nach Absatz 1 
anzurechnenden Beträge, \So wird der Unterschiedsbetrag 
nach Bekanntgabe lies Steuerbescheids ld€1111 Abgabepflich
tigen nach JSeiner Wahl ·entweder auf seine Abgabeschuld 
gutgeschrieben oder JZurückgezahlt. 

IV. Abgabe !der Körperschaften 
§ 111 

,Befreiung 
Soweit nach § ,4 des ~(örperschaftsteuergesetzes eine 

persönliche tßefneiung :von der Körperschaftsteuer gegeben 
ist, 1Lst {der Abgabepflichtige Iauch ·von ider Abgabe der 
Körperschaften befreit. , 

I§ 12 
Bemessungsgrundlage 

Für die ;Bemessung der Abgabe der Körperschaften gilt 
§ 7 Absatz 2 dieses ,Gesetzes ~n. Verbindung :mit § 6 des 
Körperschaftsteuergesetzes entsprechend. 
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)§ 113 I . 
Veraniagung, Vorauszahlrung.en und Abschlußzahlung 
Für die Abgabe per Körperschaften gelten die §§ 8 !bis 

10 entsprechend. i · 

. V. Abgabe .auf Postsendungen 
;§ 14 

Bemessungsgrundlage 
Die :Abgabe auf Postsendungen wird ·auf alle' 1 Post

sendungen im innerdeutschen Verkehr erhoben. Ausge
nommen hiervon sind , alle Sendungen im Postzahlungs-, 
Postscheck- und Postsparkassenverkehr. 

§ 15 
iErheibung 

Die Abgabe auf Postsendungen 'wird in lder Form er
hoben, ldaß ;die abgabepflichtigen !Sendungen nnit einer 
Steuermarke •;ersehen jWerden. · ' 

VI. Höhe und Fälliglteit des "Notopfer Berlin" 
§ 16 

;Höhe 
Das ·"Notopfer Berlin" beträgt: 

1. als Abgabe der Arbeitnehmer 
a) bis ·zu einem ·.&rbeitslohn von MO Deutsche Mark 

monatlich: 
· 0,60 Deutsche Mark, 

b) für den 500 Deutsche Mark monatlich übersteigenden 
Arbeitslohn: 1 

1,00 rDeutsche Mark ' 
für jede angefangenen, '!im Erhebungszeitraum '(§ 3 
Ziffer 1) bezogenen 100 Deutsche Mark abgabepflichtigen 
Arbeitslohn; .' 

2. als Abgabe der Veranlagten , 
a) bis [ZU einem Einkommen 'Von 6000 Deutsche rMark: 

0,60 Deutsche Mark, 
b) für . das '6000 Deutsche Mark übersteigende Ein

kommen: 
1,00 Deutsche Mark 

für jede 'angefangenen, '.im Erhebungszeitraum (§ 3 
Ziffer 2) iberwgenen 100 Deutsche Mark Einkommen, 
mindestens jedoch ,7,20 Deutsche Mark; 

3. als Abgabe der Körperschaften , 
1,20 Deutsche Mark , 

für [jede \angefangenen, lim !Erhebungszeitraum (§ ß 
Ziffer 2) bezogenen 100 !Deutsche Ma!l'k Einkommen, 
mindestens jedoch , 1 
a) für -alle Kapitalgesellschaften IUnd für Versicherungs

vereine auf Gegenseitigkeit mit einer Seitragsein
nahme über 10 000 Deutsche Mark: 

240 Deutsche !Mark, 
b) für andere Körper.schaften, Personenvereinigungen 

und Vermögensmassen: ' 
14,40 Deutsche !Mark; 

4. als Abgabe auf Postsendungen 0,02 Deutsche Mark für 
jede rabgabepflichtige Sendung, 

§ 17 
Fälligkeit 

Das ."Notopfer Berlin" ist fällig: ~ 
1. als Abgabe der Arbeitnehmer jeweils am 5. Tage nach 

Ablauf des Erhebungszeitraums (§ 3 Ziffer 1), 
2. als Abgabe der Veranlagten und als Abg?be der Körper

schaften innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheids, ! 

3. als Vorauszahlung auf ldie Abgabe der Veranlagten und 
auf die Abgabe der Körperschaften zu den Vorauszah
lungszeitpunkten (§ 9 Absatz 1), 

4. als Abgabe auf Postsendtmgen 'bei )der Auflieferung. 

VII. Verwaltung \des '"Notopfer Berlin" 
§ 18 

Zuständigkeit 1 

(1) Die Abgabe der Arbeitnehmer, 1die Abgabe der. Ver
anlagten und die Abgabe der Kör!)erschaften werden für 
Rechnung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes von den 
Finanzämtern verwaltet. 

(2) !Die Abgabe auf Postsendungen ,wird von der Ver
waltung für Post- und Fernmeldewesen des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes verwaltet. 

(3) Das "Notopfer Berlin" ist an ldie Verwaltung für 
Finanzen des Vereinigten 1Wirtschaftsgebietes abzuführen . 

§ 19 
,V erwaltungskosten 

(1) iDie ,durch die Verwaltung und Durchführung der 
Erhebung des "Notopfer Berlin" ~ntstehenden Verwaltungs-
kosten we:rden nicht erstattet. . 

(2) Die 1Herstellungs- und :Vertriebskosten :der ifür die 
Abgabe rauf Postsendungen rzu verwendenden Steuermarken 
werden ider Verwaltung für !Post- und Fernmeldewesen des 
Vereinigten· Wirtschaftsgebietes .aus den 'Erträgnissen dieser 
Abgabe erstattet. r · 

,VJII. Steuerliche Vorschriften 
, I § 20 

(Nichtabzugsfähigkerit des "Notopfer Berlin" 
Die Abgabe der Arbeitnehmer, die Abgabe der Ve:ran

lagten und ~iie Abgabe :der Körperschaften sind bei der 
Ermittlung des Einkommens und bei :der Ermittlung des 
Gewerbeertrags nicht abzugsfähig. 

. § 21 . . 
!Anwendung der Reichsabgabenordnung 

Das '"NotopfeQ· Berlin" ist eine Steuer im Sinn der Reich.s
abgabenordnung. 

>IX .. Ueberleitungsbestimmungen 
§ 122 

Veranlagung ;für 1948 
(1) [Der Erhebungszeitraum 1948 (§ 3 •Ziffer 2) umfaßt de 

Zeitraum vom 1. November 1948 ;bis (31. Dezember 1948. 
(2) Die Abgabe der Veranlagten nnd die Abgabe der 

Körperschaften bemessen sich für den Erhebungszeitraum 
1948 KAbsatz 1) nach einem Drittel des :Einkommens, nach 
dem sich die Einkommensteuer ode:r die Körperschaftsteuer 
für den Veranlagungszeitraum vom 21. Juni 1948 bis 31. De
zember 1948 rbemißt. Pie Einkommensgrenzen und 'Mindest
sätze f(]es § 16 Ziffern 2 und 13 sind 'der ,Zeitdauer pes Er
hebungszeitraums (Absatz .1) anzupassen. 

. (3) IDie :Veranlagung !i.ir iden ·Erhebungszeitraum :1948 ist 
zusammen lmit den Veranlagungen zur Einkommensteuer 
oder zur ~örperschaftsteuer für :den Ve•ranlagungszeitraum 
vom 21. Juni 1948 bis 31. 'D;EJZember 1948 durchzuführen. 

(4) Auf die cAbgabeschuld werden klie am 10. November 
1948 und am •10. Dezember .1948 fällig gewesenen Zahlungen 
auf die :Abgabe :der •Veranlagten und auf die Abgabe der 
Körperschaften und ~lie am 5. ;Dezember 1948 und 5. Januar 
1949 fällig gewesene Abgabe der Arbeitnehmer angerechnet, 
soweit sie igeleistet oder einbehalten :worden &ind. § .. IP 
Absätze •2 und 3 gelten entsprechend. 

§ 123 i 

Vorauszahlungen 
(1) Die Vorauszahlungen, die rbis zur Bekanntgabe dl 

Steuerbescheids über die für 1948 geschuldete Abgabe IZU 

leisten sind, bemessen sich grundsätzlich nach dem Vier
fachen ldes Einkommens, das der Abgabepflichtige irp ersten 
Kalendervierteljahr 1949 rbezogen hat. 

(2) Das Finanzamt kann die Vorauszahlungen der Abgabe 
anpassen, die sich für )den laufenden Erhebungszeitraum 
voraussichtlich ergeben wird. 

X. Schlußbestimmungen 
§ 24 I 

Durchführungsvorschriften 
Der Direktor der ·Verwaltung für Finanzen !des Ver

einigten 'Wirtschaftsgebietes wird -ermächtigt, zur Durch
führung dieses Gesetzes Rechtsverordnungen und Verwal
tungsanordnungen zu erlassen. Rechtsverordnungen zur 
Durchfühnmg der Abgabe ·auf Postsendungen sind ·im Ein
vernehmen mit dem Direktor der tV,erwaltung für Post- und 
Fernmeldevv:esen 1des ,Vereinigten ,Wirtschaftsgebietes .zu 
erlassen. 

§ 25 
rinkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkünd.ung in 
Kraft. Seine Geltungsdauer ·erstreckt sich 1auf .die :Er
hebtmgszeiträume, die späte,stens am 31. 12. 1949 enden. 
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GESETZ 
über die lU ebernahme einer \Bürgschaft .durch die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

Vom 20. :April 1949. 

Der Wirtschaftsrat bat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Der Direktor der Verwaltung für Finanzen wird ermäch
tigt, zum Zweck des Ausbaues der Main-Donau-Wasser
straße ,und der damit zusammenhängenden Ausnutzung der 
Wasserkräfte des Mains, der Donau und des unteren Lechs 
:~u Lasten der Verwaltung des Verein1.gten VV'irtschafts
gebietes gemeinsam mit dem Land Bayern für Schuldver
:)flichtungen der Rhein-Main-Donau Aktiengesellschaft in 
München die gesamtschuldnerische Bürgschaft bis zum Be
trag von 25 Millionen Deutsche Mark zu übernehmen. 

ANORDNUNG 
über 1die Ergänzung 1der .Abgabeotldnung (für 1die land- und 
6'orstwirtschaf.tlichen Betriebe und die !Betriebe der IBinnen
C>ischerei im Vereinigten Wirtschaftsgebiet vom 21. Sep-

tember -1948. 

Vom 14. April 1949. 

Auf Grund des § ,7 Albs. !4 'in Verbindung mit I§ 110 des 
Gesetzes über die Auflösung des .Reichsnährstandes ·1m Ver
einig~en Wirtscbaftsgebiet >Vom 21. Januar 1948 '(WiGBl. 
S. 21) wird bestimmt; 

§ 11 
Die Abgabeordnung für die land- 1und forstwirtschaft

Liehen Betriebe und die !Betr'iebe der Binnenfischerei im 
Vereinigten Wirtschaftsgelbiet vom 21. September 194.13 
(WiGBl. 1949 S. 5) findet im Lande ,Schleswig-Holstein 
~,nit der Maßgabe Anwendung, daß das Umlageaufkommen 
aus der durch Landtagsbeschluß vom 15. Juni 1948 geneh
migten Umlage der Landesbauer~ammer SchJeswlg-Hol
;tein im Rechnungsjahr 1948 auf die naoh der Abgabe
ordnung vom .21. September 1948 IZU erhebende Abgabe 
.J.ngerechnet wird. 

§ 12 
n:ese Anordnung tritt mit Wirkung tvom 1. 'April 1948 

in Kraft. 

Frankfurt am Main, den 14. April '1949. 

Der >Direktor der 'Verwaltung 
für Ernährung, :Landwirtschaft und ,Forsten 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Dr. Schlange-Sehöningen. 

§ 2 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 

Krarft. 

Das vorstehende Gesetz wird. nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. · 

Frankfurt am Main, den .20. April 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 e r 

VERORDNUNG 
zur Durchführung des Zweiten Gesetzes zur Aenderung des 

Gesetzes zur Erhebung einer Abgabe "Notopfer Berlin". 

Vom 30. April 1949. 

Auf Grund des I§ :24 des !Gesetzes zur Erhebung einer 
Abgabe "Notopfer tBerlin" in der Fassung des Zweiten Ge
setzes zur Aenderung des Gesetzes zur Erhebung einer ,Ab
galbe "Notopfer )Berlin" vom 11. Aprü 1949 (WiGBl. S. 56) 
wird folgendes verordnet: 

Ein:I'Jiger Paragra'ph 

(1) 1Die am 10. April 11949 ,fällig gewesene Abgabe der Ver
anlagten 1(§ 9 des Gesetzes) und .Abgabe der Körperschaften 
(§ 13 des Gesetzes) sind spätestens am ·10. Mai 1949 \ZU ent-
richten. · 

(2) ,Auf die am 10. April 1949 fällig gewesene Äbgabe der 
Veranlagten und Abga!be der Körperschaften (.Absatz 1) wer
den die am 10. Januar 1949, 10. Februar 1949 und 10. März 
1949 ,fällig gewesenen !Zahlungen auf die Abgabe der Ver
anlagten und auf die hbgabe der Körperschaften und die 
auf den Arbeitslohn in 'den Erhebungszeiträumen Januar 
1949, Februar 1949 rund März 1949 .entfallende Abgabe der 
Arbeitnehmer angerechnet, soweit sie geleistet oder einbe
halten worden sind. 

Bad Romburg 'V. d. H., den •30. 1.Npril.1949. 

Der Direktor 
der. Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Hartmann 
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ZWEITE VERORDNUNG 
über Wechselsteuermarken. 

Vom 20. April 1949. 

Auf Grund des Artikels XII des 1Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 
22. Juni 1948 wird mit Zustimmung des Finanzausschusses 
des Wirtschaftsrats und mit Zustimmung des Finanzaus
schusses des Länderrats folgendes verordnet: 

§ 1 
(1) Außer den Wechselsteuermarken, die im § 2 Absatz 1 

der Verordnung über Wechselsteuermarken vom 15. Novem
ber 1948 (Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebiets 1948 S. 136) bezeichnet sind, werden noch 
Wechselsteuermarken ausgegeben, die auf die Steuerbeträge 
von l 1/2, 41/2 und 9 Deutsche Mark lauten. 

(2) Die Bestimmungen des § 2 Absatz 2 und Absatz 4 
der Verordnung über Wechselsteuermarken vom 15. Novem
ber 1948 über die Form, die Größe, die Farbe und das 
Markenbild der Marken zu 2, 6, 15 und 30 Deutsche Mark 
gelten auch für die im Absatz 1 genannten Marken. 

§ 2 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 

in Kraft. 

tl 
Bad Hornburg .v. d. H., den 20. IA:pr:il 1949. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Hartmann 

Berichtigung. 

Im Tarifvertragsgesetz (TVG) vom 9. April 19411 
I!WiGBJ. S. 55) muß .es \in ~§ 14 Albs. 4 statt ,"Abschlußfristen" 
richtig "Aussohlußfristen" lhcißen. 
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ZWEITES GESETZ 
rzur vorläufigen Neuordnung ,von Steuern. 

Vom 20. April 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das ,folgende <Gesetz beschlossen: 

Abschnitt I 

Einkommensteuer und Rörperschaftsteuer 

:§ 11 
Das Einkommensteuergesetz vom 27. Februar 1939 

(RGBl. I S. 297) tin der 'Fassung ides Artikels I des Anhangs 
zum Gesetz ,\,Nr. 64 rzur vorläufigen Neuordnung von Steuern 
vom 22. Juni 1948 'Wi11d wie folgt,geändert: 

1. § 3 !erhält !folgende J?assung: 
.,§ '3 

Steuerfrei !Sind: 
1. Bezüge aus der Sozialversicherung; 
2. Beträge, die versorgungshalber gezahlt werden; 
3. Bezüge aus der öffentlichen tFürsorge; 

die in Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Einkünfte sind inso
weit 'Steuerfrei, als sie ,schon nach rdem 'Einkommen
steuergesetz vom 27. Februar 1939 Steuerfreiheit ge
nossen haben; 

4. Renten aus .der Sozialversicherung, ,soweit ':oie nicht 
unter Ziffer ·1 fallen 'lmd Renten, .die auf Grund eines 
Versicherungsvertrages gezahlt werden, bis zu einem 
Betrage von insgesamt 600 !Deutsche Mark jährlich. 
Soweit diese Renten linsg,esamt , 600 Deutsche Mark 
jährlich übersteigen, sind sie steuerpflichtig. Die 
Steuerbefreiung für Renten aus Versicherungsverträgen 
gilt .nur ifür Renten bis !ZU einem Höchstbetrage von 
3600 Deutsche: Mark; ' 

5. Bezüge im Rahmen der Soforthilfe nach rdem Ersten 
Lastenausgie'ichsgesetz; 

6. Entschädigungen 'auf Grund 'arbeitsrechtlicher Vor
schriften w:e,gen Entlassung aus einem Dienstverhältnis; 

7. Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln oder öffent
lichen Stiftungen, cl.ie Studier,enden ·als Studien- rund 
Ausbildungsbeihilfen .gewährt werden; 

8. die aus öffentlichen Ka.ssen gezahlten Aufwandsent
schädigungen und Reisekosten. Dagegen sind Ent
schädigungen, die für Verdienstausfall und Zeitverlust 
gezahlt werden, rsteuerpüichtig." 

2. § 7a erhält folgende Fassung: 

"§ 7a 
Bewertungsfreiheit für Ersatzbeschaffung 

,beweglicher Wirtschaftsgüter 
(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund ord

nungsmäßiger Buchführung ermitteln, können für die 
abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlage
vermögens, die im Wege der Ersatzbeschaffung 'ange-

schafft oder hergestellt worden sind, neben der nach § 7 
von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu ;be
messenden Absetnmg für Abnutzung Abschreibungsfrei
heit in folgender Weise in .Anspruch nehmen: 
a) Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in 

dem darauf folgenden Jahr können bis zu insgesamt 
50 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel
lungskosten, höchstens jedoch für alle Jn 'Betracht 
kommenden Wirtschaftsgüter eines Unternehmens 
bis rw 100 000 iDeutsche IMark ,jährlich, oder 

b) es können, ,wenn von lder Regelung zu :a) !kein 'Ge
brauch .gemacht wJrd, für die in 'Betracht kommen
den Wirtschaftsgüter eines Unternehmens im Jahr 
der Anschaffung oder Herstellung und in dem darauf 
folgenden Jahr bis 'ZU de 15 vom Hundert lder An
schaffungs- oder Herstellungskosten abgeschrieben 
werden. 

Die Absetztmg für Abnutzung in Iden folgenden Jahren 
bemißt .sich nach dem dann noch vorhandenen Restwert 
und de~· Restnutzungsdauer der einzelnen Wirtschafts
güter, für die Abschreibungsfreiheit nach Satz 1 in An
spruch genommen worden ist. 

(2) Eine 'Ersatzbeschaffung 1im Sinn des Absatzes 1 
liegt vor, wenn das angeschaffte oder hergestellte 'Wirt
schaftsgut dieselbe oder eine entsprechende Aufgabe er
füllt, ;wie ein Wirtschaftsgut, cl.as nach dem 1. Januar 
1939 aus dem Betriebsvermögen ausgeschieden ist. Als 
Ersatzbesc)1affung gilt auch 1die Anschaffung oder Her
stellung von Wirtschaftsgütern durch Steuerpflichtige 
der im Absatz 1 bezeichneten Art, die wegen Verfolgung 
·aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Weltan
schauung oder ,politischer Gegnerschaft gegen den Natio
nalsozialismus oder als Flüchtlinge oder als Vertriebene 
ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben. 

(3) Die Steuerbegünstigung des Absatzes 1 kann nur 
für diejenigen abnutzbaren beweglichen Wirtschafts
güter des Anlagevermögens in Anspruch genommen 
werden, die in der Zeit vom 1. Januar 1949 bis !ZjUm 31. 
Dezembei· 1952 'angeschafft oder hergestellt worden sind. 

(4) Ste1mrpflichtige, die von einer der Vergünstigun
gen 1des Absatzes 1 Gebrauch machen, können auch iin 
den späteren Jahren der Geltungsdauer dieser Vorschrift 
eine Bewertungsfreiheit nach Absatz 1 nur in der erst
malig gewählten Art erlangen. 

(5) Sind mehrere Personen :an einem Unte,rnehmen 
als Mitunternehmer .beteiligt, so !kann für das Unt,er
nehmen nur entweder von der Vergünstigung des Ab
satzes 1 Buchstabe· a) oder von lder Vergünstigung des 
Absatzes 1 Buchstabe b) Gebrauch gemacht werden; Ab-
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satz 4 findet entsprechende 1Anwendung. Im !Falle d~ 
Bewertungsfreiheit nach Absatz 1 Buchstabe a) !beträgt 
die Höchstgrenze der Abschreibung für das gesamte 
Unternehmen 100 000 Deutsche !Mark." 

S. Es Wird foLgender § ,7b tneu eingefügt: 
:"§ 17b 

Erhöhte Absetzungen für 'Wohngebäude 
Bei Gebäuden, die nach :dem 31. IDezembter 1948 er

richtet worden sind und die •zu 'mehr als 80 vom Hun
dert Wohnzwecken dienen, Jcönnen abweichencl. von § 7 
im Jahr der Herstellung und ~n dem da•rauf folgenden 
Jahr auf Antrag ,j,e 10 vom Hundert der Herstellungs
kosten abgesetzt werden. Ferner :können lin den tdarauf 
folgenden zehn Jahr1en tan IStelle der tnach § 7 czu be
messenden Absetzung für Abnutzung jeweils bis zu 
3 vom .Hundert der Herstellungskosten abgesetzt wer
den. tNach Ablauf dieser tzehn Jahre bemessen .sich dte 
Absetzungen für Abnutzung nach dern dann noch vor
handenen Restwert und der Restnutzungsdauer. des Ge
bäudes. Den Herstellungskosten eines Gebäudes werden 
die Aufwendungen gleichgestellt, die nach dem 31. De
zember 1948 ,zum Wiederaufbau eines durch Kl~iegsein
wirkung ganz oder teilweise f1Zerstö1'ten Gebäudes ge
macht werden, wenn dieses Gebäude ohne den Wi>ed~~r
aufbau i!llcht mehr oder nicht mehr voll IZlU Wohn
zwecken verwendet werden kann." 

4. Es {Wird folgender § 7c tneu eingefügt: 
"§ ;7c 1 

Förderung !des Wohnungsbaues 
Steuerpflichtige, die dim Gewinn auf Grund ord

nungsmäßiger Buchführung ermitteln, können Zuschüsse 
oder unverzinsliche Darlehen zur Förderung des Woh
nungsbaues im Jahre der Hingabe ;als _Betriebsausgabe 
absetzen, wenn die Zuschüsse oder Darlehen gegeben 
werden •an 
a) gemeinnütmge Wohnungsunternehmen, 
b) Organe der staatlichen Wohnungspolitik, 
c) gemeinnützige S1edlungsunternehmen, 
d) rz:ur Ausgabe von Heimstätten zugelassene Unter

nehmen, 
e) sonstige Wohnungs- und ~Siedlungsunternehmen und 

private Bauherren, soweit durch Zuschüsse oder un
verzinsliche Darlehen der Bau von Wohnungen ge
fördel't wird, die hinsichtlich der Größe, Ausstattung 
und Miete (Mietwert) rd!en Vorschriften !entsprechen, 
die für' die unter Buchstaben a) bis d) genannten 
Unternehmen gelten. Der Nachweis hierfür wird 
durch eine Bescheinigung ider ;für das Wohnungs
wesen zuständigen llllittleren Verwaltungsbehörden 
erbracht." 

5. Es Wiird folgender § ,7d tneu :eingefügt: 

"§ 7d 
tBewertungsfr·eiheit für Schiffe 

Bei Schiffen, die nach dem 31. Dezember 1948 ange
schafft oder hergestellt worden sind, können neben der 
nach§ 7 von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu 
bemessenden Absetzung für Abnutzung iln Jahre der An
schaffung oder Herstellung und in dem darauf folgenden 
Jahr Ibis zu je 15 vom Hundert dler Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten abgesetzt werden. 'Di2 Absetzung 
für Abnutzung in , !den folgenden Jahren tbemißt 
sich nach dem dann tnoch vorhandenen :Restwert 
und :der Restnutzungsdauer des Schiffes. Den An
schaffungs- oder Herstellungskosten eines Schiffes wer
den die Aufwendungen gleichgestellt, die nach dem 31. 
Dezember 1948 zur Wiederherstellung eines durch Kriegs
einwirkung ganz ,oder teilweise zerstörten Schiffes ge
macht werden." 

6. Es wird folgender § 7e neu eingefügt: 

"§ 7e 
,Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude und 

landwirtschaftliche Betriebsgebäude 
(1) Gewerbetre~bende, die den Gewinn nach § 4 Ab

satz 1 oder nach § 5 auf Grund ordnungsmäßiger Buch
führung ermitteln, ~cönnen bei Gebäuden, die im eige
nen gewerblichen Betrieb umnittelbar 
a) der Fertigung oder 
b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimmten Wirt

schaftsgütem oder 
c) der Wiederherstellung von Wirtschaftsgütern 

dienen, und nach dem 31. Dezember ;1948 hergestellt wor
den sind, neben der nach § 7 von den Herstellungskosten 
zu bemessenden Absetzun,g für Abnutzung im Wü't
schaftsjahr der Herstellung des Gebäudes und in dem 
darauf folgenden Jahr bis zu je 10 v6m Hundert der 
Herstellungskosten absetzen. In den folgenden Wirt
schaftsjahren bemessen sich die Absetzungen für Ab
nutzung nach .dem Restwert und der Restnutzungsdauer 
des Gebäudes. Den Herstellungskosten eines Gebäudes 
werden die Aufwendungen gleichgestellt, die nach dem 
31. Dezember 1948 zum Wiederau:libau eines durch 
Kriegseinwirkung ganz .oder teilweise zerstörten Ge
bäudes gemacht werden, wenn dieses Gebäude ohne 
den Wiederaufbau nicht mehr oder nicht mehr voll zu 
einem der im Satz 1 bezeichneten Zwecke verwendet 
werden kann. 

(2) Absal!z 1 ist entsprechend •anwendbar auf die Her
stellungskosten von land- und forstwirtschaftliehen Be
triebsgelbäuden und auf die Aufwendurigen zum Wieder
aufbau von durch Kriegseinwirkung ganz oder teilweise 
zerstörten land- und forstwirtschaftliehen Betriebsge
bäuden, wenn der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft 
auf ,Grund ordnungsmäßiger Buchführung ermittelt 
wird." 

7. § W Absatz 1 Ziffern .3 und 4 'erhalten folgende Fas~sung: 
"3. die Hälfte des nicht entnommenen Gew:inns bis zur 

Höhe von 15 vom Hundert des Gesamtgewinns; Voraus
setzung dafür ist, daß der Gewinn a,uf Grund ordnungs
mäßiger Buchführung nach § 4 Absatz 1 oder nach § 5 
ermittelt wird. Als nicht entnommen gilt auch der Teil 
des Gewinns, der zur Zahlum.g der auf das Betriebsver
mögen entfallenden Abgabe Huf den Lastenausgleich 
verwendet wird. Wird in einem der folgenden fünf Jahre 
mehr als der laufende Jahresgewinn entnornmen, so 
unterliegt die Mehrentnahme einer Nachversteuerung. 
In Durchführungsverordnungen Iist für Entnahmen in 
Verlustjahren angemessene Vorsorge zu treffen; 

4. ,bei Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach § 4 
Absatz 1 oder nach .§ 5 auf Grund ordnungsmäßiger 
Buchführung ermitteln, die in den drei vorangegangenen 
Wirtschaftsjahren entstandenen Verluste aus Land- und 
Forstwirtschaft, ,aus Gewerbebetrieb und aus selbstän
diger Arbeit, soweit sie nicht bei der Veranlagung für 
die vorangegangenen KalenderJahre ausgeglichen oder 
abgezogen worden sind. Die Höhe des Verlustes ist nach 
den Vorschriften der §§ 4 bis 7e und 9a zu ermitteln." 

8. § 10 Absatz 1 erhält folgende neue Ziffer 6: 
"6. bezahlte Vermögensteuer." 

9. § 10 Absatz 2 Ziffer 3 erhält folgende Fassung: 
"Für die Sonderausgaben im !Sinne des Absatzes 1 

Ziffer 2 gilt folgendes: 
a) die Aufwendungen ~sind 1bis zu einem Jahresbetrag 

von 800 Deutsche Mark 1n voller Höhe abzugsfähig. 
Dieser Betrag 1m-höht sich um je ,400 Deutsche Mark 
im Jahr für die Ehefrau und für jedes Kind im Sinn 
des § 32 Absatz 4 Ziffer 4. Soweit >sich die 'Erhöhung 
nach der Zahl der Kinder bemißt, tritt sie nur ein, 
wenn dem Steuerpflichtigen für diese Kinder Kinder
el'mäßigung zusteht oder gewährt wird. Für Sonder
ausgaben im Sinn des Absatzes 1 Ziffer 2 Buch
stabe f) erhöht sich der lin Satz 1 ,genannte Jahres
betrag um 200 Deutsche Marik, der in Satz 2 genannte 
Betrag um je 100 Deutsche Mark; 

b) die Ausgaben zur Förderung besonders anerkannter 
wissenschaftlicher Einrichtungen und zur Förderung 
besonders anerkannter mildtätiger Einrichtungen sind 
bis zur Höhe von insgesamt .5 vom Hundert des Ge
samtbetrages der Einkünfte in jedem Fall, also auch 
dann voll abzugsfähig, wenn die in Buchstabe a) ge-

" nannten Beträge übßl',schritten werden; 
c) übersteigen die Sonderausgaben im Sinn des Ab

satzes 1 Ziffer 2 die in den Buchstaben ,a) und b) ge
nannten Beträge, so ist der darüber hinqusgehende 
Betrag zur Hälfte abzugsfähig, In diesem Fall dürfen 
jedoch über die in den Bqchstarben a) und b) genann
ten Beträge hinaus vom Gesamtbetrag der Einkünfte 
nur noch abgezogen werden: 
höchstens 7.5 vom Hundert des Gesamtbetrages der 
Einkünfte, jedoch tnicht 
mehr als 7500 Deutsche Mark für Sonderausgaben ~im 
S~nn des Albsatzes 1 Ziffer 2 Buchstaben e) und f) 
und nicht mehr als 15 000 Deutsche Mark insgesamt; 



Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 71 

d) für Sonderausgaben im Sinn des Absatzes 1 Ziffer :.: 
Buchstaben a) bis d) erhöhen sich bei Steuerpflich
tigen, die mindestens vier Monate vor dem Ende des 
Veranlagungszeitraumes das 50. Lebensjahr vollendet 
haben und in deren Etnkommen überwiegend Ein
künfte aus selbständiger Arbeit oder aus nichtselb
ständiger Arbeit enthalten sind, die folgenden Beträge.: 
der in Buchstabe a) Satz 1 genannte Jahresbetrag von 
800 Deutsche Mark auf 1600 Deutsche Mark, 
der in Buchstabe a) Satz 2 genannte Betrag von je 
400 Deutsche Mark auf de 800 Deutsche Mark, 
der in Buchstabe c) Satz 2 genannte Betrag von 7.5 
vom Hundert des Gesamtbetrags der Einkünfte auf 
15 vom Hundert des Gesamtbetrags der Einkünfte; 

e) liegen Sonderausgaben im Slnn des Absatzes 1 Ziffer 3 
vor, so sind die entsprechenden Einkünfte bei der 
Berechnung des Gesamtbetrages der Einkünfte im 
Falle der Buchstaben c) und d) auszuscheiden." 

10. § 13 Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
"Bei nichtbuchführenden Land- und Forstwirten, 

deren Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach 
Durchschnittsätzen ermittelt werden, werden diese Ein
künfte im vollen Umfange zur Einkommensteuer heran
gezogen, w~nn das Einkommen den Betrag von 6000 
Deutsche Mark jährlich übersteigt." ' 

11. Nach § 32 wird folgender § 32a neu eingefügt: 
"§ 32a 

Steuererleichterung für buchführende Gewerbetreibende 
nnd für buchführende Land- und Forstwirte 

(1) Uebersteigt das Einkommen 30 000 Deutsche 
Mark und sind fn dem Einkommen Einkünfte aus Ge
werbebetrieb oder aus Land- und Forstwirtschaft ent
halten, so wird auf Antrag der Gewinn aus Gewerbe
betrieb oder aus Land- und Forstwirtschaft in der Weise 1 

steuerbegünstigt, daß er mit einem Steuersatz von 
50 vom Hundert zur Einkommensteuer herangezogen 
wird wenn folgende Voraussetzungen sämtlich erfüllt 
sind:' 
1. der Gewinn muß auf Grund ordnungsmäßiger Buch

führung nach § 4 Absatz 1 oder § 5 ermittelt worden 
sein; 

2. der Gewinn muß nach Ausgleich mit den die übrigtn 
Einkünfte übersteigenden Verlusten (§ 2 Absatz 2) bei 
Steuerpflichtigen der Steuerklasse I 30 800 Deutsche 
Mark übersteigen; der Betrag von 30 800 Deutsche Marl~ 
erhöht sich um je 400 Deutsche Mark für die Ehefrau 
und für jedes Kind, für das dem Steuerpflichtigen 
Kinderermäßigung zusteht oder gewährt wird; 

3. die Entnahmen dürfen 15 000 Deutsche Mark nicht 
übersteigen; nicht zu den Entnahmen rechnen in die
sem Fall die Beträge, die für folgende Zwecke ent
nommen werden: 
a) zur Zahlung der auf das Betriebsvermögen ent

fallenden Abgabe auf den Lastenausgleich, 
b) zur Zahlung der auf den Gewinn entfallenden 

Steuern vom Einkommen und zur Zahlung der auf 
das Betriebsvermögen entfallenden Vermögensteuer, 

c) für Sonderausgaben im Sinn des § 10 Absatz 1 
Ziffer 2 in der sich aus § 10 Absatz 2 Ziffer 3 
Buchstaben a) und b) ergebenden Höhe und für 
Sonderausgaben im Sinn des § 10 Absatz 1 Ziffer 5; 

4. der nichtentnommene Gewinn ist nach Abzug der in 
Ziffer 3 Buchstaben a) bis c) genannten Beträge in der 
Buchführung gesondert auszuweisen; 

5. der nach Ziffer 4 gesondert auszuweisende Betrag 
darf, nur zu einem Bruchteil, der sich bei Teilung des 
Werts des Anlagevermögens außer den Beteiligungen 
und Wertpapieren durch den steuerbaren Umsatz er
gibt, im eigenen Betrieb verwendet werden. Hierbei 
sind das Anlagevermögen zu Beginn des Wirtschafts
jahres, das im Veranlagungszeitraum endet, und der 
steuerbare Umsatz im Veranlagungszeitraum zugrunde 
zu legen. Sind beim Anlagevermögen Kriegsschäden 
entstanden, so kann beim Anlagevermögen der Bilanz
wert vor Entstehung des Kriegsschadens zugrunde ge
legt werden. Für Betriebe der Industrie, des Hand
werks und der Landwirtschaft müssen jedoch min
destens 50 vom Hundert, für sonstige Betriebe min
destens 20 vom Hundert verbleiben. Der übrige Teil 
des nach Ziffer 4 gesondert auszuweisenden Betrags ist 
zum Erwerb von bestimmten, auf drei Jahre .gesperrt.en 
Schuldverschreibungen des Vereinigten Wirtschafts-

:;ebietes oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder 
zu steuerbegünstigten Zwecken im Sinn des § 10 Ab
satz 1 Ziffer 2 Buchstabe d) zu verwenden; 

6. die Steuersätze des § 34 dürfen nicht in Anspruch ge
norrhlnen werden. 

(2) Macht der Steuerpflichtige von der Regelung in 
Absatz 1 Gebrauch, so gilt ,hinsichtlich der Sonderaus
gaben folgendes: 

1. die Abzüge im Sinn des § 10 Absatz 1 Ziffer 3 sind 
für den Gewinn aus Gewerbebetrieb und aus Land
't:nd Forstwirtschaft nicht zulässig; 

2. bei der Anwendung des § 10 Absatz 2 Ziffer 3 Buch
staben c) und d) sind die Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
und aus Land- und Forstwirtschaft bei der Berechnung 
des Gesamtbetrags der Einkünfte auszuschetden. 

(3) Für die Berechnung der Einkommensteuer gilt im 
Fall des Absatzes 1 im übrigen folgendes: Auf den Teil 
des Einkommens, der nach Abzug des steuerbegünstigten 
Gewinns (Absatz 1) verbleibt, ist der durchschnittliche 
Steuersatz anzuwenden, der sich ohne Inanspruchnahme 
der Vergünstigung des Absatzes 1 bei der Veran,lagung 
des Einkommens ergeben würde. 

(4) Uebersteigen in einem der fünf folgenden Wirt
schaftsjahre bei dem Steuerpflichtigen oder seinem Ge
samtrechtsnachfolger die Entnahmen aus dEm Betrieb 
den laufenden Jahresgewinn und den Betrag, der im 
Jahre der Begünstigung weniger entnommen ist als 
15 (}00 Deutsche Mark, so unterliegt der über.oteigende 
Betrag (Mehrentnahme) einer Nachversteuerung. In 
Durchführungsverordnungen ist für Entnahmen in Ver
lusujahren angemessene Vorsorge zu treffen." 

12. Der § 34 erhält folgenden Absatz 5: 
"(5) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag 

bei Steue~pflichtigen mii Einkünften aus nichtselbstän
diger Arbeit oder aus selbständiger Arbeit, die aus einer 
Berufstätigkeit im Sinn des § 18 Absatz 1 Ziffer 1 be
zogen werden, auf Nebeneinkünfte aus wissenschaft
licher, künstlerischer oder schriftstellerischer Tätigkeit 
nnter folgenden Vnraussetzungen anzuwenden: 
1. Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit oder die 

Einkünfte aus der Berufstätigkeit müssen die übrigen 
Einkünfte überwiegen; 

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstlerischer 
oder schriftstellerischer Tätigkeit dürfen nicht zu den 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören und 
müssen von den Einkünften aus der Berufstätigkeit 
abgrenzbar sein. 

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen auf 
die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstlerischer oder 
schriftstel1erischer ,Tätigkeit anzuwenden, die 50 vom. 
Hundert der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
oder aus der Berufstätigkeit nicht übersteigen." 

13. Nach § 34 wird folgender § 34a neu eingefügt: 
"§ 34a 

Steuersätze für Entlohnung von Mehrarbeit 
bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 

Sind gesetzlich oder in Tarifverträgen für Dienste, 
die über die Dauer der gesetzlichen oder tarifmäßigen 
Arbeitszeit hinaus geleistet werden (Mehrarbeit), be
sondere Entlohnungen vorgesehen, so wird der Grund
lohn mit 5 vom Hundert versteuert; die Zuschläge sind 
steuerfrei. Die gesetzlicl).en oder tariflichen Zuschläge 
für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind auch dann 
steuerfrei, wenn es sich nicht um Mehrarbeit handelt." 

14. § 41 Absatz 1 erhält folgendie Fassung: 
"(1) Auf Antrag des Arbeitnehmers werden für die 

Berechnung der Lohnsteuer die folgenden Beträge vom 
Arbeitslohn abgezogen: 

1. Wenn die Werbungskosten (§ 9), die bei den Ein
künften aus nichtselbständiger Arbeit erwachsen, 312 
Deutsche Mark im Jahr (monatlich 26 Deutsche Mark) 
übersteigen, der 312 Deutsche Mark (monatlich 2ü 
Deutsche Mark) übersteigende Betrag; 

2. wenn die Sonderausgaben im Sinn des § 10 Absatz 1 Zif
fer 1, Ziffer 2 Buchstaben a), b},e) und f), Ziffern 5 und 6 
und Absatz 2 312 Deutsche Mark im Jahr (monatlich 
26 Deutsche Mark) übersteigen, der 312 Deutsche Mar]{ 
(monatlich 26 Deutsche Mark) übersteigende Betrag; 
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3. wenn Sonderausgaben im Sinn des § 10 Absatz 1 Zif
fer 2 Buchstaben c) und d) und Absatz 2 vorliegen 
der Betrag dieser Sonderausgaben; ' 

4. wenn außergewöhnliche Belastungen dem Arbeitneh
mer zwangsläufig erwachsen und seine steuerliche 
Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen (§ 33) 
ein vom Finanzamt zu bestimmender Betrag." · ' 

15. § 50 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Beschränkt St•euerpflichtige dürfen Betriebsaus

gaben (§ 4 Absatz 4) oder Werbungskosten (§ 9) nur in
so.weit abzi.ehen, als sie mit inländischen Einkünft~,n im 
wirtschafthchen Zusammenhang stehen. Die Vorschriften 
des § 10 (Sonderausgaben), des § 32a (Steuererleichte
rung für buchführende Gewerbetreibende und für buch
führende Land- und Forstwirte) des § 33 (außerge
wöhnliche Belastungen) und des '§ 34 (Steuersätze bei 
außerordentlichen Einkünften) sind nicht anwendbar." 

§ 2 
Das Körperschaftsteuerges-etz vom 16. Oktober 1934 

(RGBl. I S. 1031) in der Fassung des Artikels II des An
hangs zum Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung 
von-Steuern vom 22. Juni 1948 wird wie folgt geändert: 
1. § 11 wird § 11 Absatz 1. 
2. § 11 Absatz 1 Ziffer 5 ·erhält folgende Fassung: 

"5. Ausgaben zur Förderung gemeinnütziger mild
tätiger, kirchlicher, religiöser und wissenschaftlicher 
Zwecke, wenn diese Zwecke als steuerbegünstigt aner
kannt werden, in der sich aus Absatz 2 ergebenden 
Höhe." 

3. § 11 erhält folgenden Absatz 2: 
"(2) Die Ausgaben im Sinn des Absatzes 1 Ziffer 5 

sind 
a) voll abzugsfähig, wenn es sich um Ausgaben zur 

Förderung besonders anerkannter wissenschaftlicher 
Einrichtungen und besonders anerkannter mild
tätiger Einrichtungen handelt, soweit diese Aus
gaben 5 vom Hundert des Einkommens nicht über
steigen; ' 

b) zur ·Hälfte abzugsfähig, wenn es sich um andere 
als die in Buchstabe a) genannten Ausgaben handelt 
oder soweit die in Buchstabe a) genannten Aus~ 
gaben 5 vom Hundert des Einkommens übersteigen· 
in diesen. Fällen dürfen höchstens 7,5 vom Hundert 
des Einkommens bis zu 20 000 Deutsche Mark ab
gezogen werden. 

Als Einkommen im Sinn des Satzes 1 gilt das Ein
kommen vor A-bzug der in Absatz 1 Ziffer 5 und in § 10 
Absatz 1 Ziffer 4 des Einkommensteuergesetzes genann
ten Ausgaben." 

§ 3 
In den Fällen des § 2 Absatz 5 des Einkommensteuer

gesetzes und. des § 5 Absatz 2 des Körperschaftsteuer
gesetzes ist der Gewinn aus Wirts-chaftsjahren die vom 
Kalenderjahr abweichen, nach dem zeitlichen Anteil auf 
den Veranlagungszeitraum vom 21. Juni 1948 bis 31. De
zember 1948 Und auf das Kalenderjahr 1949 aufzuteilen, 
wenn das vom Kalenderjahr abweichende Wirtschafts
jahr vor dem 31. Dezember 1948 begonnen hat und im 
Jahre 1949 endet. 

Abschnitt II 
Erlangung von Straffreiheit durch Selbstanzeige nach § 410 

der Reichsabgabenordnung. 
§ 4 

§ 410 der Reichsabgabenordnung vom 22. Mai 1931 
(RGBl. I S. 161) erhält folgende Fassung: 

"§ 410 
Selbstanzeige 

(1) Wer in den Fällen der §§ 396, 401a, 401b und 402, 
bevor ihm die Einleitung einer Untersuchung gegen ihn 

durch die Steuerbehörde eröffnet worden ist, unrichtige 
oder unvollständige Angaben bei der Steuerbehörde be
richtigt oder ergänzt oder unterlassene Angaben nachholt, 
bleibt insoweit straffrei. Sind in den Fällen der §§ 396, 
401b und 402 Steuerverkürzungen bereits eingetreten oder 
Steuervorteile gewährt oder belassen, so tritt Straffreiheit 
nur ein, wenn der Täter die Summe, die er schuldet, 
nach ihrer Festsetzung innerhalb der ihm bestimmten 
Frist entrichtet. 

(2) Wird die im § 117 vorgesehene Anzeige rechtzeitig 
und ordnungsmäßig erstattet, so werden diejenigen, 
welche die dort bezeichneten Erklärungen abzugeben 
unterlassen oder unrichtig oder unvollständig abgegeben 
haben, dieserhalb nicht strafrechtlich verfolgt, es sei denn, 
daß ihnen vorher die Einleitung einer Untersuchung durch 
die Steuerbehörde eröffnet worden ist." 

§ 5 
(1) Wer vor dem 1. Juli 1949 durch Selbstanzeige nach 

§ 410 der Reichsabgabenordnung Straffreiheit wegen Steuer
vergehens erwirbt, erlangt zugleich Straffreiheit für Zu
widerhandlungen gegen Artikel IX des Anhangs zum Ge
setz Nr. 64 (Bestandsaufnahme) und Straffreiheit für die 
vor dem 21. Juni 1948 begangenen Verstöße gegen die Preis
und Bewirtschaftungsvorschriften,· wenn er an das Finanz
amt einen Reuezuschlag nach Maßgabe des Absatzes 2 
entrichtet. § 18 Absatz 4 des Ersten Gesetzes zum Ausgleich 
von Kriegs- und Kriegsfolgeschäden (Erstes Lastenaus
gleichsgesetz)*) bleibt unberührt (vgl. § 6). 

(2) Der Reuezuschlag nach Absatz 1 beträgt 10 vom 
Hundert der verkürzten und nachzuzahlenden Steuern oder 
10 vom Hundert des abzuführenden Mehrerlöses, den der 
Täter durch Verstoß gegen die Preis- und Bewirtschaftungs
vorschriften erzielt hat, je nachdem, welcher Betrag 
größer ist. 

§ 6 
Wer den BestancJ, seines Vonatsvermögens (§ 11 Ziffer 3 

des Ersten Gesetzes zum Ausgleich von Kriegs- und Kriegs
folgeschäd2n - Erstes Lastenausgleichsgesetz) *) in der 
ducrch Artikel IX des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 
vorgeschriebenen Bestandsaufnahme nicht oder nicht voll
ständig angegeben hat, kann wegen dieser Zuwiderhand
lungen gegen Arti·kel IX des Anhangs zum Gesetz Nr. 64, 
wegen der sonstigen Steuervergehen und wegen der Ver
stöße gegen die Preis- und Bewirtschaftungsvorschriften, 
die sich auf das nicht angegebene Vorratsvermögen be
ziehen, Straffreiheit nur nach Maßgabe des § 18 Absatz 4 
des Ersten Lastenausgleichsgesetzes*) erlangen. · 

§ 7 
Straffreiheit wegen Zuwiderhandlung gegen Artikel IX 

des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 (Bestandsaufnahme) oder 
Straffreiheit wegen Verstoßes gegen die Preis- und Be
wirtschaftungsvorschriften können auf Grund des § 5 nicht 
erlangt werden, soweit dem Täter vor der Selbstanze1ge 
im Sinn von § 410 der Reichsabgabenol'dnung durch die 
z~ständige Behörde eröffnet worden dst, daß gegen ihn 
eme Untersuchung wegen Zuwiderhandlung .gegen Ar
tikel IX des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 oder wegen Ver
stoßes gegen die Preis- und Bewirtschaftungsvorschriften 
eingeleitet worden ist. 

§ 8 
•. Die Finanzämter können im Einvernehmen mit dem 
Steuerpflichtigen . die Besteuerungsgrundlagen für die 
Steuernachzahlungen, die auf Grund der Selbstanzeige zu 
entrichten sind, und die Grundlagen für die Berechnung 
des Reuezuschlages im Pauschweg ermitteln und die Steuer
nachzahHmgen und den Reuezuschlag in Pauschbeträgen 
'festsetzen. 

Abschnitt III 

Verschärfung der Steuerstrafen 

§ 9 
Aenderung der Reichsabgabenordnung 

Die Reichsabgabenordnung vom 22. Mai 1931 (RGBl. I 
S. 161) wird wie folgt geändert: 

1. § 396 Absatz 1 erhält folgende Fassuog: 
"(1) Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines 

anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht 
oder vorsätzlich bewü,kt, daß Steuereinnahmen verkürzt 
werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Gefängnis 
bestraft. Neben der Gefängnisstrafe ist auf Geldstrafe 
zu erkennen. Der Höchstbetrag der Geldstrafe ist un
beschränkt. Bei mildernden . Umständen, insbesondere 
bei geringen Vergehen, kann ausschließlich auf Geld
strafe erkannt werden; 

2. in § 401 Absatz 1 werden die Worte "Geld- oder Frei
heitsstrafe" durch das Wort "Strafe" ersetzt; 

*) An die Stelle des Ersten Gesetzes zum Ausgleich von Kriegs- und Kriegsfolgeschäden (Erstes Lastenausg!eichsgesetz), das nlcht ln 
Kraft getreten ist, wird voraussichtlich das Gesetz zur Milderung dringender sozialer Notstände (Soforthilfegesetz) treten. 



,Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 73 

3. § 404 erhält folgende Fassung: 
"(1) Wer lim Inland nach der Verkündung des Zweiten 

Gesetzes zur vorläufigen Neuordnung von Steuern eine 
Steuerhinterziehung, einen Bannbruch oder eine Steuer
hehlerei 'begangen hat und deshalb bestraft worden ist, 
wird, wenn er ·abermals eine Steuerhinterziehang, einen 
Bannbruch oder eine Steuerhehlerei begeht, mit Gefäng
nis nicht unter drei Monaten bestraft. Neben der Ge
fängnisstrafe Iist auf Geldstrafe zu erkennen. Der Höchst
betrag der Geldstrafe ist unbeschränkt. Das Verbot der 
Berufsausübung nach § 42 Buchstabe J. des Strafgesetz
buches kann ausgesprochen werden. 

(2) Die Vorschriften des A:bsatz.es 1 finden Anwen
dung, auch wenn idie frühere Strafe nur teilweise ver
büßt oder ganz oder teilweise erlassen worden ist, blei
ben jedoch ausgeschlossen, wenn seit der VerbüBung 
oder dem Erlaß der letzten Sh,afe bis zur Begehung ,der 
neuen Tat drei Jahre verflossen sind." 

Abschnitt IV 
Steuersäumnis 

§ 10 
Aenderung des Steuersäumnisgesetzes 

Das Steuersäumnisgesetz vom 24. Dezember 1934 (RGBL I 
S. 1271) wird wie folgt geändert: 
1. § l erhält folgende Fassung: 

,.,Wird eine Steuerzahlung .(§ 2), die nach der Ver
kündung des Zweiten Gesetzes :cur vorläufigen Neuord
nung von Steuern fällig wird, nicht rechtzeitig entrichtet, 
so werden vom Fälligkeitstage ·ab Säumniszuschläge 
nach Maßgabe des § 3 erhdben." 

2. In§ 2 Absatz 1 werden die Worte "Der Säumniszuschlag 
findet" durch die Worte "Die ~Säumniszuschläge finden" 
ersetzt. 

§ 2 Absatz 1 erhält folgenden Satz 3: 
"Die Säumniszuschläge finden auch auf die Steuern 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes Anwendung." 

3. § 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Die Säumnis:cuschläge !betragen 2 vom Hundert 

des rückständigen Steuerbetrags für den ersten ange
fangenen Monat vom Fälligkeitstage ab gerechnet und 
1 vom Hundert des rückständigen Steuerbetrags für 
\jeden weiteren angefangenen Monat." 

4. Nach § 8 wird der folgende § 8a eingefügt: 
"§ 8a 

Wird eine Steuerzahltmg (§ 2), die vor der Verkün
dung des Zweiten Gesetzes zur vorläufigen Neuordnung 
von Steuern fällig geworden ist, nicht Ibis zum Ablauf 
des Tages vor der Verkündung des bezeichneten Gesetzes 
entrichtet, so werden die Säumniszuschläge vom Tag 
der Verkündung des bezeichneten Gesetzes ab erhoben. 
An die Stelle des Fälligkeitstages tritt der Tag der Ver-. 
kündung des Zweiten Gesetzes zur vorläufigen Neu
ordnung von Steuern." 

Abschnitt V 
Schlußbestimmung 

Es treten in Kraft: 

§ 11 
Inkrafttreten 

1. Die Bestimmungen des Abschnitts 1 mit Ausnahme des 
§ 1 ;Ziffer 13 am 1. Januar 1949. 

2. Abschnitt 1 § 1 Ziffer 13 am 1. April 1949. 
3. Die übrigen Bestimmungen am Tage nach der Verkün

dung dieses Gesetzes. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 20. A'pril 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 er 

GESETZ 
über die Errichtung von Fachstellen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft. 

Vom 6. Mai 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Abschnitt I 

Aufbau und Aufgaben der Fachstellen 

§ 1 
Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft des Ver

einigten Wirtschaftsgebietes (Direktor) kann für die Dauer 
der Geltung dieses Gesetzes Fachstellen als ihm nachgeord
nete Dienststellen für folgende Aufgaben errichten: 
1. Zuteilung der in § 2 Abs. 1 der Ersten Durchführungs

verordnung zum Bewirtschaftungsnotgesetz in der Fas
sung der Aenderungsverordnung vom 1. Juli 1948 
(WiGBl. S. 64) genannten Waren, 

2. Bearbeitung von Einfuhr-Angelegenheiten. 
Vor der Errichtung der Fachstellen sind die Landes

wirtschaftsverwaltungen und die beteiligten Wirtschafts
kreise zu hören. Fachstellen sind aufzulösen, soweit ihre 
Aufgaben entfallen. 

§ 2 
Die Leiter von Fachstellen werden nach Anhören der 

zuständigen Beiräte (§ 3) vom Direktor bestellt und ab
berufen. Sie sind an seine Weisungen gebunden. 

§ 3 
(1) Den Fachstellen werden Beiräte beigeordnet. Eine 

Fachstelle kann mehrere Beiräte haben. 
(2) Die Beiräte werden aus Vertretern der beteiligten 

Wirtschaftsstufen (Industrie, Handwerk, Handel) und der 
Gewerkschaften des jeweiligen· Fach- und Aufgabengebie
tes gebildet, die von den beteiligten Organisationen vor
geschlagen und vom Direktor bestellt werden. Soweit es 
erforderlich ist, bestellt der Direktor auch für die dabei 
nicht berücksichtigten Unternehmen (Außenseiter) Vertre
ter. Bei der Bestellung sind Vertreter von heimatverdräng-

ten Unternehmen angemessen zu berücksichtigen. Die Mit
glieder der Beiräte können vom Direktor nach Anhören 
der beteiligten Organisationen abberufen werden. 

(3) Die Mitglieder der Beiräte sind ehrenamtlich tätig. 
Sie erhalten Ersatz ihres Aufwandes und ihrer Fahrkosten 
sowie auf Antrag eine angemessene Entschädigung für den 
nachgewiesenen VerdienstausfalL 

§ 4 
(1) Die Fachstelle trifft ihre Maßnahmen und Entschei

dungen nach Anhören des zuständigen Beirates. 
(2) Werden die von der Fachstelle beabsichtigten Maß

nahmen und Entscheidungen nicht von der Mehrheit des 
Beirates gebilligt, so hat die Fachstelle die Angelegenheit 
unverzüglich dem Direktor zur Entscheidung vorzulegen. 
Das gleiche gilt, wenn sämtliche an der Abstimmung betei
ligten Vertreter einer der im Beirat vertretenen Gruppen 
(Industrie, Handwerk, Handel, Außenseiter oder Gewerk
schaften) Einspruch gegen einen Mehrheitsbeschluß ein
legen; der Einspruch muß bei mündlicher Beschlußfassung 
spätestens am Tage nach der Abstimmung, in anderen 
Fällen spätestens am Tage nach Mitteilung des Abstim
mungsergebnisses eingelegt werden. 

(3) Die Beiräte sind laufend über die wesentlichen Fra
gen des Fachgebietes zu unterrichten. Ihnen ist jederzeit 
Gelegenheit zu geben, sachdienliche Vorschläge zu machen. 

(4) Die Beiräte geben.. sich eine Geschäftsordnung. 

§ 5 
(1) Die Fachstelle hat bei Anhören und Unterrichtung 

der Beiräte den Schutz der betroffenen Unternehmen vor 
mißbräuchlicher Verwendung ihrer Angaben sicherzustellen. 

(2) Für die Mitglieder der Beiräte gelten die Bestim
mungen der Verordnung gegen Bestechung und Geheimnis-

\ 
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verrat nichtbeamteter Personen vom 3. Mai 1917 in der 
Fassung vom 22. Mai 1943 (Reichsgesetzbl. I, S. 351). Die 
Mitglieder der Beiräte werden von dem Direktor oder 
einem eigens dafür von ihm bestimmten Stellvertreter auf 
die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten durch 
Handschlag verpflichtet. 

§ 6 
Die Fachstellen sind auskunftsberechtigte Stellen im 

Sinne .des § 8 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 5 des 
Bewirtschaftungsnotgesetzes vom 30. Oktober 1947 (WiGBl. 
1948 S. 3) in der Fassung des Aenderungsgesetzes vom 
5. August 1948 (WiGBI. S. 82). Sie können die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen anfordern und 
auswerten. 

Abschnitt II 

Haushalt der Fachstellen 

§ 7 
(1) Für die Fachstellen wird im Rahmen des Haushalts 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein eigener Haushalts
plan aufgestellt. 

· (2) Zur Deckung der sächlichen Ausgaben, die den 
Fachstellen in Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen, sowie 
der Kosten für die Beiräte sind von den Unternehmen, 

J ANORDNUNG 
zur Ergänzung der Anordnung vom 25. 6. 1948 über Preis
bildung und Preisüberwachung na~h der Währungsreform. 

\Vom 26. ;Februar 1949. 

Auf Grund des § 2 des Uebergangsgesetzes über Preis
bildung und Prei"überwachung (Preisgesetz) vom 10. 4. 1948 
(WiGBl.rS. 27) in der Fassung des Gesetzes zur Verlängerung 
des Uebergangsgesetzes über Preisbildung .rund Preisüber
wachung vom 3. rFebruar 1949 (WiGBl. 'S. 14) wird ·an
geordnet: 

I. 
In § 7 der Anordnung über Preisbildung und Preis

überwachung :nach der 'WährungsrefOl'm vom 25. 6. 1948 
(WiGBl. rS. 61) wird folgende Ziffer 9 angeführt: 

"9. Die Vorschriften über die Zulässigkeit von Konzes
sionsabgaben rder Unternehmen rund Betriebe zur Versor
gung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und 
Gemeindeverbände." 

II. 
Diese Anordnung tritt am Tage nach der Verld.ind1.mg 

in Kraft. 

Frankfurt am Main-Höchst, den 26. Februar 1949. 

IDer 'Direktor 
der Verwaltung für Wirtschaft 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
In Vertretung 

Dr. Kaufmann 

ANORDNUNG 
zur Ergänzung der Anor~lnung iiber Preisbildung und Preis
überwachung nach der Währungsreform vom 25. Juni 1948 

'(Preise fiir Ferkel und Läufer). 

Vom 29. März 1949. 

Auf Grund des § 2 des Uebergangsgesetzes über Preis
bildung und Preisüberwachung (Preisgesetz) vom 10. April 
1948/3. Februar 1949 (WiGBl. 1948, S. 27/1949 iS. 14) wird im 
Einvernehmen mit der Vel'Waltung für Ernährung, Land
Wirtschaft und Forsten angeordnet: 

§ 1 
Die erste •Anlage zu § 1 IZiff. 11 der Anordnung über 

Preisbildung und Preisüberwachung nach der Währungs
reform vom 25. Juni 1948 I(WiGBI. ·S. 61) '(Liste der land
wirtschaftlichen Erzeugnisse, Nahrungs- und Genußmittel 
inländischer Herkunft, auf die .gemäß §§ 1 und 4 Preisvor-

welche die Dienste der Fachstellen in Anspruch nehmen, 
Gebühren zu erheben. Die Gebührenordnung wird vom 
Direktor der Verwaltung für Wirtschaft mit Zustimmung 
des Wirtschaftsrates erlassen. Eine Vermögensbildung ist 
nicht zulässig. 

Abschnitt III 

Ausführungsbestimmungen. Inkrafttreten 

§ 8 
Einzelheiten der Durchführung dieses Gesetzes regelt 

der Direktor nach Anhören der Landeswirtschaftsverwal
tungen durch Ausführungsbestimmungen. 

§ 9 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft und am 31. Dezember 1949 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 6. Mai 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 e r 

schriften :bis auf weiteres keine Anwendung finden) wird 
wie folgt ergänzt: 

47. Ferkel und Läufer im Gewicht bis zu 35 kg. 
§ 2 

Diese Anordnung tritt am Tage tnach der Verkündung 
in Kraft. 
Frankfurt am Main-Höchst, den 29. März 1949. 
(I B 3/C 12/90/49) 

Der Direktor 
der Verwaltung für Wirtschaft 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Im Auftrage 

'Dr. S c h a 1 f e j e w 

ANORDNUNG 
~ur Ergänzung der Anordnung iiber Preisbildung und Preis
überwachung nach der Währungsreform (Freigabe der 

Trinlcbranntwein- und Spirituosenpreise). 
Vom 27. April 1949. 

Auf Grund <des § 2 des J>reisgesetzes vom 10. A'pril 194f 
(WiGBI. S. 27)/3. Februar 1949 (WiGBI. S. 14) wird im. Ein
vernehmen mit der Verwaltung für Ernährung, Landwirt
schaft und 'Forsten angeordnet: 

I. 
Die erste Anlage zu § 1 Nr. 1 der Anordnung über Preis

bildung ltmd tPreisüberwachung nach rder Währungsreform 
vom 25. Juni 1948 (WiGBI. S. 61) in der Fassung der An
ordnungen PR Nr. 80/48 vom 29. Juli 1948 (VfWMBI. II 
S. 123), PR Nr. 104/48 vom 1. Oktober 1948 (VfWMBl. II 
S. 157), !PR Nr. 141/48 vom 22. Dezember 1948 (VfWMBI. II 
S. 134), PR Nr. 1:!4/48 vom. 27. Dezember 1948 (VfWMBI. II 
S. 199), PR Nr. 23/49 vom 29. März 1949 (VfWMBI. II S. 37) 
und !der Anordnupg vom 26. Februar 1949 (VfWMBl. II 
S. 22) wird wie folgt ergänzt: 

Als Nr. 48 wird angefügt: 
48. Branntwein für Trinkzwecke sowie Erzeugnisse rdaraus 

mH Ausnahme des unverarbeiteten Monopolsprits. 
I I. 

Diese Anordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündu.ng 
in Kraft. ' 
Frankfurt am Main-Höchst, den 27. April 1949. 
(I IB 3/C !15/98/49) 

Der Direktor 
der Verwaltung für Wirtschaft 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Im Auftrage 

Risse 
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GESETZ 
über 

die Deutsche Genosscnschaftsl•asse. 

Vom li. Mai 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz be~chlossen: 

§ 1 
' Errichtung und Aufgaben 

.(1) Zur Förderung d·es Genossenschaftswesens, insbeson
dere des genossenschaftlichen Personalkredits, wird im Ver
einigten Wirtschaftsgebiet eine Zentralbank unter dem 
Nan1en 

Deutsche Genossenschaftskasse 
(nachstehend "Genossenschaftskasse" genannt) als Anstalt 
des öffentlichen Rechts errichtet. Der Verwaltungsrat des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes bestimmt den Sitz der 
Anstalt. 

(2) Die Anstalt unterhält keine Zweigniederlassungen. 

(3) Die Satzung der Genossenschaftskasse beschließt ihr 
Verwaltungsrat (§ 8). Sie bedarf der Genehmigung, welche 
der Verwaltungsrat des Ver~nigten Wirtschaftsgebietes im 
Einvernehmen mit dem Wirtschaftsrat und dem Länder
rat erteilt. 

§ 2 
Kreditzwecke 

(1) Die Genossenschaftskasse gewährt kurz- und mittel
fristige Kredite zur Förderung 
a) der Erzeugung und des Absatzes landwirtschaftlicher 

Güter, landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen sowie 
sonstiger Bedarfsartikel für die Landwirtschaft, 

b) der genossenschaftlichen Einrichtungen zur Versorgung 
von landwirtschaftlichen Betrieben sowie solchen Be
trieben, vor allem mittleren und kleineren Umfanges, 
die landwirtschaftliche Erzeugnisse unmittelbar be- und 
verarbeiten oder landwirtschaftliche Betriebsbedürfnisse 
unmittelbat befriedigen, 

c) der genossenschaltliehen Einrichtungen zur Versorgung 
der Verbraucher mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, 

d) der genossenschaftlichen und gemeinnützigen Wohnungs
wirtschaft, die für die Landwirtschaft tätig ist, 

e) der genossenschaftlichen Verkenrswirtschaft, die fü1' die 
Landwirtschaft tätig ist. 

(2) Bei der Kreditgewährung sind die Verhältnisse und 
Bedürfn_isse in den einzelnen Ländern angemessen zu be
rücksichtigen. 

§ 3 
Geschäftskreis 

(1) Im Rahmen der in § 2 (1) festgelegten Begrenzungen 
darf die Genossenschaftskasse folgende Geschäfte be
treiben: 

1. verzinsliche Darlehen gewähren 
a) an genossenschaftliche Zentralkassen und sonstige 

genossenschaftliche . oder genossenschaftsfördernde 
Vereinigungen;. 

b) an Einzelgenossenschaften, deren Arbeitsgebiet über 
das Gebiet einer Zentralkasse hinausgeht; an andere 
Einzelgenossenschaften nur nach Anhörung der zu
ständigen Zentralkasse mit Genehmigung des Ver
wal tungsrates; 

c) an sonstige Unternehmen, deren Geschii.ftsbereich 
auf die in § 2 Abs. 1 genannten Aufgaben gerichtet 
ist. Welche Unternehmen diese Voraussetzungen er
füllen, stellt der Verwaltungsrat m.it Zweidrittelmehr
heit der Mitglieder fest. Der Beschluß bedarf der 
Zustimmung des Kommis3ars (§ 11); 

2. von den unter Ziffer 1 bezeichneten Zentralkassen und 
Vereinigungen sowie von Genossenschaften Einlagep. an
nehmen. 

(2) Zur Durchführung der in .Absatz 1 bezeichneten 
Geschäfte darf die Genossenschaftskasse 
a) Darlehen aufnehmen, 
b) Wechsel akzeptieren, 
c) Kassenbestände im Wechsel-, Lombard- und Effekten

geschäft auf dem Geldmarkt nutzbar machen, 
d) für Rechnung der unter Abs. 1 Ziffer 1 genannten Zen

tralkassen und Vereinigungen und für Rechnung der 
diesen angeschlossenen Genossenschaften Effekten kau
fen und verkaufen sowie offene oder geschlossene Depots 
verwalten und sonstige bankgeschäftliche Dienstleistun
gen vornehmen. 

(3) Falls sich die Genossenschaftskasse an nicht genos
senschaftlichen Unternehmen, deren Geschäftsbetrieb auf 
die in § 2 Abs. 1 genannten Aufgaben gerichtet ist, betei
ligen ·will, bedarf sie hierzu der Zustimniung des Ver
waltungsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

§ 4 
Kapital 

(1) Die Beteiligung am Kapital der Genossenschaftskasse 
beruht auf Gesetz oder Vertrag. 

(2) Kraft Gesetzes ist die Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes mit 1 Million Deutsche Mark beteiligt; 
die Länder können diese Beteiligung anteilig mit Zustim
m_ung der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
übernehmen. 
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(3) Am Kapital der Genossenschaftskasse können sich 
durch Vertrag mit dieser beteiligen: 
a) die Genossenschaften, 
b) sonstige juristische Personen, deren Geschäfts- oder 

Mitgliederkreis Genossenschaften umfaßt, 
c) die Li:inder im Vereinigten Wirtschaftsgebiet. 

Die Beteiligung nach Buchstabe b) und c) darf 50 vom 
Hundert des Kapitals nicht erreichen. 

(4) Der Abschluß eines Kapitalbeteiligungsvertrages und 
- mit Ausnahme des Falles des Abs. 2 Halbsatz 2 - die 
Uebertragung einer Kapitalbeteiligung bedürfen der Zu
stimmung des Verwaltungsrate3, der auch den Minelest
hetrag für die Kapitalbeteiligung festsetzt. Die vertragliche 
Aufhebung oder Verringerung einer Kapitalbeteiligung ist 
außerden1 von der Zustimmung des Kommissars abhängig. 
Die Kapitalbeteiligung ist auch in Teilbeträgen übertrag
bar. Die Abtretung bedarf der Schriftform. 

§ 5 
Sonderrücklage 

(1) Zur Verstärkung des Kapitals wird eine Sonderrück
lage aus den der Genossenschaftskasse auf Grund des § 3 
des Gesetzes über die Landwirtschaftliche Rentenbank vom 
11. 5. 1949 (WiGBl. S. 77) zufließenden Beträgen aus dem 
Aufkommen an Rentenbankgrundschuldzinsen gebildet. 

(2) Die Sonderrücklage gehört für die Dauer von 10 Jah
ren nicht zum Betriebsvermögen der Genos5enschaftskasse 
im Sinne des Reichsbewertungsgesetzes. ., 

§ 6 
Organe 

(1) Organe der GenosseDschaftskasse sind 
a) der Vorstand, 
b) cler Verwaltungsrat, 
c) die Hauptversammlung. 

(2) Die Aufg::tbcn und Befugnisse der Organe regelt, 
So\veit sie nicht im Gesetz bestimmt sind, die Satzung. 

§ 7 
Vorstand 

(1) Der Vorstz,nd besteht aus mindestens zwei MitgHe
dern. Die Vorstcmdsmitglieder werde1f vom Verwaltungs
rat bestellt und abberufen. 

(2) Dem VOTst;md liegt die GeschMt.sfühnmg und Ver
mögensvenvaltung der Genossenschaftskasse ob, soweit sie 
nicht durch Gesetz oder Satzung anderen Organen zuge-
\Vlc::;en ist. 

§ 8 
Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus: 
a) dem Vorsitzenden; 

er soll eine auf clem Gebiete des Genossenschaftswesens 
und des Kreditwesens eTfahrene Persönlichkeit sein, die 
vom Verwaltungsr:ü gewühlt wird. Die Wahl ist nicht 
auf die Mitglieder des Verwclltungsrates beschränkt; 

b) zwei Vertretel'n der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftc;gebietes; 

c) bis zu drei Vertretern der am Kapital beteiligten 
L':_ncler; 
sie werden vom Länderrat des Vereinigten Wirtschafts
gebietes ]):::nannt; 

d) einen> Vert:,:eter der Bank deutscher Länder; 
e) einem Ve1·treter der Kreditanstalt für Wiederaufbau; 
f) einem Vertreter der Landwirtschaftlichen Rentenbank; 
g) zwei Vertretern des Deutschen Bauernverbandes e. V.; 
h) fünf Vertretern des ländlichen Genossenschaftswesens, 

von denen drei Vertreter des ländlichen genossenschaft
lichen Kreditwesens sein müssen; 

i) vier Vertretern des gewer.blichen Genossenschaftswe
sens, von denen zwei Vertreter des gewerblichen genos
senschaftlichen Kreditwesens sein müssen; 

k) einem Vertreter der genossenschaftlichen Wohnungs
wirtschaft und 

1) einem Vertreter der Konsumgenossenschaften. 
Die Vert·ceter der Genossenschaftsgruppen zu Buchstabe 

h) bis 1) werden von der Hauptversammlung auf Vor
schlag der in ihr vertretenen Kapitalbeteiligten der einzel
nen Genossenschaftesgruppen gewählt. Je ein Ve1'treter der 
Genossenschaftsgruppen zu Buchstabe h) und i) muß 

Flüchtling sein. Liegen mehrere Wahlvorschläge aus einer 
Gruppe vor, so entscheidet die Hauptversammlung mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. _ 

(2) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsfüh
rung; er kann dem Vorstand allgemeine und besondere 

_Weisungen erteilen. 
§ 9 

Hauptversammlung 
(1) Die Hauptversammlung ist die Vertretung der An

teilseigner der Genossenschaftskasse. Sie tritt innerhalb 
der ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres im 
übrigen nach Bedarf zusammen. ' 

(2) In der Hauptversammlung entfällt auf je 5000 
Deutsche Mark eingezahlte Beteiligung eine Stimme. 

(3) Die Hauptversammlung beschließt über den Jahres
abschluß, die Gewinnverteilung und über die Entlastung 
des Vorstandes und des Verwaltungsrates. Sie soll gut
achtlich über beabsichtigte Aenderungen der die Genassen
schaftskasse betreffenden Vorschriften gehört werden. 

§ 10 

Besondere Pflichten der Organe 
Sorgfaltspflicht, Verantwortlichkeit und Strafbarkeit der 

Mitglieder des Vorstandes und des Verwaltungsrates richten 
sich nach den entsprechenden Vorschriften für Vorstands
und Au.fsichtsratsmitglieder der Aktiengesellschaften. 

§11 

Oeffentliche Aufsicht 
(1) Der Verwaltungsrat des Vereinigten Wirtschafts

gebietes bestellt für die Ausübung der Aufsicht über die 
Genossenschaftskasse einen Kommissar und dessen Vertre
ter. Der Kommissar hat das öffentliche Interesse wahr
zunehmen, insbesondere da1·über zu wachen, daß der 
GcschMtsbetrieb der Genossenschaftskasse mit den Ge
setzen und der Satzung in Einklang gehalten wird. Er ist 
berechtigt, ein Dienstsiegel zu führen. 

(2) Der Kommissar ist befugt, von den Organen der 
Genossenschaftskasse Auskunft übel~ alle Geschüfts<mge
legenheiten zu verlangen, die Bücher und Schriften der 
Anstalt einzusehen sowie an den Sitzungen des Verwal
tungsrates und an der I-Iauptversammlung teilzunehmen 

·tmd Anträge zu stellen; ihm ist auf Verlangen jederzeit das 
\'! mt zu el·teilen. 

(3) Der Kommissar ist ferner befugt, die Anberaumung 
von Sitzungen der Organe und die Ankündigung von Ge
genst~\nden zur Beschlußfassung zu verlangen sowie die 
Ausführung von Anordnungen und Beschlüssen zu unter
sagen, die gegen die Gesetze oder die Satzung verstoßen. 

(4) Im übrlgen ist die Genossenschaftskasse in der Ver
waltung und Geschäftsführung selbsUindir;, desgleichen in 
der Anstellung des Personals. 

§ 12 
Vertretung 

(1) Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die 
Eintragung in das Handelsregister sind auf die Genosseu
schaftskasse nicht anzuwenden. 

(2) Die Befugnis zur Vertretung der Genossenschafts
kasse sowie die Form für VYillenserldärungen der ver
tretungsberechtigten Personen werden durch die Satzung 
geregelt. Ist eine Willenserldärung der Genossenschaftskasse 
gegenüber abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber 
einem Mitglied des Vorstandes. Auf die Vertretung der 
Genossenschaftskasse gegenüber den Organen der Anstalt 
sind die für Aktiengesellschaften geltenden Vorsclu·;ften 
entsprechend anzuwenden. 

(3) Der Nachweis der Befugnis der Vertretung der Ge
nossenschaftskasse wird durch ein mit Abdruck des Dienst
siegels versehenes Zeugnis des Kommissars geführt. 

§ 13 
Erklärungen und Ersuchen 

Die Genossenschaftskasse ist berechtigt, ein Dienstsiegel 
zu führen. Ordnungsgemäß unterschriebene und mit d2m 
Abdn1ck des Dienstsiegels versehene Erklt\nm[;en ui1Cl Er
suchen der Genossensck1ftskasse bedürfen zum Gebrauche 
gegenüber Behörden keiner Beglaubigung. 

§ 14 
Konkurs 

Auf die Genossenschaitskas8e finden die Vorschrift·2n 
der Konkursordnung entsprechende Anwendung. 
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§ 15 I Auflösung 
?ie Genossenscha~tskasse k<;tnn n\~l' dur~h Geselz auf

gelost werden. Das Cresetz bestnmnt uber ehe Verwendung 
des Vermögens. 

§ 16 
Vorläufiger Vorstand 

Bis 'zur Bestellung des Vorstandes gemäß § 7 bestellt 
zur Erledigung dringender Aufgäben der Direktor der Ver
waltung für Finanzen im Einvernehmen mit dem Direktor 
der Verwaltung für Ernährung, Lanclwirtschaft und Forsten 
und dem Direktor der Verwaltung für Wü·tschaft einen 
vorläufigen Vorstand. Der vorläufige Vorsland hat ins
besondere eine Hauptversammlung zur Wahl des Verwal
tungsr<Jtes zu lnrufen. 

' § 17 
Vennögen der Deutschen Zenlralgenossenschaftslmsse 
Der Direktor der Verwaltung für Finanzen wird ermäch

tigt, ün Einvernehmen mit dem Direktor dei' Verwaltung 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und dem Direk-

tor der Verwallung für Wirtschaft die für die Verwaltung 
uncl für clie Abwicklung des im Vereinigten Wirtschafts
gebiet befindlichen Vennögens der Deutschen Zentral
geno;;senschaft~kasse el'forclerlichen l\<19_ßnahmcn zu treffen. 
Er kann · skh zur Durchführung dieser Maßnahmen der 
Organe und Einrichtungen der Genossenschaftskasse be
dienen. 

§ 18 
Inlo:afttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verlcündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
LändeiTatcs hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 11. Mai 1919. 

Der Pr~i.sident des Vvirtschaftsrates 
Dr. Erich Köhler 

GESETZ 
über 

clie Landwii't.'lchaftliche Rentcnbanl~;, 

Vom 11. n'lai 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Errichtung 

(1) Zur Beschaffung und Gewährung von Krediten für 
die Landwirt-schaft und Ernährungswirtschaft (einschließlich 
Forstwirtschaft und Fischerei) wird im Vereinigten Wirt
schaftsgebiet eine Zentralbank unter dem Namen 

Landwirtschaftliche Rentenbank 
als Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet. Der Verwal
tungsrat des Vereinigten Vlirtschaftsgebi-etes bestimmt den 
Sitz der Anstalt. 

(2) Die Anstalt unterhält keine Zweigniederlaswngen. 
(3) Die Satzung der Landwirtschaftlichen Rentenbank 

beschließt ihr Verwaltungsrat (§ 7). Sie bedarf der Geneh
migung, welche der Verwaltungsrat des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes im Einvernehmen mit dem Wirtschaftsrat 
und dem Länderrat erteilt. 

§ 2 
Kapital 

(1) Das Grundkapital der Landwirtschaftlichen Renten
bank besteht aus den nach § 3 des Gesetzes über die 
Rentenbankgrundschuld vom 11. Mai 1949 (WiGBl. S. 79) 
geschuldeten und aus den vereinnahmten Leistungen aus 
den Rentenbankgrundschulden nach Abzug der nach § 3 
dieses Gesetzes an die Deutsche Genossenschaftskasse abzu
führenden Beträge. 

(2) Zur VerstäJ;kung des Grundkapitals ist eine Haupt
rücklage zu bilden, der die Reingewinne, soweit sie nicht 
nach der Satzung zur Bildung anderer Rücklagen zu ver
wenden sind, so lange zugeführt werden, bis Grundkapital 
und Hauptrücklage zusammen den Betrag von 200 Millionen 
Deuts-che Mark erreicht haben. 

§ 3 
Dotierung der Deutschen Genossenschaftskasse 

Die Landwirtschaftliche Rentenbank ist verpflichtet, 50 
vom Hundert der ihr auf Grund des § 3 des Gesetzes über 
die Rentenbankgrundschuld zugeflossenen Rentenbank
grundschuldzinsen nach Ablauf eines jeden Kalenderhalb
jahres bis zum Betrage von insgesamt GO Millionen Deutsche 
Mark der Deutschen Genossenschaftskasse zur Bildung 
einer Rücklage zuzuführen. Die Zuführung erfolgt steuer
frei. 

§ 4 
Geschäftsaufgaben 

(1) Die Landwirtschaftliche Rentenbank kann nach 
näherer Bestimmung der Satzung folgende Geschäfte be
treiben: 

1. verzinsliche Darlehen gewähren 

a) an Kreditinstitute, die das l':mdwirlschaftliche Kre
ditgeschäft pflegen und für die Kreditversorgung der 
Landwirtschaft von allgemeine]: Bedeutung sincl, zum 
Zwecke der Refinanzierung kurz-, mittel- und lc,ng
fristiger Kredite aller Art. Nach Errichtun<! e:nes 
genossenschaftlichen Kreditinstitutes für d;;'s Ver
einigte Wirtschaftsgebiet sind die für die Genoc;sen
schaften bestimmten Mittel für kurz- und mittel
fr.istige Personal- und Betriebs-kredite über dieses 
zu Leiten; 

b) an Unternehmen, deren Geschäftsbelrieb iür die in
ländische landwirtschaftliche Erzeugung sowie für die 
Vorratshaltung und den Absatz landwirtschafWeher 
Erzeugnisse von allgemeiner Bedeutung isL Vvelcl}e 
Unternehmen diese Voraussetzun:;en erfül:en, steLlt 
der Verwaltungsrat mit Zweidrittel-Mehrheit der 
Mitglieder fest. Der Be~chluß bedul'f der Zustimmung 
des Kanunissars (§ 11). Kredite an Unternehmen, die 
mit einem. der unter Buchstabe a) bezeichneten Kre
ditinstitut-e in bankgeschäftlicher Verbindung c,tehen, 
sind über diese zu leiten. In der Satzung Lot der 
Höchstbetrag für derartige Kredite festzulegen; 

2. zu den in Ziffer 1 genannten Zwecken Darlehen auf
nehmen und auf den Inhaber lautende Schuldverschrei
bungen bis zum sechsfachen Betrag ihre.> kapitals aus
geben. Die für die Ausgabe von Inhaberschuldverschrei
bungen erforderlichen Genehmigungen erteilt der Ver
waltungsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit Zu
stimmung des Länderrates; 

3. sich an Instituten und Unternehm.en der in Ziffer 1 be
zeichneten Art beteiligen; diese Beteiligung i;;t nur aus
nahmsweise und nur mit Zustimmung des Verwaltungs
rates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes statthaft; 

4. aHe Bankge;:.chäfte vornehnwn, die mit der Durchfüh
rung der ihr nach den Ziffern 1 bis 3 gestatteten Ge
schäfte in unmittelbarem Zt1sam.menhang stehen; uniJe
schadet ihrer Eigenschaft als Bankier im Sinne des 
Scheckgesetzes vom 14. August 1933 (RGBl. I S. 597) ist 
der Landwirtschaftlichen Rentenbank die Hereinn3hme 
von Depositen und der Effektenhandel für fr~mde Rech
nung nicht gestattet. 

(2) Die Kredite sollien hauptsäclüich der Förderung der 
landwirtschaftlichen Erzeugung dienen. Bei del' Kreditge
währung sind die Verhältnisse und Bedürfnisse in den ein
zelnen Ländern und Landesteilen sowie der verschiedenen 
Größenklassen der landwirtschaftlichen Betriebe zu be
rU.cksft:htigen. 
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(3) Die von der :Landwirtschaftliclien Rentenbanl~. ausg7-
gebenen Schul'dverschreibungen auf den Inhaber mussen m 
volh~m Umfange sowohl der Höhe des Umlaufs a~s auch 
dem Zinsertrag nach gedeckt sein, ~ntwed~r dur~h die Ren
tenbankgrundschuld oder durch Sicherheiten, die den An
forderungen des Hypothekenbankgesetzes entsprechen und 
an die LandwirtschaftUche Rentenbank abgetreten oder 
verpfändet sind. Die Decl~un~ kan~ auch in ?chuld':'er
schreibungen bestehen, die Ihrerseits durcl~ Sicherheiten 
der vorstehenden Art gedeckt sind, oder m Schuldver
pflichtungen von Gebietskörperschaften ?det· öffent-lich
rechtlichen Trägern der Landeskultur sowie von Personen 
des privaten Rechts, wenn eine Gebietskörperschaft die 
Gewährleistung übernimmt. Fehlende Deckung kann vor
übergehend durch Geld ersetzt werden. 

(4) Für jede Gattung von Schuldverschreibungen fst eine 
gesonderte Deckungsmasse zu bilden, die unter der Ve~·wal
tung eines oder mehrerer -Treuhänder s·teht. Treubander 
und etwaige SteHvertreter werden von dem Direktor der 
Verwaltung für Finanzen zusammen mit dem Direktor der 
Verwaltung für Ernährung, Landwilischaft und Forsten er
nannt. Für sie gelten die Bestimmungen über Treuhänder 
von Hypothekenbanken und öffentlich-rechtlichen Pfand-

. briefinstituten sinngemäß. 
(5) Die von der Landwirtschaftlichen Renten~nk aus

gegebenen, nicht auf ausländische Zahlun~smittel lautenden 
Schuldverschreibungen auf den Inhaber smd zur Anlegung 
von Mündelgeld geeignet. 

§ 5 
Organe 

(1) Organe der Landwirtschaftlichen Rentenbank sind 
a) der Vorstand, 
b) der Verwaltungsrat, 
c) Anstaltsversammlung. 

(2) Die Aufgaben und Befugnisse der Organe regelt, so
weit sie nicht im. Gesetz bestimmt sind, die Satzung. 

§ 6 
Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitglie
dern. Die Vorstandsmitglieder werden vom Verwaltungs-· 
rat bestellt und abberufen. 

(2) Dem Vorstand liegt die Geschäftsführung und Ver
mögensverwaltung der Landwirtschaftlichen Rentenbank 
ob, soweit sie nicht durch Gesetz oder Satzung anderen 
Organen zugewiesen ist. 

§ 7 
Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 
1. dem V:orsitzenden; 

er soll eine auf dem Gebiete der Landwirtschaft und des 
landwirtschaftlichen Kreditwesens erfahrene Persönlich
keit sein, die vom Verwaltungsrat gewählt wird. Die 
Wahl ist nicht auf die Mitglieder des Verwaltungsrates 
beschränkt; 

2. zwölf Vertretern ]landw.irtschaftlicher und ernähru.ngs
wirtschaftHcher Organisationen des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes, von denen ernannt werden 

neun vom Deutschen Bauernverband e. V., 
zwei vom. Deutschen Raiffeisenverband e. V., 
einer als Vertreter der Ernährungswirtschaft von der 
Arbeitsgemeinschaft der land- und ernährungswjrt
schaftlichen -verbände; bei der Auswahl der Vertre
ter des Deutschen Bauernverbandes sind die ein
zelnen Betriebsgrößenldassen, insbesondere die 
bäuerlichen Familienbetriebe, angemessen zu be
rüclmich tigen; 

3. drei Vertretern der Gewerkschaften; 
4. sechs Landwirtschaftsministern der Länder im Vereinig

ten Wirtschaftsgebiet oder je einem von ihnen zu be
stel:lenden Vertreter; 

5. einem Vertreter der Bank deutscher Länder; 
6. einem Vertreter der KreditanstaH für Wiederaufbau; 
7. einem Vertreter der Deutschen Genossenschaftskasse; 
8. drei Vertretern landwirtschaftlicher Kreditinstitute oder 

anderen Kreditcachverständigen, die vom Verwaltungs
rat hinzugewählt werden und von denen zwei Mitglieder 
Vertreter regionaler öffentl:ich-rechtJicher Kreditinsti
tute sein sollen. 

(2) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung; 
er kann dem Vorstand allgemeine und besondere Weisungen 
erteilen. 

§ 8 
Anstaltsversammlung 

(1) Die Anstaltsversammlung ist die Vertretung der 
Eigentümer und Pächter der mit der Rentenbankgrund
schuld belasteten Grundstücke. Ihre Aufgaben werden bis 
zu ihrem ersten Zusammentreten vom Verwaltungsrat 
wahrgenommen. 

(2) Die Anstaltsversammlung besteht aus 30 Eigentümern 
oder Pächtern belasteter Grundstücke, und zwar werden 
vom Länderrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, vom 
Deutschen Bauernverband e. V. und vom Deutschen Raiff
eisenverband e. V. je 10 Mitglieder berufen. 

(3) Die Anstaltsversammlung beschließt über den 
Jahresabschluß, über die Gewinnverwendung gemäß § 9 und 
über die Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungs
rates. 

§ 9 
Gewinnverwendung 

Ueber die Reingewinne, die nach Erfüllung der gesetz
lich und satzungsgemäß vorgesehenen Gewinnverwendung 
verbleiben, beschl>ießt die Anstaltsversammlung auf Vor
schlag des Verwaltungsrates. Sie dürfen nur für eine das 
Allgemeininteresse wahrende Förderung der landwirt
schaftlichen Erzeugung oder der landwirtschaftlichen For
schung verwendet werden. 

§ 10 
Besondere Pflichten der Organe 

(1) Sorgfaltspflicht, Verantwortlichkeit und Strafbarkeit 
der Mitglieder des Vorstandes und des Verwaltungsrates 
richten sich nach den entsprechenden Vorschriften für Vor
stands- und Aufsichtsratsmitglieder der' Aktiengesell
s·chaften. 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes und des Verwaltungs
rates sowie die Angestellten der Landwirtschaftlichen Ren
tenbank sind verpflichtet, Verhältnisse der Eigentümer, 
Pächter und Nießbraucher der mit der Rentenbankgrund
schuld belasteten Grundstücke, die sie bei der Wahrneh
mung ihrer Obliegenheiten erfahren haben, geheimzuhalten 
und Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse; die ·sie in gleicher 
Weise erfahren haben, nicht unbefugt zu verwerten. Diese 
Pflichten werden durch Ausscheiden aus der Stellung oder 
Beendigung der Tätigkeit nicht berührt 

§11 
Oeffentliche Aufsicht 

(1) Der Verwaltungsrat des Vereinigten Wh:t,schaftsgebie
tes bestellt für die Ausübung der Aufsicht über die Land
wirtschaftliche Rentenbank einen Kommissar und dessen 
Vertreter. Der Kommissar hat das öffentliche Interesse 
wahrzunehmen, insbesondere darüber zu wachen . daß der 
Geschäftsbetrieb der Landwirtschaftlichen Rente~bank mit 
den Gesetzen und der Satzung in Einklang gehalten wird. 
Er ist berechtigt, ein Dienstsiegel zu führen. 

(2) Der Kommissar ist befugt, von den Organen der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank Auskunft über alle Ge
schäftsangelegenheiten zu verlangen, die Bücher und 
Schriften der Bank einzusehen sowie an den Sitzungen des 
Verwaltungsrates und der Anstaltsversap1mlung teilzuneh
men und Anträge zu stellen; ihm ist auf Verlangen jeder
zeit das Wort zu erteilen. 

(3) Der Kommissar ist ferner befugt, die Anberaumung 
von Sitzungen der Organe und die Ankündigung von Ge
genständen zur Beschlußfassung zu verlangen, sowie die 
Aus,führung von Anordnungen und Beschlüssen zu unter
sagen, die gegen die Gesetze oder die Satzung verstoßen. 

(4) Im übrigen ist die Landwirtschaftliche Rentenbank 
in der Verwaltung und Geschäftsführung sellJständig, des
desglekhen in der An~tel:lung des Personals. 

§ 12 
Vertretung 

(1) Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die 
Eintragung in das Handelsregister sind auf die Landwirt
schaftUche Rentenbank nicht anzuwenden. 

(2) Die Befugnis zur Vertretung der Landwirtschaftlichen 
Rentenbanli: sowie die Form für Willenserldi.irungen der 
vertretungsber.echtigten Personen vvenlen durch die Sat
zung geregelt. Ist eine WiHenserldärung der Landvvirt
schaftlichen Rentenbank gegenüber abzugeben, so genügt 
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. die 'Abgaoe gegenüber einem Mitglied des Vorstandes. Auf 
die Vertretung der Landwirtschaftlichen Rentenbank ge
genüber den Organen der Anstalt sind die für Aktiengesell
schaften geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. 

(3) Der Nachweis der Befugnis zur Vertretung der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank wird durch ein mit Ab
druck des Dienstsiegels versehenes Zeugnis des Kommis
sars geführt. 

§ 13 
Erklärungen und Ersuchen 

Die Landwirtschaftliche Rentenbank ist berechtigt, ein 
Dienstsiegel zu führen. Ordnungsgemäß unterschriebene 
und mit dem Abdruck des Dienstsiegels versehene Erldä
rungen und Ersuchen der Landwirtschaftlichen Rentenbank 
bedürfen zum Gebrauche gegenüber Behörden keiner Be
glaubigung. 

§ 14 
Steuerbefreiung 

Die Landwirtschaftliche Rentenbank ist bis zur Errei
chung des im § 2 Abs. 2 vorgesehenen Kapitals, minde
stens jedoch auf die Dauer von 10 Jahren von allen Steuern 
vom Vermögen und J!:inkommen sowie vom Grundvermö
gen, soweit es dem Betriebe der Anstallt dient, und vom 
Gewerbebetriebe befreit. 

§ 15 
Konkurs 

'(1}- Auf die· Landwirtschaftliche Rentenbank sind die 
Vorsch~·iften der Konkursordnung entsprechend anzuwen

'den. 
(2) Im Konkursfalle gehen bei der Befriedigung aus den 

Rechten, die der Landwirtschaftlichen Rentenbank durch 
'die Kreditgewährung aus dem Erlös der Schuldvevschrei
bungen zustehen, und bei der Befriedigung aus der nach 
§ 4 Abs. 3 bestellten Deckung die Forderungen der Inhaber 
der Schuldverschreibungen den Forderungen der anderen 
Konkursgläubiger vor. Den gleichen Vorrang genießen die 
seit Konkurseröffnung laufenden. Zinsforderungen. Die In
haber der Schuldverschreibungen haben untereinander den 
gleichen Rang. Wenn für eine bestimmte Gattung von 
Schuldverschreibungen eine gesonderte Deckungsmasse ge
bildet ist (§ 4 Ab·s, 4), werden hieraus die Forderungen der 
Inhaber der Schuldverschreibungen dieser Gattung vor den 
Forderungen der Inhaber der Schuldverschreibungen an-
derer Gattungen befriedigt. · 

(3) Für Ansprüche der Inhaber der Schuldverschreibun
gen auf Befriedigung aus dem sonstigen Vermögen der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank sind die für Absonde
rungsberechtigte geltenden Vorschriften der §§ 64, 153, 155, 
156 und des § 168 Nr. 3 der Konkursordnung entsprechend 
anzuwenden. 

(4) Im Konkursfalle können auch nach Ablauf von 10 
Jahren (§ 3 Ziff. 3 de•.> Gesetzes über die Rentenbankgrund
schuld) weitere Rentenbankgrundschuldzinsen erhoben wer
den, jedoch nur, soweit dies zur Erfüllung der durch die 

1 Rentenbanl\:grundschuld gesicherten Verpflichtungen not
wendig ist. 

§ 16 
Auflösung 

Die Landwirtschaftlicl!e Rentenbank kann nur durch 
Gesetz aufgelöst werden. Das Gesetz bestimmt über die 
Verwendung des Vermögens. Es darf nur für eine das All
gem.eininteresse wahrende Förderung der landwirtschaft
lichen Erzeugung oder der landwirtschaftlichen Forschung 
verwendet werden. 

§ 17 
Vermögen der Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt 

Der Direktor der Verwaltung für Finanzen und der Di
rektor der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten werden ermächtigt, die für die Verwaltung und für 
die Abwicklung des im Vereinigten Wirtschaftsgebiet be
findlichen Vermögens der Deutschen Rentenbank-Kredit
anstalt (Landwirtschaftliche Zentralbank) erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen. Sie können sich zur Durchführung 
dieser Maßnahmen der Organe und Einrichtungen der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank bedienen. 

§ 18 
Vorläufiger Vorstand 

Bis zur Bestellung des Vorstandes gemäß § r bestellt zur 
Erledigung dringe_nder Aufgaben der Direktor der Verwal
tung für Finanzen zusammen mit dem Direktor der Verwal
tung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einen 
vorläufigen Vorstand. 

§ 19 
Ueberleitungsbestimmungen 

(1) Sind in gesetzlichen Vorschriften\ ln Satzungen der 
Kreditinstitute oder in behördlichen Anordnungen Besti.P1-
mungen enthalten, die die Darlehensaufnahme bei der 
Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt betreffen, so gelten 
diese aucl1 für die Darlehensaufnahme bei der Landwirt
schaftlichen Rentenbank. 

(2) Die Vorschriften der §§ 1 bis 12 des Gesetzes über die 
Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen öffent
lich-rechtlicher Kreditanstalten vom 21. Dezember 1927 
(RGBl. I S. 492) in der Fassung des Gesetzes vom 12. März 
1931 (RGBL I S. 32) und der Verordnung über wertbestän
dige Rechte vom 16. Oktober 1940 (RGBL I S. 1521) finden 
auf die Landwirtschaftltiche Rentenbank keine Anwendung. 

§ 20 
Inluafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird naeh Zustimmung des Län
derrates hiermit verkündet. 

Franldurt am Main., den 11. Mai 1949. 

Der Präsident des Wirtsc:h~ftsrates 
Dr. Erich K ö h I e r 

GESETZ 
iibfll' die Rentenbanl{grundschuld. 

Vom 11. Mai 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Die Haftung des im Vereinigten Wirtschaftsgebiet be
findlichen Vermögens der Deutschen Rentenbank ein
Bchließlich der auf Grund der Verordnung über die El'rich
tung der Deut,,.chen Rentenbank vom 15. Oktober 1923 
(EGBl. I S. 963) - Ref!tenbankverordnung - bestehenden 
Grundschulden und Zinszahlungsverpflichtungen der 
Grundschuldverpflichteten für die Verbindlichkeiten aus 
den Rentenbankscheinen und aus den Rentenbriefen er
E,ch t. 

§ 2 

Die Belastung der dauernd landwirtschaftlichen, forst
VIirtsclwfllkhcn oc1'2l.' gärtnerischen Zwecken dienenden 
Grundstücke nach §§ 6 bis 8 und 10 der Rentenbanlrver-

'-
ordnung un4 § 4 des Gesetzes über die Liquidierung des 
Umlaufs an Rentenbankscheinen vom 30. August 1924 
(RGBI. II · S. 252) in der Fassung der Verordnung vom 1. 
Dezember 1930 (RGBl. I S. 517 ff, 592) bleibt als Reallast 
(Rentenbankgrundschuld) im Vereinigten Wirtsch~ftsgebiet 
nach Maßg,abe des § 3 zugunsten der Landwlll't,schaft
lichen Rentenbank (WiGBL S. 77) bestehen. 

§ 3 

Für die RentenbankgrundschuVden an den d<'IUernd land
wirtschaftlichen, forstwirtschaftliehen oder gärtne,rischen 
Zwecken dienenden Grundstücken gilt folgendes: 

1. Die Rentenbankgrundschuld wird in das G~·1.mdbuch 
nicht eingetragen; sie geht allen anderen Lasten nn Range 
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vor. Soweit nach gesetzlichen Vorschriften ode;· den Sat
zungen von öffentlich-rechtlichell_Dder unter Siaats_;mfsicht 
stehenden Ktcditanstalten Hypotheken, Grundschulcten oder 
Reallasten sich innerhalb einer bestimmten Sicherheits
grenze halten müssen, bleibt die Rentenbankgrundschuld 
außer Betracht. Die Tientenbankgrundschuld ist für die 
Gläubigerin und den Eigentümer unkündbar; si:c kann nicht 
abgch'eten werden, sie isl jedoch der Pfändung unterwor
fen. Tln Falle der Zwnngsversteigcrung des belasteten 
C · '\. l:s bk i;ct cLr; J :.cnicübankgrundschulc1 auch dann 
bestehen, wenn sie bei der Feststellung des geringsten Ge-
!.J~.- ::.,_-::·:l~ i.:~l·-_.c~~----ichtl[St ist. 

2. Von der Rentenb<:ml,grundschuld sind Grundstücke be
freit, wenn die Einheilswette aller in der Hand eines Eigen
tümers vereinigten oder für die Vermögensteuer zusammen 
veranlagten landwirtschaftlichen, for2hvirtschaftlichen oder 
gärtnerischen Grundstücke insgesamt 60010 Deutsche Mark 
nicht erreichen. Ferner sind Grundstücke befreit, die im 
Eigentum und zugl-eich in Eigenbewirtschaftung von öffent
lichen Körperschaften, Religionsgemeinschaften oder gesetz
lichen Berufsvertl·etungen stehen. 

3. Auf die Rentenbankgrundschuld sind auf die Dauer 
von 10 Jahren wiederkehrende Leistungen (Rcntenbank
gnmdschuldzinsen) in Höhe von jährlich 0,15 v. H. des je
weiligen Einheitswertes des belasteten Grundstückes zu ent
richten. Die Rentenbankgrundschul:dzinsen sind nachträg
lich in gleichen Halbjahresbeträgen zum 1. April und 1. 
Oktober jedes Jahres, der erste Halbjahresbetrag zurn 1. 
April 1949, an das zuständige Finanzamt zu entrichten. Sie 
werden steuerrechtlich wie gezahlte Grundschuldzinsen an
gesehen. 

:VERORDNUNG 
zur Durchführung des Gesetzes über die Hentcnbanlt~ 

grumlschuld. 

Vom 25. ru:ai 1949. 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über die Rentenbank
grundschuld vom 11. Mai 1949 (WiGBl. S. 79) wird folgen
des verordnet: 

§ 1 
Für die Aufgaben, die sich aus dem. Gesetz über die 

Rentenbankgrundschuld (nachstehend "Gesetz" genannt) 
und aus dieser Verordnung ergeben, ist das Finanzamt ört
lich zuständig, das für die Veranlagung des Eigentümers 
des Grundstücks zur Vermögensteuer zuständig sein würde. 

§ 2 
(1) Das Finanzamt setzt den Betrag det' jährlichen 

Rentenbankgrundschuldzinsen für alle in der Hand eines 
Eigentümers vereinigten oder für die Vermögensteuer zu
samnlen veranlagten landwirtschaftlichen, forstwirtschaft
liehen oder gärtnerischen Grundstücke in einem Betrage 
fest und erteilt dem Eigentüm.er hierüber einen schrift
lichen Bescheid (Rentenbankgrundschuldbescheid). 

(2) Auf Antrag des Eigentümers setzt das Finanzamt für 
den Fall einer Veräußerung oder Verpachtung die Teil
beträge fest, die auf einzelne der nach Absatz 1 vereinigten 
oder zusammen veranlagten Grundstücke entfallen (Ver-· 
teilungsbescl;teid). 

§ 3 
(1) Für die Festsetzung der Grundschuldzinsen ist der 

letzte steuerliche Einheitswert unter Berücksichtigung der 
Wertfortschreibungen maßgebend, auch wenn ·er noch nicht 
rechtskräftig· geworden ist. Bei Aenderungen des Einheits
wertes ist der }\entenbankgrundschuldbescheid - und auf 
Antrag der Verteilungsbescheid - zu berichtigen. 

(2) Berichtigungen nach Absatz 1 wirken auf den Zeit
punld zurück, von dem ab die Berichtigung oder Aende
rung des Einheitswertes gilt. Beruht die Aenderung des 
Einheitswertes auf einem Eigentumswechsel so wirkt die 
Berichtigung vom. ersten nach dem Eig~ntumswechsel 
liegenden Fälligkeitszeitpunkt ab. 

§ 4 
(1) Bei einem Eigentumswechsel hat das Finanzamt für 

den bisherigen und für den neuen Eigentümer die Voraus
setzungen nach § 3 Nr. 2 des Gesetzes zu prüfen. 

(2) Geben öffentliche Körperschaften, Religionsgemein
schaften oder gesetzliche Berufsvertretungen die Eigen-

4. Soweit das mit der Rentenb:mkgrundschuld belastete 
Grundstüclc verpachtet Lt, hailcn für c1ic Rcntcnbankgrund
~.;chuldzin=cn Eigentlin1Cl' un:j F~~cll·~:~-:~· \-:rk: Gesan1tSchulclner. 
Im Verhältnis zueinander ist der EigcnWmer zur Zahlung 
von einem Vierte!, dct· Püchter zur Zahlung von drei Vier
teln der Zinsen verpflichtet. 

§ 4 
Die zur Durchführun2 dieses Gesetzes el'iorckrlichen 'Be

stimmungen über das Verfahren bei der Fes\sslzung der 
Rcntenbcmkgrundschuld, über das Rechtsmittelverfahren 
und über das Erhebungs- und Beilreibungsverfahren unter 
entsprechender Anvvendung der Vorschriften der Steuer
gesetze, insbesondere der Reichs?.bgabenordnung, erläßt der 
Direktor der Vcrwcütung für Finanzen zusammen nüt dem 
Direktor der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten. 

§ 5 
Dieses Gesetz tritt zugleich mit dem. Ge:ctz über die 

Landwirtschaftliche Rentenbank vom 11. Mai 1949 (WiGBl. 
S. 77) in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit vet'kündet. 

Frankfurt am Main, den 11. Mai 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h l e r 

bewirtschaftung landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher 
oder gärtnerischer Grundstücke auf, so haben sie dies dem 
Finanzamt mitzuteilen. 

§ 5 
Ist in den Fällen des § 2 Abs. 2 .und des § 4 für die ein

zelnen Grundstücke kein selbständiger Einheitswert fest
gestellt, so kann das Finanzamt dem Eigentümer aufgeben, 
die für die Ermittlung der Teilwerte erforderlichen Unter
lagen und Nachweise vorzulegen. 

§ 6 
(1) Auf das Verfahren zur Festsetzung, AbrunClung, Er

hebung, Beitreibung, Stundung und Erstattung der Grund-
schuldzinsen sowie auf das Rechtsnlittelvcrfahren sind die 
Vorschriften der Steuergesetze, insbesondere der Reichsab
gabenordnung entsprechend anzuwenden. Die oberste Sach
leitung steht dem Direktor der Verwaltung für Finanzen 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes zu. 

(2) Ein Rechtsmittel kann nicht darauf gestützt werden, 
daß der Einheitswert uni'ichtig festgestellt sei. Es kann je
doch geltend gemacht werden, daß das Grundstück mit 
Rücksicht auf seine Zweckbestirnmung oder auf die Person 
des Eigentümers und die Art der Bewirtschaftung (§ 3 Nr. 2 
des Gesetzes) nicht mit der Rentenbankgrundschuld be
,Jastet sei; in diesen Fällen soll die Landwirtschaftliche 
Rentenbank gehört werden. 

(3) Als Wert des Streitgegenstandes (§ 311 Abs. 2 der 
Reichsabgabenordnung) gilt 'der fünffache, und wenn keine 
Entscheidung in der Sache ergeht, der einfache Jahresbetrag 
der streitigen Grundschuldzinsen. 

§ 7 
Die Finanzämter haben auf Ersuchen den für die Füh

rung von Grundstücksverzeichnissen zuständigen Behörden, 
den mit der Durchführung der Zwangsvollstreckung be
trauten Behörden und Beamten sowie Notaren über die 
Höhe der Grundschuldzinsen Auskunft zu geben. 

§ B 
Die Landesfinanzverwaltungen teilen der Landwirt

schaftlichen Rentenbank bis zum 1. März eines jeden Jahres 
den Gesamtbetrag der aus den belasteten Grundstücken 
jährlich zu entrichtenden Rentenbankgrundschuldzinsen 
nach dem Stande vom 1. Januar des Jahres mit. 

§ 9 
Solange ein Rentenbankgnmdschuldbescheid nicht erteilt 

ist, haben die Eigentüm.er von dauernd landwirtschaftlichen, 
forstwirtschaftliehen oder gärtnerischen Zwecken dienenden 



Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten WirtschaHsgebietes 81 

Grundstücken, soweit nicht die Befreiungsvoraussetzungen 
des § 3 Nl'. 2 des Gesetzes vorliegen, die in § 3 Nr. 3 des 
Gesetzes bestimmten Betr~ige zu den dort genannten Zeit
punkten ohne besondere Aufforderung an das zustiinclige 
Finanzamt zu zahlen. Der zum 1. April 1949 zu entrichtende 

/Halbjahresbetrag ist bis zum 1. Juli 19:19 zu zahlen. 

§ 10 
(1) Die Grundschuldzinsen sind abzüglich einer Be:Ji'bei

tungsgebühr von 3 vom Hundert innerhalb eines Monats 
nach Eingang an die Landeszentralbanken zugunsten der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank ·abzuführen. 

(2) Soweit die Landesfinanzverwaltungen von einer ihnen 
nach gesetzlichen Vorschriften zustehenden Befugnis Ge
brauch machen, bestimmte Verwaltungsgeschäfte Gemein-

BEI(ANNTMACHUNG 
iiber den Schutz von Erfindungen, Mustern und -

Warenzeichen auf einer Ausstellung. 

Vom 4. 1\'Iai 1949. 

Auf Grund des § 1 des ·"Gesetzes zur Aendhung des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen,• Mustern 
und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904" 
vom 3, Februar 1949 (WiGBl. S 13) wird bekanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. März 19{)4 (RGBl. S. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren
zeichen tritt ein für die "Weihenstephaner Brauereiaus

-stellung", die in der Zeit vom 20. bis 25. März 1949 in Frei
;sing-\Vcihenstephan stattgefunden hat. 

Frankfurt am Main, den 4. Mal 1949. 

Der Leiter des Rechtsamts 
Strauß 

BEKANNTMACHUNG 
iiber den Schutz von Erfindungen, Mustern und 

Warenzeichen auf einer Ausstellung. 

Vom 4. Mai 1949, 

Auf Grund des § 1 des "Ge;;etzes zur Aenderung des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern 
und vVarcm:eichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904" 
vom 3. Februar 1949 (WiGBl. S. 13) wird bekanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. März 19M (RGBl. S. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren
zeichen tritt ein für die "Messe für Haus- und \Vohnbedarf", 
die in der Zeit vom 3, bis 5. April 1949 in Köln stattgefun-
den hat. -

Frankfurt am Main, den 4. Mai 1949. 

Der Leiter des Rechtsamts 
Strauß 

BEil::ANNTMACHUNG 
ülJcl' den Schutz von Erfindungen, Mustern un<l 

'Warenzeirhen auf einer Ausstellung. 

Vom 4. l'l'Aa1 1949. 

Auf Grund des § 1 des "Gesetzes zur Aenderung des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern 
und Vvarem:eichen auf -Ausstel'lungen vom 18. März 1904" 
vom 3. Februar 1949 (WiGDI. S. 13) wird bekanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. Mtirz 19M (RGBl. S. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren
zeichen tritt ein für die in de!' Zeit vom 15. bis 31. Juli 
19,19 in l'IHh•cllen stattfindenden "Handwerksmesse Mün
chen 19,19". 

Fra~1kfurt am JI.II:c\in, den ·4. J\!Iai 1949. 

Der Leiter des Rechtsamts 
Strauß 

den oder Gcmcindeverb~inden zu übertragen, sind diese an 
der Bearbeitungsgebühr angelnessen zu bet~:·iligen. 

Bad Hombnrg v. d. H., d 25 M . 1949 Frankfurt am Main, en · m · 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Vlirtschaftsgebietes 
In Vertretung 
Dr. Kriege 

Der Direktor 
der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
In Vertretung 
Dr. Ni kl a s 

BEI(ANNTMACHUNG 
iiber llen Schutz von Erfimlungcn, Mustern und 

Warenzeichen auf einer Ausstellung. 

Vom 4. Mai 1949. 

Auf Grund des § 1 des "Gesetzes zur Aenderung des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern 
und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904" 
vom 3. Februar 1949 (WiGBl. S 13) wird bekanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. März 1904 (RGBl. S. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren
zeichen tritt ein für die "Möbelfachmesse", die in der Zeit 
vom 24. bis 26. April 1949 in Köln stattgefunden hat. 

Frankfurt am Main, den 4. Mai 1949. 

Der 'Leiter des Rechtsamts 
Strauß 

BERANNTMACHUNG 
über den §c!:i!ntz von Erfindungen, Mustern und 

Warenzeichen auf einer Ausstellung. 

Vom 4. Mai 1949. 

Auf Grund des § 1 .des "Gesetzes zur Aenderung des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern 
und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904" 
vom 3. Februar 1949 (WiGBl. S. 13) wird bekanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. März 19ü4 (RGBl. S. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfindungen, Mustern und VITaren
zeichen tritt ein für die "Textil'mes·oe", die in uer Z•cit vom 
27. bis .~9. März 1949 in H:öln stattgefunden hat. 

Frankfurt am. Main, den 4. Mai 1949. 

Der Leiter .des Rechtsamts 
Strauß 

BEKANNTMACHUNG 
über den Sdmtz von Erfim1ungen, Mustern un<l 

Warenzeichen auf einer Ausstellung. 

Vom 4. Mai 1949, 

Auf Grund des § 1 des "Gesetzes zur Aenderung des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern 
und Warenzeichen auf Ausstel'lungen vom 18. März 1904"
vom 3. Februar 1949 (WiGBl. S. 13) wird bekanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. März 1904 (RGBl. S. 141) 
von'esehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Vvaren
zeicchen tritt ein für die "2. Schuhfachmesse Köln 1949", 
die in der Zeit vom 19. bis 22. Mäi'z 1949 in Köln statt-
gefunden hat. · 

Frankfurt am JI.!Iain, den 4. Mai 1949. 

Der Leiter des Rechtsamts 
Strauß 
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BEKANNTMACHUNG 
über den Scrmtz von· Erfindungen, r,t;[uste.-n und 

zelchc;n :.uf cinei.' Auss~ellung. 
I BEKANNTMACHUNG 

WOJ,':!'n- iibe1· den Schutz von Ei·Hm1vngen, l\'i:nstern 
zeichen auf einer Ausste!hmg, 

und vv~ren-

Vom 16. Mai 1949. 

Auf Grund des § 1 des "Gesetzes zur Aenderung des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern. 
und ·Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904" 
vorn 3. Februar J949 (WiGBl. S. 13) wird belcanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. März 1904 (RGBI. S. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren
zeichen tritt ein für die in der Zeit vom 14. Tilai bis 3. Juli 
194') in l{öln stattfindende Werkbundausstellune "Neues 
Wohnen". 

Frankfurt am Main, den 16. Mai 1949. 

Der Leiter· des Rechtsamts 
gez. Strauß 

Vom 16. I\'Iai 1949. 

Auf Grund des § 1 des "Gesetzes zur Aenderung des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern 
und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1-904" 
vom 3. F-ebruar 1949 (WiGBl. S. 13) wird bekanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. März 1904 (RGBl. s. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren
zeichen tritt ein für die in der Zeit vom 14. bis 26. Mai 1949 
in München stattfindende "Bayerische Exportmesse 1949". 

Frankfurt am Main, den 16. Mai 1949. 

Der Leiter des Rechtsamts 
gez. Strauß 

f 
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GESETZ 
über die Vermögensteuer - Veranlagung fiit· die Zeit ab I. Januar 1949 und die Vermögensteuer 

für das zweite Kalenderhalbjahr 1948. 

Vom 3. Juni 1949. 

Der Wirtscha•ftsrat· hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Abschnitt I 

Haupcver.rnlagung der Vermögensteuer und Hauptfest
stellung der Einheitswerte des Betriebsvermögens 

§ 1 
Hauptveranlagung 

(1) Fi.\r die Kalenderjahre 1949 bis 1951 wird eine all
gemeine Veranlagung der Vermögensteuer (Hauptveran
lagung 1949) vorgenommen. 

(2) Der Hauptveranlagung 1949 wird vorbehaltlich der 
Bestimmung des § 9 der Wert des steuerpflichtigen Ver
mögens (§ 7 des Vermögensteuergesetzes) zugrunde gelegt, 
der auf den Beginn .des 211. Juni 1948 ermittelt worden ist. 

§ 2 ' 
Persönliche Steuerpflicht; Haushaltsbesteuer.ung; 

Freibeträge 
(1) Für die persönliche Steuerpflicht, für persönliche 

Befreiungsgründe und für das Bestehen unbeschränkter 
oder beschränkter Vermögensteuerpflicht sind bei der 
Hauptveranlagung 1949 die Verhältnisse zu Beginn des 
21. Juni 1948 maßgebend. 

(2) Das gleiche gilt vorbehaltlich der Bestimmung des 
§ 3 für die Haushaltsbesteuerung und für die Gewährung 
der Freibeträge. In den Fäl'len des § 5 Absatz 2 Ziffer 2 
des • Vermögensteuergesetzes tritt an die Stelle eines 
Jahreseinkommens von 3000 Deutsche Mark ein Ha,lb
jahreseinkommen im zweiten Kalenderhalbjahr 1948 von 
1500 Deutsche Mark 

§ 3 
Aenderung der Verhältnisse für die Haushaltsbesteuerung 

und für die Freibeträge 
Haben sich in der Zeit nach dem Beginn des 21. Juni 

1948 bis zum Schluß des Jahres 1948 die Voraussetzungen 
für die Haushaltsbesteuerung (§ 11 des Vermögensteuer
gesetzes) oder für die Gewährung von Freibeträgen (§ 5 
des Vermögensteuergesetzes) geändert, so sind für die 
Hauptveranlagung 1949 insoweit an Stelle der Verhältnisse 
zu Beginn des 21. Juni 1948 die Verhältnisse zu Beginn des 
1. Januar 1949 zugrunde zu legen. 

§ 4 
Aendel:ung des Vermögens 

(1) Aenderungen des Werts des Vermögens, die in der 
Zeit nach Beginn des 21. Juni 1948 bis zum Schluß des 
Jahres 1948 eingetreten sind, bleiben bei der Hauptver
anlagung 1949 außer Betracht. 

(2) Neuveranlagungen der Vermögensteuer auf den Be
ginn des 1. Januar 1950 und des 1. Januar 1951 werden 
außer in den Fällen des § 13 Absatz 1 Ziffer 2 des Ver
mögensteuergesetzes vorgenommen, wenn der Wert des 
Gesamtvermögens oder des Inlandsvermögens,· der sich für 
diese Zeitpunkte. ergibt, entweder um mehr als ein Fünftel 
oder um mehr als 100 000 Deutsche Mark von dem Wert 
des letzten Feststellungszeitpunktes abweicht. 

§ 5 
Nachveranlagungen 

Nachveranlagungen im Sinne des § 14 des Vermögen
steuergesetzes werden auf den Beginn des 1. Januar 1949 
nicht vorgenommen. 

§ 6 

Wegfall der Steuerpflicht 
(1) Ist die Steuerpflicht in der Zeit nach Beginn des 

21. Juni 1948 bis zum Schluß des Jahres 194!8 weggefallen 
oder in dieser Zeit ein persönlicher Steuerbefreiungsgrund 
eingetreten, so wird die Vermögensteuer bis zum Schluß 
des Kalenderjahres 1949 erhoben. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Steuer
pflichtige in der Zeit nach dem Beginn des 21. Juni ·1948 
bis zum Schluß des Jahres 1948 gestorben ist. 

§ 7 
Hauptfeststellung der Einheitswerte 

(1) Auf den Beginn des 21. Juni 1948 findet eine Haupt
feststellung der Einheitswerte (§ 21 des Reichsbewertungs
gesetzes) für die wirtschaftlichen Einheiten des Betriebs
vermögens und eine Ermittlung des Werts des Gesamt
vermögens (§ 73 des Reichsbewertungsgesetzes) und des In
landsvermögens (§ 77 des Reichsbewertungsgesetzes) statt. 
§ 63 Absätze 2 und 3 des Reichsbewertungsgesetzes finde11 
keine Anwendung. 

(2) Für die wirtschaftlichen Einheiten des land- und 
forstwirtschaftliehen Vermögens und des Grundvermögens, 
für die Betriebsgrundstücke und für die Gewerbeberechti· 
gungen bleiben Vorschl'iften über eine Hauptfeststellung 
vorbehalten. ErgeheQ. solche Vorschriften nicht, verbleibt 
es bei den Einheitswerten, die bei der Hauptfeststellung 
auf den 1. Januar 1935 oder bei einer Fortschreibung oder 
Nachfeststellung auf einen späteren Zeitpunkt einschließ
lich der Fortschreibungen und Nachfeststellungen au<f den 
21. Juni 1948 nach dem Gesetz betreffend Fortschreibungen 
und Nachfeststellungen von Einheitswerten des Grund-
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besitzes auf den 21. Juni 1948 vom 10. März 1949 (Gesetz
blatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtscha'ftsgebietes 
1949 s. 25) festgestellt worden sind. 

. § 8 . I 

Wertfortschreibungen und Nachfeststellungen von Einheits
werten des Betriebsvermögens 

(1) Wertfortschreibungen und Nachfeststellungen von Ein
heitswerten des Betriebsvermögens werden aurf den Be
ginn des 1. Januar 1949 nicht vorgenommen. 

(2) Für die Feststellungszeitpunkte vom Beginn des 
1. Januar 1950 und .des 1. Januar 1951 werden die Einheits
werte der wirtschaftlichen Einheiten des Betriebsvermö
gens neu festgestellt, wenn der neue Wert um mehr als 
ein Zehntel, mindestens aber um 1000 Mark von dem 
EinL1eitswert des letzten Feststellungszeitpunkts abweicht. 

§ 9 
Bewertung von Wertpapieren 

(1) Stichtag für die Bewertung von Wertpapieren, An
teilen und Genußscheinen an inländischen Kapitalgesell
schaften bei der Hauptveranlagung 1949 ist der 31. De
zember 1948. 

(2) In Abweichung von den Bestimmungen der §§ 71 
und 72 des Reichsbewertungsgesetzes wird der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen des Vereinigten Wirtschafts
gebietes ermächtigt, auf Grund der von den Börsenvor
ständen der Wertpapierbörsen in Düsseldorf, Frankfurt/ 
Main, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart er
mittelten Kurswerte Steuerkurswerte für Akti'en, Kuxe, 
sonstige Anteile und Genußscheine an inländischen Ka
pitalgesellschaften, die in der Zeit vom Beginn des 21. Juni 
1948 bis zum Ende des 31. März 1949 im Börsenhandel 
oder im geregelten Freiverkehr tatsächlich umgesetzt 
worden sind, festzusetzen. Die Steuerkurswerte sind vom 
Direktor der Verwaltung für Finanzen im Oeffentlichen 
Anzeiger für das Vereinigte Wirtscha-ftsgebiet bekannt
zugeben. 

(3) Für das Widerspruchsverfahren gelten die Bestim
mungen des § 72 Absätze 2 und 3 des Reichsbewertungs
gesetzes entsprechend. Ueber die Widersprüche entscheidet 
der Direktor der Verwaltung für Finanzen im Benehmen 
mit den in Absatz 2 genannten Börsenvorständen. 

§ 10 
Anwendungen bisherigen Rechts 

(1) Bei der Hauptveranlagung 1949 finden die Vorschrif
ten des Vermögensteuergesetzes und des Reichsbewertungs
gec.etzes Anwendung, soweit sich nicht aus den §§ 1 bi& 9 
oder aus ·sonstigen gesctz.lichen Bestimmungen etwas an
deres ergibt · 

(2) Der Wert des Gesamtvermögens oder des Inlands
vermögens wird abweichend von § 4 Absatz 2 des Ver
miigensteuergesetzes immer auf volle 1000 Deutsche Mark 
nach tin1en abgerundet 

Abschnitt II 

Vermögensteuervorauszahlungen 
für die Zeit ab 1. Januar 1949 

§ 11 
Vorauszahlungstermine 

Bis zur Erteilung eines Veranlagungsbescheids, über die 
Vermögensteuer für den Hauptveranlagungszeitraum 1949 
bis 1951 sind von den Steuerpflichtigen zu den in § 16 des 
Vermögensteuergesetzes bestimmten Terminen Voraus
zahlungen zu entrichten. 

§ 12 
Bemessungsgrundlage der Vorauszahlungeh 

(1) Die Ve111nögensteuervorauszahlungen bemessen sicL 
nach dem Vermögen, das der letzten Vermögensteuerver
imlagung des Steuerpflichtigen zugrunde gelegen hat. 

(2) Hierbei ist das veranlagte Reichsmarkvermögen nach 
Maßgabe der §§ 13 und 14 in Deutsche Mark umzurechnen. 

§ 13 
Vermögenswerte 

. (1) Geldbestände in Reichsmark und Reichsmarkgut
hali>en bei Geldinstituten werden im Verhältnis 10(} Reichs
inruik gleich 6,50 Deutsche Mark, ReichSII11ar;kforderungen 
Isowie Anieihen, Pd'andbraefe, Schuldverschreibungen (Ob-

ligationen) und Beteiligungen aus stiller Gesellschaft wer
den im Verhältnis W Reichsmark gleich 1 Deutsche Mark 
umgerechnet. Von dieser Umrechnung sind ausgenommen 
die in§ 18 Absatz 1 Ziffern·! bis 3 des Umstellungsgesetzes 
aufgeführten Ans'prüche. 

(2) Bei noch nicht fälligen Ansprüchen aus Lebens-, 
Kapital- und Rentenversicherungen ist der bei der letzten 
Vermögensteuerveranlagung zugrunde gelegte Wert im 
Verhältnis 10 Reichsmark gleich 1 Deutsche Mark um
zurechnen. 

(3) Die anderen Vermögenswerte einschließlich der Be
züge im Sinne des § 18 Absatz 1 Ziffer 1 des Umstellungs
gesetzes, soweit sie kapitalisiert sind, und der Forderungen 
im Sinne des § 18 Absatz 1 Ziffer 3 des Umstellungsgesetzes, 
ausgenommen jedoch die in den folgenden Absätzen 4 und 
5 genannten Vermögenswerte, sind mit 50 vom Hundert 
des bei der letzten Vermögensteuerveranlagung zugrunde 
gelegten Werts anzusetzen. Bei Kriegssachs·chäden am 
Grundbesitz (land- und forstwirtschaftliches Vermögen, 
Grundvermögen, Betriebsgrundstücke), die bei der Fest
stellung des Einheitswerts nicht berücl,sichtigt worden 
sind, sind die Einheitswerte mit 50 vom Hundert des Be
trags anzusetzen, von dem bei der Erhebung der Ver
mögensteuer zuletzt ausgegangen wol'den ist oder im Fall 
der Vermögensteuerpflicht auszugehen gewesen wäre. 

(4) Aktien und andere Anteile an Kapitalgesellschaften 
·sind mit einen1 Drittel des für die Vermögensteuerver
anlagung auf den 1. Januar 1946 maßgebenden Steuerwerts 
anzusetzen. 

(5) Beteiligungen an Offenen Handelsgesellschaften, 
Kommanditgesellschaften und ähnlichen Gesellschaften, bei 
denen die Ges~llschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) 
anzusehen sind, sind mit dem Wert anzusetzen, der sich 
nach der Umrechnung des zuletzt festgestellten Einheits
werts des Betriebsvermögens der Gesellschaft fi.ir den ein
zelnen Gesellschafter ergibt. 

§ 14 

Schulden 
(1) Reichsmarkschulden und sonstige Abzüge (§§ 62, 74 

des Reichsbewertungsgesetzes) sind bis zur Höhe der im 
§ 13 Absätze 1 und 2 genannten Werte mit 10 vom Hun~ 
dert, im übrigen mit 50 vom Hundert des bei der letzten 
Vermögensteuerveranlagung zugrunde gelegten Werts an~ 
zusetzen. Die im Einheitswert des Betriebsve11mögens ent
haltenen Betriebsschulden und die anderen Schulden sind 
dabei je für sich zu behandeln. 

(2) Schulden in ausländischer Währung und Reichsmark
verpflichtungen der in § 18 Absatz 1 Ziffer 1 des Um
stellungsgesetzes genannten Art, soweit sie kapitalisiert 
sind, und Verbindlichkeiten im Sinne des § 18 Absatz 1 
Ziffer 3 des Umstellungsgesetzes werden mit der Hälfte des 
Reichsmarkwerts in Deutscher Mark angesetzt. Das gleiche 
gilt für Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden, 
die unter das Gesetz zur Sicherung von Forderungen für 
den Lastenausgleich vom 2. September 1948 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt des Wirts.cfiaftsrates de3 Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes 1948 S. 87) fallen. 

§ 15 
Berechnung der Vorauszahlungen 

(1) Die Vorauszahlungen sind unter Anwendung det• 
Bestimmungen des Artikels III des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern zu be~ 
rechnen. Für die Haushaltsbesteuerung und für die Frei~ 
beträge is't der i amilienstand des Steuerpflichtigen am 
1. Januar 1949 maßgebend. 

(2) Die Vorauszahlungspflicht entfällt, wenn sich nach 
den Bestimlll.\mgen des Artikels III des Anhangs zum 
Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern ein 
zu versteuerndes Vermögen nicht ergibt. 

(3) Sinkt das Vermögen einer Körperschaft der in § 6 
Absatz 2 des Vermögensteuergesetzes· genannten Art infolge 
der Umrechnung des Vermögens unter die Besteuerungs
grenz·e von 10 000 Deutsche Mark, so ist eine VoraUszahlung 
nicht zu leisten. 

(4) Bei Körperschaften, deren Vermögen na·ch der Um
rechnung unter dem Mindestvermögen liegt, sind als Vor
aus·zahlungen je ein Viertel der unter Anwendung der 
Bestimmungen des Artikels III des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung vori S'euern sich 
ergebenden Mindestvermögensteuer zu entrichten. 



Beilage 1\fr. 4 
zum Gesetzblatt cler Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Jahrgang 1949 

MILITARY ·GOVERNMENT - GERMANY 

UNITED STATES BRITISH ZONE OF 
AREA OF CONTROL CONTROL . 

Order No. 5 

\'lursuant to Article 111 of 
Military Govermnent 
Proclamation No. 7 

Military Government 
Ordinance Nr. 126 

Bizonal Economic Administration 
WHEREAS Article III, paragraph (10), of 

Military Government j Military Government 
Proclamation No. 7 Ordinance No. 126 

provides that the Economic Council, when specifically 
authorized by the Bipartite Board, shall have the power to 
ado•pt and enact ordinances establishing ficld reporting, 
inspecting and enforcing agencies for the purpose of ensuring 
the due execution of Bizonal ordinances· and implerrtenting 
regulations; 

WHEREAS th.e Bi•partite Board has authorized the Economic 
Council to establish a Frontier Customs Service; and 

WHEREAS the British WHEREAS the United Sta
Military Government is issu- tes Military Government is 
ing Order No. 5 pursuant to issuing Order No. 5 pursuant 
British Military Government to United States Military Go
Ordinance No. 126. vernment Proclamation No. 7. 

Now it is hereby ordered as follows: 
1. The Economic Council shall, within the United States 

Zone, have the power to adO'pt and enact ordinances 
establishing field reporting, inspecting and enforcing agen
cies for the purpose of ensuring the due execution of Bizo
nal ordinances and 1mplementing regulations in the fields 
of customs and forei.gn trade. 

2. This Ordershall be deemed 2. This Order shall be deemed 
to have become effective to have become effective on 
within the Laender Bavaria, 12th January, 1949. 
Bremen, Hesse and Wuert-
temberg-Baden on 12. Jan. 

1949. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MalLI'l'ARY GOVERNMENT :;- GERMANY 

UNITED STATES BRITISH ZONE OF 
AREA OF CONTROI, CONTROL 

Order No. 6 

PurswMlt to Artic!e IH (5) of 
Militai'Y Gover'mnent 
Pro,ciamation No. 7 I Military Government 

Ordinance No. 126 

Bizonal Economic Administration 
WHEREAS Article III, paragraph (5), of 

Military Government I Military Government 
Proclamation No. 7 Ordinance No. 126 

pravides that the Econonüc Council shall have the power to 
adopt and enact Ordinances on such matters as may be 
determined from time to time by the Bipartite Board; 

AND WHEREAS the Bipartite Board has determined that 
the Econonüc Council shall have the power to adopt and 
enact Ordinances relating to certain taxes;, 
AND WHEREAS the British WHEREAS the United Sta
Military Government is issu- tes Military Govemment is 
ing Order No. 6 pu.rsuant to issuing Order No. 6 pursuant 
British Military Government to United States Military Go
Ordinance N@. 126. vernment Proclamation No. 'r. 

I 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 

AMERUIANISCHES 
KONTROLLGEBIET 

BRITISCHES 
KONTROLLGEBIET 

Anordnung Nr. 5 

auf Grund des Artiltels 111 der 
Proklamation Nr. 7 I Verordnung Nr. 126 

der Militärregierung, 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Artikel III, Absatz (10), der 

Proklamation Nr. 7 Verordnung Nr. 126 

der Militärregierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat mit 
besonderer Ermächtigung des Bipartite Board das Recht 
hat, Gesetze anzunehmen und zu erlassen, durch welche 
Verwaltungsstellen eingerichtet werden, die an Ort und 
Stelle Ueberprüfungen vornehmen, darüber Bericht erstatten 
und Durchführungsmaßnahmen treffen, um die gehörige 
Ausführung der Gesetze und Ausführungsbestimmungen 
für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet zu sichern. 

Der Bi'partite Board hat den Wirtschaftsrat ermächtigt, 
einen Zollgrenzdienst einzurichten. 
Die Britische Militärregierung i Die Amerikanische Militär
wird die Anordnung Nr. 5 auf, regierungwird die Anordnung 
Grund der Verordnung Nr.' Nr. 5 auf Grund der Prokla-
126 der Britischen Militär-\ mation Nr. 7 der Amerikani
regierung erlassen. 1 sehen Militärregierung er-

' lassen. 

Es wird daher angeordnet: 
· 1. Der Wirtschaftsrat hat in der amerikanischen Zone das 

Recht, Gesetze anzunehmen tmd zu erlassen, durch welche 
Vefowaltungsstellen eingerichtet werden, die an Ort und 
Stelle Ueberprüfungen vornehmen, darüber Bericht erstat
ten und Durchführungsmaßnahmen treffen, um die gehorige 
Ausführung der Gesetze und Ausführungsbestimmungen Iür 
das Vereinigte Wirtschaftsgebiet auf dem GPbiet des Zoll
wesens und Außenhandels zu sichern. 
2. Diese Anordnung tritt mit 12, Diese _· nordnung tritt mit 
Wirkung vom 12. Januar 1949 Wirkung vom 12. Januar 1919 
in den Ländern Bayern, I in Kraft. 
Bremen, Hessen und Würt-
temberg-Baden in Kraft. 

I~ AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 

AMERII\:ANISCHES 
KONTROLI,GEBIET 

BRITISCHES 
RONTROLLGEBIET 

Anordnung Nr. 6 
auf Grund des At·tikels IH (5) cler 

Proklamation Nr. 7 I Verordnung Nr. 126 
der Militänegi.erung. 

Verwaltung des Ve~;einigten Wirtschaftsgebietes 
Artikel III, Absatz (5), der 

Proklamation Nr. 7 Verordnung Nr. 126 

der Militärregierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das 
Recht hat, Gesetze k\J:ilzunehmen und zu erlassen über solche 
Angelegenheiten, die jeweils vom :Eiipartite Board bestimmt 
werden. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschaftsrat 
das Recht haben soll, Gesetze über gewisse Steuern anzu
nehmen und zu erlassen. 
Die Britische Militärregierung 
wird die Anordnung Nr. 6 auf 
Grund der Verordnung Nr. 
126 der Britischen Militär
regierung et'lassen. 

Die Amerikanische Militär
t•egierung wird die Anordnung 
Nr. 6 auf Grund der Prokla
mation Nr. 7 der Amerikani
schen Militärregierung er
lassen. 



NO!W it is hereby ordered as follows: 
1. The Economic Council shall, within the 

United States Zone I British Zone 
have the power to adopt. and enact Ordinances providing 
for: 

a. general assessment of Property Tax and general deter
mination of Standard Values (Einheitswerte) of worldng 
assets (Betriebsvermoegen) iill respect o.f the general assess
ment period 1949/1951; advance payments in respect of 
Property Tax for the period beginning 1 January 1949; 
diseilarge (Abgeltung) of the Pro'perty Tax for the second 
half of the calendar year 1948; 

b. revision of income and corporation tax legislation in 
the following particula'rs: - definition of non-t;axable 
income, allowances and deductions, taxation of income from 
agriculture or forestry, preferential treatment of record
keeping enterprises, rates of taxation on extraordinary 
income and overtime pay, limited tax liability, and allo
cation of income to assessment periods; 

c. exemption from penalties in cases of voluntary disclo
sure, enhancement of punishment for tax offenses, and 
extra charges on overdue tax payments; 

d. imposition of a Elpecial tax on property for the relief 
of urgent social needs ancl ap'plication of its praceeds. 

2. This Ordershall be deemed 2. This Order shall be deemed 
to have become effective to have become effective on 
within the Laender of Bava- 1st December 1948. 
ria, Bremen, Hesse and \,Yuert.. 
temberg-Baclen on 1 Dec. 1948. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

l\'HUTARY GOVERNMENT- GERMANY 

UNITED STATES BRITISH ZONE OF 
AREA OF CONTROL CONTROL 

Onler No. 7 

Pursuant (o Article IH (5) of 
Military Government I 
ProclamaHon No. 7 

Military Government 
Ordinance No. 126 

ßizonal Economic Administration 
WHEREAS Article III, paragraph (5), of 

Military Government j MHitm·y Government 
Proclamation No. 7 Ordinance No. 126 

provides that the Economic Cormcil shall have the power to 
'fldopt and enact ordinances. on such matters as may be 
determined from time to time by the Bipartite Board; 

AND WHEREAS the BipaQ'tite Boaa:d has determined that 
the Economic Council &haU have t.he power to adopt and 
enact an ordinance repeaHng the Ordinance on the Limi
tation of Dividends of 12 June 1941 (Verordnung zur Be
grenzung vo.n Gewinnausschüttungen) - RGBl. I p. 323; 

AND WHEREAS the British ~ WHEREAS the United Sta
Military Goverrument is issu., tes Military Government is 
ing Order No. 7 pursuant to issuing Order No. 7 lpü.rsuant 
British Military Government I to United States Military Go
Ordinance No. 126. vernment Proylamation No. 7. 

NO!W it is hereby m·dered as follows: 
1. The Economic Council shall within the 

l!Jnited States Zon~ I ' 'Bri.tish Zone _ 
have the power to adopt and enact an ordinance repea!ing 
the Ordinance on the Limitation of Dividends of' 12 June 
1941 (Verordnung zur Begrenzung von Gewinnausschruet
tungen) RGBl. I p. 323. 

2. This Order shall become 2. This Order shall beco.me 
effective within the Laender effecliive on 16th Ma;v, 1949. 
Bavaria, Bremen, Hesse and 
Wuertteniberg-Baden on 16 
May 1949. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

Es wird daher angeordnet: 
1. Der Wirtschaftsrat hat innerhalb der 
amerikanischen Zone I britischen Zone 

das Recht zur Annahme und zum Erlaß von Gesetzen 

a) über Hauptveranlagung der Vel'lllÖgensteuer, Haupt
feststellung der Einheitswerte des Betriebsvermögens für 
den Hauptveranlagungszeitraum 1949 biS 1951, über Ver-" 
mögensteuervorauszahlungen für den am 1. Januar 1949 lbe
g1nnenden Zeitraum und über die Abgeltung der Vermögen
steuer für das z.wei·te Kalenderhalbjalu 1948; 

b) über Aenderungen der Einkoanmen- und Körper
schaftsteuergesetzgebung in folgenden Punkten: Bestim
mung von steuerfreiem Einkommen, Vergünstigungen und 
A!bzüge, Besteuerung des Ein1wmmens aus Land- und Forst
wirtschaft,, Steuererleichterungen für buchführende Be· 
triebe, Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften und 
für Entlohnung von Mehra1•beit, beschränlde Steuel;pflicht 
und Aufteilung von Einkommen auf mehrere Veranlagungs
zeH-räume; 

c) über Erlangung von Straffreiheit durch Selbstanzeige, 
Verschär:ßung von Steuerstrafen und über Säum:niszuschläge 
für rückständige Steuerbeträge; 

d) über Einführung einer besonderen Vermögensteuer zur 
Milderung dringender sozialer Notstände und über die Ver
wendung des Aufkommens aus diese1~ Steuer. 

2. Diese Anordnung tritt mit 2. Diese Anordnung tritt mit 
Wirkung vom 1. Dez. 1948 Wirkung vom 1. Dezember 
in den Ländern Bayern, 1948 in Kraft. 
Bremen, Hessen und Würt-
temberg-Baden in lüaft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 

AMERIKANISCHES 
I<:ON'I'ROLLGEBIET 

BRITISCHES 
n:ONTROLLGE:BIET 

Anordnung Nr. 7 

auf Grund des Artikels l!H (5) der 
Proldamation Nr. '1 I Verordnung Nr. 126 

der Militärregierung. 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Artikel III, Absatz (5), der 

Proklamation Nr. 7 Ve.rordnung Nr. 126 

der Militärregierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat 
das Recht hat, Gesetze anztmehmen und zu erlassen 
über solche Angelegenheiten, die jeweils vom BipartHe 
Board bestimmt werden. 

Der Bipartite Board ha·t bestimmt, daß der Wirtschaftsrat 
das Recht haben soll, ein Gesetz anzunehmen und zu er
lassen, das die Verordnung zur Begrenzung von Gewinn
ausschüttungen vom 12. Juni 1941 (RGBl. I, 323) aufhebt. 

Die Britische Militärregierung Die Amerikanische Militär
wi·rd die Anordnung Nr. 7 auf regiel'ung wird die Anordnung 
Grund der Verordnung Nr. Nr. 7 auf S,rund der Prokla-
126 der Britischen Mil'itär- mation Nr. 7 der Amerikani
regierung erlassen. sehen MHitärregierung er-

lassen. 

Es wli'rd daher angeordnet: 
I. Der Wirtschaftsrat hat in der 
amerikanischen Zone I britischen Zone 

das Recht, ein Gesetz anzunehmen und zu erlassen, das die 
Verordnung zur Begrenzung von Gewinnausschüttungen 
vom 12. Juni 1941 (RGBl. I, 323) aufhebt. 

2. Diese Anordnung tritt am 
16. Mai 1949 in den Lände·rn 
Bayern, Bremen, Hessen und 
Württemberg-Baden in Kraft. 

2. Diese Anordnung tritt am 
16. Mai 1949 in Kraft. 

\ 

1M AUFTRAGE DER MlLITÄRREGIERUNG 



Beilage zum Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtsohaftsgebiete!l 

MILITARY GO}'ERNMENT- GERMANY 

UNll'I'ED STA'.rES 
AREA OF CONTROJL I BRITISH ZONE OF 

COl,'l"TROL 

Order No. 8 

Pursuant to Article Il!I (5) · of 
Military Government 
Proclamation No. 7 I Military Govemment 

Ordinance No, 126 

Bizonal Economic Adminish•ation 
WHEREAS Article III, p,aragraph (5), of 

Military Government 
Prodarnation No. 7 I Military Government 

Ordinance No. 126 
provides ·that the lj!conomic Council shall h~ve the power to 

_ adopt and en·act ordinances on such matters as may be de
termined from time to time by the Bipartite Board; 

AND WHEREAS the Bi'Partite Board has detem-Hned that 
ihe Economic Council shall have the power to adopt and 
enact ordinances on matters of general policy affecting more 
than one Land with respect to lland consolidation; 

AND WHEREAS the British 
Militar'Y Government is issu
ing Order No. 8 rpursuant to 

"British Military Government 
Ordinance No. 126. 

WHEREAS the United Sta
tes Military Government is 
issuing Order No. 8 pursuant 
to United States Military Go
vernment Prodarnation No. 7. 

Now it ii,i hereby ordered as follows: 
1. The· Economic Council shall, within the 

United States Zone I · British Zone 
have the power to adopt and enact ordinances on matters 
of general policy affecting more than one Land with respect 
to land consolida~ion (Flurbereinigung). 

2. This Order shall be deemed 2. This Order shall be deemed 
to have become effective to have become effective on 
within the Laender Bavaria, 11th March, 1949. 
Bremen, Hesse and Wuerttem-
berg:::::Baden on 11 March 1949. 

BY OiEWER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCJHJLAND 
AMERl!IrANISCHES (BRITISCHES) IiONTROLLGEBIET 

Erste Änderung des Gesetzes Nr. 15 der Militärregierung 

VerwaltungsangehÖI'ige der Ve1·waltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Die Militärgouverneure und Oberbefehlshaber der ameri
k~mischen und der britischen Zone sind übereingekomanen, 
gewisse deutsche Vorschläge zur Abänderung des Gesetzes 
Nr. 15 anzunehmen, die mit den Gr•undsätzen des Gesetzes 
vereinbm· sin-d. 

Der Militärgouvernem· und Obe11befehlsha:ber der briti
schen (amerikanischen) Zone t.rägt den Vorschlägen durch 
Erl-aß <der Ersten Aenderung des Gesetzes Nr. 15 der Militär
regienm-g für die britische (amerikanische) Zone Rechnung. 

Es wir-d daher folgendes vero-rdnet: 

Artikel I 

Das Gesetz Nr. 15 der MiHtär·regiemng wkd wie folgt 
Jeändert: 

1. In § 16 Satz_ 2 wird das Wort ,;Gehalt.SStud'e" durch 
das Wort "Gehaltsgruppe" ersetzt. 

2. In § 18 .Nbs. 1 werden die Worte "Mit Ausnahme der 
untersten Dienststufen" ersetzt durch die Worte "Mit Aus
nahme der Eingangsgruppe, in der ein Beamter üblicher
Weise seine Laufbahn beginnt,". " 

3. (Nur im deutschen Text) § 18 Absatz 3 wdrd gestri-chen. 

4. § 20 erhält folgende Fassung: 
"Beamter auf Lebenszeit ist, wer fiir eine der in § 19 

bezeichneten Aufgaben erforderlich ist und, abgesehen von 
der nach § 14 erforderlichen Prüfung und Auslese, die Be
fähigung für die besondere Aufgabe und für das Tätigkeits
gebiet seiner Gruppe (§ 16) während der vorgeschriebenen 
l>robezeit erwiesen hat; während dieser Zeit ist er Beamter 

MIJLITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 

AMERlBIANl!SCHES 
KONTROJLJLGEBIE'J2 

BRITISCHES 
KONTROlLlLGEBJfE'f 

Anorrlmmg Nr. 8 

auf Grund des Arlilulls IH (5) (ler 
Proklamation Nr. 7 I Veronlnung Nr. 126 

der Militärregierung. 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Artikel III, Absatz ·(5), der 

PI'oldamation Nr. 7 Verordnung Nr. 126 

der Militärregierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das 
Recht hat, Gesetze anzunehmen und zu erlassen über solche 
Angelegenheiten, die jeweils vom Bi,partite Board bestimmt 
werden. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschafts
rat das Recht haben sofl, Gesetze über Angelegenheiten der 
Flurbereinigung, soweit sie von grundlegender Bedeutung 
sind und :rneh•r ·als ein Land angehen, anzunehmen und zu 
erlassen. 
Die Britische Militärregi-erung Die Amerikanische Militär
wi-rd die Anordnung Nr. 8 auf regierungwird die Anordnung 
Grund der Verordnung Nr. Nr. 8 auf Grund der Prokla-

. 126 der Britischen Militär- mation Nr. 7 der Amerikani-
regierung erlassen. sehen Militärregierung er

lassen. 

Es wird daher angeordnet: 
1. Der Wirtschaftsrat hat innerhalb der 
amerikanischen Zone britische!). Zone 

das Recht, Gesetze über Angelegenheiten der Flurbereini
gung, soweit sie von grundlegender B-edeutung sind .und 
mehr als ein Land angehen, anzunehmert und zu erlassen. 

2. Diese Anordnung tritt mit 2. Diese Anordnung tritt mit 
Wirkung vom 11. März 1949 Wirkung vom 11. lYiärz 1949 
in den Ländern Bayern, in Kraft. 
Bremen, Hessen und Vv'ürt::.. 
temberg-Baden in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

auf Probe. Die Grundsätze über ·die Probezeit, die zwei 
Jahre nicht überschreiten darf, werden vom Personalamt 
im Benehmen mit den Obersten Dienstbehörden festgesetzt." 

5. § 21 Absatz. 1 wird durch folgenden zweiten Satz 
ergänzt: 

,,Bei Vo1'liegen wichtiger dienstlicher Bedürfnisse kann 
die Oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Per
sonalamt die A~stellung um höchs~ns ein Jahr verlängern, 
wenn ein geeigneter Beamter auf Lebenszeit noch nicht 
zur Verfügung steht." 

6. § 22 Absatz 3c erhält folgende.Fassung: 
"(c) n!icht bekannt war, daß der Beamte durch Dierist

strafmaßnahmen aus dem Dienst entfernt oder seines Ruhe
gehaltes verlustig erklärt worden war." 

7. § 26 erhält frylgende Fassung: 
"(1) Ein Beamter da'l'f weder für eine 'Politische Partei 

oder für ein parteipolitisches Programm öffentlich weJben 
noch auf andere Weise durch :politische Tätigkeit eine !POli
tische Pa.rtei oder ein parteipolitisches Programm öffennich 
unterstützen. Der Beamte n1uß sein Amt niederlegen, bevor 
er ein öffentliches Wahlamt antritt oder die Aufstellung als 
Kandidat zur Wahl in eine gesetzgebende Körperschaft 
annianmt. 

(2) Die Bestimmung des Absatz· t steht dem Verbleiben 
im Amttrotz Wahl in eine Gemein-devertretung, eine Sladt
verordnetenversammlung, einen Kreistag oder eine sonstige 
Kommunalvertretung oder Kandidatur hierfür nicht ent
gegen, wenn 'die Erfüllung der mit der Mitgliedschaft ver
bundenen Pflichten -sich mit der uneingeschränkten Aus
übung der dienstlichen Pflichten vereinigen läßt, der Kom
munalvertretung, für die der Beamte kandidiert oder in die 
er eintritt, kein Aufsichts- oder Weisungsrecht in bezug 
auf die eigene dienstliche Tätigkeit des Beamten zusteht, 
und der Beamte in der Kommunalvertretung nicht als Ver
treter einer 'Politischen Partei auftritt, sondern unabhängig 
bleilbt. Auch soll ein Beamter durch die Bestimmung des 
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A:bsatz 1 nicht gehindert sein, seinen Ansichten in der 
Oeffentlichkeit Ausdruck zu geben, soweit die Kandidatur 
für eine Gemeindevertretung, eine Stadtverordnetenver
sammlung, einen K.reistag oder eine sonstige Konnnunal
vertretung oder die Mitgliedschaft in einer solchen dies er
forderlich macht, wenn die Ansichten sich auf zur Zustän
digkeit der betreffenden Kommunalvertretung gehörende 
Angelegenheiten beschränken." 

8. § 28 Satz 1 erhält folgende Fassung; 
"Der Beamte muß für seine fachliche und aJ.Igemei!Iw 

Fortbildung· gemäß den vom Personalamt edassenen oder 
genehmigten Bestironlungen Sorge tragen." 

9. In § 46 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz ist hinter 
dem. Wort "Beamtenvertretung" einzufügen "(§ 75)". 

10. (Nur im deutschen Text.) (In § 51 Absatz 2 tritt an 
die Stelle des Wortes ,,Planstellen" das Wort ,.Dauerstellen". 

11. § 67 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
"Der Bea~te auf Kündigung kann durch dil~ Obers~ 

Dienstbehörde· entlassen werden; hierbei sind Kündigungs
fristen oder Vorschriften über die vorübergehende Fort
zahlung der Dienstbezüge zu beachten, soweit DU!I'ch
führungsbestimmungen dies vorschreiben." 

12. a. (Nur im englischen Text.) In § 67 .Nbsatz 3 und 4 
wird das Wort "automatically" durch die Worte "by ope
ration of law" ersetzt. 

b. (Nur im deutschen Text.) In § 67 Absatz 4 werden 
nach dem Wort "Frist" die Worte ,.von Rechts wegen" ein
gefügt, 

13. In § 70 A1bsatz 1 wird vor dem Wort "Urteil" alS 
• drittes Wort des Albsatzes das Wort "strafger:ichtliches" ein

gefügt. 

14. § 70 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
"(4) Erscheint auf Grund des in dem Wiederaufnahme

urteil festgestellten Sachverhaltes oder auf Grund eines 
anderen rechtskräftigen Strafurteiles, das nach dem mit 
Ausscheiden aus dem Bemntenverhältnis veribundenen Ur
teil ergangen ist, die Entfernung des Beamten aus dem. 
Dienst angezeigt, oo !können entsprechende Dienststrafmaß
nahmen getroffen werden. Werden die Maßnahmen auf 
Grund des in dem Wiederaufnahmeurteil festgestellten 
Sachverhaltes getroffen, so können dem Beamten die thm 
nach Absatz 1 zustehenden Bezüge einbehalten werden; er 
·verliert, wenn die Entfermmg aus dem Dienst unanfechtbar 
geworden ist, den Anspruch nach Absatz 1 und 2 von der 
Rechtskraft der aufgeho'benen Entscheidung an, Werden 

die Maßnahmen auf Grund eines neuen Strafurteils ge. 
troffen, so können dem Beamten die ihm naoh Absatz l 
zustehenden Bezüge von der Rechtskraft dieses Strafurteils 
an einbehalten werden; er verliert, wenn die Entfernung 
aus dem Dienst unanfechtbar geworden ist, den Anspruch 
nach A:bsatz 1 und 2 von demselben Zeitpunkt an." 

15. § '11 Absatz 2 wird getsrichen. 

16. § 77 erhält folgende Fassung: 
"(1) Ueber Beschwerden an das Personalamt entscheidet 

der Leiter des Personalamtes oder sein Beauftragter. Diese 
sind befugt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und 
den Beschwerdeführer in etwa alberkannte Rechte wieder 
einzusetzen. Das Personalamt regelt das Beschwerdever
fahren. 

(2) Der Wirtschaftsrat wird für das amerikanische Kon
trollgebiet gemäß Artikel III (4) der Pl:l?ldamation Nr. 7 
ermächtigt, ein Gesetz anzunehmen und zu erlassen, durch 
welches Gerichte zur Entscheidung über die in den §§ 36 
Absatz 4, 40 Absatz 2, 42 Absatz 3, ,60 Absatz 5 und 66 Ab
satz 3 vorgesehenen Beschwerden errichtet werden, und 
ihre Zusammensetzung und ihr Verfahren geregelt wird. 
Dreißig Tage nach dem Irrkrafttreten eines demgemäß er
lassenen GesetzeS tritt in den vorgenannten 'Fällen an die 
Stelle der Beschwerde an das Personalamt die Beschwerde 
an diese Gerichte." 

17. § 30 erhält folgende Jilassung: 
"D.ie Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf Richter- . 

stellen, auf den Generalanwalt, den stellvertretenden Gene
ralanJWalt und die Richter des Deutschen Obergerichtes für 
das Vereinigte Wirtschaftsgebiet, auf den Präsidenten, den 
Vizepräsidenten und die Direktoren des Rechnungshofes im 
Vereinigten Wirtschaftsgebiet und auf den Präsidenten, den 
Stellvertreter des Präsidenten und die sonstigen besoldeten 
Mitglieder des Kollegiums der Schuldenverwaltung des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes keine Anwendung. 

Artikel II 
Der deutoohe Wortlaut dieser Aenderu.dg ist maßgebend 

und die Bestimmungen der Militärregierungsverordnung 
Nr. S rowie des A:rtikels II Absatz 5 des Militärregierungs
gesetzes Nr. 4 finden auf diesen Wortlaut keine Anwendung. 

Artiltel 111 
Diese Aenderung tritt am 20. Mai 1949 in den Ländern 

Bayern, Bremen, Hessen und Württemberg-Baden in Kraft. 

IM AUFTRAG DER MILITÄRREGIERUNG 
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§ 16 

1 Festsetzungsbescheid; 
Selbstberechnun% der Vorauszahlungen 

(1) Die Vorauszahlungen werden vom Finanzamt fest
gesetzt und dem Steuerpflichtigen mitgeteilt. 

(2) Solange dem Steuei'Pflichtigen ein Vor~uszahlungs
bescheid ~icht zugegangen ist, sind die Vorauszahlungen 
von ihm in der folgenden Weise zu berechnen und abzu
ftihren: 
J.. Von der Vermögensteuerteilzahlung, die am 10. NovelY)

ber 1948 zu leisten war, sind zugrunde zu legen: 
75 vom Hundert, wenn der Steuersatz bisher 1 vom 

Hundert betrug; 
50 vom Hundert, wenn der Steuersatz bisher 1,5 vom 

Hundert betrug; 
das gilt auch bei gemischten Vermögen 
bis zu 50 0!(}0 Deutsche Mari{; 

40 vom Hundert, wenn der Steuersatz bisher 2 vom 
Hundert betrug; 

30 vom Hundert, wenn der Steuersatz bisher 2,5 vom 
Hundert betrug. 

Bei Steuevpflichtigen, deren Vermögen überwiegend aus 
l'nd- und forstwirtschaftlichem Vermögen besteht, ist die 
Hälfte der Novemberteilzahlung zugrunde zu legen. 
I. Zur Abgeltung der Freibeträge gemäß § 5 des Ver

mögensteuergesetzes in der Fassung des Artikels III des 
Anhangs zum Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung 

, von Steuern sind von dem nach Ziffer 1 zugrunde zu 
legenden Betrag abzusetzen: · 
a) für die Ehefrau 20 Deutsche Mark, 
b) für jedes Kind 10 Deutsche Mark, 
e) wegen Alters oder Erwerbs.unfähigkeit weitere 20 

Deutsche Mark. 

ERSTE VERORDNUNG 
zur Durchführung des Gesetzes iiber die Errichtung von 

Fachsielien im Bereich tler gewe•·bJichen Wil·tschaft. 

Vom 30. Mai 1949. 

Auf Grund von § 8 des Gesetzes über die Errichtung 
von Fachstellen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 
vom 6. Mai 1949 (WiGBl. S. 73) - Fachstellengesetz - wird 
verordnet: , 

§ 1 
Für die in § 1 Abs. 1 des Fachstellengesetzes angeführten 

Aufgaben werden foJ·gende Fachstellen als nachgeordnete 
Dienststellen der Verwaltung für Wirtschaft errichtet: 

I Fachstelle St.ahl und Eisen der Verwaltung für Wirt
schaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit dem 
Sitz in Düsseldorf 

II Fachstelle Nichteisen-Metalle der Verwaltung für 
Wirtschaft .des Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit 
dem Sitz in Frankfurt/Main-Höchst 

III Fachstelle Edelmetalle der Verwaltung für Wirtsch.aft 
des Vereinigten Wirtschaftsgebiete" mit dem Sitz in 
Frankfurt/Main-Höchst 

IV FachsteHe Eisen- und Metallverarbeitung der Verwal
tung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
mit dem Sitz in Frankfurt/Main-Höchst 

V Fachstelle Schiffbau der Verwaltung für Wirtschaft 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit dem Sitz in 
Harnburg 

VI Fachstelle Chemie der Verwaltung für Wirtschaft des 
Vereinigten Widschaftsgebietes mit dem Sitz in 
Frankfurt/Main-Höchst 

VII Fachstelle, Kautschuk der Verwaltung für Wirtschaft 
des Vereihigten Wirtschaftsgebietes mit dem Sitz in 
Franldurt/Main-Höchst 

VIII Fachstelle Mineralöl der Verwaltung für Wirtschaft 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit dem Sitz in 
Hamburg 

IX Fachstelle Textilwirtschaft der Verwaltung für Wirt
schaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit dem 
Sitz in Franldurt/Main-Höchst 

X Fachstelle Leder, Schuhe, Rauchwaren der Verwal
tung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebie
tes mit dem Sitz in Frankfurt/Main-Höchst 

Abschnitt UI 

§ 17 
Vermögensteuer für das zweite Kalenderhalbjahr 1948 
Als Vermögensteuer für das zweite Kalenderhalbjahl' 

1948 sind die Beträge zu entrichten, die nach der Verord
nung des Direktors der Verwaltung Iür Finanzen des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes vom 17. Juli 1948 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes 1948 S. 78) und den dazu erlassenen 
Verwaltungsanordnungen zu leisten waren. 

Abschnitt IV 

Schlußbestimmungen 
§ 18 

Bewertung . 
Die Bewertung des Vermögens für die Hauptveranlagung 

1949 wird, soweit sie durc.h dieses G?setz noch nicht geregelt 
ist, durch ein besonderes. Gesetz gepegelt werden. 

§ 19 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1949 
in Kraft. 

., Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates ,hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 3. Juni 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h I e r 

XI Fachstelle Holz und Papier der Verwaltung für Wirt
schaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit dem 
Sitz in Frankfurt/Main-H~chst 

XII Fachstelle Steine und Erden der Verwaltung für Wirt
schaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit dem 
Sitz in Frankfurt/Main-Höchst 

XIII Fachstelle Glas und Keramik der Verwaltung für 
Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit 
dem Sitz in Frankfurt/Main-Höchst 

XIV Fachstelle Tabak der Verwaltung für Wirtschaft des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit dem Sitz in Frank
furt/Main-Höchst 

XV Fachstelle Kaffee der Verwaltung für Wirtschaft des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit dem Sitz in Harn
burg 

XVI FachsteHe Bauwirtschaft der Verwaltung für Wirt
schaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit dem 
Sitz in Frankfurt/Main-Höchst 

§ 2 
(1) Die Waren, für welche die F·achstellen zuständig sind, 

bestimmt der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft (Di
rektor) nach dem Statistischen Warenverzeichnis für den 
Außenhandel durch Bekanntmachung im Oeffentlichen An
zeiger für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet 

(2) Einzelheiten der Zuständigkeitsabgrenzung zwischen 
mehreren FachsteHen regelt der Direktor durch Erlaß. Er 
entscheidet bei Zweifeln, welche FachsteHe für ein Unter
nehmen oder eine Ware zuständig ist. 

§ 3 
Die Beiräte können zu ihrer Vertretung in eiligen Ange

legenheiten ein Mitglied zum ständigen Beauftragten des 
Beirats bei der FachsteHe bestellen. Sie können Ausschüsse 
für einzelne Sachgebiete bilden. Das Nähere regelt die Ge
schäftsordnung (§ 4 Abs. 4 des Fachstellengesetzes). 

§ 4 
(1) Auf dem Gebiet der inländischen Bewirtschaftung 

regelt sich die Mitwirkung der Landeswirtschaftsverwall
tungen nach den Anordnungen, die auf Grund des Bewirt
schaftungsnotgesetzes vom 30. Oktober 1947 (WiGBl. 1948 
S. 3) und seiner Ersten Durchführungsverordnung vom 18. 
Dezember 1947 in der Fassung der Aenderungsverordnung 
vom 1. Juli 1943 (WiGBl. 1948 S. 7 und 64) erlassen sind 
oder noch erlassen werden. 
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(2) Im übrigen bearbeiten auf den Fachgebieten, bei 
denen der Kreis der beteiligten Betriebe, ihr Leistungs
vermögen und die sonstigen Verhältnisse für die Fachstel
len nicht übersehbar sind, die FachsteHen die Bewirtschaf
tungsfragen unter Einschaltung der Landeswirtschaftsver
waltungen; den Landeswirtschaftsverwaltungen ·ist insbe
sondere Gelegenheit zu geben, zu den Pläne~. der Fach
stellen SteUung zu nehmen. Auf den F~~bieten, bei 

. • denen der Kreis der betroffenen Unternehmer von den 
Fachstellen zu übersehen ist und diesen die einzelnen be
trieblichen und örtHchen Verhältnisse bekannt sind, werden 
die Bewirtschaftungsaufgaben nach den Grundsätzen einei' 
wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung von den Fach
stellen unmittelbar durchgeführt. Die Landeswirtschafts
verwaltungen sind über wichtige Maßnahmen, insbesondere 
über alle Maßnahmen bei der Zuteilung von Waren zu un
terrichten. In Ausnahmefällen kann eine Verbindung der 
Verfahren nach Satz 1 und 2 erfol•gen. 

(3) Bei Aenderung des Zuteilungsverfahrens nach Abs. 2 
sind die Landeswirtschaftsverwaltungen gutachtlich zu 
hören. 

§ 5 
(1) Allgemeine Erlasse und Rundschreiben der Fach

stellen sind den Landeswirtschaftsverwaltungen zuzuleiten. 

ZWEITE VERORDNUNG 
zur Durchfiihrung des Gesetzes über die Errichtung von 

Fachstellen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft." 

Vom 30. Mai 1949. 

Auf Grund von § 8 des Gesetzes über die Errichtung von 
Fachstellen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft vom 
5. Mai 1949 (WiGBl. S. 73) - Fachstellengesetz - wird 
verordnet: 

§ 1 
Die Mitglieder der 'Beiräte der Fachstellen erhalten 

1. Ersatz ihrer Aufwendungen (§ 2), 
2. Ersatz ihrer Fahrkosten (§ 3), 
3. auf Antrag eine angemessene Entschädigung füt· den 

nachgewiesenen Verdienstausfall (§ 4). 

§ 2 
Die Mitglieder der Beiräte erhalten für die ihnen aus· 

der Teilnahme an den Sitzungen des Beirates und seiner 
Ausschüsse erwachsenden Aufwendungen eine Entschädi
gung. Sie beträgt für jeden vollen Sitzungs- und Reisetag 
10.- Deutsche Mark. Beansprucht die Teilnahme an den 

, Sitzungen keinen vollen Kalendertag, so beträgt die Ent
schädigung bei einer Dauer von mehr al's 6 bis 8 Stunden 
3/to des vollen Satzes, bei mehr als 8 bis 12 Stunden 5/to 
des vollen Satzes und be( mehr als 12 Stunden den vollen 
Satz. Wird durch die Teilnahme an den Sitzungen des Bei
rates und seiner Ausschüsse eine auswärtige Uebernach
tung erforderlkh, so erhöht sich die Entschädigung um 
8 Deutsche Mark für jede Uebernachtung. Bei Benutzung 
von Schlafwagen tritt an Stelle der Uebernachtungsentschä
digung der Preis der Bettkarte der zweiten WagenklaMJe. 

§ 3 
(1) Die Mitglieder der Beiräte erhalten als Er.satz ihrer 

durch die Teilnahme an den Sitzungen des Beirates und 
seiner Ausschüsse entstandenen notwendigen Fahrkost-en 
a) .für Strecken, die mit öffentlichen, regelmäßig verkeh

renden Beförderungsmitteln zurückgelegt worden sind; 
die wirklich· erwachsenen Auslagen (einschließlich der 
Kosten der Beförderung des notwendigen Gepäcks), je
doch bei Benutzung von Eisenbahnen oder Schiffen 
höchstens den Fahrpreis für die zweite Wagen- oder die 
erste Schiffsklasse; 

b) für Wegestrecken, die nicht mit den unter a) genannten 
Beförderungsmitteln zurückgelegt werden können, für 
jedes volle oder jedes angefangene Kilometer O,W Deut
sche Mark. 

(~ Die Fachstellen untenlchten die Landeswlrtschafts. 
verw.altungen über wichtige Maßnahmen auf dem Gebiet 
der Einfuhr, insbesondere über die erteilten Einfuhrgeneh
migungen. 

§ 6 
Die Befugnisse der Länder auf dern Gebiet der Ver

brauchsregelung werden durch die Bildung der Fachstellen 
nicht berührt. 

§ 7 
Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1949 in Kraft, jedoch 

wird die Fachstelle Stahl und Eisen (§ 1 Nr. I) erst am 1. 
Juli 1949 ert~ichtet. 

Frankfurt/Main-Höchst, den 30. Mai 1949. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Wirtschaft 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
In Vertretung 

Dr. S c h a r f e j e w 

(2) Werden eigene oder gemietete Kraftwagen benutzt, so 
wird eine Fahrkostenentschädigung von 0.13 Deutsche Mark 
für 1 Kilometet· gewährt. Bei Mitnahme von anderen Sit
zungsteilnehmern werden außerdem für die Person und 

· das Kilometer 0,03 Deutsche Mark gezahlt. 
(3) Kosten für Fahrten oder Wege innerhalb der poli

tischen Gemeinde des Wohnortes und des Sitzungsortes 
werden nicht erstattet. 

§ 4 
(1) Die Mitglieder der Beiräte erhal'ten auf Antrag für 

den ihnen aus der Teilnahme an den Sitzungen des Beirates 
und seiner Ausschüsse erwachsenden nachgewiesenen Ver
dienstausfall eine Entschädigung. 

(2) Sie beträgt für jeden angefangenen halben Arbeits
tag höchstens 6,25 Deutsche Mark, für jeden vollen Ar
beitstag höchstens 12,50 Deutsche Mark. Die Höhe der Ent
schädigung wird im Einzelfall unter Berücksichtigung der 
regelmäßigen Erwerbstätigkeit festgesetzt. 

§ 5 
(1) Die Ersatzansprüche sind, sowei.t erforderlich, mit 

Unterlagen bis spätestens einen Monat nach dem Sitzungs
tage bei der Fachstelle anzumelden. Auf Verlangen hat die 
Fachstelle einerl Bescheid über die Festsetzung des zu er
stattenden Betrages zu erteilen, der mit einer Rechtsmittel-
belehrung zu versehen ist. -

(2) Gegen den Bescheid kann das Beiratsmitglied inner
halb eines Monats nach Empfang Beschwerde beim Dil:ek
tor der Verwaltung fiir Wirtschaft (Direktor) einlegen. Die 
Beschwerde ist .zu begründen. 

(3) Der Direktor entscheidet durch Beschwerdebescheiä. 
Ein abweisender Bescheid ist zu begründen. 

§ 6 
Diese V-erordnung tritt ·am 1. Juni 1949 in Kraft und am 

3·1. Dezember Hi4li außer Kraft. 

J.ilt!ankfurtf.Main-Höchst, den 30. Mai 1949. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Wirtschaft 

des Vereinigten Wirtsc~;taftsgebtetes 

In Vertretung 

Dr. Sc h a il! f e j e w 
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GESETZ 
iiber 

Notmaßnahmen auf dem Gebiet der ·Elektrizitäts- und Gasversorgung '(Energienotgesetz). 

Vom 10. Juni 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ ·1 
(1) Der !Di-rektor der Verwaltung für Wirtschaft de.<; 

Vereinigten Wirtschaftsgebietes !(Direktor) lkann im Ein
vernehmen .mit den fachlich zuständigen Obersten Landes
behörden (Obersten Landesbehörden) Elektrizitätsbezirke 
für die Elektrizitätsversorgung und Gasbezirk~ für die 
Gasversorgung bestimmen. ' 

(2) Der Direktor ist Zentrallastverteiler für Elektrizität 
(Zentrallastverteiler) und .zentra'lgasverteiler. 

(3) Die Obersten Landesbehörden bestellen im <Einver
nehmen mit dem Direktor einen Hauptlastverteiler im 
Elektrizitätsbezirk und einen Hauptgasverteiler im .Gas
beZJirk. Soweit erforderlich, bestellen isie Gebiets- und Orts
lastverteiler und Gebiets- und Ortsgasverteiler. 

(4) Einigen sich die Obersten Landesbehörden !i~ <Fäll~n, 
in .denen die Elektrizitätsbezirke oder die Gasbezirke siCh 
mf mehrere Länder erstrecken, nicht über ,die Person des 
HauptlastverteHers oder ldes Hauptgasverteilers, so kann 
der Direktor bis auf .weiteres einen Hauptlastverteiler oder 
einen Hauptgasverteiler !bestellen. 

§ 2 
. (1) Der Direktor kann Elektl,izitatsbezirken und Gas
bezirken durch Anweisungen an die Hauptlastverteiler und 
an die Hauptgasverteiler die. Abgabe, Weiterleitung oder 
Abnahme von Energie •(Elektrizität ltlnd Gas) ·auferlegen. 
Er kann die Obersten Landesbehörden anweisen, <len Ge
samtstromverbrauch und den Gesamtgasverbrauch in den 
Ländern in einem bestimmten Ausmaß einzuschränken. 

(2) Der Direktor hat seine Maßnahmen nach ·Absatz 1 
so 0u treffen, daß die Energieversorgung der Bevölkerung 
und der Verbraucher der Wirtschaft :nach dem Grad 'der 
Dringlichkeit geregelt wird, im Rahmen der Dringlichkeit 
die Vet~brauchergrup,pen •in Iden einzelnen Ländern ent-, 
sprechend ihrem Umfang ,und ihrer Bedeutung möglichst 
gleichmäßig behandelt werden •und dabei •auf die wirt
schaftLiche :Eigenart der Länder nach Möglichkeit Rück
sicht genommen wird. Bei kurzfristigen Maßnahmen zur 
Behebung von Notständen kann der !Direktor von .diesen 
Grundsätzen ·abweichen. 

§ 3 
(1) Die Hauptlastverteiler und die Hauptgasverteiler 

haben die ihnen auf Grund von § ·2 erteilten Auflagen des 
Direktors in den· Elektrizlitätsbezirken und den Gasbezirken 
nach Maßgabe des § 4 durchzuführen. Bei der Durchfüh-

rung haben sie die p.tiheren Weisungen der Obersten Lan-
desbehörden ,zu beachten. 1 

(2) Sind zur Durchführung einer Auflage Einschränkun
gen erforderlich, 1so .trifft die Oberste 'Landesbehörde 1die 
Entscheidung über die Art und Weise der rEinschränkung. 
In dringenden Fällen kann der Hauptlastverteiler oder der 
Hauptgasverteiler kurzfristige Maßnahmen ohne vorherige 
Entscheidung der Obersten 1Landesbehörde treffen. 

§ 4 
(1) Die Obersten Landesbehörden und nach ihrer Wei

sung die nach § 1 bestellten Lastverteiler und Gasverteiler 
können zur Aufrechterhaltung der Energieversorgung unter 
Berücksichtigung der 'Dringlichkeit 
a) die Abgabe von Energie an die Verbraucher regeln, 
b) Verbraucher - auch zum Ausgleich ihres ummlässigen 

Mehrverbrauchs - ·auf Zeit von Energiebezug aus
schließen oder .in der Energieabnahme .beschränken, 

c) den Energieversorgungsunternehmen und bei besonders 
angespannter Lage der Energieversorgung den Be
sitzea-n von Eigenanlagen die Abgabe, Weiterleitung oder 
Abnahme von Energie auferlegen und zu diesem •Zweck 
Verfügungen über die Ausnutzung von Energieanlagen 
erlassen. Bestehende Verträge und die Zweckbestim
mungen von Eigenanlagen sind hierbei möglichst zu 
berücksichtigen. 
(2) Der Direktor kann für die Ausübung der ißefugnisse 

auf Grund von Absatz 1 allgemeine Richtlinien erlassen. 
(3) Der Direktor kann auf Grund des Preisgesetzes vom 

10. Apt:il 1948 (WiGBl. <S. •27)/3. Februar .1949 (WiGBl. S. 14) 
Anordnungen und Verfügungen erlassen über 1die Höhe 'der 
Vergütung für Energielieferungen, die auf Grund von Ab
satz 1 Buchstabe c) auferlegt sind. Die Vergütung soll äie 
Kosten der 'Energieerzeugung 'decken. Auf Antrag eines 
Beteiligten hat der Direktor eirte• Anordnung oder Ver
fügung nach Satz 1 zu erlassen. 

(4) Die Obersten Landesbehörden können ihre Befug
nisse auf Grund von Absatz 1 und auf Grund von § 7 
Abs. 2 für bestimmte Landesteile auf nachgeordnete ört
lich wständige Behörden übertragen. 

§ 5 

Nach Anweisung des Direktors erlassen die Obersten 
Landesbehörden Verfügungen über die 'Verteilung, die 
Vorratshaltung und den Verbrauch :der für äie Elektrizi-
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tätsversorgung und für die Gasversorgung zugeteilten 
Kohle ·(Energiekohle). Auch die Hauptlastverteiler können 
nach Anweisung des Direktors, die dieser gleichzeitig den 
Obersten Landesbehörden mitteilt, hinsichtlich der für die 
Elektrizitätsversorgung zugeteilten Kohle solche Verfügun
gen erlassen. 

§ 6 
(1) Wird eine auf 1Grund von '§ 2 angeordnete Maßnahme 

nicht durchgeführt, so kann der Direktor, wenn gesamt-:
wirtschaftliche Belange es dringend erfordern, auf Antrag 
einer Obersten Landesbehörde die Befugnisse auf Grund 
von § 4 ausüben und Verfügungen auf Grund von § 5 er
lassen. Vorher soll er der Obersten Landesbehörde des be
troffenen Landes Gelegenheit geben, IZU dem Antrag Stel
lung zu nehmen. 

(2) Der !Direktor hat von Maßnahmen nach Absatz 1 
unverzüglich den Länderrat zu unterrichten. 

§ 7 
(1) Der Direktor kann von den Obersten ·Landesbe.hör

den, den Hauptlastverteilern rund den Hauptgasv:erteilern 
Auskunft verlangen, soweit die Durchführung der Ihm nach 
diesem Gesetz obliegenden Aufgaben es erfordert. 

(2) Die Obersten Landesbehörden und 'die nach § 1 ~e
stellten rLastverteiler und Gasverteiler können von Energie
versorgungsunternehmen, anderen Unternehmen und :von 
Vel'brauchern Auskunft über ihre technischen und Wirt
schaftlichen Verhältnisse verlangen, soweit die Durchfüh
rung lder ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben 
es erfordert. In 'dringenden Fällen kann auch der Direktor 
die Auskunft verlangen, soweit die VOI'bereitung oder die 
Durchführung von Maßnahmen auf Grund von § 2 es er
fordert. Die Auskunft ist wahrheitsgemäß nach bestem 
Wissen . und Gewissen zu erteilen. 

.§ 8 
(1) Der Direktor kann zur Durchführung der ihm nach 

diesem Gesetz obliegenden Aufgaben die Nachrichtenmittel 
der Energieversorgungsunternehmen bevorzugt benutzen. 

(2) Die entsprechende Befugnis 'steht 'den Obersten Lan
desbehörden und den nach § ·1 bestellten 'Lastverteilern 
und Gasverteilern zu. \ 1 

§ 9 
(1) Gegen eine Verfügung des Direktors kann der Be

troffene Einspruch einlegen. 
(2) Die Anfechtung von Verfügungen der Obersten Lan

desbehörde oder einer nachgeordneten Behörde im Sinne 
des § 4 Abs. 4 richtet sich tnach den ;in den Ländern :gel
tenden Vorschriften über die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

(3) Gegen Verfügungen der nach 1§ 1 bestellten Lastver
teiler und Gasverteiler kann der Betroffene Beschwerde 
einlegen. Die Beschwerde ist innerha11b eines Monats bei 
dem Lastverteiler oder dem Gasverteiler schriftlich anzu
bringen. Hilft er der Beschwerde nicht ab, so hat er isie 
lnnerhalb einer Woche der Obersten Landesbehörde zur 
Entscheidung vorzulegen. Das weitere Verfahren richtet 
sich nach den in den Ländern geltenden Vorschriften über 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

(4) Der Einspruch, die Beschwerde und die Klage •vor 
dem Verwaltungsgericht haben keine aufschiebende Wir
kung. 

§ 10 
Auf Personen, deren sich der Direktor und die Ober

sten Landesbehörden z,ur Erfüllung dhrer Obliegenheiten 
nach dem Gesetz bedienen, findet die Verordnung gegen 
Bestechung und Geheimnisverrat nichtbeamteter Personen 
in der Fassung vom 22. Mai 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 351) 
Anwendung. Wer als eine solche Person Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisse eines Dritten, die irrfolge seiner Tätig
keit zu seiner Kenntnis gelangt sind, unbefugt verwertet, 
wird nach § 7 der Verordnung bestraft. 

§11 
(1) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit .Geldstrafe 

bis zu 10Ö 000 Deutsche Mal'k oder mit einer dieser Strafen 
wird bestraft wer vorsätzlich einer Vorschrift oder Ver
fügung zuwid~rhandelt, die auf Grund von §§ '4, 5, 6 '()der 7 
Abs. 2 dieses Gesetzes erlassen ist, sofern die Vorschrift 
oder Verfügung ausdrücklich auf die Strafbestimmungen 
dieses Gesetzes verweist. Fahrlässige Zuwiderhandlungen 
werden nur mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Besteht kein öffentliches Interesse an der strafge
richtliehen Verfolgung, so kann die Oberste Landesbehörde 

oder die von <ihr bestimmte Behörde gegen den Schuldigen 
eine Ordnungsstrafe bis z,u 50 000 Deutsche Mark im Ein
zelfall festsetzen. Ist die Zuwiderhandlung in dem Ge
schäftsbetrJeb eines Unternehmens begangen, so kann die 
zuständige Behörde gegen den Inhaber '()der Leiter und, 
wenn das Unternehmen von einer juristischen Person be
trieben wird, gegen diese einet ' Ül'dnungsstrafe bis zu 
50 000 Deutsche Mark festsetZietn, .sofern der Inhaber oder 
Leiter des Unternehmens oder der gesetzliche Vertreter 
der juristischen Person nicht nachweist, daß er di!er im Ver
kehr erforderLiche Sorgfalt 12ur Verhütung 'der Zuwider·
handlung angewandt hat. Der Beschuldigte ist vorher ·ZU 
hören. 

(3) Das Verfahren bestimmt !Sich nach den §§ 15, 18 bis 
24, 27 bis 31 des Bewirtschaftungsnotgesetzes vom 30. Ok
tober 1947 (WiGBl. 1948 S. 3) in der Fassung des Gesetzes 
zur Aenderung des Bewirtschaftungsnotgesetzes vom 
5. August 1948 (WiGBl. S. 82) und des Zweiten Derberlei
tungsgesetzes vom 19. Januar 1949 (WiGBl. S. 9). 

§ 12 
{1) Bei dem Direktor werden ein Elektrizitäts- rund ein 

Gasausschuß gebildet. Die Ausschüsse ·Setzen sich aus Ver
tretern der Länder, der Energieversorgungsunternehmen, 
der Besitzer von Eigenanlagen, der Energieverbraucher und 
der Gewerkschaften zusammen. Der Direktor hat die Aus
schüsse in allen grundsätzlichen AngelJegenheiten zu hören 
und zu unterrichten. 

(2) Bei den Obersten Landesbehörden werden entspre
chende Ausschüsse gebildet; Absatz 1 ist entsprechend an
zuwenden. 

(3) Das Nähere regeln die Ausführungsbestimmungen. 

§ 13 
(1) Einer Anzeige nach § 4 des Energiewirtschaftsge

·setzes vom 13. Deeember 1935 (RGBl. I S. 1451) bedarf es 
nicht für vorübergehende Maßnahmen, wenn diese auf 
G1111nd von § 4 dieses Gesetzes angleordnet werden. 

(2) Wird der Besitzer einer Eigenanlage auf Grund von 
§ 4 dieses Gesetzes angewiesen, vorübergehend Energie an 
andere abzugeben, so bedarf er für die Dauer der AbgaJbe 
kleiner Genehmigung zur Aufnahme der Energieversor
gung auf Grund von § 5 des Energiewirtschaftsgesetzes. 

(3) Werden Verbraucher auf Grund von § 4 dieses Ge
setzes vom Energiebezug ausgeschlossen, so entfällt inso
weit die allgemeine Anschluß- und Versorgungspflicht nach 
§ 6 des Energiewirtschaftsgesetzes. 

§ 14 
Die Verordnung z;ur Sicherstellung der Elektrizitätsver

sorgung vom 3. September '1939 (RGBl. I S. 1607), die Ver
ordnung zur Sicherstellung der Gasversorgung vom 20. 
September 1939 (RGBl. I S. 1856), die Erste Vero11dnung 
zur Durchführung der Verordnung zur Sicherstellung der 
Elektrizitätsversorgung vom 30. November 1942 (RGBl. I 
S. 681), die V:erordnung über Einschränkung. des Energie
verbrauchs vom 22. Juni 1943 (RGBl. I S. 366) und die 
Erste Verordnung z,ur Durchführung und Ergänzung der 
Verordnung uber Einschränkung des Energieverbrauchs 
vom 22. Dezember 1944 (RGBl. 1945 I S. 2) werden nicht 
mehr angewandt. 

§ 15 
{1) Der Direktor erläßt nach Anhören der gemäß § 12 

A!bs. 1 gebildeten Ausschüsse im Einvernehmen mit dem 
Länderrat dde •zur Ausführung dieses Gesetzes erforder
lichen Bestimmungen. 

(2) Soweit von dem Direktor auf Grund dieses Gesetzes 
allgemeine Richtlinien erJassen werden, ergehen diese im 
Benehmen mit den Obersten Landesbehörden und nach 
Anhören der gemäß § 12 Abs. 1 gebildeten Ausschüsse. 

(3) Die Obersten Landesbehörden können :im Benehmen 
mit dem Direktor zusätzliche Richtlinien nach Anhören 
der g,emäß § 12 Abs. 2 gebildeten Ausschüsse erlassen. 

§ 16' 
Dieses Gesetz tritt am 1. April 1949 in Kraft und tritt 

am 31. März 1950 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 10. Juni 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 er 
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VERORDNUNG 
zur Durchführung des Tarifvertragsgesetzes. 

Vom 7. Juni 1949. 

Auf Grund des.§ 10 des Tarifvertragsgesetzes (TVG) vom 
9. ,Atpril 1949 (WiGBl. \S. 55) wird verordnet: 

Erster Abschnitt 

Tarifausschuß -
§ 1 

Der Direktor der Verwaltung für Arbeit des Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet~s errichtet den in § 5 Absätze 1 und 5 
TVG vorgesehenen Ausschuß (Tarifausschuß). Er bestellt 
als ll\IIitglieder Je drei Vertreter der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer und je drei Stellvertreter auf Grund von 
Vorschlägen der Spitzenorganisationen der Arbe.itgeber und 
der Arbeitnehmer des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Für 
den l<'all der Verhinderung der bestellten Vertreter und 
Stellvertreter ikann er weitere Stellvertreter auf Grund von 
Vorschlägen der Spitzenorganisationen !bestellen. 

§ 2 
(1) Die Verhandlungen und Beratungen des Tarifaus

schusses leitet ein Beauftragter des Direktors der Verwal
tung für Arbeit. 

(2) Die Verhandlungen des Tarifausschusses sind öffent
'ch, die Beratungen nicht öffentlich. 

§ 3 
(1) Die \Beschlüsse des Tarifausschusses •werden mit ein

.acher Stimmenmehrheit gefaßt. Der Beauftragte des Direk
tors der Verwaltung !für Arbeit .hat kein Stimmrecht. Er
gibt die Albstimmung !keine Stimmenmehrheit, so ist ein 
Beschluß ll1icht zustandegekommen. 

(2) ·Die !Beschlüsse des Tarifausschusses sind schriftlich 
niederzulegen und von iden Mitgliedern des Ausschusses, 
welche !bei dem Bechluß mitgewirkt haben, zu unterschrei
ben. Ist ein ,Mitglied verhindert, seine Unterschrift !beizu
fügen, so dst dies von dem ältesten Mitglied der Seite, !der 
das verhinderte Mitglied angehört, unter dem Beschluß zu 
verme1'.ken. 

Zweiter Abschnitt 

Allgemeinverbindlicherldärung 
§ 4 

(1) Ein von einer Tarifvertrag&partei gestellter Antrag 
auf Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrages ist 
von dem Direktor der Verwaltung für Arbeit im Oeffent-
1ichen Anzeiger der Verwaltung des Vereinigten Wirt-
ehaftsgebietes bekanntzumachen. Er bestimmt dabei eine 

Frist, in der Einwendungen und sonstige Stellungnahmen 
erfolgen ikönnen. Die Frjst soll mindestens zwei Wochen, 

om Tage der Bekanntmachung an gerechnet, betragen. Den 
l'arifvertragsparteien und den Obersten Arbeitsbehörden 
der Länder, auf :deren Bereich sich der Tarifvertrag er
streckt, ist lder Wortlaut der Bekanntmachung unverzüg
lich zu Ubermitteln. Sie sind !dabei - mit Ausnahme des 
Antragstellers - aufzufordern, innerhalb der bestimmten 
Frist zu dem Antrage schriftlich Stellung zu nehmen. 

(2) Albweichend :von den Vorschriften des Albs. 1 kann 
der Direktor der Verwaltung für A11beit einen Antrag auf 
Allgemeinverbindlicherklärung abweisen, wenn die Voraus
setzungen des § 5 Abs. 1 TVG offensichtlich nicht vorliegen. 

(3) Ist ein Antrag auf Allgemeinverbindlichel'klärung be
kanntgemacht, so können Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
die von der Allgemeinverbindlicherklärung betroffen wür
den, von einer der Tarifvertragsparteien eine Albschrift des 

·Tarifvertrages gegen Erstattung der Selbstkosten verlangen. 

§ 5 

(1) Nach Alblauf der nach § 4 ,A:bs. 1 !bestimmten Frist 
beruft der Direktor der Verwaltung für Arbeit den Tarif
ausschuß zu einer Verhandlung über den Antrag auf All
gemeinverbindlicherklärung und g~bt den Zeitpunkt der 
Verhandlung im Oeffentlichen Anzeiger der Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes bekannt. Er gibt dem Aus
schuß von den eingegangenen Einwendungen und sonstigen 
Stellungnahmen Kenntnis. 

(2) Den in § 5 Acbs. 2 TVG rgenannten Personen, Orga
nisationen und Dienststellen ist in der Verhandlung Ge
legenheit zur Aeußerung zu geben; der Tarifausschuß kann 
weitere Aeußerungen zulassen. Einwendungen gegen den 
Antrag und sonstige rstellungnahmen können. auch noch 

erfolgen, wenn dies .innerhalb der nach § 4 Abs. 1 bestimm
ten !Frist nicht ,geschehen tist. · 

i § 6 
Gi'bt der Direktor der Verwaltung für Arbeit dem An

trag auf Allgemeinverbindlicherklärung statt (§ 5 Abs. 1 
TVG), ISO !bestimmt er !Zugleich im Benehmen mit dem Tarif
ausschuß den rZeitpunkt, mit rdem die Allgemeinverbindlich
keit !beginnt. Dieser soll, sofern es sich nicht um die Er
neuerung oder Aenderung eines allgemeinverbindlichen 
Tarifvertrages handelt, in der Regel nicht vor dem Tage 
der öffentlichen Bekanntmachung des Antrages liegen. Die 
Verständigung der Tarifvertragsparteien über die Allge
meinverbindlicherklärung und deren öffentliche Bekannt
machung erfolgen gemäß § 13. 

§ 7 
(1) Die Allgemeinverbindlicherklärung darf nicht er

folgen, wenn der Tarifausschuß ihr widerspricht oder über 
den Antrag ein Beschluß nicht zustande !kommt. Sie darf 
ferner insoweit !nicht erfolgen, als die Oberste Arbeitsbe
hörde eines Landes, auf dessen Bereich sich der Tarifver
trag erstreckt, gegen die Allgemeinverbindlicherklärung 
Einspruch erhebt, es sei .denn, daß ihr der Verwaltungsrat 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes zustimmt. 

(2) Wird dem Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung 
nicht stattgegeben, so ist !dies von dem <Direktor der Ver
waltung für Arbeit den Tarifvertragsparteien und, falls dies 
in AJbweichung von dem Beschluß des Tarifausschusses er
folgt, auch dem Ausschuß unter Angabe der Gründe unver
züglich mitzuteilen. Die AJblehnung des Antrages ist im 
Oeffentlichen Anzeiger der Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes bekanntzumachen. Diese Vorschriften 
gelten nicht für die Abweisung eines Antrages nach § 4 
Abs. 2. 

§ 8 
Avbeitgeber und Arbeitnehmer, für die der Tarifvertrag 

infolge der Allgemeinverbindlicherklärung verbindlich ist, 
können von einer der Tarifvertragsparteien eine Abschrift 
des Tarifvertrages gegen Erstattung der Selbstkoste1;1 ver
langen. 

§ 9 

Hält der Direktor der Verwaltung für Arbeit die Auf
hebung 'der Allgemeinverbindlichkeit für geboten, so for
dert er !die Tarifvertragsparteien und die Obersten Arbeits
ibehörden der Länder, auf deren Bereich sich der Tarifver
trag erstreckt, zur Stellungnahme innerhalb einer zu be
stimmenden Frist auf. Die Vorschriften der §§ 5, 6 und 7 
Abs. '1 .gelten sinngemäß. 

Dritter Abschnitt 
Uebertragung von Befugnissen ,des Direktors der Verwaltung 

für Arbeit auf die Oberste Arbeitsbehörde des Landes 
§ 10 

(1) -Der Direktor der Verwaltung für Arbeit kann gemäß 
§ 15 Abs. 6 TVG der Obersten Arbeitsbehörde eines Landes 
das Recht der Allgemeinverbindlicherklärung sowie der. 
Aufhebung der Allgemeinverbindlichkeit eines Tarifver
trages übertragen, dessen .räumlicher Geltungsbereich nicht 
oder nur unwesentlich über den Bereich des Landes hin
ausgeht. 

(2) .In den Fällen der Uebertragung gelten die Vorschrif
ten der §§ 1 bis 9 sinngemäß. 

Vierter Abschnitt 
Aufhebung von Tarifordnungen und Anordnungen 

§11 
(1) rDer Direktor der Verwaltung für Arbeit soll vor der 

Aufhebung einer Tarifordnung oder einer Anordnung nach 
§ 9 iAbs. 2 TV:G die Obersten Arbeitsbehörden der Länder, 
auf deren Bereich ·sich die Tarifordnung oder Anordnung 
erstreckt, sowie den Tarifausschuß hören. 

(2) Die Aufhebung ist im rOeffentlichen Anzeiger der Ver
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes bekanntzu
machen. 

Fünfter· Abschnitt 
Tarifregister 

§ 12 
Bei der Eintragung :des .A!bschlusses von Tarifverträgen 

in (das gemäß § 6 TVG rbei dem Direktor der Verwaltung für 
Arbeit geführte Tarifregister sollen die Tarifverträge durch 
Angabe der Tarifvertragsparteien, des Geltungsbereichs so
wie des Zeitpunktes ihres Abschlusses oder ihres Inkraft
tretens näher !bezeichnet werden. 
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§ 13 
,(1) Von den Eintragungen über die Erklärung und die 

Aufhebung der Allgemeinverbindlichkeit und über die nach 
§ 17 Abs. 1 erfolgte Mitteilung des Außevkrafttretens all
gemeinverbindlicher Tarifverträge sind die Tarifvertrags
parteien unvevzüglich zu benachrichtigen. Die Eintragungen 
sind im Oeffentlichen Anzeiger der Verwaltung des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes bekanntzumachen. 

(2) Die Bekanntmachungen nach Abs. 1 sowie nach § 4 
Abs. 1 und § 7 1\lbs. 2 sollen im Tarifregister vermerkt 
werden. 

§ 14 
Das Tarifregister und die registrierten Tarifverträge 

dürfen von jedermann während der Dienststunden einge
sehen werden. Von den Eintragungen können Abschriften 
verlangt werden, die auf Wunsch zu beglaubigen sind. Auf 
Verlangen ist eine Bescheinigung darüber zu erteilen, daß 
eine bestimmte Efntnigung nicht erfolgt ist. 

§ 15 
Für die Eintragungern und die Einsichtnahme in das Tarif

register, die Benachrichtigung über Eintragungen und die 
Erteilung von Auskünften werden Gebühren nicht erhoben. 
Für Abschriften und Beglaubigungen nach § 14 Satz 2 so
wie für die in § 14 Satz 3 genannte Bescheinigung kann der 
Direktor der Verwaltung für Arbeit Gebühren festsetzen. 

. Sechster Abschnitt 

l{osten 
§ 16 

(1) Die Kosten der Bekanntmachungen gemäß § 4 Abs. 1, 
§ 5 Abs. 1, '§ 7. Abs. ~und § 13 Albs. 1 tragen die Tarifver
tragsparteien. Diese haften für die Kosten als Gesamt
schuldner. In den Fällen des § 2 Absätze 2 und 3 TV'G 
haften die Spitzenorganisationen und die ihnen angeschlos
senen Verbände als Gesamtschuldner für die Kosten. 

(2) Im Verhältnis zueinander tragen im Zweifel die auf 
Arbeitgeberseite und die auf Arbeitnehmerseite als Tarif
vertragsparteien Beteiligten je die Hälfte der Kosten. Sind 
auf einer Seite mehrere Arbeitgeber oder Vereinigungen 
von Avbeitgebern oder mehrere Gewerkschaften beteiligt, so 
tragen sie im Zweifel die auf ihre Seite entfallende Kosten
hälfte zu gleichen Teilen. 

Siebenter Abschnitt 

Uebersendungs- und Mitteilungspflicht 
§ 17 

(1) Die Tarifvertragsparteien sind verpflichtet, dem Di
rektor der Verwaltung für Arbeit innerhalb eines Monats 
nach Abschluß kostenfrei die Urschrift oder eine begl!!U
bigte Abschrift sowie zwei weitere Abschriften eines jeden 
Tarifvertrages und seiner Aenderungen zu übersenden; sie 
haben ihm das Außerkrafttreten eines jeden Tarifvertrages 

BEKANNTMACHUNG 
über den Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren

zeichen auf einer Ausstellung. 

Vom 17. Mai 1949. 

Auf Grund des § 1 des "Gesetzes zur Aenderung des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern 
und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904", 
vom 3. Februar 1949 (WiGBl. S. 13) wird bekanntgemacht: 

innerhalb eines Monats mitzuteilen. Sie. sind ferner ver
pflichtet, den Obersten Arbeitsbehörden der Länder, auf 
d.eren Bereich sich der Tarifvertrag erstreckt, innerhalb· 
emes Monats nach Abschluß kostenfrei je' drei Abschriften 
des Tarifvertrages und seiner Aenderungen zu übersenden. 
und auch das Außerkrafttreten des Tarifvertrages inner
halb eines Monats mitzuteilen. Erfüllt eine Tarifvertrags
partei die Verpflichtungen, so werden die übrigen Tarif
vertragsparteien davon befreit. 

(2) Kommen die Tarifvertragsparteien einer Verpflich
tung nach Abs. 1 nicht nach, so kann ihnen der Direktor 
der Verwaltung für Arbeit, gegebenenfalls die Oberste Ar
beitsbehörde des Landes, eine Ordnungsstrafe in Geld bis 
zur Höhe von je dreihundert D-Mark unter Festsetzung: 
einer Fri~:~t zur Nachholung androhen und bei ergebnislosem 
Ablauf der Frist die Strafe festsetzen. Bei nachträglicher 
genügender Entschuldigung ist die Strafe aufzuheben oder 
zu ermäßigen. 

(3) Die Ordnungsstrafen werden durch die Gemeinde
behörden oder die sonst nach Landesrecht zuständigen. 
Stellen wie Gemeindeabgaben beigetrieben. Sie sind an 
die Amtskasse der Verwaltung für Arbeit oder, falls die 
Ordnungsstrafe durch die Oberste Arbeitsbehörde eines 
Landes festgesetzt ist, an die Amtskasse dieser Behörde 
abzuführen. 

Achter Abschnitt 

Schluß- und Uebergangsbestimmungen 
§ 18 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung in Kraft. 

(2) Die Tarifvertragsparteien haben innerhalb von zwel 
Monaten nach dem Inkrafttreten der Verordnung kosten-· 
frei dem Direktor der Verwaltung für Arbeit die Urschrift 
oder eine beglaubigte Abschrift und den in § 17 Abs. 1 
Satz 2 genannten Obersten Arbeitsbehörden je eine Ab
schrift der vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung ab
geschlossenen, noch in Kraft befindlichen Tarifverträge ein
zureichen, falls dies nicht schon geschehen ist. Der § 17 
Abs. 1 Satz 3 und Absätze 2 und 3 finden Anwendung. 

(3) Der Direktor der Verwaltung für Arbeit kann be
stimmen, daß die in § 4 Abs. 1, § 5 ,Abs. 1, § 7 Abs. 2, 
§ 11 1\lbs. 2 und § 13 Abs. 1 vorgesehenen Bekanntmachun
gen statt im Oeffentlichen Anzeiger der Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes an einer anderen Stelle er
folgen. 

Frankfurt/Main, den 7. Juni 1949. 

Der Direktor 
der Vel'!Waltung für Arbeit 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
An ton S t o r c h 

Der durch das. Gesetz vom 18. MärZ' 1904 (RGBL S. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren
zeichen tritt ein für die in der Zeit vom 25. Juni bis 
25. Juli 1949 in Flensburg stattfindende "Internationale 
Wassersport-Ausstellung", , 

Frankfurt am Main, den 17. Mai 1949. 

Der Leiter des Rechtsamts 
Strauß 

Berichtigung. 
Im Gesetz über die Landwirtschaftliche Rentenbank vom 

11. Mai 1949 (WiGBl. S. 77) 1ist in §. 5 Absatz 1 Buchstabe c) 
vor dem Wort "Anstaltsversammlung" das Wort "die" 
einzufügen. · 
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GESETZ 
über 

die Unterßuchung der Rheinschiffe und -flöße und über die Beförderung brennbarer Flüssigkeiten 
auf Binnenwasserstraßen. 

Vom 21. Juni 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat qas fol<gende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Um die technischen Anforderungen an Bau und Aus

rüstung und die Mindestbemannung der Rheinschiffe und 
sonstigen auf dem Rhein verkehrenden schwimmenden Ge
räte und der Flöße sowie die Bedingungen für die Beför
derung brennbarer Flüssigkeiten auf Wasserstraßen nach 
den Erfordernissen der Sicherheit und nach den neuesten 
Erkenntnissen der Technik sowie das Verfahren über die 
Untersuchung und die Ausstellung von Schiffsattesten für 
den Rhein einheitlich zu regeln, erläßt der Direktor der 
Verwaltung für Verkehr im E_invernehmen mit dem Direk
tor der Verwaltung für Arbeit und im Einvernehmen mit 
den beteiligten Landesregierungen 

a) die Untersuchungsordnung für Rheinschiffe 
(RheinSch UO.) . 

b) die Vorschriften über die Beförderung brennbarer 
F1Jtissigkeiten auf Binnenwasserstraßen 

.n der von der Zentralkommission für die Rheinschiffahrt 
beschlossenen Fassung. Er kann die unter .a) und b) ge
nannten Bestimmungen, soweit dies in den internationalen 
'lereinbarungen vorgesehen oder zugelassen wird, unter 
Beachtung der Gesichtspunkte des ersten Satzes ändern 
oder ergänzen. ' 

§ 2 
Mit dem Tag, an dem die Untersuchungsordnung für 

Rheinschiffe eingeführt wird~ sind im Bereich der Verwal
tung de:> Vereinigten Wirtschaftsgebietes folgende Vor
schriften mit allen dazu ergangenen Nachträgen und Er
gänzungen nicht mehr anzuwenden: 
1. Die Ordnung rüber die Untersuchung der Rheinschiffe, 

erlassen in 
Baden, durch Bekanntmachung des Ministeriums des 

Innern vom 18. März 1905, 
Hessen, durch Bekanntmachung des Staatsministeriums 

vom 20. März 1905, 
Preußen, durch Erlaß des MinisteriumSJ für HandeL und 

Gewerb,e vom 10. März 1905. 
2. Die Anweisung zur Festsetzung der Bemannung der 

Rheinschiffe erlassen in 
Baden, durch Bek.anntmachung des Ministers für Fi

nanzen vom 16. Januar 1929, 
Hessen, dUrch Bekanntmachung des Finanzministers 

vom 26. Januar 1929, 
Preußen, durch Bekanntmachung des Minis•ters für Han

del und Gewerbe vom 12. Februar 1929. 
3. 'Die Anweisung zur Festsetzung der größtzulässigen An

zahl von F·ahrgästen auf Personendampfschiffen des 
Rheins erlassen in 

Baden, durch Bekanntmachung des Ministeriums des 
IniJ.ern vom 14. September 1906, 

Hessen, durch Bekanntmachung des Staatsministeriums 
vom 29. August 1906, 

Preußen, durch Anweisung des Ministers für Handel und 
Gewerbe vom 24. August 1906. 

4. Die in den Ländern Baden, Hessen und Preußen erlas
senen Polizeiverordnungen über die Ausstattung der 
Schiffe und Flöße ·auf dem Rhein mit Trinkwasser
behäLtern. 

5. Die Vorschriften für Bau, Ausrüstung, Bemannung und 
Untersuchung der Flöße, §§ 33, 34, 36 bis 39 der lthein
sch~ffahrtspolizeiverordnung vom ;... Januar 1913, er
lassen in 
Baden, durch Bekanntmachung des Ministers des In

nern vom 23. Januar 1913, 
Hessen, durch Bekanntmachung des Staatsministeriums 

vom 21. Dezember 1912, 
Preußen, durch Verordnung des Ministers für Handel und 

Gewerbe vom 1. Januar 1913. 

§ 3 
(1) Mit dem Tag, an dem die Vorschriften über die 'Be

fprderung brennbarer Flüssigkeiten auf Binnenwasser
straßen eingeführt werden, sind im Bereich der Verwaltung 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes die von den Ländern 
auf diesem Gebiet erlassenen Vorschriften nicht mehr an
zuwenden. 

(2) Der Direktor der Verwaitung für Verkehr kann im 
Einvernehmen mit dem Direktor der Verwaltung für Arbeit 
und im Einvernehmen mit den beteiligten Landesregierun
gen die Vorschriften über die Beförderung brennbarer 
Flüssigkeiten auch für einzelne Ströme oder Stromgebiete 
einführen. In diesem Fall sind die Ländervorschriften auf 
die betreffenden Ströme oder Stromgebiete nicht mehr 
anzuwenden. · 

(3) Der Direktor der Verwaltung für Verkehr gibt die 
von den Ländern erlassenen Vors,chriften, die hiernach 
nicht mehr anzuwenden sind, bei der Einführung seiner 
Vorschriften bekannt. 

Das vorstehende Gesetz · wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. , 

Frankfurt am Main, den 21. Juni 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 er 
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VERORDNUNG 
zur Durchführung des Steuerabzugs vom l{apitalertrag 

(Ka.pitalertragsteuer). 

Kapitalertragsteuer~Durchführungsverordnung 
(KapStDV)-

Vom 2. Juni 1949. 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nn 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 
22. Juni 1948 (Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungs
blatt des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschafts
gebietes Nr. 14 vom 26. Juli 1948) wird mit Zustimmung 
des Finanzausschusses des Wirtschaftsrates und mit Zu
stimmung des Finanzausschusses des Länderrates folgen
des verordnet: 

I. Steuerabzugspflichtlge Kapitalea·träge 
§ 1 

Ab z u g s p f li c h t i g e K a p 1 t a 1 e r t r ä g e 
(1) Die folgenden inländischen Kapitalerträge (§ 43 des 

Einkommensteuergesetzes) unterliegen dem Steuerabzug 
vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer): 

1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen, Allsbeuten und 
sonstige Bezüge aus Aktien, Kuxen, Genußscheinen, 
Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und 
Kolonialgesellschaften, aus Anteilen an der Reichsbank 
und an bergbautreibenden Vereinigungen, die die 
Rechte einer juristischen Person haben; 

2. Einkünfte aus der Beteiligung an einem Handalsge
werbe als stiller Gesellschafter; 

3. Zinsen aus Teilschuldverschreibungen, bei denen neben 
der festen Verzinsung ein Recht auf Umtausch in 
Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine Zusatz
verzinsung, die sich nach der Höhe der Gewinnaus
schüttungen des Schuldners richtet (Gewinnobligatio
nen), eipgeräumt ist. Die Zinsen aus Teilschuldver
schreibungen unterliegen der Kapitalertragsteuer je
doch nicht, wenn der Zinsfuß nur vorübergehend 
herabgesetzt und gleichzeitig ei,ne von dem jeweiligen 
Gewinnergebnis des Unternehmens abhängige Zusatz
verzinsung bis zur Höhe des ursprünglichen Zinsfußes 
festgelegt worden ist. 

Beispie 1 für Zusatzverz!nsung: 
Die Anleihebedingungen einer Aktiengesellschaft ent

halten folgende Bestimmungen:· 
Die Teilschuldverschreibungen sind vom 1. Januar 1949 

ab mit jährlich 6 v. H. zu verzinsen. Wenn auf die 
Aktien des Unternehmens ein Gewinnanteil (Dividende) 
von mehr als 10 v. H. verteilt wird, erhöht sich die 
Verzinsung der Teilschuldverschreibungen für das be
treffende Geschäftsjahr um 1/2 v. H. für jedes Mehr
prozent Gewinnanj;eil (Dividende). 

Beispie 1 für die Ausnahme: 
Die Generalversammlung· einer Aktiengesellschaft hat 

den Zinsfuß, der nach den Anleihebedingungen 6 v. H. 
beträgt, für die. Zeit vom 1. Januar -1949 bis 31. Dezem
ber 1957 auf 4 v. H. mit' folgender Einschränkung herab
gesetzt: 

Wenn auf die Aktien des Unternehmens in einem 
Geschäftsjahr ein Gewinnanteil (Dividende) von mehr 
als 8 v. H. verteilt wird, erhöht sich der Zinsfuß der 
Teilschuldverschreibungen um 1/2 y. H. für jedes Mehr
prozent Gewinnanteil (Dividende) bis zum Höchstbetrag 
von 6 v. H. 
(2) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind auch be

sondere Entgelte oder Vorteile, die neben den in Absatz 1 
bezeichneten Kapitalerträgen oder an deq:m Stelle gewährt 
werden. Zu den besonderen Entgelten oder Vorteilen ge
hören z. B. Gewährung von Freianteilen, Genußscheinen, 
Sachleistungen, Bonus und ähnliches. Bestehen die Kapital
erträge nicht in Geld, so sind sie mit den üblichen Mittel
preisen des Verbrauchsorts anzusetzen (§ 8 Absatz 2 des 
Einkommensteuergesetzes). 

(3) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen, wenn 
der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im 
Inland hat. 

(4) Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen, wenn 
die Kapitalerträge beim Gläubiger zu den Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selb
ständiger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung 
gehören. 

ß, Befreiung von der Kapitalertragsteuer 

§ 2 
Befreiungen 

(1) Der Steuerabzug ist nicht vorzunehmen: 
1. wenn Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge im 

Zeitpunkt des Zufließens die gleiche Person sind; 
2. wenn einer unbeschränkt steuerpflichtigen Kapital

gesellschaft Kapitalerträge aus Aktien, Kuxen oder 
Anteilen einer anderen unbeschränkt steuerpflichtigen 
Kapitalgesellschaft zufließen und die Gläubigerin 
nachweislich seit Beginn des WirtsChaftsjahrs, in dem 
ihr der Kapitalertrag zufließt, ununterbrochen an dem 
Grund- oder Stammkapital der anderen Kapitalgesell
schaft mindestens zu einem Viertel unmittelbar betei
ligt ist (§ 9 Abss.tze 1 und 2 des Körperschaftsteuer
gesetzes). Der Steuerabzug darf hier jedoch nur bei 
den Kapitalerträgen unterbleiben, die aus Anteilen her
rühren, die der Gläubigerin nachweislich ununter
brochen seit Beginn des nach Satz 1 maßgebenden 
Wirtschaftsjahrs gehört haben. _ 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziffer 2 gelten 
entsprechend bei Kapitalerträgen, die dem, Reichsfiskus, 
den Ländern, . Gemeinden und Gemeindeverbänden oder 
Betrieben von inländischen Körperschaften des öffentli
chen Rechts aus der Beteiligung an unbeschränkt steuer
pflichtigen Kapitalgesellschaften zufließen (§ 9 Absatz 3 
des Körperschaftsteuergesetzes). 

III. Berechnung des Steuerabzugs 

§ 3 
Höhe des Steuerabzuges 

(1) Der Steuerabzug beträgt 25 vom Hundert der vollen 
Kapitalerträge. Betriebsausgaben, Werbungskosten, Son
derausgaben und Steuern dürfen nicht abgezogen werden. 

(2) übernimmt der Schuldner der Kapitalerträge die 
Kapitalertragsteuer zugunsten eines Gläubigers, so ist 
der übernommene Betrag als Leistung des Schuldners 
dem Kapitalertrag hinzuzurechnen. Der Steuerabzug ist 
somit von der Gesamtsumme vorzunehmen. Auf den tat
sächlich ausgezahlten Kapitalertrag umgerechnet, ergibt 
das einen Steuerabzug von 33,33 vom Hundert oder ein 
Drittel des ausgezahlten Betrags. 

Beispiel: 
Eine Aktiengesellschaft will auf 2 Millionen DM 

Aktienkapital einen Gewinnanteil (Dividende) von 5 v.H. 
ausschütten. Um den Gewinnanteil (Dividende) den 
Gläubigern unverkürzt zukommen zu lassen, übernimmt 
die Gesellschaft die Kapitalertragsteuer. Dann zahlt die 
Gesellschaft 100 000 DM aus. Ihre Leistung · an den 
Gläubiger erhöht sich jedoch um den Betrag de1• Kapi
talertragsteuer. Zu der Ausschüttung von 100 000 DM 
sind also 25 000 DM Kapitalertragsteuer hinzuzurechnen, 
Das ergibt 125 000 DM. Von 125 000 DM beträgt aber die 
Kapitalertragsteuer 31 250 DM. Wenn der Schuldner nun 
100 000 DM auszahlt und dazu 31 250 DM Kapitalertrag. 
steuer übernimmt, so ergibt das 131 250 DM. Die hier
von zu entrichtenden 25 v.H. betragen aber 32 812,50 DM. 
Die Rechnung setzt sich weiter fort, so daß als gesamte 
Leistung des Schuldners ein Betrag von 133 333 DM an
zusehen ist. Hiervon beträgt die Kapitalertragsteuer 
33 333 DM. 

Zu dem gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man 
davon ausgeht, daß dem Gläubiger nur der dreifache 
Betrag der Kapitalertragsteuer verbleiben darf. Die 
Kapitalertragsteuer muß also ein Drittel der tatsäch
lichen Ausschüttung ausmachen. 100 : 3 = 33,33 v. H. 

§ 4 
Abrundung 

{1) Der Steuerbetrag ist auf d€m nächsten durch fünf 
Deutsche Pfennig teilbaren Betrag nach unten abzurunden. 

(2) Die Abrundung ist bei der Endsumme vorzunehmen, 
d. h. nach Zusammenrechnung aller Steuerbeträge, die ein 
Schuldner zum gleichen Zeitpunkt abzuführen hat 

IV. Vornahme des Steuerabzugs 

§ 5 
E i n b e h a 1 t u n g, H a f t u n g 

(1) Der Schuldner der Kapitalerträge hat den Steuer
abzug vom Kapitalertrag für Rechnung des Gläubigers 
vorzunehmen. Er haftet für die Einbehaltung und Ent
richtung der Kapitalertragsteuer neben dem Gläubiger. 
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(2) Der Gläubiger haftet neben dem Schuldner für die 
Kapitalertragsteuer nur, 

1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge nicht vor
schriftsmäßig gekürzt hat oder 

2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuldner die ein
behaltene Kapitalertragsteuer nicht vorschriftsmäßig 
abgeführt hat und das dem Finanzamt nicht unver-· 
zUglieh mitteilt. 

§ 6 

Zeitpunkt des Steuerabzugs 

.(1) Der Schuldner der Kapitalerträge hat den Steuer
abzugin dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die Kapital
erträge dem Gläubiger zufließen. 

(2) Gewinnanteile (Oividenden) und andere Kapital
erträge, deren Ausschüttung von einer Körperschaft be
schlossen wird, fließen dem Gläubiger an dem Tag zu 
(Absatz 1), der im Beschluß als Tag der Auszahlung be
stimmt worden ist. Ist die Ausschüttung nur festgesetzt, 
ohne daß über den Zeitpunkt der Auszahlung ein Beschluß 
gefaßt worden ist, so gilt als Zeitpunkt des Zufließens der 
Tag nach der Beschlußfassung, 

(3) Ist bei Einkünften aus der Beteiligung an einem 
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter in dem Beteili
gungsvertrag über den Zeitpunkt der Ausschüttung keine 
Vereinbarung getroffen, so gilt als Zeitpunkt des Zuflie
ßens des Kapitalertrags der Tag nach der Aufstellung der 
Bilanz mit der Gewinn- und Verlustrechnung oder einer 
sonstigen Feststellung des Gewinnanteils des stillen Ge
sellschafters. Die Kapitalertragsteuer ist jedoch spätestens 
6 Monate nach Schluß des Kalender- oder Wirtschafts
jahrs, für das der Kapitalertrag ausgeschüttet oder gut
geschrieben werden soll,· abzuführen. 

§ 7 

Bei Stundung der Kapitalerträge 

(1) Haben Gläubiger und Schuldner vor dem Zufließen 
ausdrücklich Stundung des Kapitalertrags vereinbart, weil 
der Schuldner vorübergehend zur Zahlung nicht in der 
Lage ist, so ist der Steuerabzug erst mit Ablauf der Stun
dungsfrist vorzunehmen. 

(2) Als 'Stundung im Sinn des Absatzes 1 gilt es nicht, 
wenn der Kapitalertrag dem Gläubiger gutgeschrieben 
oder der nicht ausgezahlte Kapitalertrag als Erhöhung der 
Einlage oder als Darlehen anzusehen ist. 

V. Abführung der Iiapitalertragsteuer 

§ 8 

Zeitpunkt der A b'f ü h r u n g, Zuständigkeit 

(1) Der Schuldner der Kapitalerträge hat die einbehal
tenen Steuerbeträge unter der Bezeichnung "Kapital
ertragsteuer" binnen einer Woche nach dem Zufließen der 
Kapitalerträge abzuführen, und zwar auch dann, wenn 
der Gläubiger die Einforderung des Kapitalertrags (z. B. 
die Einlösung (!er Gewinnanteilscheine) unterläßt. 

(2) Die Kapitalertragsteuer ist an das Finanzamt (Finanz
kasse) abzuführen, das für die Besteuerung des Schuldners 
der Kapitalerträge nach dem Einkommen zuständig ist. 

§ 9 

Kapitalertragsteueranmeldung 

(1) Der Schuldner der Kapitalerträge hat innerhalb der 
im § 8 Absatz 1 festgesetzten Frist dem Finanzamt eine 
Anmeldung einzureichen. 

(2) Bei Einkünften aus der Beteiligung an einem Han
delsgewerbe als stiller Gesellschafter ist die Anmeldung 
in doppelter Ausfertigung einzureichen. 

(3) Die Anmeldung ist binnen einer Woche nach dem 
Zufließen der Kapitalerträge auch dann einzureichen, 
wenn auf Grund des § 2 ein Steuerabzug nicht vorzu
nehmen ist. Der Grund für die Nichtabführung ist anzu
geben. 

(4) Die Anmeldung ist mit der Versicherung zu verse
hen, daß die Angaben vollständig und richtig sind. Die 
Anmeldung ist von dem Schuldner der Kapitalerträge . oder 
einer Person, die zu· seiner Vertretung berechtigt ist, zu 
unterschreiben. Vordrucke zu Anmeldungen werden auf 
Antrag vom Finanzamt kostenlos geliefert. 

§ 10 
Kapitaler'tragsteuerbescheinigung 

(1) Der Schuldner d~· Kapitalerträge ist verpflichtet, 
dem Gläubiger eine Bescheinigung über die Höhe der 
Kapitalerträge, des Steuenbetrags, über den Zahlungstag 
und über die Zeit, für welche die Kapitalerträge gezahlt 
sind, zu erteilen und hierin das Finanzamt (Finanzkasse), 
an das der Steuerbetrag abgeführt ist, anzugeben. 

(2) Dies~ Verpflichtung des Schuldners entfällt, wenn 
die Kapitalerträge für seine Rechnung durch eine Bank 
oder sonstige Kreditanstalt gezahlt werden und wenn 
über die Zahlung eine Bestätigung erteilt wird. 

VI. Uebm·wachung des Steuerabzugs 
§ 11 

Überwachung 

(1) Das Finanzamt überwacht die rechtzeitige und voll
ständige Abführung der Kapitalertragsteuer an Hand der 
Ku pi talertragsteuerliste. 

(2) Bei der Veranlagung der Einkommensteuer, Körper
schaftstauer und Vermögensteuer und bei allen örtlichen 
Prüfungen (Buchprüfung, ·Nachschau, Lohnsteuer-Außen
prüfung usw.), die bei dem Schuldner vorgenommen wer
den, ist auch zu prüfen, ob die Kapitalertragsteuer ord
nungsmäßig einbehalten und abgeführt worden ist. 

§ 12 
N a c h f o r d er u n g, H a f t u n g s b e s c h e i d 

(1) Ist die Kapitalertragsteuer nicht ordnungsmäßig be
rechnet oder abgeführt, so hat das Finanzamt von dem 
Schuldner oder von dem Gläubiger (§ 5 Absatz 2) den 
fehlenden Betrag durch Haftungsbescheid anzufordern. 

(2) Der Zustellung des Haftungsbescheids an den Schuld_ 
ner bedarf es nicht, wenn er die einbehaltene Kapital
ertragsteuer richtig angemeldet hat (§ 9), oder wenn er 
vor dem Finanzamt oder dem Prüfungsbeamten des Finanz
amts seine Verpflichtung zur Zahlung der Kapitalertrag
steuer schriftlich anerkannt hat. 

VII. Erstattung der Kapitalertragsteuer 
§ 13 

Erstattung 

Die Kapitalertragsteuer wird von dem Finanzamt, an 
das sie abgeführt worden ist, dem Schuldner äuf Antrag 
erstattet, wenn sie einbehalten und abgeführt worden ist, 
obwohl eine Verpflichtung hierzu nicht bestand. 

VUI. SchlußbeGtimmungen 

§ 14 
Inkrafttreten 

Diese Durchführungsverordnung ist wie folgt anzuwen
den: 

1. die Vorschriften des § 2 Absatz 1 Ziffer 2 und Ab
satz 2 auf die Kapitalerträge, die dem Gläubiger nach. 
dem 20. Juni 1948 zufließen, 

2. die anderen Vorschriften' auf die Kapitalerträge, die 
dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 1948 zufließen. 

Mit dieser Wirkung- tritt sie an die Stelle der Verordnung 
zur Durchführung des Steuerabzugs vom Kapitalertrag 
vom 22. Dezember 1934 (Reichsministerialblatt 1935 S. 18) 
in der Fassung, die sich aus den bis zum Inkrafttreten 
dieser Verordnung erfolgten Änderungen und Ergänzun
gen ergibt. 

Bad Hornburg v. d. H., den 2. Juni 1949. 

Der Direktor_ der Verwaltung für Finanzen 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Hartmann 
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ERSTE VERORDNUNG 

zur 'Durchführung des Zweiten Gesetzes zur vorläufigen 
Neuordnung von Steuern. 

(Erlangung von Straffreiheit nach § 410 der 
Reichsabgabenordnung). 

Vom 2. Juni 1949. 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 22. 
Juni 1948 (Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungsblatt 
des Wirtschaftsrates des Veremigten Wirtschaftsgebietes 
Nr. 14 vom 26. Juli 1948) wird mit Zustimmung des Finanz
ausschusses des Wirtschaftsrates und mit Zustimmung des 
Finanzausschusses des Länderrates zur Durchführung des 
Abschnitts II des Zweiten Gesetzes zur vorläufigen Neuord
nung von Steuern vom 20. April 1949 (WiGBl. S. 69)' fol-
gendes verordnet: · 

Zu § 4 des Gesetzes 
§ 1 

Einleitung der Untersuchung 

(1) Einleitung der Untersuchung im Sinne von § 410 der 
Reichsabgabenordnung in der Fassung des § 4 des Gesetzes 
ist jede Maßnahme des Finanzamts oder einer anderen Be
hörde, durch die der Entschluß, wegen eines· Steuerver
gehens gegen den Beschuldigten einzuschreiten, äußerlich 
erkennbar betätigt worden ist. Es ist nicht erforderlich, daß 
die Einleitung der Untersuchung nach § 441 Absatz 2 der 
Reichsabgabenordnung aktenkundig gemacht worden ist. 

(2) Die Einleitung der Untersuchung ist dem Beschuldig
ten in dem Zeitpunkt eröffnet, in dem dem Beschuldigten 
eine gegen ihn gerichtete Maßnahme der in Absatz 1 be
zeichneten Art amtlich mitgeteilt wird. Ist die Untersuchung 
nicht durch die Steuerbe):lörde, sondern durch eine andere 
Behörde eingeleitet worden, so steht die Eröffnung durch 
die andere Behörde der Eröffnung durch die Steuerbehörde 
gleich. 

zu § 5 Absatz 1 des Gesetzes 
§ 2 

Frist für die Selbstanzeige 

· (1) Die Frist für die Selbstanzeige nach § 5 des Gesetzes 
ist eine Ausschlußfrist (§ 83 Absatz 1 Satz 3 der Reichs
abgabenordnung). 

(2) Ist der Steuerpflichtige ohne sein Verschulden ver
hindert, die Frist für die Selbstanzeige nach § 5 des Ge
setzes' innezuhalten, so sind die Vorschriften über die Ge
währung von, Nachsicht (§§ 86, 87 und 83 Abs·atz 2 Satz 2 
der Reichsabgabenordnung) entsprechend anzuwenden. 

§ 3 
Berichtigung der Bestandsaufnahme 

(1) Straffreiheit wegen Zuwiderhandlung gegen Artikel 
IX des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neu
ordnung von Steuern (Bestandsaufnahme) kann durch 
Selbstanzeige nach § 410 der Reichsabgabenordnung in Ver
bindung mit § 5 des Gesetzes nur erlangt werden, wenn der 
Steuerpflichtige das nicht angegebene Betriebsvermögen 
nachmeldet Für die Nachmeldung gelten hinsichtlich des 
Inhalts, der Form und der Zuständigkeit des Finanzamtes 
die Vorschriften des Artikels IX des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern ent-
sprechend. · · 

(2) Straffreiheit wegen Nichtangabe von Vorratsver
mögen bei der Bestandsaufnahme kann nur nach § 18 Ab
satz 4 des Soforthilfegesetzes erlangt werden. Für die 
Nachmeldung von nicht angegebenem Vorratsvermögen 
gelten ausschließlich clie Bestimmungen des Soforthilfe
gesetzes und der dazu ergangenen Durchführungsverord
nungen. 

§ 4 
Straffreiheit wegen Verstoßes gegen die 
Pr e i s- und Be w i.r t s c h a f tun g s vors c h r i f t e n 

(1) Die Straffreiheit wegen Verstoßes gegen die Preis
und Bewirtschaftungsvorschriften erstreckt sich nur auf die 
Verstöße, die mit einem Steuervergehen zusammenhängen. 

(2) Für Verstöße gegen die Preis- und Bewirtschaftungs
vorschriften, die nach dem 20. Juni 1948 begangen worden 
sind, kann Straffreiheit durch Selbstanzeige nach § 410 der 
Reichsabgabenordnung in Verbindung mit § 5 des Gesetzes 
nicht erlangt werden. 

Zu § 5 Absatz 2 des Gesetze~~ 

§ 5 

Reuezuschlag 

(1) Der .Reuezuschlag beträgt 10 vom Hundert der ver
kürzten und nachzuzahlenden Steuern wenn dieser Betrag 
größer ist als 10 vom Hundert des a'bzuführenden Mehr
erlöses (§ 6), andernfalls 10 vom Hundert des abzuführen
den Mehrerlöses. Die verkürzten und nachzuzahlenden Be
träge an Gewerbesteuer bleiben bei der Berechnung des 
Reuezuschlages außer Betracht. 

(2) Das Finanzamt hat den Betrag des nach Absatz 1 
berechneten Reuezuschlages festzusetzen, nach den Vor
schriften der Reichsabgabenordnung zu erheben und zu 
Gunsten des Landes zu vereinnahmen. 

§ 6 
Abführung des Mehrerlöses 

(1) Wer Straffreiheit wegen Verstoßes gegen die Preis
und Bewirtschaftungsvorschriften durch SelbstE\llzeige nach 
§ 410 der Reichsabgabenordnung, in Verbindung mit § 5 der 
Gesetzes erlangen will, muß die Mehrerlöse, die er im Zu
sammenhang mit· den Verstößen gegen dfe Preis- und Be
wirtschaftungsvorschriften erzielt und auf Grund des § 4 
der Verordnung über Strafen und Strafverfahren bei Zu
widerhandlungen· gegen Preisvorschriften (Preisstrafrechts
verordnung) in der Fassung vom 26. Oktober , 944 (RGBl. I 
S. 261) abzuführen hat, dem Finanzamt zugleich mit der 
Selbstanzeige angeben. Der angegebene Mehrerlös ist an 
das Finanzamt abzuführen. 

(2) Das Finanzamt hat den Betrag des nach Absatz 1 
abzuführenden Mehrerlöses nach den Vorschriften der 
Reichsabgabenordnung zu erheben und zu Gunsten· des Lan
·des zu vereinnahmen. 

(3) Die Straffreiheit auf Grund einer Selbstanzeige nach 
§ 41'0 der Reichsabgabenordnung in Verbindung mit § 5 
des Gesetzes erstreckt sich nur auf diejenigen Verstöße 
gegen die Preis- und Bewirtschaftungsvorschriften, bezüg
lich derer die Mehrerlöse im Rahmen des § 4 der Preis
strafrechtsverordnung vollständig angegeben und abgeführt 
worden sind. Wird bei einer Prüfung durch die zuständige 
Behörde zweifelsfrei festgestellt, daß der Steuerpflichtige 
einen nach § 4 der Preisstrafrechtsverordnung abzuführen· 
den Mehrerlös dem Finanzamt nicht vollständig angegeben 
hat, so steht die teilweise Angabe und Abführung des 
Mehrerlöses einer ·Bestrafung wegen des Verstoßes geger 
die Preis- und Bewirtschaftungsvorschriften, bei dem det 
Mehrerlös erzielt worden ist, nicht entgegen. 

zu § 8 des Gesetzes 

§ 7 

Pauschalierung 

(1) Das Finanzamt hat für den Reuezuschlag und für 
jede nachzuzahlende Steuerart einen besonderen PaJJsch
betrag festzusetzen. 

(2) Erklärt der Steuerpflichtige, daß er den abzuführen
den Mehrerlös (§ 6) nicht mehr genau angeben könne, so 
kann das Finanzamt den abzuführenden Mehrerlös durch 
die Preisbehörde schätzen (§ 4 Absatz 3 der Preisstraf
rechtsverordnung) und festsetzen lassen. Der festgesetzte 
Betrag ist an das Finanzamt abzuführen (§ 6 Absatz 2). 

Bad Hornburg v .. d. H., den 2. Juni 1949. 
'l!L: .I Ii 

Der Direktor 
d~r Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Hartmann 
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VERORDNUNG 

iiber die Aufstellung von Durchschnittsätzen fiir die 
l);rmittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft. 

Vom 2. Juni 1949. 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung vo;" Steuern vom 
22. Juni 1948 (Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordr.ungs
blatt des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsge
bietes Nr. 14 vom 26. Juli 1948) wird mit Zustimmung des 
Finanzausschusses des Wirtschaftsrates und mit Zustim
mung des Finanzausschusses des Länderrates folgendes 
verordnet: 

§ 1 

Grundsätzliche Regelung 

Der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft wird auf 
Grund des Einheitswertes des land- und forstwirtschaft
liehen Betriebs nach den folgenden Bestimmungen ermittelt, 
wenn 
1. der Steuerpflichtige nicht"zur Führung von Büchern ver

pflichtet ist; 
2. ordnungsmäßige Bücher ntcht geführt werden oder ·die 

Bücher sachliche Unrichtigkeiten vermuten lassen; 
3. der Umsatz die von den Oberfinanzpräsidenten oder den 

entsprechenden oberen Finanzbehörden zu bestimmende 
Grenze, die auf höchstens 40 000 Deutsche Mark festge-
setzt werden darf, nicht übersteigt. · 

§ 2 

Gewinn 

(1) Bei Ermittlung des Gewinns ist als Grundbetrag der 
zwölfte Teil des maßgebenden Einh-eitswerts (§ 3) anzu
setzen. Bei landwirtschaftlichen Betrieben, für die bei der 
EinheitslJewertung der Mindestwert nach § 33 des Reichs
bewertungsgesetzes vom 16. Oktober 1934 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1035) und §§ 5 bis 7 der Durchführungsbestimmungen zum 
Reichsbewertungsgesetz vom 2. Februar 1935 (Reichsgesetz
bl. I S. 81) angesetzt ist, ist der Grundbetrag um fünf vom 
Hundert des Wohnungswerts (§ 6 der Durchführungsbestim
mungen zum Reichsbewertungsgesetz) zu vermindern. 

(2) Dem Grundbetrag sind hinzuzusetzen: 
1. der Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinhabers und 

seiner im Betrieb tätigen Familienangehörigen (§ 4), 
2. vereinnahmte Pachtzinsen (§ 5 Absatz 2). 

(3) Abzusetzen sind verausgabte Pachtzinsen (§ 5 Ab
satz 1) und diejenigen Schuldzinsen und sonstigen dauern
den Lasten (z. B. Altenteilslasten), die Betriebsausgaben 
sind und nicht bereits bei Feststellung des Einheitswerts 
berücksichtigt worden sind. · 

§ 3 

Maßgebender Einheitswert 

(1) Maßgebend für die Gewinnermittlung nach § 2 ist 
grundsätzlich der Einheitswert auf den letzten Feststel
lungszeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fortschreibungs- oder 
Nachfeststellungszeitpunkt), der vor dem Beginn des Wirt
schaftsjahrs liegt, für das der Gewinn zu ermitteln ist. Sind 
bei einer Fortschreibung oder Nachfeststellung die Um
stände, die zu der Fortschreibung oder Nachfeststellung ge
führt haben,. bereits vor Beginn des Wirtschaftsjahres ein
getreten, in das der Fortschreibungs- oder Nachfeststel
lungszeitpunkt fällt, so ist der fortgeschriebene oder nach
träglich festgestellte Einheitswert bereits für den Gewinn 
dieses Wirtschaftsjahrs maßgebend § 218 Absätze 2 und 4 
und § 232 Absatz 2 der Reichsabgabenordnung sind anzu
wenden. 

(2) Beim Pächter ist für die Zwecke der Gewinnermitt
lung der Einheitswert des eigenen land- und forstwirt
schaftlichen Betrieb~ um den Einheitswert für die zuge
pachteten land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
zu erhöhen. Besteht für die zugepachteten Flächen kein 
besonderer Einheitswert, so ist die Erhöhung nach dem 
Hektarsatz zu errechnen, der be1 der . Einheitsbewertung 
für den eigenen Betrieb zugrunde gelegt y·orden ist. Sind 
zugepachtete weinbaumäßig genutzte oder zu Sonderkul
turen genutzte Flächen zusammen nicht größer ~ls ein 

Viertel Hektar und die übrigen zugepachteten Flächen 
nicht größer als zwei Hektar, so ist der Einheitswert des 
eigenen Betriebs nicht zu erhöhen (vgl. § 5 Absatz 1). 

(3) Beim Verpächter ist für die Gewinnermittlung nach 
dieser Verordnung der Einheitswert des land- und forst
wirtschaftlichen Betriebs um den Teil zu vermindern, der 
auf die verpachteten Flächen entfällt. Das gilt nicht, wenn 
die verpachteten weinbaumäßig genutzten oder zu Sender
kulturen genutzten Flächen zusammen nicht größer als ein 
Viertel Hektar und die übrigen verpachteten Flächen nicht 
größer als zwei Hektar sind (vgl § 5 Absatz 2). 

(4) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen eines 
Betriebs, die bei der Einheitsbewertung nach § 51 des 
Reichsbewertungsgesetzes dem Grundvermögen zugerechnet 
und mit dem gemeinen Wert bewertet worden sind (§ 5:3 
des Reichsbewertungsgesetzes, § 44 der Durchführungsbe
stimmungen zum Reichsbewertungsgesetz), sind für die 
Gewinnermittlung nach den Vorschriften über die Bewer
tung des land- und forstwirtschaftlichEm Vermögens zu 
bewerten. · 

§ 4 

Bewertung der Arbeitsleistung 

(1) Als Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinhabers ist 
mindestens ein Betrag von 1200 Deutsche Mark anzusetzen. 
Dieser Betrag erhölit sich, wenn der maßgebende Einheits
wert (§- 3) ,10 000 Deutsche Mark übersteigt. Für weibliche 
Betriebsinhaber beträgt der Wert der Arbeitsleistung zwei 
Drittel des für einen männlichen Betriebsinhaber anzu
setzenden Betrags, wenn nicht die Leitung des Betriebs 
einer fremden Arbeitskraft übertragen ist. 

(2) Bei den im Betrieb beschäftigten Familienangehörigen 
des Betriebsinhabers ist al:; Wert der Arbeitsleistung anzu
setzen: 
1. für männlfche Familienangehörige ein Betrag in Höhe 

des halben OTtsüblichen Arbeitslohns eines Knechts, 
2. für weibliche Familienangehörige mit Ausnahme der 

Ehefrau des Betriebsinhabers ein Betrag in Höhe des 
halben ortsüb.lichen Arbeitslohns einer Magd. 

Die Arbeitsleistung von Kinde1'n unter 14 Jahren bleibt 
außer Betracht. Maßgebend für die Frage, ob ein Kind das 
14. Lebensjahr vollep.det hat, ist der Beginn des Wirt
schaftsjahrs. 

1 (3) Als Familienangehörige im Sinn des Absatzes 2 gelten 
Verwandte und Verschwägerte des Betriebsinhabers in 
gerader Linie und Stiefkinder, Adoptivkinder, Pflegekinder, 
Stiefeltern, Adoptiveltern und Pflegeeltern. 

(4) Sind die in den Absätzen 1 und 2 b8zeichneten Per
sonen nicht voll im Betrieb beschäftigt, so ist ein der Be
schäftigung entsprechender Teil des nach den Absätzen 1 
und 2 maßgebenden Werts der Arbeitsleistung anzusetzen. 

(5) Die Arbeitsleistung der Ehefrau des Betriebsinhabers 
ist mit 600 Deutsche Mark zu bewerten Dieser Betrag ver
mindert sich entsprechend, wenn weniger als die halbe Ar
beitskraft der Ehefrau dem Betrieb gewidmet ist . 

. (6) Die näheren Bestimmungen über die für die Arbeits
leistung des Betriebsinhabers und seiner Familienangehöri
gen anzusetzenden Beträge treffen die Oberfinanzpräsiden
ten oder die entsprechenden oberen Finanzbehörden. 

§ 5 

Pachtzinsen 

(1) Sind in den Pachtzinsen Steuern und sonstige bei 
Feststellung des Einheitswerts bereits berücksichtigte Lasten 
enthalten, die der Verpächter zu leisten hat, so sind nur 
die um diese Leistung verminderten Pachtzinsen (reine 
Pachtzinsen) abzugsfähig. Soweit die reinen :r>achtzinsen 
den zwölften Teil des Einheitswerts des gepacqteten Be
triebs oder des auf die zugepachteten Flächen entfallenden 
Einheitswerts übersteigen; sind sie nicht abzugsfähig. Sind 
zugepachtete weinbaumäßig genutzte oder zu Sonderkul
turen genutzte Flächen zusammen nicht größer als ein 
Viertel Hektar und die übrigen zugepachteten Flänhen nicht 
größer als zwei Hektar, so dürfen Pachtzinsen nicht abge
zogen werden (vgl. § 3 Absatz 2). 

(2) Ist der Gewinn des Verpächters nach dieser Verord
nung zu ermitteln, so sind die vereinnahmten reinen Pacht
zinsen dem nach § ~. § 3 Abs. 3 für den selbstbewirtschafteten 
Betrieb ermittelten Gewinn nur dann hinzuzurechnen, 
wenn sie nach §. 21 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes 
zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gehören. 
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Sind verpachtete weinbaumäßig genutzte oder zu Sonder
kulturen genutzte Flächen zusammen nicht grcßer als -in 
Viertel Hektar und die übrigen verpachteten Flä.::hen nicht 
größer als zwei Hektar, so bleiben die •Pact tzinsen bei Er
mittlung der Einkünfte des Verpächters außer Ansatz (vgl. 
§ 3 Absatz 3). 

§ 6 

Altenteilslasten 

Für Altenteilslasten können die Oberfinanzpräsidenten 
oder die entsprechenden oberen Finanzbehcr(~en Pausch
beträge festsetzen. 

§ 7 

Zuschläge 

Für nachhaltige Betriebseinnahmen, die nach Art oder 
Höhe bei Feststellung des Einheitswerts und des Grund
betrags (§ 2 Absatz 1 Satz 1) nicht oder na-h den tatsäch
lichen Verhältnissen nicht hinreichend berücksichtigt wor
den sind (z. B. Einnahmen aus Fuhrleistungen, aus Sonder
kulturen und Nebenbetrieben), sind Zuschläge zu dem nach 
den vorstehenden Bestimmungen ermittelten Gewinn zu 
machen, wenn diese Einnahmen jährlich insgesamt_ 300 
Deutsche Mark oder mehr betragen. Die näheren Bestim
mungen treffen die Oberfinanzpräsidenten oder die ent
sprechenden oberen Finanzbehörden. 

§ 8 

Geltungsbereich 

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung sind anzu
wenden auf Betriebe, die bei der Einheitsbewertung als 
landwirtschaftliche Betriebe bewertet worden sind. Das gilt 
vorbehaltlich des Absatzes 2 auch dann, wenn zu dem Be
trieb außer landwirtschaftlich genutzten Flächen noch 
andere Betriebsteile gehören, die bei der Einheitsbewertung 
gesondert bewertet worden sind (z. B. forstwirtschaft
lieh genutzte Grundstücksflächen, weinbaumäßig genutzte 
Grundstücksflächen). " 

(2) Gehören zu einem landwirtschaftlichen Betrieb forst
wirtschaftlich oder weinbaumäßig genutzte Grundstücks
flächen und entfällt auf die forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen mehr als 10 vom Hundert des gesamten Einheits
werts des ;Betriebs, mindestens aber ein Teileinheitswert 
von 5000 Deutsche Mark, oder entfallen auf die weinbau
mäßig genutzten Flächen mehr als 0,2 Hektar, von denen 
mindestens 0,15 Hektar im Wirtschaftsjahr im Ertrag ge
standen haben, so ist der Gewinn aus den fors·twirtschaft
lich oder weinbaumäßig genutzten Flächen nach näherer 
Bestimmung der Oberfinanzpräsidenten oder der ent
sprechenden oberen Finanzbehörden besonders zu ermitteln. 
Für die anderen Teile des Betriebs gilt die Verordnung. 

(3) Die Bestimmungen dieser Verordnung sind nicht anzu
wenden auf Bet~iebe, die bei der Einheitsbewertung nicht 
als landwirtschaftliche Betriebe behandelt worden sind 
(z. B. Betriebe, dfe bei der Einheitsbewertung als Forst
betriebe, Weinbaubetriebe usw. behandelt sind). Gehören 
zu diesen Betrieben auch landwirtschaftlich genutzte 
Grundstücksflächen, so ist der Betriebsgewinn, der auf 
diese Flächen entfällt, nach den Bestimmungen dieser 
Verordnung zu ermitteln. Im übrigen wird der Gewinn 
dieser Betriebe nach näherer Bestimmung der Oberfinanz
präsidenten oder der entsprechenden oberen Finanzbehör
den ermittelt. 

(4) Von der Gewinnermittlung nach dieser Verordnung 
können nach näherer Bestimmung der Oberfinanzpräsiden
ten oder der ent~pl'echenden oberen Finanzbehprden auch 
solche Betriebe ausgenommen werden, die bei der Einheits
bewertung zwar als landwirtschaftliche Betriebe behandelt 
worden sind, bei denen aber infolge ihrer betriebswirt
schaftlichen Eigenart ·die Gewinnermittlung nach dieser 
Verordnung zu offenbar unrichtigen Ergebnissen führen 
würde, z. B. die Gräserbetriebe in den Marschgebieten und 
die Rieselfelderbetriebe. · 

§ 9 

Geltungsdauer der Gewinnermittlung 

(1) Der nach dieser Verordnung ermittelte Gewinn is,t 
grundsätzlich für alle Wirtschaftsjahre zugrunde zu legen, 
für die derselbe Einheitswert nach § 3 Absatz 1 maßgebend 
bleibt: Er wird bei gleichbleibendem Einheitswert nur dann 
neu ermittelt, wenn Veränderungen im Betrieb auftreten, 

die den nach dieser Verordnung zu ermittelnden Gewinn 
nachhaltig wesentlich beeinflussen. Wesentlich in diesem 
Sinn ist eine Beeinflussung nur· dann, wenn der neu zu 
ermittelnde Gewinn von dem bisher zugrunde gelegten Ge
winn um mindestens 300 Deutsche Mark abweicht. Ver
änderungen, die _zu einer Herabsetzung des Gewinns führen, 
werden nur auf Antrag berücksichtigt. Der Antrag ist bis 
zum Ablauf der Frist für die Abgabe der Einkommensteuer
erklärung zu stellen. 

(2) Betriebseinnahmep., die neben den nachhaltigen Ein
nahmen nur in einzelnen Jahren erzielt werden, z. B. 
Einnahmen fü.r Lohnfuhren, Einnahmen aus überhöhten 
Preisen und sonstige Einnahmen, die in anderen Jahren 
nicht oder nur in geringer Höhe erzielt werden, sind durch 
Sonderzuschläge zu dem sonst nach dieser Verordnung sich 
ergebenden Gewinn für das einzelne Jahr zu berücksichti
gen, wenn dadurch der Gewinn mindestens um 300 Deutsche 
Mark erhöht wird. 

§ 10 

Geltungsdauer der Steuerfestsetzung 

(1) Steuerpflichtige, die nur Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft oder neben di~sen Einkünften solche von 
1]-icht mehr als 600 Deutsche Mark beziehen, haben die Ein
kommensteuer, die im Anschluß an die Gewinnermittlung 
nach dieser Verordnung festgesetzt wird, grundsätzlich für 
alle Jahre zu entrichten, für die derselbe Gewinn maß
gebend bleibt (§ 9). Die Steuer wird fällig in Höhe eines 
Viertels der Jahressteuerschuld am 1'0. April und am 10. Juli 
desjenigen Jahres, für das die Steuer zu entrichten ist, und 
in Höhe der Hälfte der Jahressteuerschuld am 10. Januar 
des folgenden Jahres. Die Ob~rfinanzpräsi1enten oder die 
entsprechenden oberen Finanzbehörden können die Fällig
keitstermine abweichend von Satz 2 bestimmen, Sind bei 
der Steuerfestsetzung oder bei der Aenderung der Steuer
festsetzung (Absatz 2) hiernach bereits Steuerbeträge fällig 
geworden für die Zeit, füt; die die Steuerfestsetzung gilt, so 
sind zu wenig entrichtete Beträge innerhalb 14 Tagen nach 
Bekanntgabe der Steuerfestsetzung oder geänderten Steuer
festsetzung nachzuzahlen und etwa zuviel gezahlte Beträge 
durch R.ückzahlung oder Aufrechnung al.Jszugleichen. 

(2) Die Einkommensteuer wird bei gleichbleibendem Ge
winn .für die im Absatz 1 bezeichneten Steuerpflichtigen 
nur dann neu festgesetzt, wenn Umstände eintreten, die 
eine höhere oder niedrigere Festsetzung der Steuer auch 
für die folgenden Jahr'e begründen, 'insbesondere Aenderun
gen im Familienstand, z. B. Verheiratung des Steuerpflich
tigen und Geburt oder Tod eines Kindes, Umstände, die 
zu einer Herabsetzung der Steuer führen, werden nur auf 
Antrag berücksichtigt. Der Antrag ist bis zum Ablauf der 
Frist für die Abgabe der Einkommensteuererklärung zu 
stellen. 

(3) Besondere wirtschaftliche Verhältnisse (§ 33 des Ein
kommensteuergesetzes), die df.e steuerliche Leistungsfähig
keit des Steuerpflichtigen nur für einzelne Jahre wesentlich 
beeinträchtigen, z. B. außerordentliche Belastung durch 
Krankheit, Todesfall oder Unglücksfall, werden auf Antrag 
nur für das in Betracht kommende Jahr durch Ermäßigung 
der Einkommensteuer berücksichtigt. Der Antrag is·t bis 
zum Ablauf der Frist für die Abgabe der Einkommen
steuererldärung zu stellen. 

§11 
Steuererlaß in außergewöhnlichen Fällen 

Treten außergewöhnliche Umstände auf, die den Gewinn 
nur in einzelnen Jahren beeinflussen, z. B. T/Iißernten, Vieh
seuchen und sonstige Schäden infolge höherer Gewalt, so 
kann die Steuer ganz oder zum Teil erlassen werden. Die 
Oberfinanzpräsidenten oder die entsprechenden gberen 
Finanzbehörden bestimmen, ob und für welche Bezirke 
solche außergewöhnlichen Umstände vorliegen. Sie können 
auch Richtlinien über den Umfang des Steuererlasses auf
stellen. 

§ 12 
lokrafttreten 

(1) Diese Verordnung ist erstmalig für die Ermittlung 
des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft des Wirt
schaftsjahrs anzuwenden, das am 21. Juni 1948 (§ 1 der 
Zweiten Verordriung zur Durchführung Jer Steuerüber
leitung vom 13. Dezember 1948, Gesetzblatt der Verwaltung 
des Vereinigte[\, Wirtschaftsgebietes 1949 S. 6) beginnt. Bei 
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den in § 10 bezeichneten Steuerpflichtigen ist sie für die 
nach dem 10. Januar 1949 fälligen Zahlungen anzuwenden. 
Mit dieser Wirkung tritt die Verordnung an die Stelle der 
Verordnung über die Aufstellung von Durchschnittssätzen 
für die Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwlrt
schaft vom 31. Dezember 1936 (Reichsgesctzbl. 1937 I S. 1) 
in der Fassung, die sich aus den bis zum· Inkrafttreten 
dieser Verordnung erfolgten Aenderungen und Ergänzungen 
ergibt. 

(2) Die obersten Finanzbehörden der Länder werden er
mächtigt, bei den im § 10 ·bezeichneten Steuerpflichtigen an 
Stelle der nach dieser Verordnung sich ergebenden Steue1' I 
die am 10. Apri 1949 und am 10. Juli 1949 fälligen Zahlun- _ 

DRITTE VERORDNUNG 
zur Durchführung des Gesetzes über die Auflösung des 

Reichsnährstandes im Vereinigten Wirtschaftsgebiet 
(Abgabevenvendungsrichtlinien zum Gesetz über die 

Auflösung des Reichsnährstandes). 

Vom 29. April 1949. 

Auf Grund des § 7 Abs. 5 in Verbindung mit § 10 des 
Gesetzes über. die Auflösung des Reichsnährstandes im 
Vereinigten Wirtschaftsgebiet vom 21. Januar 1948 
- Reichsnährstandsauflösungsgesetz - (WiGBl. S. 21) 
wird bestimmt: 

§ 1 
Die Abgabe, die nach § 7 Abs. 4 des Reichsnährstands

auflösungsgeseties in einem Land aufgebracht wird, ist 
gru.ndsätzlich innerhalb des Landes zu verwenden. 

§ 2 
Die Oberste Landesbehörde fÜr Ernährung, LandwlrtQ 

scha,ft und Forsten (Oberste Landesbehörde) verwaltet das 
Abgabeaufkommen und teilt es für berufsständische Auf
gaben im Sinne des § 7 Abs. 5 nach Anhörung der berufs
ständischen Organisationen zu. Es darf nur für bestimmte 
technische und nichtstaatliche Aufgaben verwendet werden. 
Die Obersten Landesbehörden sollen zur Verwaltung des 
für die Wirtschaftsberatung bestimmten Teiles des Abgabe
aufkommens Kuratorien bilden, in denen alle beteiligten 
S~ellen vertreten sein sollen. 

Die Zuteilung ist von der Vorlage eines jährlichen Vor
anschlages und dessen Genehmigung durch die Oberste 

ERSTE BEKANNTMACHUNG 
des Direietors der'Verwaltung für Arbeit, ,des Direlttors der 
Verwaltung für Wirtschaft und des Direldors der Verwaltung 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
zum Gesetz gegen Kompensationen. 

Vom 12. Mai 1949. 

Innerhalb von Arbeitsverhältnissen sind auf Grund des 
§ 1 Abs. 3 des Gesetzes gegen Kompensationen vom 
3. November 1948 (WiGBl. S. 116) Rechtsgeschäfte allgemein 
genehmigt, die zum Gegenstand haben: 0t 

1. Sachleistungen von Arbeitgebern an Arbeitnehmer, die 
tarifLich vorgeschrieben oder zugelassen sind; 

2. allgemeine betriebliche soziale Leistungen zu Gunsten 
der Belegschaft oder eines Teiles der Belegschaft, wie 
Einrichtung von Waschgelegenheiten, Werkküchen, 
Sportanlagen und ähnliche Leistungen; 

3. Sachleistungen von Arbeitgebern an Arbeitnehmer, die 
schon am 1. August 1939 üblich waren oder im Verhält
nis zum Geldlohn von geringem Wert slnd; 

BEKANNTMACHUNG 
über den Schutz von Erfindungen, Mustern und 

Warenze.ichen auf einer Ausstellung. 

Vom 23 . .Juni 1949. 

Auf Grund des § 1 des "Gesetzes zur· Aenderung des Ge
setzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und 
Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904" vom 
3. Februar 1949 (WiGBl. S. 13) wird bekanntgemacht: 

gen mit je der Hälfte, die am 10. Januar 1950 fällige Zah
lung mit dem vollen Betrag der am 10. Januar 1949 fällig 
gewesenen Steuer (§ 3 der Zweiten Verordnung zur Durch
führung der Steuerüberleitung vom 13. Dezember 1948, 
Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsge
bietes 1949 S. 6) festzusetzen. 

Bad Romburg v. d. H., den 2. Juni 1949. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Hartmann 

Landesbehörde abhängig. Diese übt die Kontrolle über die 
Verwendung der Mittel E).US. 

§ 3 
Der Begriff der berufsständischen Organisation ergibt 

sich aus § 7 des Reichsnährstandsauflösungsgesetzes. Die 
Beteiligung einer berufsständischen Organisation an dem 
Abgabeaufkommen setzt weiter voraus, daß diese rechts-
fähig ist. ' 

§ 4 
Die Verwendung des Abgabeaufkommens unterliegt den 

Bestimmungen der Reichshaushaltsordnung und der Finanz
kontrolle durch die Rechmmgsprüfungsbehörden. 

§ 5 
. Bis zu 10 v. H. des Achgabeaufkommens stehen zwecks 
Erfüllung übergebietlieber Aufgaben zur Verfügung des 
Direktors der Verwaltung für· Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten des Vereinigten Wirt:schaftsgebietes; §§ 2 bis 4 
dieser Verordnung gelten entsprechend. 

§ 6 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 

in Kraft. 

Frankfurt am Main, den 29. April 1949. 

Der Direktor der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Schlange-Schöningen 

4. Sachleistungen, die der Ausführung oder Förderung der 
Arbeit dienen, wie die Gestellung von Arbeitskleidung 
und Werkverpflegung, die Beförderung zur Arbeitsstelle 
und ähnliche Sachleistungen; 

5. die Stellung von Werkwohnungen oder die sonstige 
Unterstützung von Arbeitnehmern bei ihrer Unterbrin
gung. 

Frankfurt ·am Main-Höchst, den 12. Mai 1949. 

Der Direktor der Verwaltung für Arbeit 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Anton Storch · 
Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
In Vertretung 

Dr. Schalfejew 
Der Direktor der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
In Vertretung 
Dr. Nikl,as 

Der durch das Gesetz vom 18. März 1904 (RGBl. S. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren
zeichen tritt ein für die in t;ler Zeit vom 26 • .Juni bis 3. Juli 
1949 in Frankfurt am 1\'Iain stattfindende "Fleischer-Fach-
ausstellung". ' 

Frankfurt am Main, den 23. Juni 1949. 

Der Leiter des Rechtsamtll 
Strauß 



Nr. 19 - Tag der Ausgabt: 2. Juli 1949 

Entscheidungen des Deutschen Obergerichts füt• das 

Vereinigte Wirtschaftsgehiet. 

Nr, 1 

I, Senat, Urteil vom 27. 4. 1949, I S 1/48 

Die .auf Grund der Schiedsgerichtsordnung vom 26. Fe
bruar 1935/8. Juli 1939 (RGBl. 1935 I S. 293/RGBl. 1939 I 
S. 1201) bei den Landesbauernschaften gebildeten Schieds
gerichte für die landwirtschaftliche Marktregelung sind 
durch das Gesetz über die Auflösung des Reichsnährstands 
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet vom 21. Januar 1948 
(WiGBl. S. 21) mit Wirkung vom 5. März 1948 aufgelöst 
worden. 

Die nach dem 5. März 1948 zugestellten Entscheidungen 
dieser Schiedsgerichte sind nichtig, 

Nr. 2 

I. Senat, Urteil vom 27. 4. 1949, I S 1.149 

§ 4 der Anordnung über Preisbildung und Preisüber
wachung nach der ·Währungsreform vom .25. Juni 1948 
(WiGBl. Nr. 12 S. 61) findet aJ.lf Grundstücke Anwendung. 
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GESETZ 
über die Anpassung von Leistungen der Sozialversicherung an das veränderte Lohn- und Preisgefüge und über ihre 

finanzielle Sicherstellung (Sozial Versicherungs-Anpassungsgesetz). 

Vom 17. Juni 1949. 

Als erste und vorläufige Maßnahme zur Anpassung von Leistungen der Sozialversicherung an das veränderte 
Preis- und Lohngefüge und zu ihrer finanziellen Sicherstellung hat der Wirtschaftsrat das folgende Gesetz beschlossen: 

Abschnitt I 

Rentenversicherungen der Arbeiter und der 
Angestellten 

Artikel 1 

Leistungen 

§ 1 i 

(1) In der Rentenversicherung 'der Arbeiter (Invaliden
versicherung) und in der Rentenversicherung der Ange
stellten (Angestelltenversicherung) werden zu den Renten 
Zuschläge gewährt. Die Zuschläge sind bis auf weiteres so 
zu bemessen, daß 
1. die Invalidenrenten und Ruhegelder um 15 Deutsche 

Mark, jedoch mindestens auf 50 Deutsche Mark, 
2. die Witwen- und Witwerrenten um 12 Deutsche Mark, 

jedoch mindestens auf 40 Deutsche Mark, 
3. die Waisenrenten um 6 Deutsche Mark, jedoch min-

destens. auf 30 Deutsche Mark 
monatlich erhöht werden. Außerdem wird zu den Kinder
zuschüssen bis auf weiteres ein Zuschlag von 5 Deutsche 
Mark monatlich für jedes zuschußberechtigte Kind gewährt. 

(2) Die nach § 1268 Abs. 2 und § 1272 Abs. 1 der Reichs
versicherungsordnung vom Reich zu tragenden Grundbe
träge der Invalidenversicherung werden bis auf weiteres 
von den Ländern aufgebracht. 

(3) Auf die Zuschläge nach Abs. 1 findet die Vorschrift, 
daß die Hinterbliebenenrenten zusammen die Rente des 
Verstorbenen nicht übersteigen dürfen (§ 1273 der Reichs
versicherungsordnung), keine Anwendung. 

(4) In den Fällen, in denen eine Rente nach den Vor
schriften der §§ 1274, 1275 oder 1279 der Reichsversiche
rungsordnung teilweise ruht, werden auch die Zuschläge 
nach Abs. 1 in entsprechendem Ausmaß zum Ruhen ge
bracht. Die einzelnen Rentenbestandteile werden gleich
mäßig gekürzt. 

(5) Bei Wauderversicherten werden die Zuschläge nach 
Abs. 1 nur einmal gewährt, und zwar aus dem Versiche
rungszweig, für den der Versicherte die größere Anzahl 
von Monatsbeiträgen entrichtet hat. 

(6) Der im § 4 Abs. 3 des Gesetzes über die Verbesserung 
der Leistungen in der Rentenversicherung vom 24. Juli 1941 
(Reichsgesetzbl. I S. 443) vorgeschriebene Betrag von einer 
Deutschen Mark monatlich wird nicht mehr einbehalten. 

§ 2 
Im § 1254 der Reichsversicherungsordnung werden die 

Worte "ein Drittel" durch "die Hälfte" ersetzt. 

§ 3, 

(1) Die Witwenrente wird einheitlich nach dem Tode des 
versicherten Ehemannes gewährt. Die bisherigen einschrän
kenden Vorschriften des § 1256 Abs. 1 bis 3 und 5 der 
Reichsversicherungsordnung sind nicht mehr anzuwenden. 

(2) Die Waisenrente und der Kinderzuschuß werden 
einheitlich bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahre 
gewährt. 

(3) Die Abfindung einer rentenberechtigten Witwe im 
Falle ihrer Wiederverheiratung ist einheitlich das Dreifache 
der jährlichen Witwenrente. 

§ 4 
(1) Für die Erfüllung der Wartezeit gelten einheitlich 

die entsprechenden Vorschriften des Artikels 17 der Ersten 
Verordnung zur Vereinfachung des Leistungs- und Bei
tragsrechts in der Sozialversicherung vom 17. März 1945 
(Reichsgesetzbl. I S. 41). 

(2) Aus Beiträgen, die bis zum 31. Dezember 1948 ent
richtet sind, ist die Anwartschaft bis zu ,diesem Tage er
halten, sofern nicht der Versicherungsfall vor dem 1. Ja
nuar 1949 eingetreten ist. Für Beiträge, die für die Zeit 
vor dem 1. Januar 1924 entrichtet sind, gilt Satz 1 nicht 
wenn bis zum 30. November 1948 für die Zeit nach de~ 
31. Dezember 1923 kein Beitrag entrichtet ist. 

Artilrel 2 

Aufbringung der Mittel 

§ 5 
(1) Die Mittel für die Ausgaben der Rentenversicherung 

der Arbeiter und der Angestellten werden durch Beiträge 
der Versicherten und der Arbeitgeber sowie nach § 1 Abs. 
2 durch die Länder aufgebracht. 

(2) Soweit die Beiträge zusammen mit den sonstigen 
Einnahmen nicht ausreichen, um die dauernde Aufrecht
erhaltung der von Versicherungsträgern zu deckenden Lei
stungen zu gewährleisten, kann der Direktor der Verwal
tung für Arbeit im Einvernehmen mit den Ausschüssen 
für Arbeit und für Finanzen des Wirtschaftsrates und des 
Länderrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes bestim
men, ob und inwieweit die beiden Versicherungen sich 
finanzielle Hilfe zu leisten haben. Reichen die hiernach zu 
treffenden Maßnahmen nicht .aus, so sind die erforderlichen 
Mitteln von den Ländern aufzubringen; das Nänere ,wird 
durch ein besonderes Gesetz bestimmt. 

§ 6 
Die Rentenausgaben der Rentenversicherungen der Arbei

ter und der Angestellten werden, soweit sie nicht von den 
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Ländern zu tragen sind, von sämtlichen Versicherungsträ
gern, getrennt für jeden der beiden Versicherungszweige, 
nach Maßgabe ihrer Beitragseinnahmen jeweils für ein Ka
lenderjahr gemeinsam getragen. Das Nähere bestimmt der 
Direktor der Verwaltung für Arbeit.! 

§ 7 
(1) Für die Pflichtversicherung der Selbständigen und 

der unständig Beschäftigten (§ 441 der Reichsversicherungs
ordnung), die Selbstversicherung, die freiwillige Weiterver
sicherung und die freiwillige Höherversicherung werden 
nach der Höhe des Arbeitsverdienstes folgende Beitrags
klassen gebildet: 

1. Nach der Höhe des wöchentlichen Arbeitsverdienstes 

Beitragsklasse I bis zu 6.DeutscheMark 
Beitragsklasse II von mehr als 6 bis zu 12 DeutscheMark 
Beitragsklasse III von mehr als 12 bis zu 18 DeutscheMark 
Beitragsklasse IV von mehr als 18 bis zu 24 Deutsche Mark 
Beitragsklasse V von mehr als 24 bis zu 36 DeutscheMark 
Beitragsklasse VI von mehr als 36 bis zu 48 Deutsche Mark 
Beitragsklasse VII yon mehr als 48 bis zu 72 DeutscheMark 
Beitragsklasse VIII von mehr als 72 bis zu 96 DeutscheMark 
Beitragsklasse IX von mehr als 96 bis zu 120 DeutscheMark 
Beitragsklasse X von mehr al<s 120 Deutsche Mark. 

2. Nach der Höhe des monatlichen Arbeitsverdienstes 

Beitragsklasse 
Beitragsklasse 
Beitragsklasse 
Beitragsklasse 

I bis zu 25 DeutscheMark 
II von mehr alls 25 bis zu 50 Deutsche Mark 

III von mehr aLs 50 bis zu 75 Deutsche Mark 
IV von mehr aLs 75 bis zu 1001 Deutsche Mark 

Beitragsklasse V von mehr aLs 100 bis zu 150! Deutsche Mark 
Beitragsklasse VI von mehr aLs 1501 bis zu 200' Deutsche Mark 
Beitragsklasse VII von mehr alls 20{)! bis zu 30ü Deutsche Mark 
Beitragsklasse VIII von mehr aLs 3001 bis zu 40\l Deutsche Mark 
Beitragsklasse IX von mehr ans 4001 bis zu 500 Deutsche Mark 
Beitragsklasse X von mehr a1s 500 Deutsche Mark. 

(2) Für die freiwillige Beitragsentrichtung werden außer
dem die Beitragsklassen XI und XII gebildet. 

(3) Das Nähere bestimmt der Direktor der Verwaltung 
für Arbeit in Durchführungsbestimmungen, in denen ins
besondere für einzelne Berufszweige die Zugehörigkeit zu 
den Beitragsklassen bestimmt werden kann. 

§ 8 
(1) Der Beitrag für die versicherungspflichtigen Arbeiter 

und Angestellten ist zehn vom Hundert des Entgelts. Bei 
Krankenversicherungspflichtigen wird der Grundlohn 
(Lohnstufen, Mitgliederklassen, wirklicher Arbeitsverdienst) 
zugrunde gelegt, der für die Beiträge zur Krankenversi
cherung maßgebend ist. Für die Nichtkrankenversiche
rungspflichtigen wird der Beitrag von einem nach dem 
wirklichen Arbeitsverdienst festgesetzten Grundlohn bis zum 
Betrag von 7200 Deutsche Mark jährlich oder 600 Deutsche 
Mark monatlich berechnet. Ueberschreitet bei den versi
cherungspflichtigen Arbeitern der Entgelt 87.50 Deutsche 
Mark wöchentlich oder 12.50 Deutsche Mark täglich, so 
wird der Beitrag von einem nach dem wirklichen Arbeits
verdienst festgesetzten Grundlohn bis zum Betrage von 
140 Deutsche Mark wöchentlich oder 20 Deutsche Mark 
täglich berechnet. 

(2) Der Beitrag für die übrigen Versicherten ist 

1. wöchentlich für die 1 

Klasse I 0.50 Deutsche Mark, 
Klasse II 1.00 Deutsche Mark, 
Klasse III 1.5()1 Deutsche Mark, 
Klasse IV 2.0'0 Deutsche Mark, 
Klasse V 3.()10 Deutsche Mark, 
Klasse VI 4.()10 Deutsche Mark, 
Klasse VII 6.010 Deutsche Mark, 
Klasse VIII 8.0lo Deutsche Mark, 
Klasse IX HI.OIO Deutsche Mark, 
Klasse X 13.010 Deutsche Mark, 
Klasse XI 16.0i0 Deutsche Mark, 
Klasse XII 20.010 Deutsche Mark, 

2. monatlich für die 
Klasse I 2.50 Deutsche Mark, 
Klasse II 4.50 Deutsche Mark, 
Klasse III 6.50 Deutsche Mark, 
Klasse IV 9.00 Deutsche Mark, 
Klasse V 13.50 Deutsche Mark, 
Klasse VI 18.00 Deutsche Mark, 
Klasse VII 25.00 Deutsche Mark, 
Klasse VIII 35.00 Deutsche Mark, 
Klasse IX 45.00 Deutsche Mark, 
Klasse X 55.00 Deutsche Mark, 
Klasse XI 70.00 Deutsche Mark, 
Klasse XII 90.00 Deutsche Mark. 

Abschnitt II 

Iüankenversicherung 

§ 9 
Die Versicherungspflichtgrenze (§ 165 der Reichsversi

cherungsordnung) wird auf 4500 Deutsche Mark jährlich 
erhöht. 

§ 10 
Für den Grundlohn ist der Arbeitsentgelt bis zum Be

t~ag .von 12,50 J:?eutsche Mark je Kalendertag zu berück
Sichtigen. Sowelt er diesen Betrag übersteigt, bleibt er 
außer Ansatz. 

§ 11 
(~) Das .Hausgeld (§ 186 .der .Reichsversicherungsordnung) 

be~ragt be1m Vorhandensem emes F.amilienangehörigen ein 
D~·lttel des Grundlohnes. Für jeden weiteren Angehörigen 
Wird es durch Zuschläge erhöht. Sie betragen: 

.1. für den zweiten Angehörigen sechszweidrittel vom Hun
dert des Grundlohnes, 

2. für jeden weiteren Angehörigen je fünf vom Hundert 
des Grundlohnes. 
(2) Das Hausgeld darf den Betrag des Krankengeldes 

nicht übersteigen. 
§ 12 

Die Beiträge für Versicherungspflichtige werden je zur 
Hälfte von ihnen und ihren Arbeitgebern getragen. 

§ 13 
(1) Soweit die Beiträge nicht ausreichen, um die Auf

rechterhaltung der von einer Krankenkassenart nach den 
gesetzlichen Vorschriften und den Kassensatzungen zu 
d~ckenden Leistungen zu gewähl'leisten, regelt der Verband 
dieser Kassenart für den Bezirk eines Oberversicherungs
amtes oder für den Bereich eines Landes den erforderlichen 
Ausgleich. 

(2) Reichen die hiernach zu treffenden Maßnahmen nicht 
aus, so können die Verbände der Krankenkassen in Ar
beitsgemeinschaft nach Prüfung der Sachlage Bestimmun
gen darüber erlassen, inwieweit die einzelnen K·assenarten 
sich gegenseitig finanzielle Hilfe zu leisten haben. 

(3) Kommen dahingehende Bestimmungen in der Arbeits
gemeinschaft nicht zustande, so kann im Benehmen mit 
den beteiligten Kassenverbänden, 

soweit die Regelung 1ediglich den Bezirk eines Ober
versicherungsamtes betrifft, der Direktor des Oberver
skherungsamtes, 
soweit die Regelung lediglich den Bereich eines Landes 
betrifft, die oberste Arbeitsbehörde, 
im übrigen der Direktor der Verwaltung für Arbeit im 
Einvernehmen mit den Ausschüssen für Arbeit des Wirt
schaftsrates und des Lände:r;rates sowie der beteiligten 
Verwaltungen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

hierüber nähere Vorschriften erlassen. 

Abschnitt III 

Arbeitslosenversicherung 

§ 14 
(1) Dei· Beitrag zur Arbeitslosenversicherung (§ 153 des 

Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche
rung) ist vier vom Hundert des Entgelts. 

(2) Die Bemessung der Hauptunterstützungen und der 
Beiträge ist den Vorschriften der §§ 9 und 10 anzupassen. 
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Abschnitt IV 
Rnappschaftliche Versicherung 

§ 15 
Die bisherige Gemeinsd1aftshilfe des Heichsstocks für 

Arbeitseinsatz an die knappschaftliehe Krankenversiche
rung (§ 3 der Verordnung über den weiteren Ausbau der 
knappschaftliehen Versicherung vom 19. M·:Ü 1941- Heichs
gesetzbl. I S. Z87) wird aus Mitteln der Länder getragen. 

§ 16 
(1) Bei der Berechnung de3 durchschnittlichen jähr

lichen Entgelts des Versicherten nach § 17 der Verordnung 
über die Neuregelung der Rentenversicherung im Berg
bau vom 4. Oktober 1942 I(Heichsgesetzbl. I S. 569) werden, 
wenn mehr als 400 Beitragsmonate zurückgelegt worden 
sind, nur diejenigen 400 Beitragsmonate berüclnichtigt, auf 
die die höchsten anrechenbaren Entgelte entfallen. 

(2) Für die Berechnung der Henten in der lmappschaft
lichen Heutenversicherung Wird der Entgelt, für den Bei
träge zu dieser Versicherung entrichtet sind, bis zur Höhe 
von 600 Deutsche Mm'k monatlich zugrunde gelegt. 

(3) Ueber die Anpassung der Henten der Bergleute an 
die Vorschriften im Abschnitt I Artikel 1 dieses Gesetzes 
bestimmt ein besonderes Gesetz das Nähere. Bis zum Er
laß eines solchen Gesetzes finden die Vorschriften des Ab
schnittes I Artikel 1 auf Hentenberechtigte, deren Henten 
aus der knappschaftliehen Hentenversicherung allein oder 
aus der knappschaftliehen Hentenversicherung und einem 
anderen Zweig der Hentenversicherung gewährt werden, 
keine Anwendung. 

§ 17 
Der Beitrag zur knappschaftliehen Hentenverskherung 

ist zwanzig vom Hundert des Entgelts. Hiervon trägt der 
Unternehmer dreizehn vom Hundert, der Versicherte sie
ben vom Hundert des Entgelts. Der Beitragsberechnung 
wird der Entgelt bis zum Betr.ag von 60'0 ·Deutsche Mark 
monatlich zugrunde gelegt. 

§ 18 
(1) Die Länder zahlen an die knappschafWehe Henten

versicherung die Mittel, die zur dauernden Aufrechterhal
tung der Leistungen erforderlich sind. Der Direktor der 
Verwaltung für Arbeit bestimmt im Einvernehmen mit dem 
Direktor der Verwaltung für Finanzen und den Ausschüssen 
für Arbeit und für Finanzen des Wirtschaftsrates und des 
Länderrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes das Nähere 
über die Höhe und die Verteilung dieser Länderzuschüsse 
und der Länderzuschüsse nach § 15 auf die einzelnen Län
der des Vereinigten Wirts·chaftsgebietes. 

Abschnitt V 
Unfallversicherung 

§ 19 
Die Waisenrente und die Kinderzulage werden einheit

lich bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahre gewährt. 

VERORDNUNG 

zur Durchführung des Sozialversicherungs-
1 

Anpa.ssungsgesetzes. 

Vom 27. Juni 1949. 

Auf Grund des § 20 des Gesetzes über die Anpassung 
von Leistungen der Sozialversicherung an das veränderte 
Lohn- und Preisgefüge und über ihre finanzielle Sicher
stellung (Sozialversicherungs-Anpassungsgesetz) vom 17. 
Juni 1949 (WiGBh S. 99) wird im Einvernehmen mit den 
Ausschüssen für Arbeit des W<irtschaftsrats und des Län
derrats des Vereinigten Wirtschaftsgebietes verordnet: 

§ 1• 
Z u § 1 Ab s. 1 d e s G e s e t z e s 

(1) Bei der Bemessung der Zuschläge, die zur Erhöhung 
der Invalidenrenten und Ruhegelder auf den Mindestlbetrag 
erforderlich sind, i:'1t von den Invalidenrenten und Ruhe
geldern ohne Kinderzuschüsse auszugehen. 

(2) Wird in der Altersversorgung des Deutschen Hand
werks ein Ruhegeld mit halbem Grundbetrag gezahlt weil 
der berechtigte Handwerker halbversichert war (§ 6 Abs. 1 

Abschnitt VI 

Uebergangs- und Schlußvor;;chriften 

§ 20 

Der Direktor der Verwaltung für Arbeit ist ermächtigt, 
zur Durchführung dieses Gesetzes Hechtsverordnungen und 
Verwaltungsanordnungen zu erlassen. Rechtsverordnungen 
sind im Einvernehmen mit den Ausschüssen für Arbeit des 
Wirtschaftsrates und des Länderrates des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes zu erlassen. Er ist ermächtigt, die Soziai
versicherungsgesetze uiJ.d die dazu erlassenen Durchfüll
rungsbestimmungen in ihrem Wortlaut an die Vorschriften 
dieses Gesetzes anzupassen. 

§ 21 

(1) Dieses Gesetz tritt mit .dem 1. Juni 1949 in Kraft. 

(2) Soweit die CRentenzahlstellen die Zuschläge nach § 1 
Abs. 1 für die Zeit bis zum 30. September 1949 unter Außer
achtlassung des § 1 Abs. 4 auszahlen, ~ind überzahlte Be
träge niederzuschLagen. 

(3) Der § 2 gilt nur für Versicherungsfälle, die nach dem 
31. Mai 1949 eintreten. 

(4) Der § 3 Abs. 1 gilt nur für Todesfälle, die nach den< 
31. Mai 1949 eintreten. Für Ehefrauen von Versicherten, die 
vor dem 1. Juni 1949 Witwen geworden sind, gilt diese 
Einschränkung nicht, sobald sie das '601. Lebensjahr voll
endet haben. 

(5) Der § 3 Abs. 3 gilt nur für Wiederverheiratungsfälle 
nach dem 31. lVIai 1949. 

(6) lVIit dem Ablauf des 31. Mai 1949 treten alle Vor
schriften, die 

a) den Vorschriften dieses Gesetzes entgegenstehen, 
b) das Reich oder den Rei·ohsstock für Arbeitseinsatz zur 

Zahlung von Leistungsanteilen oder Zuschüssen an die 
Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellten 
sowie an die knappschaftliehe Versicherung verpfLichten, 

·außer Kraft. Der Direktor der Verwaltung für Arbeit gibt 
die außer Kraft tretenden Vorschriften bekannt. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 17. Juni 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich Köhler 

des Handwerkerversorgungsgesetzes vom 21. Dezember 
1938, RGBL I S. 1900}, so wird der Zuschlag zum Ruhegeld 
nur in halber Höhe des Betrages gewährt, der sich nach 
dem Gesetz und dieser Verordnung ergibt; der Zuschlag 
zum Kinderzuschuß wi'rd voll gezahlt. 

(3) Die Zuschläge sind Bestandteile der Renten. 

§ 2 

Z u § 1 A b s. 2 d e s G e s e t z e s 

(1) Bis zur Uebernahme der Grundbeträge der Invaliden
versicherung auf den Bund nach Artikel 120 des Grund
gesetzes für die Bundesrepublik Deutschland wird der 
Grundbetrag einer Hente der Invalidenversicherung von 
dem Lande getragen, in dessen Bereich die Hente gezahlt 
wird. Der Direktor der Verwaltung für Arbeit kann hierzu 
für die Reichsbahnversicherungsanstalt und die Seekasse 
näheres bestimmen. 

(2) Soweit die Henten durch die Post gezahlt werden. 
sind für die Berechnung der Belastung der einzelnen Län
der aus den Grundbeträgen der Invalidenversicherung die 
monatlichen Meldungen der Hentenrechnungsstellen der 
Post zugrunde zu legen. 
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§ 3 

Z u § 1 A b s. 4 d e s G e s c t z e s 

Der gesamte nach § 1274 oder § 1275 der Reichsversiche
rungsordnung zum Ruhen gebrachte Betrag der Rente und 
der Zuschläge darf nicht höher ,sein als die Rente, die das 
Ruhen bewirkt hat. 

§ 4 
Z u § 1 A b s. 5 d e s G e s e t z e s 

Der § 1 Abs. 5 des Gesetzes gilt nur insoweit, als für 
eir;en Wauderversicherten Beiträge zur Rentenversiche
rung der Arbeiter und zur Rentenversicherung der Ange
btenten entrichtet worden sind. Von den zurückge1egten 
Beitragswochen gelten je dreizehn als drei Beitragsmonate; 
von dem verbleibenden Rest gelten je vier als ein Beitrags
lnonat. 

§ 5 

z u § 3' A b :s. 2 d e s G e s e t z e s 

Wird eine Waisenrente oder ein Kinderzuschuß für ein 
zwischen 15 und 18 Jahren altes Kind eines vor der Ver
kündung dieser Verordnung verstorbenen, invaJ,ide (berufs
unfähig) oder 65 Jahre alt gewordenen Versicherten bis 
zum 31. Dezember 1949 beantragt, so beginnt die Rente oder 
der Kinderzuschuß mit Ablauf des Kalendermonats, in dem 
die Voraussetzungen für die Rente oder den Kinderzuschuß 
erfüllt sind, frühestens jedoch am 1. Juni 1949, soweit 
für die Waise oder das Kind erst nach § 3 Abs. 2 des 
Gesetzes die Leistung zu gewähren ist. 

§ 6 

Z u § 4 Ab s. 1 d e s G e s e t z e s 

(1) Der § 4 Abs. 1 des Gesetzes gilt für den Rentenver
sicherungen der Arbeiter und der AngestelHen. 

(2) In Ländern, in denen die Erste Verordnung zur Ver
einfachung des Leistungs- und Beitragsrechts in der Sozial
versicherung vom 17. März 1945 (RGBl. I S. · 41) nicht in 
Kraft gesetzt worden ist, ist der § 4 Abs. 1 des Gesetzes 
auch auf die Versicherungsfälle anzuwenden, die vor dem 
1. Juni 1949 eingetreten sind. Die Leistungen werden j~
doch frühestens ab 1. Juni 1949 gewährt. 

§ 7 

Z u § 4 A b s. 2 d e s G e s e t z e s 

Der § 15 des Gesetzes über weitere Maßnahmen in der 
Reichsversicherung aus Anlaß des Krieges vom. 15. Januar 
1941 (RGBl. I S. 34) ist nur noch auf Kriegsgefangene und 
Zivilinternierte anzuwenden, die nicht in die Gruppen der 
Hauptschuldigen oder Belasteten eingereiht worden sind; 
für sie gilt der Tag der Entlassung als Kriegsende. 

§ 8 

Zu§ 6 des Gesetzes 

Zu den von sämtlichen Versicherungsträgern gemein
sam zu tragenden Rentenausgaben der Rentenversiche
rungen der Arbeiter und der Angestellten gehören auch 

1. die Leistungsanteile aus den Rentenversicherungen der 
Arbeiter und der Angestellten in den von den Trägern 
der knap'pschaftlichen Rentenversicherung gezahlten 
vVandervt:r.oicherlenrenten, 

2. die von den Trägern der Rentenversicherungen der Ar
beiter und der Angestellten in der amerikanischen Zone 
auf der Grundlage der Reichsversicherungsordnung oder 
des Angestelltenversicherungsgesetzes unter Berücksich
tigung der Vorschriften über die Einführung des deut
schen Sozialversicherungsrechts in den vorübergehend 
eingegliedert gewesenen Gebieten zu zahlenden FlÜcht
lingsrenten abzüglich der in diesen Renten enthaltenen 
Grundbeträge aus der Rentenversicherung der Arbeiter. 

§ 9 

Z u d e n §§ 7 u n d 8 d e s G e s e t z e s 

(1) Der jährliche Steigerungsbetrag der Invalidenrente 
ist für jeden nach Beitragsklassen für die Zeit vom 30. Mai 
1949 ab entrichteten Wochenbeitrag 

in der ersten Klasse 6 Deutsche Pfennig, 

" " 
zweiten 12 

" 
dritten 18 

" " 
" " 

vierten ,, 24 
" 

" " 
fünften 

" 36 
" 

" sechsten 
" 

48 
" 

" 
ßiebenten 

" 72 

" achten 
" 96 

" neunten 120 
" " 

" zehnten 
" 

156 
" " elften 

" 192 
" 

" " zwölften 
" 

240' 
" " 

(2) Der jährliche Steigerungsbetrag des Hubegeldes ist 
für jeden nach Beitragsklassen für die Zeit vom 1. Jund 
1949 ab entrichteten Monatsbeitrag 

in der ersten Klasse 20 Deutsche Pfennig, 

" 
zweiten 30 

" 
dritten 45 

" 
" 

vierten 
" 

65 
" 

" 
fünften 95 

" 
" 

sechsten 125 
" 

" 
siebenten 175 

" 
achten 

" 
245 

" 
neunten 315 

" 
zehnten 

" 
385 

" elften 
" 600 

" 
" 

z,wölften 
" 

800 
" 

(3) Der jährliche Steigerungsbetrag der Invalidenrente 
nach § 11 Abs. 1 der Zweiten Lohnabzugsverordnung vom 
24. April 1942 (RGBL I S. 252) ist bis zu einem Entgelt von 
7 200 Deutsche Mark jährlich, 600 Deutsche Mark monatlich, 
140 Deutsche Mark wöchentlich oder 20 Deutsche Mark 
täglich zu errechnen, soweit er für Beiträge nach § 8 Abs. 1 
des Gesetzes zu gewähren ist. 

(4) Der Beitrag nach § 8 Abs. 1 des Gesetzes ist bei Lohn
zahlungszeiträumen, die nicht mit dem Kalendermonat zu
sammenfallen, wie folgt zu entrichten: 

a) Bei wöchentlichen Lohnzahlungszeiträumen ist der Bei
trag nach § 8 Abs. 1 des Gesetzes erstmalig für den 
ersten nach dem 27. Mai 1949 beginnenden Lohnzah
lw1gszeitraum zu entrichten. 

b) Bei längeren Lohnzahlungszeiträumen ist der Lohnzah
lungszeitraum 'in Lohnwochen aufzuteilen. Der Beitrag 
nach § 8 Abs. 1 des Gesetzes ist erstmalig für die erste 
Lohnwoche zu entrichten, die nach dem 27. Mai 1949 
beginnt. 

(5) Die auf Grund der Zweiten Lohnabzugsverordnung 
auszustellenden Entgeltbescheinigungen sind für den am 
1. Januar 1949 beginnenden Zeitraum, für den die bis
herigen Beiträge zu entrichten sind, und für den darauf 
folgenden Zeitraum, für den die neuen Beiträge zu ent
richten sind, getrennt auszustellen. 

(6) Der Beitrag nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes ist 
erstmalig für die am 30. Mai 1949 beginnende Beitrags
woche zu entrichten. 

(7) Im § 15 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung zur Durch
führung der sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften der 
Zweiten Verordnung über die Vereinfachung des Lohnab
zugs vom 15. Juni 1942 (RGBl. I S. 403) werden die Zahl "3" 
durch die Zahl "5" und die Zahl "6" durch die Zahl "10" 
ersetzt. 

(8) Soweit in der Angestelltenversicherung Beiträge in 
bestimmten Klassen zu entrichten sind, tritt an die Stelle 
der Klasse B die zweite Klasse und an die Stelle der 
Klasse C die dritte Klasse. 

§ 10 
Auf Grund eines Vertrages mit einer Krankenversiche

rungsunternehmung zurückgelegte Versicherungszeiten 
werden bei allen Leistungen der gesetzlichen Krankenver
sicherung, die eine Wartezeit (Vorversicherungszeit) zur 
Voraussetzung haben, einer Versicherungszeit in der ge
setzlichen Krankenversicherun~ gleichgestellt, wenn in dem 
Vertrag Leistungen vorgesehen waren, die ihrer Art nach 
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den Leistungen der Krankenpflege im Sinne der Reichs
versicherungsordnung entsprechen; dies gilt auch für Ver
sicherte, die als mitversicherte Familienangehörige in den 
Vertrag einbezogen waren. 

§ 11 
Z u d e n §§ 1 0 u n d 1 2 d e s G e s e t z e s 

Der § 9 gilt entsprechend für die Beiträge zur Kranken
versicherung. 

§ 12 
Z u § 1 4 Ab s. 1 d e s G e s e t z e s 

Der § 9 gilt entsprechend für die Beiträge zur Arbeits
losenversicherung. 

§ 13 
Z u § 1 4 Ab s. 2 d e s G e s e t z e s 

(1) Bei der Bemessung der Hauptunterstützung darf ein 
höheres Avbeitsentgelt als 12.50 Deutsche Mark täglich, 
87,50 Deutsche Mm'1k wöchentlich oder 375 Deutsche Mark 
monatlich nicht zugrunde gelegt_ werden. Für versiche
rungspflichtige Beschäftigungen, die vor dem 1. Juni 1949 
ausgeübt wurden, darf kein höheres Arbeitsentgelt als 
10 Deutsche Mark täglich, 70 Deutsche Mark wöchentlich 
oder 300 Deutsche Mark monatlich zugrunde gelegt wer
den. Das gleiche gilt für die Bemessung der Kurzarbeiter
unterstützung. 

(2) Die Hauptunterstützung beträgt wöchentlich für jede 
Deutsche Mark über 70 Deutsche Mark bis 87 Deutsche 
Mark, 10 vom Hundert des Arbeitsentgelts nach Abs. 1 in 
Verbindung mit § 105 Albs. 1 des Gesetzes über Arbeitsver
mittlung und Arbeitslosenversicherung. 

(3) Die Unterstützungssätze für Arbeitsentgelte von 71 
bis 87 Deutsche Mark ergeben ~sich im einzelnen aus der 
der Verordnung beigefügten Anlage. 

(4) Die Beiträge sind für die Versicherten, die wegen 
der Höhe ihres Avbeitsverdienstes nicht krankenversiche
rungspflichtig, aber angestelltenversicherungspflichtig sind, 
in Bruchteilen eines Betrages von 12.50 Deutsche Mark für 
den Kalendert.ag festzusetzen (§ 150 Abs. 2 Ziffer 2 des 
Gesetzes über Arbeitsv~rmittlung und Arbeitslosenversiche
rung), 

§ 14 
Zu§ 20 des Gesetzes 

Für die Erhebung der nicht nach Beitragsklassen (§ 7 
des Gesetzes) entrichteten Beiträge ist in allen Zweigen 

Volles 
Arbeits-

der Sozialversicherung einschließlich der Arbeitslosenver
sicherung der Monat einheitlich zu 30 Tagen anzusetzen. 

§ 15 
Zu§ 21 des Gesetzes 

(1) Ist der Tod des Versicherten vor dem 1. Juni 1949 
eingetreten, so ist der§ 1256 Abs. 5 der Reichsversicherungs
ordnung mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Worte "ein 
Drittel" durch die Worte "die Hälfte" ersetzt werden. 

(2) Ist der Tod des Versicherten vor dem 1. Juni 1949 
eingetreten und hat die Witwe zur Zeit des Todes ihres 
Ehemannes mdndestens vier nach § 3 Abs. 2 des Gesetzes 
waisenrentenberechtigte Kinder erzogen, so ist ihr vom 
1. Juni 1949 a~b eine Witwenrente nach § 1256 A:bs. 1. Nr. 5 
der Reichsversicherungsordnung zu gewähren, sofern sie 
nicht schon nach dem vor dem 1. Juni 1949 geltenden 
Recht z.u einer solchen Rente berechtigt war. 

§ 16 
DebeTgangsvorschrift für Handwel'ker 
Handwevker, welche die Voraussetzungen für die Ver

sicherungsfreiheit in der Rentenversicherung der Ange
stellten auf Grund eines Lebensversicherungsvertrages bis 
zur Währungsumstellung erfüllt hatten, danach jedoch in
folge der Abwertung des Lebensversicherungsanspruchs 
oder infolge der Beitragserhöhung nach dem Gesetz nicht 
mehr erfüllen, ble~ben von der Versicherungspflicht in der 
Rentenversicherung der Angestellten bis zum Ablauf der 
Frist freigestellt, die für den Antrag auf W·iedererhöhung 
der Versicherungssumme gesetzt ist, längstens aber bis zum 
30. September 1949. Entsprechendes gilt für die Halbver
sicherung in der Rentenversicherung der Angestellten. 

§ 17 
Irrkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 1949 
in Kraft. 

Frankfurt am Main-Höchst, den 27. Juni 1949. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Arbeit 

des Vereinigten Wktschaftsgebietes 
Anton S t o r c h 

Anlage zu § 13 

entgelt Arbeitslosenunterst ützungswochensätze 
d. letz- für Unterstützungsempfänger mit .... Angehörigen 
ten 13 
Wochen Haupt-
je Woche unter-
in DM stg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM 

71.- 24.- 28.80 31.20 33.60 36.- 38.40 40.80 43.20 45.60 48.- 4~0 49.80 49.80 49.80 
72.- 24.30 29.10 31.50 33.90 36.30 38.70 41.40 43.801 46.20 48.60 50.40 50.40 50.40 50.40 
73.- 24.30 29.10 31.50 33.90 36.301 38.70 41.40 43.80 46.20 48.60 51.- 51.- 51.- 51.-
74.- 24.30 29.10 31.50 33.9~ 36.30 38.70 41.40 43.80 46.20 48.60 ß1.- 51.90 51.90 51.90 
75.- 24.60 29.401 31.80 34.20 36.60 39.- 41.40 43.80 46.20 48.60 51.- 52.50 52.50 52.50 
76.- 24.60 29.40 31.80 34.20 36.60 39.- 41.401 43.80 46.20 48.60 51.- 53.10 53.10 53.10'· 
77.- 24.60 29.401 31.80 34.20 36.60 39.- 41.40 43.80 46.20 48.60 51.- 53.40 54.- 54.-
78.- 24.90 30.- 32.40 34.80 37.20 39.60' 42.- 44.40 46.80 49.20 51.60 54.- 54.60 54.60 
.79.- 24.90 30.- 32.40 34.80 37.20 39.60 42.- 44.40 46.80 49.20 51.60 54.- 55.20 55.20 
80.- 24.90 30.- 32.40' 34.80 37.20 39.60 42.- 44.40 46.80 49.20 51.60 54.- 56.10 56.10 

81.- 25.20 30.30 32.70 25.li0i ' 37.501 39.90 42.30 44.70 47.10 49.50 51.~0 54.30 56.70 56.76 
82.- 25.20 30.30 32.701 35.10 37.50 39.90 42.30 44.70 47.10 49.50 5UO 54.30 56.70 57.30 
83.- 25.20 30.30 32.70 35.10 37.50 39.90 42.30 44.70 47.10 49.50 51.90 54.30 56.70 58.20 
84.- 25.50 30.60 33.30 36.- 38.70 41.40 44.10 46.80 49.50 52.20 54.90 57.60 58.80 58.80 
85.- 25.50 30.60 33.30 36.- 38.70 41.40 44.10 46.80 49.50 52.20 54.90 57.60 59.40 59.40 
86.- 25.50 30.60 33.30 36.- 38.70 41.40 44.10 46.80' 49.50 52.20 54.90 57.60 60.30 60.30 
87.- 25.80 30.90 33.60 36.30 39.- 41.70 44.40 47.10 49.80 52.50 55.20 57.90 60.60 60.90 
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Berichtigung 

Im Gesetz über die Vermögensteuer-Veranlagung für 
die Zeit ab 1. Januar 1949 und die Vermögensteuer für das 
zweite Kalenderhalbjahr 1948 vom 3. Juni 1949 (WiGBl. 
S. 83) ist in § 8 Abs. 2 hinter der Zahl "1000" das Wort 
"Deutsche" einzufügen und in der Ueberschrift des § 10 
das Wort ,,Anwendungen" in "Anwendung" zu berichtigen. 

/ 

Herausgegeben vom Büro des Wirtschaftsrates Frankfurt am Main, Börsenstraße 2. Druck und Auslieferung: Druck- und Verlagshaus 
Frankfurt am Main G. m. b. H. I Publication authorized by Publications Control Branch. Frankfurt Det. Information Control Division 

OMG for Hesse under number 2834 
Das Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes erscheint nach Bedarf. Bestellung nur durch die Post. Bezugspreis 
vierteljährlich DM 2.- zuzüglich Zustellgebühr. Einzelstücke durch Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main G. m. b. H., Frankfurt 

am Main, Schillerstraße 19, zum Preise von DM ...:...30. 



105 

Gesetzblatt 
DER VER~VALTUNG DES VEREINIGTEN WIRTSCHAFTSGEBIETES 

1949 Ausger~eben zu Frankfurt am Main, am 9. Juli 1949 I, Nr. 21 

INHALT: 

Tag Seite 

29. 6. 1949 Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zmu naushaltsplan der Ver
waltung des Ve1·einigten Wirtschaftsgebietes für da:; nedmungsjahr 1948.......... 105 

27, 6. 1949 Verordnung über Börsenumsatzsteuermarken.......................................... 108 

GESETZ 
Über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan der Verwaltung des •Vereinigten v:-1;:tschaftsgebietcs für das 

Rechnungsjahr 1948. 

Vom 29. Juni 1949. 

Der Wirtschaftsr-at hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Der dem Gesetz über die Feststel'lung des HaushaltspLans 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes für das 
Rechnungsjahr 1948 vom 30. September 1948 (WiGBl'. 
S. 105) beigefügte Haushaltsplan der Verwaltung des Ver
einigten ,'Wirtschaftsgebietes erfährt die aus der Anlage 
ersieh tuchen Aenderungen. 

§ 2 

(1) Die Deutsche Post wird verpflichtet, die im Rech
nungsjahr 1948 fälligen Zinsen für die Ausgleichsforderung 
zu übernehmen, die der Postsparkasse auf Grund von § 10 
der Zweiten Durchführungsverordnung (Bankenverord
nung) zum Dritten Gesetz zur Neuordnung des Gel'dwesens 
(UmsteUungsgesetz) gegenüber dem Vereinigten Wirtschafts
gebiet zugeteilt \Vorden ist. 

(2) Die Deutsche Reichsbahn und die Deutsche Post 
werden ver:pflichtet, ein 'Drittel von den im Rechnungs-jahr 
1948 fälligen Zinsen für ,die Ausgleichsforderung zu über
nehmen, die der Bank deutscher Länder auf Grund_ von 
§ 10 der Zweiten Durchführungsverordnung (Bankenverord
nung) zum Dritten Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens 
(UmsteHungsgesetz) gegenüber dem Vereinigten Wirt
schaftsgebiet zugeteilt worden ist. Das zu übernehmende 
Drittel wird :im Verhältnis von 3:2 auf die Deutsche Reichs
bahn und die Deutsche Post aufgeteilt. 

§ 3 

Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft wird er
mächtigt, im Einvernehmen mit dem !Direktor der Verwa~
tung für Finanzen für Kredite •zum Ausgleich von Be
triebsvedusten der unwirtschaftlich arbeitenden Betriebe 
des Steinkohlenbergbaues über den im Einzelplan VI bei 
Kap. E 11 Tit. 9a der Ausgabe bereitgestellten Kreditbe
trag von 12 C>OO 000 Deutsche Mark hinaus der Deutschen 

Frankfurt am Main, den 29. Juni 1949. 

Koh~enbergbauleitung in ,gleicher Weise weitere Kredite 
bis zur Höhe von 22 000 000 Deutsche Mark im Vorgriff auf 
im Rechnungsjahr 1949 zu erwartende Einnahmen und auf 
eine in entsprechender Höhe an 1vorgenannter SteHe im 
Haushalt 1949 auszuweisende Ausgabebewilligung zur Ver
fügung zu stellen. 

§ 4 

Die Ablieferung der Deutschen Post im Rechnungsjahr 
1948 f-- § 6 des Gesetzes über die Feststel'lung des Haus
haltsplans der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsge
bietes für das Rechnungsjahr 1948 vom 30. September 1948 
(WiGBl. S. 105) - wird um 120 000! 000 Deutsche Mark auf 
120 COO 000 Deutsche Mark erhöht. 

§ 5 

§ 7 des Gesetzes über die Feststellung des Haushalts
plans der Verwal'tung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
für das· Rechnungsjahr 1948 •vom 130. September 1948 (WiGBl. 
S. 105) wird aufgehoben. 

'§ 6 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlrichen 
Bestimmungen erläßt der Direktor der Verwaltung für Fi'
nanzen. 

§ 7 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird •,nach Zustimmung des Län
derrates hiermit verkündet. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 er 
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Anlage zum Nachtragshaushaltsgesetz 

Nachtrag zum Haushaltsplan 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets für das Rechnungsjahr 1948 

(Gesamtplan) 

Für das Rechnungsjahr1948 treten hinzu 

Ein-
zel- Kap. 
plan 

Dienststellen 

III 1/Ell Vorsitzer des Verwaltungs
rats und Direktorialkanzlei 

IVa 
1 

Summe für sich 

Verwaltung für Verkehr 
Verwaltungsamt 

Summe für sich 

IVle Hauptverwaltung der Bin
nenschiffahrt 

E 12 Wasserstraßendirektionen 
und -ämter ............. . 

Einnahmen 

DM 

Ausgaben 

fortdauernde einmalige 

DM DM 

150 000 240 000 

5 200 000 

soo 000 

---.~-----

Summe 

DM 

390 Q(H) 

5 200 000 

iOO 000 

Bleibt 
Überschuß (+) 
Zuschuß (-) 

DM 

- 390 ooo 

- 5 200 000 

- 500 000 
1--------1-----------1--------

Summe für sich 

IV c Hauptverwaltung des See
verkehrs 

E 12 Seewasserstraßendirektionen 
und Seewasserstraßenver
waltungen 

Summe für sich 

v Verwaltung für Ernährung, 

VI 

Landwirtschaft und Forsten 
E 11 Verwaltungsamt usw. 

Ell 

3/E13 

Summe für sich 

Verwaltung für Wirtschaft 
Verwaltungsamt usw. . . I 
Physikalisch-Technische An
stalt in Braunschweig-V öl-
kenrode 

Zusammen. 

VIII 1/Ell Verwaltung für Arbeit .... 

IX Ell 
4 

Summe für sich 

Verwaltung für Finanzen 
Verwaltungsamt 
Hauptausgleichsamt 

Zusammen. 

800 000 800 000 

10 000 000 10 000 000 - 10000 000 

12 000 000 12 000 000 - 12 000000 

162 700 558 000 725 700 - 720 700 

162 700 12 558 000 12 720 700 - 12 720 700 

__ 47 000 , ___ _!)_56]:~ -~5 000 __ 1_191100 1 ___ 1_1_4_4_1_00_ 

500 000 
225 000 

500 000 
225 000 

- 500 000 
- 225 000 

--------------------------1-------------

225 000 500 000 725 000 - 725 000 



Ein-
zel- Kap. 
plan 

X 

1 

2 

,2a 
6 

XI 
1 
2 

! 

XIII 1/Ell 

XX Ell 

Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 10? 

Für das I;technungsjahr 1948 treten hinzu 

Dienststellen Einnahmen Ausgaben Bleibt 

fortdauernde einmalige Summe Überschuß (+) 
Zuschuß (-) 

DM DM DM DM DM 

Allgemeine Finanzver-
waltung 
Ablieferungen von Ver-
kehrsbetrieben 20 000 000 - - - + 20 000 000 
Beiträge zu den Ver-
waltungskosten 20 000 000 

., + 20 000 000 - - -
Steuern und Abgaben 232 ooo ·ooo - - - +232 000 000 
Minderausgaben - - 24 772 200 - - 24 772 200 + 24 772 200 

~--· 

Zusammen. 272 ooo 000 - 24 772 200 - - 24 772 200 +296 772 200 

I 

Schuld 
·«;-~--..~ 

Schuldenverwaltung - 3 500 17 500 21 000 - 21000 
Verzinsung - 50 280 000 - 50 280 000 - 50 280 000 

-- --

Zusammen. - 50 283 500 17 500 50 301000 -50 301000 

Rechnungshof 50 100 - 52 500 94 000 4150Q + 8 600 
Summe für sich 

Finanzielle Hilfe für die 
Stadt Berlin - - 215 000 000 215 000 000 -215 000 000 

Summe für sich 

Gesamtabschluß der Nachträge 

Einzelpläne III, IVa, IVb, 
IVc, V, VI, VIII, IX, XI, 
XIII und XX . 97100 56 924 800 239 944 500 296 869 300 - 296 772 200 
Einzelplan X 272 000 000 - 24 772 200 - - 24 772 200 + 296 772 200 

Zusammen. 272 097 100 32 152 600 239 944 500 272 097 100 -

Gesamtabschluß des Haushaltsplans für 1948 unter Berücksichtigung des Nachtrags 

Einzelpläne I bis IX, XI bis 
XIII und XX . . l34 035 550 
Einzdplan X . . 546 500 000 

Insgesamt 680 535 550 

I I 
268 992 000 I' 404 124 900 I 673 116 900 
~7 418 650 - . 7 418 650 

276 410 650 1404 124 900 680 535 55'() 

- 539 081350 
+ 539 081 350 
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VERORDNUNG 
ii.ber 

Börsenumsatzsteuermarken. 

Vom 27. Juni 1949, 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 22. 
Juni 1948 wird mit Zustimmung des Finanzausschusses des 
Wirtschaftsrates u)1d mit Zustimmung des Finanzausschus
ses des Länderrates folgendes verordnet: 

§ 1 
(1) Zur Entrichtung der Börsenumsatzsteuer zu Schluß

noten (§ 51 Ziffer 2 der Durchführungsbestimmungen zum 
Kcapcita1verkehrsteuergesetz vom 17. Dezember 1934, RMinBl. 
S. 839) werden Börsenumsatzsteuermarken ausgegeben, die 
von den im § 60 der Durchführungsbestimmungen zum Ka
pitalverkehrsteuergesetz beschriebenen Marken abweichen. 

(2) Die Marken haben die Form eines liegenden Recht
ecks. Sie sirtd einschließlich der gezähnten weißen !Ränder 
26 mm hoch und 61 mm breit. Das Markenbild ist 22 mm 
hoch und 57 mm breit. Die Marken haben, soweit sie über 
Pfennigbeträge lauten, einen braunen, soweit sie über 
Markbeträge 1auten, einen blaugrauen Untergrund. Sie tra
gen in der Mitte eine Umrandung mit der Inschrift "Bör
senumsatzsteuer". Eine Lochreihe macht die Marke in zwei 
gleiche Teile zerlegbar. Jeder Teil enthält in schwarzem 

Aufdruck auf dem oberen Rand die Wertbezeichnung, dar~ 
unter den Vordruck "den" für das Datum 0 der Verwen
dung, und in der äußeren unteren Ecke die Zahl der 
Pfennige oder Mark, auf die die Marke 1autet, unter Hin
zufügung der Buchstaben "Pf" oder "DM", außerdem die 
fortlaufenden Nummern der Marke. 

§ 2 
Die im § 6"0' der Durchführungsbestimmungen zum Ka

pitalverkehrsteuergesetz bezeichneten, auf Reichsmark oder 
Reichspfennig lautenden Börsenumsatzsteuermarken dürfen 
zur Entrichtung der Börsenumsatzsteuer nicht verwendet 
werden. 

Für Wertzeichen dieser Art, die noch in den Händen der 
Steuerpflichtigen sind, wird ein CErsatz nicht geleistet. 

§ 3 
Diese Verordnung tritt am ,Tage nach ihrer Verkündung 

in Kraft. 

Bad Hornburg v. d. H., den 27. Juni 1949. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

gez. H a r t m a n n 

Herausgegeben vom Büro des Wirtschaftsrates Frankfurt am Main, Börsenstraße 2. Vertrieb: "Oeffentlicher Anzeiger" für das Vereinigte 
Wirtschaftsgebiet, Frankfurt/Main. Druck: Druclr- und Verlagshaus Frankfurt am Main G. m. b. H. 

Das Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes erscheint nach Bedal'f. Bestellung nur durch die Post. Bezugspreis 
vierteljährlich DM 2.- zuzüglich Zustellgebühr. Einzelstücke zum Preise von DM 0.30 je Stück gegen Voreinsendung des erforderlichen 
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DER VERWALTUNG DES VEREINIGTEN WIRTSCHAFTSGEBIETES 

1949 Ausgegeben zu Frankfurt am Main, am 14. Juli 1949 Nr. 22 

INHALT: 
Tag Seite 

ll. 6. 1949 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) . , .. , ....• , •.•• , , .... , .••..• , . . • 109 

Einl{ommensteuer-Durchfiiluungsverordnung. 
(EStDV 1949) 

Vom 2. Juni 1949. 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 
22. Juni 1948 (Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungs-

, blatt des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschafts
gebietes Nr. 14 vom 26. Juli 1948) wird mit Zustimmung 
des Finanzausschusses des Wirtschaftsrates und mit Zu
stimmung des Finanzausschusses des Länderrates zur Dul'ch
führung des Einkommensteuergesetzes vom 27. Februar 1939 
(RGBI. I S. 297) in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur 
;vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 20. April 1949 

· (WiGBl. S. 69) folgendes verordnet: 

Zu § 2 Absatz 5 des Gesetzes 

§ 1 
Wirtschaftsjahr 

Das Wirtschaftsjahr umfaßt einen Zeitraum von zwölf 
Monaten. Es darf einen Zeitraum von weniger als zwölf 
Monaten nur umfassen, wenn 
1. ein Betrieb eröffnet oder aufgegeben wird oder 
2. ein Steuerpflichtiger von regelmäßigen Abschlüssen auf 

einen bestimmten Tag zu regelmäßigen Abschlüssen auf 
einen anderen bestimmten Tag übergeht. 

§ 2 
,Wirtschafts j a h r bei Land- und Forstwirten 

(1) Macht ein Land- und Forstwirt regelmäßig Abschlüsse 
für ein Wirtschaftsjahr, das nicht am 30. Juni, aber an 
einem anderen Tag in der Zeit vom 24. Juni bis 6. Juli 
endet, so ist dieses Wirtschaftsjahr das Wirtschaftsjahr :im 
Sinn des § 2 Absatz 5 Ziffer 1 des Gesetzes. 

(2) Bei reiner Weidewirtschaft und reiner Viehzucht ist 
,Wirtschaftsjahr der Zeitraum vom 1. Mai bis 30. April. Der 

·Begriff der re·inen Weidewirtschaft schließt ·nicht aus, daß 
neben Weide und Wiese auch in geringem Umfang Acker
land bewirtschaftet wird. 

(3) Die Oberfinanzpräsidenten oder die entsprechenden 
oberen Finanzbehörden können bei Land- und Forstwirten 
für bestimmte Betriebsarten und für bestimmte Gebiete an 
Stelle der Wirtschaftsjahre, die im § 2 Absatz 5 Ziffer 1 
ides Gesetzes und in den obigen Absätzen 1 und 2 bezeiclmet 
sind, einen anderen zwölfmonatigen Zeitraum bestimrp.en, 
,wenn das aus wirtschaftlichen Gründen· nach der beson
'deren Gestaltung der Betriebe erforderlich ist. Die Be
stimmung ist ortsüblich bekanntzumachen. Eine Bestim
mung im Sinn des. Satzes 1 kann auch für den einzelnen 
Fall getroffen werden. 

Zu § 3 des Gesetzes 

§ 3 
Steuerfreie Einnahmen 

(1) Die Vorschriften tin der Lohnsteuer-Durchführungs
:verordnung sind, soweit es sich um. die Steuerpflicht oder 
die Steuerfreiheit von Einnahmen aus nichtselbständiger 
'Arbeit 'handelt, auch bei der Veranlagung anzuwenden. 

(2) Uebersteigen Renten aus Versicherungsverträgen den 
Betrag von 3600 Deutsche Mark im Jahr, so mindert sich 

der nach § 3 Ziffer 4 des Gesetzes steuerfrei bleibende Be
trag um den Betrag, um den die Rente 3600 Deutsche Mark 
übersteigt, 

Zu §§ 4 his 6 des Gesetzes 

§ 4 
Eröffnun·g und Aufgabe eines Betriebs 
(1) Wird ein Betrieb eröffnet oder erworben, so tritt für 

die Berechmmg des Gewinns an die Stelle des Schlusses des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs der Zeitpunkt der Er
öffnung oder des Erwerbs des Betriebs. 

(2) Wird ein Betrieb aufgegeben oder veräußert, so tritt 
für die Berechnung des Gewinns an die Stelle des Schlusses 
des Wirtschaftsjahrs der Zeit'punkt der Aufgabe oder der 
Veräußerung des Betriebes. 

§ 5 
Bewertung bei unentgeltlicher 

Uebertragung 
(1) Wird ein Betrieb oder ein Teilbetrieb unentgeltlich 

übertragen, so sind bei der Ermittlung des Gewinns des 
bisherigen Betriebsinhabers die Wirtschaftsgüter mit den 
Werten anzusetzen, die sich nach § 6 Ziffern 1 bis 3 des 
Gesetzes ergeben. Der Rechtsnachfolger ist an diese Werte 
gebunden. 

(2) Werden nur einzelne Wirtschaftsgüter unentgeltlich 
übertragen, so gilt für den Empfänger als Anschaffungs
oder Herstellungskosten der Betrag, den er für das einzelne 
Wirtschaftsgut im Zeitpunkt des Empfangs hätte aufwenden 
müssen. 

§ 6 
Einlagen 

Führt der Steuerpflichtige dem Betrieb Wirtschaftsgüter 
zu, die vor dem 21. Juni 1948 angeschafft oder hergestellt 
worden sind, so gilt als Anschaffungs- oder Herstellungs
kosten höchstens der Betrag, mit dem der Steuerpflichtige 
das Wirtschaftsgut in einer Eröffnungsbilanz in Deutscher 
Mark auf den 21. Juni 1948 hätte ansetzen können. 

§ 7 
Bewertungsfreiheit für geringwertige 

Anlagegüter 
Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund ordnungs

mäßiger Buchführung ermitteln, können abnutZlbare beweg
liche Anlagegüter, die einer selbständigen Bewertung und 
Nutzung fähig sind" im Jahr der AnschaffLmg oder Her

. stellung voll abschreiben, wenn die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten im neuen oder gebrauchten Zustand 
500 Deutsche Mark nicht übersteigen. 

zu §§ 7a bis 7e des Gesetzes 

§ 8 
Ordnungsmäßige Buchführung 

(1) Eine ordnungsmäßige Buchführung im Sirui der §§ 7a, 
7 c, 7 e Absatz 2 und des § 10 Absatz 1 Ziffern 3 und 4 
des Gesetzes und im Sinn des § 7 liegt auch vor, wenn 
a) ein Land- und Forstwirt über seinen Betrieb Bücher 

führt, die mindestens den Anforderungen der Verordnung 
über landwirtschaftliche Buchführung vom 5. Juli 1935 
(Reichsgesetzbl. I S. 903, HeichssVwerbl. 1935 S. 955) ent.~ 
sprechen; 
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b) Ant:ehörige freier Berufe Bücher ordnungsmäßig führen, 
die den Vorschriften der \Terordnung übel' die Buchfuh
rung der Angehörigen freier Berufe entsprechen. 
(2) Bis zum Erlaß der in Absatz 1 Buch .. stabe o vor·

gesehenen Vermdnung gilt die Einnahmen- und Ausgaben
reclmung des § 4 Abs;üz 3 des Gesetzes als ordnungsmäßige_ 
Buchführung, wenn im übrigen die Vorau:;setzEngcn des 
§ 4 Absat:' 3 de;; Ges<ötzcs ::;egeben sind und der Stcucr
~)flichtige seine Geld- und Wertpapierbestände, die For
derungen und Schulden sowie die seiner lx~rufJichcn Tätig
keit gewidm.eten beweglichen und unbeweglichen Anlage
gegenslände für den Anfang und das Ende des Kalender
jahrs nachweist. 

§ 9 
B e w e r t u n g s f r e i h e i t f ü r E r s a t z

beschaffung beweglicher Wirtsch<Jftsgüter 

(1) Bei Ersatzbeschaffungen ist grundsätzlich als Jahr 
der Anschaffung das Jahr der Lieferung, als Jahr der Her
stellung das Jahr der Fertigstellung anzusehen. AlHveicllend 
hiervon kann auf Antrag die Bewertungsfreiheit (§ 7a Ab
salz 1 des Gesetzes) für Teilherstellungslwstcn oc1er bei An
zahlungen auf Ersatzbeschaffung, die nach den Gnmds~\tzen 
ordnungsmäßiger Buchführung zu aktivieren sind, im Jahr 
der Teilherstellung oder Anzöhlung und in dem darauf
folgenden Jahr in Anspruch genommen 1.verden. Die Ab
schreibungen nach § 7a des Gesetzes auf ein \Virtschaftsgut 
dürfen jedoch in diesen Fällen nicht höher sein, als wenn 
sie im Jahr der Lieferung oder im Jahr der Fcrtig•;tellung 
und in dem clanmffolgcnclen Jahr vorgenommen worden 
wären. 

(2) Die Ersatzbeschaffung muß nach dem 31. Dezember 
1948 und vor dem 1. Januar 1953 erfolgen. 

(3) Die Bewertungsfreiheit nach § 7a des Gesetzes kann 
auch dann, wenn in einem Kalenderjahr mehrere Wirt
schaftsjahre enden, im Kalenderjahr nur einmal in' An
spruch genommen werden. 

(4) Welche Personen als aus Grünelen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Weltanschauung oder aus politischer Gegner
schaft gegen den National::ozialismus verfolgt oder als 
Flüchtlinge im Sinn von § 7a Absatz 2 Satz 2 und § 10 
Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe f desGesetzes zu gelten haben, 
regelt sich bis auf weiteres nach den landesrechtliehen Be
stimmungen. Unter Vertriebenen sind die Personen zu ver
stehen, die- gleichgültig aus welchem Lande sie stammen
nachweislich durch Zwang einer ausländischen lVIacht im 
Zusammenhang mit dem Krieg und seinen Folgen aus ihrem 
bisherigen Wohnsitz ausgewiesen worden sind. 

(5) Sind im Fall des § 7a Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes 
mehrere Personen an einem Unternehmen als Mitunter
nehmer beteiligt w1d liegen nicht bei allen IVIltunter
nehmern die Voraussetzlmgen des § 7a Absatz 2 Satz 2 des 
Gesetzes vor, so gilt § 7a Absatz 5 des Gesetzes mit der 
Maßgabe, daß Bewertungsfreiheit von dern Unternehmen 
nur in Höhe des Hundertsatzes in Anspruch genommen 
werden kann, mit dem die Unternehmer, die die Voraus
setzungen des § 7a Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes erfüllen, 
an dem Unternehmen beteiligt sind. Die Höchstgrenze der 
Abschreibung des § 7a Absntz 1 Satz 1 Buchstabc a des 
G€setzes für das Unternehmen beträgt auch in diesem Fall 
100 000 Deutsche Mark. 

§ 10 
Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude 

(1) Der Steuerpflichtige kann im Fall des § 7b des Ge
setzes anstelle der nach § 7 des Gesetzes zu bemessenden 
Absetzung für Abnutzung im Jahr der Herstellung und in 
dem darauf folgenden Jahr bis zu je 10 vom. Hundert, in 
den darauf folgenden zehn .Jahren bis zu je 3 vom Hundert 
der Herstellungskosten absetzen. 

(2) § 9 Absätze 1 und 3 gelten entsprechend. 
(3) Die Abselzung nach § 7 b des Gesctze9 ist auch bei 

der Berechnung des Nutzungswerts von Einfamilienhäusern 
zulässig. 

§ 11 
Förderung des Wohnungsbaues 

(1) 'Tilgungs- oder Rüclczahlungsbetriige auf unverzins
liche Darlehen stellen beim Darlehensgeber Betriebsein
nahmen dar .. 

(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der mit 
Zuschüssen angeschafften oder hergestellten Gebäude 
mindern sich um den Betrag dieser Zuschüsse. 

§ 12 
Bcwerlungsir_:,iheit für Fabrikgebäude 
nnd lanrlY.!irL~cl!aftliche Betriebsgebäude 

(1) Die durch § 7e Absatz 1 des Gesetzes fl\r F'Gbrik
gebäude gewährte Bewertungsireiheit winl nicht d<Jdurch 
ausgeschlossen, daß sich in dc1n hergestellten Fabril(gebiiude 
die rnit der Fab'rilwtion zusammenhängenden üblichen 
IS:ontor-· und Lc~r>;rcrrüume befinden, wenn auf diese Rliume 
nicht n1ehr als 20 vom Hundert der Herstcllu!1gskosten ent
fallen. 

(2) Dient ein nach dem 31. Dezember 1948 herge:;telltes 
Gebäude zum Teil Fabrikationszwecken der im § 7e Ab
sc:tz 1 des Gcsstze;; genannten Art und zum Teil Wohn

zwecken, so ist, wenn der Fabrih:a'tionszwccken dienende 
Gcbäud,ci.eil überwiegt, bei Vorliegen der übrigen Voraus
setzungen die Bc·v.Jcrt.ungsfrc:ihsit des § 7e des Gesetzes 
zu gewälEen; überwiegt der Vlohnzwccl;:en dienende Teil, 
so sind die erhöhten Absetzungcn des § '7b des Gesetzes auch 
dann zuzubilligen, wenn der Fabrikationszwecken dienende 
Teil des Gebäudes 20 vom Hunder,t übersteigt. 

(3) Stellt ein Gevverbelreibender der in § 7e Absatz 1 des 
Gesetzes gcnann'cen Art ein Gebäude nach dem 31. Dezember 
1948 her, d;.1s nvr zu einen1. Teil die ''{lorav;~~elzungcn des 
§ 7c r\bsatz 1 c1es Gcset;::cs e1füllt, in1 übrigen 2,ber nicht 
ausschließlich Wolm:owecken dient, so finden die §§ 7b und 
7e des G·esctzes keine An\vcndung. 

(4) Zu den landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden gehört 
auch die WoLmmg des Stcuerpilichtigen, wenn sie die bei 
Betrieben gleicher Art übliche Größe nicht überschreitet. 

(5) § 9 Ab.';bitze 1 und 3 gelten ents'prechend. 

Zu § 9 <les Gesetzes 

§ 13 
Absctzung für Abnutzung oder 

Substanzver r,i n g er u n g 

Gehört ein Gebäude oder ein sonstiges Wirtschaftsgut 
nicht zu einem Betricbsvermögen, so sind für die Be
messung der Absetzlmg für Abnutzung oder Substanzver
ringerung als Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu
grunde zu legen: 
1. bei einem Gebäude, das unentgeltlich erworben oder vor 

dem 21. Juni 1948 angeschafft oder hergestellt worden 
ist, der letzte Einheitswert. Der letzte Einheitswert ist 
der Einheitswert, der auf den letzten Feststelhmgszeit
punkt (Hauptfeststellungszeitpunkt, Fortschreibungszeit
punkt oder Nachfeststellungszeitpunkt) vor den1- Ende 
des Veranlagungszeitraums lautet. In Reichsmark fest
gesetzte Einheilswerte sind im Verhältnis von einer 
Reichsmark gleich einer DeutGehen Mark umzurechnen. 
Auf Antrag können für die Bemessung der Absetzung für 
Abnutzung die im Verhältnis von einer Reichsmark gleich 
einer Deutehen Mark umgerechneten Beträge zugrunde 
gelegt werden, die in dem am 31. Dezembel' 1947 end~n
dcn Veranlagungszeitraum eJs Absetzung für Abnutzung 
steuerlich zugelassen worden oind; 

2. bei einem sonstigen Vlirtschaftsgut, 
a) das vcir'dern 21. Juni 1948 angeschafft, hergestellt oder 

unentgeltlich erworben worden ist, der Betrag, den 
der Steuerpflichtige für die Anschaffung am 31. August 
1948 hätte aufwenden müssen; 

b) das nach dem 20. Juni 1948 unentgeltlich erworben 
worden ist,, der Betrag, den der Steuer•pflichtige für 
die Anschaffung im Zeitpunkt des Erwerbs hätte auf
wenden müssen. 

§14 
P a u s c h b e t r äg e f ü r W e r b u n g s k o s t e n 

(1) Für Werbungskosten sind bei der Veranlagung min
destens die folgenden Pauschbeträge abzusetzen: 

· 1. bei Einkünften aus nichtselbständiger, Arbeit: ein Pausch-. 
betrag von 312 Deutsche Mark; 

2. bei EinkünHen aus Kapitalvermögen, wenn die Einnah
men aus K::<piloJvennögen 1500 Deutsche Mark nicht 
übersteigen und da:> Einkommen nach Abzug des Pausch
betrag:; 8000 Dentsehc Mark nicht übersteigt: ein Pausch
betrag von 200 Deutsche Mark; 

· 3. bei \viederkehrenclcn Bezügen in1 Sinn des § 22 Ziffer 1 
des Gesetzes einschließlich der im § 3 Ziffer 4 des 
Gesetzes genannten Renten: ein Paus'chb::tl'35 von 
200 Deutsche Mark Sind in c1em Einkommen Eim1?.hmen 
aus nicbtselbstiindiger Arbeit nicht enthalten, so erhöht 
sich der Pauschbetrag auf 312 Deutsche Mark. 
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(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen 
Kalenderjahres b~standen, so ermüßigen sich tlie Pausch
beträge von 312 Deutsche Mark auf je 26 Deutsche Mark, 
die Pauschbeträge von 200 Deutsche Mark auf je 15 Deutsche 
Mark für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Steuer
pflicht bestanden hat. 

Zu § 10 des Ge~eh-:cs 

§ 15 
Pauschbeträge für Sonderausgaben 

(1) Für Sonderausgaben im Sinn des § 10 Absatz 1 
Ziffern 1, 2, 5 und 6 des Gesetzes ist bei der Veranlagung 
mindestens ein Pauschbetrag von 200 D2utsche M:.~rk ab
zusetzen. In den Fällen, in denen nach § H Absatz 1 
Ziffern 1 und 3 ein Pauschbetrag von 312 Deutsche Mark 
abzusetzen ist, erhöht sich der Pauschbetrag für Sonder
ausgaben auf 312 Deutsche Marle 

(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen 
Kalenderjahrs bestanden, so ermäßigt sich der Pauschbetrag 
von 200 Deutsche Mark auf 15 Deutsche Mark, der Pausch
betrag von 312 Deutsche Mark auf 26 Deutsf:he Mark für 
jeden vollen Kalendermonat, in dem die Steuerpflicht be
standen hat. 

§ 16 
Bau- und Wohnungsgenossenschaften, 

Verbrauchergenossenschaften 
(1) Bau- und Wohnungsgenossenschaften im Sinn von 

§ 10 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe c des Gesetzes sind alle 
Genossenschaften, deren Zweck auf den Bau, den Erwerb 
oder die Finanzierung und Verwaltung von Wohnungen 
(Eigenheimen oder Miethäusern) gerichtet ist. 

(2) Verbrauchergenossenschaften sind alle Genossen
schaften, deren Zweck auf den Einkauf von Gebrauchs
gütern des häuslichen oder landwirtschaftlichen Bedarfs im 
großen und deren Abgabe im kleinen gerichtet ist. 

§ 17 
Steuerbegünstigte Kapital

ansammlungsverträge 
Als steuerbegünstigte Kapitalansammlungsvertr~ge im 

Sinne von § 10 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe d des Gesetzes 
werden anerkannt: 
1. allgemeine S'pa,rverträge (§ 18) und Sparverträge mit fest

gelegten Sparraten (§ 20); 
2. der unmittelbare oder mittelbare ers~e entgeltliche Erwerb 

von Pfandbriefen, Rentenbriefen, Kommunalschuldver
schreibungen und anderen Schuldverschreibungen, die 
von Grundkreclitanstalten, Kommunalkreditanstalten, 
Schiffsbeleihungsbanken und Ablösungsanstalten nach 
dem 20. Juni 1948 ausgegeben werden, nach Maßgabe 
der §§ 26 bis 28; 

3. der unmittelbare oder mittelbare erste Erwerb anderer 
festverzinslicher Wertpapiere, die nach dem 20. Juni 1948 
ausgegeben werden, nach Maßgabe besonderer Bestim
mungen des Direktors der Verwaltung für Finanzen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes; 

. 4. andere Kapitalansanm1lungsverträge, die auf Grund 
einer besonderen Anordnung des Direktors der Verwal
tung für Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
den unter Ziffer 1 bezeichneten Sparverträgen gleich
gestellt worden sind. 

§ 18 
Allgemeine Sparverträge 

Allgemeine Sparverträge sind Verträge zwischen einem 
Steuerpflichtigen und einem Kl'eclitinstitut, die eine Fest
legung der eingezahlten Sparbeträge auf drei Jahre vor
sehen, ohne daß der Steuerpflichtige sich verpflichtet, für 
die Dauer von drei .Jahren regelmäßig, im Voraus be
stimmte Einzahhmgen zu leisten. Beide Vertragsteile müs
sen auf eine vorzeitige Aufhebung des Sparverkagcs ver
zichtet haben. 

§ 19 
Berechnung der Rückzahlungsfrist bei 

allgemeinen Sparverträgen 
Bei allgemeinen Sparverträgen darf jede einzelne Ein

zahlung grundsätzlich erst nach Ablauf von dre.i Jahren, 
beginnend mit dem Tag der Einzahlung, zurückgezahlt wer
den. Aus Vereinfachungsgründen gelten jedoch Einzah
lungen, die zwischen dem 1. Januar tmd dem 30. Juni er-

folgt sind, als am 1. Januar und solche, die zwischen dem 
1. Juli und dem 31. De;;:ember erfolgt sind, als am 1. Juii 

•. des Einzahlungsjahres geleistet. 

§ 20 
Sparverträge mit festgelegten Sparraten 

Sparverträge mit festgelegten Sparraten sind Verträge 
zwischen einem Sleucrp:Üiclltigea und einem Kreditinsti<,ut, 
in denen sich der Steuerpflichtige für die Dauer von drei 
Jahren verpflichtet, mindestens viertelj~i.hrlich laufende, 
der Höhe nach gleichbleibende Einzahlungen vorzunehmen. 
Beicle Vertragsteile müssen auf eine vorzeitige Aufhebung 
des Sparvcrt1·ags verzichtet hab2n. 

§ 21 
Berechnung der Rückzahlungsfrist bei 

S p a r v e r t r L4 g e n m i t f e s t. g e l eg t e n S p a r r a t e n 

(1) Der auf Grund eines Sparvertrags mit festgelegten 
Sparraten (§ 20) in den drei Jahren angesammelte Gesamt
betrag der Einzahlungen lcann, wenn der Sparvertrag vor 
dem 1. Juli 1950 abgeschlossen ist, bereits nach Ablauf von 
drei J;;thren nach dem Tag der ersten Einzahlung zurück
gezahlt werden, soweit eine vorzeitige Rücl,zahlung oder 
eine Unterbrechung der Einzahlungen nicht stattgefunden 
hat. Ist der Sparvertrag nach dem 30. Juni 1950 abgeschlos
sen, so kann der Gesamtbetrag der Einzahlungen ein Jahr 
nach dem Tag der letzten innerhalb der Dreijahresfrist er
folgenden Einzahlung unter der Voraussetzung des Satzes I 
letzter Halbsatz zurückgezahlt werden. 

(2) Eine Unterbrechung liegt vor, wenn Einzahlungen 
unterblieben und nicht inncrlnlb eines halben Jahres, spä
testens jedoch bis. zum Schluß des Kalenderjahres, in dem 
sie nach dem Sparvertrag zu leisten waren, nachgeholt 
worden sind. 

(3) Bei einer Unterbrechung de,r EinzahlLmgen oder im 
Falle einer Rückzahlung ist der Vertrag mit 'Wirkung vom 
Tage der ersten auf Grund des Sparvertrags geleisteten 
Einzahlung als allgemeiner Sparvertrag (§ 18) zu behandeln. 

§ 22 
Gemeinsame Bestimmungen 

Der Inhalt des Sparvertrags und die Höhe der Sparein
lage (§§ 18 und 20) müssen dem Finanzamt durch eine Be
scheinigung des Kreditinstituts nachgewies·eil werden. Das 
Kreditinstitut hat dem Finanzamt eine Unterbrechung ä<:or 
Einzahlung im Falle des § 21 Absatz 2 unverzüglich nach 
Ablauf der Nachholungsfrist des § 21 Abs~tz 2 anzuzeigcn. 
Wird die Spareinlage außer im Fall2 des § 23 vor Ablauf 
von drei Jahren zurückgezahlt, .so hat das Kn:clitinstlbt 
die vorzeitige Rückzahlung dem Finanzamt anzuzeigen. 
Das Finanzamt hat die Einkommensteuerve:·::mlac.;ung cLs 
Sparcrs nach Maßgabe des § 25 entsprechend zu iJericht:g::l. 

§ 2:3 
R ü c k z a h I u ng b e i T o d cl e s B e g ü n s t i g t c' n 

Spareinlagen (§§ 18 uncl20) können ohne die Rechtsfolgen 
des § 22 Satz 4 beim Tode des Steucrpflichtic:;en selbst, ab:T 
auch beim Tode des im Sparvertrag Begünstigten voa·clit;g 
zurückgezahlt w.erden . 

§ 2•1 
steuerbegünstigter Wertpapiererwerb 

mit Spareinlagen 
(1) Werden nach § 18 begünstigte Spareinbgen zur.1 An

lmuf von Wertpapieren VE:rwandt, deren Erwerb nach§ 17 
Ziffer 2 steuerbegünstigt ist, so beginnt die DreJjahrcsfl'ist 
des § 26 bereits mit dem Zcitptmkt zu laufen, a;1 dem cie~· 
zum Anlcauf benötigte Sparbetrag angesammelt war. § lfl 
Satz 2 findet entsprechende An\\rendung. ' 

(2) Werelen nach §, 20 begünstigte Sparbetrligc zurn At1-
kauf vori Wertpapieren verwandt, dc;rcn Erwerb nach § 17 
Ziffer 2 steuerbegünstigt ist, so bleibt die SteuerbegLinsU
gung des § 21 hinsichtlich der nicht zum Ankauf verwen
deten Spareinlagen bestehen. Im übrigen gilt Absatz 1 
Satz 1 entsprechend. 

§ 25 
N a e h f o r d e r u n g v on S t e u e r n b e i v o r -

zeitiger Rückzahlung von Sparbetrügen 
Werden bei Steuerpflichtigen, die zur Einkommensteuer 

veranlagt werden, Spareinlagen vorzeitig zurückgezahlt· r;o 
erfolgt die Berichtigung der Einkommensteuervel·anlagung 
(§ 22 Satz 4) in der Weise, daß bei gänzlicher IWckzahlung 
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der Spareinlagen die Im Hinblick auf den Sparvertrag als 
Sonderausgaben zmn Abzug zugelassenen Beträge für die 
einzelnen Jahre dem Einkommen hinzuzurechnen sind und 
die Einkommensteuer auf dieser Grundlage erneut zu pe
rechnen ist. Wird nur eine Teilrückzahlung geleistet, so er
folgt die Hinzurechnung der im Hinblick auf den Spar
vertrag als Sonderausgaben zugelassenen Beträge gemäß 
Satz 1 zunächst für das laufende Jahr, sodann für das letzte, 
vorletzte usw. Jahr. ~ 

§ 2G 
Erwerb von P f a n d b r i e f e n u s w. 

(1) Der Erwerb der in § 17 Ziffer 2 bezeichneten Wert
papiere ist nur unter der Voraussetzung steverbegünstigt, 
daß eine Festschreibung (Vinkulierung) durch das aus
gebende Institut auf den Namen des Steuerpflichtigen für 
mindestens drei Jahre erfolgt und aufrechterhalten \Vird. 
Anstelle der Festschreibung kann der Steuerpflichtige das 
Wertpapier auch in das Depot des Kreditinstituts geben, 
von.dem er das Wertpapier erworben hat, wenn das Kredit
institut auf dem Streifband des Wertpapierdepots und in 
den Depotbüchern einen dem S;:üz 1 entsprechenden Sperr
vermerk anbringt. 

(2) Die Voraussetzung des Absatzes 1 ist dem Finanzamt 
durch eine Bescheinigung des Kreditinstituts, das die Fest
schreibung auf den Namen durchführt, nachzuweisen. 

(3) Die Steuerbefreiung entfällt, wenn das Wertpapier 
vor Ablauf der dreijährigen Frist auf den Inhaber gestellt 
oder auf den Namen eines anderen Berechtigten um
geschrieben wird. Wird vor Fristablauf eine solche Um
schreibung durchgeführt, so ist d:1s Kreditinstitut verpflich
tet, diese Tatsache dem zustündigen Fin:1nzamt unverzüg
lich mitzuteilen. Das Finanzamt hat die Einkommensteuer
veranlagung entsprechend zu berichtigen (§ 27). 

§ 27 
Nachforderung von Steuern bei vorzeiti

ger Verwertung von Wertpapieren 
Werden aie in § 17 Ziffel' 2 bezeichneten Wertpapiere 

eines Steuerpflichtigen, der zm· Einlwmmensteuer veranlagt 
wird, vor Ablauf der dreijährigen Frist auf den Inhaber 
gestellt oder auf den Namen eines anderen Berechtigten 
umgeschrieben (§ 26 Absatz 3), so hat das Finanzamt die 
Einkommensteuerveranlagung unter entsprechender An
wendung des § 25 zu berichtigen. 

§ 28 
U m s c· h r e i b u n g v o n s t e u e r b e g ü n s t i g t e n 

W e r·t p a pi c r e n i m To d e s f a ll 
Wertpapiere, die nach § 17 Ziffer 2 steuerbegünstigt sind, 

können beim Tod des Steuerpflichtigen vor Ablauf der drei
jährigen Frist auf den Inhaber gestellt oder auf den Namen 
eines anderen Berechtigten umgeschrieben werden, ohne daß 
die Rechtsfolgen des § 26 Absatz 3 Satz 3 eintreten. 

§ 2D 
F ö r der u n g g c m e i n nütz i g er, m i I d t ä t i g e r, 
k i r c h I i c h e r, r e l i g i ö s e r u n d w i s s e n s c h a f t

licher Zwecke 
(1) Für die Begriffe gemeinnützige, mildtätige, kirchliche' 

religiöse und wissenschaftliche Zwecke im Sinne von § 10 
Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe e des Gesetzes gelten die §§ 17 
bis 19 des Steueranpassungsgesetzes vom 16. Olüober 1934 
(RGI31. I S. 925) und die Verordnung zur Durchführung der 
§§ 17 bis 19. des Steueranp~ssungsgesctzes (Gemeinnützig
keitsverordnung) vom 1G. Dezember 1941 (RMinBl. S. 299) in 
der Fassung der Anlage 1 der Verordnung zur Aenderung 
der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung vom 16. 
Oktober 1948 (WiGBl. S. 139). 

(2) Gemeinnützige Zwecke der in Absntz 1 bezeichneten 
Art müssen außerdem von der obersten Finanzbehörde im 
Einvernehmen mit dem Direktor der Verwaltung für Finan
zen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes allgemein als be
sond~rs förderungswürdig anerkannt worden sein. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannlcn Zwecke wer
dEm als steuerbegünstigt nur anerkannt, wenn 
a) der Empfänger der Zuwendungen eine KÖrperschaft des 

öffentlichen Rechts oder eine öffentliche Dienststelle 
(z. B. Universität, Forschungsinstitut) ist und bestätigt, 
daß der zugewendete Betrag zu einem der in den Absätzen 
1 oder 2 bezeichneten Zwecke verwendet wird oder 

b) der Empfänger der Zuwendungen eine im § '1 Absatz 1 
Ziffer 6 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichnete Kör-

perschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist 
und bestätigt, daß sie den zugewendeten Betrag nur für 
ihre satzungsJnäßigen Zwecke verwendet. 
(4) Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des Ver

einigten Wirtschaftsgebietes oder eine ·-on diesem. be
stimmte Stelle kann im EinzeHall den Zweck und die Form 
der Zuwendung als steuerbegünstir;t im Sinne von Absatz 
1 anerkennen, auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 
3 nicht gegeben sind. 

§ 30 

Ansprüche auf Erstattung nicht 
abzugsfähiger Steuern 

Im Falle des § 10 Absatz 1 Ziffer 3 des Gesetzes kann 
der Steuerpilichtige am Schluß des Wirtschaftsjahres An
sprüche auf Erstattung nicht abzugsfähiger als Entnahme 
behai1delter Steuern dann aktivieren und wie eine Einlage 
behandeln, wenn er andererseits Ansprüche des-Finanzanlts 
nuf Zahlung von nicht abzugsEihigen Steuern, die da~ lau
fende Wirtschaftsjahr betreffen, passiviert und wie eine 
Entnahme behandelt. 

§ 31 

Nachversteuerung der Mehrentnahmen 

(1) Wird bei Inanspruchnahme der Vergünstigung des 
§ 10 Absatz 1 Ziffer 3 des Gesetzes in einem der folgenden 
fünf Jahre mehr als der laufende Jahresgewinn entnom
men, so unterliegt die Mehrentnahme einer Nachversteue
rung. Die Nachversteuerung ist für den Veranlagungszeit
raum vorzunehmen, in dem das Wirtschaftsjahr end<;:t, in 
dem die Entnahmen aus dem Betrieb den laufenden Jahres
gewinn übersteigen, Die Höhe der Nachsteuer ergibt sich 
·aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der tatsächlich fest
gesetzten Steuer und der Steuer, die festzusetzen gewesen 
wäre, wenn die Mehrentnahme in dem \Virtschaftsjahr ge
macht worden wäre, für das die Vergünstigung zuletzt in 
Ar\spruch genommen wurde. Uebersteigt die Mehrentnahn1e 
dabei den in diesem vVirtschaftsjahr nicht entnommenen 
Gewinn, so ist auf die diesem Wirtschaftsjahr unmittelbar 
vorangegangenen Wirtschaftsjahre zurückzugreifen. 

(2) In Verlustjahren findet eine Nachversteuerung nach 
Absatz 1 nicht statt: 
a) für solche Entnnhmen, die 10 000 ·Deutsche Mark nicht 

übersteigen, sofern sie zur Deckung von notwendigen 
Aufwendunt;en des Steuerpflichtigen für seinen Haus
halt, seine Lebensführung und die Lebensführung seiner 
Angehörigen gedient haben und zwangsläufig erwachsen 
sind, 

b) für Beträge, die zur Zahlung der laufenden, auf das Be
triebsvermögen entfallenden Vermögensteuer entnom
men worden sind. 

Voraussetzung ist, daß den Entnahmen verfügbare Mittel 
aus Einkünften nicht gegenüber gestanden haben und daß 
die Aufwendungen nicht aus leicht verwettbaren Vermögen 
bestritten werden konnten. 

§ 32 

Begünstigung des Kleinsparens 

'·(1) Liegen bei einem nach § 46 des Gesetzes zu vemn
Jagenden Arbeitnehmer Sonderausgaben im Sinne des § 10 
Absatz 1 Ziffer 2 Buchstaben c und d des Gesetzes vor, so 
'können diese Sonderausgaben neben rlem Pauschbetrag des 
§ 15 abgesetzt werden; andere Sonderausgaben im Sinne 
des § 10 Absatz 1 Ziffern 1, 2, 5 und 6 des Gesetzes können 
daneben abgezogen werden, soweit sie den Pauschbetrag 
des § 15 übersteigen. 

(2) Im Falle des Absatzes 1 sind die Sonderausgaben im 
Sinne des § 10 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstaben c und d des 
Gesetzes nicht nur bis zur Höhe der in § 10 Abs8t?. 2 
Ziffer 3 Buchstaben a und d des Gesetzes genannten 
HöchstbHri-;ge, sondern darüber hinaus bis 'lUr Höhe vcm 
312 Deutsche Mark voll abzugsfähig. 

§ 33 

Anerkennung bestimmter Einrichtungen 

Die besondere Anerkennung wissen~chaftlicher oder 
mildtätiger Einrichtungen im Sinne des § 10 Absatz 2 
Ziffer 3 Buchstabe b des Gesetzes erfolgt durch den Direk
tor der Ve!'Waltung für Finanzen des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes im Einvernehmen mit den obersten Finanz
behörden. 
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§ 34 
Begünstigte Einkünfte bei über 50 Jahre 

alten Steuerpflichtigen 
Besteht das Einkommen eines Steuerpflichtigen, der min

destens 4 Monate vor dem Ende des Veranlagungszeitraums 
das 50. Lebensjahr vollendet hat, sowohl aus EinkÜnften 
aus selbständiger Arbeit als auch aus Einkünften aus nicht
selbständiger Arbeit und aus underen Einkünften, so kom
men die erhöhten Sonderausgaben nach § 10 Absatz 2 Ziffer 
3 Buchstabe d des Gesetzes auch dann in Betracht, wenn 
die Einkünfte aus selbständiger Arbeit zusammen mit den 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit die anderen Ein
künfte überwiegen. 

zu § 12 des Gesetzes 

§ 35 
Abzugsfähigkeit ausländischer 

Einkommensteuer 
Unbeschränkt Steuerpflichtige, die im Ausland zu einer 

Steuer herangezogen werden, die der deutschen Einkommen
steuer entspricht, können die ausländische Steuer in Höhe 
des nachweislich gezahlten Betrags vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte abziehen, soweit diese Steuer auf Einkünfte ent
fällt die der deutschen Einkommensteuer unterliegen. Das 
gilt 'nicht, soweit die ausländische Steuer auf inländische 
Einkünfte im Sinne des § 49 des Gesetzes entfällt. 

zu § 16 des Gesetzes 

§ 36 
Veräußerung von Bodenschätzen 

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch 
der Gewinn aus Veräußerung von Bodenschätzen, die nicht 
zu einem land- und forstwirtschaftliehen oder einem ge
werblichen Betriebsvermögen gehören. 

(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1 ist der 
Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der Ver
äußerungskosten die Anschaffungskosten übersteigt. 

(3) Sind die Bodenschätze vor dem 21. Juni 1948 an
geschafft oder unentgeltlich erworben worden, so ist als 
Anschaffungskosten der Betrag zugrunde zu legen, mit 
dem die Bodenschätze bei der letzten Einheitsbewertung 
berücksichtigt worden sind. Sind die Bodenschätze nach dem 
20. Juni 1948 unentgeltlich erworben worden, so ist als An
schüffungskosten der Betrag zugrunde zu legen, mit dem 
die Bodenschätze bei der letzten Einheitsbewertung vor dem 
unentgeltlichen Erwerb berücksichtigt worden sind. In 
Reichsmark festgesetzte Einheitswerte sind im Verhältnis 
eine Reichsmark gleich eine Deutsche Mark umzurechnen. 

(4) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Veräuße
rungsgewinn 10 000 Deutsche Mark übersteigt. Auf den 
steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn sind die Steuersätze 
bei außerordentlichen Einkünften (§ 34 Absatz 1 des Ge
setzes) anzuwenden. 

(5) Ein Verlust aus der Veräußerung von Bodenschätzen 
darf bei der Ermittlung des Einkommens nicht ausgeglichen 
werden (§ 2 Absatz 2 des Gesetzes). 

zu § 17 des Geset~es 

§ 37 
Veräußerung wesentlicher Beteiligungen 

(1) An teile an einer Kapitalgesellschaft im Sinne des § 17 
des Gesetzes sind Aktien, Anteile an einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Kuxe, Genußscheine oder ähnliche 
Beteiligungen und Anwartschaften auf solche Beteiligungen. 

(2) Gewinn aus der Veräußerung eines Anteils an einer 
Kapitalgesellschaft ist auch der Gewinn, den der Gesell
schafter bei der Auflösung der I~apitalgesellschaft erzielt. 

Zu § 18 des Gesetzes 

§ 38 
Pauschbetrag für Betriebsausgabenbei 

Einkünften aus selbständiger Arbeit 
Bei der Ermittlung der Einkünfte aus einer freien Be

rufstätigkeit im Sinne des § 18 Absatz 1 Ziffer 1 des Ge
setzes werden auf Antrag als Pauschbetrag für die Ab
geltung von Betriebsausgaben, die zur Bestreitung des dem 
Steuerpflichtigen entstehenden, dur~h die selbständige 
'Arbeit veranlaßten Aufwands dienen, und die ihrer Natur 
nach nicht oder nur unvollkommen nachgewiesen werden 
können, 5 vom Hundert der Einnahmen, höchstens jedoch 

1200 Deutsche Mark im Jahr, abgesetzt. Dieser Pauschbetrag 
kommt nur dann in Betracht, wenn die Einkünfte aus der 
freien Berufstätigkeit die anderen Einkünfte überwiegen, 
unter dieser Voraussetzung aber auch dann, wenn im übri
gen Bücher ordnungsmäßig geführt werden oder der Ge
winn auf Grund von Durchschnittssätzen oder Richtsätzeq 
ermittelt wird. ' 

zu § 25 des Gesetzes 

§ 39 
Steuererklärungspflici;t 

(1) ,Tcdcr Steuerpflichtige hat spätestens am 10. Män; 
eines jeden Jahres eine Erklärung über sein Einkommen 
in dem mit dem vorhergehenden 31. Dezember abgelaufenen 
Kalenderjahr: abzugeben (jährliche Steuererklärung). 

(2) Von der Verpflichtung zur Abgabe einer jährlichen 
Steuererklärung sind befreit: 
a) Steuerpflichtige mit Einkünften aus nichtsel'bständig<!r 

Arbeit, wenn das Einkommen des Steuerpflichtigen 24 000 
Deutsche Mark nicht erreicht. Eine Steuererklärung ist 
jedoch stets abzugeben, wenn der Steuerpflichtige Ein
künfte aus nichtselbständiger Arbeit von mehr als 3600 
Deutsche Mark aus mehr als einem Dienstverhältnis be
zogen hat oder wenn er andere steuerpflichtige Ein
künfte von mehr als 600 Deutsche Mark bezogen hat; 

b) nach Durchschnittsätzen zu besteuernde nichtbuchfüh
rende Land- und Forstwirte, deren nicht aus Land- und 
Forstwirtschaft herrührende Einkünfte 600 Deutsche 
Mark im Jahr nicht übersteigen; 

c) andere Steuerpflichtige, deren steuerpflichtiges Einkom
men 600 Deutsche Mark im Jahr nicht übersteigt. 
(3) Jeder Steuerpflichtige hat außerdem gleichzeitig mit 

der Vorauszahlung (§ 35 des Gesetzes) eine "vierteljährliche 
Erklärung" abzugeben, in der er die Vorauszahlung selbst 
berechnet hat. 

(4) Von der Verpflichtung zur Abgabe einer vierteljähr
lichen Erklärung sind befreit: 
a) Land- und Forstwirte, die keine Bücher führen, 
b) Steuerpflichtige. deren Einkommen für das vorher

gehende Vierteljahr 1000 Deutsche Mark nicht über
stiegen hat, 

c) Steuerpflichtige, die nur Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit beziehen und deren sonstige steuerpflichtige Ein
künfte 600 Deutsche Mark im Jahr voraussichtlich nicht 
übersteigen. 
(5) Die in den Absätzen 2 und 4 bezeichneten Steuer

pflichtigen sind zur Abgabe von SteuererkE\ningen ver
pflichtet, wenn sie vom Finanzamt hierzu besonders auf
gefordert sind. Eine Steuererklärung haben ferner diejeni
gen Steuerpflichtigen abzugeben, die nach § 46 Absatz 1 
Ziffer 4 des Gesetzes ihre Veranlagung beantragt haben. 

(6) Das Finanzamt ist berechtigt, die Richtigkeit dei' von 
dem Steuerpflichtigen in seinen vierleijährlichen ErkE~nm
gen über sein Einkommen gemachten Angaben nachzup1·üfen 
und eine neue Berechnung der Steuer vorzLmehtTten, ohne 
das Jahresende und die Abgabe der jährlichen Steuererklä
rung abzuwarten. 

§ 40 

Steuererklärungspflicht 
im Fall der Haushaltsbesteuernng 

(1) Der Ehemann hat in seinen Stcuerer!därungen auch 
die Einkünfte seiner Ehefrau anzugeben, die nach § 26 des 
Gesetzes bei der Zusammenveranlagung der Ehegatten tnit 
seinen Einkünften zusammenzurechnen sind. Das gilt üicht 
für die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die die 
Ehefrau in einem dem Ehemat1n fremden Betrieb bezogen 
hat (§ 43). 

(2) Der Haushaltsvorstand hat in seinen Sleuererldärun
gen auch die Einkünfte der Kinder anzug2ben, die nach 
§ 27 des Gesetzes bei der Zusammenveranlagung mit seinen 
Einkünften zusammenzurechnen sind. 

(3) Die Ehefrau hat Steuel'erldärungen über ihre Ein
künfte, die in den Steuererklärungen ihres Ehemannes nicht 
enthalten sind, abzugeben, wenn das Finanzamt sie dazu 
auffordert. Entsprechendes gilt für die Kinder im Fall des 
Absatzes 2. 

§ 41 
Erklärung bei gesonderter Feststellung 

der Besteuerungsgrundlagen 
(1) Der Unternehmer ist verpflichtet, eine besondere Er

klärung über den Gewinn aus Gewerbebetrieb an das Be
triebsfinanzamt (§ 72 Ziffer 2 der Reichsabgabenordnung) 
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11bzugeben, wenn der Gewinn aus dem gewerblichen Betrieb 
gesondert festzustellen ist. § 6 der Verordnung über die 
Zuständigkeit im Besteuerungsverfahren vom 3. Januar 1944 
(RGBi. I S. 11) ist zu beachten. 

(2) Die zur Geschäftsfiilirung oder Vertretung einer Ge
sellschaft oder Gemeinschaft befugten Personen sind, wenn 
die Einkünfte einheitlich und gesondert festzustellen sind 
(§ 215 Absätze 2 bis 4 der Heichsabgabenordnung), verpflich
tet, eine Erkli:inmg zur einheitlichen Feststellung der Ein
lüinftc der einzelnen Beteiligten abzugeben. 

§ 42 
Form der Erklärung 

(1) Die Erklürungen (§§ 39 b!s 41) müssen auf den amt
lichen Vordrucken abgegeben werden. Sie müssen eigen
händig oder durch einen Bevollmächtigten unterschrieben 
sein. Das Finanzamt kann die Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht verlrmgcm, wenn Zweifel über die Erteilung der 
Vollmacht bestehen. 

(2) Wer Bücher führt und regelmäßig Abschlüsse macht, 
muß seiner Erklärung eine Abschrif~ cler Vermögensüber
sicht (Bilanz) beifügen. Diese muß auf dem Zahlenvverk der 
Buchführung beruhen. Wer Bücher führt, die den Grund
sätzen der doppelten Buchführung entsprechen, muß außer
dem eine Hauptabschlußübersicht beifügen. Das muß in der 
Form des amtlichen Musters geschehen. 

(3) Sind in den Uebersichten (Absatz 2) Ansätze oder Be
träge enthalten, die nicht ohne weiteres bereits den steuer~ 
liehen Erfordernissen entsprechen, so mLissen diese Ansätze 
oder Beträge durch geeignete Ztisätze oder Anmerkungen 
den steuerlichen Erfordernissen angepaßt werden. Der 
Steuerpflichtige kann aber auch eine besondere Uebersicht 
mit dem Zusatz "für steuerliche Zwecke" beifügen. 

(4) Liegen Jahresberichte (Geschäftsberichte) oder Treu
handberichte (Wirtschaftsprüfungsberichte) vor, so müssen 
auch diese der Erklärung beigefügt werden. 

(5) Hat eine natürliche Perwn, eine Personengesellschaft 
oder eine juristische Person, die geschäftsmäßig Hilfe in 
Steuersachen leistet, bei der Anfertigung der Anlagen (Ab
siitze 2 bis 4) mitgewirkt, so sind ihr Name und ihre An
schrift in der Erklärung anzugeben. 

Zu § 2G des Gesetzes 

§ 43 
Haushaltsbesteuerung mit Bezug 

auf die Ehegatten 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit der Ehefrau in 

einem dem Ehemann fremden Betrieb scheiden bei der Zu
sammenveranlagung aus. 

Zu § 31 <les Gesetzes 

§ 44 
Zuständigkeit im Fall der Pauseb

besteuerung 
Für die Festsetzung der Einkommensteuer in einem 

Pauschbetrag bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus
land unbeschränkt steuerpflichtig werden (§ 31 Ziffer 1 des 
Gesetzes) ist die oberste Finanzbehörde des Landes zu

ständig, in dem die zuziehende Person ihren Wohnsitz be
gründet. 

zu § 32 des Gesetzes 

§ 45 
Einkommen ste u e:rt ab eile 

Die zu veranlagende Einkommensteuer bemißt sich nach 
der als Anlage 1 beigefügten Einkommcnsteuerjahres
tabelle. 

zu § 32a des Gesetzes 

§ 46 
Anwendung des§ 32a des Gesetzes bei 

Vorhandensein mehrerer Betriebe 
Ist ein Steuerpflichtiger Inhaber oder Mitinhaber meh

rerer Gewerbebetriebe oder land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe, so kann die Vergünstigung des § 32a des Gesetzes 
nur auf den gesamten Gewinn aus Gewerbebetrieb oder 
Larid- und Forstwirtschaft angewendet werden. Voraus
setz"Lmg für die Anwendung des § 32a des Gesetzes ist in 
diesem Falle, daß der Gewinn aus allen Betrieben auf 
Grund ordnungsmäßiger Buchfühnmg ermittelt wird, 

§ 47 

Berechnung der Einkommensteuer 
im Fall des § 32a des Gesetzes 

(1) Im Falle der Inanspruchnahme des § 32a des Ge
setzes ist die Einkommensteuer nach Maßgab_e der Absätze 
2 bis 4 zu berechnen. 

(2) Besteht das Einkommen nur aus nach § 32a des Ge
setzes steuerbegünstigten Einkünften aus Gewerbebetrieb · 
oder Land- und Forstwirtschaft, so gilt folgendes: 
1. Vom Gewinn sind die Sonderausgaben abzusetzen. Hier

bei ist § 32a Absatz 2 des Gesetzes zu bectchtcn. 
2. Auf den verbleibenden Gewinn ist der Steuersatz von 

50 vom Hundert anzuwenden. 
(3) Sind in dem Einkommen neben den steuerbegünstig

ten Einkünften (Absatz 2) auch noch andere steuerpflichtige 
Einh:ünfte enthalten, so gilt folgendes: 
1. Von dem steuerbegünstigten Gewinn sind abzusetzen:· 

a) die Sonderausgaben im Sinne des § 10 Absatz 1 
Ziffer '1 des Gesetzes in voller Höhe, 

b) d·ie Sonderausgaben im Sinne des § 10 Absatz 1 Zif
fer 6 des Gesetzes, soweit sie auf das Betriebsver
mögen entfallen. 

2. Die übrigen Sonderausgaben sind unter Beachtung des 
§ 32a Absatz 2 des Gesetzes von den anderen steuer
pflichtigen Einl~:ünften abzusetzen. Sind diese Sonder
ausgaben höher als die anderen steuerpflichtigen Ein
künfte, so ist der Mehrbetrag vom Gewinn abzusetzen. 

3. Auf den verbleibenden Gewinn ist der Steuersatz von 
50 vom Hundert anzuwenden. 

4. Auf die anderen Einkünfte nach Abzug der oben zu 2 
bezekhneten Sonderausgaben ist der durchschnittliche 
Steuersatz anzuwenden, der sich ohne Inanspruchnahme 
der Vergünstigung des § 32a Absatz 1 des Gesetzes bei 
der Veranlagung des Einkommens ergeben würde. 
(4) Stehen den steuerbegünstigten Einkünften (Absatz 2) 

:Verluste aus anderen Einlmnftsarten gegenüber, so ist der 
Gesamtbetrag der Verluste vom steuerbegünstigten Gewinn 
abzusetzen. AußerLlem sind die ,Sonderausgaben unter Be
achtung des § 32a Absatz 2 des Gesetzes abzusetzen. Auf 
den verbleibenden Gewinn ist der Steuersatz von 50 vom 
Hundert anzuwenden. 

§ 48 

A n s p r ü c h e a u f E r s t a t t u n g n i c h t a b z u f5 s.., 
f ä h'i g er Steuern 

Im Falle des § 32a des Gesetzes gilt § 30 entsprechend. 

§ 49 

Behandlung und Verwendung des nicht 
entnommenen Gewinns 

(1) Der nicht entnommene Gewinn im Sinne des § 32a 
Absatz 1 Ziffer 4 des Gesetzes ist nicht nur in der Buch
führung auf einem besonderen Konto, sondern auch in der 
Vermögensübersicht, (Bilanz) und in der I-Iauptabschluß.., 
übersieht (§ 42 Aosatz 2) gesondert auszuweisen. · 

(2) Kreditinstitute gehören zu den sonstigen Betrieben 
im Sinne des § 32a Absatz 1 Ziffer 5 Satz 4 des Gesetzes. 
Das Finanzamt kann jedoch auf Antrag zulassen, daß der 
gesondert auszuweisende Betrag (Absatz 1) in dem Umfang 
dem Betrieb verbleibt, in dem er für betriebliche Zwecke, 
insbesondere zur Kredithergabe, benötigt wird. 

(3) Anstelle der im § 32a Absatz 1 Ziffer 5 letzter Satz 
des Gesetzes ·vorgesehenen Verwendung des gesondert aus
zuweisenden Betrags kann dieser im Betrieb verbleiben, 
soweit er nachweisbar zu den in §§ 7b bis 7d des Gesetzes 
genannten Zwecken oder ün Falle des § 7e des Gesetzes 
zum Wiederaufbau eines dm·ch Kriegseinwirkung ganz oder 
teilweise zerstörten Gebäudes verwendet wird. 

(4) Die Art der auf drei Jahre gesperrten Schuldver
schreibungen des Vereinigten Whischaftsgebietes oder der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, die im Falle des § 32a 
Absatz 1 Ziffer 5 letzter Satz des Gesetzes zu erwerben 
sind, bestimmt der Direktor der Verwaltung für Finanzen 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Außerdem kann der 
gesondert auszuweisende Betrag für die im § 17 aufgeführ
ten Kapitalansammlungszwecll:e verwendet werden. 

(5) In den Fällen der Absätze 2 bis 4 muß die Verwen
dung des gesondert auszuweisenden Betrags bis zur Ab
gabe der Stener€rldärung erfolgen und dem Finanzamt 
nachgewiesen werden. 
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(6) Hat der Steueq)flichtige im Falle des § 32a Absatz 1 
Ziffer 5 letzter Satz des Gesetzes die dort bezeichneten 
VierLpapiere erworben, oder Beträge für Kapitalansamm
lungszwecke verwendet, so kann er insoweit Sonderaus
gaben irn Sinne des § 10 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe d dc:s 
Gesetzes nicht geltend machei1. 

/ 
§ 50 

Nachversteuerung der Mehrentnahmen 

(1) Pie Nachversteuerung der Mehrentnahmen im F~lle 
des § 32a Absatz 4 des Gesetzes ist für d2n Verctnlagungs
zeitraum vorzunehmen, in dem das WirtschaEt.;jahr en:tet, 
in dem die Entnc1.brnen aus dem Betrieb den laufenden 
Jahresgewinn und den Betrag, der im Jahr der BcgLinst:~ 
gung weniger entnommen ist als 15 000 Deutsche lViark, 
übersteigen. Die Höhe der Nachsteuer ergibt sich aus J2m 
Unterschiedsbetrag zwischen der tatsi.ichlich festgcs2tzten 
Steuer und der Steuer, die festzusetzen gcwe.oen wäre, wenn 
die Mehrentnahme in dem 'Nirtschaftsjahr gemacht worden 
wäre, für das die SteuererLeichterung zuletzt in Anspruch 
genommen wurde. Uebersteigt die Mehrentnahme .1ahC'i 
dEn in diesem vVirtschaftsjahr nicht entnommenen Gewina 
und den Betrag, der weniger entnommen ist als 15 üOO 
Deutsche Mark, so ist auf die diesem WirtschaH:iahr un
mittelbar vorangegangenen Wirtschaftsjahre zurückzu
greifen. 

(2) Als Entnahmen gelten auch die Veräußerung des Be
triebs im ganzen, die Veräußerung von Beteiligunger oder 
Anteilen an einem Betrieb sowie die Aufgabe des Betriebs. 
Den Entnahmen werden Darlehen gleichgestellt, die dem. 
Unternehmer (Mitunternehmer) oder seinen Angehörigen ; 
im Sinne des § 10 Ziffern 2 uüd 3 des ,Steueranpassungs
gesetzes aus Mitteln des Betriebs gewährt werden. 

(3) § 31 Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. 
(4) Der Steuerpflichtige kann beantragen, daß das 

Finanzamt die Höhe der Nachsteuer ohne eine Berechnung 
nach Absatz 1 auf SO vom Hundert der Mehrentnahme fest
setzt. 

Zu § 33 cles Gesetzes 

§ 51 

Außergewöhnliche Belastungen 

(1) Eine außergevvöhnliche Belastung, die zu einer Er
mäßigung der Einkommensteuer führt, liegt vor, soweit 
einen< Steuerpflichtigen zwangsläufig (Absatz 2) größere 
Aufwendungen als der Mehrzahl der Steuerpflichtigen 
gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensver
hältnisse und gleicher Familienverhältnisse erwachsen und 
diese Mehraufwendungen die steuerliche Leistungsfähigkeit 
we:oentlich ?eeinträchtigen (Absatz 3). Aufwendungen, die 
zu den Betnebse\usgaben, Werbungskosten oder Sonderaus
gaben gehören, bleiben dabei außer Betracht. 

(2) Die außergewöhnliche Belastung erwächst dem 
Steuerpflichtigen zwangsläufig, wenn er sich ihr ans tat
sächlichen, rechtlichen oder sittlichen Gründen nicht ent
zieh2n kann. 

(3) Die Mehraufwendungen beeinträchtigen die Leistungs
fähigkeit des Steuerpflichtigen nur insoweit wesentlich, als 
sie die in der folgenden Uebersicht bezeichneten Hundert
sätze des Einkommens (die zumutbare Mehrbelastung - die 
Mehrbelastungsgrenze -) übersteigen: 
----------------------·------

bei einem Einkommen 
von DM 

hochstens 3 uuo 
mehr als 3 000 bis ß 000 

GOOO " 12000 
12000 '25000 
25000 " 50000 
50000 " 100000 

100000 " 250000 
250000 '' 500000 
500000 

bei einem Steuerpflichtigen der 
Steuer- 1 Steuer-[ Steuerklasse III 
klasse klasse ----

I II bei Kinder-
ermäßigung für 
1 od. 2 13 od. m. 

I Kinder ! Kinder 

n~!-- r 1 
10 6 4 3 

9 6 4 3 
5 4 3 2 
3 2 2 1 
3 2 1 1 

(4) Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 ge
geben, so stellt der Betrag, der die nach Absatz 3 sich er
gebende Mehrbelastungsgrenze .übersteigt, die Ueber-

belastung dar. Der Ueberbelastungsbetrag wird für die Be
rechnung der Einkommensteuer vom Einkommen abgezogen, 

zu § 34 cles Gesetzes 

§ 52 
Außerordentliche Waldnutzung 

(1) Bei aussetzenden forstwirtschaftliehen Betrieben 
werden auf Antrag zur Abgeltung aller Detriebsausgaben, 
die bei außerordentlicher Waldnutzung entstehen, 40 vom 
Hundert der Betriebseinnahmen abgezogen. Voraussetzung 
dafür ist: 
1. daß die forstwirtschaftlich genutzte Fltiche 150 Hektar 

nicht übersteigt, 
2. daß ordnungsmäßi,r;e Buchführung nicht vorhanden ist 

und 
3. daß ein Bestandsvergleich für das stehende Holz nicht 

vorgenommen wird. 
(2) Der Panschsatz von 40 vom Hundert ist bis auf 20 

vom Hundert der Betriebseinnahmen herabzusetzen, wenn 
das Holz, das den Gegenstand der außerordentlichen Wald~ 
nutzung bildet, auf dem Stamm verl,auft wird. 

Zu § 34a des Gesetzes 

§ 53 
Entlohnung von Mehrarbeit 

Im Falle des § 34a des Gesetzes wird der Grundlohn fü~ 
die Mehrarbeit mit 5 vom Hundert versteuert. 

Zu § 35 cles Gesetzes 

§ 54 
Einkommensteuer-Vierteljahrestabe 11 e 
Die für ein Vierteljahr geschuldete Vorauszahlung be

mißt sich nach der als Anlage 2 beigefügten Einkommen
steuer-Viel'teljahrestabelle. 

§ 55 
Vorauszahlungstermine und Voraus

zahlungspflichtbei Land- und Forstwirten 
Die Oberfinanzpräsidenten oder die entsprechenden obe

ren Finanzbehörden können für Steuerpflichtige, deren Ein
künfte überwiegend aus Land- und Forstwirtschaft her
rühren, die Vorauszahlungstermine und die Vorauszahlungs
zeiträume abweichend von § 35 Absatz 1 des Gesetzes 
bestimmen. 

§ 56 
Ermittlung des Vorauszahlungs

Einkommens 
(1) Bei der Ermittlüng des Einkommens, nach dem sich 

die Vorauszahlungen nach § 35 Absatz 2 des Geselzes zu 
bemessen haben, kann der Steuerpflichtige die für die Er
mittlung des Einkommens geltenden Vorschriften, insbeson
dere auch die Vorschriften der §§ 7a bis 7e, 10, 32a· 34, 34a 
und 41 des Gesetzes und der §§ 9 bis 2'1, 26, 28, 29, 32 bis 
38, 46 bis 49, 51 bis 53 in Anspruch nehmen. 

(2) Im Fall des § 10 Absatz 1 Ziffer 3 und des § 32a des 
Gesetzes ist die vierteljährliche Gcwinnennittlung auf 
Grund eines Bestandsvergleichs nicht erforderlich. § 49 Ab
satz 5 findet auf die Ermittlung des Vorauszahlungseinkom
mens keine Anwendung. 

zu § 46 des Gesetzes 

§ 57 
Veranlagung bei berechtigtem Interesse 

Ein berechtigtes Interesse im Sinne des § 46 Absatz 1 
Ziffer 4 des Gesetzes liegt nicht vor, wenn der Arbeitnehmer 
nur deshalb eine zu hohe Lohnsteuer entrichtet hat, weil er 
im Lohnsteuerverfahren Umstände, die eine niedrigere 
Lohnsteuer gerechtfertigt hätten, nicht oder nicht recht
zeitig geltend gemacht hat. 

§ 53 
Anrechnung von Vorauszahlungen 

(1) Auf die· Einkommensteuerschuld werden nach § 47 
Absatz 1 Ziffer 1 des Gesetzes die für den Veranlagungszeit~ 
raum entrichteten Vorauszahlungen angerechnet. 
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(2) Ist im Falle dPs § 2 Al:isatz 5 des Gesetzes bei der 
Ermittlung des Einkommens der Gewinn eines vom Ka
lenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahrs zu berücksichti
gen und haben sich die Vorauszahlungen nach dem Ein
kommen bemessen, das der Steuerpflichtige in dem Voraus
zahlungszeHraum bezogen hat, so gilt das Folgende: Auf die 
Einkommensteuerschuld werden die Vorauszahlungen an
gerechnet, die sich ·nach dem Einkommen bemessen haben, 
in dem der Gewinn der Vierteljahre des Wirtschaftsjahrs 
enthalten ist, dessen Gewinn bei der Veranlagung zu be
rücksichtigen ist. 

§ 59 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt, mit Ausnahme des § 53, erstmals 
für den am 1. Januar 1949 beginnenden Veranlagungszeit-

/ 

raum an die Stelle der enfsprec11enden Vorschriften der .. 
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung vom 7. Dezem
ber 1941 {RGBl. I S. 751) in der Fassung der Verordnung 
zur Aenderung der Einkommensteuer-Durchführungsver
ordnung vom 16. Oktober 1948 (WiGBl. S. 139). § 53 ist ab 
1. April 1949 anwendbar. 

Bad Romburg v. d. H., den 2. Juni 1949. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Hartmann 
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Anlage 1 

EinkoinnleilstetterjallrestalJelle 

' 
·oie Einkommensteuer 'bet.rägt in 

.Steuerklasse lll 
Einkommen Steuer- Steuer-

bei Kindcrermä!ligung lür klasse Wasse 
1 li 1 2 3 4 5 jedes _, 

Kind Kinder Kinder Ki~der l,(inder weitere 
DM DM 'DM DM DM DM 'DM DM Kind 

I 2 3 ·4 5 . 6 7 B 9 

von-biS I 

'. 
FUr jedes weitere bis 750 ·- ,_ 

""'" 
,.,;:;..... ~ -"'" - Kind sirld vom 

751- 800 8 ,_ 
~ - - Einkommen ie 

i 
600 DM ab zu' ie-801- 850 ! .13 ·~ ..... r"" - - -

) '. hen. Der Steuer-851- 900 18 .~ - - -I betrag lst dnno 
901- 950 ' 24 19 -" - '- - in Spalle B abzu-

I ao f lesen. 951- 1000 '14 ,..,.,. ~ - -
I \ 

' .. 
1001- 1050 ,35 18 """ -- - - .-
1051- 1100 i 40. '22 "- - ,-.,... -.,.. -
1101- 1150 i 45 26 """" - ~ - -
1151- 1200 50 so - - ...,.. ·- -I \ 

1201- 1 250 55 34 6 - _",.. -
1 251- 1 300 63 38 J.O """ ·-.. - -

72 42 14 
I' -1 301- 1350 "".. -= -

1351- 1 400 81 46 18 ~ ....... - -
tl 401- 1 450 90 50 22 -~ - - -
l451- 1500 99 54 26 ..... I - --
1 501- 1 550 108 58 30 6' ...... - -
1 551- 1600 117 62 34 10 - ~ -
1 601- 1 650 126 66 38 14 - - -
1651- 1700 135 70 42 18 - - -
1701- 1 750 144 74 '!Q 22 - - - I 
1 751--'- 1 800 153 77 49 25 - - -
1801- 1 850 '• 162 81 52 28 ·- - ; 

l 851- 1 900 ! 171 84 55 31 ~ - -I 
1901- 1 950 180 88 58 34 - ~ -. -

' 
1951- 2 000 ! 189 92 .til 37 ·~ - -

I 

: I 
2001- 2 050 ! 198 96 :64 40 i - - ·-I ·-tl I 
2 051- 2100 207 :1.00 68 44 - .- --

I 

2101- 2150 ·216 1108 ·:n 

t 
47 ,..,... - - ~ ' I 

I 
2151- 2 200 225 U7 •75 ~51 •6 - ' ·- i ., 

\ 
ll(,l 

'I I 
·2201- 2250 234 1126 f/8 :54 ! = 

\ 
- \ ! \ '· I 

' \ -
' I 
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Die Einkommensteuer beträgt in 

Steu.crklasse Ili 

Einkommen Steuer- I Steuer-
klasse klasse 

bei Kindcrermä!ligung für 

l li 1 2 ' 3 4 v-a 5 ' jedes 
Kind 1\:indPr Ki,;der Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DI\1 DM m.t DM D!1l Kind 
< ~;.i-;,· .. .-,~ -- j 2 3 4 5 6 7 8 9 

von-bis 
1351 

' 
i 

2251- 230() 243 . ll2 58 14 - - Für jedes weitere 
Kind "Sind •om 

2301- 2350 252 144 87 61" 18 - - Einkommen je 

2351- 2400 261 153 92 69 22 _, - 600 DM nhzuzie• 
! hcn. Der Steuer• 

2401- 2450 270 162 97 i 73 26 - - betrug ist dann 

24tH- 2500 282 171 Hl2 I 77 30 - - in Spalte 8 abzu• 
I, 

2501- 2 550 '• 294 18{1 10'1· 31 34 - - lesen. 

2551~ 2600 
f 

306 189 li2 84. 38 - -
2601- 2 650 :ns 198 J16 ! 87 42 I - [ -! I 

2651- 270() l 330 207 120 91 46 I - - ' I ! 
2701- 2750 I 342 216 125 9•1 50 - -1 

' ! 
2751- 2800 354 225 1~1.9 97 54 -;- -
2801- 2850 366 234 133 101 53 - I -: I 
2851- 2900 378 243 138 104 62 5 ~l 
2901~ 295C t 390 252 H4 

< 
107 64 ! 9 _, 

II ' 
2951- 3000 4(12 261 153 uo· ·67 1 13 -

414 ,l 270! 162 113 ' 70 1'7 ' 
3001- 3050 ~~ -

. 3051~ 3100 
,\ 

426 232' 171 116. 72: 21 -
3101- 3150 438 294 180 120 75 '2'} -
3151- 3200 450 306 189 123 78 29 -
3201- 3250 ' 462: 313 198 126 80 32 :'-I 
3251- 3 3(\0 474: '330 207 130 32 35 ,_. ' 

342 2.16 133 
. 

84 39 I 
3301- 3 350 486 -
3 351- 3400 498 354 225 136 86 42 -1 
3 401- 3 450' ! 510) 366 234 140 88 45 -
3451- 3 500 522 . 378 243 J 142 ' 91 49 ~ 

-~ 
3 501- 3 550 i 53!1 390 252 145 92 49 -
3 551- 3600 M6 · 402 261 153 94 50 -
3601- 3 650 553: 414" 270 I 162 96 j 51 -! 
3 ll!Jl- 3 700 I 573 426: 282 171 98 52 -
3 701- 3 750 588 438 294 .180 100 53 -
3751- 3800 603 450 306 139 102 54 -
31llll- 3850 618 462 318 ua 104 55 - ! 

3851- 3900 t 
633 ° 474 330 207 106 55 3-

3901- 3950' 648 486 342 216 110 56 ;;-

3 951:- 4 000~ i: 663 498! 354 225 117 57 4 
' \ 

4 um.- 4 oso t 678' 510 366 234 126 58 5 

4051- 4100. 
f, 693 ,. 522 378 243 ' 135 59 7 
f ' 

4 101-,- 4 150 ~ 708: 534; 390 252 ; 144 
I 

60 8 

723 ~ 1: I 
i I 

4151- 4200) ~ 546. 402 261 153 61 10' ~~ 

l -4201-42501 ~ 738 ~ 558~ 414 270' 162 62 H) 
!1 

4 251- 4 300 t 75:? li'i31i: 426 282' 171 63 i3 : 
\: i 

13 ~ 4 301- 4 350 ' 763' 588' 438 294 !80 72 ' 
' i! 

4 351- 4 400: 733 603 i, 450 306 :, 18!}' I 81 13 I 

:na; 
1 

4 401·- 4 450" 798. 6Hl·' 462 198 I 90 13 ; ' 4 451- 4 500\ 1!13 ' 633' 474 330 207 99 13 i 
4 501-- 4 55tJ U28 · 648 ~.: 406 342 216 103 13 ' 
4551~ 4 60(}1 ~ 1:113. 6631\: 4913 354 j 225 t1 11'1 24 
4601- 48501 H5ll , 673 510 366 234 126 30, 
4 651~ 4'1001 3'13 ~ 693 522 ' 378 243 135 36 ! 
4 701~ 4 7W1 Sl:!E ' 703f) 534 390 252 1'14 42 I I, 

4 751-'- 4 800· 903' 'i '123 543 4Q2r 261 153 4.fl ' 
i 

4 801--: 4 350 ,1)181: 736 558 
; 

MI 41'1 27Q 162 
., " ' 

~ p ; 

I\' 

1' t 1 I f i i J~ (, I 



Eink omm<Pn 

DM 
I 

von- bis 

4851-
4901-

4951-

5 001-

5051-

5 1 01--'-
5151-

5201-

5251-
5 301-

5 351-
5 401-

5451-
5 501-

5 551-

5601-
5 651-
5701-

5 751-

5801-
5 851-
5901-
5 951-

6001-

6051-

6101-

6151-
6 201-

6 251-

6 301-
6 351-

6 401-

4 900 
4 950 

5 000 

5.050 
5 100 

5150 
5 200 
5 250 

5 300 
5 350 
5 400 
5 450 
5 500 
5550 
5 600 
5 650 
5 700 
5750 
5800 
5850 
5900 
5 950 
6 000 

6050 
6100 
6 150 
6 200 
6 250 
6 300 
6 350 
6 400 
6 450 

500 6 451- 6 

6 501- 6 550 
6 551- 6 600 

650 6 601- 6 

6 651- 6700 
6 701- 6 

6 751- 6 

6 SOl- 6 

6 851- 6 

6 901- 6 

6 951- 7 

'7 001- 7 

7 051- 7 

7 101- 7 

'I 151- 7 

7201- '1 

7251- 'I 
'1301- 'I 

'1351- "' 

750 
800 
850 
900 
950 
000 

050 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 

Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Die Einkommensteuer beträgt in 

Steuerklasse 111 

Steuer· St.:-uer· 
kla,..•e klasse 

bei KinderermliD.igung !iir 

l ll I 2 ;j 4 

Kind Kinder Kinder Kinder 
o;vJ DM DM DM DM DM 

I 2 ~ 4 . 5 6 1 

936 ';53 573 426 282 171 

954 768 588 433 294 180 

! 
972 783 603 450 366 189 

990 798 613 462 318 193 

1 008 813 633 474 330 20'1 

1 026 828 648 486 342 216 

1 044 843 6ll3 498 354 225 

10 62 858 678 510 366 234 

1 080 8'i3 693 522 378 243 

1098 888 708 I 534 390 252 

1116 903 723 546 402 261 

1 134 918 738 558 414 270 

1 152 936 753 573 426 232 

1 170 954 768 588 438 294 

1 188 972 783 603 450 306 

1 206 990 798 618 462 318 

1224 1 008 813 633 474 330 

1 242 1026 828 648 486 342 

1 260 l 044 843 663 498 354 

1 276 1062 858 678 510 300 

1 296 l 080 873 693 522 378 

1 314 1098 888 708 534 390 

1 332 1 116 003 723 546 402 

1 350 1 134 918 738 558 414 

1 371 1 152 936 753 573 426 

1 392 1 170 954 768 588 438 

1 413 1 188 972 783 603 450 

1434 1 206 990 798 613 462 

1455 l 224 1 008 813 633 474 

1476 1242 l 026 828 648 486 

1497 12.60 1 044 843 663 498 

1 518 1278 1062 858 678 510 

1 539 1296 1080 873 693 522 

1 560 l 314 1098 883. 708 -534 

1 581 1 332 lll6 903 723 546 

1 602 1 350 1 134 918 738 558 

1 623 1 371 1 152 936 753 573 

1 644 1 392 1 170 954 768 588 

1 665 1 413 1188 97Z 783 603 

1 686 1434 1 206 990 798 616 

I 707 1455 1 224 ' 1008 813 633 

I 728 1 476 1 242 1026 828 648 

I 749 1 497 I 260 1 044 843 663 

1 770 1 518 1 278 1062 658 678 

i l791 1 539 I 296 I 080 873 693 

1 812 1 560 I 314 l 098 888 708 

I 833 I 581 I 332 I 116 903 723 
l 1 854 1602 1 350 1 134 918 738 

1 878 1 623 1 371 1 152 936 753 

l 902 1644 1 392 1170 954 768 

1926 1 665 1413 1188 973 768 

5 jedes 
Kinder weitere 

DM Kind 
B 9 

Für jede:J weitere 

63 Kind sind vom 

72 
Einkommen je 
600 DM abzm ie• 

81 hen. Der Steuer• 
betrag ist dann 

90 in SpalteS abzu• 

99 
l~sen. 

108 
117 
128 
135 
144 
153 
162 
171 
180 
189 

198 
207 
216 
225 
234 
243 
252 
261 

270 
282 

' 

294 
306 
318 
330 
342 
354 
366 
378 
390 
402 
414 
426 
438 .,. 
450 
462 
474 
486 
496 

' 
510 
522 
534 
546 
556 

573 ·.I 

588 
608 
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~ ~ ~- '· 
l Die Einkommensfeuer beträgt in i -· --

~- ~ -··" ~ 

i 
Steuerklasse Ill 

1 
Einkommcru Sleuel'• Steuer-

klasse klasse ~ ' 
bei Kinderermäßigung für 

li JI. 1 2 3 4 5 jedes 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

~ 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind -. 
I 2 i J - 4. 5 6 7 8 9 

' 
von- bis Fiir jedes weitere 

7 401- 7 450 1950 1 686 I 434 1206 990 798 618 Kind sind vom 

7 451-,7 500• l 974 1707 1455 I 224 1008 813 633 Einkommen je 
600 DM abzu>ie· 

7 501- 7 550 1 998 1 728 1 476 1 242 1 026 828 648 hen. Der Steuer• 

7 551- 7 600' 2022 1749 1497 1 260 1044 343 663 betrog ist dann 

7 601- 7 650 2046 1 770 1 518 1278 1062 858 678 
in Spalle~s abzu· 
lesen. 

7 651- 7 700' 2070 ] 791 1 539 1296 1080 i 873 693 / 

7 701- 7 7501 2094 1 812 
I 

} 560 1 314 1098 I 888 708 
7751- 7 800 2119 1 833 1 581 1 332 1116 i 903 723 
7 801- 7 B:l(i\ 2142 1 854 1 602 1350 1134 918 738 I 

I ' 
7851- 79~ 2166 1 878 1623 1 371 1152 936 753 
7 901- 7 9501 2190 1902 

I t 644 1 392 l i70 954 768 
7 951- 8 000.1 2 214 1926 I 665 

' 
1 413 1 188 972 783 

8 001- 80501 2238 1950 1 686 1 434 1 206 990 798 I 
8051- 81001 22G2 ·1974 1 707 1 455 1 224 1 009 813 

8 101- 8 150' 2286 1 991l l 721l 1476 1 242 l 026 828 
i 

' 
8 151- 8 200. 2310 2.022 ' 1 749 ', 1 497 1 260 1044 843 

8 201- 8 250 2 334 2 046 l 770 1 518 1 278 1062 858 

13 25!- 8 300 2 358 ' 2 070 I 791 1 539 1080 873 I 1 296 

8 301- 8 350 2 382 2 094 1 812 1 560 1 314 l 098 888 

8351-8400 2406 2118 1 833 1 581 1 332 1 ll6 903 

8 401- 8 450 2 430 2 142 1 854 1 602 1, 350 1 134 918 

8 451- 8 500 2454 2 166 .1 S78 1 623 I 371 1 152 936 

13 501- 8 550 2478 2190 1 902 1 644 1 392 l 170 954 

8 551- 13 600 2 502 2 214 1 926 1 665 1413 1 188 9_72 

8601-.13650 2 526 2 238 I 950 1 686 1 434 1 206 990 

8 &51-- 8 700 2 550 2 262 1 974 1 707 1 455 1 224 1 008 
I 

13 701- 8 750 2 574 2 286 l 998 1 728 1 476 1 242 1 026 

8 751- 8 800 2 598 2 310 2 022 1 749 1 497 1 260 1 044 

8 801- 8 850 2622 2 334 2046 1 770 1 518 1 278 1 062 

8 851- 13 900 2 646. 2 358 2 070 1 791 1 539 1 296 1 080 

8 901- 8 950 2 670 2 382 2094 1 812 1 560 1 314 1098 

8 951- 9 000 2 694 2406 2118 I 833 1 581 1 332 1 116 

9 o'o1- 9 oso 2 718 2 430 2 142 1 854 1602 1 350 1 134 

9 051- 9 100 2 745 2 454 2166 1 878 1 623 1371 1 152 

9101- 9150 2 772 2478 2190 1 902 I 644 1 392 I 170 

9 151- 9 200 2 799 2 502 2 214 1 926 1 665 l 413 1 188 

9 201- 9 250 2 826 2 526 . 2 238 1 950 1 686 1434 1 206 

9 251- 9 300 2853 2 550 2262 1 974 1 707 1 455 1 224 

9301- 9350· 2880 2 574 2286 1 998 1 7~8 1476 1 242 

9 351- 9 400 2 907 2 598 2 310_ 2 022 J 749 1497 1 260 

9 401- 9 450 2 934 2 622 2 334 2 046 1 770 1 518 1.278 

9 451- 9 500 2 961 2 646 2 358 2 070 1 791 1 539 1 296 

9 501- 9 550 2 988 .2 670 2 382 2.094 1 812 ,- 1 560 1 314 

9 551- 9 600 3 015 2 694 2 406 2118 1 833 1 581 1 332 

9 601- 9 650- 3 042 2 718 2 430 2 142 1 854 1 602 1 350 

9 651- 9 700 3 069 2 745 2454 2166 }87ß 1 623 1 371 

!) 701- 9 750 3096 2 772 2478 2190 1 902 .1644 ~ 392 

9 751- 9 800 3123 2 799 2502 2214 1 926 l665 1 413 

9 801- 9 850. 3150 2826 2526 2 238 1950 1686 H34 

9851- 9900 3177 2 853 2 550 2 262 1974 1707 1 455 

9901- 9950 3204 2880 2574 2 286 1998 ' 1728 H76 
,[ ' 

9 951..-10 00() ,3.231 2.907 ~598 ; ~310 '. -~ 1)22 1749 ' 1497 'i 
,_", ', f' 

[i 
\ jl 

i I . 
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Die Einkommensteuer beträgt in 

Steuerklasse 111 
Einkommen Steuer- Steuer-

' klasse klnsse bei Kinderermiilligung für 

l II 1 2 3 4 ';:: 5 jedes 
f.iad Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 
1 2 3 4 ' 5 6 7 B 9 

,, 
von-bis Für jedes weitere 

'10 001-10 050 3253 293ll 2622 2 334 2 046 1 77~ 1518 Kind sind vom 

10 051-10 100 3 285 2 961 2646 2 353 2070 1 791 1 539 Einkommen j<l 
600 DM abzu>ie-

1:0 101-10 150 
' 

3 312 2988 2 670 2 382 20!14 1812 1 560 hen, Der Steuer• 

'10 151-10 200 3339 3 015 2694 2406 2llß 1 !l33 1 5ßl betrug ist dann 

10 201-10 250 3366 3042 2718 2 430 2142 1 854 1602 in Spalte 8 abzu-
lesen. 

10 251-10 300 3 393 3069 2 745 2 454 2166 1 878 1623 

10 301-10 350 3420 3006 2772 2 478 2 190 1 902 1 644 

10 3.51-10 400 3 447 3 123 2799 2502 2 214 t92& 1665 

10 401-10 450 3474 3150 2 826 2 526 2 238 1 950 1686 

10 451-10 500 3 501 3 1'77 2853 2 550 2262 I 974 1707 

10 501-10 550 3 528 3204 2880 2 574 2 286 1 998 1728 

10 551-10 800 3 555 3 231 2907 2 598 2 310 2 022 1749 

10 601-10 650 35C2 3 258 2 934 2622 2 334 2046 1770 

10 651-10 700 3609 3 285 2 961 2646 2 358 2 070 1 791 

10 701-10 750 3636 3 312 2988 2 670 2 382 2 094 1 812 

10 751-10 800 3 66'3 3 339 3 015 2694 2408 2118 1833 

10 801-10 850 3690 3 366 3042 2 718 2 430 2142 1854 

10 851-10 900 3 717 3 393 3069 2 745 2454 2 166 1 G78. 

10 901-10 950 3744 3 420 3 096 2 772 2478 2 190 1902 

10 951-11 OO!J 3771 3447 3 123 2 799 2 502 2 214 1 ll26 

11 001-11 000 379ll 3 474 3 150 2 826 2 526 2 233 1950 

11 051-11100 3825 3 501 3177 2 853 2 550 2262 1974 

'll 101-11150 3852 3 528 3 204 2 880 2574. 2 286 l 998 

11 151-11 200 3879 3 555 3 231 2 907 2 598 2 310 2022 

11 201-11 250 3906 3 582 3 258 2 934 2 622 2334 20-16 

11 251-11 300 3933 3 609 3 285 2 961 2 646 2358 2070 

11 301-11 350 3 960 3 636 3 312 2 988 2670 2 382 2094 

11 351-11 400 3 987 3 663 3 339 3 015 2 694 2 406 2118 

11 401-11 450 4014 3690 3 366 3 042 2 718 2 430 2 142 

11 451-11 500 4041 3 717 3 393 3069 2 745 2 454 2 166 

11 501-11 550 4068 3744 3 420 3 096 2772 2 478 2190 

li 551-11 600 4095 3771 3 447 3 123 2 799 2 502 2 214 

11 601-11 650 4122 3798 3 474 3 150 2826 2 526 2 236 

11 651-11 700 4149 3 825 3 501 3 177 2 853 2 550 2 262 

11 701-11 750 4176 3 852 3 528 3 20'1 2 SilO 2 574 2 286 

11 751-11 aoo 4203 3879 3 555 3 231 2 907 2598 2310 

11 801~11·850 4.230 3 906 3 582 3 253 2 934 2 622 2 331 

11 851-11 900 4257 3 933 3 609 3_285 2 961 2 646 2 358 

11 901-11 950 4 264 3 960 3 636 3 312 2 988 2 670 2 382 

ll 951-12 000 4 311 3 987 3 663 3 339 3 015 2 694 2 406 

12 001-12 100 4338 4,014 3 690 3ltl8 3 042 2 718 2 430 

12 l01-12 200 4 392 4 068 3 744 3 420 3 096 2 772 2 478 

12 201-12 300 4446 4122 3 798 3 474 3 150 2826 2 526 

12 301-12 400 4 500 4176 3852 3 528 3 204 2 880 2 574 

12 401-12 500 4 554 4 230 3 908 3 582 3 258 2 934 2 622 

12 501-12 600 
I 

4 808 4 284 3 960 3 636 3 312 2988 2 670 
l ' 

12 601-12 700 4682 4 338 4 014 3 690 3 366 3 042 2 718 

12 701-12 800 ! 4716 4392 4068 3744 3 420 3096 2 772 

12 801-12 900 4 770 4446 4122 3798 3 474 3 150 2826 
; 

1;l2 001-13 000 4824 4500 4176 3852 3 528 3 204 2 880 
! 

I 
; 



Nr. 22- Tag der Ausgabe: 14. Juli 1949 

- ~-· -· - -- -- - - ,-

\ (>ic Einkommt>Osleuer brlfiigl in I 
---

\ 
--- - -- -- ·- . -- -

Sleut>rklosse llf I 

-
Einlwrnmen Steuer· Steuer· 

klasse klasse 
bri Kinderermälligung für _, 

-

i~ l II l 2 3 4 5 jedes 

/ Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

( DM -I DM DM DM DM DM DM I>M Kind -

I 2 ; ' 5 6 7 6 
-- 9 

' -i i 

von-bis Für jedes weitere 

1ll Oill-13 100 4873 4554 4 230 3 906 3 582 3258 2 934 Kind sind vom 

4608 4 284 3960 3 636 3 312 2988 
Einkommeo ie 

13 101-13 200 4 932 600 DM abzuzie• 

13 201-13 300 4 986 4662 4338 4014 3690 3366 3042 hen. Der Steuer• 

]3 301-13 400 5 046 4 716 4392 4068 3 744 3420 3096 betrag ist d&llJI 
in Spalte 8_ abzu-: 

13 401-13 500 5106 4 770 4446 I 4122 3 798 3474 3150 lesen. 

]3 501-13 600 5166 4824 4500 41761 3 852 3528 3 204 

13 601-13 700 5226 4 878 4 554 4230 3 906 3582 3 258 

13 701-13 800 5 286 4932 4.608 4284 3960 3636 3 312 

13 801-13 900 5 346 4986 4662 ' 4 338 4 014 3690 3 366 

13 901-14 000 5406 5046 4 716 4392 '4 068 3744 3 420 

141001-14 100 5466 5106 4 770 4 446 4122 3 798 3 474 

14 101-14 200 5526 5166 4824 4 500 4 176 3852 3 528 

14 201-14 300 5586 5 226 4878 4 554 4 230 3906 3 582 

14 301-14 400 5646 5 286 4932 4608 4 284' 3960 3636 i 
' 

14 401-14 500 5 7{)6 5 346 4986 4662 4 338 4014 3690 

14 501-14 600 5766 5 406 5046 4716 4 392 4068 3 744 

l4 601-14 700 5826 5466 5106 4770 4 446 4122 -a 798 

14 701-14 800 5886 5 526 0166 4824 4 500 4176 3 852 

14 801-14 900 5946 5 586 5 226 4878 4554 4230 3903 

14 901-15 000 6006 5 646 5286 4932 4608 4284 ! 3960 

15 ()1}1-15 100 6066 5706 5346 4986 4662 I 4338 4014 

15 101-15 200 6126 5 766 5406 5046 4716 4392. 4063 

15 201-15 300 6186 5 826 5466 5106 '1770 4446 I 4122 

15 301-15 400 6246 588_6 5526 5166 4824 4-500 4176 

15 401-15 500 6 306 5946 5586 5226 .4878 4554 4230 

15 501-15 600 6366 6006 5646 5286 4932 uoa 4284 

15 001-15 700 6426 6066 5706 5346 I 4986 4662 4338 

15 701-15 800 6486 6126 5766 5406 5046 4716 4392 

15 801-15 900 6546 6186 5826 5466 5106 4770 4446 ~ 

15 901-16 000 6606 (i 246 5886 I 5 526 i 5166 482~ I 4500 I 
' ' 

' 
lfl 001-16 100 6666 6 306 5946 5586 ! 

5226 4878 ' 4 554 

16 101-16 200 6 726 6366 6006 5646 5286 ' 4932 4008 

H!201-16 300 6 786 6426 6066 5706 5346 4986 4662 

16 301-16 400 6 646 6486 6126 ' 5766 5406 5046 4716 i 
16 401-16 500 6906 6546 6186 5826 5466 5106 4 779 I 

H3 501-16 600 6966 6606 6-246 5886 5526 5166 4824 i 

l(j 601-16 700 7 oia . 6666 . 6 306 5946 5586 5 226 I 4 87!l 

16 701-18 800 7086 6726 6366 6006 5646 5286 4932 ! 

16 001-16 900 7146 6788 6426 6066 5706 5346 4986 I 

16 001-17 000 720G 6846 6486 6126 5766 5406 ! \ 5045 

7266 
I I 

17 001-17 100 6006 6546 6186 5826 5466 ' 510.1 

17101-17 200 7326 61lq6 6606 6246 5886 5526 5100 

,17 2,{)1-17 300 7300 7026 6666 6306 5946 '5 586 I. 5226 

17 301-17 400 7446 '7086 6726 6366 6006 564(.1 5 286 
: 

1 'I 4{11-17 5()0 7 50& 7146 6786 6426 «! 066 5706 5346 

17 f!Ol-17 000 'Hi66 7 206 6846 6486 tl126 5766 5400 

17 00!-17 700 7 62,8 7265 6006 6546 6186 5826 5400 : 

; 17 701-17 soo 76136 7.326 6966 66il6 (1246 5886 5526 

1117 001-1'11100 '7746 7396 7 026 6666 8306 5946 5500 . 

l ~7 lfl>l-13 000 78tY1 7446 7 086 #S 726 6366 6006 5646 : 



Gecetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

' 

, Die Einkommensteuer h e I rä g t i II ! 

' ! .Steuerklasse (fl 

F.inknmmPn St<>uPr· St?twr· 
klass? kla."P 

bei KinderermäP.igung !ür 

I II I 2 :1 4 ~ l jedes 

Kwd KindN Kmder Kinder , Kmder ""'f>tlere 
' 

DM OM DM DM DM· DM DM DM Kond i 
I 2 } 4 5 6 ? ~ 9 

von- bis Fur wd~s Wt>ite•e 

i8 OOJ-18 100 7 866 7 506 7 t46 6 786 6 426 6 066 5 706 K 10d s.nd vum 

bukornmrn ie 
18 101-18 200 7 932 7 566 7 206 6 846 6 486 6 !26 5 766 bOO 0~; a.bzu11e• 

18 201-18 300 7 998 7 626 7 266 6 906 6 546 6!86 5 826 ht'n Dt>r Steuer• 

18301-18400 B 064 7 686 7 326 6 966 6 €')6 6 246 5 886 
bt"trae ist dann 
in fjpalt~ j:J abzu• 

18 401-11l500 8 130 7 746 7 386 7 026 6 666 6 306 5 946 Ieien. 

18 501-18600 8 196 7 806 ' 7 446 7 086 6 725 6 366 6006 

18 60 I -18 700 II 262 7866 7 506 7 146 6786 6 426 6066 

18 701-18 800 8 :l2!l 7 932 7 566 7 206 6 846 6 486 6 126 

18 BOI-18 900 8 394 7998 7 626 7 266 6 906 6 546 6 186 

IB !lOl-1~ 000 8 460 8 064 7 686 7 326 6 966 6606 6 246 

19 001-19100 8 526 8 130 7 746 7.386 7 026 6 666 6 306 

19 101-19 200' 8 592 8 196 7 80u 7 446 7 086 6 726 6 366 

19 201-19300 8 653 8 262 7 866 7 506 7 146 6 786 6 426 

19 301-19 400 8 72cl 8 328 U32 7 566 7 206 6 846 6486 

19 401-19 500 8790 B 394 7 998 7 626 7 266 6 906 6 546 

19 501-19 600 8 856 8 460 8064 7 686 7 326 6 966 6 606 

19 601-19 700 8922 8 526 8130 7 746 7 386. 7 026 6 666 

19 701-19 800 8988 !:!592 8 196 7 806 7 446 7 086 6 726 

19 801-10 900 9 054 8 658 8 ~62 7 866 7 506 7 146 6 786 

19 901-20 000 9 120 ß 724 8 328 7 932 7 566 7 206 6 846 

20 001-20 100 9 186 8 790 8 394 7 998 7 626 7 266 6906 

20 101-20 200 9 252 8 856 B 460 8 064 7 686 7 326 6 966 .,, 

20 201-20 300 9 318 8 922 8 526 8 130 7 746 7 386 7 026 

20 301-20 400 9 384 8 988 8 592 8 196 7 806 7 446 7 086 

20 401-20 500 9 450 9 054 8 658 8 262 7 866 7 506 7 146 

20 501-20 600 9 516 9 120 8 724 8 328 7 932 7 566 7 206 

20 601-20 700 9 582 9 186 8790 8 394 7 998 7 626 1266 

20 701-20 800 9 648 9 252 8856 8 460 8 06<1 7 686 7 326 

20 801-20 900 9 714 9 318 8 922 8 526 1!130 7 746 7 386 

20 901-21 000 9 780 9 384 8 988 8 592 8 196 7 8()6 7 446 

21 001-21 100 9846 9 450 9054 8 658 8 262 7 866 7 506 

21 101-21 200 9912 9 516 9120 8 724 8 328 7 932 7 566 

21 201-21 300 9978 9 582 9 186 8 790 8 394 7 998 7 626 

21 301-21 40(1. 10 044 9 648 9 252 8 P56 8 460 8 064 7 686 

Z1 401-21 500 10 llO 9 714 9 318 8922 8 526 8 130 7 746 

21 501-21 600 10 176 9 780 9 384 8988 8 592 8 196 7 806 

21 601-21 700 !0 242 9846 9 4EO 9 054 8 658 8 262 7 866 

21 701-21 800 10 308 9 912 9 516 9 120 8 724 8 328 7 932 ' 

21 801-21 900 i 10 374 9978 9 582 9 186 8 790 8 394 7 998 

21 901-22 000 lO 440 10 044 9 648 9 252 8 856 8460 8064 

22 001-22 100 10 506 10110 9 714 9 318 8 922' 8 526 8 130 

22 101-22 200 10572 lO 176 9 780 9 384 c 988 8 592 8196 

22 201-22 300 10 638 10 242 9 846 9 450 9 054 8 658 8 262 

22 301-22 400 10 704 10 308 9 912 9 516 9 120 8 724 8 328 

22 401-22 500 10 770 10 374 9 978 9 582 9 186 8 790 8 394 

22 501-22 600 lO 836 10440 10 044 9 648 9 252 8 856 8460 

22 601-22 700 i 10 902 10 506 10 llO 9 714 9 318 8 922 8 526 

22 701-22 800 10 96B 10 572 10 176 9 780 9 384 8 988 8592 

22 801-22 900 11034 10 638 10 242 9 846 9 450 9 054 8 658 

22 901-23 000 11 lOO 10 704 10 308 ' 9 912 9 516 9120 8724 

- -----



fl24 Nr. 22 - Tag Cler 'Ausgalie: 14. Juli 1949 

-" 

bi~ Einkoiii'lhensteuer fJcträgt rn 
-- --. . --- -

Steuerklasse Ill 

Einkommen Steuer. Steuer. 
bei Kinderermäfligung für 

klasse klasse 
1 II j J 3 4 ~ I jede• 

Kind Kinder Kinder Kinder Ki11der \vl'iten· 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 
-

I --- 2 3 6 5 6 7 ' 8 9 

VOh-bls für Jedes weitere 

23 001-23 100 11166 10 770 10 374 9 978 9 502 9 186 8 790 Kind sind vom 

23101-23 200 11232 10 836 10 440 10 044 9 648 0 252 

l 
B 856 !::in kommen ie 

600 0~1 abzu> •e• 
23 201.:.....23 300 11298 10902 10 506 10 110 9 714 9 316 6 922 h«n. Der Steuer> 

23 301-23 400 11364 10968 10 572 10176 9 760 9 384 8 988 betra~ ist dan•• 

23 401-23 500 11430 11034 10 638 10 242 9 846 9 450 9 054 
in Spalte 9 abzu• 
lesen. 

23 501-23 600 11496 11 100 10 704 10 308 9 912 9 516 lJ 120 

23.601-23 700 11562 11 166 10 770 10 374 9 978 9 582 9 166 

23 701-23 800 11 628 11 232 10 836 !0440 10044 9 648 9 252 

23 801-23 900 11694 11 298 10 902 10 506 10110 9 714 9 318 

23 901-24 000 11760 11 31!4 10 968 10 572 10 176 9 780 9 384 

24 001-24 100 11826 11 430 11 034 10 638 10 242 9 846 9 450 

24 101-24 200 11898 11 496 11 100 10 704 10 308 9 912 9 516 ' 

24 201-24 300 11970 11 562 11 166 10 770 10 374 9 978 9 582 I 

24 301-24 400 12 042 11 628 11 232 10 836 10 440 10,044 9 648 i 

24 401-24 500 12114 11 694 11 298 10 902 10 506 10110 9 714 

24 501-24 600 12 186 11 760 11 364 10 968 !0 572 10 176 9 780 
I 

24 601-24 700 12 258 11 826 ll 430 11 034 10 638 10 242 9 646 

24 701-24 600 12 330 11 898 ] 1 496 11100 10 704 10 308 9 912 

24 801-24 900 12 402 11 970 11 562 11-166 10 770 10 374 0 978 

24 001-25 000 12 474 12 042 11 621! 11 232 10 836 10 440 10 044 

25 IHil-25100 12 546 12 114 11 694 11 298 10 902 10 506 10 110 

25 J.Ol-25 200 12 618 12 186 11 760 II 364 10 968 10 572 10 176 

25 201-25 300 12 ('.90 12 258 11 826 II 430 11 034 10 638 10 242 

25 301-25 400 12 762 12 330 11 898 11 496 11 100 10 704 10 308 

25 401-25 500 12 834 12 402 11970 11 562 11 166 10 770 10 374 

25 501-25 600 12 906 12 474 12 042 11 626 11 232 10 836 10 440 

25 601-25 700 12 978 12 546 12 114 11 694 11 298 10902 ;10 506 ' •. 

25 701-25 800 13 050 12 618 12 186 11 760 11 364 10 968 10 572 

25 BOl'--25 900 13122 12 690 12 258 11 826 11 430 I 1 034 10 638 

25 901-26 000 13194 12 762 12 330 11 898 11 496 11 t'oo 10 704 

26 C>!il--26 100 13 286 12 834 12 402 11 970 ll 562 11 166 10 770 

26101-26 200 13 338 12 906 12 474 12 042 11 628 ll 232 10 836 

26 201-26 300 13 410 12 978 12 546 12114 11 694 11 298 10 902 

26 301-26 4{}0 13482 13 050 12 618 12 186 11 760 11 364 10 968 

26 401--26 500 13 554 13 122 12 690 12 258 11 826 11 430 11 034 

23 501-26 600 13 626 13 194 12 762 12 330 11 898 11 496 11 100 

26 601-26 700 13 698 13 266 12 834 12 402 11 970 11 562 11166 

26 701-261300 13 770 13 338 12 906 12 474 12042 11 628 11 232 

26 801--26 900 13 842 13 410 12 978 12546 12 114 11 694 11 298 

26 901-2.7 000 13914 13482 13 050 12 618 12186 11 760 11 384 

27 001--27 100 13 986 13 554 13 122 12 690 12 258 11 826 11 430 

27 101-2'1 2('r0 14 058 13 626 13 194 12 762 12 330 11 898 11496 

27 201-27 300 14130 13 698 13 266 12 834 12 402 11 970 11 562 

27 301-27 400 14 202 13 770 13 338 12 906 12 474 12 042 11 628 

27 ~01-27 500 14274 13 842 13 410 12 978 12 546 12 114 11694 

27 501-27 600 14 346 13 914 13 482 13050 12 618 12186 11760 

27 601---"'27 700 14 418 13 986 13 554 13122 12 690 12 258 11826 

27 701-27 800 14 490 14058 13 626 13194 12762 12 330 11898 

27 801-27 900 14 562 14130 13 698 13 266 12834 12402 11970 

27 001-28 000 l4Q34 14202 13 770 13 338, 12906 12474 12042 
-



Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 129 

J) i e Einkomrn~u>tcner h<'trägt in 

: Steuerklasse 111 

Einkommen Steuer- Steuer-
b~i Kindere~mtirlignng für 

klasse kla~se - / 

1 II I 2 :l 4 5 jedes 

Kind Kindt'r Kinde-r Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM Q,\<1 DM DM DM Kind 

t 2 ; 4 5 6 7 8 9 

von -bis für iedes weitere 

28 601-28 100 14 706 14 274 13 842 13 410 12 978 12 546 12114 Kind sind VQ.I;!l 

28 101-28 20_G 14 778 14 346 13 914 13 482 13 050 12 618 12 186 Einkommen je 
600 DM al,mp i.!!• 

28 201-28 300 14 850 14 418 13 986 13 554 13 122 12 690 12 258 h .. n. Der Steuer• 

28 301-28 400 14 922 14 490 14 058 13 626 13 194 12 762 12 330 betrag ist dann 

28 401-28 500 14 994 14 562 14 130 ' 13 69o 13 266 12 834 12 402 
in Spalte 8 abzu. 
lesen. 

28 501-28 600 15 066 14 634 14 202 13 770 13 338 12 906 12 474 

28 601-28 700 15 138 14 706 14 274 13 842 13 410 12 978 12 546 

2(l70l-2ß 800 15 210 14 778 14 346 13 914 13 482 13 050 12 618 

28 801-28 900 15 282 14 850 14 418 13 986 13 554 13 122 12 690 

28 901-29 000 15 354 14 922 14 490 14 058 13 626 13 194 12 762 
I 

20 ßOl-29 100 15 426 14 994 14 562 14 130 13 698 13 266 12 834 

29 101-29 200 15 498 15 066 14 634 14 202 13 770 13 338 12 906 

29 201-29 300 15 570 . 15 138 14 706 14 274 13 842 13 410 12 978 

29 301-29 400 15 642 15 210 14 778 14 346 13 914 13 482 13 050 

29 401-29 500 15 714 15 282 14 850 14 418 13 986 13 554 13 122 

29 501-29 600 15 786 15 354 14 922 14 490 14 058 13 626 13 194 

29 6{)1-29 700 15 858 15 426 14 994 14 562 14 130 13 698 13 266 

29 701-29 800 15 930 15 498 15 066 14 634 14 202 13 770 13 338 

29 801-29 coo 13 CQ!} 15 B70 15 133 14 706 14 271 13 842 13 410 

29 001-30 000 16 074 15 642 15 210 14 778 14 346 13 914 13 4cl2 

30 801-30 100 16146 15 714 15 282 14 850 14 418 13 986 13 5ii4 

30 101-30 20() l(J 224 15 786 15 354 14 922 14 490 14 058 13 626 

30 201-30 300 16 302 15 858 15 426 14 994 14 562 14 130 13 698 

30301-30 400 16 380 15 930 . 15 498 15 066 14 634 14 202 13 770 

30 401-30 500 16458 16 002 15 570 15 138 14 706 14 274 13 842 

30 501-30 600 16 536 16 074 15 642 15 210 14 778 14 346 13 914 

30 601-30 700 18 614 16 146 15 714 15 282 14 850 14 418 13 986 

30 701-30 800 16 692 16 224 15 786 15 354 14 922 14 490 14 058 

30 801-30 900 16 770 16 302 15 858 15 426 H 994 14 562 14 130 

30 901-31 000 16846 16 380 15 930 15 498 15 066 14 614 14 202 

31 001-31 100 
I 16 926 16 458 16 002 15 570 15 138 14 706 14 274 

31 101-31 200 1'1 004 16 536 16 074 15 64~ 15 210 14 778 14 346 

31 201-31 300 i 17 082 16 614 16 146 15 714 15 282 14-850 . 14 418 

31 301-31 400 I 17 160 16 692 16 224 15 786 15 354 14 922 14 490 

31 401-31 500 " 17 238 . 16 770 16 302 15 858 15 426 14 994 14 562 

31 501-31 600 17 316 16 848 16 380 15 930 15 498 15 066 14 634 

31 601-31 700 17 394 16 926 16 458 16 002 15 570 15 138 14 706 

31 701-31 soo 17 472 17 004 16 536 16 074 15 642 15 210 14 77ß 

31 801-31 900 17 550 17 082 16 614 16 146 15 714 15 282 14 850 

31 901-32 000 17 628 17 160 16 692 16 224 15 786 

I 
15 354 14 922 

' 
32 001-32 100 17 706 17 238 16 770 16 302 ' 15 858 15 426 14 994 

32 101-32 200 17 784 17 316 16 8~8 16 380 15 930 15 498 15 066 

32 201-32 300 1'7 862 17 394 16 926 16 458 16 002 15 570 15 138 

32 301-32 400 17 940 17 472 17 004 16 536 16 074 15 642 15 210 

32 401-32 50() 18 018 17 550 17 082 16.614 16 146 1571<1 15 282 

32 501-32 600 18 096 17 628 17 160 16 692 16 224 15 786 15 354 

32 601-32 700 18 174 ' 17 706 17 238 16 770 16 302 15 858 Ui 426 

32 701-32 80() 18 252 17 784 17 316 lß 848 16 380 15 930 15 498 

32 801-33900 18 330 1'7 862 17 394 16 926 16 456 16 002 1_5 570 
' 32 901-33 000 18 408 17 940 17 472 17 004 16 536 16 074 1{) 642 

' -"- "j. "\ I,( 1\ f"; n ~"\ ;,, •1 f\_ n r. \o f< : I ' t 



Nr. 22 - Tag der Ausgabe: 14. Juli 1949 

; ,, 

Die Eink~omrn~nsleuer betriigt in 
--

SteucrklaRse lll -
Einkommen Sh,uer- SleuPr- bei K inderermäf!ignng für 

klosse klDsse 

' 
l 11 j 2 3 4 5 jedes 

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kiud 

j 2 3 .; ') 6 7 8 9 
~ 

VOll- bis Für jedes weitere 

33 091-33 lOO 18 486 18 018 17 550 ]7 082 16 614 16146 15 714 Kind sind vom 

18564 ]8 096 17 623 17 160 !6692 16 224 15 786 
Einkommf'n je 

33 101-33 200 600 DM ahzm ie. 

33 201-33 300 18 642 18 174 17 706 17 238 16 770 16 .302 15 858 tu•n. Der Steuer"' 

33 301-33 400 18 720 18 252 p784 17 316 16848 11!380 ll: 930 betrag ist dann 
in Spalte 8 abzu-

33 401-33 500 18 793 18 330 17 862 17 394 16 926 16458 16002 lesen. 

33 501-33 600 18 876 13 408 17 940 1'/472 17 004 1653tl 16074 

33 601-33 700 18 954 18 486 18 018 17 550 17 0~2 16614 ]6146 

33 701-33 800 19 032 18 564 18 096 17 628 17 160 16 692 1{1224 

33 801--33.900 19110 18 642 18174 17 706 17 238 16 '770 16 302 

33 901---34 000 19188 18 720 18 252 17 784 17 316 16848 1ß 3130 

:14 001-31100 ]9 266 13793 18 330 17 862 17 394 16 926 16458 

34 101-34 200 19 344 18 876 18 408 17 940 17 472 17 004 16 536 

34 201-34 300 19 422 18 954 18 486 18 018 17 550 17 082 16 614 

34 301-34 400 ]9 500 19032 18 564 18 096 17 628 17 160 16 692 

34 401-34 500 19 578 19110 18 642 18174 17 706 17 238 ]6 770 
' 

34 501-34 600 19 656 19 188 18 72[) Hl252 17 '784 17 316 Hl8.48 

34 601-34 700 19 734 19 266 18 798 18330 17 862 17 394 ]6 926 

34 701-34 800 19 812 19 344 18 876 '18 408 17 940 17 472 l7 004 

34 801--34 900 19 890 19 422 18 954 18 486 18 018 17 550 17 082 i 

34 901-35 000 19 968 19 500 19 032 18 564 18 096 17 626 17 160 

35 001-35 100 20046 19 578 191IO 18 642 18174 17 706 17238 

35 101-35 200 20124 19 656 19188 18 720 18 252 17 784 17 316 

35 201-35 300 20 202 ]9 734 19 266 18798 18 330 17 862 17 394 

35 301-35100 20280 19 812 19 344 18 876 .18 408 11g-.-w 17 472 

35 401-35 500 20·358 19 890 19 422 18 954 18 486 18 018 17 550 

35 501-35 600 2il 436 19 968 19 500 19 032 18 564 18000 17 628 

35 601-35 700 20 514 20 046 19 578 19110 18 642 18 174 17 706 

35 701-35 800 20 592 20 124 19 656 19188 18 720 18 252 17784 

20 202 
' 35 801-35 900 20 670 19 734 19266 18 798 18 330 17 862 

35 001-36 0{10 20 748 20 280 19 812 19344 18 876 18 408 17 940 
I 

36 llilll-36 100 20 826 20358 19890 19422 18954 18 486 18 018 

35 lOl-36 200 
I 

20 904 20 436 19 968 19 500 19 032 18 564 18 096 
I 

36 201--36 300 20982 20 514 20046 19578 19 110 18 642 18 174 

36 301-36 40ll 21 060 20592 20124 19 656 19188 18720 Hl252 

36 401-36 500 2] 138 20 670 20202 ]9 734 19"266 18 798 18 330 

35 501--36 600 21 216 20 748 20280 19 812 19 344 18 876 18 408 

36 601-36 700 21 294 20826 20358 19 890 19 422 18 954 18 436 

35 701-36 800 ! 2] 372 20904 20436 19·968 19 500 1!} 032 Hl564 

3f:lll01-36 900 21 450 20 982 20 514 20 046 19 578 19 llO 18 642 

36 901--37 000 21 528 21 060 20592 20124 19 656 19 188 18 720 

37 O!H-37 100 21 606 21 138 20670 2Q 202 19734 19 26tl 18 798 
37 lOJ-37 200 21 684 212Hl 20 748 20 280 19 012 19 344 l8·876 

37 201-37 300 2] 762 21 294 20 826 20 358 19 890 HJ422 18 954 

37 301-37 400 I 2liHO 21 372 20 904 :W436 19 968 19500 19 032 
37 401-37 !jQO I 21 918 21450 20 9.U2 20 514 20 040 19 578 19 HO 

37 501-37 GOO 21 996 21 52!J 21 OGO 20 592 20124 19 656 19 HJB 

37 ilOl-37 700 I 22 074 21 1)06 21138 2ü 670 20202 i9 734 19 266 
37 701-37 800 22152 .21684 212Hi 20'148 202ll!) 19 812 19 31q. 

37 801-"3'7 !JOO 22230 21 762 21 294 20 826 20 358 19890 19 422 

I 37 &!n~·M ooo 22303 :ue~o 21373 209()..1 {;:0436 19 906 19 500 
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Die Einkommensteuer betrügt ~n 
--

Steuerklaöse rl! 
. -- -·-·= ~ ... 

r:inkommen · Steuer- Steuer· 
klasse klasse 

h~i Kinderermäl!ignng lür 

l ll 1 3 ~ 4 ;, jedec. 

Kind Kinder KiDder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM K~nd 

I 2 ) 4 1 l 6 7 B ') 

von-bis fUr {':deg weitere 

3&Ml-3ß iOO 22 386 21918 21450 20~32 2051<1 2.0016 HJ57ß Kind sind vom 

38 lOl-38 200 '22 464 21996 21 528 2l.fl60 20 5f)2 201211 19656 Einkomml?n ie 
000 DM abtu<te· 

38 201-38 300 22 542 22074 21138 20670 20202 19 "134 21006 hPn. Oer St.euer .. 

38 301-38 400 22.620 22152 21634 21 216 2fJHB 20 2BO 19 812 be:rug ist dann 

38 401-38 5GO 22698 22 230 21762 21 291~ 20326 20 358 19 890 in Spalte 8 ab~ll· 
lesen. 

38 501~':18 600 22 776 22 308 21!!10 21372 2') 904 20 436 19 968 

38 601-38 700 
\ 22854 22 386 21918 21450 20982 20 514 20046 
i 

38 701-38 800 22932 224\H 21 996 21 528 21 060 20 592 20 124 

38 801-38 900 23 010 22 542 22074 21606 21 13!3 20670 20 202 

38 901-39 000 23083 22620 22152 21684 21 216 20 748 20 280 

r 

39 001-39 100 ,23166 22698 22 230 21 762 21 2911 20 826 20 358 

39 101--39 200 23244 22 776 22 308 2! 840 213n 20 904 20 436 \ 

39 201-39 300 23 322 22 654 22 336 219lß 21 450 .20 982 20 514 

39 30 1-39 400 23 400 22 932 22 464 21 996 21 528 21060 20 592 

39 40 1-39 500 23 478 23010 22 542 22 074 21606 2! 138 20670 

39 50 1-;39 600 23 556 23'088 22620 22152 21684 21 216 20748 

39 601-39 700 23 634 23 !66 22698 22 230 21762 21294 20826 

39 70 1-39 800 23 712 23 244 22 776 22 308 21 840 21 372 20 904 

39 so 1-39 900 23 790 23 322 22 854 22 386 21 918 21450 20 9B2 

39 901-40 000 23 868 23400 22 932 22464 21 996 21 52B 21060 

I 
40 001-40 100 23946 23478 23 010 22 542 22 074 21 606 21 138 

40 101-40 200 24030 23 556 23083 22 620 22 152 21684 21 216 

40 201-40 300 24114 23 634 23 160 22698 22 230 21.762 21 294 

40 301-40 400 24198 23 712 23 244 22 776 22 308 21 840 21 372 

40 401-40 500 ! 24 282 23790 23 322 22 854 22 386 21 918 2t 450 

40 501-40 800 i 24 366 23 668 23 400 22 932 22 464 21 996 21528 
r 

4{) 601-40 700 24450 23946 23 478 23 010 22 542 22074 21 606 

40 701-40 800 24 534 24 030 23 556 23 088 22 620 22152 21684 

4ü 80 l-40 900 24618 24 1 t4 23 634 23 166 22 698 22 230 21 762 

40 901-41 000 24702 24 198 2;; 712 23 244 22 7?6 22 308 21840 

' 
41. 001-41 100 24786 24 282 23 790 23 322 ~2 854 22 386 21 918 

41 101-41 200 I 24 8'70 24 366 23 868 23 400 22 932 22 46Sl 21 996 

41 201-41 300 24954 24450 23 946 23 478 23 010 22 542 22 074 
i 

41 301-41 400 r 250aa 24 534 24030 23 556 23 088 22620 22 152 

11 401-41 500 25122 24 618 24 114 23 634 23 166 22 698 22 230 

41 501-41 600 25 206 24 702 24198 23 712 23 244 22776 22 308 

41 601-41 700 I 25 290 24 786 24 282 23 790 23 322 22 854 22 386 

u 701-41800 25 374 24 8'70 24 366 23 868 23 400 22 932 22 4.64 

41 001-41 900 25 458 24 954 24 450 23 946 23 478 23 010 22 542 

41 901-42 000 
I 25642 25 038 24 534 2403'0 23 556 23 088 22 620 

420\H-42 100 2562.6 25122 24 518 24114 23 634 23166 22 698 -

42 101-42 200 ' 25 710 25 206 24 702 24 198 23 7l2 232'14 22 775 

42 201~12 300 25794 25 290 24 786 24 282 23 790 23 322 22 854 

42 301-42 400 25878 25 374 24870 24 366 23 868 23 400 22 932 

42 'llll-42 50(} 25 962 25 458 24 95'1: 24 450 23 946 23 <1:78 2:3 010 

42 501-42 600 
i. . 26 0<16 25 542 25038 24 534 24 030 23 556 23 088 

42 001-42 700 26130 25626 25 12,2 24 618 24114 23(),'3-1 23 166 

42 701-42 801) 26 214 25710 25206 24 702 24198 23712 23 244 

42 801-12 900 
I, 24 781' 24282 23790 23:322 
I 26 298 25 794 25 290 

\42 901-43 000 
I i 

26382 25 878 25374 24870 24366 2':1 868 23 400 
,i 

: \ 
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" ·, 

' Die Einkommensteuer bet.rägt in 
-

Steuerklasse III 
Einkommen Steuer- Steuer-

bei Kinderermäßigung für klasse klasse __.. 
1 I II 1 2 3 4 5 jedes 

' Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 
DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 

j 2 3 6 5 6 1 8 9 

von- bis i I 
fiir jedes weitere I I 

43 001-43 100 i 26 466 
! 

25962 25458 24 954 24450 23 946 23478 Kind sind vom 

43 101-4~ :wo 
1 

26 550 26046 25 542 25 038 24 534 24 030 23556 Einkommt>n je 
600 Dl\1 alnu~ie· 

43 201-43 300 26 634 26130 25 626 .25 122 24 618 24114 23 634 hcn. Der Steuer-
43 301-43 400 I 26 718 26 214 25710 25 206 24 702 24198 23712 betrog ist dnno. 

43 401-43 500 26Bo2 26298 25 794 25 290 24 786 24 282 23 790 
in Spalte 8 abzu• 
lesen. 

43 501-43 600 i 26886 2,6 382 25 878 25 374 24 870 24366 23 868 
43 601-43 700 ·, .26 970 26•466 25 962 25 458 24954 24 450 23 946 
43 701-43 800 27 054 26 550 26 046 25 542 ' 25 038 24534 24 030 

' 43 801-43900 27 138 26ß34 26130 25 626 25122 24 618 24114 
43 901---44 0{)0 27 222 26 'ilS 26214 25 710 25 206 24 702 24198 

44 Q0!-44 100 ' 27 306 26 802 26 Z98 25 794 25 290 24 786 24 282 I' 
44101-44 200 27 390 26 886 26 382 25 878 25 374 24 870 24 366 

fl 44 201-44 300 27 474 26970 26466 25 962 25 458 24 954 24450 
44 301-44 400 27 558 27 054 26 550 26 046 25 542 25 038 24 534 ' 
44 401--44 500 27 642 27138 26 634 26 130 25 626 25 122 24 618 I 

44 5{)1-44 600 27 726 27 222 26 718 26 214 25 710 25 206 24 702 
'· 

44 601--44 700 27 810 27 306 26 802 26 298 25 794 25 290 24 786 
44 701-44 800 27 894 2'7 390 26 886 26 382 25 878 25 374 24 8'70 ' 
44 801-44 900 27 978 27 474 26 970 26 466 25 962 25 458 2<1 954 ,I 

44 901-45 000 28 062 27 558 27 054 26 550 26 046 25 542 25 038 

451!01-451(}0 28146 27 642 27 138 26 634 26130 25 626 25 122 ' 
4\i 101--<15 200 28230 27 726 27 222 26 718 26 214 25 710 25 206 ' 
45 201-45 soo 28 314 27 810 27 306 26.802 26 298 25 794 25 290 
45 301--45 400 28 398 27 894 27 390 26 886 26 382 2[i 878 25 374 
4G 401-45 500 28482 . 27 978 27 474 26 970 26 466 25 962 25 458 
45 501·-45 600 28 566 28 G62 27 558 27 054 26 550 2G 046 25 542 ) 
45 ßtH-45 700 28 650 28 146 27 642 27 138 26 634 26 130 25 626 I 

I 

4:> 'iOl--45 800 28 734 28 230 27 726 27 222 26 718 26 214 25 710 
4li 801-45 900 28 818 28 314 27 810 27 306 26 802 26 298 25 794 
41i fiill-4$ 000 28 902 28 398 27 894 2'1390 26 886 26 382 25 878 

46 {l()!-46 100 28 986 28 482 27 978 27 474 26 970 26 4G6 25 962 
4ß 101---46 200 29 070 28 566 28 062 . 27 558 27 054 26 550 26 046 
46 201--16'300 29154 28 650 28 146 27 642 27 138 26 634 26 130 
45 301-46 400 29 238 28 734, 28 230 27 726 27 222 26 718 26 214 

I 
4ß1Dl--16 500 29 322 28 818 28 314 27 810 27 306 26 802 26 298 I 

-i 
46 501-46 600 29 406 28 902 28 398 27 894 27 390 26 886 26 382 
46 601--:46 700 29 490 28 986 28 482 27 JJ78 I 27 474 26 970 26 466 
46 701---46 800 29 574 29 070 28 566 28 062 27 558 27 054 26 550 
46 e~H-16 900 ! 29 658 29 154 28 650 23146 27 642 27 138 26 634 -

4ß 901-4? 000 I 29 742 29 238 28 734 28 230 27 726 27 222 26 718 

~7001--'!:7 100 29 826 29 322 28 818 28 314 27 810 27 306 26 802 : 

26 886 
I 

47 10!--47 200 29 910 29 406 28902 28 398 27 894 27 390 I 
47 201--47 300 29 994 29 490 28 986 28 482 27 978 27 474 26 970 

I 

I 
47 301-47 400 30078 29 574 29 070 28 566 23 062 27 558 27 054 
47 401-47 500 30162 29658 29154 28 650 28146 27 642 27138 
47 501-47 600 30 246 29 742 29 238 28 734 28 230 27 726 27 222 
47 601-47 700 30 330 29 826 29 322 28 818 28 314 27 810 27 306 
47 701-47 800 30 414 29 910 29 406 28 902 28 398 27 894 27 390 
47 B(H-47 900 30498 29 994 29 490 28 986 28482 :27 971! 27 474 
47 901-48 ODO 30 582 ao 078 29 574 29 070 28 566 28 062 27 558 -
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Die Einkommensteuer beträgt in 

Steuerklasse lll 
Einkommen Steuer- Steuer-

klasse klasse bei Kinderermiilligllllg für 

" 1 u I 2 3 4 5 jedes 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weiten• 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 
I 2 3 4 ; 6 7 8 9 

von -bis 
Für je~s weiter~ 

48 OOl-48 100 30666 30162 29 658 29 154 28 650 28146 27 642 .Kind sind vom 

48 101-48 200 30750 30246 29 742 I 29 238 28 734 28 230 27 726 Einkommen ie 

48 201-48 300 I 600 DM nbzU> le• 
30834 30 330 29 826 I 29 322 28 818 28 314 27 810 hen. Der Steuer· 

48 301-48 400 30918 30 414 29 910 

I 
29 406 28 902 28 398 27 894 betrag ist dann 

48 401~8 500 31002 30 498 29 994 29 490 28 986 28482 27 978 
in Spalte 8 abtu-
lesen. 

48 501-48 1!00 31086 30 582 30078 29 574 29070 28 566 280&2 
48 601-48 '1'00 31 170 30 666 30 162 29 658 29 154 28~50 28146 
48 701-48 800 31 254 30 750 30246 - 29 742 29 2311 28 734 28 230 
48 801--"48 900 31 338 30 834 30 330 29 826 29 322 28 818 28 314 
48 901--49 ooo 31 422 30 918 30 414 I 29 910 29 4{}6 28902 28 398 

49 001-49 100 31 506 31 002 30 498 
I 

29 994 29 490 28 986 28 482 
49 101-49 200 31 5!JO 31 086 30 582 30 078 29 574 29070 28 566 
49 201-49 300 31 674 31 170 30 666 30162 29 658 29 154 28650 
49 301-49 400 31 758 31 254 30750 30 246 29 742 29 238 28 734 
49 401-49 500 31 842 31 338 30 834 30 330 29 826 29322 28 818 
49 501--49 600 29 910 28 902 ' 31926 31 422 30 918 30 414 29 406 
49 601--49 700 32010 31 506 31 002 30 498 29 994 29 490 28 986 
49 701-49 800 32 094 31 590 31 086 30 582 30 078 29 574 29 070 
49 801-49 900 32 178 I 31 674 31 170 30 666 30 162 29 658 29 154 
49 901-50 000 32 262 

I 
31 758 31 254 30 750 I 30 246 29742 29 238 

50 001-50 I 00 32 346 31 842 31 338 30 834 30 330 29 826 29 322 
50 101~50 200 32 430 31 926 31 422 30 918 30 414 29 910 29 406 

50 201-50 300 32 514 32 010 31 506 31 002 30 498 29 994 29 490 

50 301-,-50 400 32 598 32 094 31 590 31086 30 582 30 078 29 574 I 

! 
50 401-50 500 32 682 32 178 31 674 31 170 30 666 30 162' 29 658 

I 

50 501-50 600 32 766 32 262 31 758 31 254 30 750 :JO 246 29 742 I 

50 601-50 700 32 850 32 346 31 842 3l 338 30 834 30 330 21J 826 I 

50 701-50 800 32 934 32 430 31 926 31 422 I 30 918 30 414 29 910 I 

50 801-50 900 33 018 32 514 

I 
32 010 I 31 506 I 31002 30 498 29 994 

50 901-51 000 33 102 32 598 32 094 31 590 I 31 !JU6 30 582 30078 

51 Olll-51 100 33 186 32 682 32 178 316711 31 170 30 666 30162 

51 101-51 200 33 270 32 766 32 262 31 758 31 254 30 750 30246 I 

51 201-51 300 33 35'1 32 850 32 346 31 842 31 338 30 834 30 330 
I 

51 301-51 400 33 438 32 934 32 430 31 926 31 422 30 918 30 414 ! 

5l401-51 500 33 522 33 018 32 514 32010 31 506 I 31 002 30498 I 

51 501-51 600 33 606 33 102 32 598 32094 31 590 31086 30 582 I 

51 601-51 700 33 690 33 186 32 682 32 176 31 674 31 170 30666 I 
51 701-51 800 33 774 33 270 32 766 32 262 31 758 31 254 30750 i 
51 BOl-51 900 3~ 858 33 354 32 850 32 346 31 842 31 338 30 834 

51 901-52 000 33 942 33 438 32 934 32 430 31 926 31 422 30 Olß I 

i 

52 001-52 100 i14 026 33 522 33 0111 32 51<1 32 010 31 506 31002 I 

52 101-52 200 34 110 33 606 33 102 32 598 32 09'1 31 590 31 086 I 

52 201-52 300 3•1 19'1 33 690 33 186 32 682 32 178 31 674 31 170 

52 301--52 400 34 278 33 774 33 270 32 766 32 262 31 758 31 254 

52 401-5.2 500 34 362 33 858 33 35'1 32 850 32 346 31 842 31 3"38 I 
52 501-52 600 34 446 331142 33 43S 32 934 32 430 31 926 31 422 I 
52 601-52 700 34 530 34 026 33 522 33 018 32.514 32 010 31 506 

52 701-52 soo 34 61'1 34 110 33 606 33 102 32 598 32 094 31 590 

52 801-52 900 
II 

34 698 34 194 33 690 
I 

33 186 32 682 32 178 31 674 

52 901-53 000 34 782 34 278 33 774 j 33 270 32 766 32 262 31 758 

I 
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- -
'',,,_ Die Einkommensteuer beträgt in I 

I Sfeuerklnsse III 
Eillkoromeü Stcue:!'- Steuer- - ·- - ·-

klasse klasse bei Kinderermäßigung !ür 
- ~~ -

l li l 2 3 4 5 jedes 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 
t I 2 ; 4 5 6 - - -· "7 8 9 

' von-bi!!1 

lm®ll-53100 34865 34362 33 858 33 354 32850 32346 31842 Für j~deo weitere 

&3101-53 200 34950 34446 33 942 33 438 32934 32430 31926 
Kind sipd vom 
Einkommen je 

M201-53300 35034 34530 34 026 33 522 33 018 32514 32010 600 DM abzu~ie• 

53 301-53 400 35118 34614 34110 331106 33 102 32 5911 32094 hell. Der Steuer• 

53 401~53 500 35202 34698 34 \94 S3 690 33186 32 682 32178 
betrug ist dann 
in Spalte 8 abzu• 

53 501-53 600 35286 347!)2 34 278 33 774 33 270 32 766 32 262 lese11. 

5."1 001-53 700 M.370 34 866 34 362 33 858 33 354 32 850 32 346 

53 701-53 800 35454 34 950 34 '1-16 33 942 33 438 32 934 32 430 

53 001-f!S 000 35538 35034 34 530 34 026 33 522 33 018 32 514 

53901-MOOO 35 622 35118 34 614 34110 33 606 33 102 32 598 

54 001-54 100 35 706 35 Ul2 34 698 34 194 33 690 33 186 32 682 

MHU-54200 35 790 35 2&6 34 702 34 278 33 774 33 270 32 7.66 
54 201_;54 8110 35 874 35 370 34 366 34 362 33 858 33 354 !12850 

54301-54400 35958 35454 34 950 34 ~46 33942 33438 32 934 

54 401-54 500 :II! 042 35 538 35034 34 530 34026 33 522 33 018 

64'!01-54 600. 3(1 126 35622 35118 34 614 34110 33 606 33102 

54 601-54 700 36210 35706 35 202 34 698 34 194 33 690 33 Ul6 

54 '101-54 800 36294 35790 35286 34 782 34 278 33 774 33270 

54 001-54 900 36 378 35 874 35 370 34866 34362 33858 33354 

MWl-55000 36462 35958 135 454 34 950 34H6 33942 33 438 

. 5!5 ti@l~55 100 86546 36042 31) 538 35034 34530 34026 33 522 

55 101-55 200 36630 36126 35622 35118 34'614 34110 33 606 
' 

55 201-55 300 36714 36210 35706 35 202 34698 34194 33690 I 

55 301-55 400 36798 36294 35700 35286 34782 34278 33774 

55 401-55 500 36882 36378 35874 
' 

35370 34866 34 36.2 33858 
' 

55 501-55 600 
' 

36966 36462 35958 35 454 34950 34446 33942 

55 601--55 700 37.050 36546 36042 -35 538 35034 34 530 34026 

35 701-55 800 37134 36630 36126 35 622 35118 34 614 34110 ! 

55 801-55 900 3721& 36 714 36 210 35 706 35 202 34 698 34194 

55 901-36 000 37302 36798 36294 35790 35286 34 782 34278 

fl!.l 001-56100 37 386 36!lll2 36 373 35874 35370 34 866 34 362 

ISB 101-51.!200 37 470 36966 36 462 35958 35 454 34 950 34 446 

56 201-56 300 37554 37 050 36 546 36042 35 538 35 034 34 530 

56 301-56-400 ' 37 033 37 134 36 630 36126 35622 35118 34 614 

5ß 401-55 500 37 722 37 218 36 714 36 210 35 706 35 202 34 698 

58 501-56 000 37 806 37 302 36798 36 294 35 790 35 288 34 782 

56 601-53 700 37 890 37 386 36882 36 378 35 874 35 370 34 866 

tl6 701-5!1 soo 37 974 37470 36966 36462 35 9511 35 454 34950 
I 
5E 801-58 900 33 056 37 554 37 050 36 546 36 042 35 538 35 034 

5'5 9(11-57 000 33142 37 63ß 37 134 36630 36126 30 622 35 118 

I.'$'J<ili!l-57Hi0 38226 37 722 37 218 36'114. 36 210 35 706 35 202 

5'!101-57 200 38310 37 806 37 302 36798 36 294 35 790 35 286 

57 201~-57 300 3!13!14 ~"' aso 37 31:16 36 8ß2 30378 35874 35 3'10 

57 3!:Jl~57 400 33478 37 974 37 470 3()966 36 462 35 9513 35 454 I 

57 ·~u1~·57 Goo 38 1)62 S8TJ58 37 554 37 050 3!) 546 36042 35 538 

l'J'l ['!)1-~5'1 000 3B aa 142 3'1 üSB 37 134 36 630 36126 35 622 

cm~5770o 38'/:SO 22ö 37 '122 37 213 36 '114 38 2l(J 35 706 

5'1 7!J2~"'l-'1 aoo 3fHl14 38310 37 806 3'1302 36 798 33 294 35 790 

1;'1-301~,[/J 00-!} 33398 aa3B4 37 890 37 3{1882 36 ~78 
! 

35874 

67 ~~~!~~oll ooa ::itl9S2 ll6tl:78 37 tlH 37 470 36986 36462 35 958 
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gt in 

s s e I I l 
Einkomm~n Steuer· Steuer· 

bei Kinderermä!ligung !ür 
klas.~!' klnsc.e . 

l [J 2 " 4 5 Jede" I 
,, 

1\lnder Kind('-r Kinder Kinder weitere 
DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 

l 2 J 4 5 6 

___ ? ___ 

8 <) -
von- bl11 

58 «Jil]-53 100 39066 33562 38 058 37 554 37 05{) 36 548 36042 
für lt•d.e~ \-.·eitere 

Kiud qind •om 
53 101-l}B 200 39 i50 38646 3ß 142 37 638 37 134 36630 36100 Einkommen ju 

56 ZOl-58 300 39 234 38 730 38 2'26 37 722 37 218 38 714 36 210 
600 DM nb,u>lo• 
ht·n- Der 5tf'uer .. 

tiß 301-53 400 39 318 MB14 38 310 37 806 37 302 36 798 36 294 betrng isl danfl 

58 401 -58 500 . 39·W2 38 898 38 394 37 890 3'1 386 36 882 36 378 in Spaltr. 8 abz!A• 

58 501-58 6(}0 i 
lesen. 

39 486 38 982 33 478 37 974 37 470 36 966 36 462 

58 601-513 700 39 570 39 O!l6 • 38 5-62 ss o:fu '!//554 37 050 36 546 

58 701-58 800 39 654 39 150 38646 38142 37 638 37 134 36 630 
58 801-58 000 39 738 39 234 38 730 38 226 37 722 37 218 36 714 
58 901 -59 000 39 822 39 318 381H4 38 310 37 806 37 302 36 798 

59 OIH--59 100 31} 906 39 402 38898 I 38 394 37 890 37 386 I 36882 
I '. 

59 101-59 200 39 990 39 486 38 932 38 478 37 974 37 470 36 966 

59 201-59 300 40 074 39 570 39 066 38 5•32 38 058 37 554 37 050 ., 

59 301-59 400 40 158 39 654 39 150 38 046 38 142 37 638 37 l34 

59 401-59 500 40 242 39 733 39 234 38 730 38 226 37 722 37 218 

59 50f--59 600 40 326 39 8?.2 39 3!8 38 814 38 310 37 806 37 302 

59 601-59 700 40 410 39 906 39 402 3ß 808 38 394 37 890 37 386 

50 701-59 !lOO 40 494 39 990 39 <186 38 932 38 478 37 974 37 470 

69 801-59 900 40 578 4007<1 39 570 39 066 33 562 38 058 37 554 

59 901--60 000 40662 40158 39 654 39 150 3&646 38 142 37 638 

60 001-60 100 '."-. 
40 746 40242 39738 39 234 33 730 38 226 37 722 

60 101-60 200 40836 40326 39 822 39 313 38 81'1 38 3Hl 37 800 

00 201-60 300 40926 4{)410 39906 39 402 38 898 38 394 37 890 

60 301-60 400 41016 40 49•1 39 990 39 486 38 982 38 478 37 9'14 

60 401-60 500 41 106 40578 40074 39 570 39066 38 562 38 058 

60 501-60 600 41196 40 662 40158 39 654 39150 38 646 38 142 

60 601-60 70() 41286 40746 40242 39 738 39 234 38 730 38 226 

60 701-60 800 41378 40836 40 326 39 822 39 318 38 814 38 310 

60 801--60 900 41466 40926 40 410 39 906 39 402 38 898 38 394 

60901-61 0~ 41 556 41 016 40494 39 990 39486 38 982 381178 

61 001-61 100 41646 41 106 40 578 40074 39 570 39 066 38 562 

61 101-61 200 41736 41 196 40662 40158 39 654 39 150 38 646 

61 201-,81 300 41826 41286 40 746 40 242 I 39 738 

l 
39 234 38730 

61 301-61 400 41 916 41 376 40836 40 326 
I 39 822 39 318 38 814 

61 401-61 500 42006 41466 40 926 40 410 39 906 

I 
39 402 38 898 

61 501-61 600 42000 41556 41 016 40 494 39 990 39 486 38 982 

61 601-61700 42 186 41646 41 106 40 5'78 400H I ;]9 570 39 066 

I 61 701-61 800 42 276 41 736 41 196 40 66:~ 40 158 39 654 39 l50 

61 801-61 900 42 366 41 826 41 238 407'W 40 242 I 3Q 73B 3!1 ? •. 14 ; 

61 901-62 000 42456 41916 'H376 40 836 40 32il 39 822 39 ';lll 

I 
62301-62 100 42 546 42 008 41 466 40026 40 <HO I 39 906 39 402 

62 101-62 203 42636 42 096 41 555 41 016 40,194 I 39 990 39 4\ltl 

62 201-62 300 42 726 42186 41 646 4l 106 40 570 40074 39 570 

62 301-62 400 42 81fl 42 276 41 736 41 19\l 
I 

40 662 40 158 39 654 

62 401-62 500 42 906 42 366 <H 826 41 286 40 746 40 242 39 730 

62 501-.ß2 600 42 9:38 42 456 41 916 41 ;)'16 40 3:36 40 326 39 322 

62 601-62 700 43 086 42 546 42 000 41 466 40 926 40 <HO 39 906 

61 701-tH 800 43178 42 630 42 093 41 556 41 016 40 494 39 990 

<52 801~62 900 43 2()6 t),2 726 42 186 4! (]<16 41 106 40 578 40 074 

~2 BOl-53 GüO 43 35G 4Z 816 42 2'1.6 41 736 41 Hl6 40 662• 40 !58 
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~ 0 

--
Die Einkominen~f~-~·;1- tefrägf in-: ' \ 

--- ~ ~ 

--··-
Sfe~erÜasse JH 

··- 09· 

- . -·- -- ·- ~ 

EinkommcP Steuer- Steuer-
bei Kiodel'crmiilligung fü1• 

klasse klasse 
J, u d 2 ;y 4 t1 !edes 

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM ~ DM DM DM DM Kind 
1 2 3 <I '5 6 7 8 9 __ , 

von- bis 

63 001-63 100 43 446 42906 42366 41826 41286 40 746' 40242 
I 

ra. Für jedes weile-

63 101-63 200 43536 42996 42456 41 916 41 376 40836 40 326 Kind sind vm 
Einkommen .je 

63 201-63 300 43 626 43 086 42 546 42006 41466 40926 40410 600 DM obzu.ie 

Tl!: 

63 301-63 400 43 716 43176 42636 42096 41 556 41 016 40494 hcn. Der Steuer 

63 401-63 500 43 806 43 266 42 726 42186 41 646 41106 40 578 
betrog ist dan 
in Spalt~ 8 abzq 

63 501-63 600 43 896 43 356 42 816 42 276 4i 736 41196 40 662 ' lesen. 

1). 

63 601-~63 700 43 986 43446 42 906 42 366 41 826 41286 40746 
63 701-63 800 .44 076 43 536 42 996 42 456 41 916 41376 40 836 
63 801-63 900 44 166 43 626 43 086 42 546 42 006 41466 40926 i 
63 90!-64 000 44 256 43 716. 43 176 42 636 42 096 41 556 41 016 

I 

64 0111-64 100 44 346 43 806 43 266 42 726 42186 41646 41106 
64 I 01-64 200 44 436 43'896 43 356 42816 42 276 41 736 41196 ! 

64 201-64 300 44 526 43 986 43 446 42 906 42 366 41826 41286 ' 
I 

i 64 301-64 400 44 616 44 076 43 536 42 996 42 456 41 916 41 376 
64 4.01-6,1 500 44 706 44 166 43 626 43 086 42 546 42006 41466 
64 501-~G4 600 44 796 44 256 43 716 43176 42 636 42096 41556 ' 

64 601 ~"64 700 44 886 44 346 43 806 43 266 42 726 42186 41646 
64 701-~6·1800 44 976 44 436 43 896 43356 42 816 42276 41736 
64 801--64 !100 45 066 44 526 43 986 43 446 42 906 42366 41826 
64 9(ll ~.()5 000 45156 44 616 44 076 43 536 42 996 42 456 41916 

I 

65 001--65 100 45 246 44 706 44 166 43 626 43 086 42546 42 006 1: 
65 101-65 200 45 336 44 796 44 256 43 716 43176 42 636 42 096 < i 
65 201--65 300 45 426 44 386 44 346 43 806 43 266 42728 42186 l!! ' 

I 
65 301-~65 400 45 516 44 976 44 436 43 896 43 356 42 816 42 276 
65 ~01-65 500 45 606 45 066 44 526 43 986 

-
43 446 42906 42 366 '• 

65 501-65 600 45 696 45156 44 616 44 076 43 536 42996 42456 
65 601-65 700 45786 45 246 44 706 44166 43 626 43086 42546 
65 701-65 800 45 876 45 336 44 796 44 256 43716 43176 42636 i 

,, 
65 COl--65 900 45 966 45 426 44 886 44346 43806 43266 42 '726 
65 901~-66 000 46 056 4!1516 44976 44 436 43896 ' 43 356 42816 

66 110:1.-66 100 46146 45 606 45 066 44526 
I 

43986 43446 42906 
66 101-66 200 46 236 45 696 45156 44 616 44 076 43 536 42 996 i 
66 201-66 300 46 326 45 786 45 246 44 706 44166 43 626 43086 I 
()() 301-66 400 46416 45 876 45 336 44 796 44 256 43 716 43176 \ 
66 401-66 500 46 506 45966 45 426 44 886 44 346 43806 43266 ' ! 

66 501--66 600 46 596 46 056 45 516 44976 44 436 43896 43 356 
6ß 601-66 700 4ß 686 46146 45606 45 066 44 526 43986 43446 I 

66 'lOl-66 800 . 46 '776 46 236 45 696 45156 44616 44 076 43 536 i 
\ 6ü 801-56 900 46 866 46 326 45 786 45246 44706 44166 43626 

!iß 901-67 000 46956 -16 416 45 876 45 336 44 796 44 256 43 716 ' 
i 

G"J \HH-67 100 47 046 46 506 45 966 45426 44886 44 346 43806 ~ 
67 101·-·-67 200 47136 46 596 46 056 45 516 44 976 44436 43 896 

' 
6'7 201-67 :300 47 226 46686 46146 15 606 45066 44 526 43 986 f 
67 301-67 tll)[) 47 315 46 776 46 236 45 696 45156 44 616 4407!J t. 
67 401-67 500 47 406 45 786 45 246 44706 44166 

I 
46 866 46 326 '. 

6'/ 501-67 600 47 490 46 956 46 416 45 876 45 336 44 796 44256 
67 601~-67 700 47 586 47 046 46 506 45 966 45 426 44886 44 346 
67 701-67 800 4'7676 47 136 46 596 46056 45 516 44976 44436 

i fl7 801-67 900 47 766 47 226 46 686 46146 45 606 45066 44526 I 

' ' 67 !JOJ"" ßB 000 : 
47 856 47 316 46776 46236 45696 45156 44 616 

'l 
' 
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Die EinKommengteuer be-trägt in 
-

S t.e u e rld as s e II 

Einkommen Steuer- Steuer· bei Kinderermt\Oigung fOr 
klasse klasse -

1 !I l 2 3 4 5 : jedes. 

Kind Kinder Kinder Kindet Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 

I 2 3 4 5 6 7 r 8 9 ',!· 

von-bis I Für iedes w~irül"@ 
68 00)-flll 1 00 47 946 4'1406 46 866 46 326 45 736 45 246 44 706 Kind sind vom 

61l101-6B 200 48 036 47 496 46 956 46 416 45 876 45 336 44 796 Einkommen ,je 

68 201-68 300 1 600 D!.l abzuue--
48126 47 586 47 046 46 506' 45 966 45426 44886 lwn. Der Steuer,;; 

61l30l-61l400 48 216 4'1676 47136 46596 46 056 45516 44976 betrag ist dJ1nr1 

68 40) -6R 500 48 306 '),7 766 47 226 46 686 46146 45 606 45 066 
in Spalte 8 obzu· 
lesen. 

68 501-68 600 48 396 47 856 47 316 46 776, 46 236 4561?6 45-156 

68 601-68 700 48 486 47 !146 47 406 46 866 46 326 45786 45 246 

68 701-68 800 48 576 48 036 47 496 46 956 46 416 45 876 4~ 336 

68 801 ---"08 !lOO 48 666 48 126 47 586 4'1 046 46 506 45 066 45426 :~ 
68 901-69 000 i 48 756 48 216 47 676 47 136 46 596 46 056 45 516 f 

' 
69 001-69 100 i 48 846 48 306 47 766 47 226 46 686 46146 45606 

69 101-69 200 48 936 48 396 47 856 47 316 46 776 46 236 45 696 

69201-69 300 49 026 48 486 47 946 47 406 46 866 40 326 45786 ' 
J 

69 301-69 400 49116 48 576 48,036 47 496 46 956 46416 45 876 ~ 
~ 

69401-69 500 49 206 48 666 43 126 47 586 47 046 46·!106 45 966 

69 50 1-;69 600 49 296 48 756 48 216 47 676 47136 46 596 46 056 ~: 
69 601-69 700 49 386 48 846 4ß 306 47 766 47 226 46686 46146 

l:.i 
69701-69 800 49 476 48 936 48 396 47 856 47 316 46 776 46 233 

69 801-69 900 49 566 49 026 48 486 47 946. 47 406 46 ß66 46 3?.6 f' 
69 901-70 000 49 656 48 036 • 

r: 
4!) 116 48 576 47<196 46956 46 416 

70 001-70 100 . 49 746 49 206 48 666 48126 47 586 47 046 46 506 ! 70 101-70 200 49 836 49296 48 756 40 216 47 676 •17 136 46 596 

70 201-70 300 49 926 49 386 48 846 48 306 47 766 47 226 46 686 

'10 301-70 400 50016 49 476 48 936 48 3üG 47 &56 47 31G 46 776 

70 4.01-70 500 50106 49 566 490ZG 48 4.86 47 946 4.7 406 46 866 
! 

i 
70 501-70 600 50196 49 65G 49116 48 5'/6 48 036 47 41Hl 46956 

' 70 601-70 700 50 286 4U '/•16 49 2()3 486:36 48126 47 586 47 046 

70 701-70 800 50 376 49 G36 49 ?.36 48 756 48 216 47 676 47 136 

70 801-70 900 50 466 49lJ26 49 386 48 8,1_ 13 43 :'Dß 47 760 47 226 

70 901..:...71 000 50 556 50 016 4D 4'?6 48 C20 4ß 2·~H3 47 856 47 316 

'n OtH-71 100 50 646 50 106 49 56ti 49 026 48486 . 47 946 47 •106 

71101-71 200 50 736 50 HJ6 49 656 49116 48 576 4ß 036 47 496 ,, 
71 201-71 300 50826 50 286 49 '1•16 4D 206 48 666 43126 47 506 

71 301-71 400 50 916 50 376 4.D 836 49 296 48 756 40 216 47 676 j 

71 401-71 500 51006 50 466 49 026 49 386 48 846 48 306 4'1766 ' ! 
71 501-71 600 51 096 50 556 50016 4\J "'76 48!!36 48 sg6 47 856 

71 601-71700 51186 . 50 646 50106 49 566 4,9 026 48 486 47 946 

71 701-71 800 51276 50 736 5ü 196 49 ö56 . 49 llö 43 576 48 036 

71 801-71 900 51 366 50 826 50 286 49 74.6 49:206 48 066 48126 

71 901-72 000 51156 50 916 50 376 49 836 49 286 48 756 43216 
: 

72 001--72 100 51546 51 006 50 466 49 926 49 386 48 846 48 306 

72 101-72 200 51636 51 096 50 556 50 016 49 .;.76 48 936 48 39G 

72 201--72 300 51726 51186 50 6>!6 50 106 49 566 49 026 48486 

72 301-72 400 51 816 51 276 50 736 50 19G 49 656 49116 43 576 " 

72 401-'12 500 51 906 51366 50 826 50 286 49 746 49 206 48 666 

72 501-72 600 51 996 !U 456 50 !Jl6 50 376 49 !l3G 49 296 48 75G 1 
l 

72 601-72 700 52 086 51516 51 006 50 466 i 49!.)26 49 386 48846 i 
n 701-72800 52176 51636 51096 50 556 50 016 49 476 49 936 ·I 

!I 
'l2 801-72 900 52 266 51 726' 51186 50 G46 50106 49 566 49 026 I 

72 901-73 000 52 356 51816 51 zr/6 50 736 50196 49 656 49116 i 
I ~ 
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Die Einkommensfeuer be!riigt in 
!-----------

Steuerklnsse 1!1 

Einkommen Steuer~ S!Puer· -- Lei Kinderenuäfligung für 
klassa kin:~se 

I Il ! 2 3 4 5 jedes 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder v:ei~c:re 

Dl\1 DM DM Dl\! DM DM DM DM Kind 
l 2 ) 4 'i 6 .I 8 ~-~~--~ 

von-bis FUr ied~:J o,veiicr~ 

731i\ll-7310-o 52446 51 906 51366 50 826 50 286 49 '74(} 492()3 Kind sind vom 

73 101--73 200 52 536 51 996 51 456 !:\0 Gl6 50 376 49 ß36 49 296 Einkommen ie 
600 DM abzu~ie-

73 201-73 300 52626 52 086 51 546 51 006 50 '166 49 928 49 386 hP"n. Der Steuerb 

73 301~73100 52 716 52176 51 636 51 09G 50550 50 016 49 47.6 betrog ist dann 

'13 401-73 500 52 806 52 266 51726 5! 186 50646 50106 49 5ß6 
in Spaite 8 ab~u-
les-:n. 

73 501-73 600 i 52 896 52 356 51 816 51 276 50736 50 195 49135H I 
73 601-73 7()0 I 52 986 52146 51906 51 30ß 50825 5Q 2Bß 49 746 

i 
73 701-73 800 i 530'76 52 536 519% 51 <156 5091U 50 376 49336 

/ 
73 801-73 9()() 53166 52 G26 52086 51 516 51006 . 50 1!36 49 926 

73 901-74 !JOO i 53 256 52 716 52176 51 CJ6 510913 I 30 l\56 500W 

74 001-74 100 53 340 52306 52 266 51726 51 183 50646 50106 

7<1101-74 20[) 53 1138 li2895 52 356 51 !llü 51276 50 736 50 196 

'74 20!-'/4 300 53 526 52 986 52 '146 51906 51 3Hi 50326 50 2ßl3 

74 301-74 -IfrJ 
i 

53 6Hl 53 075 G2 536 51996 51456 GO 916 50376 

74 401-74 50{} 53 706 531ß;) 52626 f?2 086 51546 51 000 50166 

71501-74 GOO I 53 796 53 258 52716 52176 5163ü 51 09o 50556 

74 601--74 70') 53 8!35 53 34U 52 8!.'6 52 ~ßß 51 726 51 186 50 646 

74 701-7,1l3ß() 53 978 53436 52 !396 52 356 51 SHl 51 276 50736 

74 801-74 ::JOO '54066 53 526 529BG 52146 51 9{)6 51363 50826 

74 901-'-?5 {)00 54 156 53 Gl6 53 076 52 536 51.996 51456 50916 
_, 

75 !}01-75 100 54 Z16 53 706 ß3166 :32626 520ß\J Gl 54.6 [il OG3 

75 101-75 200 54 336 537961 53 251} 52 71G 521'76 51636 51096 

75 201-75 300 54 426 53!38'3 53 346 52805 52 263 .51 723 51136 

75 301-?5 400 [)4 516 53 975 Q3 r1,3ß 52 896 52 35!1 518lG 51276 

75 401-75 500 54 506 ·5'1 066 53 G2S 52 986 52 443 !319Dß 51 0<36 

75 50i-75 60() 54 696 5,1156 53 Glß G3G'W 52 536 :H 096 5145ß 

75 601-75 ?G,J 54 786 54 246 53 706 GB 166 52 626 52036 515!_i_i3 

75 701-75 800 54 876 54 3313 53 796 53 236 52 713 52 17•3 51 G~G 

75 801-75 9(}0 511 9ß6 5'1 L\2\l 53 8Sß ü:3 34G 52 806 52 2ßß 51728 

75 901-76 000 55 056 54 516 53976 53 r±i!6 52 896 52356 518H3 

76 001-76 100 55146 54 606 5<1 066 53 526 G2 936 52146 5190<3 

76 101-76 200 55 236 54 69'l 54 156 53 ül6 53076 52536 51 99{) 

76 201-76 :wo 55 326 5i1'7ßG - G4216 53706 53 wo .520.35 52!)gl} 

76 3ül-76 400 55 416 54876 54 336 53 791} 53 256 52 7lß 52 116 

76 1101-'78 51}0 55 506 5<1906 54:426 53886 53 346 5260\3 52 266 

76 501-76 600 55 596 55 056 G4 516 539'76 53 'l:36 52396 52 358 

76 601-76 700 55 686 55 1'16 MG06 51056 !.i3 526 fjZ 93'3 D2 t!4G 

76 701-76 80[) 55 776 55 2:36 51\396 (3'1156 5'3616 53 o:w ~·2 536 
-

76 BOi-7G 900 : 55 8G6 55 32fj G17ß6 5'12~10 r:3 703 531;}5 52ö2i3 

76 901-77 000 55 !)56 55 tlliJ Cl'\876 54 3~ 1J [)3 796· 

I 

532Dü 52 716 

'J"J IHH-7'7 100 56 046 f)5 G06 54 966 G-1 4Zü C3 il3G 53 3\\G 52806 

77 101-77 200 56136 55 5()() 55 055 U1 ßlG E·3 9'?B 5:i !~3~J 52895 

35 ''"G -~ 
0 

77 201-77 300 56 226 . {_,'-} ;>5 1116 G•1 G•~3 ;Jc1 GüH ~3 f)';M) 5298(-] 

77 301-77400 56 316 55 7Tfl 55 236 Gc1 G9ß f:,c! 156 53 6HJ 5307d 

77 401-77 GOO 561üG 55 8öG ,S5 325 5'17fid ::1216 G3 'lü3 

I 
53 HlG 

77 501-77 fj(J!J Gü 4i1G 55 9;;5 ;):) tll6 51 8'75 !'i4 3~16 f:.3 '7'!1ß 53 255 

77 601--77 700 üG GUFJ 53 Ot!G C:5 G0t) 549Gß f>~ 126 ~ J 88~3 53 3·lti 

77 701-77 Bü\J 5G 576 BG 136 53 GJ!j ::o Ü~}{) D~ 51H t:s s?o I 53 (~.J\3 

n uol-77 r;cu 

I 
507iiG 5ö 226 G5 6ßG 55 UlD G4.6.U8 ;j~ CCG ! t~J 5.ZJ 

77 901-78 cco 56 fJ5G 56 316 !}5 77() 55 ~~2G 51GDö ['l15G i 53(H6 
I I 
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Die Einkommensteuer beträgt 111 I 

- --~ -

Steuerklassf' 111 
"" 

Steuer- Steuer-Einkommen bei kinderermäfligung iiir 
klasse klasse - "" 

' 
!· ] 11 1 2 3 4 5 jpdes 

-/ :I Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weilere 
DM I DM DM DM DM DM DM DM Kind 

I 2 3 ~ 5 6 7 8 9 
--

\ 
d von-bis Füt jedes weitere 

78 001-78 100 56946 56406 55 866 55326 54 786 54 246 53 706 Kind siud vom 

?8 101-78 200 1 57 036 56 496 55 956 55 416 
Einkommen je 

54876 54 336 53 796 600 DM obzubie· 

'18 201-78 300 I 57126 56 586 56 046 55 506 54 966 54 426 53 886 ht'n. Der Steuer .. 

711301-78 400 t 57 216 56 676 56 136 ! 35 596 55 056 54 516 53 976 betrog ist dann 

78 401-78 soo- 1.1 57 306 56 766 
in Spalte 8 alnu-

5ü 226 55 686 55 146 54 606 54 066 lesen. 

'78 501-78 600 57 396 56 856 1)6316 55 776 55 236 54 696 54 156 
-

'78 601-78 700 57 486 56 946 56 406 55 866 55 326 786 54 246 

78 701-78 800 J: I 
57 576 57 036 56 496 55 956 55 416 54 876 54 336 

78 801-78 900 I ,, 57 666 57 126 ' 56 586 56 046 55 506 54 966 54 426 

'78 001-79 000 
i 

57 755 57 216 56 676 56 136 55.596 55 056 54 516 

1'79 001-7~"100 .r: 57 846 57 306 56 766 56 226 . 55M6 55146 54 606 

\?9101~79 200 Ir 57936 57 396 56 856 56 316 55 776 55 236 54 696 ' 

'19 201~79 300· 
.. 

58 026 57 486 56 946 56406 55 866 55 326 54 786 
I 

1'79301-79 400 511116 57 576 57 036 56 496 55 956 55 416 54 876 
"'· •79 401-79 500' 58206 57 666· 57 126 56586 56 046 55 506 54966 

"'19 501-79 6(}0i ' 58296 57 756 57 216 56676 56 136 ,, 55 596 55 056 

t79 601~79 700· I 58 386 57 846 57 306 i 56 766 56 226 55 686 55 146" ' 

''19 701-79 800 58 476 57 936 57 396 56856 56 316 55 776 55 236 

•'4'9 801-79 900 58 566 58 026 57 486 i 56946 56 406 55 866 55 326 : 
'19 ~tH-80 ooo 58 656 58116 57 576 5'/ 036 56 496 55 956 55 416 ' 

\ 

SIHHil-80 I 00 511746 58 206 57 666 57126 56 586 56046 55 506 I 00101-80 200 58 836 58 296 57 756 57 216 56 676 56 136 55 596 

80 201-80 300 58 926 53 386 57 846 57 306 56 766 56 226 55 686 

:ßO 301-SO 400 59 016 58 476 57 936 57 396 56 856 56 316 55776 

llO 401-80 500 59 106 58 566 58 026 57 486 56 946 56 406 55866 

00 501-80 600 59196 58 656 58116 57 576 57 036 56 496 55956 

llO 601-80 700 59 286 58 746 58 206 57 666 57 126 56 586 56 046 

80 701-80 800 ' 59 3·76 58 83J 58 296 57 756 57 216 ' 56 676 56136 

80 801-80 900 59 466 . 58 926 58 386 57 846 57 306 56 766 56226 
' I 

80 901-81 ÖOO 
I 

59 556 59 016 58 476 57 936 57 396 56356 56 316 

8] 001-81100 
,, 

59 646 59 106 58 566 53 026 57 486 56946 56 4{]6 I 
81,101-81 200 59 736 59196 f;i8 656 58 116 57 576 57 036 56496 

I 

81 201-81 300 59826 59 286 58 746 58 206 ' 57 666 57 126 56 586 ) 
lll 301-81 400 59 916 59 376 58 836 58 296 57 756 57 216 56 676 

81 401-81500 60 006 59 466 58 926 58 386 57 846 57 306 56 766 I 

8} 501-81 600 60096 59 556 59 016 58 476 57 936 57 396 56 856 

31 601-81 700' 60 186 59 646 59 166 58 566 58 026 57 486 56946 ; 

131 701-81_8{)0 60 276 59 7.36 59 196 58 656 58116 57 576 57 036 -
131 801-Sl 900 60366 59 826 59 286 58 746 58 206 57 666 57126 

81 901-82 000 60456 59 916 59 376 58 836 58 296 57 756 57 216 

82 001-82 100 6!1546 60 006 59 466 58 926 58 386 57 846 57 306 I '• 

82 101-82 200 60636 60 096 59 556 59 016 58 476 57 936 57 396 

ll2 201-82 300 ~0726 60 186 59 646 59 106 58 566 58 026 57 186 

~2 301-82 40(l 60 816 6{) 276 59 736 59 196 58 656 58 116 57 576 

·82 401-82 500 60906 60 366 59 fl26 59 286 58 'i46 58 206 fl7 GS6 

'82 501-82 ßü{) 60996 60458 59 916 59 376 58 83G 5? 296 57 75G 

,ß2 601--82 700 61086 60 546 flO {)06 59 466 58 92.6 58 386 57 84G 

1132 701-82 800 61176 60 636 6009\:l 59 556 59 016 58 1176 57 036 

I iß2 801--82 900' 612ßf) 60726 00186 59 64G 59 lüG 58 566 '58 02.6 

I 82 901-83 000 Glq35ß 60816 60276 59 736 1 59 196 58 G56 58 116 

'' ' 
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Die Einkommcnstpucr helrügt in 

Steuerkl""P 111 

Einkommen Steuer. Steuer· hci Kinderermiif!igung für 
klasse klnsse 

I 1.1 I z 3 4 :; jpcJps 

Kind Kind!'r Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 

I 2 3 4 5 6 7 8 I 9 

-
von- bis Für iedt>s weitere 

83 001-83 100 61446 60906 60 366 59826 59 286 58 746 58 206 Kind sind vom 

83 101-83 200 61536 60 996 60456 . 59 916 59 376 58 836 58 296 
F.inkommPn ie 
600 DM abzu> ie· 

83 201-83 300 61626 61086 60546 60006 59 466 58926 58 386 lwn. Der Steuer .. 

83 301-83 400 61716 61176 60 636 6{) 096 59 556 59 016 58 476 betrn~ ist dan o 

83 401-83 500 61 806 61266 60726 60186 59 646 59 106 58 566 
in Spalte 8 abzu· 
lesen. 

83 501-83 600 61896 61 356 60 816 60276 59 736 59 196 58 656 

83'601-83 700 61986 61446 . 60 906 60 366 59 826 59 286 58 746 

83 701-83 800 62 076 61 536 60996 60 456 59 916 59 376 58836 

83 801-83 900 62166 61 626 61 086 60 546 60 006 59 466 58 926 

83 901-84 000 62 256 61716 61176 60 636 60 096 59 556 59 016 

84 001-84 100 62 346 61 806 61266 60726 60186 59 646 59 106 

84 101-84 200 62 436 61896 61356 60 816 60276 59 736 59 196 

84 201-84 300 62 526 61 986 61 446 60906 60 366 59 826 59 286 

·84 301-84 400 62 616 62 076 61 536 60 996 60 456 59 916 59 376 

84 40 1-84 500 62 706 62 166 61626 61086 60 546 60 006 59 466 

84 501-84 600 62 796 62 256 61 716 61176 60 636 60096 59 556 

84 601-84:700 62 886 62 346 61 806 61266 60 726 60186 59 646 

84 701-84 800 62 976 62 436 61 896 61 356 60 816 60 276 59 736 

84 801-84 900 63060 62 526 61 986 61 446 60906 60 366 59 826 

84 901-85 000 63 156 62 616 62 076 61536 60996 60456 59 91li 

85 001-85 100 63 246 62 706 62 lü6 61 626 61 086 60546 60006 

85 101-85 200 63 336 62 796 62 256 61716 61 176 60 636 60 096 

85 201-85 300 63 426 62886 62 346 61 806 61 266 6{) 726 60186 

85 301-85 400 63 516 62 976 62 436 61 896 61 356 6{) 816 60 276 

85 401-85 500 63 606 63 066 62 526 61 986 61 446 60 906 60 366 

85 501-85 600 63 696 63 156 62 616 62 076 61 536 60 996 60456 

85 601-85 700 6378(:) 63 246 62 706 62166 61 626 61086 60.546 

85 701-85 800 63876 63 336 62 796 62 256 61 716 61 176 60 636 

85 801-85 900 63 966 63 426 62 886 62 346 61 806 61266 60 726 

85 901-86 000 64056 63 516 62 976 62436 61896 61356 60 816 

86 001-86 100 64146 63 606 63 066 62 526 61986 ~1446 60906 

86101-86 200 64236 63-696 63 156 62 616 62076 61536 60996 

86 201-86 300 64 326 63 786 63 246 62 7011 62166 6f626 61086 

86 301-86 400 64 416 63 876 63 336 62 796 62 256 61716 61176 

66 401-86 500 64 506 63 966 63426 62886 62346 61806 61266 

66 501-86 600 64596 64 056 63 516 62976 62436 61896 61 356 

86 601-86 700 64686 64146 63606 68066 62 526 61986 61446 

86 701--1?6 800 64776 . 64 236 63 696 63 156 62 616 62076 61536 

86 801-86 900 64!l66 64 326 63 786 63246 62706 62166 61626 

86 901-87 000 64956 64 416 63 876 63 336 62796 62 256 61716 

8'7 001-87 100 6-5 046 64 506 63 966 63 426 62 886 62 346 61806 

87 101-87 200 65136 64 596 64 056 63 516 62 976 62 436 61896 

87 201-87 300 65226 64 686 64146 63 606 63 066 62526 61986 

87 301-87 400 65 316 64 776 64236 63 696 63 156 62 616 62076 

87 401-87 500 65406 64800 64 326 63 786 63 246 62706 62166 

.87 Ml-87 600 65 496 64956 64416 63 876 63 336 62 796 62 256 

87 601-87 700 65 586 65046 64 506 63'966 63426 62886 62 346 

67 701-87..800 65 676 65136 64 596 64 056 63 516 62976 62436 

87 801-87 900 65766 65 226 64686 64146 63606 63 066 62 526 

87 901-88 000 65856 65316 64776 64236 63696 63 156 62616 



GeDetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 137 

Die Einkommensteuer beträgt in 

Steuerklasse 111 

Einkommen Steue:r- Steue:r-
bei K inderermäiligung für 

klasse klli88e . I IJ I 2 3 4 5 jedes 

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 
I 2 ' 4 ' 6 7 8 9 

von- bis 

88 001-88 1 00 05946 65 406 64 366 64 326 63 786 63 246 62 706 
F'Ur jedes weitere 
Kind sind vom 

88 101-88 200 66036 65 496 64 956 64 416 63 876 63 336 62 796 Einkommen je 

88 201-88 300 00 126 65 586 65 046 64 503 63 006 63.426 62 886 600 DM abzuzie• 
hen. Der Steuer• 

88 301-8,11 400 66 216 65 676 65 136 64 596 64 056 63 516 62 976 betrog i~t dann 

88 401-138 500 66 306 65 766 65226 64 686 64 146 63 606 63 066 in Spalte 8 abzu• 

88 50 1-88 600 66 396 65 856 65 316 64 776 64 236 63 696 63 !56 
lesen. 

88 601-88 700 66 486 65 946 65 406 ~54 866 64326 63 78ft 
~ 

63 246 
I 

88 701-88 800 66 576 66 036 65 496 64 956 64 416 63 876 63 336 

88 801--88 900 66 666 66 126 65 586 65 046 64 50.6 63 96ß 63 426 i 

88 901-89 000 66 756 66 216 65-676 65 136 64 596 64 056 63 516 ! 

89 001-89 100 66 846 66 306 65 766 65 226 64 686 64 146 63 806 

89101-89 200 66 936 66 39ß 65 856 65 316 64 776 64 2J6 63 696 

89 201-89 3oo 67 026 66 48'6 6'5 94'6 65 406 64 lllltl 64 326 63 7!l6 
l 89 301-89 400 67 116 66 576 66 036 65 496 64 956 64 416 63 876 

89 401-89 500 67 206 66 666 66 126 65..586 65 046 64506 63 966 ~/' ( 
/ I, 

89 501-89 600 67 296 66 756 66 216 65 676 65 136 64 596 64 056 

89 601-89 700 - 67 386 66846 66306 65 766 65 226 64 686 64 146 

89 701-89 800 67 476 66 936 66896 65 856 65 316 64 776 64 236 

8[i'801-89 900 67 566 67 026 66 486 65946 65 406 64 866 64 321> i 

89 901-90 000 67 656 67116 66576 66 036 65 496 64 956 . 64 416 
' 
' 

90 001-90 100 67 746 67 208 66 666 66 126 65 586 65 046 64 506 i 

90 101-90 200 67 836 67 296 66 756 66 216 65 676 65 136 M 596 I 
90 201-90 300 67 926 67 386 66 846 66 306 65 766 65 226 64 686 I 
90 301-90 400 68 016 6/476 66 936 66 396 65 856 65 316 64 776 

I 
96 401-90 500 6() 106 67·566 67 02'6 66 486 65 946 65 406 64 866 I 90 501-90 600 68 196 67 656 67116 .66.576 66 036 65 496 64 956 I 

90 601-90 700 68 286 67 746 67 206 66 666 66 126 65 586 65 046 

90 701-90 800 68 376 67 836 67 296 66 756 66 216 65 676 65 136 

90 80 l-90 900 68 466 68 926 67 386 66 846 66 306 65 766 65 226 ( 

!).9.-901-91 000 68 556 68 016 67 476 66 936 66 396 65 856 65 316 ! 
! 
' 91 G!H-91 100 68 646 68 106 67 566 67 026 66 486 65 946 65406 

91 101-91 200 G8 736 68 196 67 656 67 116 66 576 66 036 65 49,6 I 

91 201-91 300 68 826 68 286 67 746 67 206 66 666 66126 65 586 

91 301-91 400 68 916 68 376 67 836 67 296 66 756 66 216 65 676 

91 401-91 500 6~ oo& 68 466 67 926 67 386 66;1346 66 306 65 766 

91 501-91 500- 69 096 68 556 68016 . 67 476 66 936 66396 65 866 

91 601-91 700 69 186 68 646 68 106 67 566 67 026 66 486 65 946 ~~ 
91 701-91 800 69 276 68 736 68 196 67 656 67 J 16 66 576 66 036 

91 801-91 900 69 366 68 826 68 286 67 746 67 206 66 666 66 126 

I 91 901--92 000 69 456 68 916 6Jl 376 67 836 67 296 66 756 66 216 

92 QOl-92 100 69 546 69 006 68 466 67 926 67 386 66 846 66 306 

92 101--92 200 69 636 69 096 68 556 68 016 67 476 66 936 ßll 396 

92 201-92 300 69 726 69 186 68 646 .. 68 106 67 566 . 67 026 66 486 

92 301-92 400 69 816 69 276 68 736 68 196 67 656 67 116 66 576 

92 401-92 500 69 906 69 366 68 826 68 286 67 746 .67 206 66 666 

92 501-92 600 69 996 69 456 68 916 68 376 67 836 67 296 66 756 

92 60 1--ll2 700 70 086 69 546 69 006 63 466 67 926 67 3136 66 846 

92 701-ll2 800 70 176 69 636 69 096 OS 556 611016 67 476 66936 

92 801-92 900 7.0 266 00 726 69106 68 646 68 106 67 566 6702ß 

92 901-93{)00 70 356 69 616 69 276 68136 68 l1J6 tri (}56 f1Tll6 


